
		
		[Simon Nicolas Henri] Linguet

		Denkwürdigkeiten über die Bastille

		Mit umfassenden Ergänzungen und Berichtigungen
deutsch herausgegeben von

Robert Habs.

		Mit einem Plane der Bastille.

		Leipzig,

Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.

		[bookmark: page1] [bookmark: page2] [bookmark: page3]

		[image: Titelblatt]


	
		
		Vorbemerk.

		Bei Inangriffnahme der vorliegenden Übertragung der Linguetschen
Denkwürdigkeiten lag es keineswegs im Plane des Übersetzers, eine
umfassende Arbeit über die Bastille zu liefern. Das Interesse
jedoch, welches dies berüchtigtste aller Staatsgefängnisse
unwillkürlich erregt, sowie die Widersprüche und Ungereimtheiten in
den verschiedenen Quellen für die Kunde dieses Gegenstandes führten
bald zu einer Prüfung und Sichtung der einzelnen Berichte und damit
zu einer Zusammenstellung dessen, was in Bezug auf die Bastille als
historische Wahrheit gelten darf. Ist demnach unsere Arbeit auch
nur eine Compilation, so dürfte sie doch selbst für den Fachmann
nicht ohne Wert sein, da sich hier zum erstenmale nahezu alles
beisammen findet, was über die Geschichte, die Einrichtung und die
vorzüglichsten Gefangenen der Pariser Zwingburg bekannt geworden
ist.

		Die aus Rücksicht auf den Raum möglichst kurz gehaltene Studie
über den Mann mit der eisernen Maske am Schlusse des Bandes
ist nur bestimmt, einen allgemeinen Überblick über die ganze Frage
zu gewähren. Eine erschöpfende Darstellung dieses Gegenstandes
findet der Leser in einem besondern Werke über die eiserne Maske,
[bookmark: page4]das demnächst
in der Universal-Bibliothek zur Veröffentlichung kommen wird.

		Möge der vorliegende Band der Universal-Bibliothek die alten
Freunde erhalten und neue dazu werben!

		Leipzig, im Februar 1885.

Robert Habs. [bookmark: page5]

	
		
		Linguets Leben und Schriften.

		Acer et indomitus
libertatisque magister,

Cretice, perluces.

		Juvenal

		»Ich bin ohne Vermögen geboren und schäme mich dessen nicht. Als
Sohn eines geachteten und verfolgten Mannes, den ich zum Unglück
schon in meinem zartesten Alter verlor, habe ich von meinem Vater
nichts geerbt, als seinen Namen und sein Schicksal. Wie Aeneas
hätte er in seiner Sterbestunde zu mir sagen können:

		Disce puer virtutem ex me
verumque laborem,

Fortunam ex aliis.

		Auf irgend eine Weise in die Thorheiten des Jansenismus
verwickelt und Augenzeuge, ich weiß nicht wie, eines Wunders des
seligen Diakons, wurde er ein Märtyrer des exilierenden
Despotismus ( despotisme exileur),
wie sein Sohn ein Märtyrer des kassierenden Despotismus (
despotisme rayeur) geworden ist. Er
verlor infolge dessen seine Stelle an der Universität zu Paris,
ließ sich in Rheims nieder, heiratete dort, und so bin ich
gewissermaßen unter den Auspizien einer Lettre-de-cachet geboren worden.«

		Mit diesen Worten leitete Linguet eine Darstellung des
vom Pariser Parlemente gegen ihn angewandten Verfahrens ein, und
man muß gestehen, daß selten jemand mehr berechtigt war, sein
Dasein für eine fast ununterbrochene Kette von Widerwärtigkeiten zu
erklären, als er. Und damit nicht genug: auch noch nach seinem Tode
verfolgte ihn das Mißgeschick. Nachdem er unter dem Königtum
eingekerkert und unter der Republik guillotiniert worden war, wurde
er von der Nachwelt fast ein Jahrhundert lang vergessen, bis
endlich das Fest, das die dritte Republik alljährlich zur
Erinnerung an den 14. Juli 1789 begeht, das Gedächtnis des ersten
Sapeurs der Bastille wieder zu Ehren brachte.

		Simon Nicolas Henri Linguet wurde am 14. Juli 1736 zu
Rheims geboren. Man hat auf den eigentümlichen Zufall
hingewiesen, [bookmark: page6]der
den spätern Minierer der Bastille gerade am 14. Juli geboren werden
ließ, man hat in seinem Namen, in den beiden Silben lin und guet, eine
wenn auch nicht buchstäblich zutreffende Anspielung auf sein
Endschicksal gefunden und sich dabei der bissigen, von seinen
Gegnern in Umlauf gesetzten Charade erinnert:

		Non premier sert à
pendre,

Mon second mène à pendre,

Non tout est à pendre –

		man hätte hinzufügen können, daß er gleichsam von Geburt, durch
seine Familie, dem Berufe angehörte, in welchem er später seine
ersten und unbestrittensten Lorbeeren ernten sollte, denn sein
Vater, der ehemalige Universitätsprofessor, bekleidete in
Rheims die Stelle eines Gerichtssekretärs ( greffier) und seine Mutter war die Tochter eines
Rechtsanwalts.

		Nachdem Linguet im Collège de Navarre zu Paris
seine Studien vollendet und 1751 die drei ersten Universitätspreise
davongetragen hatte, trat er in die Dienste des Herzogs von
Zweibrücken und begleitete denselben als Sekretär auf seiner
Reise nach Polen. Unversehens aber gab er diese Stelle wieder auf,
kehrte nach Frankreich zurück und gründete in Lyon eine
Seifenfabrik, die jedoch aus Mangel an Betriebskapital bald den Weg
alles Fleisches ging und ihren Schöpfer in ziemlicher Verlegenheit
zurückließ. Der Ausbruch des Krieges mit Portugal entriß ihn seiner
mißlichen Lage. Linguet machte den Feldzug als Adjutant des
Prinzen de Beauvau mit und erlernte bei dieser Gelegenheit
das Spanische. Nach der Rückkehr aus Portugal machte er eine
Studienreise durch Holland und Belgien, hielt sich im Herbst 1763
längere Zeit in Abbeville auf, wo ihm der erste Gedanke zu
seiner Arbeit über die schiffbaren Kanäle kam, und kehrte dann nach
Paris zurück. Damit waren die Lehrjahre des »modernen Aretino«
abgeschlossen.

		Linguet stand im achtundzwanzigsten Lebensjahre. Er hatte
im Verein mit Dorat die Tragödie Zulica auf die Bühne
gebracht, hatte 1759 in der Comédie-italienne eine Parodie auf
Lemierres Hypermnestre, den
Einakter Les Femmes-filles ou les Maris
battus , aufführen lassen, hatte 1762 in der
Lettre du mandarin Hocitching
eine Lanze für die Jesuiten eingelegt und seine durch die Kritik
der Geschichtschreibung Bossuets und Rollins [bookmark: page7]ausgezeichnete
Histoire du siècle d'Alexandre
veröffentlicht, hatte endlich 1764 im Fanatisme des philosophes dem Rousseauschen
Paradoxon von der Gefährlichkeit der Wissenschaften eine neue
Wendung gegeben und in der Abhandlung: Nécessité de refondre les loix civiles de
France das juristische Gebiet betreten – alle diese
Versuche aber hatten seinen Namen nicht aus dem Dunkel
hervorzuheben vermocht. Entmutigt wandte er sich daher von der
Litteratur ab, ging nach Rheims zurück, promovierte dort und
ließ sich beim Parlemente von Paris als Advokat eintragen.

		Auch in seinem neuen Berufe war ihm das Glück zu Anfang wenig
hold: der unglückliche Chevalier de La Barre, der des
Atheismus angeklagt war, weil er, ohne den Hut abzunehmen, eine
Kapuziner-Prozession an sich hatte vorüberziehen lassen, wurde
trotz aller Anstrengungen Linguets zur Enthauptung und
nachherigen Verbrennung verurteilt (1766). Die Unbilligkeit wurde
in diesem Falle so weit getrieben, daß man dem Verteidiger des
Angeklagten nicht bloß das Wort entzog, sondern ihm sogar die
Veröffentlichung jeder Schrift zu Gunsten seines Klienten
verbot.

		Enttäuscht und verbittert wandte Linguet sich wieder
seinen historischen Studien zu und veröffentlichte 1766 den ersten
Band seiner Histoire des révolutions de
l'empire romain . Er hatte erkannt, daß Klarheit des
Stils, Neuheit der Ideen und Richtigkeit des Urteils nicht
hinreichten, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen und
festzuhalten, und in dieser Erkenntnis versah er die neuen
Erzeugnisse seiner Feder mit einer pikanten Würze: er warf sich auf
das Paradoxon.

		Das Paradoxon lag sozusagen in der Natur Linguets. Der
Hang zum Widerspruch war der hervorstechendste Zug in seinem
Charakter, er brauchte sich also nur gehen zu lassen, um an tausend
Stellen mit der landläufigen Meinung in Widerstreit zu geraten.
Daraus erklärt sich auch der große Unterschied, der sich in dieser
Hinsicht zwischen ihm und – um anderer nicht zu gedenken – dem
Autor der Néologie bemerkbar
macht. Bei Mercier wog der Unabhängigkeitssinn vor, und ihm
war das Paradoxon nur Mittel, um seine Freiheit zu dokumentieren:
die These an sich war ihm ziemlich gleichgültig, wenn sie nur der
herrschenden Ansicht stark genug ins Gesicht schlug, und daher sind
seine Begründungen zumeist so oberflächlich, daß selbst der
beschränkteste Leser nicht dadurch verführt werden kann. [bookmark: page8] Linguet
dagegen, der Mann des Widerspruchs, der nicht bloß andern, sondern
oft genug sich selbst widersprach, der dem Parlement gegenüber den
Atheismus und den Encyklopädisten gegenüber die Religion vertrat,
der unter dem Königtum die Republikaner und unter der Republik den
König verteidigte – Linguet liebte das Paradoxon um seiner
selbst willen. Sein Gedankengang führte ihn völlig frei und
ungezwungen demselben zu, und infolge dessen frappieren seine
Aufstellungen, ohne, wie bei Mercier, geradezu den gesunden
Menschenverstand zu beleidigen. Sie erscheinen fast immer bei
rechter Gelegenheit und in Begleitung von Gründen, die, wenn auch
nicht überzeugen, so doch zu denken geben, während die Paradoxa
Merciers fast durchgängig an einer gewissen Unnatürlichkeit
und Gezwungenheit leiden, die das Kopfschütteln des Lesers erregt.
Mercier zufolge sind Raphael, Tizian, Correggio
sittengefährlich, die antiken Statuen nur »Marmorpuppen« (
poupées de marbre), Locke und
Condillac »Ideologen«, Kopernikus ein Phantast und
die Erde rund und platt wie ein Eierkuchen. Noch mehr: er sucht
sogar den guten Ruf der Nachtigall zu untergraben. »Woher kommt
es,« ruft er aus, »daß man mit solcher Hartnäckigkeit den Gesang
der Nachtigall rühmt und sie den ersten Sänger des Waldes nennt?
Ein unparteiisches Ohr höre ihr achtsam zu, es lausche ihren
gellenden, ohne Mannigfaltigkeit, ohne Modulation, ohne
Schattierung hervorgestoßenen Tönen, und es wird sich eines
unangenehmen Gefühls nicht erwehren können. Womit ist das
unharmonische, ohrzerreißende Schnalzen zu vergleichen, das der
vielgerühmte Vogel inmitten oder zu Ende seines übel accentuirten
Gesanges ( chant imphrasé) vernehmen
läßt? Mir wird ganz weh zu Mute, wenn ich an die gewaltsamen
Verrenkungen seiner Kehle denke.« Dagegen der Frosch – welch milder
Zauber, welche poetische Einfachheit, welche sanfte Melancholie in
seinem Liede! Nach Mercier gebührt dem Frosch die
Palme! ... Das ist das Paradoxon um jeden Preis.

		Ganz anders Linguet. Mag er Cicero einen
charakterlosen Schönredner heißen, mag er die Grausamkeiten der
Cäsaren beschönigen, mag er das Los des antiken Sklaven über das
des modernen Tagelöhners stellen – immer umgiebt er seine paradoxen
Thesen mit einem Wall von Gründen, die in der Sphäre des gesunden
Verstandes bleiben und eine ernsthafte Diskussion ermöglichen. Man
hat sein Wagnis, Tiberius mit Trajan und
Heinrich IV. in Vergleich zu [bookmark: page9]stellen, als den Gipfel der Ungereimtheit
bezeichnet, aber ist es denn, abgesehen davon, daß die wahre
Charakteristik jenes rätselhaften Tyrannen erst noch geschrieben
werden soll – ist es wirklich so ungereimt, wenn Linguet
nach Anführung verschiedener anerkennenswerter Maßnahmen und
Maximen Tibers in die Worte ausbricht ( Révolution de l'empire romain, lib II, ch. 5):
»Was hat jene kleine Anzahl von Fürsten, deren Gedächtnis die
Nachwelt mit Recht in Ehren hält, mehr für das Glück der Völker
gethan? Wieviel Regierungen, die heute mit den pomphaftesten Titeln
geschmückt werden, bieten denn den Schmeichlern, von denen sie
gefeiert werden, dergleichen Züge zur Rechtfertigung ihrer
Speichelleckerei? Wieviel Fürsten würden nicht von ihren
Schmeichlern mit Trajan und Heinrich IV. auf eine
Stufe gestellt werden, wenn sie nur den zehnten Teil der
Wohlthätigkeit bekundet hätten, die dem Tiberius selbst von
seinen bittersten Feinden nicht abgesprochen werden kann?« Nur die
Böswilligkeit kann in diesen Worten eine Absurdität finden. In
ähnlicher Weise weiß aber Linguet fast überall einen
eigentümlichen, dabei jedoch haltbaren Standpunkt zu gewinnen, von
dem aus betrachtet der gerade in Rede stehende Gegenstand in einem
ganz besondern Lichte erscheint, ohne darum eine völlig verzerrte
Gestalt anzunehmen. Bisweilen liegt auch das Paradoxe mehr im
Ausdruck als im Gedanken, wie z. B. in folgendem Satze: »Die
Gesetze drängen die Menschen auf einen kleinen Raum zusammen und
schichten sie in den Städten und Häusern aufeinander, was eine
schnellere Verbreitung der Seuchen zur Folge hat.« Schon
bedenklicher lautet ein anderer Ausspruch: »Die Verfassung eines
Staates ist in der Regel nur ein Werk des Zufalls, dem die Zeit
durch allmähliches Fortrollen auf dem Abhang der Mißbräuche Form
und Gestalt gegeben hat.« [bookmark: text1]F1 Wir fügen, um die Charakteristik Linguets in
dieser Richtung zu vervollständigen, hier noch zwei weitere Dikta
hinzu: »Die Gesellschaft im allgemeinen ist der Volksvermehrung
hinderlich; die Gesetze befördern die Vermehrung, [bookmark: page10]wie die starken Liqueure die
Verdauung befördern, indem sie die Organe derselben schwächen« und
»Die Gesetze haben den Hunger ( famine) im Gefolge, d. h. die Gewohnheit des
Überflusses, durch welche die Teurung unerträglich wird, und die
Sitte ( usage) des Ackerbaus, der für
uns tödlicher ist als die Unfruchtbarkeit.«

		Dieser letzte Ausspruch streift die berüchtigte ultraparadoxe
Ansicht über den Ackerbau, das Brot und das Getreide, die
Linguet in dem Pamphlet Du pain et
du blé entwickelte, und die ihm später zum Verbrechen
gemacht ward. »Das Brot,« heißt es in dieser merkwürdigen
Flugschrift, die 1774 in London erschien – »das Brot ist,
als Nahrungsmittel betrachtet, eine gefährliche und äußerst
schädliche Erfindung. Wir leben von diesem Arzneimittel (
drogue), dessen erste Grundlage die
Fäulnis ( corruption) ist, und das
wir durch ein Gift schwächen müssen, um es weniger
gesundheitsgefährlich zu machen. Infolge der Monopole und der
Mißbräuche, die es notwendig macht, ist das Brot hundert Mal
mörderischer, als es durch seine Eigenschaft als Nahrungsmittel
ersprießlich ist. Der größere Teil der Menschheit kennt den
Gebrauch desselben gar nicht, und wo er eingeführt ist, bringt er
nur verderbliche Wirkungen hervor. Die Üppigkeit allein macht das
Brot notwendig, und sie macht es notwendig, weil kein anderes
Nahrungsmittel den Menschen in größerer Abhängigkeit erhält.
Sklaventum, geistige Schlaffheit, Kriecherei und Gemeinheit bei den
Kleinen, Despotismus und zügelloser Hang zu verderblichen Genüssen
bei den Großen bilden die unzertrennliche Begleitung der Gewohnheit
des Brotessens und keimen aus derselben Furche empor, in der das
Getreide wächst!« Dies Paradoxon, dessen Ausgangspunkt die hohe
Vorstellung des Autors von der persönlichen Freiheit und
Unabhängigkeit des Einzelnen bei den Hirten- und Jägervölkern
bildete, war Linguets ärgste Sünde gegen den gemeinen
Verstand, und diese Sünde ist ihm teuer zu stehen gekommen: sie hat
ihm den Kopf gekostet.

		Die Révolutions de l'empire romain
und ein zweites Werk, die Théorie des loix
civiles (1767) hatten bereits die Aufmerksamkeit des
Publikums erregt, die Histoire impartiale
des jésuites , die fast gleichzeitig mit dem zweiten
Bande der Révolutions 1768 in
Paris erschien, errang einen vollständigen Erfolg. Das Buch
wurde vom Henker verbrannt, die beste Empfehlung, die damals einem
Werke zu Teil werden konnte, und erlebte noch im selben Jahre eine
zweite [bookmark: page11]Auflage. Von allen Schriften Linguets ist
diese »Unparteiische Geschichte der Jesuiten« die einzige, die sich
ununterbrochen auf dem litterarischen Markte behauptet hat.

		Dem berühmten Schriftsteller glaubte das Publikum nun auch
Prozesse übertragen zu dürfen, und so wurde Linguets Ruf als
Autor die Basis seines Rufs als Rechtsanwalt. Unter den Pariser
Sachwaltern zeichneten sich damals namentlich Target,
Legouvé und Gerbier aus, Linguet zögerte
indessen nicht, gegen sie in die Schranken zu treten, und seiner
beispiellosen Keckheit und Schlagfertigkeit gelang es wirklich, die
salbungsvolle Beredsamkeit der Gegner in den Schatten zu stellen,
so daß er sich i. J. 1774 rühmen durfte, von hundert Prozessen, die
er geführt habe, nur zehn verloren zu haben. Seine Beredsamkeit war
freilich von einer Art, wie sie bis dahin vor Gericht unerhört war:
er ersetzte die herkömmliche Salbung durch Feuer und Verwegenheit
und flocht Sarkasmen und satirische Seitenhiebe auf seine
Berufsgenossen und die Richter in seine Reden ein – alles zum nicht
geringen Ärger und Entsetzen der ehrwürdigen Zunft, die dadurch auf
das Tiefste gegen ihn verstimmt wurde. Um so eifriger aber drängte
sich das Publikum in die Gerichtssitzungen, um den kühnen
Verteidiger zu hören, der es nicht bloß durch seine Vermessenheit,
seine Schlagfertigkeit und seinen Sarkasmus, sondern auch durch
seine Redeweise entzückte. Denn obgleich Linguets Vortrag
nicht durchaus natürlich war, so fesselte er doch durch eine
gewisse Grazie und durch die Kunst der Betonung, die die
Schlagwörter in überraschender Weise hervortreten ließ und es dem
Redner möglich machte, alles zu sagen, ohne einen andern als eben
den Gegner zu verletzen.

		Die erste Etappe auf dem Wege zum Ruhmestempel der Advokatur
legte Linguet in dem Prozesse La Chalotais gegen den
Herzog von Aiguillon zurück. Der Herzog hatte sich als
Gouverneur der Bretagne mannigfache Übergriffe zu Schulden kommen
lassen und war im Verlaufe des darüber mit dem Parlemente von
Rennes entstandenen Streites von dem Präsidenten La
Chalotais des Machtmißbrauchs, der Bestechung, des
Giftmordversuchs und der Abhaltung unerlaubter Versammlungen
beschuldigt worden. Die öffentliche Meinung stand in diesem
Prozesse ungeteilt auf Seiten des Klägers, und die Übernahme der
Verteidigung des Angeklagten wurde daher für eine der kühnsten
Paradoxien Linguets angesehen. Dieser aber ließ [bookmark: page12]sich nicht schrecken.
Mündlich und schriftlich – in seinem Mémoire pour le duc d'Aiguillon (Paris
1770) und in den Observations sur
l'imprimé intitulé: Réponse des Etats de Bretagne ou mémoire pour
le duc d'Aiguillon (Paris 1771) – trat er mit allem
Nachdruck für seinen Klienten ein, und der schließliche Gewinn des
Prozesses tröstete ihn ohne Zweifel vollständig über das nicht
allzu geistreiche Epigramm:

		Linguet loua jadis et Tibère
et Néron,

Calomnia Trajan, Titus et Marc-Aurèle,

Cet infâme aujourd'hui, dans un affreux libelle,

Noircit La Chalotais et blanchit d'Aiguillon,

		durch welches sich das Publikum an ihm zu rächen suchte. War
auch die Freude des Triumphes nicht ganz ungetrübt, da er sich
gezwungen sah, wegen des Honorars gegen seinen Klienten klagbar zu
werden, so boten ihm doch andererseits die Anzahl und die
Wichtigkeit der Rechtshändel, die ihm nun übertragen wurden, eine
mehr als hinlängliche Bürgschaft für seinen Ruhm und seine Zukunft.
Er trat jetzt nacheinander für die Vicomtesse de Bombelles,
für die Herzogin d'Olonne, für den Prinzen de Ligne,
für den Grafen de Morangiès u. s. w. u. s. w. in die
Schranken, und in all diesen Prozessen, von denen namentlich der
des Grafen de Morangiès ungemeines Aufsehen erregte und
seinen Ruf weit über die Grenzen Frankreichs hinaus verbreitete,
sah er seine Anstrengungen mit Erfolg gekrönt. Wenn er sprach,
drängte sich das Publikum in solcher Menge zu den Verhandlungen,
daß der Sitzungssaal zu eng wurde und Wachen erforderlich waren, um
die Menge zurückzuhalten. Zu Hause wurde er von Neugierigen und
Ratsuchenden förmlich belagert. Sein Vermögen hielt natürlich mit
seinem Rufe gleichen Schritt: er besaß ein Landhaus, er hielt sich
eine Equipage, er hatte Bedienten. Schließlich wurde er sogar bei
Hofe vorgestellt und sein Bildnis in Kupfer gestochen – er stand
auf dem Gipfel des Glücks.

		Doch Linguets Streben ging weiter: ihn verlangte nach
einem Sitze in der Akademie. Damals spielte d'Alembert den
»heiligen Petrus dieses Paradieses«. Zu stolz, um sich persönlich
bei dem Mathematiker um das Unsterblichkeitspatent zu bewerben,
sandte Linguet seinen jüngern Bruder an den Akademiker ab.
Kaum aber hatte dieser den Zweck des Besuches vernommen, als er
rundweg erklärte, [bookmark: page13]daraus könne nichts werden, »weil Herr
Linguet sich eine Unzahl Feinde gemacht und sogar im Schoße
der Akademie eine wütende Partei gegen sich habe.« Der Advokat
schäumte vor Zorn, als man ihm diese allzu offenherzige Antwort
hinterbrachte. Er verleugnete seinen Bruder und schrieb dem
unvorsichtigen Mathematiker einen seiner fulminantesten Briefe, aus
dem wir nur folgende Stellen als besonders treffend und
charakteristisch hervorheben wollen:

		»Wenn die Verschiedenheit der Systeme Haß erzeugt, wenn
Menschen, die für ihre Apophthegmen mit tobendem Geschrei Duldung
fordern, sogleich in helle Wut ausbrechen, sobald man nur Miene
macht, dieselben zu diskutieren, wenn sie einen Mann, der
abgeschlossen lebt, der das, was er für wahr hält, ohne jeden
Eigensinn, jeden Eigennutz, jeden Kunstgriff ( politique) an den Tag legt, und dem kein anderes
Verbrechen zum Vorwurf gemacht werden kann, als daß er keinen
Einfluß auf ihre fanatischen Konventikel haben will – wenn sie
einen solchen Mann für einen gefährlichen Feind ansehen und eine
schimpfliche Exkommunikation über ihn zu verhängen suchen: meiner
Treu, dann um so schlimmer für Sie, das sage ich Ihnen frei heraus,
mein Herr. Und wenn ich selbst der Gegenstand: dieser Kabalen bin,
so werde ich mir das zur Ehre schätzen, anstatt darüber betrübt zu
sein, und werde, anstatt davon abzulassen, mehr als je an dem
Verfahren ( conduite) und den
Prinzipien festhalten, die mir diese Gefahr zugezogen haben.

		»Ich frage Sie, mein Herr, und alle diejenigen, die sich
stellen, als glaubten sie, daß ich unzählige Feinde hätte, und die
durch diese List die Zahl derselben zu vermehren suchen: Was habe
ich Ihnen gethan? Es giebt keine zehn Schriftsteller, die mich
persönlich kennen. Mehrere sind mir Dank schuldig, und nicht einer,
ich sage nicht einer, hat sich über mich zu beklagen. Ich bin
keinem auf dem Pfade zum Ruhm oder zum Glück in den Weg getreten.
Ich verlange weder Pensionen, noch Stellen, noch Aufnahme in die
Zirkel. Ich habe nie Recensionen geschrieben. Da ich also nie einen
der lebenden Autoren verletzt und mich um mehrere derselben
verdient gemacht habe, aus welchem Grunde sollten sie mich da
hassen?

		»Sollten meine Ansichten die Ursache sein? Aber davon abgesehen,
daß sie nicht so empörend sind, wie man bei jeder Gelegenheit
behauptet, wäre es doch höchst sonderbar, wenn es nur mir nicht
frei stehen sollte, nach meiner Weise extravagant zu sein (
extravaguer à [bookmark: page14]ma mode), während das ganze
Philosophastertum ( philosophaille)
des Jahrhunderts sich ungefährdet dem absurdesten Wahnwitz
hingiebt! Allerdings habe ich meine Neuerungen nicht mit dem
encyklopädistischen Firniß versehen, diesem Geleitsbrief für alles
auflackierte alt Eisen, mit dessen Gerassel so unzählige
philosophische Trödler ( crieurs de vieux
chapeaux philosophiques) uns betäuben. Aber das ist keine
große Missethat, mein Herr.

		... »Ich war erstaunt über die Vorurteile und Verkehrtheiten in
den Prinzipien unserer europäischen Staatsverwaltungen. Ich war
empört und erschrocken über die Folgen, welche die vermeintlichen
Entdeckungen des Herrn de Montesquieu haben konnten, diese
in der Wurzel giftigen Entdeckungen, die dieselbe Wirkung im
Moralischen Hervorbringen werden, wie die Entdeckungen des
Christoph Columbus im Physischen, die unsern Reichtum und unser
Elend vermehren und deren verderblichen Einfluß unsere
bedauernswerten Länder noch lange empfinden werden. Ich erkannte
das und habe es ausgesprochen.

		»Mochte ich damit recht haben oder nicht, so konnte, so mußte
man mir antworten, mich kritisieren, mir das Gegenteil zu beweisen
suchen. Aber mich hassen, aber öffentlich von mir behaupten, »daß
ich viele Feinde hätte«, und nach Abgabe dieses Orakels dasselbe
wahr zu machen suchen – das, mein Herr, beweist unstreitig eine
großartige Inkonsequenz auf Seiten Ihrer Partei.

		... »Was die Akademie anlangt, so ist mir nicht unbekannt, daß
Sie und Herr Duclos nach Willkür über die Sitze in diesem
litterarischen Senate verfügen. Ich weiß recht gut, daß Sie beide
die heiligen Petrusse dieses kleinen Paradieses sind und die Pforte
desselben nur denen öffnen, die mit dem »Zeichen des Tieres« (
signe de la bête!) gezeichnet sind.
Ich bin weder ärgerlich darüber, noch neidisch darauf. Ich weiß
nicht, ob es mich je gelüsten wird, mich in dies Paradies aufnehmen
zu lassen, das aber weiß ich bestimmt, daß ich mit Freuden darauf
verzichte, wenn man sich zu diesem Zwecke unbedingt mit einem
besondern Genehmigungsstempel versehen lassen muß, wenn man dazu
etwas anderes sein muß als überzeugungstreu ( ferme), aufrichtig und natürlich, wenn man dazu
etwas anderes thun muß als das achten, was achtenswert ist, als das
verachten, was verächtlich ist, als die Sekten und ihren Fanatismus
[bookmark: page15]von sich weisen
und endlich beständig das zeigen, was man im Herzen trägt, aber
auch nur das darin tragen, was man zeigt.

		»Das sind meine Ansichten, mein Herr. Und eben dies werde ich
immer sagen und sogar bei erster Gelegenheit drucken lassen, weil
ich, da ich es mit verschlagenem Getier ( insectes rusés) zu thun habe, das das Publikum
durch sein Gesumm über mich zu täuschen sucht, nicht umhin kann,
mich in den Augen desselben zu rechtfertigen.«

		Der Brief war gut, seine Folgen aber um so schlimmer. Von diesem
Briefe ab datieren die ununterbrochenen Kämpfe, die Linguet
in der Folge mit den Encyklopädisten, dem Parlemente und den
Ministern zu bestehen hatte, jene Kämpfe, die den heißblütigen,
unzähmbaren Verfasser der Annalen um seine Stellung
brachten, aus Frankreich vertrieben und endlich in die Bastille
führten. Zunächst freilich wagte nur La Harpe sich auf die
Bresche, um sich von den sarkastischen Pfeilen des gewandtern
Gegners durchbohren zu lassen, bald aber nahm der Streit eine
ernstere Wendung, um erst mit der Ausstoßung Linguets aus
seiner Zunft einen vorläufigen Abschluß zu finden.

		Die glänzenden Erfolge des Verteidigers des Herzogs von
Aiguillon hatten längst den Neid seiner Kollegen erregt und
sein ätzender Witz wie seine herausfordernde Rücksichtslosigkeit
die Richterbank gegen ihn eingenommen. Schon gelegentlich des
Bombellesschen Prozesses hatte der General-Advokat
Vaucresson die jüngern Mitglieder des Barreau ermahnt, doch
unter keinen Umständen Linguet zum Muster zu nehmen, »weder«
– führte der Redner aus – »in der geringen Gewissenhaftigkeit, mit
der er unwahre Fakta als wahr darstellt, noch in der gefährlichen
Geschicklichkeit, alles und jeden mit Spott und Hohn zu
überschütten und Plaidoyers zur Verteidigung des Schuldlosen oder
Entschuldigung des Strafbaren in Satiren zu verkehren, noch endlich
in der zügellosen Keckheit, mit der er unbescheidene Apostrophen an
das Publikum richtet, als wolle er dasselbe zu seinem Schutze
aufrufen oder dem Urteile der Richter Zwang anthun.« Natürlich
verfehlte Linguet nicht, sich in einer der nächsten
Sitzungen durch eine volle Salve seiner bittersten Sarkasmen für
diesen unverblümten Ausfall an Vaucresson und zugleich an
dessen Kollegen Vergès zu rächen. Vergès stellte den
Kaustiker darüber zur Rede. Linguet leugnete anfangs die
böse Absicht, als aber Vergès ihm einwarf, daß niemand über
den Sinn seiner Worte im [bookmark: page16]Zweifel sei, erwiderte er: »Nun, um so besser: es
ist das ein Beweis für die Wahrheit meiner Porträts.« – »Wissen Sie
auch, mit wem Sie reden?« fuhr ihn der General-Advokat wütend an. –
»Gewiß, mein Herr,« gab Linguet kaltblütig zurück, »mit
Meister Jacques Vergès, General-Advokaten des Parlementes
von Paris gegen meine Zustimmung« ( avocat-général du parlement de Paris à mon
refus). Dergleichen vergißt sich nicht, und Vergès
fand nur zu bald Gelegenheit, das Wort mit der That zu
erwidern.

		Der erste Schlag traf Linguet 1773 in der Affaire des
Herrn de Bellegarde. Er hatte für diesen vor ein Kriegsgericht
gestellten Offizier eine Consultation veröffentlicht, durch welche
sich die Mitglieder des Kriegsgerichts beleidigt fühlten. Die Folge
war eine Lettre-de-cachet, die den
verwegenen Advokaten nach Chartres verbannte. Nach zwei
Monaten aus diesem Exil zurückberufen, erfuhr Linguet, daß
sein Hauptgegner, der süßlich-salbungsvolle Gerbier, den er
sozusagen entthront hatte, sich allerlei ehrenrührige und hämische
Äußerungen über ihn erlaubt habe. Er machte eine Klage gegen den
Verleumder anhängig, und als diese vom Parlement zurückgewiesen
wurde, griff er den verhaßten Gegner in seiner herben,
schonungslosen und selbstbewußten Weise in einer Denkschrift an.
Das war der Tropfen, der das Glas zum Überfließen brachte: auf
Antrag Vergès' wurde Linguet am 11. Februar 1774 durch einen
Parlementsbeschluß von der Liste der Advokaten gestrichen, weil er
»gegen das römische Recht geeifert« und in seinen Plaidoyers »die
Regeln der Mäßigung, der Schicklichkeit und des Anstandes verletzt
habe!« Zwar wurde er nach einiger Zeit wieder rehabilitiert, aber
nur, um wegen einer neuen Eingabe an das Parlement am 29. März 1775
zum zweitenmale und dies Mal unwiderruflich kassiert zu werden.
Vergebens reichte er beim Parlemente Gesuche und Proteste ein,
vergebens wandte er sich an mehrere General-Versammlungen seiner
Körperschaft, vergebens rief er die Vermittlung der Minister an:
der Beschluß, der ihn seiner Lebensstellung beraubte, wurde nicht
zurückgenommen. Und um seine Niederlage vollständig zu machen,
erschien fast gleichzeitig die Théorie du
paradoxe des Abbé Morellet, in der die paradoxen
Behauptungen des Verfemten mit großem Geschick der Lächerlichkeit
preisgegeben wurden – das war der Gnadenstoß.

		Durch das Parlement als Advokat und durch die Encyklopädisten
als Schriftsteller unmöglich gemacht, suchte und fand
Linguet einen [bookmark: page17]dritten Beruf: er wurde Journalist. Gegen ein
Gehalt von zehntausend Livres jährlich übernahm er die Redaktion
des von dem Buchhändler Panckoucke herausgegebenen
Journal de politique et de
littérature . Achtzehn Monate lang ging alles gut, als
aber im Juli 1776 La Harpe in die Akademie aufgenommen
wurde, konnte der Verfasser des Fanatisme
des philosophes nicht umhin, dies Begebnis in seinem
Journale mit einem Artikel zu begrüßen, der weder für den
Aufgenommenen noch für die Aufnehmenden besonders schmeichelhaft
war. Die Akademie schnaubte Rache, wie das Parlement es gethan
hatte, und am 1. August empfing der Sieur Panckoucke von dem
Polizei-Kommissar Le Camus de Néville folgendes
Billetdoux:

		 

		»Mein Herr,

		In seinem Briefe von gestern, 31. Juli 1776, bemerkt mir der
Herr Justiz-Minister anläßlich des Journal de politique et de littérature : ›Ich
ersuche Sie, dem Sieur Panckoucke sagen zu wollen, daß er
den litterarischen Teil dieses Journals fernerhin nicht mehr von
dem Sieur Linguet redigieren läßt.‹

		Sie werden die Güte haben, mir den Empfang dieser Ordre des
Ministers zu bestätigen. – Ich bin, mein Herr« u. s. w.

		 

		Mehr empört als niedergedrückt und zornsprudelnder denn je
wandte Linguet sich diesmal in einer Lettre au roi vom 20. August 1776 direkt an
den König. Mit seinen wuchtigen Invectiven gegen La Harpe
und die Akademie, mit seinem lebhaften Gedankengange und seinem
farbigen, kräftigen Stile ist dies Schreiben an Ludwig XVI.
ein würdiges Seitenstück zu der Epistel an d' Alembert. »Der
Mann,« heißt es unter anderm darin, »der jemandem eine Ohrfeige
gegeben hat, ist ohne Zweifel straffällig. Man legt ihm eine Buße
auf, man schärft ihm ein, sich zu mäßigen, aber man verbietet ihm
nicht, in Zukunft seinen Arm zu bewegen. Es wäre widersinnig,
wollte man jemand zu lebenslänglicher Unthätigkeit verdammen, weil
er sich einen Augenblick vergessen hat. Ich nehme an, Sire, daß ich
mich in der That gegen die Akademie und ihren Günstling vergangen
habe, ich will glauben, daß für beide eine Genugthuung von nöten
war, aber mein Journal bestand nicht bloß aus
Akademie-Beleidigungen, es befanden sich auch ersprießliche oder
wenigstens vorwurfsfreie Artikel darin. Warum nun diese
unterdrücken unter dem Vorwande, daß zwei Seiten darin einer
Körperschaft mißfallen haben, der man [bookmark: page18]Rücksichten schuldig zu sein glaubt? Warum
meine Feder an die Kette legen ( mettre en
écharpe), nur weil ich bei ihrer Handhabung einem Nachbar
einen Klex auf den Rock gespritzt habe? – Unter welcher
unglücklichen, unter welcher unbegreiflichen Konstellation bin ich
denn geboren? Wie, Sire, den niedrigsten Klassen gegenüber, jenen
Klassen, die am unmittelbarsten unter der Autorität der Polizei
stehen, die am meisten gewohnt sind, sich der allgemeinen Ordnung
aufgeopfert zu sehen – diesen Klassen gegenüber beobachtet man
Rücksichten, wenn es sich darum handelt, jemand die Hände zu
binden; man würde sich scheuen, die fliegende Werkstatt des
geringsten Handwerkers zu schließen, ohne das Vergehen, daß eine
solche Strafe rechtfertigt, festgestellt und abgewogen zu haben –
und mir gegenüber ist es einem empörenden Despotismus und den
schändlichsten Kabalen zweimal gelungen, mich ohne jede rechtliche
Form meiner Lebensstellung zu berauben!« Zum Schluß forderte der
Gemaßregelte Richter, aber dieser Appell hatte ebensowenig Erfolg
wie die frühern. Linguet sah sich daher genötigt,
Frankreich, wo seine Stellung unhaltbar geworden war, zu verlassen
und in England ein Asyl und einen Tummelplatz für seine Kräfte zu
suchen. Seine Gegner wähnten ihn gebrochen, vernichtet, aber, wie
er selbst sagt, »er hatte nur den Ort, nicht den Sinn
gewechselt.«

		Zunächst übermittelte er von London aus in der
Lettre au comte de Vergennes
(1777) dem französischen Ministerium eine Auswahl von Komplimenten,
die ihm von Seiten Voltaires den Beinamen des modernen
Aretino eintrugen. Und in der That zeigte das Benehmen und
Verfahren Linguets während dieser Periode eine hinlängliche
Ähnlichkeit mit dem Gebahren der »Geißel der Fürsten«, um diese
beißende Bezeichnung zu rechtfertigen. Eitel, streitsüchtig und
beweglich wie der Italiener, offenbarte er als Journalist dieselbe
Selbstüberhebung, denselben Hang zur Polemik, dieselbe
Unbeständigkeit der Anschauungen wie dieser. Aber wie dieser wußte
er auch seinem Namen und seinem Worte weit über die Grenzen seines
Landes hinaus Ansehn und Geltung zu verschaffen und sich gefürchtet
zu machen. Nie, weder vor ihm noch nach ihm, ist es einem
politischen Journalisten gelungen, durch sein Organ einen
derartigen Einfluß auf die Regierungen und die öffentliche Meinung
Europas zu erlangen, wie ihn Linguet Jahre lang durch seine
1777 in London gegründeten Annalen ausübte. Der großartige
Erfolg dieser Zeitschrift wurzelte [bookmark: page19]aber keineswegs bloß in dem Sarkasmus ihrer
Angriffe, in der Schärfe ihrer Polemik, in der Vermessenheit ihrer
Urteile, kurzum in dem Skandale, den sie erregte, sondern er
beruhte zum großen Teile mit auf der gediegenen Bildung, auf dem
umfangreichen Wissen, das dem Verfasser zu Gebote stand. Es finden
sich in diesen doch immer nur für den Tag geschriebenen Heften
wahrhaft bemerkenswerte Paragraphen, Abschnitte voll tiefer und
wahrer Betrachtungen, Artikel voll kühner und treffender Analogien,
Seiten voll origineller und durchdachter Anschauungen, und das
alles ist in einem schwungvollen, bilderreichen, zuweilen
affektierten, immer aber packenden Stile geschrieben, der ebenso
schwer nachzuahmen wie in anderer Sprache wiederzugeben ist. Dieser
tiefere Gehalt allein macht es begreiflich, wie Linguet so
häufig seinen Wohnsitz wechseln und Monate und Jahre lang seine
Arbeit unterbrechen konnte, ohne daß die Annales politiques, civiles et littéraires du
dix-huitième siècle – das ist der vollständige Titel der
Zeitschrift – an Ansehn und Beliebtheit verloren. Einen
hinreichenden Beweis für diese Beliebtheit aber bietet die
Thatsache, daß das Journal in Frankreich von drei verschiedenen
Buchhändlern nachgedruckt wurde, sowie daß Mallet du Pan und
Durey de Morsan es während der Gefangenschaft des Begründers
in Genf fortzusetzen versuchten.

		Linguet konnte zufrieden sein: er hatte durch die
Annalen alles und mehr zurückgewonnen, als das Pariser
Parlement und das französische Ministerium ihm genommen hatten.
Sein Name war fast in ganz Europa populär, seine Feinde zitterten,
und seine Kasse füllte sich in unerwartetem Maße. Aber auch in
England ließ ihn seine Heftigkeit und Bitterkeit keine Ruhe finden.
Einige scharfe Bemerkungen über englische Gesetzgebung und
englische Sitten zogen ihm eine strenge Zurechtweisung zu, und da
er überhaupt keine, und am allerwenigsten dem Auslande,
Zugeständnisse machen wollte, so ging er zu Anfang 1778 kurz
entschlossen über den Kanal zurück, um auf dem Festlande für sich
und die Annalen ein neues Asyl zu suchen.

		Damit beginnen die endlosen Reisen Linguets durch halb
Europa, jene rastlosen Kreuz- und Querzüge, die erst in der
Bastille ein Ziel fanden. Am besten läßt sich dies Wanderleben des
unermüdlichen Journalisten an Hand der Bachaumontschen
Memoiren verfolgen, aus denen wir zu diesem Behufe folgende
Stellen anführen.

		 

		»12. Juni 1778. Man beginnt über das Schweigen des Herrn
[bookmark: page20] Linguet
ungeduldig zu werden. Seit der Nr. 24 des ersten Jahrgangs ist
nichts mehr erschienen. Selbst seine Anhänger wissen nicht recht,
wo er sich aufhält. Es wird versichert, daß in Genf
Beratungen gepflogen worden seien, ob man den unruhigen Flüchtling
aufnehmen solle, und daß man sich dagegen entschieden habe. Man
glaubt ihn noch auf der Suche nach einem Standquartier für sich und
sein Journal, das die Mächte mit Recht für ein periodisches
Pasquill ansehen.«

		»24. Juli. Herr Linguet, der in der Schweiz keine
Stätte hat finden können, ist zur Ordnung seiner häuslichen
Angelegenheiten nach Paris gekommen; er hat hier einige Tage
verweilt, und die Erlaubnis erhalten, seine Möbel und Effekten
mitzunehmen, und das sogar abgabenfrei. Man fügt hinzu, daß er bei
den Ministern, die er so laut und bitter getadelt hat, zur Audienz
zugelassen worden ist.«

		»7. August. Durch einen aus Brüssel datierten
Brief zeigt Herr Linguet den Pariser Journalisten an, daß
seine Annalen am 15. von neuem erscheinen, und daß er über
alles Bericht erstatten wird. Seine Anhänger sind außer sich vor
Freude, und seine Feinde zittern.«

		»29. August. Die erste Nummer der Fortsetzung der
Annalen des Herrn Linguet ist zur großen Freude
seiner Anhänger und zum Bedauern seiner Gegner endlich erschienen.
Bei der Abenteuerlichkeit des Geschicks dieses berühmten
Flüchtlings folgert man aus der Weise, in der er sich über den Ort
ausspricht, wo er seine Arbeit beginnt, daß er seines Bleibens an
demselben noch nicht sicher ist. Er hat weder in Lausanne,
noch in Genf, noch in Neufchâtel Fuß fassen können,
weil man ihm Überall einen Censor geben wollte, von dem er nichts
wissen will. In Brüssel ist er vom Fürsten Karl sehr
gut aufgenommen worden, hat aber für seine offenkundige Ansiedlung
in dieser Stadt ebenfalls Hindernisse gefunden. Er hat sich daher
genötigt gesehen, sich in einem kleinen Dorfe bei Ostende
niederzulassen, wo er seine Druckerei aufgestellt hat.«

		Von diesem Dorfe und später von Brüssel aus schmetterte
nun Linguet die Gegner nieder, die ihn zu vernichten gesucht
hatten. Die Akademie, das Parlement, das Barreau, die
Encyklopädisten, alle empfanden seine Rache. Keine Dummheit oder
Niederträchtigkeit entging den sarkastischen Pfeilen, dem
brandmarkenden Griffel des bitterblütigen Journalisten, und nur zu
oft fand dieser Gelegenheit, den großen Herren und Würdenträgern
höchst unangenehme Wahrheiten zu sagen, Unter anderm hatte der
Marschall Herzog von Duras eine [bookmark: page21]ihm vom Grafen de Desgrée zugefügte
Beleidigung vor das Parlement von Rennes gebracht, dieses
aber, um keinen von den beiden Herren vor den Kopf zu stoßen, den
Prozeß unentschieden gelassen. Linguet geißelte in zwei
aufeinander folgenden Nummern seiner Annalen diese
Erbärmlichkeit des Parlements und drückte bei dieser Gelegenheit
auch auf den Herzog einige Pfeile ab, ohne jedoch in diesem Falle
das Maß zu überschreiten. [bookmark: text2]F2 Nichtsdestoweniger wurden die
beiden betreffenden Nummern auf Antrag des Marschalls mit Beschlag
belegt. Mit Recht empört über diese neue Maßregelung, machte der
Journalist seinem Zorne in einem mehr als derben Briefe Luft, und
das Publikum, dem die Sache nicht verschwiegen blieb, drückte dem
Herzog den Pfeil noch tiefer in die Wunde durch das allerdings
zweischneidige Epigramm:

		Monsieur le maréchal,
pourquoi cette réserve,

Lorsque Linguet hausse le ton?

N'avez pas votre bâton?

Au moins qu' une fois il vous serve.

		Auf diese Vorgänge im März und April 1780 folgte im Juli eine
förmliche Anklage gegen den Verfasser der Annalen, obgleich
derselbe im Auslande wohnhaft war und die Annalen selbst im
Ausland erschienen. Duval d'Eprémesnil, »der höchst
lächerliche Neffe des Herrn de Leyrit,« den Linguet
anläßlich des von dem jüngern Lally-Tolendal angestrengten
Prozesses in einer Nummer seiner Zeitschrift mit der ätzenden Lauge
seines Witzes überschüttet hatte, machte sich das Vergnügen, die
groteskeste Anklageschrift aufzusetzen, die vielleicht je einem
Gerichtshof vorgelegt ward. Linguet ward darin beschuldigt
und überwiesen:

		1. »Die Gewalt für ein thatsächliches Recht erklärt,

		2. »Alle Kronen auf Blut gegründet,

		3. »Behauptet zu haben, daß zwischen den Königen und ihren
Unterthanen der Himmel sich durch Siege erklärt,

		4. »Den französischen Richterstand eine meuterische Körperschaft
[bookmark: page22]und seine
Vorstellungen ( remontrances)
monotone, pedantische und aufrührerische Deklamationen genannt,

		5. »Alle französischen Gerichtshöfe durch unablässige
Beschuldigungen der Inkonsequenz, der Bedrückung und des Totschlags
beleidigt,

		6. »Den Staatsbankerott für ein Recht der Krone, für eine
Pflicht jedes neuen Königs erklärt und

		7. »Die Körperschaft der Advokaten geschmäht zu haben;

		»Und das alles nicht an einer Stelle, in einem Artikel, auf
einer Seite, sondern in den Bänden seiner Annalen, die
ein durchdachtes, folgerechtes, zusammenhängendes Lehrgebäude
bilden, das in der Absicht entwickelt wird, den Königen den
Despotismus, den Völkern die Revolution, der Menschheit die
Knechtschaft zu predigen.«

		Eine absurdere Anklage hätte kaum erdacht werden können, denn
wie schon oben angedeutet, war vielleicht nie ein Politiker und
Staatswirtschaftler weiter von einem »durchdachten, folgerechten,
zusammenhängenden System« entfernt als gerade Linguet.
Linguet wollte vor allem widersprechen, und er widersprach,
gleichviel ob die Behauptung von heute die Behauptung von gestern
umstieß, und unbekümmert darum, was er etwa morgen behaupten würde.
In dieser Hinsicht beherrschte nicht er den Stoff, sondern der
Stoff beherrschte beständig ihn und verführte ihn nicht ein,
sondern zehnmal zu den schreiendsten Inkonsequenzen.

		Wie selbstverständlich, hatte das Meisterstück d'
Eprémesnils keinen andern Erfolg, als daß die Sprache der
Annalen nur noch schneidender und bitterer wurde. Es blieb
also jetzt, um mit dem Ex-Advokaten zu Ende zu kommen, kein anderer
Weg mehr als der der Gewalt, und das Ministerium entschloß sich zu
diesem äußersten Mittel. Am 27. September 1780 wurde
Linguet, der, wie schon oft, besuchsweise von Brüssel
nach Paris gekommen war, auf offener Straße verhaftet und in
die Bastille geführt. Grimm, der getreue Parteigänger der
Encyklopädisten, die über dies Begebnis eine besondere Genugthuung
empfinden mußten, berichtete in seiner Correspondance über die Verhaftung und ihre
Ursachen folgendes:

		»Das Handwerk Aretinos hat zu allen Zeiten seine Gefahren
und Unannehmlichkeiten gehabt. Der Sieur Linguet, der dank
seiner Entschlossenheit und einem halben Dutzend Pistolen, die er
sorgsam auf seinem Schreibtisch zur Schau legte oder in den Taschen
[bookmark: page23]mit sich
herumschleppte, sein Lebelang davor sicher zu sein glaubte, ist
soeben in die Bastille gesetzt worden. Wie man sagt, wurde er, um
jedes Aufsehen zu vermeiden, von einem seiner Freunde, dem
Kommissar Chesnon, [bookmark: text3]F3 mit List dahin geführt, und zwar unter dem
Vorgeben eines Dîners, das dieser gute Freund ihm in einem
Landhause im Bois de Vincennes angetragen hatte. Die Ursache
seiner Verhaftung ist dem Publikum noch unbekannt, man mutmaßt
indessen mehrere: die impertinenten Äußerungen der Annalen
über den König von Preußen, über das Verhalten der Reichsstände,
über unsere Verträge mit Amerika, über die Pläne für den
gegenwärtigen Krieg, von denen er in einer seinen Nummern zu
behaupten gewagt hat, selbst nach Kenntnis des Ausganges habe man
für keinen derselben den Grund erraten können u.s.w. ...
Außerdem führt man einen Brief an den Herrn Marschall de
Duras anläßlich jener Nummer der Annalen an, die den
Prozeß des Herrn Marschalls mit dem Herrn Desgrée betraf,
und deren Beschlagnahme der Herr Marschall veranlaßt hatte, ein
Brief, in welchem der vermessene Zeitungsschreiber sich erfrecht,
einem mit der ersten Würde des Reiches bekleideten Manne ohne
irgend eine von jenen metaphorischen Umschreibungen, mit denen sein
Stil in der Regel gespickt ist, die Worte zu sagen: » Sie sind
ein Hans Leck ...,« völlig ausgeschrieben, gezeichnet:
Linguet. [bookmark: text4]F4 Was aber auch die
Hauptursache dieses Mißgeschicks des berüchtigten Schriftstellers
sein mag, die Sachwalterzunft, die Akademie, das Parlement und eine
große Anzahl von Privatleuten, die er in seinen Schriften auf das
Gröblichste beleidigt hat, werden sich ohne große Mühe darüber
trösten. Es bleiben ihm jedoch noch eifrige Freunde und Gönner
unter dem Clerus, am Hofe, unter dem [bookmark: page24]Militär eines gewissen Ranges und
besonders in den Pariser Cafés, wo das Ungestüm seiner Feder die
Boshaften interessiert, die Müßigen unterhält und ihn für die
Dummen zu einem der erhabensten Muster französischer Beredsamkeit
macht. Welcher Verlust, welch unersetzlicher Verlust, wenn man dem
freien Fluge dieses ungewöhnlichen Genies auf lange Zeit Einhalt
thäte!«

		Das war die Rache der Philosophen.

		Der jähe, unvermittelte Übergang von quecksilberner
Rastlosigkeit zu bleierner Ruhe mußte der Gesundheit
Linguets verhängnisvoll werden, und in der That hatte er
fast während der ganzen Dauer seines Aufenthaltes in der Bastille
mit Körperbeschwerden zu kämpfen, die ihm den Gedanken an eine
Vergiftung nahe legten. Sein schlagfertiger Witz dagegen scheint
ihn auch hinter Schloß und Riegel nicht verlassen zu haben.
[bookmark: text5]F5

		Eines Tages trat eine Person in seine Zelle, die er bis dahin
noch nicht gesehen hatte.

		»Wer sind Sie?« fragte Linguet.

		»Ich bin der Barbier der Bastille.«

		»Wetter! da hätten Sie sie längst rasieren sollen.«

		Nach zwanzig Monaten endlich, am 19. Mai 1782, erhielt der
Unversöhnliche seine Freiheit wieder. Vergebens hatten sich während
dieser Zeit seine Freunde und Gönner für ihn verwandt: man wollte
ihn mürbe machen, und erst als man dies Ziel erreicht glaubte, ließ
man ihn frei, um ihn nach Réthel-Mazarin zu verbannen. Aber
Linguet hatte seine Gegner schon wiederholt über die
Wirksamkeit ihrer Maßregeln enttäuscht, er enttäuschte sie auch
diesmal. Allerdings ging er in die Verbannung, aber nicht nach
Réthel, sondern nach London, und von dort aus
schleuderte er jenen Wetterkeil, der das »königliche Schloß der
Bastille« in Trümmer schlug. [bookmark: page25]

		Die Denkwürdigkeiten über die Bastille waren eine That in
Worten: durch sie hat Linguet die Hände geworben, die am 14.
Juli 1789 das alte Staatsgefängnis brachen. Noch 1753 hatte
Saint-Foix, als er in seinen Essais sur Paris auf die Bastille zu sprechen
kam, sich mit der offenbar von der Ängstlichkeit diktierten
Bemerkung begnügt: »Sie ist ein Schloß, das, ohne fest zu sein, zu
den furchtbarsten in Europa gehört, und über das ich keine Anekdote
mitteilen werde.« Zwanzig Jahre später waren dann allerdings die
Remarques historiques et anecdotes sur la
Bastille erschienen, aber diese kleine Broschüre, deren
gut unterrichteter Verfasser unbekannt geblieben ist, war nicht in
weitere Kreise gedrungen. Linguet war somit der erste, der
im Angesichte Europas mit der Fackel seines Worts den Abgrund zu
beleuchten wagte. Bis dahin war die Bastille in den Augen derer,
die sie nicht aus Erfahrung kannten, eine Art Gespenst gewesen, an
das man sich zu denken scheute. Linguet riß den Schleier von
ihren Schrecknissen, er brach den Zauber, der sie schützte, er gab
dem Gegenstande des Schreckens und der Scheu eine feste Gestalt.
Nach dem Erscheinen seiner Denkwürdigkeiten war der Fall der
Bastille nur noch eine Frage der Zeit, denn hatte bis dahin die
Furcht den Haß überwogen, so überwog fortan der Haß die Furcht,
weil ihm ein bestimmtes Ziel gegeben war. Aber der Ex-Advokat hatte
die Bastille nicht bloß entschleiert, er hatte sie zugleich zu
einem Sinnbild des Despotismus gestempelt, und als sie fiel, fiel
in ihr nicht bloß das verhaßte Gefängnis, sondern zugleich das
anerkannteste Symbol des Absolutismus: wo daher derer gedacht wird,
die zuerst und hauptsächlich Bresche legten für die große Umwälzung
zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, da darf auch Linguets
nicht vergessen werden.

		Die Veröffentlichung der Mémoires sur
la Bastille in den mit ihrem Verfasser wiedererstandenen
Annalen gab dieser Zeitschrift mit einem Schlage ihr
früheres Ansehn zurück und steigerte die Popularität
Linguets auf den höchsten Grad, den sie überhaupt erreichen
sollte. Doch wurde der Verbannte dieses Erfolges wenig froh. Die
Erinnerung an die Bastille und die Scheu vor einem neuen Abenteuer
ähnlicher Art verfolgte ihn bis über den Kanal. Er bewohnte in
London ein Haus, das viermal zu groß für ihn war, ging so
wenig wie möglich aus und ließ jeden Besucher durch seine
Haushälterin und Geliebte, eine Frau Buttet, einem
regelrechten Verhör [bookmark: page26]über das Wer, Woher und Wozu unterwerfen, eine
Maßregel, die er für den ganzen Rest seines Lebens beibehielt, und
deren Ursache einzig in den schlimmen Erfahrungen zu suchen ist,
die er mit sogenannten »Freunden« gemacht hatte.

		Bei dieser Gelegenheit gleich noch einige weitere Einzelheiten
über das Privatleben Linguets. Die eben erwähnte Frau
Buttet oder Zélie, wie er sie vertraulich nannte, war
die Frau eines Großhändlers in Nogent-le-Notrou und zur Zeit
seiner Triumphe als Advokat nach Paris gekommen, um die
Scheidung von ihrem Gatten nachzusuchen. Als dann dies Gesuch trotz
der Anstrengungen Linguets zurückgewiesen worden war, hatte
sie das Verbleiben bei ihrem Verteidiger der Rückkehr zu ihrem
Gatten vorgezogen, und der Advokat hatte sich diese Anhänglichkeit
gefallen lassen, obschon Frau Buttet vier Jahre älter war
als er. Es scheint dies Linguets einziger Liebeshandel
gewesen zu sein, denn man findet sonst nirgends in seiner
abenteuerlichen Laufbahn eine Spur von einer engern Beziehung zu
einem weiblichen Wesen. Übrigens beschuldigte man ihn, auch bei
dieser Gelegenheit mehr der Stimme seines Geldbeutels als seines
Herzens gefolgt zu sein: er sollte dem Gerücht zufolge im
Einverständnis mit Zélie dem Schreibtisch ihres Gatten einen
Besuch gemacht und die Summe von hunderttausend Livres (!) daraus
entführt haben. Überhaupt gefiel sich das Gerücht darin, den
Ex-Advokaten des Diebstahls zu zeihen: schon in seinen
Jünglingsjahren sollte er dem Herzog von Zweibrücken, seinem
Wohlthäter, ein Pferd veruntreut haben, und Dorat –
Dorat, der seinen Puder schuldig blieb und bei seinem Tode
die Kleinigkeit von neunzigtausend Livres Schulden hinterließ! –
Dorat behauptete, er sei von Linguet zur Zeit ihres
Kollaboratoriums um hundert Louisd'or bestohlen worden. Dies alles
ist aber ebenso mythisch wie die Ohrfeige, die der Ex-Advokat in
London auf offener Straße von dem Pamphletisten Thévenot
de Morande erhalten haben soll, und wie seine angebliche
Mitarbeiterschaft an Marats Ami du
peuple , von der Brissot in seinen
Memoiren spricht. Der Vorwurf der Käuflichkeit dagegen
dürfte nicht ganz unbegründet sein, man ziehe aber dabei auch in
Rechnung, daß Linguet Advokat und also gewohnt war, seine
Zunge und seine Feder zu verkaufen.

		Linguets Lebensweise war zu allen Zeiten nüchtern, mäßig
und arbeitsam. Er aß den Tag über nur einmal, legte sich frühzeitig
zu [bookmark: page27]Bett und
stand regelmäßig schon um zwei Uhr morgens wieder auf. Diese
Lebensordnung macht es begreiflich, wo der Verfasser der
Annalen, obgleich er sich nie eines Sekretärs bediente, die
Zeit zu seinen zahlreichen Arbeiten hernahm.

		Von diesen Arbeiten sind aus der Epoche, von der eben die Rede
ist, besonders vier bemerkenswert: die Réflexions sur la lumière (1784) die beiden
Schriften über die freie Schifffahrt auf der Schelde (1784 und
1785) und das Examen des ouvrages de
Voltaire , das noch 1817 eine neue Auflage erlebte. In
den Betrachtungen über das Licht entwickelte Linguet
einen Gedanken, der ihm in der Bastille gekommen war, und dessen
die Technik sich später mit Erfolg bemächtigt hat: er gab darin
nicht mehr und nicht weniger als den Grundgedanken, auf dem das
moderne Telegraphenwesen beruht. Trotzdem aber der Verfasser schon
während seiner Gefangenschaft dem französischen Marine-Ministerium
eine bezügliche Denkschrift eingereicht und später die
Anwendbarkeit seiner Prinzipien durch Versuche dargethan hatte,
ging diese Schrift doch völlig unbeachtet vorüber, während dagegen
die Schriften und Artikel, die er anläßlich des wegen der
Schelde-Schifffahrt zwischen Holland und den österreichischen
Niederlanden entstandenen Streites zu Gunsten der letztern
veröffentlichte, und in denen er die Holländer beschuldigte, sie
wollten »die Schelde in die Bastille stecken«, nicht bloß beim
Publikum Aufsehn erregten, sondern ihm auch die Aufmerksamkeit
Josephs II. zuwandten. Linguet wurde nach Wien
berufen und vom Kaiser mit Gnadenbeweisen überhäuft. Das hielt ihn
aber nicht ab, als sich 1789 die Niederlande unter van der
Noot empörten, gegen Österreich in die Schranken zu treten und
zum Überflusse jene berüchtigte Deklamation vom Stapel zu lassen,
in der es von Joseph II. heißt: »Ich verabscheute ihn mit
derselben Aufrichtigkeit, mit der ich ihn geliebt hatte. Ohne mich
wie der Orgon der Komödie einer ausnahmslosen Abneigung gegen alle
die Individuen hinzugeben, denen das Unglück der Völker eine Krone
verleiht, ohne jenen Unglücklichen, die man Könige nennt, einen
blinden und unterschiedslosen Haß zu weihen, faßte ich für das
Königtum, d. h. für jene Macht, welche die schlechten Könige so
leicht auf das Grausamste mißbrauchen können, einen Abscheu, der
nur mit meinem Leben enden wird.«

		Der Ausbruch der Revolution führte Linguet nach
Frankreich zurück. Aber obschon er bereits von Brüssel aus
in einer Lettre [bookmark: page28]au comité patriotique
(1789) seine Sympathien mit der ausbrechenden Bewegung zu erkennen
gegeben hatte, befand er sich derselben gegenüber doch ungefähr in
der nämlichen Lage wie Beaumarchais, sein Nebenbuhler bei
seinen juristischen und publicistischen Triumphen der siebziger
Jahre, d. h. er kannte wohl die nächsten Ziele, nicht aber die
Mittel und namentlich nicht die Menschen der Revolution.
Nichtsdestoweniger hoffte er noch eine Rolle spielen zu können.
Unter dem Patronate Dantons und Camille Desmoulins
ließ er sich in den Klub der Franziskaner aufnehmen, und dieser
übertrug ihm die Würde eines Schriftführers der Société des amis de la liberté de la presse .
Es war dies eine jener zahllosen revolutionären Vereinigungen ohne
nennenswerte Bedeutung, die damals wie Pilze aus der Erde schossen,
und die eigentlich nur in dem einen Punkte miteinander
harmonierten, daß sie die Frauen von ihren Sitzungen ausschlossen,
denn, sagt ein wenig galanter Poet jener Tage,

		Dans ces cabinets
d'importance,

Où l'on parle plus qu'on y pense,

On ne doit point les appeler.

La raison n'en est pas frivole:

Quand les hommes voudraient parler,

Vite elles prendraient parole.

		Jene Stellung war also ohne jede Bedeutung, weiter aber hat der
Ex-Advokat es nicht mehr zu bringen vermocht. Zwar erschien er 1791
noch einmal als Redner auf dem Plane, um an der Barre der
konstituierenden Versammlung für die Rechte der Kolonien
einzutreten, aber sogar die Mittel der Beredsamkeit waren andere
geworden: seine Heftigkeit und seine persönlichen Ausfälle erregten
das Murren der Versammlung, und der Präsident war genötigt, ihm das
Wort zu entziehen. Linguets Zeit war vorüber.

		Er selbst scheint sich dessen bewußt geworden zu sein, denn bald
nach jenem Vorfalle zog er sich mit seiner getreuen Zélie
völlig nach dem Dörfchen Marnes bei Ville d'Avray
zurück, wo er ein kleines Besitztum erworben hatte. Das Alter
schien endlich das Feuer und Ungestüm dieses unbändigen Charakters
gemildert zu haben. Er befaßte sich mit der Landwirtschaft, setzte
seine historischen Studien fort und versah die wenigen
Gemeinde-Angelegenheiten seines Dorfes, zu dessen Maire er erwählt
worden war. Alles schien darauf hinzudeuten, [bookmark: page29]daß der berühmte Advokat und
Journalist nach den stürmischen Wechselfällen seiner vielbewegten
Laufbahn endlich im Hafen angekommen sei und sein Leben in
friedlicher Ruhe als Dorfschulze beschließen werde. Aber er war
nicht vergebens »unter den Auspicien einer Lettre-de-cachet geboren worden«: zum vierten und
letztenmale griff ein Dekret der Willkür in sein Dasein ein, nur
daß es sich diesmal nicht Lettre-de-cachet , sondern Arrêt du comité de salut public nannte.
Linguet wurde in Marnes verhaftet und nach
Paris geführt, um vor das Revolutions-Tribunal gestellt zu
werden. Noch hätte ein glücklicher Zufall ihn retten können: er
erkrankte unterwegs und wurde daher in ein Hospital geschafft. Aber
der Unglückliche schrieb an das Tribunal und verlangte Richter: das
hieß den Tod verlangen. Man brachte ihn nach der Conciergerie und
händigte ihm die Anklage ein. »Ah!« rief er aus, »es soll ein Fest
für mich sein, die Dummheit und Grausamkeit meiner Feinde zu
entlarven! Sie sollen sehen, was dabei herauskommt, wenn man mich
verfolgt!« Die Verhandlung sollte ihn auf das Bitterste
enttäuschen. Er war angeklagt, sich in einem abschriftlich unter
seinen Papieren vorgefundenen Briefe zum Verteidiger des Königs
angeboten, den Tyrannen von Wien und London Weihrauch
gestreut und das Brot verleumdet zu haben, und wurde verurteilt,
ohne daß man ihn hätte zu Worte kommen lassen. »Ach Gott!« sagte
er, als er in sein Gefängnis zurückkam, »das sind keine Richter,
das sind Tiger!« Im Augenblick der Abfahrt zur Guillotine verlangte
er einen Priester. Als ihm dies Gesuch abgeschlagen wurde, zog er
einen Seneca aus der Tasche und las darin, bis der
verhängnisvolle Augenblick gekommen war. Sein Kopf fiel am 9.
Messidor des Jahres II (27. Juni 1794), genau einen Monat vor dem
des Despoten Robespierre.

		Linguet war von mittlerer Größe und äußerst hager. Sein
scharfgeschnittenes, pockennarbiges Gesicht hatte etwas Starres,
Verschlossenes, seine Stimme war scharf und schneidend, seine
Gesten kurz und hastig. Da er ziemlich abgeschlossen lebte, so sind
von ihm nur wenige jener etwas scharf gewürzten Bonmots bekannt, an
denen die litterarischen Annalen jener Epoche so reich sind. Hier
zum Schluß noch eins derselben, das des Verfassers des
Fanatismus der Philosophen durchaus würdig ist. Man sprach
in seiner Gegenwart von Rousseaus Bekenntnissen, deren
zweiter Teil soeben erschienen war. Linguet hörte eine
Zeitlang geduldig zu. Plötzlich [bookmark: page30]sprang er auf. » Rousseau,« rief er, »
Rousseau ist ein Narr, der, nachdem er uns zu seinen
Lebzeiten tausend Überspanntheiten zum Besten gegeben hat, nun die
Posse damit beendet, daß er uns seinen Nachttopf an den Kopf
wirft!«

		*

		Wir haben oben nur des kleinern Teils der Linguetschen Schriften
gedenken können und geben daher nachstehend ein chronologisch
geordnetes Verzeichnis seiner sämtlichen Publikationen, das am
besten imstande sein wird, ein Bild von der fast unglaublichen
Arbeitsamkeit und Vielseitigkeit des Verfassers der Annalen
zu geben.

		Verzeichnis der Schriften Linguets.

		1. Voyage au labyrinthe du jardin du
roi. La Haye (Paris), 1755.

		2. Les Femmes-filles, ou les Maris
battus, parodie d' Hypermnestre, en un acte et en vers.
Paris, 1759.

		3. Recueil sur la question de savoir
si un juif marié dans sa religion peut se marier après son baptême,
lorsque sa femme juive refuse de le suivre et d'habiter avec
lui. Paris, 1761, 2 Bde.

		4. Histoire du siècle d'Alexandre.
Amsterdam (Paris) 1762. Neue Aufl. Paris, 1769.

		5. Prospectus d'un nouveau spectacle
de musique. 1762.

		6. Lettre du mandarin Hocit-ching à
son ami Hocit-chang sur les affaires des jésuites.
1762.

		7. Epître en vers d'un G. de D... à un
de ses amis, supplément aux Mémoires d'une fameuse académie.
Liège, 1764.

		8. Le Fanatisme des philosophes.
Londres et Abbeville, de Vérité, 1764.

		9. Mémoire sur un objet intéressant la
province de Picardie, ou projet d'un canal et d'un port sur ces
côtes. La Haye et Abbeville, 1764. (Ist in zwei Briefen
abgefaßt, vgl. weiter unten Nr. 12 und 22).

		10. Nécessité d'une réforme dans
l'administration de la justice et dans les loix civiles de
France. Amsterdam (Paris), 1764. Ein Abdruck führt den
Titel: Considérations sur l'utilité d'une
réforme etc.

		11. Socrate, tragédie en cinq
actes. Amsterdam, 1764. [bookmark: page31]

		12. Lettre de l'auteur du Mémoire sur
un objet intéressant pour la province de Picardie. 1765.
(Vgl. Nr. 9 und 22.)

		13. Mémoire sur un objet intéressant
la province d'Artois. 1765.

		14. Histoire des révolutions de
l'Empire romain depuis Auguste jusqu' á Constantin, pour servir
de suite à celle des Révolutions de la République. Paris,
1766-1768, 2 Bde. Neue Aufl. Londres,
1784.

		15. Théorie des loix civiles, ou
Principes fondamentaux de la société. Londres (Paris), 1767,
2 Bde. Neue Aufl. in 3 Bden. Paris,
1774.

		16. La Cacomonade, histoire
politique et morale, traduite de l'allemand du docteur Pangloss.
Cologne (Paris), 1767. Neue Aufl. Paris, 1794. (Behandelt das trübseligste
Abenteuer des unerschütterlichen Optimisten Pangloß.)

		17. Histoire impartiale des jésuites
depuis leur établissement jusqu' à leur première expulsion.
Madrid (Paris), 1768. Wiederabgedruckt in 2 Bden.,
Paris, 1768. Neue Ausg. Paris, Delongchamps, 1824.

		18. L'Aveu sincère, ou Lettre à
une mère sur les dangers que court la jeunesse en se livrant à un
goût trop vif pour la littérature. Paris, Cellot, 1768.

		19. Lettre sur la nouvelle traduction
de Tacite de L. A. D. L. B. Amsterdam (Paris), 1768.
(Verfasser der in diesem Briefe rezensierten Übersetzung war der
Abbé de La Bletterie, der früher ein Leben des Julius
Apostata geschrieben, sich aber, obwohl Jansenist, der Bulle
Unigenitus gefügt hatte, und gegen
den der durch einige bittere Ausfälle gereizte Linguet das Epigramm
schleuderte:

		Apostat comme ton
héros,

Janséniste signant la bulle,

Tu tiens de fort mauvais propos,

Que de bon coeur je dissimule;

Je t'excuse et ne me plains pas:

Mais que t'a fait Tacite, hélas!

Pour le traduire en ridicule?)

		20. La Pierre philosophale,
discours économique prononcé dans l'Académie impériale de Fong-Yang
par le lettré Kong. La Haye, 1768.

		21. Histoire universelle du seizième
siècle, servant de suite [bookmark: page32] à l'Histoire universelle de M.
Hardion. Paris, Cellot, 1769, 2 Bde. Neue Aufl. Bruxelles, 1787.

		22. Canaux navigables pour la
Picardie, l'Artois, Ia Bourgogne, la Champagne, la Bretagne et
toute la France en général. Amsterdam (Paris),
Cellot, 1769. (Vgl. Nr. 9. 12.
13.)

		23. Théâtre espagnol, traduit par
M. Linguet. Paris, de Hansy jeune, 4 Bde.

		24. Lettre sur la théorie des loix
civiles. Amsterdam, 1770. (In der zweiten Aufl. der
Théorie des loix civiles, s. oben Nr.
15, mit abgedruckt.)

		25 . Mémoire pour le duc
d'Aiguillon. 1770.

		26. Observations sur l'imprimé
intitulé: Réponse des Etats de Bretagne au mémoire du duc
d'Aiguillon. Paris, Lejay, 1771.

		27. Mémoire à consulter pour la
vicomtesse de Bombelles. 1771.

		28. Mémoire pour Don Pedro, Espagnol,
contre les fermiers généraux. 1771

		29. Mémoire à consulter et
consultation pour un mari dont la femme est mariée en pays
protestant, et que demande s'il peut de même se marier en
France. 1771.

		30. Réponse aux docteurs modernes,
ou Apologie de l'auteur de la Théorie des loix civiles, et
des Lettres sur cette Théorie, avec la réfutation du système
des philosophes économistes. Londres 1771.

		31. Mémoire pour le comte de
Morangiès. 1772.

		32. Consultation pour le sieur de
Bellgarde. 1773.

		33. Mémoire sur Ies propriétés et
priviléges exclusifs de la librairie. 1774.

		34. Du plus heureux Gouvernement,
ou Parallèle des constitutions de l'Asie avec celles de l'Europe.
1774, 2 Bde.

		35. Du Pain et du Blé. Londres,
1774.

		36. Réflexions sur la comtesse de
Béthune. 1775.

		37. Essai philosophique sur le
monachisme. Paris, 1775. Neue Ausg. Paris, 1777.

		38. Théorie du libelle, ou l'Art
de calomnier avec fruit, dialogue philosophique pour servir de
supplément à la Théorie du paradoxe. Amsterdam (Paris), 1775
(Es ist die die Antwort Linguets auf das Pamphlet des Abbé
Morellet, s. S.16)

		39. Très-humbles, très-respectueuses
observations adressées [bookmark: page33] à Sa Majesté par M. Linguet, avocat, sur
la défense à lui faite d'imprimer sa requête en cassation contre
les arrêts du 4 février et 29 mars 1775. Bruxelles,
1776.

		40. Consultation en réponse à la
consultation sur la discipline des avocats. Bruxelles,
1776.

		41. Réflexions des corps de la ville
de Paris sur la suppression des jurandes. Paris, février,
1776.

		42. Lettre au roi. Bruxelles, août
1776.

		43. Lettre au comte de Vergennes.
Londres, 1777.

		44. Aiguilloniana, ou Anecdotes
utiles pour l'histoire de France au dix-huitième siècle, depuis
l'année 1770. Londres, 1777. (Dies Werk ist sehr selten, da
fast die ganze Auflage in Frankreich polizeilich aufgegriffen und
in die Bücherniederlage der Bastille geschafft wurde.) S. Dufey de l'Yonne, Histoire de la
Bastille.

		45. Annales politiques, civiles et
littéraires du dix-huitième siècle. Londres, Thomas Spilsbury,
1777-1792. 179 Nummern in 19 Bänden.

		46. Réflexions sur l'arrêt du conseil
du roi portant règlement sur la durée des privilèges en matière de
librairie. Bouillon, 1778.

		47. Political and philosophical
Speculations on the distinguishing characteristics of the present
Century. London, 1778.

		48. Le Procès des trois rois Louis
XVI. de France, Bourbon, Charles III. d'Espagne, Bourbon, et
Georges III. de Hanovre, fabricant de boutons, plaidé aux tribunaux
des puissances européennes. Traduit de l'anglais. Londres,
1781.

		49. Mémoires sur la Bastille.
Londres, Spilsbury, 1783. (S. S. 36 f.)

		50. La Dîme royale, avec de
courtes réflexions sur ce qu' on appelle la contrebande.
1784. Neue Ausgabe unter dem Titel: L'Impôt territorial, ou la Dîme royale, Londres
et Paris, 1787.

		51. Réflexions sur la lumière, ou
Conjecture sur la part qu'elle a au mouvement des corps célestes.
Londres, Spilsbury, 1784. Neue Ausg. Paris, 1787.

		52. Considérations sur l'ouverture de
l'Escaut. Londres, 1784.

		53. Nouvelles dissertations et
considérations sur l'ouverture de l'Escaut. Bruxelles,
1785.

		54. Mémoire au roi contenant sa
réclamation actuellement pendante au Parlement de Paris.
1786. [bookmark: page34]

		55. Discours sur l'utilité et la
prééminence de la chirurgie sur la médecine. Bruxelles et
Paris, 1787.

		56. Onguent pour la brûlure, ou
Observations sur un réquisitoire imprimé en tête de l'arrêt du
Parlement de Paris du 27 septembre 1780, rendu contre les
Annales de M. Linguet, avec des Réflexions sur l'usage de
faire brûler des livres par la main du bourreau. Londres,
1788.

		57. Réflexions sur la résistance
opposée à l'exécution des ordonnances promulguées le 8 mai
1788. Bruxelles, 1788.

		58. Examen des ouvrages de Voltaire
considéré comme poëte, comme prosateur, comme philosophe.
Bruxelles, Lemaire, 1788. Neue Ausgabe mit Anmerkungen
Paris, Egron, 1817.

		59. La France plus qu' anglaise.
Bruxelles, 1788.

		60. Observations sur le nouvel arrêté
du Parlement de Paris en date du 5 décembre 1788. Bruxelles,
1789.

		61. Lettre à l'Empereur Joseph II. sur
la révolution du Brabant et du reste des Pays-Bas.
1789.

		62. Légitimité du divorce,
justifiée par les saintes Ecritures, par les Pères, par les
conciles etc., aux états-généraux. Bruxelles, 1789.

		63. Point de banqueroute, plus
d'emprunt, et, si l'on veut, plus de dettes, en réduisant les
impôts à un seul. 1789.

		64. Lettre au comité patriotique.
Bruxelles, 1789.

		65. Code criminel de Joseph II, ou
Instructions expéditives données aux tribunaux des Pays-Bas en
octobre 1789, publiées et commentées par Linguet. Bruxelles et
Paris, 1790.

		66. La Prophétie vérifiée ou
Lettres de M. Linguet au comte de Trautmannsdorff. Gand,
1790.

		Außerdem erschienen noch von ihm:

		67. Appel au pape, traduit de
l'anglais (ohne Jahreszahl) und

		68. Lettre sur les avantages et les
inconvénients de la navigation des ports d'Abbeville, Amiens,
Saint-Valery et le Crotoy. Amiens, Caron Vitet,
1819.

		Ein Teil dieser Schriften findet sich in folgenden
Sammel-Ausgaben wieder:

		1. Mémoires et plaidoyers.
Amsterdam, 1773, 7 Bde. Bedeutend vermehrte Ausgabe
Liège, 1776, 12 Teile in 11 Bden.

		2. Oeuvres. Londres, 1774,
6 Bände. Diese Ausgabe enthält nur die drei oben unter Nr. 15, 34
und 35 aufgeführten Werke. [bookmark: page35]

		3. Mélanges de politique et de
littérature, extraits de ses Annales, pour servir à
l'histoire du dix-huitième siècle. Bouillon, 1778.

		4. Collection complète des ouvrages de
littérature. Bruxelles, 1779-1780, 2 Bde.

		5. Appel à la postérité, ou
Recueil des mémoires et plaidoyers de Linguet pour lui-même contre
la communauté des avocats de Paris. 1780.

		6. Lettres de M. Linguet, ou Recueil
sur la révolution belgique en 1789 et 1790. Bruxelles,
1790, 7 Bde.

		7. Collection des ouvrages relatifs à
la révolution de Brabant. 1791.

		Von Cousin d'Avallon wird Linguet noch ein
Éloge de l'art du Coiffeur de
femmes beigelegt, es läßt sich aber nicht der geringste
innere noch äußere Grund zu Gunsten dieser Angabe geltend machen.
[bookmark: text6]F6 Das nämliche gilt
von einem andern, 1771 erschienenen Werke, das Grimm dem
Verfasser der Annalen zuschreibt, und das den Titel führt:
Origine des premières sociétés des peuples,
des sciences et des arts, et des idiomes anciens et
modernes.

		Zur Biographie Linguets sind neben dem von Kolb
verfaßten Artikel in der Biographie
universelle (tome XXIV), neben der Correspondance littéraire des Baron
Grimm, neben der Correspondance Voltaires, den Memoiren
Bachaumonts, Palissots und Morellets, dem Cours de littérature von Laharpe
und den Trois siècles
littéraires von Sabatier de Castres, noch
besonders folgende Schriften zu vergleichen: Alexandre Devérité, Notice pour servir à
l'histoire de la vie [bookmark: page36]et des écrits de S. N. H. Linguet (Liège, 1781);
Gardaz, Essai historique sur la vie et les ouvrages de
Linguet (Lyon, 1808; Paris, 1809) und Charles Monselet, Les
originaux du siècle dernier (Paris, 1864).

		Zum Schluß noch einige bibliographische Notizen über die
Denkwürdigkeiten.

		Wie erwähnt, erschienen die Mémoires
sur la Bastille zuerst in den Annalen, und zwar
in drei verschiedenen Nummern des zehnten Bandes dieser
Zeitschrift, und sodann 1783 in einem Oktavbande bei Thomas
Spilsbury in London. Diese erste Ausgabe enthält einen
(übrigens herzlich schlechten) Kupferstich mit der Unterschrift: »
Soyez libres: vivez! «, dem
Linguet selbst auf den Seiten III und IV nachstehende
Erklärung gewidmet hat:

		 

		Erklärung des Kupferstichs.

		»Der Courier du Bas-Rhin ,
d. h. das von den ehrenhaften und aufgeklärten Leuten, den wahren
Philosophen, am meisten geachtete Blatt, hat gelegentlich der
Besprechung dieser Denkwürdigkeiten in seiner Nr. 1 vom
Jahre 1783 einen Gedanken dargelegt, dessen man sich bemächtigt
hat, um ihn zum Gegenstande dieses Stichs zu machen.

		Man erblickt darauf inmitten der Trümmer eines halbzerstörten
Schlosses, das die Bastille vorstellen soll, die Statue
Ludwigs XVI. mit allen Attributen der königlichen Würde.

		Der Fürst streckt den Gefangenen, die er eben befreit hat, und
deren Haltung ihre Dankbarkeit zu erkennen giebt, voll Güte die
Hände entgegen. Seine zugleich majestätische und huldvolle Geberde
entspricht dem Halbverse aus [Voltaires] Alzire, der sich
unter dem Stiche befindet. Auf dem Piedestal der Statue liest man
die erhabene Inschrift ( inscription
très-noble), die vom Courier du
Bas-Rhin angegeben ward:

		LUDWIG DEM SECHZEHNTEN

AUF DEM PLATZE DER BASTILLE.

		Im Hintergrunde erblickt man die in diesen
Denkwürdigkeiten beschriebene skandalöse Uhr. Das
Zifferblatt ist vom Blitz getroffen und beschädigt, und dieser
Wetterstrahl hat statt der frühern schmählichen Inschrift jene
kostbaren Worte aus der Erklärung vom [bookmark: page37]30. August 1780 über die neuen
Gefängnisse auf die Mauer gegraben, die Worte:

		›Diese versteckten Leiden, diese verborgenen Strafen werden
unnütz für unsere Rechtspflege in dem Augenblicke, wo sie nicht
durch ihre Offenkundigkeit und das Beispiel zur Erhaltung der
Ordnung beitragen.‹

		Dieser einzige Satz schließt das Verdammungsurteil der Bastillen
in sich, denn wie man sehen wird, ist es deren besondere
Bestimmung, versteckte Leiden und verborgene Strafen
aufzuerlegen, und zwar willkürlich und weit häufiger Unschuldigen
als Schuldigen aufzuerlegen.« –

		Die noch im selben Jahre (1783) bei Johann Friedrich
Ungar in Berlin erschienene deutsche Übersetzung der
Denkwürdigkeiten reproduzierte zwar den Stich, nicht aber
die obige Erklärung desselben. In allen weiteren Ausgaben blieb
dann auch der Stich weg.

		Die nächste derselben erschien in der dritten Lieferung der von
Berville und Barrière herausgegebenen Collection des Mémoires relatifs à la Révolution
française (Paris, Baudouin
Frères, 1821) und erlebte darin 1822 eine zweite Auflage.
Diese Ausgabe ist schätzenswert wegen der zahlreichen
Berichtigungen und Erläuterungen, welche die Herausgeber
hinzugefügt haben, leidet aber an zwei großen Gebrechen: einmal
macht sich in den Noten eine Parteilichkeit gegen Linguet
geltend, die nicht mit der Pflicht eines Geschichtschreibers in
Einklang zu bringen ist, und zweitens ist der Linguetsche Text
darin um etwa den zehnten Teil verkürzt und verstümmelt, ohne daß
die Herausgeber sich zu einer Erklärung über diesen Punkt
herbeigelassen hätten. Namentlich fehlen darin fast sämtliche
Abschnitte und die sämtlichen Noten, die sich auf das
niederträchtige Verfahren der damaligen französischen Polizei
beziehen.

		Ein Abdruck dieser zweiten Ausgabe mit veränderten Noten findet
sich im XXVIII. Bande der Bibliothèque
des Mémoires relatifs à l'Histoire de France pendant le
dix-huitième siècle (Paris, Firmin Didot, 1860).

		Eine dritte Ausgabe endlich erschien 1881 mit einer Einleitung
von N. David in der von Berthier herausgegebenen
Bibliothèque nationale (Paris,
Librairie de la Bibliothèque nationale). [bookmark: page38]

		Schließlich sei hier noch der beiden anonymen Gegenschriften
gedacht, die das Verfahren der französischen Regierung
Linguet gegenüber durch Vergleiche und Räsonnements zu
rechtfertigen suchten. Die erste derselben erschien unter dem
Titel: Observations sur l'histoire de la
Bastille 1783 in London, die zweite als
Apologie de la Bastille 1784
angeblich in Philadelphia. Beide sind Pamphlete ohne tiefern
Gehalt.

		R. Habs. [bookmark: page39]

			[bookmark: foot1]» La constitution d'un État n'est ordinairement qu'un
ouvrage du hasard, que le temps a façonné en le roulant
insensiblement sur la pente des abus.« Dieser Satz stand auf
einem Streifen Papier, der nach der Einnahme der Bastille in der
ehemaligen Zelle Linguets vorgefunden wurde, und trägt so völlig
das Gepräge der Linguetschen Schreib- und Denkweise, daß man ihn
ohne Bedenken dem Verfasser der Annalen beilegen
darf.
	[bookmark: foot2]»Ich habe,«
bemerkt Barrière in seiner Notice sur la
vie de Linguet – »ich habe die beiden Nummern gelesen,
über die der Herzog von Duras sich beschwerte: die Wahrheit
verpflichtet mich zu der Erklärung, daß bis dahin das Vergehen
Linguets kein schweres war.«
	[bookmark: foot3]Muß vielmehr
heißen Le Quesne.
	[bookmark: foot4]Das ist höchst wahrscheinlich
eine Übertreibung, obgleich sich nichts darüber ausmachen läßt, da
jener Brief nie in die Öffentlichkeit gekommen ist. Bachaumont
berichtet darüber in seinen Denkwürdigkeiten folgendermaßen: »Man
spricht viel von einem äußerst beleidigenden Briefe an den
Marschall Herzog de Duras, der mit den Worten beginnt: › Wer
sind Sie denn, daß Sie sich das Recht nehmen, mich zu
examinieren?‹ u. s. w. Da aber niemand behauptet, daß er ihn
gelesen habe, und er nicht ins Publikum gedrungen ist, so darf man
die Thatsache immerhin in Zweifel ziehen.« Die Thatsache ist durch
Linguets eigenes Zeugnis hinlänglich beglaubigt, aber der Inhalt
des Briefes ist nie bekannt geworden.
	[bookmark: foot5]Wie so oft, hat man aber allem Anschein nach
auch in diesem Falle dem Reichen geliehen. Während nämlich die oben
reproduzierte Anekdote stets, wo ihrer Erwähnung geschieht, auf
Linguet bezogen wird, macht Charpentier ( Bastille dévoilée VIII, 63) den Abbé Charles
Louis de Cardone zum Helden derselben mit dem ausdrücklichen
Bemerken, daß seine abweichende Angabe auf den Aussagen
verschiedener Beamter der Bastille fuße. Der Abbé de Cardone wurde
wegen ungehöriger Reden über die Minister am 19. Juni 1781 in die
Bastille gesteckt, von dort am 15. Juli ins Châtelet geschafft,
aber schon am 1. August wieder entlassen und des Landes
verwiesen.
	[bookmark: foot6]Cousin d'Avallon meint zweifelsohne
das Mémoire pour les coiffeurs des femmes
de Paris, contre la communauté des Maîtres barbiers,
perruquiers, baigneurs-étuvistes, eine höchst witzige
Abhandlung im juristischen Stile, die im Januar 1769 in Paris
verbreitet wurde und nahezu ebensoviel Staub aufwirbelte wie später
Grimod de la Reynières Mémoire à consulter
et consultation ... contre le sieur Ange Fariau de Saint-Ange,
coopérateur subalterne du Mercure de France. Linguets
Witz ist jedoch von einer ganz andern, bissigern und schneidigern
Art, als daß man in ihm den unbekannten Verfasser jener
humoristischen Broschüre vermuten dürfte.


	
		
		Kurze Geschichte und Beschreibung der Bastille.

		Nach Charpentier.

		Die Bastille wurde unter Karl V. im Jahre 1370 [bookmark: text7]F7 erbaut, und zwar legte Hugues
Aubriot, der Vorsteher der Kaufmannschaft, am 22. April genannten
Jahres den Grundstein dazu. Aubriot hatte für die Ringbefestigung
von Paris zu sorgen, und daher wurde ihm auch dieser Bau
übertragen, dessen Kosten aus dem der Stadt zu diesem Behufe
überlassenen Zehnten bestritten wurden. Nach [bookmark: page40]Piganiol de la Force (
Description de Paris) war der
erwähnte Beamte ein Burgunder von ziemlich niederer Herkunft und
den Juden in solchem Grade gewogen, daß er sogar ihren Glauben
annahm. Die eben im Aufblühen begriffene Universität Die Gründung der Pariser Universität ist von dem Tage an
zu datieren, an welchem Wilhelm von Champeaux (1070-1121) das
Kloster Notre-Dame verließ und seine Schüler aus der Stadt heraus
auf das linke Seineufer in die Gegend des heutigen Quartier latin
führte (1113). Die erste Urkunde über ihre Gerechtsame erhielt die
Universität bereits von Philipp August i. J. 1199. Der Ausdruck: im
Aufblühen begriffene Universität (université naissante) ist
daher nicht zutreffend, denn im Jahre 1381 hatten bereits Männer
wie Abälard (1079-1142), Albertus Magnus (1193-1280), Bonaventura
(1221-1274), Thomas von Aquino (1225-1274), Duns Scotus
(1266-1308), Buridan (gest. 1358) u. s. w. an dieser Universität
gelernt und gelehrt.

D. Übers. aber, deren Anmaßungen er Einhalt thun wollte,
nötigte 1381 den Bischof von Paris, ihm als einem Apostaten den
Prozeß zu machen, und Aubriot ward verurteilt, auf dem Kirchplatz
von Notre-Dame öffentlich Abbitte zu thun und den Rest seiner Tage
bei Wasser und Brot in einem Verließe zu verbringen.

		Dies war nach Piganiol das Ende des ersten Bauherrn der
Bastille. Der Verfasser der Remarques
historiques et anecdotes sur la Bastille dagegen
betrachtet Aubriot mit Recht als einen Mann, der aufrichtig für das
gemeine Wohl bemüht war, den aber die Mitglieder der Universität
und der Clerus des Unglaubens anklagten, um ihn aus dem Wege zu
räumen, und den die Parteigänger des Hauses Orléans verfolgten aus
Haß gegen das Haus Burgund, dem er anhing. Jener Autor fügt noch
hinzu, daß Aubriot i. J. 1381 in die von ihm selbst erbaute
Bastille eingeschlossen worden wäre, und daß man ihn später in das
Gefängnis im bischöflichen Palaste gebracht habe, aus dem ihn dann
die unter dem Namen der Maillotins bekannten Aufrührer befreiten, um
ihn an ihre Spitze zu stellen, daß er aber seine Freiheit [bookmark: page41]benutzt habe, um
sich unbemerkt nach Burgund zurückzuziehen, wo er ruhig und
unbekannt den Rest seiner Tage verlebte.

		Die ersten Anfänge der Bastille, d. h. die unter Karl V.
aufgeführten Baulichkeiten, bestanden zunächst nur aus zwei
isoliert liegenden Türmen, zwischen denen der Weg in die Stadt
hineinführte. Diese beiden Türme waren der Schatzturm (
tour du Trésor) und der
Kapellenturm ( tour de la
Chapelle). Einige Jahre später führte man innerhalb der
Stadt und den beiden ersten gegenüber zwei weitere Türme auf,
zwischen denen noch immer der Weg hindurchlief. Doch ist diese
Thatsache nicht so sicher beglaubigt wie die erste. Wir sind
vielmehr versucht, sie für unrichtig zu halten, da man beim Abbruch
der Bastille gefunden hat, daß der Freiheitsturm (
tour de la Liberté) und der Turm
La Bertaudière ( tour La
Bertaudière) miteinander verbunden und zur selben Zeit
erbaut worden waren wie das starke Gemäuer, welches den Gürtel der
Bastille bildete. Bezüglich der beiden ersten Türme aber, die dem
Faubourg Saint-Antoine gegenüber lagen, und von denen wir sagten,
sie seien erbaut worden, um isoliert zu bleiben, und besonders zur
Verteidigung des Stadteingangs bestimmt gewesen, ist unsere Angabe
keine bloße Vermutung, sondern eine durch die Bauart dieser Türme
unumstößlich bewiesene Thatsache. Wir haben uns nämlich
gelegentlich des Abbruchs durch den Augenschein überzeugt, daß die
Verbindungsmauern zwischen beiden erst hinterdrein errichtet worden
sind, denn wir sahen diese Türme rings herum mit Fenstern oder
Schießscharten versehen und zwar an der Seite, welche durch die
Verbindungsmauern verdeckt wurde, ebensogut wie an den übrigen.
Übrigens ist es sehr möglich, daß der Innenraum der Bastille noch
eine Zeitlang ganz wie früher als Durchgang benutzt worden ist:
wenigstens hat man zwischen dem Freiheitsturm und dem Turm La
[bookmark: page42]Bertaudière
ein vermauertes Thor aufgefunden, das genau dem zwischen dem
Schatz- und dem Kapellenturm befindlichen Thore entsprach, und
dieser Umstand allein mag genügen, um unsere Ansicht glaubwürdiger
erscheinen zu lassen. Man darf also Karl V., diesem Fürsten, der
den ehrenvollen Beinamen des Weisen erhalten hat, nicht die Absicht
unterschieben, als habe er dem Despotismus eine Waffe schmieden
wollen. Im Gegenteil liegt klar am Tage, daß er einzig und allein
daran dachte, seine Hauptstadt gegen feindliche Einfälle sicher zu
stellen, und wenn die Türme der Porte Saint-Antoine von jener Zeit
an zugleich als Gefängnis wie als Festung dienten, so geschah dies
nach derselben Weise, in der wir in den Provinzen häufig die
Stadtthorbefestigung zu diesem Zwecke verwandt sehen.

		Um 1383 endlich ließ Karl VI. die übrigen Türme erbauen, verband
sie unter sich durch eine Mauer, umgab das Ganze mit einem
fünfundzwanzig Fuß tiefen Graben und ließ den Weg links, abbiegen,
wie wir ihn noch heute sehen. Von da ab wurde die Bastille, die bis
dahin wirklich nur eine einfache bastille (Zwinger) war, zum festen Schlosse,
so wie wir sie kennen gelernt haben: eine altertümliche Festung mit
acht großen, runden Türmen, deren Wände etwa sechs Fuß Dicke
hatten. Diese Türme waren durch Mauern von neun Fuß Stärke, in
denen zum Teil Höhlungen für die Aborte angebracht waren,
miteinander verbunden. Was an Befestigungen neuerer Art hinzugefügt
worden ist, wurde Piganiol zufolge am 11. August 1553 begonnen und
i. J. 1559 vollendet und bestand, wie dieser Autor berichtet, aus
einer von Bastionen flankierten Courtine, wovon jedoch nur eine
Voll-Bastion mit Seitenbrustwehren wirklich zur Bastille gehörte.
Die Courtine und die Halb-Bastion, in welche dieselbe ausläuft,
bildeten einen Teil der Ringbefestigung von Paris. Die Kosten
dieser Arbeiten wurden durch eine Steuer gedeckt, zu der die Bürger
je von vier bis zu fünfundzwanzig Tourische [bookmark: page43]Livres Die Tourische Livre ( Iivre
tournois) war um ein Fünftel geringwertiger als die
Pariser.

D. Übers. beitragen mußten. Erst 1634 aber führte man die
Wälle auf, die man dann vor einigen Jahren abgetragen hat, und zog
zugleich die Gräben, die ebenfalls erst um diese Zeit zugeschüttet
worden sind.

		Der Eingang zur Bastille befand sich also rechts am äußersten
Ende der Rue Saint-Antoine. Über dem ersten Thore lag ein Magazin
mit einer beträchtlichen Menge verschiedenartiger Waffen
[bookmark: text10]F10 und alter Rüstungen. Neben diesem
Thore befand sich ein Wachthaus, in das jede Nacht zwei
Schildwachen postiert wurden, um den sich meldenden Personen zu
antworten und zu öffnen. Dies Thor führte in einen ersten äußern
Hof, in welchem die Kasernen der Invaliden und die Ställe und
Remisen des Gouverneurs lagen. In diesen Hof konnte man auch durch
das Arsenal gelangen. Und zwar durch ein
Thor, das man auf dem beigegebenen Plane mit der Ziffer 3
bezeichnet findet. Dieser hintere Teil des Durchgangshofes führte
den Namen Ulmenhof ( Cour de
I'Orme).

D. Übers. Von einem zweiten Hofe war derselbe durch ein
Thor, neben welchem sich wiederum ein Wachthaus befand, durch einen
Graben und eine Zugbrücke geschieden. In diesem zweiten Hofe, und
zwar auf der rechten Seite desselben, stand das Haus des
Gouverneurs. Demselben gegenüber lag ein fünfzehn Toisen langer
Baumgang, an dessen rechter Seite ein Gebäude hinlief, das als
Küche diente. In dem nämlichen Gebäude befand sich auch ein
Badezimmer, das erst vor wenigen Jahren dort für die [bookmark: page44]Frau des Gouverneurs
eingerichtet worden war. Alle diese Baulichkeiten standen aus einer
festliegenden Brücke, die über den Wallgraben führte, und an die
sich eine Zugbrücke schloß, jenseits welcher ein drittes Wachthaus
stand. Auf diesem Wege gelangte man dann in den großen Innenhof. Um
aber dahin zu gelangen, berichtet John Howard, [bookmark: text12]F12 mußte man noch ein starkes eisernes Gitter
passieren, das der Schildwache, die strengen Befehl hatte, die
Gefangenen nur bis auf drei Schritt an sich herankommen zu lassen,
als Schutzwehr diente. Der große Innen-Hof war zweihundert Fuß lang
und zweiundsiebzig Fuß breit und wurde von sechs Türmen, nämlich
dem Freiheitsturm, dem Turm La Bertaudière, Ohne Zweifel nach irgend einem Gefangenen so benannt.
Diesen Turm bewohnte der Mann mit der eisernen Maske während der
fünf Jahre (1698-1703), die er in der Bastille zubrachte. Das Volk
leitete, wie häufig in dergleichen Fällen, den Namen des Bauwerks
von einem der Erbauer her und erzählte, der Turm heiße nach einem
Maurer Bertaud, der bei der Aufführung desselben verunglückt
sei.

D. Übers. dem Turm La Bazinière ( tour de La [bookmark: page45]Bazinière), [bookmark: text14]F14 dem
Turm La Comté ( tour de la Comté),
[bookmark: text15]F15 dem Schatzturm [bookmark: text16]F16 und dem
Kapellenturm [bookmark: text17]F17 sowie von den
Mauern eingeschlossen, welche diese Türme miteinander verbanden.
Zwischen dem Schatz- und dem Kapellenturm, d. h. den beiden zuerst
von Aubriot errichteten Befestigungen der Bastille, bemerkt man
noch jetzt einen Bogengang, der seiner Zeit das alte Stadtthor von
Paris bildete. Später hatte man die Wölbung vermauert und den Gang
in Räume umgeschaffen, von denen einer lange Zeit hindurch als
Kapelle diente. Unter diesem Bogengange findet sich noch jetzt die
Stelle für das Fallgatter und die ehemalige Zugbrücke. Im
Hintergrunde wurde dieser Hof durch ein modernes Gebäude
abgeschlossen, das zufolge einer goldenen Inschrift auf einer über
der Thür angebrachten schwarzen Marmorplatte i. J. 1761 unter der
Regierung Ludwigs XV. und unter der Verwaltung Phelypeauxs de
Saint-Florentin, des Ministers für Paris, von dem damaligen
Ober-Polizei-Direktor de Sartines als Wohnung [bookmark: page46]für die Stabsoffiziere
errichtet worden war. Es war nach einem sehr von den übrigen
Baulichkeiten abweichenden Muster erbaut und glich eher dem Hause
eines reichen Privatmannes als einem Zubehör grauenvoller
Gefängnisse. Im Erdgeschoß dieses Gebäudes befand sich der Ratssaal
( salle du conseil), ferner
Vorratskammern, Küchen, [bookmark: text18]F18 Waschhäuser u. s. w., welche
Räume einen Ausgang nach dem Hinterhofe hatten, und endlich Zimmer
für subalterne Offiziere und Schließer. Im ersten Stock zur
Rechten, über dem Ratssaal, lag die Wohnung des Platzkommandanten,
im zweiten die des Platz-Majors, im dritten die des Chirurgen.
»Im zweiten Stockwerk wohnte der Major, im
dritten der Chirurgus, welcher mehrenteils sein Amt durch ein
gutwilliges Mädchen erhielt, welches sich in Diensten des
Gouverneurs befand, einen Mann brauchte, suchte und fand. Nach
seinen Kenntnissen wurde nicht viel gefragt: er war der Mann,
welcher dem gutwilligen Geschöpfe, welche der Herr Gouverneur oder
Major wegen ihrer treuen, ihm geleisteten Dienste und
Gefälligkeiten ausstattete, die Hand reichen wollte – Talente genug
für einen Chirurgus der Bastille, welcher wöchentlich den
Gefangenen den Bart abnehmen mußte.« (Echte und deutliche
Beschreibung der Bastille, S. 22.)

D. Übers. Der übrige Teil der drei Stockwerke wurde von
einer Anzahl von Zimmern eingenommen, die zur Aufnahme besonders
hervorragender Gefangener und der Kranken bestimmt waren, die man
schonen wollte. Dort wohnten unter andern nacheinander der Kardinal
Rohan und Herr de Saint-James. War die Bastille überfüllt, so
wurden alle Räume des in Rede stehenden Gebäudes, die Vorzimmer,
die Schlafkammern, ja sogar die Zimmer der Stabsoffiziere, mit
Gefangenen belegt. Der zweite Hof wurde von diesem Gebäude, dem
Brunnen- und dem Winkelturm und den entsprechenden Mauern
eingeschlossen. Seine Länge war gleich der Breite des ersten Hofes,
und seine Tiefe betrug zweiundvierzig Fuß. Zwischen [bookmark: page47]dem Brunnenturm (
tour du Puits) [bookmark: text20]F20 und dem Winkelturm ( tour du Coin) [bookmark: text21]F21 lagen mehrere
Räume für das Küchengesinde und einige Gefängnisse, die man nur
nach Bedarf benutzte. Dieser Hof war der Hühnerhof der Burg: er
diente als Abort für den Küchenunrat, und man zog darin das
Geflügel groß.

		Aus den oben angegebenen Maßen ersieht man, daß selbst der erste
Hof nicht geräumig war. Wenn man also die Höhe der düstern, vom
Alter geschwärzten Gebäude, die ihn, dreiundsiebzig Fuß drei Zoll
hoch, umgaben, in Betracht zieht, so wird man begreifen, daß die
Luft-Zirkulation hier äußerst gering und die Hitze im Sommer
unerträglich war. Und dennoch waren fast alle Gefangenen, seitdem
man ihnen die Promenade auf der Bastion entzogen hatte und nur sehr
wenigen von ihnen, und auch diesen nur äußerst selten, den Rundgang
auf den Türmen gestattete, wie man weiter unten sehen wird –
dennoch also waren fast sämtliche Gefangene auf den Spaziergang im
Hofe angewiesen. Aber auch diese Gunst wurde nicht allen zu Teil,
und diejenigen, welche sie genossen, durften auch nur höchstens
eine Stunde jeder auf dem Hofe zubringen und mußten dann einem
andern den Platz räumen, denn in der letzten Zeit befanden sich nie
zwei Gefangene in der Bastille beisammen. Auf dem Hofe erblickten
sie das Zifferblatt der Schloßuhr, durch welches ihnen eine gewisse
erfinderische Grausamkeit die Sinnbilder ihrer traurigen Lage vor
Augen rückte. Diesem Zifferblatte dienten nämlich zwei am Halse, um
den Leib, an den [bookmark: page48]Händen und an den Füßen mit Ketten belastete
Figuren als Ornament, und diese Ketten fielen, nachdem sie, wie
Linguet sich ausdrückt, guirlandenförmig rings um das Gehäuse
herumgelaufen waren, am untern Teile desselben herab und bildeten
dort einen ungeheuren Knoten. Seit der Freilassung Linguets und der
Veröffentlichung seiner Denkschrift waren jedoch die beiden Figuren
in Freiheit gesetzt worden. Herr de Breteuil fragte nämlich eines
Tages, wo die Ketten wären, die Linguet so sehr verstimmt hätten.
Man zeigte sie ihm. »Ich befehle,« sagte der Minister, »daß sie
binnen zwei Stunden fortgeschafft sind« – und binnen zwei Stunden
verschwanden die Ketten. Die Figuren dagegen sind geblieben und
sogar noch vor dem Abbruch der Bastille von einem Bildhauer
abgeformt worden. Das Triebwerk der Uhr befindet sich gegenwärtig
im Distrikt Saint-Louis-de-la-Culture: wir haben es dort selbst
gesehen.

		Das ist nicht die einzige nützliche Reform, die Linguets
Denkschrift veranlaßt hat. Zunächst mußte der Herr Gouverneur seine
Tauben verabschieden und seine Frau Gemahlin sich ein neues
Badezimmer bauen lassen. Früher hatte sie sich nämlich zu diesem
Zwecke eins der Zimmer des Stabes, und zwar die Wohnung des
Kardinals Rohan, zugeeignet. Dann hatten seit dem Erscheinen der
Linguetschen Denkwürdigkeiten auch die Küchen und die Räume für die
darin beschäftigten Leute den Platz gewechselt und der Gouverneur
dadurch den unschätzbaren Vorteil gewonnen, daß er fortan seine
eigene und die Küche der Gefangenen an ein und demselben Orte
bereiten lassen konnte.

		John Howard und der Verfasser der Remarques historiques et anecdotes sur la
Bastille reden davon, daß die Gefängnisse in fünf
Klassen eingeteilt werden könnten. Nach den Verließen (
cachots), die sie als die
schrecklichsten Gefängnisräume als erste Klasse bezeichnen, setzen
sie in die zweite Klasse drei Räume, in denen [bookmark: page49]sich nach ihrer Angabe Käfige
aus eisenbeschlagenen Balken befinden, die acht Fuß lang und sechs
Fuß breit sind. Da wir niemand, nicht einmal die Handlanger des
Despotismus, verleumden wollen, so erklären wir hier, daß einer von
den beiden Autoren an der fraglichen Stelle den andern Wort für
Wort kopiert hat, daß also beide in diesem Falle nur für eine
einzige Autorität gelten können; ferner, daß wir keine Kenntnis von
diesen Käfigen haben, daß wir keine Spur von ihren Überbleibseln zu
Gesicht bekamen, und endlich, daß auch keiner von den Schließern,
den Neugierigen und den Arbeitern, die doch alle Ecken und Winkel
der Bastille durchstöbert haben, etwas dem Ähnliches gefunden hat.
Das nämliche müssen wir von den Oublietten sagen, von denen einige
Schriftsteller Meldung gethan haben, und die ehemals, zur Zeit
Ludwigs XI. und seines Profoßen, Freundes und Gevatters Tristan,
hier wohl haben existieren können [bookmark: text22]F22 von denen aber
weder bei der Einnahme, noch bei der Durchsuchung, noch beim
Abbruch der Bastille auch nur die geringste Spur aufgefunden worden
ist.

		Nächst den Verließen waren die Mützen ( calottes) oder Zimmer im obersten d. h. fünften
Stockwerk die [bookmark: page50]unangenehmsten. Im Sommer herrschte hier eine
unerträgliche Hitze und im Winter eine übermäßige Kälte. Eine
ehemalige Schießscharte in der sechs Fuß dicken Mauer, die als
Fenster diente und nach innen zu ziemlich weit war, sich aber nach
außen zu immer mehr verengte, so daß sie nur eine lange, zwei bis
drei Zoll breite Spalte über den Gräben bildete, wo sie durch
starke Eisengitter verschlossen war, ließ kaum einen schwachen
Lichtschimmer in diese Räume dringen. Die Gefängnisse in den
übrigen Stockwerken der verschiedenen Türme waren fast sämtlich
unregelmäßige Polygone von fünfzehn bis sechzehn Fuß Durchmesser
und fünfzehn bis zwanzig Fuß Höhe und daher erträglicher als die
Mützen. Einige hatten sogar mehrere Fenster, [bookmark: text23]F23
dieser Vorteil wurde aber durch die größere Dicke der Mauern wieder
zu nichte gemacht. Diese Dicke nahm nämlich zu, je mehr man sich
dem Boden näherte, die Mauerlücken, welche als Fenster dienten,
wurden daher länger, und der Gefangene, der infolge dessen weiter
von der äußern Öffnung entfernt war, empfing weniger Licht. Einen
Teil dieses Lichtes fing man noch dazu auf, wenn man wollte, indem
man vor der äußern Öffnung der Fenster Brettermäntel anbrachte, die
dem Gefangnen das bißchen Aussicht auf Paris oder auf das freie
Feld raubten und das Tageslicht nur auf schrägem Wege zu ihm
gelangen ließen. [bookmark: page51]

		Jede Zelle war mit zwei starken, zwei bis drei Zoll dicken
Thüren verschlossen. In einigen derselben befanden sich
Schiebfensterchen, andere waren an der Innenseite mit Eisenblech
beschlagen, und die schweren Riegel und ungeheuren Schlösser
verursachten beim Öffnen und Schließen ein furchtbares Geräusch,
von dem der ganze Turm widerhallte. Jede Zelle hatte ihre Nummer,
und die Gefangenen wurden nach dem Namen des Turms, in dem sie
saßen, unter Hinzufügung der betreffenden Nummer ihres Zimmers
benannt. Die Eingänge zu den Türmen waren ganz in derselben Weise
verwahrt wie die zu den Zellen, und auch auf den Treppen befanden
sich Thüren. Diese Treppenthüren rechnet der
Verfasser der Echten und deutlichen Beschreibung etc. mit,
wenn er sagt: »Jeder Kerker war mit drei Thüren, eine auf die
andere, versehen; vor jeder Thür war ein Schloß und zwei Riegel mit
Vorlegeschlössern, also neun Schlösser, zu denen ebensoviele
besondere Schlüssel gehörten; rechnet man nun auf jeden Turm fünf
Zimmer für Gefangene, so macht das 45 Stück Schlüssel. Dazu kommen
noch sechs Schlüssel zu den Eingangsthüren des Turms, also hatte
ein Schließer zu den Thüren von zwei Türmen ( ohne die Schlüssel
zu den unterirdischen Gefängnissen zu rechnen) 102 Schlüssel
beständig mit sich zu führen, wenn er zu den Gefangenen ging.« –
Die Berichtigung dieser Angabe findet man auf S. 60:

D. Übers. Die Verließe lagen neunzehn Fuß unter dem Niveau
des Hofes und etwa fünf Fuß unter dem Wasserspiegel des
Wallgrabens. Sie hatten keine andere Öffnung nach außen als eine
schmale Schießscharte, die auf diesen Graben hinausging. Der Luft
und des Lichtes beraubt, von einer übelriechenden, feuchten
Atmosphäre eingehüllt und in einen Schlamm gebettet, der die
Vermehrung der Kröten, Ratten und Spinnen aufs höchste begünstigte,
konnte der unglückliche Bewohner eines dieser entsetzlichen Räume
unmöglich lange am Leben bleiben. Der Verfasser der Remarques historiques et anecdotes läßt
allerdings nur solche Gefangene darin untergebracht werden, die man
schrecken wollte, aber abgesehen davon, daß der nur vorübergehende
[bookmark: page52]Gebrauch
dieser Gefängnisse an sich unwahrscheinlich ist, beweisen auch
mehrere Thatsachen das Gegenteil. Von einem Schließer haben wir
folgendes Faktum in Erfahrung gebracht: Zur Zeit der Streitigkeiten
mit dem Parlemente wird ein Mann verhaftet, der im Verdachte steht,
Mitschuldige zu haben, die er nicht nennen will. Man wirft ihn also
in ein Verließ, und die schreckliche Beschaffenheit dieses Raumes,
in welchem er keine andere Gesellschaft hatte als Ratten »groß wie
Katzen« – das ist der eigene Ausdruck des Schließers! – veranlaßt
ihn, alles zu sagen, alles zu gestehen. Am andern Tage werden auf
diese einfache Aussage hin vierzehn Personen in die Bastille
geführt. Das Mobiliar dieser entsetzlichen Verließe – wenn man
anders das, was nicht zu bewegen ist, ein Mobiliar nennen darf –
bestand aus einer großen Steinplatte, die mit Stroh bedeckt wurde
und dem Gefangenen als Bett diente.

		Die Verließe ausgenommen, befanden sich in allen Zellen Öfen
oder Kamine. Diese letztern waren sehr schmal und unten, oben und
zuweilen auch noch in bestimmten Zwischenräumen durch Eisenstangen
gesperrt. Die gewöhnliche Zimmerausstattung bestand aus einem Bett
aus grüner Sarsche mit Vorhang, Strohsack und Matratze, einem oder
zwei Tischen, zwei Krügen, einem Leuchter, Gabel, Löffel und Becher
aus Zinn, zwei oder drei Stühlen, dem Zubehör zu einem Feuerstahl,
zwei großen Steinen, die als Feuerböcke dienten, und, was jedoch
nur selten und nur infolge einer besondern Begünstigung vorkam, aus
mehreren kleinen Feuerzangen und einer äußerst schwachen
Feuerschaufel. Die Wände waren nackt und nur hier und da mit Namen,
Kohlen- oder Ocherzeichnungen, Versen, Sentenzen und andern
Ausgeburten der Langeweile der Bewohner dieser traurigen Räume
bedeckt.

		Zwischen dem Turme La Comté und dem Schatzturme befand sich
früher ein Durchgang nach der Bastion. Man überschritt dabei den
Graben auf einer festliegenden Brücke, [bookmark: page53]die in der Mitte knieförmig gebogen war
und gerade in die Kehle der Bastion mündete. Von dort aus stieg man
dann auf zwei Treppen zu dem Garten hinauf, der sich auf der
Bastion befand. Die erste Hälfte der Brücke war mit vier Sägewerken
versehen, zweien zur Rechten und zweien zur Linken. Als später
diese Brücke nicht mehr existierte, hatte man das zu ihr führende
Thor vermauern lassen und begab sich auf dem Rundenwege zu dem
Garten.

		Obgleich die Bastille lange Zeit hindurch vorzugsweise als
Staatsgefängnis benutzt wurde, hat sie doch auch als
Aufbewahrungsort für den königlichen Schatz gedient, und daher
rührt der Name des einen der Türme. Von Sully erfahren wir, daß
Heinrich IV. i. J. 1602, als er einen sichern und bequemen Ort zur
Verwahrung der Summen suchte, die er für die Ausführung seiner
Pläne zurücklegte, in der Bastille Truhen herstellen ließ und in
Bezug darauf ein Reglement aufstellte, dem zufolge nur das, was
nach vorläufigem Abzug seiner Ausgaben von seinen vierteljährigen
Einkünften übrig bleiben würde, in der Bastille niedergelegt
werden, das Geld selbst dem Schatzmeister in Gegenwart des
Oberintendanten und des General-Kontroleurs übergeben werden und
jeder von diesen dreien einen Schlüssel dazu haben sollte. I. J.
1604 hatte er sieben Millionen Livres Gold in der Festung liegen,
und i. J. 1610, berichtet Sully weiter, »befanden sich fünfzehn
Millionen und achthundertsiebzigtausend Livres baar Geld in den
Gewölben, Truhen und Tonnen der Bastille, die zehn Millionen
ungerechnet, die man daraus entnommen hatte, um sie in die
königliche Schatzkammer zu thun« Sully, Mémoires des sages et
royales economies d'Etat, part. II, ch. 39, et part. IV, ch.
51.

D. Übers. Miraumont liefert ebenfalls Beweise für diese
Thatsachen. Miraumont, Mémoires sur les cours et justices étant dans
l'enclos du Palais, chap. des Trèsors de France, p. 508. Der
Verfasser berichtet dort, daß der königliche Schatz zuerst im
Temple, dann im Louvre und endlich in einem Turm im Hofe des
Justizpalastes verwahrt worden sei, und schließt dann mit den
Worten: »und jetzt« (d. h. i. J. 1611) »wird er in der Bastille
Saint-Antoine aufbewahrt.«

D. Übers. [bookmark: page54]Auch ein Dichter jener Zeit, der Satiriker
Regnier, spielt darauf an, indem er Macette bei den bösen
Ratschlägen, die diese seiner Geliebten giebt, unter anderm sagen
läßt:

		Prenez-moy ces abbez, ces
fils de financiers,

Dont, depuis cinquante ans, les pères usuriers,

Volans à toutes mains, ont mis en leur famille,

Plus d'argent que le roy n'en da dans la Bastille.
Nimm einen Abbé, Kind, halt' klug dich an
den Sprossen

Des Steuerpächters, der, seit Jahren unverdrossen

Mit beiden Händen Dieb, mehr Schätze aufgespart,

Als unser Fürst in der Bastille aufbewahrt.

Régnier, 13. Sat., V. 259 ff.

D. Übers.

		Wir haben noch vergessen anzuführen, daß beinahe alle obern
Zimmer einen doppelten Fußboden, einen aus Eichen- und einen
zweiten aus Tannenholz hatten.

		Die Bastille konnte ungefähr fünfzig Gefangene aufnehmen, wenn
dieselben getrennt untergebracht werden sollten, und bis zu
hundert, wenn man mehreren das nämliche Zimmer anwies. Diese Gunst
wurde aber keinem in den ersten Tagen seiner Haft und immer erst
dann zu Teil, wenn er ein, zwei und zuweilen noch mehr Verhöre
bestanden hatte, mochte die Anzahl der Gefangenen auch noch so groß
sein. Waren keine leeren Zellen vorhanden, so gab man dem neuen
Ankömmling ein einfaches Gurtbett, das man in eine der kleinen
Nischen stellte, die neben den Aborten angebracht waren, bis der
Kommissar der Bastille anders über ihn verfügte.

		Der Graben um die Bastille war gewöhnlich trocken, wenn nicht
gerade der Wasserstand des Flusses ein hoher war. Außen umgab ihn
eine, vom Boden an gerechnet sechsunddreißig Fuß hohe Mauer, an der
ein bedeckter [bookmark: page55]Gang angebracht war, der teils aus Stein
bestand, teils von hölzernen Balken getragen wurde und rings an
dieser Art von Contre-Escarpe herumlief. Zu diesem Gange gelangte
man auf steilen Leitern oder Treppen, die rechts und links von der
Brücke angebracht waren. Man nannte diese Galerie den
Rundenweg ( chemin des
rondes), weil die Offiziere und Sergeanten häufig auf
demselben die Runde machten, besonders nachts [bookmark: text28]F28 um sich von der Wachsamkeit der vier Schildwachen zu
überzeugen, die dort postiert waren und alle zwei Stunden abgelöst
wurden. Der Echten und deutlichen
Beschreibung zufolge wurden auch noch diese Runden
beaufsichtigt, und zwar vermittelst einer Art von Control-Uhr. Es
heißt dort nämlich (S. 44): »Des Nachts standen vier Mann auf
diesem Rundenwege. Beständig ging die Patrouille herum und
visitierte. Die Wachen hatten alle numerierte, durchlöcherte
Stücken Kupfer, die auf eine Nadel gesteckt wurden, welche an einer
kupfernen, verschlossenen Büchse befestiget war. Diese Büchse wurde
alle Morgen an den Oberstab abgeliefert, geöffnet, untersucht und
daraus ersehen, ob die Runden richtig gegangen waren«.

D. Übers. Einer gedruckten Vorschrift zufolge, die in der
Bastille vorgefunden wurde und Consigne (Instruktion)
betitelt ist, Man findet diese Instruktion
im Abschnitt A des Anhangs mitgeteilt.

D. Übers. schlugen die Wachen auf dem Hofe nachts jede
Viertelstunde auf einer zu diesem Gebrauche bestimmten Glocke an,
während tagsüber nur die ganzen Stunden durch drei einfache Schläge
bezeichnet wurden. Auf diese Weise wurde jeder Gefangene so lange,
bis er sich an dies widrige Geräusch gewöhnt hatte, dreißigmal in
jeder Nacht durch die traurige Sorgfalt, mit der man sein
Entweichen zu verhindern strebte, aus dem Schlafe aufgeschreckt;
Frau von Staal beklagt sich in ihren Memoiren bitter darüber.
»Ich aß zu Abend,« erzählt Frau von Staal (
Mémoires, t. II, p. 104), »und legte
mich zu Bett. Infolge der Abspannung würde ich auch eingeschlafen
sein, wenn die kleine Glocke, die alle Viertelstunde von der
Schildwache, die dadurch ihre Wachsamkeit bekunden muß, in Bewegung
gesetzt wird, nicht jedesmal meinen Schlummer unterbrochen hätte.
Ich fand es grausam, arme gefangene Menschen alle Augenblicke aus
dem Schlafe aufzuwecken, um ihnen zu zeigen, daß man wache – nicht
über ihre Sicherheit, sondern über ihre Gefangenschaft, und an dies
Geräusch mich zu gewöhnen, kostete mich die meiste Mühe.«

D. Übers. [bookmark: page56]Während des Aufenthaltes des Kardinals Rohan
in der Bastille war man ehrerbietig genug, dies Geläute, das ihn
störte, einzustellen. – Oben auf den Türmen befand sich eine
Plattform mit einem Balkon, der eine Fortsetzung der Mauern
bildete, durch welche die Türme miteinander verbunden waren, und am
äußern Rande eine Brustwehr trug. Auf diesen Balkons stand ein
Artillerie-Park von dreizehn Geschützen, eine Zahl, welche erkennen
läßt, daß diese Kanonen eher zu Freudenschüssen als zur
Verteidigung der Feste bestimmt waren. Später hatte man noch zwei
weitere Geschütze hinzugefügt, und ungefähr einen Monat bevor man
sich der Bastille zu bemächtigen suchte, waren noch vier andere aus
dem Arsenal geholt und auf dem großen Hofe aufgestellt worden.

		Fassen wir die innere Einrichtung des Schlosses ins Auge, so
drängen sich uns eine Menge mehr oder minder interessanter
Beobachtungen auf, die sämtlich beweisen, daß, gleichwie die
Unglücklichen, deren Kerker es ward, Opfer des Despotismus waren,
so auch jeder Augenblick ihres Aufenthalts in der Bastille, jeder
Umstand ihrer Lebensweise, jede neue Marter, die ihr Los
erschwerte, und sogar jede Vergünstigung, die dasselbe
erleichterte, die Freilassung mit eingeschlossen, unter der
alleinigen Herrschaft der obrigkeitlichen Willkür stand.

		Der Haupt-Geschäftsträger und sozusagen Unterbevollmächtige des
Ministers, der das Departement Paris und damit auch die Bastille
unter sich hatte, war der [bookmark: page57]Polizeidirektor. Die
Stelle eines Polizeidirektors ( lieutenant
général de police) für Paris wurde erst 1667 von Ludwig XIV.
geschaffen. Bis dahin war die Ausführung der von den Ministern
ausgefertigten Lettres-de-cachet
Sache des Oberrichters der Stadt ( prévôt de
Paris) gewesen, der zugleich Civil- und Kriminal – Richter
und Hauptmann der Scharwache war. Der erste Polizeidirektor war der
als Präsident der chambre ardente
berüchtigte Messire Gabriel Nicolas de La Reynie.

D. Übers. Als ob aber dessen gewöhnliche Amtsverrichtungen
bei der Verwaltung der Polizei doch noch allzusehr mit einer
gewissen gesetzlichen Form verwachsen wären, stand demselben eine
Beaufsichtigung und eine Obergewalt in der Bastille nur nach
Maßgabe der Befehle zu, die er von den Ministern empfing: er war
nur deren Geschäftsträger. Indessen konnten auch die Gefangenen,
bezüglich derer er keine ausdrücklichen Befehle hatte, ihn zu
sprechen verlangen, wenn er in das Schloß kam. Die Neuangekommenen
empfingen seinen Besuch in der Regel einige Tage nach ihrer
Ankunft, indem er sie in den Ratssaal herunterrufen ließ; bisweilen
stieg er aber auch zu ihnen in die Gefängnisse hinauf. Wie man sich
denken kann, handelte es sich zwischen ihm und ihnen immer um die
Ursache ihrer Gefangensetzung, und wenn sie klug waren, verhielten
sie sich bei dieser Unterhaltung ebenso vorsichtig wie bei einem
Verhör, denn selbstverständlich neigt man nicht dazu, den wenn auch
noch so wenig überlegten Reden eines Menschen, in Bezug auf den man
durch Beiseiteschiebung des ordentlichen Richters und aller
gesetzlichen Formen gegen die Gesetze verstößt, eine günstige
Auslegung zu geben. Hatte man dem Polizeidirektor etwas
mitzuteilen, so mußte dies durch Vermittlung des Majors geschehen,
und es wird behauptet, daß man sicher sein durfte, das Verlangte
niemals zu erhalten, wenn man diesem Offizier ein Geheimnis aus dem
Gegenstande gemacht hatte, über den man mit dem Polizeidirektor
verhandeln wollte.

		Seit den Zeiten des Herrn d'Argenson bestand das [bookmark: page58]Beamtenpersonal der
Bastille aus einem Gouverneur, Als einen
nicht unwesentlichen Beitrag zur Geschichte der Bastille teilen wir
im Anhang unter B eine, allerdings lückenhafte, Liste der
Gouverneure mit.

D. Übers. einem Platz-Kommandanten, einem Major, einem
Adjutanten, einem Chirurgen und einer Hebeamme? Um 1751 befand sich dies Amt in den Händen einer
gewissen Pilon: in ihrem Hause hielt, von der Bastille aus dorthin
geführt, die Kammerfrau des Herzogs von Burgund, die Dame Sauve,
ihre Niederkunft ab. Die Nachfolgerin der Pilon war die Hebeamme
Chopin in der Rue du Dauphin, unter deren Beistand Marie Nicole de
Guay, genannt d'Oliva, die Hauptperson in der aus dem
Halsbandprozesse berühmten Gartenscene, in der Bastille
selbst von einem Knaben entbunden wurde. ( Mém. hist. authent. III, 288).

D. Übers. Der Arzt wohnte nicht in der Bastille, sondern in
den Tuilerien. Die Besatzung sollte aus einer Compagnie von hundert
Invaliden bestehen, war aber nie auch nur annähernd vollzählig.
Gewöhnlich bestand sie aus höchstens sechzig Mann, die von zwei
Hauptleuten, einem Lieutenant und mehreren Sergeanten befehligt
wurden. Der Gouverneur zog von seiner Stelle, wenigstens in den
letzten Zeiten [bookmark: text35]F35 außer
seinem festen Gehalt mehr als 60 000 Livres Gewinnst, die er an der
Kost und der Zimmerausstattung der Gefangenen ersparte.
Dem Verfasser der Remarques historiques und Linguet zufolge
hatte er täglich 150 Livres für 15 Gefangenenstellen zu je 10
Livres, ungerechnet den täglichen Zuschuß für jeden wirklichen
Gefangenen, wodurch jene Summe auf nahezu 100 000 Livres jährlich
steigen mußte, und abgesehen von den bedeutenden Einkünften, die er
aus der Verpachtung der Gräben der Bastille und der anstoßenden
Verkaufsstände zog. Einen ausführlichen Bericht darüber bietet das
Rechnungsbuch des letzten Gouverneurs, das uns vorliegt. Wie nun
aber bei so beträchtlichen Einkünften die zahllosen Scherereien
rechtfertigen, die sich dieser Offizier seit 1776 zu schulden
kommen ließ? Muß man den Vorwürfen, die ihm nicht bloß von Seiten
der Gefangenen, sondern auch von den Schließern, den Soldaten und
den Offizieren der Besatzung gemacht werden, nicht vollen Glauben
beimessen? Nie, sagen diese, hat die Bastille dem König soviel Geld
gekostet, und nie sind die Gefangenen schlechter beköstigt und
behandelt worden. Für Bauten dagegen hat Herr de Launay keine
Ausgabe gescheut, weil diese auf Rechnung des Königs gingen: so hat
er unter anderm während seiner Amtszeit die Archive, die sich links
vom Eingänge befanden, ein Badezimmer für die Gefangenen und die
Küchen erbauen lassen. Herr de Launay hatte seine Stelle sehr teuer
gekauft und wollte nun an den Gefangenen die Pension verdienen, die
er Herrn de Jumilhac zahlen mußte. (Man vergleiche hierzu Linguets
Anmerkung XXVI.

D. Übers. Die Stelle des Kommandanten [bookmark: page59]kostete 60 000 Livres und trug
5000 Livres jährlich ein; die des Majors warf 4000, die des
Adjutanten 1500, die des Chirurgen 1200 Livres ab, ohne den
Verdienst an den Arzneien, die auf Kosten des Königs verabreicht
wurden. Die gemeinen Soldaten wurden in Kleidung, Licht, Holz und
Salz erhalten und empfingen 10 Sous täglich nebst 1 Sou Zuschuß.
Bei der strengen Disciplin und der großen Anzahl von Wachposten auf
eine so kleine Garnison war ihr Dienst sehr anstrengend. Kein
Offizier durfte ohne Erlaubnis des Gouverneurs in der Stadt essen,
noch ohne einen vom Minister unterzeichneten Urlaubspaß über Nacht
ausbleiben.

		Vier Wärter oder Domestiken, die zur Bedienung der Gefangenen
bestimmt waren, eine Bedienung, die sich auf das Zutragen des
Essens beschränkte, versahen das Amt der Schließer. Und in der That
belasteten die Schlüssel sie mehr als die Schüsseln. Sie erhielten
50 Sous täglich und durften jeden zweiten Tag ausgehen. Die
dienstlichen Verrichtungen jedes einzelnen erstreckten sich auf
zwei Türme, und zwar bedienten die ältern immer die Gefängnisse,
welche den Küchen am nächsten lagen: die Türme La Comté und La
Bazinière bildeten den Bezirk des ältesten, und dann folgten die
übrigen der Anciennität nach. Bedenkt man, daß jeder Turm fünf
Stockwerke, jedes Gefängnis zwei Thüren und jede Thür drei
ungeheure Schlösser hatte, und daß der Eingang zu jedem [bookmark: page60]Turme auf die
nämliche Weise verwahrt war, so wird man sich ein Bild von dem
Schlüsselbunde machen können, das diese Schließer mit sich
herumzuschleppen hatten. Bezüglich der
Anzahl der Schlüssel gehen die Berichte mannigfach auseinander.
Durchaus unzutreffend ist die Angabe der Echten und deutlichen
Beschreibung (s. S. 51), deren Autor drei Thüren mit je
drei Schlössern auf jedes Gefängnis und sechs Schlösser auf die
Turmthüren rechnet und danach die Gesamtzahl der Schlüssel für zwei
Türme, von den Schlüsseln zu den Verließen abgesehen, auf 102
feststellt. Der Verfasser der Remarques
historiques nimmt dagegen nur fünf Schlösser für jedes
Gefängnis und sechs für jeden Turmeingang an (S. 31), so daß sich
ihm zufolge die Anzahl der Schlüssel, die Schlüssel zu den
Verließen, welche nach seiner Angabe (S. 19) mit zwei Thüren zu je
zwei Schlössern verwahrt wurden, mitgerechnet, auf 70 belaufen
haben würde. Nach der obigen und zuverlässigsten Angabe stellt sich
dagegen die Rechnung so: sechs Schlüssel zu jedem Gefängnis und
jedem Turmeingang, vier zu jedem Verließ – macht für zwei Türme zu
je fünf Gefängnissen, einem Eingang und einem Verließ 80
Schlüssel.

D. Übers.

		Die Geschichte Fouquets, die Denkwürdigkeiten La Portes, der
Frau von Staal u. s. w. beweisen, daß es lange Zeit üblich war, die
Musketiere Diese Truppe war beritten und
bildete die Leibwache des Königs.

D. Übers. zur Verhaftung und Fortführung der Gefangenen zu
verwenden, wie niedrigen Standes diese auch immer sein mochten.

		Aus einem in der Bastille vorgefundenen Schriftstück, dem wir
Glauben schenken müssen, geht hervor, daß man den Gefangenen bei
der Ankunft im Schlosse selbst seine Taschen umkehren und ausleeren
ließ, daß nur die Taugenichtse, denen man mißtraute,
visitiert wurden, und daß diese Visitation von einem Schließer
vorgenommen ward. Man darf daher Zweifel in die Angabe gewisser
Denkwürdigkeiten Der Linguetschen nämlich.
Wir sind im Abschnitt T des Anhangs näher auf diesen Punkt
eingegangen.

D. Übers. setzen, denen zufolge vier Offiziere mit dem
Ludwigskreuze auf der Brust diese Betastung und Durchsuchung
vornahmen. Dagegen liegt kein Grund zum Zweifel vor, wenn der
Verfasser jener Denkwürdigkeiten [bookmark: page61]weiter versichert, daß man dem
Gefangenen sein Geld und seine Wertsachen abnahm, aus Besorgnis, er
möchte jemand damit bestechen, daß man ihm bei der Wegnahme seiner
Schere und seines Messers kaltblütig erklärte, man befürchte, er
möchte sich damit die Kehle abschneiden oder seine Wärter ermorden,
und daß diese viel Zeit in Anspruch nehmende Ceremonie häufig durch
Scherze und Glossen über jedes in das Inventarium aufgenommene
Stück unterbrochen ward. War dies Geschäft beendet, so führte man
ihn zu dem für ihn bestimmten Käfig. Bisweilen wurde ihm nach
Verlauf einer gewissen Zeit die Rückgabe eines Teils der
beschlagnahmten Gegenstände gewährt. Man stellte einigen ihre Uhr,
ihre Bücher, ihr Schreibzeug und sogar ihr Messer und ihr
Rasierbesteck wieder zu, den meisten aber wurden namentlich die
letztgenannten Gegenstände durchaus verweigert. Herr Linguet
erzählt, daß er nur mit großer Mühe ein Reißzeug erhielt, daß man
ihm dieses zunächst ohne Zirkel gab und endlich auf sein
unablässiges Ansuchen zwar dies Instrument nachlieferte, aber mit
Knochenspitzen statt mit Stahlspitzen versehen!

		Man geruhte allerdings ziemlich häufig, den Neuangekommenen
Gefangenen einem Verhöre zu unterwerfen, beeilte sich jedoch in der
Regel nicht damit: oft fand dies Verhör erst nach mehreren Wochen
und sogar Monaten statt. Zuweilen setzte man den Gefangenen im
voraus davon in Kenntnis, oft ward er aber auch erst in dem
Augenblicke, wo man ihn in den Ratssaal hinabführte, davon
unterrichtet. Unten fand er Kommissare vor, wie z. B. den
Polizeidirektor, einen Staatsrat, einen Requetenmeister u. s. w.
Der erstere traf indessen häufig erst gegen Ende des Verhörs ein,
und höchst zuverlässige Thatsachen bezeugen sogar, daß er sich
nicht selten gänzlich davon fernhielt – und doch Unterzeichnete er
stets das Protokoll!

		Alle die, welche über die Bastille geschrieben haben – [bookmark: page62]und die meisten
davon hatten selbst das Unglück, sie zu bewohnen – machen es den
Untersuchungsrichtern zum Vorwurf, daß sie den Gefangenen Fallen
stellten, sie einzuschüchtern suchten und alle erdenklichen Mittel
anwandten, um ein Geständnis von ihnen zu erpressen. Und wir haben
keinen Grund, das Zeugnis dieser Leute zu verwerfen, wenn sie
berichten, daß jene unwürdigen Beamten Beweisstücke unterschoben,
daß sie Papiere vorzeigten, die sie nicht zu lesen gestatteten, die
sie aber frech für überführende Dokumente ausgaben, daß sie
unbestimmte oder zweideutige Fragen stellten, um sowohl die
Gedanken und Gesinnungen wie die Worte und die Handlungen des
Gefangenen zu erkunden, daß sie dem Unglücklichen einredeten, sein
Leben hinge von seiner Offenheit ab, wenn er gutwillig alles
gestehen wolle, würde er in Kürze freigelassen werden, andernfalls
aber würde man ihn bald zu überführen wissen und dann könne sein
Geständnis ihn nicht mehr retten, daß sie ihm versicherten, man
habe, um hinter die Wahrheit zu kommen, Mittel in Händen, an die er
gar nicht denke, und sei bereits mit mehr Beweisstücken versehen,
als nötig wären – kurzum, daß diese verächtlichen Werkzeuge der
ehemaligen ministeriellen Tyrannei Drohungen, Überrumpelungen,
Versprechungen und Schmeicheleien anwandten, je nachdem die
Umstände und die Personen es erheischten. Ein Bild von diesem Verfahren giebt der im Anhang unter
C mitgeteilte Abschnitt aus den Denkwürdigkeiten der Frau von
Staal. Plumper und unverschämter verfuhr der Aktuar Foucaux im
Prozesse gegen Fouquet (vgl. den Abschnitt K des Anhangs). Ein
weiteres Beispiel bietet das Verfahren des Untersuchungsrichters de
Bezons gegen den Chevalier de Rohan, worüber der Abschnitt L des
Anhangs zu vergleichen ist.

D. Übers. Schlugen diese Mittel an, so war der Gefangene
verloren, denn sie wurden durchaus nicht zu dem Zwecke angewandt,
ihn rein zu waschen. Seine Geständnisse gaben entweder zu endlosen
Verhören Anlaß, oder sie verlängerten die Dauer seiner Haft, oder
sie bewirkten [bookmark: page63]eine größere Strenge in der Behandlung, die
ihm zu Teil ward, oder sie kompromittierten diejenigen, mit denen
er in Verbindung gestanden hatte.

		Die Denkwürdigkeiten La Portes bieten ein Beispiel von der
Erkenntlichkeit eines Gefangenen gegen den Untersuchungsrichter,
wenn dieser durch rechtliche Formen und menschliches Verfahren das
Ungerechte und Unbillige eines solchen Verhörs so viel als möglich
mildert. Er weiß den Requetenmeister La Potterie nicht genug zu
rühmen, der, sagt er, ihn nie durch Überrumpelung zu fangen suchte,
sondern ihn im Gegenteil ermahnte, sich nicht zu übereilen und wohl
zu überlegen, was er sagen wolle, und ihn aufmerksam jede Seite des
Protokolls durchlesen ließ, bevor er es unterzeichnete. Diese
Handlungsweise entsprach indessen nicht den Absichten des Kardinals
Richelieu und seiner Satelliten: so offen und bieder La Potterie
war, so schurkisch und grausam zeigten sich diese. Da man durchaus
aus La Porte herausbringen wollte, was er, wie man annahm, von den
Angelegenheiten der Königin Anna von Österreich wußte, so gab man
ihm ein Billet zu lesen, das man unverschämter Weise dieser Fürstin
abgenötigt hatte, und in welchem diese ihm bemerkte, daß sie die
Wahrheit gesagt habe und er also dasselbe thun könne. Dann ließ man
ihn von einem neuen Untersuchungsrichter verhören, denn man war mit
La Potterie viel zu wenig zufrieden, als daß er in dieser Stellung
hätte bleiben dürfen. Nachdem La Potteries Nachfolger vergebens
Schmeicheleien, Versprechungen, die Miene und den Ton der Teilnahme
u. s. w. gegen den Angeklagten in Anwendung gebracht hatte, fuhr er
plötzlich mit Drohungen heraus. Er zog ein Papier aus seinem
Aktenbeutel und zeigte es La Porte mit den Worten: » Hier ist
ein gerichtlicher Bescheid, der Euch zur ordentlichen und zur
außerordentlichen Folter verurteilt – seht, das ist die Frucht
Eures Starrsinns.« Dann ließ [bookmark: page64]man ihn in die Folterkammer führen. Dort
zeigte man ihm der Reihe nach alle Instrumente, erklärte ihm
umständlich den Gebrauch der Keile, Schienen, Stricke u. s. w. und
schilderte ihm eingehend die furchtbaren Schmerzen, das Zerreißen
der Sehnen, das Knacken der Knochen. In der letzten Zeit existierte
dieser Folterapparat nicht mehr, wir wissen aber nicht, wann er
abgeschafft worden ist. Bei der Besichtigung der Bastille haben
sich mehrere Personen dadurch irre leiten lassen, daß man ihnen im
Schatzturm ein Zimmer mit doppeltem Fußboden zeigte, welches man
als die Folterkammer bezeichnete. Das ist völlig falsch.
Dies Zimmer, das mit zwei weiten, aus den Graben gehenden Öffnungen
versehen war, diente vielmehr als Aufbewahrungsort für interessante
Papiere. Ein anderes derartiges Depot befand sich im Kapellenturm:
es wurde die Stampfe genannt, und man verwahrte darin die
beschlagnahmten Bücher, bis sie verbrannt wurden, oder, nachdem sie
zerrissen waren, als Makulatur zum Verkauf kamen. Dieser Verkauf
fand alle fünf bis sechs Jahre statt. Die sogenannte
Folterkammer wurde auch als Verhörzimmer benutzt: der
Kommissar Chenon verhörte darin mehrere Gefangene. Noch ein anderer
Irrtum bedarf hier der Berichtigung. Zwischen dem Turme La Comté
und dem Schatzturme ist eine Druckpresse aufgefunden worden.
Mehrere Personen meinten und haben diese Meinung öffentlich
ausgesprochen, dieselbe sei für den innern Dienst der Bastille
bestimmt gewesen. Das ist durchaus falsch: die Presse war
beschlagnahmt und in das Schloß gebracht worden, man hat aber nie
Gebrauch davon gemacht. Sie gehörte der im
Haag verhafteten Gotteville, über die man im Anhang unter EE
Näheres findet.

D. Übers.

		Die Höhe der Ausgabe für Essen, Licht und Wäsche jedes
Gefangenen wurde durch einen Tarif je nach dem [bookmark: page65]Range desselben bestimmt. Ein
Prinz von Geblüt war mit 50 Livres täglich, ein Marschall mit 36,
ein General-Lieutenant mit 24, ein Parlementsrat mit 15 Livres
angesetzt. Ein ordentlicher Richter, ein Priester, ein
Finanzbeamter hatten 10 Livres, ein Vollbürger oder ein Advokat 5
Livres, ein Kleinbürger 3 Livres und Angehörige der untern Stände 2
Livres 10 Sous täglich zu verzehren: dies letztere war die Taxe für
die Wärter und Bedienten. Man vergleiche
hierzu den Artikel über den Kolporteur Plavy bei Carra II, 190. Es erhellt aus demselben, daß der
oben mitgeteilte Tarif i. J. 1692 noch nicht bestand.

D. Übers.

		Wir wollen hier nicht auf das Einzelne der Mahlzeiten für die
verschiedenen Klassen der Gefangenen entgehen. Im allgemeinen haben
sich fast alle, die in der Bastille waren, über die Beköstigung
beklagt und behauptet, die Küche müsse eine Goldgrube für den
Gouverneur sein, der die alleinige Aufsicht darüber hatte, wie er
der alleinige Unternehmer war. Jeder Gefangene erhielt täglich ein
Pfund Brot, eine Flasche schlechten Weins, eine unschmackhafte
Suppe und schlecht zubereitetes Fleisch von der geringsten Sorte;
an Fasttagen gab es Speisen, die mit ranziger Butter oder Brennöl
angerichtet waren; alles auf zinnernem Geschirr, dessen
Unsauberkeit zum Erbrechen reizte. Einzelne Gefangene hatten
indessen soviel Einfluß, daß sie Thongeschirr und silberne Löffel
und Gabeln erhielten. Andern wurde gestattet, sich das Essen von
einem Speisehause kommen zu lassen, nur mußten sie dafür das
Doppelte von dem bezahlen, was es ihnen in der Stadt gekostet haben
würde. Sie vermieden aber wenigstens den Ekel, den die königliche
Garküche des Schlosses einflößte, und brauchten wenigstens nicht zu
hungern. Linguet versichert, indem er anerkennt, daß sein eigener
Tisch hinlänglich versehen war, daß es Gefangene in der Bastille
gab, die zu jeder Mahlzeit nicht mehr als vier Unzen [bookmark: page66]Fleisch erhielten, und daß
selbst die Unterbeamten bisweilen darüber klagten. Der Verfasser
der Remarques historiques und
Renneville sagen ungefähr dasselbe. Der
erstere behandelt die Beköstigung sehr eingehend. Wir teilen danach
im Anhang unter D den Durchschnitts-Speisezettel der Bastille
mit.

D. Übers. Der letztere behauptet sogar, der damalige
Gouverneur Bernaville, der eine große Anzahl von Gefangenen bis zu
einer Taxe von 25 Livres pro Tag hatte Renneville sagt: zweitausend Gefangene, das ist
aber entweder ein Druckfehler oder eine ungeheure Übertreibung. Wie
schon oben bemerkt, fehlte noch viel, daß die Bastille auch nur den
zehnten Teil dieser Anzahl hätte fassen können, wenn man auch zwei
oder drei in jedes Gefängnis gesetzt hätte, (über Renneville vgl.
Linguets Anmerkung III und den Artikel JJ im Anhange.

D. Übers. habe alles in allem gerechnet nicht mehr als 20
Sous täglich für die Beköstigung jedes einzelnen verausgabt. Dies
war indessen nicht immer der Fall gewesen, denn Renneville selbst
erzählt, daß es zur Zeit des Herrn de Besmaus Gefangene gab, die
das Schloß nur mit Bedauern verließen, und daß sogar einige
Personen sich nur deshalb hatten einsperren lassen, um gut zu
leben, ohne daß es ihnen etwas koste. Mag auch vieles daran
übertrieben sein, so erkennt man doch an diesen Unregelmäßigkeiten
das natürliche Wesen des Despotismus. Renneville scheint, obschon er über die Zeit des
Gouverneurs Besmaus nur nach Hörensagen berichten konnte, in diesem
Falle sich keiner Übertreibung schuldig gemacht zu haben: im
Journal des Kommandanten du Junca finden sich Bemerkungen, aus
denen sich mit Bestimmtheit ergiebt, daß Besmaus ein
liebenswürdiger und freigebiger Wirt war. Wir führen nur folgende
Stellen an:

»Am Donnerstag, 30. September [1694], um neun Uhr morgens, empfing
Herr de Besmaus durch die gewöhnliche Brief - und Paketpost des Hofes ein Paket u. s. w., um Herrn
und Frau de Lafontaine zu entlassen und in Freiheit zu setzen, und
ist Herr de Besmaus selbst hinaufgegangen, um ihnen die frohe
Nachricht zu überbringen; sie haben sich aber erst nach dem
Essen entfernen wollen und sind dann nach ihrer Wohnung in der
Rue des Marais, Faubourg Saint-Germain, gegangen.« ( Ravawson X, p. 3.)

»Am Sonnabend, 6. Mai [1694], um neun Uhr morgens, hat [der
Lieutenant der Scharwache] Herr Desgrez den Befehl gebracht, Herrn
de Pardiac in Freiheit zu setzen« u. s. w. »Bevor Herr de Pardiac,
Priester, die Bastille verließ, hat Herr de Besmaus ihn noch zur
Tafel geladen.« ( Ravaisson X, p.
6.)

»Am Freitag, 15. Januar [1694], gegen sechs Uhr abends, empfing
Herr de Besmaus durch die gewöhnliche Post ein Paket von Hofe, in
welchem sich der Befehl befand u. s. w., den Chevalier de
Montrevel, Kavallerie-Oberst, in Freiheit zu setzen, der sich
aber erst am nächsten Tage, Sonnabend, 16. Januar, gegen zehn Uhr
morgens hat entfernen wollen.« (
Ravaisson X, p. 12.)

D. Übers. [bookmark: page67]

		Die Essensstunden waren 7 Uhr für das Frühstück, 11 Uhr für das
Mittagessen und 6 Uhr für das Abendbrot. Diese drei Zeitpunkte
waren in der Regel die einzigen Augenblicke, in denen die lange
Einsamkeit der Gefangenen eine Unterbrechung erfuhr. Ich sage
Augenblicke, denn die Schließer nahmen sich kaum die Zeit,
ihre Bürde abzusetzen und eiligst mit einem an der Spitze
abgerundeten Messer, das sogleich wieder eingeklappt wurde, die
Bissen vorzuschneiden, falls dies nötig war. Sie wagten kaum ein
Wort zu dem unglücklichen Einsiedler zu reden, denn sie fürchteten
die Aufpasser, und überdies wartete am Fuße des Turmes eine
Schildwache auf ihr Herauskommen. Vgl. den
§. 10 der Wach-Instruktion im Anhang unter A

D. Übers.

		Früher, sagt Linguet, rechtete man mit Leuten, die sonst alles
entbehrten und zur grausamsten Unbeweglichkeit verdammt waren,
nicht krämerhaft über die Menge Feuer, die sie für notwendig
erachteten, um ihr durch die Unthätigkeit verdicktes Blut flüssig
zu erhalten, und um die sich in ihrem Gefängnis zusammenballenden
Dämpfe zu verflüchtigen: man ließ sie diese Erleichterung- und
Zerstreuung genießen, ohne die Ausgabe dafür zu beschränken. Seit
einer Reihe von Jahren aber waren diejenigen nicht wenig zu
beklagen, die, weil es ihnen an Empfehlungen oder an Geld fehlte,
den Winter über mit dem Holze auskommen mußten, das im Namen des
Königs verteilt ward. [bookmark: page68]Hatten sie die sechs kleinen Scheite
verbrannt, die ihnen täglich geliefert wurden, so erstarrten sie
vor Frost in diesen eisigen Türmen. Bisweilen scheint die Feuerung sogar ganz und gar
versagt worden zu sein. In dem Artikel über den Kolporteur Jean
Baptiste Pasdeloup, eingesperrt am 28. Juni 1767, entlassen am 3.
Juli 1772, findet sich folgender Vermerk ( Mémoires hist. et auth. t. III, p. 102): »Seine
Haft hat sehr lange gedauert, und er hat dem König recht
unnützerweise Geld gekostet. Es war Zeit, ihn freizulassen, denn er
war in Verzweiflung und würde sich sicherlich am Ende getötet
haben. Er hat vier Winter ohne Feuer und ohne Kleidung
zugebracht.«

D. Übers.

		Einzelnen war gestattet, einen Diener bei sich zu haben.
Diejenigen, welche keinen solchen hatten oder denen diese Erlaubnis
verweigert ward, waren genötigt, sich selbst zu bedienen, selbst
ihr Bett zu machen, ihr Feuer anzuzünden, ihr Zimmer zu fegen,
wofern nicht ein Schließer aus Eigennutz oder in der Hoffnung auf
die Zukunft, wenn der Gefangene in die Welt zurückgekehrt sein
würde, oder auch aus reiner Gutmütigkeit ihm insgeheim und in der
Eile diese kleinen Dienste erwies. Einigen wurde ein Wärter zur
Überwachung, andern ein solcher zur Bedienung und Pflege
beigegeben. Im einen wie im andern Falle war dieser Wärter ein
invalider Soldat, der dem König 30 Sous täglich kostete, aber nur
25 empfing, weil der Gouverneur 5 Sous für sich behielt. So
unmanierlich und stupid er auch sein mochte, wenn er nur nicht
brutal war, so verminderte seine Anwesenheit wenn nicht die
Langeweile, so doch wenigstens die Trübseligkeit der
dahinschleichenden Minuten. Dies Mittel, die Tage hinzubringen, die
sich zu Jahrhunderten ausdehnten, war sicher ein recht trübseliges,
und man kann die, denen kein anderes zu Gebote stand, nicht genug
bedauern. Da es aber Gnadengaben giebt, die der Himmel nach
Belieben verteilt, so haben sich Menschen gefunden, die sich sogar
in dieser Hölle nützlich zu beschäftigen vermochten. Mehrere haben
in der [bookmark: page69]Bastille Werke verfaßt, So unter andern Bassompierre seine Memoiren,
Le Maître de Sacy einen Teil seiner Bibelübersetzung,
Renneville eine gereimte Bearbeitung der Psalmen,
Voltaire die ersten Gesänge der Henriade u. s. w. Über die
beiden Besuche, die der letztere der Bastille abstattete, findet
sich Näheres im Abschnitt F des Anhangs.

D. Übers. und unter denen, welchen das Lesen gestattet war,
fanden sich nicht wenige, welche die ihnen geliehenen Bücher eifrig
studierten. Es gab im Schlosse, im Stabsgebäude, vom Eingang aus
links an der Stelle der ehemaligen Küchen, eine Bibliothek, die den
Gefangenen von einem zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts in der
Bastille verstorbenen Ausländer vermacht worden war. Die Bücher
wurden einigen auf das Zimmer gebracht und den Gutempfohlenen sogar
erlaubt, sie selbst im Bibliothekzimmer auszusuchen; andern aber
wurde diese geistige Wohlthat versagt: man befürchtete, sie wären
noch nicht unglücklich genug. Wir haben einige Bände aus dieser
Bibliothek in Händen: auf jeder Seite, zu jeder Zeile finden sich
darin Bemerkungen, die bisweilen recht merkwürdig sind und von den
Gefangenen herrühren, durch deren Hände diese Bücher nach und nach
gingen.

		Früher ging man beinahe nach Belieben auf den Türmen spazieren.
In den Denkwürdigkeiten La Portes liest man, daß dieser Gefangene,
als er die »Freiheiten der Bastille« zu genießen begann und
erfahren hatte, die Königin Anna von Österreich werde die Porte
Saint-Antoine passieren, um den König in Saint-Maur zu besuchen,
auf die Türme stieg, um sie zu sehen, daß sie ihn bemerkte, sich an
den Schlag setzte und ihm mit dem Kopfe und den Händen alle
möglichen Zeichen machte, um ihm zu verstehen zu geben, daß sie mit
seinem Verhalten zufrieden sei. La Porte
erzählt diesen Vorfall in folgenden Worten: »Einen oder zwei Tage
später kam die Königin nach Paris und durch die Porte
Saint-Antoine, um den König in Saint-Maur zu besuchen. Davon
benachrichtigt, stieg ich auf die Türme, um sie zu sehen. Sobald
sie mich bemerkte, verließ sie den Rücksitz der Karrosse und setzte
sich an den Schlag, um mir mit der Hand zuzuwinken und durch
Zeichen mit dem Kopfe soviel als möglich zu verstehen zu geben, daß
sie mit mir und meinem Verhalten zufrieden sei. Da war nun kein
Gefangener, dem ich jetzt nicht ebensoviel Neid wie vorher Mitleid
eingeflößt hätte, und der nicht noch mehr hätte leiden mögen, als
ich gelitten hatte, um dies wenn auch geringfügige Zeichen der
Erkenntlichkeit einer großen Königin zu verdienen: so leicht geben
wir Franzosen uns mit ein wenig Dunst zufrieden.«

D. Übers. Das war um die Mitte des vorigen Jahrhunderts,
[bookmark: page70]schon zu
Anfang des jetzigen aber, zu der Zeit, wo Frau von Staal in der
Bastille saß, war diese Freiheit verkürzt. Sie spricht von der
Promenade auf den Türmen als von einer Gunst, die nur einzelnen und
zu bestimmten Stunden gewährt ward. Sie hatte, erzählt sie,
vorzugsweise die letzte Stunde. Ein Offizier, der mehr und mehr
Neigung zu ihr faßte, hatte es sich vorbehalten, sie zu führen.
Eines Tages kündigte ihr derselbe an, daß dieser Spaziergang am 1.
Mai aufhören würde, weil zu einer Jahreszeit, wo alle Welt
spazieren geht, bei dem Gouverneur der Argwohn erwachte, ein
Vorübergehender könne die Gefangenen durch ein Fernglas mustern und
ihnen Zeichen geben oder solche von ihnen empfangen. Wir teilen im Anhang unter E diese interessante Stelle
aus den Denkwürdigkeiten der Frau von Staal mit.

D. Übers. Der Garten auf der Bastion bot einen andern
Spaziergang in freier Luft, wo die Aussicht, ohne minder
mannigfaltig zu sein, der unruhigen und argwöhnischen Politik der
Gouverneure weniger zu Befürchtungen Anlaß gab – sie waren indessen
erfinderisch in der Aufspürung solcher. Bei dieser Promenade wie
bei der auf den Türmen mußte man sich von jemand begleiten lassen;
S. den §. 16 der Wach-Instruktion im Anhang
unter A

D. Übers. dabei entspannen sich aber bisweilen Gespräche,
und die Gespräche waren in der Bastille zu Verbrechen geworden.
Überdies betrachteten die Offiziere und Unteroffiziere, die mit der
Begleitung der Gefangenen bei [bookmark: page71]diesen Spaziergängen beauftragt waren, diesen
Dienst als äußerst lästig. Daher beschloß der letzte Gouverneur,
Herr de Launay, teils aus Willfährigkeit gegen ihre Trägheit, teils
zur Beseitigung seiner eigenen Besorgnisse, alle diese Promenaden
gänzlich abzuschaffen, und dem gemäß, sagt Linguet, erschien eine
Verfügung, gezeichnet Amelot, die sie untersagte. Der
Spaziergang im Garten wurde dem nämlichen Autor zufolge noch vor
der Promenade auf den Türmen unterdrückt, weil der Gouverneur, der
den Zier- in einen Küchengarten verwandelt hatte, der Ansicht war,
derselbe würde mehr einbringen, wenn er den Gefangenen nicht mehr
als Promenade diente. Seit jener Zeit waren diese, mit Ausnahme der
angesehenen und bevorrechteten Personen, auf den großen Innenhof
beschränkt, und auch dazu wurden noch nicht alle zugelassen.
Diejenigen, denen man diese kostbare Gunst zugestand, genossen
dieselbe in der Regel einmal, sehr selten zweimal täglich, weit
öfter in zwei oder drei Tagen einmal auf je eine Stunde, oft sogar
nur auf eine halbe. In dieser kurzen Zeit sollte der Unglückliche,
der nicht den Augenblick wählen konnte, sondern zur bestimmten
Minute hinunter mußte, einer unerträglichen Hitze oder Kälte
ausgesetzt, ohne irgend welche Luftzirkulation zu spüren, und durch
die Langeweile und die Not zu dem Entschlüsse getrieben, der
Sonnenglut oder dem Regen zu trotzen, sich der mephytischen
Ausdünstungen entledigen, die er während vierundzwanzig Stunden
eingeatmet hatte. Mit Schildwachen umstellt, von düstern,
fensterlosen Mauern eingeschlossen [bookmark: text54]F54 und von einer traurigen Stille umgeben, die
allein von der Uhr oder [bookmark: page72]der Stimme eines Satelliten unterbrochen ward,
die sich nur vernehmen ließ, um Befehle zu erteilen oder Verbote zu
erlassen, fand er dort weit mehr eine neue Art als eine
Unterbrechung seiner Qualen. Überdies ward diese trügerische
Zerstreuung noch alle Augenblick unterbrochen und oft sogar völlig
unterdrückt. In einer der Verbindungsmauern zwischen den Türmen, in
der Nähe der Kapelle, befand sich ein enger Gang, der das
Kabinett genannt wurde. Da jeder Gefangene für Fremde
unsichtbar sein mußte und ebensowenig diese sehen durfte, so mußte
der Bedauernswerte, wenn jemand den Hof überschreiten wollte,
unverzüglich verschwinden. Ins Kabinett! schrie ihm der
Posten zu, und sogleich mußte er sich in das mit diesem Namen
geschmückte Gefängnis verkriechen. Und Linguet zufolge war dieser
Zwischenfall ungemein häufig. Vgl. hierzu
Linguets Anmerkung XXVIII.

D. Übers. Da der Hof zu jener Zeit der einzige Weg zur Küche
und zu den Quartieren der Offiziere und der Schließer war, so kamen
die Lieferanten, die mannigfachen Arbeiter, die Besuche, welche die
Offiziere erhielten, alle Fremden über diesen Hof, den früher nach
der Stunde, zu welcher der erste Spaziergänger auf demselben
erschien, niemand mehr ohne die dringendste Notwendigkeit betreten
durfte, eine Bestimmung, die für die Gefangenen von großem Vorteil
war. Auch die Besuche wurden früher nur draußen empfangen und der
Spaziergänger nicht unaufhörlich in dem traurigen Kabinett
zurückgehalten. Um ihn nicht zwanzigmal in der Stunde
hineinschicken zu müssen, wurde die Promenade an solchen Tagen, wo
eine unternommene Arbeit die Werkleute zwang, häufig über den Hof
zu gehen, oder wo der Gouverneur ein Essen gab und die Bedienten
infolgedessen beständig zwischen seinem Hause und der Küche hin und
herlaufen mußten, vollständig unterdrückt. Die Gefangenen waren
also sogar die Opfer der Vergnügungen [bookmark: page73]ihrer Hüter, die Willkür machte sich
ihnen bei den geringfügigsten Umständen des Lebens fühlbar.

		Bevor die Hausordnung der Bastille zu der übermäßigen Strenge
entwickelt war, die sie schließlich erlangt hat, fanden die
Gefangenen bei dem Verluste der Freiheit Erleichterungen, die den
letzten Gouverneuren höchst ungereimt vorgekommen sein würden. Die
Gefangenen, deren Charaktere miteinander harmonierten, zogen nicht
selten zusammen, und man gestattete jedem von ihnen den
Zeitvertreib, der ihm zusagte. In den Denkwürdigkeiten Gourvilles
liest man, daß ihm kurze Zeit nach seiner Ankunft in der Bastille
gestattet wurde, die übrigen Gefangenen zu besuchen, daß er, als er
einen »recht ansehnlichen Hecht« hatte kommen lassen, den
Gouverneur Zu Gourvilles Zeiten der Sieur de
la Coste. Vgl. Gourville, Mémoires t.
I.

D. Übers. einlud, sein Teil mitzuessen, was ihm gewährt
ward, daß dann beide einen Teil des Nachmittags beim Brettspiel
zubrachten, daß ihn dieser Offizier überhaupt mit vieler
Freundlichkeit behandelte und ihm die Freiheit ließ, soviel Briefe
abzusenden und zu empfangen wie ihm beliebte, daß er sich aber
dessenungeachtet langweilte, besonders von neun Uhr abends bis
sieben Uhr morgens, wo seine Thür geschlossen blieb. La Porte
berichtet, das er nach den anfänglichen strengen Maßregeln gegen
ihn, die seinem Verhöre voraufgingen, aus dem Verließe gezogen und
in ein Zimmer gebracht ward, in welchem der Graf d'Apchon und Herr
de Chavaille wohnten, daß der erstere Mathematik studierte und zu
seiner Erholung Hunde dressierte, während der andere ein Buch
schrieb und La Porte selbst sich im Zeichnen übte. Zur selben Zeit
machte den nämlichen Denkwürdigkeiten zufolge der Marschall de
Bassompierre François de Bassompierre,
geboren am 2. April 1579, wurde auf Befehl Richelieus am 25.
Februar 1631 in die Bastille gesperrt und erhielt erst am 19.
Januar 1643 seine Freiheit wieder. Er starb 1646.

D. Übers. einer Gefangenen [bookmark: page74]so hartnäckig den Hof, daß das Gerücht
umlief, sie wäre schwanger geworden. Man erfährt daraus ferner, daß
der Marschall de Vitry, der zur selben Zeit Gefangener war, da er
kein Feuer sehen konnte, ohne sich unbehaglich zu fühlen, jeden
Morgen sein Hemd im Zimmer des Autors wärmen ließ. Die
Denkwürdigkeiten der Frau von Staal liefern Beispiele ähnlicher
Art. Man liest darin, daß sie häufig von einem Chevalier de Menil
besucht wurde, und daß dieser Verkehr nur deshalb eine
Unterbrechung erlitt, weil man den Herzog von Richelieu aus dem
Turme, in welchem er sich bis dahin befunden hatte, in ein Gelaß
über dem Zimmer des Chevaliers brachte, da nun die Nachbarschaft
eines so rastlosen Menschen ( homme si
alerte), der zum Zwecke des Spazierengehens sein Zimmer
verlassen durfte, den Kommandanten nötigte, den beiden Liebenden
mehr Zwang aufzuerlegen. S. Staal,
Mémoires II, p. 180. Richelieu befand
sich damals zum drittenmale in der Bastille. Der Abschnitt G des
Anhangs enthält die pikanten Einzelheiten über die Motive seiner
Haftstrafen.

D. Übers. Man weiß ja auch, daß die Verbrechen der
berüchtigten Brinvilliers ihre Quelle in dem Unterrichte hatten,
den Sainte-Croix, ihr Geliebter, von dem Italiener Exili, der ihm
als Stubengenosse beigegeben war, in der Bastille erhalten hatte.
In jedem Turme gab es Gesellschaften, die sich versammelten, und
die Frau von Staal, wie sie erzählt, nicht empfangen mochte.
Außerdem berichtet sie, daß sie in Gesellschaft bei dem Gouverneur
dinierte. »Ich sah,« berichtet Frau von
Staal, »den Kommandanten täglich beim Gouverneur, wo wir einen Teil
des Tages zubrachten. Wir gingen zum Essen zu ihm und nach
demselben spielte ich mit den Herrn de Pompadour und de Boisdavis
eine Partie L'Hombre, wobei de Menil mir als Ratgeber zur Seite
stand. Zuweilen ordnete sich die Partie auch anders. War sie
beendet, so kehrten wir in unsere Zimmer zurück. Der Chevalier de
Menil folgte mir auf dem Fuße. Die Gesellschaft versammelte sich
dann wieder bei mir, bevor man zum Souper ging, das wiederum beim
Gouverneur eingenommen wurde, worauf jeder schlafen ging. Am Morgen
besuchte mich Menil wieder, und wir verließen uns kaum.«

D. Übers. Die Gefangenen empfingen [bookmark: page75]damals Besuche von außen fast mit
derselben Leichtigkeit, mit der sie sich untereinander besuchten.
Die Offiziere vom Stabe plauderten mit ihnen, aßen mit ihnen auf
ihren Zimmern oder luden sie ein, auf das ihre zu kommen, sie waren
beinahe ihre Freunde: sie bewachten sie, marterten sie aber nicht.
Man schien den Gefangenen nur soviel von ihrer Freiheit zu nehmen,
wie nötig war, um sich ihrer zu versichern.

		Gegen Ende der letzten Regierung fanden die Verweser des
Despotismus dies Verfahren allzu milde. Forscht man nach der ersten Ursache dieser Veränderung,
so scheint die folgende die meiste Wahrscheinlichkeit für sich zu
haben. Die meisten Gefangenen der Bastille waren in früherer Zeit
Staatsgefangene, sie waren nur Feinde der Regierung, Leute von
Bedeutung, die auf eigenen Befehl des Königs bestraft oder auch
bloß in Verwahrsam genommen wurden. Unter der letzten Regierung
dagegen waren die Gefangenen in der Regel nicht Feinde der
Regierung, sondern von Privatleuten jedes Standes, die der König
unmöglich hassen konnte, weil er sie gar nicht kannte, die aber von
einem Minister oder dem Günstling eines Ministers gehaßt wurden.
Dieser Unterschied in den Motiven der Gefangensetzung mußte einen
sehr großen Unterschied in der Behandlung zur Folge haben. Der Haß
ist grausam; ein Fürst aber, der einen Unruhstifter unschädlich
machen will, begnügt sich, ihn einzusperren: er ist weit weniger
zur Härte geneigt als ein Minister, der durch die Gefangensetzung
einen persönlichen Groll befriedigen will. Indessen machte sich
doch in der letzten Zeit ein Schatten von Milde bemerkbar, der
wegen seiner Seltenheit um so beachtenswerter ist. Die letzten
bretonischen Gefangenen wurden in der Bastille mit großer Schonung
behandelt. Schon in den ersten Tagen ihrer Gefangenschaft brachte
man sie zusammen, sie lebten beinahe wie im Familienkreise
miteinander, und man trieb die Zuvorkommenheit gegen sie so weit,
daß man im Zimmer des Majors, in welchem sie sich zu ergötzen
pflegten, ein Billard für sie aufstellte. [Diese Gefangenen, zwölf
an der Zahl, waren Deputierte des bretonischen Adels, die dem
Könige wegen einiger neuer Edikte Vorstellungen machen sollten,
aber gleich bei ihrer Ankunft in Paris 1788 von Brienne in die
Bastille gesteckt wurden.]

D. Übers. Das Mißtrauen, dieser unzertrennliche Begleiter
des Mißbrauchs der obrigkeitlichen Gewalt, ließ das Ministerium in
jedem [bookmark: page76]seiner Helfershelfer einen Menschen erblicken,
der bestechlich war. Die Offiziere hatten das Recht, die Gefangenen
zu besuchen, da sie aber weniger geneigt waren, den schlimmen
Absichten und der grausamen Strenge des Ministeriums durch
tröstenden Zuspruch entgegenzuwirken, als vielmehr dieser Strenge
noch durch allerlei hinterlistige Manöver in die Hände zu arbeiten,
so war diese Art von Besuchen nicht sehr erwünscht. Beinahe alle,
die in der letzten Zeit in der Bastille waren, haben sich bitter
über dies Verfahren beklagt. Sie versichern einstimmig, daß dort
alles Schlinge, Kunstgriff, Lüge, Spionage und Geheimnis war, daß
die Vorgesetzten und die Untergebenen im Einverständnis zu sein
schienen, um einen Gefangenen dahin zu bringen, daß er sich
beklagte; daß sie anscheinend auf seine Beschwerden eingingen, um
ihn zu beleidigenden Äußerungen über den Gouverneur zu veranlassen,
dem sie dann alles hinterbrachten; daß sie in andern Fällen dem
Gefangenen gegenüber den Teilnehmenden spielten und sich bemühten,
ihm jede Hoffnung zu rauben, indem sie ihm versicherten, sein
Unglück rühre nicht von den Ministern her, sondern der König selbst
sei gegen ihn eingenommen infolge einiger ihm von heimlichen
Feinden hinterbrachter Reden, denen er Glauben geschenkt habe, und
daß man so zu dem Gefangenen sprach, weil man wußte, daß er niemals
an den König schreiben konnte, da dies zu den Dingen gehörte, die
nie gestattet wurden. Die Berichterstatter fügen hinzu, daß man sie
marterte, indem man ihnen unbestimmte Versprechungen machte, die
sich nie erfüllten, und sich ihnen gegenüber in Mutmaßungen über
ihr künftiges Schicksal erging, als ob man dasselbe aus den
Umständen zu erraten suchte, gerade wenn man am besten darüber
unterrichtet war; daß man, da man sicher war, daß die Lüge nicht
nachgewiesen werden konnte, sie verleumdete in der doppelten
Absicht, die Strenge zu rechtfertigen, mit der man sie während
ihrer Haft behandelte, und zugleich den [bookmark: page77]Eifer ihrer Freunde und
Verwandten abzukühlen, die ihre Freilassung nachsuchten.

		Die Gefangenen konnten keine Gesuche einreichen. Es war schon
schwierig für sie, überhaupt zu schreiben, noch schwieriger aber,
sich zu vergewissern, ob die Briefe auch wirklich an ihre Adresse
abgeliefert worden waren. Man kann unmöglich einsehen, warum man
keine Antwort darauf gab, indem man die Bittsteller entweder auf
schriftlichem Wege abschläglich beschied, oder ihnen das gewährte,
was sie verlangt hatten. Die Briefe mußten einem Offizier
zugestellt werden, dem es oblag, sie der Polizei zuzusenden, dem
Wege, den sie unter allen Umständen passieren mußten. Diese
Zusendungen geschahen täglich mittags und abends, und darüber
hinaus erfuhr man nichts von dem Verbleib der Briefe. Die Antworten
kamen dem Gefangenen ebenfalls erst zu, nachdem sie denselben Weg
in umgekehrter Richtung zurückgelegt hatten, d. h. sie mußten der
Polizei zugesandt werden, die sie dann dem Major zustellte. Dieser
übergab sie entweder dem Gefangenen oder teilte ihm den Inhalt mit,
und es steht leicht zu begreifen, daß das Briefgeheimnis auf dieser
Post wenig respektiert und daß weit weniger Briefe abgeliefert als
unterschlagen wurden. Wir haben sogar die unzweifelhafte Gewißheit,
daß dergleichen vorkam, und behaupten es nur, weil wir in diesem
Augenblicke eine nicht geringe Anzahl von Briefen vor uns haben,
die nicht an ihre Adresse gelangt sind. Einer von diesen Briefen, deren Originale sich in unsern
Händen befinden, ist an Herrn Le Sourd, Seidenwaarenhändler im
gewappneten Manne, Rue Saint-Denis, gerichtet und
Cormailleunterzeichnet. Es war durchaus kein Grund
vorhanden, dies Schreiben zurückzuhalten: es enthält nichts, was
hätte verletzen können, nichts was auf den Grund der Gefangenschaft
des Schreibers Bezug hat. Cormaille fordert darin eine Sendung
Kaffee, der ihm, wie er sagt, wegen seines Kopfwehs und seiner
Beinschmerzen unentbehrlich sei; er beklagt sich, daß die neue, ihm
zugeschickte Perrücke nicht weit genug über die Ohren reiche; er
verlangt ein lateinisches Wörterbuch; er will ein gutes Kamisol
haben, weil es in den Gelassen der Bastille nicht warm ist – das
ist der wesentliche Inhalt des Briefes. Und dennoch ist er nicht
abgeliefert, sondern zurückbehalten worden, da er, 1747
geschrieben, sich 1789 in der Bastille vorgefunden hat, und da am
Kopfe sich von anderer Hand der Vermerk findet: » Ich habe am
11. Oktober 1747 dem Sieur Le Sourd den Auszug hiervon
zugesandt.« Wenn man sich aber bei einem so unschuldigen Briefe
auf die Übersendung eines Auszugs beschränkte, so ließ man also
überhaupt keinen Brief abgehen. Sollte man den in Rede stehenden
deshalb angehalten haben, weil darin gesagt ist, daß die Zimmer der
Bastille kalt seien? Das wäre doch eine höchst grausame und
abgeschmackte Thorheit gewesen. Ist es nicht weit wahrscheinlicher,
daß man es sich zum Gesetz gemacht hatte, überhaupt nur Auszüge aus
den Briefen der Gefangenen (immer die besonders begünstigten
ausgenommen) zu übersenden, um den Mutmaßungen vorzubeugen, zu
denen der Gebrauch, bald die Briefe selbst, bald nur einfache
Auszüge davon zu übersenden, Anlaß gegeben haben würde, da man
unzweifelhaft mißtrauisch geworden wäre, wenn man, an den Empfang
der Originale gewöhnt, in andern Fällen nur einen Inhaltsauszug
erhalten hätte? Denn die Handlanger des Despotismus, so mißtrauisch
sie selbst stets und ständig waren, bemühten sich doch immer, ganz
entgegengesetzte Gefühle zu erwecken: zum Glück verfuhren sie allzu
plump, als daß ihnen dies häufig geglückt wäre. [Der Hauptgrund für
die Unterschlagung der Briefe war der, daß man befürchtete, die
anscheinend unverdächtigen Mitteilungen möchten eine geheime
Bedeutung haben. Es erhellt dies aus der hartnäckigen Weigerung des
Gouverneurs de Launay, eigenhändig ein Billet nach dem Diktate der
Frau von Staal an deren Freundin, Frau von Grieu, auszufertigen.
Die betreffende Stelle aus den Denkwürdigkeiten der Staal findet
sich im Abschnitt LL des Anhangs mitgeteilt.]

[bookmark: text62]F62 [bookmark: page78]

		Hatte man eine Bitte zu stellen, so schrieb man an den Major und
übergab den Brief einem Schließer zur Besorgung. Es ist bereits
bemerkt worden, daß man niemals an den König schreiben durfte: es
wäre für die Handlanger des Despotismus allzu gefährlich gewesen,
hätte der Fürst erfahren, welchen Mißbrauch sie mit seiner Macht
trieben, und welche Befehle man ihm unterschob.

		Wie es scheint, war die Hausordnung der Staatsgefängnisse
allenthalben dieselbe und begegnete man bezüglich des Schreibens
überall den nämlichen Schwierigkeiten. Man
vergleiche hierzu Linguets Anmerkung XXV, sowie die Mitteilungen
der Frau von Staal im Anhang unter LL.

D. Übers. [bookmark: page79]Wir haben hier einige Blätter vor uns liegen,
die eigenhändig von Herrn Masers de Latude beschrieben und
unterzeichnet sind. Man findet darin folgende Bemerkung: »Obgleich
mein Schließer ein Unmensch ist, der mich umkommen lassen würde,
wenn er mich auch durch das Geschenk einer Nadel retten könnte, so
darf ich mich doch, da er ohne Zweifel auf Befehl handelt, nicht
dadurch an ihm rächen, daß ich den Argwohn ausspreche, er thue mehr
als seine Pflicht. Man kann leicht sehen, daß von diesen vier
Stücken roten Papiers zwei die Umhüllung meines Tabakspäckchens
bildeten, während die beiden andern Arzneimittel enthielten. Was
das weiße Blatt anlangt, das ich durchgeschnitten habe, so weiß
Herr de Rougemont, daß er es mir hatte geben lassen, bevor ich in
das Verließ kam. Ich habe eine kupferne Feder und etwas
eingetrocknete Tinte und trotz der Wachsamkeit meines Argus
schreibe ich täglich zehn bis zwölf Zeilen beim Mittagsessen und
ebensoviel beim Abendbrot.« Gezeichnet Masers, seit 26 Jahren
Märtyrer im Donjon von Vincennes, am 22. Januar 1775.

		Herr de Latude befand sich damals in den lichtlosen Verließen
von Vincennes: um zu schreiben, benutzte er die wenigen
Augenblicke, wo er Licht hatte, d. h. die Essenszeit. Er stand
unter dem Gouvernement des Herrn de Rougemont. Wenn jemand die von
diesem Spießgesellen des Despotismus verübten Abscheulichkeiten
nicht kennen sollte, so lese er das Werk des Grafen de Mirabeau:
Über die Lettres-de-cachet.

		Gelang es einem Gefangenen, zu entfliehen, oder entdeckte man,
daß einer auch nur den Versuch dazu gemacht hatte, so ging auf der
Stelle eine förmliche Umwälzung in der Bastille vor. Das Joch aller
Bewohner derselben wurde erschwert, die Beraubungen vermehrten sich
in jeder Hinsicht, und das geduldigste Individuum empfand in der
Tiefe seines Gelasses oder Verließes den Rückschlag der [bookmark: page80]vergeblichen
Versuche eines Unbesonnenen, oder ward bestraft, weil ein Beherzter
Geschicklichkeit und Kraft besessen hatte. So ließ 1709 der
Gouverneur Bernaville alle hohen Bäume im Garten niederhauen, die
geringsten Vorsprünge oder Verzierungen, die einen Stützpunkt
bieten konnten, herunterschlagen und zerstören, alle Winkel in den
Korridoren beseitigen und den Gefangenen, denen man Messer gegeben
hatte, dieselben wieder abnehmen: die geringfügigsten eisernen
Gegenstände, sagt Renneville, bis herab auf die einfachen Nägel,
die Spazierstöcke, die Besenstiele, alles wurde weggenommen, weil
der Graf de Bucquois Mittel gefunden hatte, aus der Bastille zu
entwischen. Um die nämliche Zeit brachte man in Erfahrung, daß ein
Gefangener eine Taube, die zufällig in sein Zimmer geschlüpft war,
eingefangen, ihr einen Zettel unter den Flügeln befestigt und sie
dann wieder freigelassen hatte in der Hoffnung, das Billet werde
vielleicht in Hände fallen, die es an seine Adresse gelangen lassen
würden. Daraufhin ließ Bernaville unverzüglich alle Tauben und
sonstigen Vögel töten, die um die Bastille nisteten. Da das Verfahren der Handlanger des Despotismus in allen
Gefängnissen, die so unbegründeterweise Staatsgefängnisse
genannt wurden, so ziemlich dasselbe war, so dürfen wir hier einen
Vorfall anführen, der sich in der Citadelle von Pignerol zutrug.
Dort war der Graf de Lauzun der Hut des Gouverneurs Saint-Mars
anvertraut worden. In der Absicht zu entfliehen, ließ der Graf von
seinem Kammerdiener Stricke, Feilen u. s. w. anschaffen. Sie wurden
jedoch überrascht und der Graf in das fürchterlichste Gelaß
gebracht, der unglückliche Diener aber gehangen und sein Leichnam,
Renneville zufolge, vor der Fensteröffnung des Gefängnisses seines
Herrn befestigt, so daß dieser nicht aufblicken konnte, ohne diesen
schrecklichen Anblick vor Augen zu haben. Eben derselbe Autor hat
auch zuerst die bekannte Anekdote von der kleinlichen Grausamkeit
des genannten Gouverneurs mitgeteilt, der eine Spinne zertrat, die
der Graf mit unendlicher Geduld so abgerichtet hatte, daß sie ihm
aus der Hand fraß, indem er bemerkte, ein Verbrecher wie der Graf
sei der geringsten Zerstreuung unwürdig. [Das unglückliche Mitglied
der Familie der Arachniden ist später unter dem Titel der »Spinne
Pellissons« durch die Verse berühmt geworden, die Delille ihm in
seinem Gedichte über die Einbildungskraft gewidmet hat:

»Un geôlier, au coeur dur, au visage
sinistre,

Indigné du plaisir que goûte un malheureux,

Foule aux pieds son amie et l'écrase à ses yeux.

L'insecte était sensible et l'homme fut barbare!

O tigre impitoyable et digne du Tartare,

Digne de présider au tourment des pervers,

Va, Mégère t'attend au cachaut des enfers!«

Die Anekdote wäre gewiß für den Charakter des Hüters der eisernen
Maske sehr bezeichnend, wenn sie nur bessere Gewährsmänner hätte,
als es Renneville und Delille sind.]

D. Übers. So ersehen wir auch aus [bookmark: page81]den uns vorliegenden Registern,
daß wegen der Entweichung des Herrn de Latude mehrere Schließer und
Schildwachen bestraft wurden. Trotz der
höchst umfassenden Vorsichtsmaßregeln waren Fluchtversuche aus der
Bastille nicht so selten, wie man meinen sollte. Man findet im
Anhang unter H eine Anzahl derselben aufgeführt.

D. Übers.

		Fast scheint es, als ob in der Bastille alle Gefühle, die zur
Beglückung oder zur Tröstung der Menschen beitragen konnten, in
gleichem Maße verletzt werden mußten. Das religiöse Gefühl wurde
nicht mehr geschont als die übrigen, denn man beschränkte die
Gefangenen in der Ausübung der religiösen Pflichten, die in einer
Festung, wo man in dieser Hinsicht alles hätte gestatten dürfen, am
leichtesten mit dem Verluste der Freiheit verträglich waren. Aus
der kurzen Beschreibung, die wir oben davon gaben, hat man bereits
ersehen, was die Kapelle war, wieviel Plätze für die Gefangenen sie
enthielt, und mit welcher Unbequemlichkeit diese dort der Messe
beiwohnten. Wir fügen hier nur noch hinzu, daß bei weitem nicht
alle an der feierlichen Handlung teilnehmen konnten: dieser
religiöse Trost war vielmehr nur zwölfen vergönnt, denn da nur
sechs Plätze vorhanden waren, so konnten auch nur jedesmal sechs
Gefangene die Messe hören. Es gab einen Ober-Kaplan mit 1200 Livres
und zwei Unter-Kapläne mit je 400 Livres Besoldung. Die letztem
lasen nur Sonntags [bookmark: page82]und an den Festtagen Messe. Der Ober-Kaplan
las sie täglich um 9 Uhr morgens. An Sonn- und Festtagen wurden
drei Messen gelesen, die erste um neun und die zweite um zehn Uhr
morgens, so daß zwölf Gefangene am Gottesdienste teilnehmen
konnten; die dritte Messe, die zwischen 12 und 1 Uhr mittags
stattfand, war die für den Gouverneur, und nur die bevorrechteten
Gefangenen durften dieselbe hören. Von dem Augenblicke an, wo der
Priester auf den Altar trat, bis zu dem Momente, wo er ihn wieder
verließ, stand ein Posten vor der Thür der Kapelle. Vgl. die Wach-Instruktion, §. 6. 7, im Anhang unter
A.

D. Übers. Der Beichtvater, der ein Geistlicher aus der
Stadt, ein freier, zuverlässiger und, wenn man will, angestellter,
aber vom Schlosse unabhängiger Mann hätte sein müssen, um den
Gefangenen jenes Vertrauen einzuflößen, ohne welches eine heilige
Verrichtung, ein Amt des Friedens, das durchaus auf unbedingtem,
hingebendem Vertrauen beruht, nur eine illusorische Spionage ist,
die weder einen verbrecherischen noch einen frommen Zweck erfüllt –
der Beichtvater also gehörte zum Stabe und bezog 900 Livres Gehalt.
Es wäre überflüssig, an diese Thatsache noch irgend welche
Betrachtungen anzuknüpfen: man fühlt zur Genüge, welche Mißbräuche
diese Stellung des Beichtvaters zur Folge haben konnte. Das
Sakrament wurde notwendigerweise entweder völlig bei Seite gesetzt
oder war der Entweihung durch Lüge und Mißtrauen preisgegeben.

		Wir haben noch von den Erkrankungen zu reden. Jeder wird
begreifen, daß der Unglückliche, den ein ernstes und plötzliches
Unwohlsein befiel, keine Hilfe herbeirufen konnte, namentlich nicht
in der Nacht. Vergebens wäre es gewesen, hätte er auch in diesem
Falle, wo man in der Regel nur eine sehr schwache Stimme hat, eine
Stentorstimme besessen: er war zu abgeschlossen von aller Welt, als
daß [bookmark: page83]man ihn
hätte hören können. Wurde sein Ruf aber doch zufälligerweise
vernommen, so geschah dies nur von Seiten einer der Wachen auf dem
Rundenwege und Dank einem günstigen Winde. Inzwischen aber diese
Wache eine allgemeine und unbestimmte Meldung von Posten zu Posten
laufen ließ, inzwischen ein Gefreiter ankam, um die Bedeutung
dieser Meldung festzustellen, inzwischen der Gefreite einen
Schließer aus dem Schlafe pochte und dieser endlich aus dem Bett
gebracht, den Bedienten des Kommandanten weckte, der dasselbe mit
seinem Herrn that, inzwischen dann dieser letztere die Schlüssel
heraussuchte, Befehl gab, den Chirurgen zu wecken und der Chirurg
endlich im Gefängnis anlangte, ging die Nacht unter Schmerzen hin.
Der Arzt, der am äußersten Ende der Stadt wohnte In den Tuilerien.

D. Übers. und ebenso häufig in Versailles wie in Paris war,
dabei aber durch keinen andern vertreten werden durfte, kam
entweder gar nicht, oder er kam um mehrere Stunden, oft sogar um
mehrere Tage zu spät. War die Krankheit mehr innerlich als durch
äußere Symptome markiert, so war man leicht bereit, den Gefangenen
zu beschuldigen, er spiele nur den Kranken, um Erleichterungen zu
erhalten, und behandelte ihn dementsprechend. Erkannte man, daß er
wirklich krank war, so blieb er nichtsdestoweniger allein und wurde
um kein Haar besser bedient. Man brachte ihm die Arzneien, wie man
einem Gesunden die Speise bringt: man setzte sie auf den Tisch und
entfernte sich wieder. Verschlimmerte sich die Krankheit, so gab
man ihm einen oft genug barschen und schroffen, immer aber zur
Krankenpflege untauglichen Soldaten zum Wärter, der es dann den
Kranken entgelten ließ, daß er Gefangener geworden war, denn er
blieb tatsächlich bis zur Versetzung oder zur Freilassung der
Person, die er hütete, selbst gefangen, mochte er derselben nun aus
[bookmark: page84]Rücksicht
auf deren Krankheit oder nur um ihr Gesellschaft zu leisten
beigegeben sein. Der Invalide Daury wurde dem Grafen Cagliostro zum
Gesellschafter [ compagnie]
gegeben (so nennt man nämlich den Wärter, den ein Gefangener
erhielt). Nach einem vierzigtägigen Aufenthalte in der Zelle dieses
Gefangenen machten die Langeweile und die verdorbene Luft des
Gelasses ihn krank. Er war genötigt abzudanken und wurde durch
einen andern Soldaten ersetzt, der acht Monate, d. h. bis zur
Freilassung Cagliostros, bei dem Grafen blieb. Daury hat uns
gestanden, daß während der Zeit, wo er Gesellschafter war,
die Offiziere vom Stabe ihn häufig hatten herunterkommen lassen, um
ihn zu fragen, ob er nichts von dem Gefangenen habe herausbringen
können. Der Graf Cagliostro ging täglich auf dem Turme spazieren,
in welchem seine Frau gefangen saß. Er wußte ihre Verhaftung nicht,
und seinem Soldaten, der davon unterrichtet war, war ganz
ausdrücklich verboten worden, ihm davon Mitteilung zu machen.
Dieser selbe Daury hat uns auch versichert, daß man ihm nur 25 Sous
täglich zahlte, obschon ihm 30 versprochen waren.

		Es ist nicht bekannt, wieviel Gefangene jährlich in der Bastille
starben. Das Eingangsregister zählt ungefähr 2000 Gefangene in
achtundvierzig Jahren auf Man findet diesen
Register-Auszug im Anhang unter I. Im allgemeinen scheinen übrigens
die Todesfälle nicht allzu zahlreich gewesen zu sein.

D. Übers. – es käme also nur darauf an, die Zahl derjenigen
von diesen zweitausend festzustellen, für die sich kein
Entlassungsbefehl vorfindet. Es wird behauptet, man habe es nicht
gern gesehen, daß eine bekannte Persönlichkeit in der Bastille
starb, und daß man solche Leute entlassen habe, sobald Grund
vorhanden war, für ihr Leben zu fürchten Dies verschaffte z. B. dem Herzog von Richelieu am 30.
August 1719 die Freiheit. Frau von Staal ( II, p. 230) führt ein ähnliches Beispiel an.
»Davisard,« erzählt sie, »ein lebhafter und ungestümer, geistig und
körperlich rastloser Mensch, der eher imstande war, an mehreren
Orten zugleich zu sein, als an einer einzigen Stelle zu bleiben,
erkrankte ziemlich ernstlich. Man machte dem Regenten davon
Mitteilung und übertrieb auch vielleicht ihm gegenüber die Sache.
Der Regent verabscheute alle gewaltsamen Mittel und fand es nicht
gut, daß seine Gefangenen ihm den Streich spielten, im Gefängnis zu
sterben. Um diesen Unfall zu vermeiden, wurde also Davisard in
Freiheit gesetzt. »Ist das auch keine Falle ( godan)?« fragte er in seinem gascognischen
Dialekt, als er die Iettre-de-cachet
sah. »Nein,« erwiderte der Gouverneur, »es ist ganz etwas Gutes.« –
»Hosen und Strümpfe! Schnell! schnell!« rief Davisard, indem er
sich aus dem Bett wälzte – sein Ankleiden, sein Abzug, seine
Heilung, alles war das Werk eines Augenblicks.«

D. Übers.; was [bookmark: page85]aber die übrigen anlangt, so machte man mit
ihnen keine Umstände: hier verfolgte der Despotismus die Menschen
bis ins Grab.

		Wir können hier eine Anekdote nicht übergehen, die den Sieur
Bertin de Frateaux betrifft und uns von einem Schließer mitgeteilt
worden ist. Da der Wärter, der mit seiner Bedienung betraut war,
erkrankte, so wurde dem in Rede stehenden Schließer das Amt
übertragen, ihm das Essen zu bringen, nie aber versah er diesen
Dienst, ohne von einem der Offiziere begleitet zu werden. Dieser
Bertin de Frateaux war auf Ansuchen seiner Familie zu
lebenslänglicher Bastille verurteilt und – ein bemerkenswertes
Vorkommnis! – in England verhaftet worden. Verhaftungen im Auslande kamen nicht allzu selten vor.
Der Protestant Cardel war zwischen Frankfurt und Mannheim von einem
Detaschement Soldaten aufgehoben worden und kam am 4. August 1690
in die Bastille, wo er 1710 starb ( Carra I,
p. 195.) Die Marquise de Brinvilliers wurde durch List aus
Lüttich entführt. Herr de Feriol ließ sogar den armenischen
Patriarchen aus Konstantinopel entführen und nach Frankreich
bringen ( Ravaisson X, p. XVII).
Bertin de Frateaux kam am 25. März 1752 in der Bastille an und
starb dort am 3. März 1779.

D. Übers. Er hat nie sein Zimmer verlassen, und es war sein
eigener Schwager, Herr de Jumilhac, der die harten Befehle, die man
gegen ihn in Ausführung brachte, erteilte oder wenigstens
vollziehen ließ. [bookmark: page86]

		Wir schließen unsern Bericht mit der Anführung einiger
historischer Fakta und Anekdoten, die geeignet sind, das, was oben
über einzelne Punkte mitgeteilt worden ist, zu bestätigen.

		An die Spitze dieser Anekdoten stellen wir eine Bemerkung über
Fouquet. In einem Briefe aus Paris vom 5. April 1680 bemerkt
nämlich Frau von Sevigué: »Wenn ich zur Familie des Herrn Fouquet
gehörte, so würde ich mich hüten, seinen armen Leichnam noch auf
Reisen zu schicken, wie sie dem Gerüchte nach beabsichtigen. Ich
ließe ihn da unten beerdigen: er würde in Pignerol bleiben und
nicht noch nach neunzehn Jahren auf diese Weise aus dem Gefängnis
gezogen werden.« Diese Stelle beweist klar und deutlich, daß
Fouquet in Pignerol starb, aber nicht dort begraben ward. Es
scheint damit sogar bewiesen, daß er als Gefangener starb.
Gourville behauptet indessen, er wäre in Freiheit gesetzt worden.
Würde nun die Schwierigkeit gelöst sein, wenn man annähme,
Gourville verstehe darunter, er sei in weniger strenger Haft
gehalten worden, da er Erlaubnis zum Schreiben hatte und Gourville
von ihm ein Dankschreiben erhielt für die Unterstützung, die er der
Familie Fouquet gewährt hatte? Ist es nicht vielmehr natürlicher,
wenn man annimmt, Fouquet sei wirklich frei gewesen, aber nur so
kurze Zeit, daß Frau von Sevigné nichts davon wußte oder aber in
gewissem Sinne sagen konnte, er sei in der Gefangenschaft
gestorben? In der That gedenkt Gourville der Freilassung des
Ober-Intendanten erst nach dem Tode des Herrn de la Rochefoucauld,
der am 17. März 1680 erfolgte, und läßt Fouquet am 26. desselben
Monats sterben. Dieser Zweifel über das
Ableben Fouquets hat Veranlassung gegeben, daß man in dem Manne mit
der eisernen Maske den Ober-Intendanten vermutete. Der im Artikel
über Fouquet (Anhang unter K) mitgeteilte Auszug aus dem
Begräbnis-Register der Marienkirche zu Paris gestattet indessen
keinen Zweifel darüber, daß Fouquet wirklich dort begraben wurde,
also unmöglich mit der eisernen Maske identisch sein kann, deren
Geschichte wir einen besondern Abschnitt widmen zu müssen
glaubten.

[bookmark: text72]F72 [bookmark: page87]

		Dieser Gourville, dessen Denkwürdigkeiten wir wiederholentlich
citiert haben, war der Kammerdiener und zugleich der Freund des
Herzogs de la Rochefoucauld. Er wurde von Herrn de Bachelière, der
von Mazarin dazu Befehl erhalten hatte, im April 1659 in die
Bastille geführt und bekam acht Tage lang keinen Menschen zu sehen
außer seinem Diener, der mit ihm eingesperrt wurde. In der letzten
Zeit wäre dies nichts Besonderes gewesen, damals aber wurde eine
solche Behandlung für streng angesehen.

		La Porte, erster Kammerherr Ludwigs XIII., ein ergebener
Anhänger Annas von Österreich, dessen Denkwürdigkeiten wir
gleichfalls mehrfach citiert haben, wurde am 10. August 1637 in der
Rue des Vieux-Augustins, Ecke der Rue Coquillière, vom
Musketierlieutenant Goulard verhaftet und in die Bastille gebracht,
wobei fünf Musketiere bei ihm im Wagen Platz nahmen und fünfzehn
oder sechzehn andere demselben folgten. Er wurde anfangs mit einem
Soldaten in ein Verließ gesetzt.

		Fräulein Delaunay, spätere Frau von Staal, hat
Denkwürdigkeiten hinterlassen, die mehr einem fesselnden Roman als
einer wahrheitsgetreuen Geschichte gleichen: wir haben denselben
gleichfalls mehrere charakteristische Züge entnommen. Sie war in
die Affaire der Herzogin von Maine verwickelt, deren Vertraute sie
war, und wurde auf Befehl des Regenten verhaftet. Sie hielt ihren
Einzug in die Bastille am 29. Dezember 1718 und verließ dieselbe am
6. Juni 1720. Man sperrte damals jeden ein, der in irgend welcher
Beziehung zum Hause Maine gestanden hatte, von den Ehrenfräulein an
bis herab zu den niedrigsten Bedienten. Ein Edelmann, namens
Poitevin, wurde sogar nur deshalb in die Bastille gebracht, weil er
[bookmark: page88]an den
Herzog einen Brief geschrieben hatte, in welchem er seiner
Ergebenheit Ausdruck gab, deren man doch die Fürsten immer
versichert, selbst wenn nichts Reelles dahinter steckt.

		Renneville, von dem oben mehrere Male die Rede gewesen
ist, hat über die Bastille ein Werk hinterlassen unter dem Titel:
Über die französische Inquisition oder Geschichte der
Bastille von Constantin de Renneville (5 Bde., Amsterdam,
1724). Dies Buch, das in fast alle europäischen Sprachen übersetzt
wurde, ist in Frankreich ziemlich selten, obgleich ein Nachdruck
der ersten französischen Ausgabe erschienen ist. Der Verfasser, der
jüngste von zwölf Brüdern, die sämtlich in Kriegsdiensten standen,
und von denen sieben in verschiedenen Schlachten getötet wurden,
hatte selbst gedient, war dann mit Verhandlungen an verschiedenen
Höfen betraut worden und ward endlich zum Bureau-Vorsteher des
Herrn de Chamillart ernannt. Er wurde verdächtigt, am 16. Mai 1702
in die Bastille geführt und verließ dieselbe erst am 16. Juni 1713
wieder, ohne daß es ihm, nach seiner Behauptung, möglich gewesen
wäre, die Ursache dieser langen Haft zu entdecken oder die
Erlaubnis zu erhalten, an Herrn de Torcy, auf dessen Befehl er
verhaftet worden war, schreiben zu dürfen. Bei seiner Entlassung
aus der Bastille wurde er landesverwiesen. Wir gehen im Abschnitt JJ des Anhangs näher auf
Renneville und sein Werk ein.

D. Übers.

		Während der elf Jahre seiner Gefangenschaft sah Renneville in
der Bastille Gefangene aus allen Ländern und von jedem Stande, wie
z. B. den Prinzen de la Riccia, Der Prinz de
la Riccia wurde nach einer verunglückten Revolte gegen Philipp V.
von Spanien in Neapel verhaftet, auf einem französischen Schiffe
nach Marseille geschafft, von dort nach Vincennes geführt und
endlich am 26. September 1702 in die Bastille gebracht, aus der er
erst am 18. Oktober 1713 wieder entlassen wurde, um nach Orleans
verbannt zu werden. ( Carra I, 332;
Ravaisson X, 478-496.)

D. Übers. die [bookmark: page89]Herzöge von Estrées und von Fronsac,
Louis Armand d'Estrées, geboren am 3.
September 1682, gestorben am 16. Juli 1723, wurde am 17. September,
1700 wegen liederlicher Streiche auf Befehl des Königs von seinem
Vormunde, dem Herzog von Béthune, in die Bastille geführt. Seine
Entlassung erfolgte am 25. März 1701. – Bezüglich Richelieus
vergleiche man den Abschnitt G des Anhangs.

D. Übers. den Grafen d'Harcourt, den General-Lieutenant de
Surville und mehrere andere, die auf 25 Livres täglich gesetzt
waren, sowie den General-Lieutenant Cherberg aus dem Kanton Zürich,
für den 15 Livres pro Tag ausgeworfen waren, der aber vom
Gouverneur Bernaville auf das schlechteste beköstigt ward, und dem
man es, obschon er ein Greis von siebzig Jahren war, in dem
berüchtigten Winter von 1709 sogar an Holz fehlen ließ. Er war im
Dienste des Königs ergraut und hatte kein weiteres Verbrechen
begangen, als daß er in der Schlacht bei Ramillies dem Marschall de
Villeroi ein wenig offenherzig seine Meinung gesagt hatte.
Renneville ( t. I. p.
XIII) erzählt den Vorfall folgendermaßen: »Cherberg sah in
der Schlacht bei Ramillies [23. Mai 1706], daß das Regiment des
Königs in Gefahr stand, umzingelt und in die Pfanne gehauen zu
werden, und bemerkte gegen den Marschall von Villeroi, wenn er ihm
nur drei oder vier Schwadronen geben wolle, so nehme er es bei
seinem Kopfe auf sich, dies Regiment herauszuhauen und ihm einen
ehrenvollen Rückzug zu sichern. Der Marschall erwiderte darauf, er
habe ebenso gute Augen wie er, und diese Entgegnung riß den
General-Lieutenant in seinem allerdings zu wohlgemeinten Eifer zu
der Äußerung hin: wenn das wirklich der Fall wäre, so würden die
königlichen Truppen nicht dem Gemetzel des Feindes preisgegeben
sein, wie es eben geschehe, die Truppen wären gut und würden aufs
trefflichste ihre Pflicht thun, wenn sie nur gut geführt würden.
Mehr war nicht nötig, um den braven Offizier in die Bastille zu
bringen.«

D. Übers. Er blieb fünf bis sechs Jahre in der Bastille.

		Ebenso lernte Renneville dort den Ritter Welzer von Broch
kennen, der erst achtzehn Monate nach ihm entlassen ward und unter
dem Erzherzog Karl, spätern Kaiser Karl VI., gedient hatte. Dieser
Offizier, erzählt Renneville, bezeugte nach seiner Freilassung
schriftlich, daß er nicht [bookmark: page90]selten auf Befehl des Gouverneurs geschlagen
und dann über und über blutend in ein Verließ geworfen worden war.
Der genannte Autor fügt noch hinzu, daß Broch, als er, im Begriff
die Bastille zu verlassen, das Geld, die Kleinodien und die Papiere
zurückforderte, die er dem Gouverneur beim Eintritt in das
Gefängnis übergeben hatte, von de Launay, dem Kommandanten des
Schlosses und Vetter des Gouverneurs, an der Kehle gepackt, auf
dessen Befehl von den Untergebenen mißhandelt und abermals in ein
Verließ geworfen wurde, bis der Polizei-Gefreite erschien, der ihn
an die Grenze führen sollte.

		Weiter erzählt Renneville, daß ein gewisser Augustin le
Charbonnier, der lange in der Bastille gesessen hatte, darin
wahnsinnig wurde, Das war durchaus nichts
Seltenes. Wir führen neben jenem Augustin le Charbonnier, der nach
einem vier- bis fünfjährigen Aufenthalte in Vincennes am 28. Juni
1699 in die Bastille gebracht und bis zu seinem Tode darin
festgehalten wurde, noch folgende Fälle an: Desimbers, eingebracht
am 23. Februar 1697, als wahnsinnig nach Charenton geschafft im
April 1706; Charles de Rosset, eingebracht am 26. Februar 1703,
nach Charenton versetzt im Mai 1714; Jean François Heron,
eingebracht am 21. Dezember 1764, nach Bicêtre geschafft am 14.
April 1765 und dort wegen Wahnsinns festgehalten bis zum 28.
Dezember 1783; Julien Delaunay de Ronceray, eingebracht am 1. Juli
1768, später ebenfalls nach Charenton versetzt u. s. w. u. s.
w.

D. Übers. und daß man, da sein Wahnsinn hauptsächlich darin
bestand, daß er diejenigen, welche ihm das Essen brachten, mit
Schmähungen überhäufte, die Speisen einfach auf den Fußboden
schüttete und die Schüsseln wieder mitnahm, so daß er genötigt war,
seine Nahrung nach Art der Hunde zu sich zu nehmen. Ferner findet
man in dem angeführten Werke, daß ein Herr de Bellevaux, der Sohn
eines Postdirektors des Kurfürstentums Köln, der im Alter von
einundzwanzig Jahren nach Paris kam, um dort zu studieren, 1704 in
die Bastille gesteckt wurde und keinen andern Grund dafür entdecken
[bookmark: page91]konnte, als
daß er auf der Liste Chamillarts stand. Weiter liest man darin, daß
ein französischer Offizier, Bétot de Florancourt, der für tot auf
dem Schlachtfelde von Ramillies zurückgelassen und bereits
ausgeplündert worden war, ebenfalls eingesperrt wurde, weil er die
Freilassung des jungen Bellevaux nachgesucht hatte, dessen Vater
sein Wohlthäter war und ihm nach jener Schlacht alle mögliche
Pflege und Unterstützung hatte zu teil werden lassen.

		Die Remarques historiques et anecdotes
sur la Bastille sind eine kleine und, obgleich erst 1774
erschienene, dennoch ziemlich seltene Broschüre, die wir
gleichfalls wiederholentlich citiert haben. Der Verfasser ist uns
nicht bekannt, scheint aber gut unterrichtet gewesen zu sein: wir
haben selten Anlaß gehabt, seine Angaben verdächtig zu finden. Er
belehrt uns, daß man am Schatzturme auf dem großen Hofe der
Bastille noch die eisernen Haken sah, die dort eingelassen worden
waren, um das Schaffot des Marschalls de Biron zu halten, daß mit
seinem Gefängnis in gleicher Höhe lag, so daß er es geraden Wegs
betreten konnte. Wir haben uns selbst von der Wahrheit dieser
Angabe überzeugt: die Haken waren noch zur Zeit des Abbruchs der
Bastille vorhanden. Zur Zeit des Mehlkrieges besuchte der letzte
Marschall de Biron das Schloß und verlangte dort die Haken, den
Turm und das Zimmer zu sehen, in das einer seiner Ahnen eingesperrt
gewesen war.

		Man findet in diesem Werke auch erzählt, daß, als der Chevalier
de Rohan wegen des Verdachts, daß er Le Havre den Engländern
überliefern wolle, i. J. 1674 in die Bastille gebracht worden war
und sein Unterhändler, ein gewisser de la Tuanderie, den man in
Rouen verhaften wollte, da er sich zur Wehr setzte, auf dem Platze
getötet worden war – daß damals Leute, die dem Chevalier ergeben
waren, zu wiederholten Malen abends die Bastille umkreisten und ihm
durch Sprachrohre zuriefen: »La Tuanderie [bookmark: page92]ist tot und hat nichts gesagt!«
Aus dem im Anhang (unter L) gegebenen
Auszuge aus den Akten des Prozesses gegen den Chevalier de Rohan
wird man ersehen, daß die oben mitgeteilten Umstände nur der Sache
nach richtig sind.

D. Übers. Der Chevalier verstand sie indessen nicht. Da die
Kommissare nichts aus ihm herausbringen konnten, redeten sie ihm
ein, der König wisse alles, man habe Beweise, man verlange nur sein
Geständnis und er würde im Falle eines solchen begnadigt werden:
der Chevalier traute dieser Zusage, räumte sein Verbrechen ein und
– ward enthauptet.

		Ferner erfährt man aus der genannten Broschüre, daß sich in der
Bastille mehrere Koffer mit den Papieren des berühmten Herzogs von
Vendôme befanden, daß diese Papiere die Geschichte des Herzogs
sowie die der Kriege in Spanien, Italien und Flandern enthalten,
bei denen er den Oberbefehl führte, daß sie bei seinem natürlichen
Sohne Dem Chevalier de Bellerive. Er war
Dragoneroffizier und wurde 1749 in die Bastille gesteckt, weil er
sich beißende Bemerkungen über den König, Frau von Pompadour und
die Herren Minister erlaubt hatte. Es war dies im selben Jahre, in
welchem de Latude, der im Register als Danry, Heilgehilfe (
garçon chirurgien), verzeichnet
steht, eingesperrt wurde.

D. Übers. beschlagnahmt wurden, der sein testamentarischer
Erbe war und im Verdachte stand, eine Broschüre: Les trois Maries geschrieben zu haben, was, wie
man vermutete, Les trois Maillis
bedeuten sollte, daß dieser Erbe Vendômes in die Bastille und von
dort nach Vincennes gebracht ward, wo er starb, und daß diese
höchst interessanten Papiere in der Bastille. an einem feuchten
Orte lagen, wo sie in Kürze vergehen oder doch unleserlich werden
mußten, wenn man sie nicht in einen andern Raum brachte.
[bookmark: text80]F80

		Wir kommen nun zu dem Teile unserer Schilderung, [bookmark: page93]der die Eroberung der
Bastille betrifft, und geben nachstehend eine genaue Darstellung
aller bezüglichen Begebenheiten jenes denkwürdigen Tages, so weit
dieselben zu unserer Kenntnis gekommen sind. Unsere Angaben beruhen
zum Teil auf der Aussage der Schließer, zum Teil sind sie einer
Denkschrift entnommen, welche die zweiundachtzig Invaliden der
Besatzung uns mit der Erlaubnis und sogar mit der Bitte, sie zu
veröffentlichen, übergeben haben.

		Man hat am 14. Juli nur sieben Gefangene in der Bastille
gefunden. Wir lassen hier deren Namen, sowie die Namen der
Schließer und die Angabe der von ihnen bewohnten Gelasse
folgen.

		Gefangene. Gelaß. Schließer.

		Tavernier. »Dieser Tavernier war, wie man
behauptete, ein natürlicher Sohn von Pâris Duverney, einem Bruder
des reichen Pâris de Montmartel. Er hatte schon vorher zehn Jahre
auf den Iles Saint-Marguerite zugebracht. Während der Nacht nach
der Einnahme der Bastille nahm ihn ein Unbekannter bei sich auf.
Drei Tage später wurde er uns zugeführt. Herr du Veyrier, unser
Schriftführer, fand, nachdem er ihn befragt hatte, daß sein Geist
vollständig zerrüttet war. Wir schickten ihn nach Charenton. Ein
braver Bürger meldet sich als sein Beschützer: wir vertrauten ihm
den Unglücklichen an unter der Bedingung, daß er für ihn einstehe.
Bald jedoch suchte er einen neuen Befehl nach, um ihn wieder dahin
zurückbringen zu dürfen, woher er ihn abgeholt hatte.« Dusaulx, La prise de la Bastille, p.
345.

D. Übers. La Comté 3. Trecour.

Pujade. La Bazinière 3. Trecour.

La Roche. La Bazinière 4. Trecour.

Graf de Solages. La Bertaudière 4. Guyon.

De Whyte. La Bertaudière 1. Guyon.

La Caurege. Brunnenturm 1. Fanfard.

Bechade. Winkelturm 1. Fanfard.

		Um diese Unglücklichen zu befreien, war man genötigt, die Thüren
der Gefängnisse einzuschlagen. Die Schließer konnten nur den Weg
zeigen, denn sie waren nicht mehr im Besitze ihrer Schlüssel: in
dem Augenblicke, wo dieselben [bookmark: page94]in der Bastille am allernötigsten waren, trug
man sie im Triumphe durch die Straßen von Paris. Man fand nur
sieben Gefangene, und zwar völlig am Leben, keine Leichen, keine
Skelette, Bezüglich der Skelette irrt
Charpentier. Man sehe den Abschnitt M des Anhangs.

D. Übers. keine Angeketteten: das alles sind nur Gerüchte,
für die jeder Beweis und jede Grundlage fehlt. Im Schranke des
Chirurgen fanden sich anatomische Präparate, die dazu beigetragen
haben mögen, diesem Irrtum Glauben zu verschaffen. –

		Seit dem Auflaufe vor dem Hause des Sieur Réveillon im Faubourg
Saint-Antoine hatte Herr de Launay Anstalten getroffen, um die
Bastille in Verteidigungszustand zu setzen, und diese Anstalten
wurden in dem Maße umfassender, je mehr die Aufregung in Paris
stieg.

		Auf den Türmen der Bastille standen fünfzehn Geschütze, elf
Acht- und vier Vierpfünder. Diese Geschütze lagen auf Lafetten oder
Schiffsböcken und konnten nur bestimmt sein, bei Festlichkeiten
abgefeuert zu werden, weil die Kanoniere nach Abgabe einer Salve
nicht von neuem laden konnten, ohne sich dem feindlichen Feuer
auszusetzen; um diesen Übelstand zu vermeiden, hätte man zu dem
zeitraubenden und beschwerlichen Mittel des Hebels greifen und das
Geschütz nach jedem Schusse zurückziehen müssen. Indessen wird auf
den Schiffen häufig in dieser Weise verfahren, und man hätte sich
daher auch wohl auf den Türmen der Kanonen in solcher Weise
bedienen können. Auf dem großen Hofe, dem Eingangsthor gegenüber,
hatte man drei Feldstücke und zwar Vierpfünder aufgepflanzt, die
erst kurz zuvor aus dem Arsenal herbeigeschafft worden waren. Diese
waren mit Kartätschen geladen.

		Außerdem hatte der Gouverneur zwölf Wallbüchsen oder Böller
des Grafen von Sachsen ( amusettes du
Comte de Saxe), die anderthalbpfündige Kugeln schossen,
[bookmark: page95]aus dem
Waffenmagazin nehmen und in das Schloß bringen lassen. Sechs von
diesen Wallbüchsen waren zur Verteidigung in Stand gesetzt worden,
man konnte aber nur eine einzige verwenden, und zwar war dies die,
welche die Schweizer an einer Schießscharte aufpflanzten, die sie
eigens zu diesem Zwecke auf Befehl ihres Offiziers, der selbst
dabei Hand anlegte, am Thore der großen Brücke angebracht hatten.
Dies Geschütz hat für sich allein mehr Unheil angerichtet, als alle
übrigen Feuerwaffen, Kanonen wie Musketen, zusammengenommen.

		Ferner besaß die Bastille zu ihrer Verteidigung vierhundert
Biscayer, [bookmark: text83]F83 vierzehn Kisten sogenannter Schuhkugeln [
boulets sabotés], [bookmark: text84]F84
fünfzehnhundert Kartätschen-Patronen, eine nicht genau bekannte,
aber wenig beträchtliche Anzahl Vollkugeln und zweihundertfünfzig
Faß Pulver zu hundertfünfundzwanzig Pfund jedes. Dies Pulver war in
der Nacht vom 12. auf den 13. Juli von den Schweizern vom Regimente
Salis-Samade aus dem Arsenal der Bastille auf den Hof geschafft
worden. Am folgenden Tage brachte man dann den größten Teil in das
Verließ des Freiheitsturmes und den Rest in die Pulverkammer, die
auf der Plattform lag.

		Neben all diesem Geschütz und dieser Munition hatte der
Gouverneur noch am 9. oder 10. Juli sechs Wagenladungen Steine und
altes Eisen, d. h. Ofenplatten, Kaminrohre, Feuerböcke, Kugeln, die
man in den Gräben gefunden hatte, und die nicht für die Geschütze
paßten, u. dgl. m. auf die Türme bringen lassen, um damit die
Zugänge zur Brücke zu verteidigen, im Fall die Munition ausgehen
sollte, oder die Belagerer so nahe herankommen würden, daß das
Geschütz gegen sie unwirksam würde, was unfehlbar eintreten mußte,
da trotz der Vorsichtsmaßregeln, [bookmark: page96]die Herr de Launay ergriffen hatte,
indem er einige Tage zuvor nächtlicher Weile die Schießscharten um
etwa anderthalb Fuß erweitern ließ, die beiden seinem Hause
gegenüber an diesen Schießscharten aufgepflanzten Geschütze nicht
tiefer als auf die Brücke des Außenwerks gerichtet werden konnten.
Eins von diesen beiden Geschützen, die man die
Schwedenstücke ( pièces
suédoises) nannte, ist eben dasjenige, welches den einzigen,
während des Kampfes gefallenen Kanonenschuß abgab.

		Einige Tage vorher waren alle Zugbrücken ausgebessert und alle
Geländer entfernt worden, damit sie nicht etwa nach Aufziehung der
Brücken zum Überschreiten der Gräben benutzt würden. Alle diese
Geländer waren nach dem Brunnenhof geschafft worden und haben sich
nach der Einnahme des Schlosses dort vorfinden müssen.

		Ferner hatte man mehrere Tage vorher den Gefangenen Tavernier
aus La Baziniere 1, wo er sich seit langem befunden hatte, nach La
Comté 3 gebracht, um in seinem Zimmer Schießscharten anzubringen,
durch welche man auf die Brücke schießen konnte. Wir haben diese
Anstalten mit eigenen Augen gesehen, und noch jetzt kann sie jeder
in Augenschein nehmen. Die Schießscharte war in einer der
ehemaligen, zu unbekannter Zeit vermauerten Fensteröffnungen des
Turmes angebracht, und man hatte versucht, eine Wallbüchse
hineinzuzwängen, was zum Glück nicht ausführbar gewesen war, weil
die Öffnungen für ihr Kaliber zu klein waren.

		Im Hause des Gouverneurs, gerade der Kaserne gegenüber, hat sich
ein Fenster durch einen Bohlenverschlag verwahrt gefunden. In
diesem Verschlage waren fünf oder sechs Löcher angebracht, gerade
groß genug, um einen Flintenlauf hindurchzustecken. Von Nutzen ist
jedoch diese Art Brustwehr nicht gewesen, da Herr de Launay sich
noch vor dem Angriff in das Schloß selbst zurückgezogen hatte. Von
außen konnte dieselbe nicht bemerkt werden, weil sie durch [bookmark: page97]die Jalousie
verdeckt ward, die vorsichtigerweise herabgelassen worden war.

		Die Mundvorräte bestanden aus zwei Säcken Mehl und etwas wenigem
Reis. Holz war allerdings vorhanden, dagegen hatte man keinen
ordentlichen Backofen, sondern nur einen kleinen Ofen, in welchem
Kuchen und Pasteten gebacken wurden. Wasser war nur durch die
Kanäle zu haben, die dasselbe von einem außerhalb liegenden Bassin
zuführten: es konnte also sehr leicht abgefangen oder vergiftet
werden. Im Graben befand sich allerdings ein Brunnen, eine Art
Quelle – aber wie vielen Gefahren war man ausgesetzt, bevor man
dahin gelangte? Auch im sogenannten Brunnenhofe befand sich ein
Brunnen, wir vermögen jedoch nicht anzugeben, ob das Wasser
desselben trinkbar war.

		Am Morgen des 14. Juli erhielten einige Soldaten, denen es im
Innern des Schlosses an allem mangelte, die Erlaubnis, dasselbe auf
einige Augenblicke zu verlassen, um die Mundvorräte in Empfang zu
nehmen, die ihre Frauen ihnen brachten. Zwei von diesen, darunter
ein Tambour, wurden draußen festgehalten und nach dem Stadthause
geführt, wo man sie verhörte und dann in Freiheit setzte. Sie
befinden sich gegenwärtig im Hôtel der Invaliden.

		Die Besatzung bestand aus zweiunddreißig Schweizern vom Regiment
Salis-Samade unter dem Kommando des Grenadierlieutenants Louis de
Flüe und zweiundachtzig Invaliden, unter denen sich zwei Kanoniere
befanden.

		Am 12. Juli nahm die Revolution in Paris ihren Anfang. Man
begann sich gegen sieben Uhr abends in den verschiedenen Vierteln
zusammenzuscharen und griff zu den Waffen.

		Am 13. Juli, um zwei Uhr morgens, ließ Herr de Launay die
Invaliden-Kompagnie das Gewehr schultern und führte sie samt den
zweiunddreißig Schweizern, die [bookmark: page98]seit einigen Tagen zur Besatzung gestoßen
waren, in das Innere des Schlosses. Die Thüren der Kaserne, in der
die Kompagnie ihre sämtlichen Effekten zurückließ, wurden
verschlossen und zwei unbewaffnete Invaliden draußen aufgestellt,
um das Öffnen und Schließen der Thore nach dem Arsenal und nach der
Rue Saint-Antoine zu besorgen. Diese beiden Soldaten wurden am
Morgen des 14. festgenommen und nach der Stadt geführt. Nach
vielfachen Gefahren, denen ihr Leben ausgesetzt war, und nach
lebhaften Debatten mit der aufgeregten Menge erhielten sie ihre
Freiheit: sie befinden sich gegenwärtig im Hôtel der Invaliden.

		Den ganzen 13. über blieb die Besatzung im Innern des Schlosses.
Man stellte überall Posten auf, wo der Gouverneur dies für
notwendig erachtete, und zwölf Mann wurden auf die Türme
kommandiert, um die Vorgänge draußen zu beobachten.

		Dieser Tag war äußerst ruhig, wenn man von den Schmähreden
absieht, die den Wachen zu wiederholten Malen von verschiedenen
vorüberziehenden Haufen zugeschrieen wurden. Zwischen elf und zwölf
Uhr nachts wurden auf die Posten auf den Türmen sieben scharfe
Schüsse abgefeuert, was einen kleinen Allarm verursachte. Als Herr
de Launay den Allarmruf hörte, eilte er in Begleitung mehrerer
Unter-Offiziere auf die Plattform, um zu sehen, was es gäbe. Man
stattete ihm über das Vorgefallene Bericht ab, er blieb eine halbe
Stunde oben, da man aber nichts weiter hörte, ging er mit seinen
Begleitern wieder hinab.

		Am Dienstag, den 14. Juli, um zehn Uhr morgens, erschienen drei
Unbekannte am Gitter der Bastille und sagten dem dort postierten
Soldaten, sie wären Deputierte der Stadt und wollten den Gouverneur
sprechen. Diese drei Unbekannten waren der
Sieur Bélon, Schützenoffizier, nebst, wie man glaubt, einem
Sergeanten von der Stadtgarde und einem Sergeanten von den Gardes
françaises. Wir vermögen nicht anzugeben, ob diese Herrn sich
wirklich als Deputierte der Stadt bei dem Gouverneur angemeldet
haben, können aber mit Bestimmtheit versichern, daß wir in den
Notizen, die bei der Redaktion des Protokolls über die Sitzung im
Stadthause am 14. Juli benutzt wurden und uns von einem der Herren
Wähler mitgeteilt worden sind, keine Spur von dieser Deputation
gefunden haben. Ebensowenig sind wir über ihre Ursache wie über ihr
Ergebnis unterrichtet. [Man vergleiche hierzu den Abschnitt N des
Anhangs.]

D. Übers. Der [bookmark: page99]Soldat führte diese Herrn bis an die kleine
Zugbrücke des Außenwerks und ließ dem Gouverneur melden, daß drei
Deputierte der Stadt in Begleitung einer großen Volksmenge ihn zu
sprechen verlangten. Der Gouverneur erschien darauf mit den übrigen
Offizieren vom Stabe an der ersten Brücke, die auf seinen Befehl
herabgelassen wurde. Beim Anblick der ungeheuren Volksmasse, die
den Deputierten folgte, erklärte er jedoch, daß nur diese drei
eintreten dürften, daß aber vier subalterne Offiziere als Geiseln
hinaustreten und so lange beim Volke bleiben sollten, bis die
Deputierten die Bastille wieder verlassen hätten. Die vier
Offiziere traten hinaus, und die Deputierten wurden in den ersten
Hof geführt. Sie befanden sich noch im Hause des Gouverneurs, als
Herr de la Rosière Der Parlementsrat Herr
Thuriot de la Rosière, erster Wähler des Distrikts
Saint-Louis-de-la-Culture und Deputierter dieses Distrikts an den
Gouverneur der Bastille, hat uns versichert, daß er in der Bastille
allerdings den Sieur Bélon angetroffen habe, der dort sogar mit
Herrn de Launay frühstückte oder sich wenigstens erfrischte. [Der
ausführliche und im wesentlichen mit dem oben gegebenen
übereinstimmende Bericht de la Rosières über den Verlauf seiner
Sendung findet sich im Anhang unter N mitgeteilt. Wir bemerken bei
dieser Gelegenheit noch, daß de Launay nach Dusaulx ( L'oeuvre des sept jours, p. 291) schon am frühen
Morgen des 14., auf jeden Fall vor Beginn des Kampfes, einen
Offizier nach dem Stadthause geschickt und durch diesen die
Erklärung hatte abgeben lassen, daß er sich neutral verhalten
werde, falls man ruhig bleibe. Aber, fügt Dusaulx offenherzig
hinzu, »das lag weder in unserer Berechnung, noch in der der wahren
Bürger.«

D. Übers. erschien, gleichfalls von einer Menge Personen
jedes Standes begleitet, die im Vorhofe, der Brücke des Außenwerks
[bookmark: page100]gegenüber, Halt machten. Sobald die drei
ersten Deputierten sich verabschiedet hatten, redete Herr de la
Rosière den Gouverneur in folgender Weise an:

		»Mein Herr, ich komme im Namen der Nation und des Vaterlandes,
um Ihnen vorzustellen, daß die Kanonen, die man auf den Türmen der
Bastille aufgepflanzt sieht, viel Unruhe verursachen und in ganz
Paris Besorgnis erregen. Ich bitte Sie, dieselben herabnehmen zu
lassen, und hoffe, Sie werden dem Gesuche willfahren, das ich Ihnen
zu übermitteln beauftragt bin.«

		– »Das steht nicht in meiner Gewalt,« gab Herr de Launay zur
Antwort. »Die Geschütze haben zu allen Zeiten auf den Türmen
gestanden, und ich kann sie nur auf Befehl des Königs herabnehmen
lassen. Da ich von der Besorgnis, die sie in Paris erregen, bereits
Kunde erhalten habe, sie aber nicht von den Laffetten nehmen kann,
so habe ich sie zurückziehen und aus den Schießscharten entfernen
lassen.«

		Herr de la Rosière ersuchte nun den Gouverneur um die Erlaubnis,
den innern Hof betreten zu dürfen. Herr de Launay gewährte
dieselbe, aber nur mit Widerstreben und erst nachdem Herr de Losme,
der Major des Schlosses, ihn dazu aufgefordert hatte. Im ersten
Innenhofe angelangt, forderte Herr de la Rosière die Soldaten, die
er dort fand, im Namen der Nation und des Vaterlandes auf, die
Richtung der Kanonen zu ändern und sich zu ergeben. Auf die
persönliche Ermahnung des Gouverneurs schwuren die Offiziere und
Soldaten, nicht zu schießen und nicht von ihren Waffen Gebrauch zu
machen, falls sie nicht angegriffen würden.

		Darauf erbat und erhielt Herr de la Rosière die Erlaubnis zur
Besteigung der Türme, um dort alles mit eigenen Augen sehen und den
Bürgern, die ihn geschickt hatten, einen um so wahrheitsgetreuern
Bericht über seine Sendung geben zu können. Als er danach mit dem
Gouverneur [bookmark: page101]wieder auf den Hof zurückkam, erklärte er in
Gegenwart der Offiziere und der Kompagnie mit lauter Stimme, daß er
zufrieden sei, daß er dem Volke Bericht erstatten werde und die
Hoffnung hege, dasselbe werde sich nicht weigern, eine Bürgerwache
zu stellen, um im Verein mit den im Schlosse befindlichen Truppen
die Bastille zu hüten. Damit verließ er das Schloß und kehrte mit
Herrn de Launay in dessen Haus zurück. Das Volk wurde inzwischen
ungeduldig, seinen Deputierten nicht zurückkommen zu sehen, und
verlangte mit lautem Geschrei nach ihm; sogleich trat Herr de la
Rosière an ein Fenster und beruhigte es durch die Versicherung, daß
er in wenig Augenblicken draußen sein werde. In der That verließ er
wenige Minuten später den Hof.

		Wie groß aber war die Überraschung der Offiziere und die unsere,
als wir eine kleine halbe Stunde später das Volk in großer Menge
mit Flinten, Säbeln, Spießen, Äxten u. s. w. von neuem heranfluten
sahen und den Ruf hörten:» Wir wollen die Bastille! Nieder mit
den Truppen!« Dieser Ruf galt hauptsächlich den Wachen auf den
Türmen. Vergebens baten wir diese Leute so höflich wie möglich,
sich zurückzuziehen, indem wir ihnen die Gefahr klar zu machen
suchten, der sie sich aussetzten.

		Trotz dieser unserer Vorstellungen beharrte die Menge bei ihrer
Absicht. Zwei Männer [bookmark: text87]F87
kletterten auf das Dach [bookmark: page102]des Wachthauses an der ersten Brücke und
zerschmetterten mit Axtschlägen die Ketten der größern Brücke,
während andere die kleinere zerstörten und zerhackten. Dies nötigte
uns, ihnen in allem Ernste zu erklären, sie sollten sich
zurückziehen, oder man würde Feuer auf sie geben. Indessen gelang
es ihnen, die große und die kleine Brücke des Außenwerks
niederzulassen, und durch diesen Erfolg kühn gemacht, stürzten sie
nun dicht gedrängt auf die zweite Brücke, um sich derselben
ebenfalls zu bemächtigen. Dabei gaben sie gleichzeitig eine
Musketensalve auf die Besatzung ab.

		Um die Wegnahme der zweiten Brücke zu verhindern, waren wir
genötigt, Feuer auf sie zu geben. Sie ergriffen die Flucht und
zogen sich in Unordnung zurück, ein Teil unter den Bogen des
hölzernen Thores im Ulmenhofe, ein anderer unter die Wölbung des
Gitters, von wo aus sie ein ununterbrochenes Feuer unterhielten,
ohne indessen einen abermaligen Angriff auf die zweite Brücke zu
wagen.

		Etwa eine Stunde nach diesem ersten Angriff vernahm man in der
Richtung des Arsenals das Wirbeln einer Trommel und ungeheures
Geschrei und Rufen. Zugleich tauchte in unserm Gesichtskreise eine
Fahne auf, die von einer zahllosen Menge bewaffneter Bürger
begleitet ward. Diese Fahne blieb mit dem kleinsten Teile ihrer
Begleitung im Ulmenhofe, während der größere Teil der Menge bis in
den Durchgangshof vordrang, wobei man uns zuschrie, wir sollten
nicht schießen, es wären Deputierte vom Stadthause da, die den
Gouverneur sprechen wollten, und man bäte ihn, herabzukommen. Herr
de Launay und die Subaltern-Offiziere, die sich auf den Türmen
befanden, riefen ihnen zu, sie sollten die Fahne und die
Deputierten näher kommen lassen und das Volk zum Zurücktreten
auffordern. Im selben Augenblicke kehrte ein Unteroffizier, [bookmark: page103]Guyot de
Fléville, um ihnen zu zeigen, daß es nicht unsere Absicht sei, auf
sie zu feuern, seine Flinte mit dem Kolben nach oben und dem Lauf
nach unten und forderte uns auf, seinem Beispiele zu folgen, was
wir auf der Stelle thaten. Dabei riefen wir alle wie aus einem
Munde: »Fürchtet nichts! wir feuern nicht! Bleibt, wo ihr seid!
Laßt die Fahne und die Deputierten näher kommen, der Gouverneur
wird mit ihnen reden! Wir werden die Brücke niederlassen, damit sie
eintreten können, und sechs von uns sollen euch als Geiseln
dienen!«

		Nach vielen Bitten von Seiten der Invaliden machte das Volk
Halt, und die Deputierten traten durch das hölzerne Thor in den
Durchgangshof. Von dort aus mußten sie sehen, wie sämtliche
Soldaten auf den Türmen die Flinte mit dem Kolben nach oben
hielten, und die Aufforderung hören, die man ihnen unter der
Versicherung, daß man nicht schießen würde, von oben herab
zuschrie: sie möchten mit der Fahne eintreten, um mit dem
Gouverneur zu reden. Ebenso haben die Deputierten eine weiße Fahne
als Friedenszeichen und Signal zum Parlamentieren auf der Plattform
flattern sehen müssen. [bookmark: text88]F88

		Die Deputierten blieben ungefähr zehn Minuten im Durchgangshofe,
ohne näher kommen zu wollen, ungeachtet der Versicherungen der
subalternen Offiziere, die ihnen wiederholentlich zuriefen: »Kommt
und verständigt euch mit dem Gouverneur! Ihr lauft keine Gefahr,
wir stehen mit unserm Kopf für euer Leben ein!«

		Schließlich zogen sie sich, ohne auf diese Zurufe zu hören,
wieder in den Ulmenhof zurück, wo sie noch über eine Viertelstunde
verweilten, entweder um sich zu beraten oder um zu vernehmen, was
ihnen unaufhörlich von den [bookmark: page104]Türmen aus zugerufen wurde: sie sollten sich
nicht entfernen, man würde ihnen die Bastille übergeben, falls sie
wirklich Deputierte der Stadt seien.

		Der Gouverneur sagte zu uns: »Sie müssen einsehen, meine Herren,
daß diese Deputierten und diese Fahne nicht von der Stadt geschickt
sind. Sicherlich hat sich das Volk nur der Fahne bemächtigt und
will sie benutzen, um uns zu überrumpeln. Diese Vermutung de Launays war keineswegs ein haltloser
und unbegründeter Einfall: im Laufe des 13. war die Stadtfahne
zweimal von bewaffneten Haufen aus dem Stadthause entführt
worden. S. Dusaulx,L'oeuvre des sept
jours, p. 276. 278.

D. Übers. Wenn dies wirklich Deputierte der Kommune wären,
so würden sie nach den von Ihnen abgegebenen Versicherungen nicht
gezögert haben, mich von den Absichten des Stadthauses in Kenntnis
zu setzen.«

		Die Deputierten blieben also noch etwa eine Viertelstunde im
Ulmenhofe und entfernten sich dann, wobei ihnen nur ein sehr
geringer Teil der Menge folgte, die sie herbeigeführt hatte.
Aus dem Abschnitt N des Anhangs, in welchem
wir über alle am 14. an de Launay abgesandten Deputationen Bericht
geben, wird man ersehen, aus welchem Grunde sich diese
dritte, von Ethis de Corny geführte Deputation
zurückzog.

D. Übers. Der größte Teil von diesen Leuten blieb und füllte
die drei vordern Höfe, den Ulmen-, den Durchgangs- und den ersten
Hof an. Nachdem die Deputierten fort waren, flutete das Volk in
dichter Masse zum Angriff auf die zweite Brücke heran. Die
Unteroffiziere riefen den Belagerern von den Türmen herab zu, sie
sollten nicht näher kommen, oder man würde schießen: sie wollten
jedoch auf nichts hören. Ihr wütendes Gebahren brachte die
Kompagnie zu der Überzeugung, daß die erwähnte Deputation wirklich
nicht von der Kommune ausgegangen sei. Der Gouverneur befahl, Feuer
zu geben: diese Salve zerstreute die Angreifer, mehrere von ihnen
blieben auf dem Platze. [bookmark: page105]

		Sie zogen sich indessen nicht allzu weit zurück und fuhren fort,
auf die Unteroffiziere auf den Türmen zu feuern. Um diese Zeit
begannen sie auch die Thüren der Kaserne mit Äxten einzuschlagen,
und als sie, durch das Feuer aus dem Schlosse behindert, nicht mit
allen fertig werden konnten, begaben sie sich nach der Rückseite
des Gebäudes, sprengten dort die Thüren auf und plünderten das
Quartier aus.

		Eine Stunde später schoben sie drei mit Stroh beladene Wagen in
den Hof und steckten das äußere Wachthaus, das Haus des Gouverneurs
und die Küchen in Brand. In diesem Augenblicke wurde ein
Kartätschenschuß abgefeuert, der einzige, der während des
fünfstündigen Kampfes von der Bastille abgegeben worden ist: man
verteidigte sich nur mit Flinten. [bookmark: text91]F91 Es ist nicht recht
begreiflich, welchen Vorteil man eigentlich durch das Feuer zu
erzielen suchte: dasselbe war den Stürmenden mehr schädlich [bookmark: page106]als nützlich
und machte, anstatt die Einnahme des Schlosses zu erleichtern,
vielmehr die zweite Brücke völlig unangreifbar. [bookmark: text92]F92

		In diesem Augenblicke sahen wir die Gardes françaises auf dem
Kampfplatz erscheinen, die zwei Vierpfünder, eine mit Silber
plattierte Kanone aus der Zeugkammer und einen Mörser auf dem
Ulmenhofe aufpflanzten. Zwei weitere Geschütze faßten am Thore nach
dem Garten des Arsenals Posto. Nach der Übergabe des Schlosses hat
man uns versichert, daß diese Geschütze, bevor sie in unsern
Gesichtskreis kamen, neben dem Brunnen an der Passage de
Lesdiguières und der Sackgasse Guémenée aufgestellt gewesen waren.
Diese furchtbaren Anstalten würden indessen nicht hingereicht
haben, um die Bastille zur Übergabe zu bringen, wenn die Besatzung,
obgleich an Zahl viel zu gering, um sie zu verteidigen, Feinde der
Nation und des Staates zu bekämpfen gehabt hätte. Seit
achtundvierzig Stunden hatten wir keine weitern Lebensmittel zur
Verfügung als die, welche sich gerade in der Kaserne befunden
hatten, als der Gouverneur uns dieselbe zu verlassen befahl.

		Wir dürfen hier nicht vergessen, die Unteroffiziere Ferrand und
Béquard namhaft zu machen, die Paris vor dem grausigsten Unheil
bewahrten. Gegen vier Uhr, als der Gouverneur von den Offizieren
bestürmt wurde, das [bookmark: page107]Schloß zu übergeben, und selbst einsah, daß es
bei dem Mangel an Lebensmitteln nicht länger zu halten sei, ergriff
er plötzlich eine Lunte, die neben den auf dem Hofe aufgestellten
Geschützen brannte, um das Pulver im Freiheitsturme anzuzünden, was
unfehlbar die Zerstörung eines Teils des Faubourg Saint-Antoine und
aller Häuser in der Umgebung der Bastille zur Folge gehabt haben
würde, wenn nicht die beiden genannten Unteroffiziere ihn an der
Verwirklichung seiner Absicht gehindert hätten: sie hielten ihm das
Bajonett vor und zwangen ihn zum Weichen. Ferrand vertrieb ihn auf
diese Weise von der Pulverkammer, und als er darauf zum
Freiheitsturm hinabeilte, wurde er von Béquard gleichfalls mit dem
Bajonett zurückgewiesen. [bookmark: text93]F93

		Nun befragte der Gouverneur die Soldaten wegen des Entschlusses,
der zu fassen wäre: er sähe keinen andern Ausweg, als sich lieber
in die Luft zu sprengen, denn sich [bookmark: page108]vom Volke, dessen Wut man nicht entgehen
könne, zerreißen zu lassen; man müsse auf die Türme zurück, den
Kampf fortsetzen und sich lieber in die Luft sprengen, als sich
ergeben. [bookmark: text94]F94

		Die Soldaten erwiderten ihm, es sei unmöglich, den Kampf noch
länger fortzusetzen, sie wollten lieber alles über sich ergehen
lassen, als einer solchen Menge von Bürgern den Untergang bereiten,
und es wäre besser, den Tambour zum Rappellschlagen auf die Türme
zu schicken, eine weiße Fahne aufzustecken und zu kapitulieren. Da
keine weiße Fahne vorhanden war, gab der Gouverneur ein Taschentuch
her. Die Invaliden Rouf und Roulard stiegen auf die Türme,
pflanzten die Fahne auf, und machten mit dem Tambour, der den
Rappell schlug, dreimal auf der Plattform die Runde. Dies nahm
ungefähr eine Viertelstunde in Anspruch, während welcher das Volk
unausgesetzt feuerte, ohne die Fahne und den Rappell zu
beachten.

		Nachdem die beiden Invaliden und der Tambour die Türme seit
ungefähr einer Viertelstunde verlassen hatten, rückten die
Belagerer, da sie sahen, daß nicht mehr aus der Bastille geschossen
wurde Bezüglich dieses Punktes haben wir die
Belagerer und die Belagerten nicht zur Einhelligkeit in ihren
Aussagen bringen können. Wurde etwa noch aus dem Innern der Türme
und vom Hofe aus gefeuert? Wir wissen es nicht. War es aber bei der
Verwirrung, die in jenem Augenblicke herrschte, den bewaffneten
Bürgern überhaupt möglich, ihr eigenes Feuer mit Sicherheit von dem
des Platzes zu unterscheiden? [Besonders muß hier beachtet werden,
daß auch von den Dächern der benachbarten Häuser aus geschossen
wurde. Diese Häuser überragten zum Teil die Bastille, man schoß
also nach unten, und viele von den auf diese Weise abgegebenen
Kugeln mögen in die Haufen der Belagerer auf dem ersten und dem
Durchgangshofe eingeschlagen sein.]

D. Übers. unter ununterbrochenen Salven von ihrer Seite bis
an die Brücke vor und schrieen: [bookmark: page109]»Laßt die Brücke nieder!« Der
Schweizer-Offizier redete sie durch die neben der Brücke
befindliche Schießscharte an und verlangte freien Abzug mit allen
kriegerischen Ehren: ein entschiedenes Nein war die Antwort. Darauf
schrieb besagter Offizier die Kapitulation auf ein Blatt Papier und
reichte sie durch die Schießscharte hinaus mit dem Bemerken, daß
man sich ergeben und die Waffen strecken wolle, aber nur gegen das
Versprechen, daß man die Truppe nicht niedermetzeln werde. Man
antwortete ihm darauf mit dem Zuruf: »Laßt die Brücke nieder, und
es soll euch nichts geschehen! [bookmark: text96]F96

		Auf dies Versprechen hin übergab der Gouverneur den Schlüssel
zur kleinen Brücke, den er in der Tasche trug, dem Korporal Gaïard
und dem Unteroffizier Pereau, welche dann das Thor öffneten und die
Brücke niederließen. Hätte man vorhergesehen, was geschehen würde,
so würde man die Brücke sicherlich erst nach Eintreffen einer
regelrechten, schriftlichen und von den Vertretern der Stadt
Unterzeichneten Kapitulation niedergelassen haben. [bookmark: page110]

		Kaum war das Thor geöffnet, so stürzte das Volk in den Hof und
warf sich auf die Invaliden, die ihre Waffen längs der Mauer zur
Rechten des Eingangs niedergelegt hatten. Die Schweizer standen auf
der andern Seite, entgingen aber diesem ersten Anprall: man hielt
sie wegen ihrer Leinwandkittel für Gefangene. Überdies hatte man
sie während des Kampfes nicht zu Gesicht bekommen: sie waren nicht
oben auf den Türmen gewesen, sondern hatten im Hofe gestanden, von
wo aus sie durch die Schießscharten und durch die neben der Brücke
angebrachten Löcher ein unausgesetztes Feuer unterhalten hatten.
[bookmark: text97]F97

		Das Volk war dermaßen blind vor Wut, daß es in dichter Masse in
die Quartiere der Offiziere stürzte und dort die Möbel, die Thüren
und sogar die Fenster zertrümmerte. Währenddem feuerten die auf dem
Hofe befindlichen Bürger auf diese ihre Waffengefährten, weil sie
sie für zur Besatzung gehörige Leute hielten, und töteten mehrere
derselben. [bookmark: text98]F98

		Die Invaliden wurden wie Sklaven an mehreren Stellen der Stadt
herumgeführt. Zweiundzwanzig von ihnen [bookmark: page111]gelangten nach dem Stadthause.
Als sie nach allen nur denkbaren Demütigungen und Beschimpfungen
dort ankamen, sahen sie zwei von ihren Kameraden gehangen. Dieser
Anblick war schmerzlicher für sie als der Tod. Man führte sie einem
städtischen Offizier vor, der sie mit den Worten anredete: »Ihr
habt auf eure Mitbürger geschossen, ihr verdient gehangen zu
werden, und das wird auf der Stelle geschehen.« Sogleich erhoben
sich von allen Seiten laute Rufe: »Übergebt sie uns, damit wir sie
hängen!« Einige von den Gardes françaises aber baten um unsere
Begnadigung, und das Volk, das wieder zur Besinnung gekommen war,
gewährte sie ihnen. [bookmark: text99]F99 Wir ruhten etwa
eine halbe Stunde aus, und dann führten uns die Gardes françaises
nach der Nouvelle France in eine ihrer Kasernen, wo sie uns Essen
und Obdach geben ließen. Wir verbrachten dort die Nacht sehr ruhig
und brachen dann am nächsten Morgen nach dem Hôtel der Invaliden
auf.

		Es ist leicht einzusehen, daß die Bastille nicht mit Sturm
genommen wurde. Man hat keine Bresche gebrochen. Man ist
eingedrungen, nachdem wir die Brücke herabgelassen hatten, und Herr
Elie ist der erste Uniformierte, den wir auf dem Hofe zu Gesicht
bekommen haben. [bookmark: text100]F100 [bookmark: page112]

		Die Invaliden wissen sehr wohl, was man ihnen zur Last legt;
vielleicht aber fällt man ein anderes Urteil über sie, sobald man
die Umstände kennt, in denen sie sich befanden. Widersetzten sie
sich noch länger den Befehlen des Gouverneurs, so sollten die
Schweizer Feuer auf sie geben [bookmark: text101]F101 – sie hätten also die Schweizer niederschießen und
ihre Hände in das Blut ihrer Offiziere tauchen müssen.

		Die Invaliden haben alles verloren, was sie besaßen: ihr
Quartier ist vollständig ausgeplündert worden.

		Während des Kampfes hat die Besatzung nur einen Mann verloren,
einen gewissen Fortuné, der auf den Türmen durch einen Schuß
getötet wurde. Drei oder vier Invaliden wurden leicht
verwundet.

		Verzeichnis der nach der Einnahme der Bastille
getöteten oder verwundeten Personen.

		Herr de Launay, Gouverneur, auf dem Grèveplatz enthauptet.
De Launay versuchte sich zu erstechen, das
Messer wurde ihm jedoch entrissen und am folgenden Tage durch den
Gendarmerie-Brigadier Mangin dem Ausschuß des Distrikts
Saint-Louis-de-la-Culture zugestellt. Eine Schar von Bürgern,
darunter namentlich Elie und Hulin, nahm ihn in die Mitte, um ihn
nach dem Stadthause zu geleiten. Schon war man demselben ziemlich
nahe gekommen, als eine neue Menschenwoge die Beschützer des
unglücklichen Gouverneurs wegschwemmte oder zu Boden warf. De
Launay wehrte sich wie ein Rasender, während die Menge ihn zuerst
mit den Fäusten zu fassen suchte und dann mit Bajonettstichen und
Flinten- und Pistolenschüssen über ihn herfiel. Wenige Schritte von
der Treppe des Peristyls stürzte er zu Boden, und nun versuchte ein
gewisser Denot, der während des Ringens einen Fußtritt auf den
Unterleib erhalten hatte, ihm mit einem Säbel den Kopf
abzuschlagen. Da aber der Säbel zu stumpf war, zog Denot ein Messer
aus der Tasche und vollendete damit die Operation. Wenige Minuten
später trat einer von den Henkern in den Sitzungssaal der Wähler
und zeigte, sie zwischen zwei Fingern haltend, die Halskragenspange
des Gouverneurs. Dusaulx trat näher, um zu sehen, was es wäre.
»Nehmt, das gehört Euch,« sagte der Unbekannte, und als Dusaulx
erschrocken zurücktrat, fügte er hinzu: »Aha, das Blut macht ihm
Furcht!«

[bookmark: text103]F103 [bookmark: page113]

		Herr de Losme-Solbray, Major, auf dem Grèveplatze, der Arcade
Saint-Jean gegenüber, getötet. Der Tod des
Majors wurde von allen bedauert, die ihn kannten. Vergebens suchte
der Marquis de Pelleport ihn zu retten: es erging ihm wie den
Beschützern des Gouverneurs.

D. Übers.

		Herr de Miray, Adjutant, getötet in der Rue des Tournelles.

		Herr Person, Lieutenant der Invaliden, getötet auf dem
Port-aux-Blés.

		Caron, ebenfalls Lieutenant der Invaliden, vierfach verwundet
und nach dem Hospital geschafft. [bookmark: text105]F105

		Dumont, Invalide, im Schlosse zusammengehauen, verstarb in der
folgenden Nacht im Hospital an seinen Wunden.

		Asselin und Béquard, Invaliden, auf dem Grèveplatz gehangen.
Man hatte diese beiden in dem Glauben, die
Kanoniere erwischt zu haben, nach dem Stadthause gebracht, um dort
Gericht über sie zu halten. Vergebens bemühten sich dort Elie, der
Kommandant de la Salle, die Wähler Moreau de Saint-Mery, de Lapoise
u. a., die Unglücklichen zu retten. Das Volk schleppte sie aus dem
Saale wieder auf den Platz und hing sie an dem eisernen Arme auf,
der die Laterne vor dem Stadthause trug ( Desaulx, p. 303). Um einer sehr verbreiteten
falschen Auffassung vorzubeugen, bemerken wir bei dieser
Gelegenheit, daß während der Revolution in Paris niemand an einem
Laternenpfahl vom Leben zum Tode kam, und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil es keine solchen Pfähle gab. Die Reverbèren hingen
entweder an einem quer über die Straße gespannten Seile oder an
eisernen Armen, die an einer Mauer angebracht waren und in die
Straße hineinragten.

[bookmark: text107]F107 [bookmark: page114]

		Hier endet der Bericht der Invaliden.

		Wir haben noch vergessen, in unserer Schilderung des Herrn Aubin
Bonnemer, ehemaligen Soldaten im Infanterie-Regiment Royal-Comtois,
wohnhaft in der Passage Lesdiguières, zu gedenken, der, nachdem
Tournay die Zugbrücke niedergelassen hatte, in hervorragender Weise
beim Erbrechen der Thore mitwirkte. Beide im Verein haben zwei
Invaliden vertrieben, die die eben niedergelassene Brücke wieder
aufzuziehen versuchten. Diese Brücke tötete
beim Zurückfallen einen Mann und quetschte einen andern. Erst in
diesem Augenblicke wurde eine der Ketten derselben durchhauen. Die
Invaliden hatten gar nicht den Befehl erhalten, sie wieder
aufzuziehen. Sie hatten das Schloß verlassen, um die ihnen von
ihren Frauen gebrachten Lebensmittel in Empfang zu nehmen, und
suchten bei ihrer Rückkehr die Brücke, welche Tournay eben
niedergelassen hatte, wieder in die alte Stellung zu bringen. Sie
wurden jedoch in die Flucht gejagt und gelangten nicht einmal
wieder in das Schloß zurück. [Wie schon auf S. 97. 98 erwähnt,
wurden sie nebst zwei andern unbewaffneten Invaliden nach dem
Stadthause geführt. Dem Protokoll zufolge wurden aber nur drei dort
vor den Ausschuß gebracht. »Einer von diesen drei Invaliden,« heißt
es im erwähnten Protokoll, »dessen hohes Alter und weißes Haar zum
mindesten Mitleid einflößten, bemerkte ruhig, während ihm von allen
Seiten Drohungen in die Ohren schallten: »Wie kann ich schuldig
sein und auf die Bürger geschossen haben, da ich ohne Waffen war
und eben aus einer Schenke kam, wo ich eine Flasche Wein für mich
und meine Kameraden geholt hatte?« Den Bemühungen des
Protokollführers du Veyrier gelang es, die drei der Wut des Volkes
zu entziehen. »Wir begnadigen die Gefangenen,« schrie die Menge,
»wenn der Gouverneur die Bastille übergiebt, oder wenn wir sie
nehmen.« ( Dusaulx, p. 295).]

D. Übers.

		Ebenso haben wir Degain zu erwähnen vergessen, der bei der
Kapitulation gegenwärtig war und Herrn de Launay gefangen genommen
und bis zur Rue Saint-Paul begleitet haben will, wo der Gouverneur
ihm aus den Händen gerissen wurde.

		Dem gegenüber behauptet aber ein Herr Cholat, [bookmark: page115]Weinhändler in der Rue
des Noyers Saint-Jacques und aus Grenoble gebürtig, der eins der
Geschütze im Garten des Arsenals befehligte und daraus selbst vier
Schüsse abgegeben hat, daß er die Ehre gehabt hätte, der erste zu
sein, der den unglücklichen Gouverneur festnahm, während Herr Hulin
der zweite gewesen sei; dies letztere wagt er jedoch nicht mit
Bestimmtheit zu vertreten, weil die Verwirrung auf dem Hofe allzu
groß war. Er ist über die große Brücke in den Hof gekommen und hat
von keiner Kapitulation reden hören, während Herr Elie und viele
andere versichern, daß eine solche abgeschlossen worden sei, und
Herr Elie insbesondere anführt, daß er selbst die Kapitulation in
Empfang genommen und das Original noch in Händen habe. Man ist also
gleichzeitig Darüber ließe sich denn doch
streiten. Dem Berichte Réoles zufolge (s. die Anmerkung auf S. 109)
wurde die große Brücke erst niedergelassen, als Elie und Genossen
bereits auf dem Hofe waren, und dieser Bericht erscheint schon
darum wahrheitsgemäß, weil sich vermittelst seiner die Aussagen
Degains und Cholats sehr leicht in Einklang bringen lassen. Danach
war der Vorgang folgender: Elie und Genossen kamen vor Cholat und
Genossen in den Hof. Degain erkannte zuerst den Gouverneur und
stürzte auf ihn los, stand aber von jeder Handgreiflichkeit ab, als
er sah, daß Elie, Hulin u. s. w. die Offiziere umarmten. In diesem
Augenblicke wurde die große Brücke niedergelassen, und Cholat drang
mit seinem Haufen herein. Da er nichts von der Kapitulation wußte –
der sicherste Beweis, daß er sich nicht an der Spitze der Angreifer
befunden hat – so nahm er den Gouverneur fest, was zehn andere
schon vor ihm hätten thun können. Hulin, Elie, Degain und andere
von den Ersteingedrungenen scharten sich dann um de Launay, Nun ihn
vor der Wut des Volkes zu schützen – leider, wie man weiß, ohne den
gewünschten Erfolg.

D. Übers. an zwei Stellen in die Bastille eingedrungen:
Cholat und andere über die große Brücke, Elie und seine Genossen
über die kleine. Herr Elie glaubt, daß die Kapitulation
hauptsächlich seiner Uniform zu verdanken ist: dieselbe galt den
Offizieren der Bastille gewissermaßen als Bürgschaft. [bookmark: text110]F110 [bookmark: page116]

		Es sind viel Verwundungen bei der Einnahme des Platzes
vorgekommen, aber mehr durch eigene Schuld der Angreifer beim
Gebrauch der Schußwaffen und beim Herablassen der Brücken, als
durch das Feuer des Platzes. Man sehe hierzu
die Verlustliste der Stürmenden im Anhang unter O.

D. Übers.

		Die Bastille ist nicht mit Sturm genommen, sondern die Garnison
hat um 4 Uhr 40 Minuten nachmittags freiwillig die Thore
geöffnet.

		Zwei Tage nach der Einnahme des Schlosses wurde vom Ausschuß der
Wähler der Abbruch desselben angeordnet. »Das Komité,« heißt es im
Protokoll vom 16. Juli 1789, »hat beschlossen, daß die Bastille von
allen Distrikten gemeinschaftlich, aber unter Aufsicht des
Distrikts Saint-Louis-de-la-Culture abgebrochen werden soll. Der
Befehl zum Abbruch ist unverzüglich im Namen des Herrn de Lafayette
von den Stadttrompetern im Hofe des Stadthauses und an allen
Straßenecken von Paris ausgerufen worden.«

		Sechshundert Arbeiter machten sich ans Werk. Nach Jahresfrist
war die Arbeit vollendet, und die Pariser beschlossen, auf der
Stätte der alten Zwingburg ein Freudenfest zu feiern. »Welche
Inschrift würde bei dieser Gelegenheit für die ehemalige Stätte des
Jammers und der Thränen die passendste sein?« fragte eine
Deputation den Maire der Stadt. »Eine Inschrift?« erwiderte Bailly.
»Die ist leicht zu finden. Schreibt:

		Ici l'on
danse!«

Hier wird getanzt!

		*

		[bookmark: page117]

			[bookmark: foot7]In der That setzen die meisten Autoren, wie z. B.
Christine de Pisan, eine zeitgenössische Schriftstellerin (Vie de
Charles V), die Annales de
France , D. Félibien, der Präsident Hénault u. s. w.,
die Erbauung der Bastille in dieses Jahr, und es scheint unmöglich,
dies Datum zu verwerfen. Piganiol de la Force ( Description de Paris) verlegt die Erbauung in das
Jahr 1371 – eine sehr unwesentliche Abweichung, die überdies durch
keinen Beweis begründet erscheint. Einige Autoren, meldet dieser
Schriftsteller, haben angenommen, daß die Bastille schon unter
König Johann vorhanden gewesen sei, denn sie berichten, daß Etienne
Marcel in der Hoffnung, dort in Sicherheit zu sein, sich
hineingeflüchtet habe und darin getötet worden sei. Uns genügt
jedoch, ohne daß wir uns hier mit einer eingehenden Widerlegung
dieser Meinung befassen, daß alle gewissenhaften und unterrichteten
Geschichtschreiber, die aus den Quellen geschöpft haben, nichts
berichten, was dieser Erzählung von dem Tode Marcels günstig wäre,
sondern im Gegenteil einstimmig melden, dieser Vorsteher der
Kaufmannschaft habe sich in der Absicht, Paris dem König von
Navarra zu überliefern, heimlicher Weise der Porte Saint-Antoine
genähert, um sie jenem Fürsten zu öffnen, und sei von einem treuen
und pflichtergebenen Bürger, namens Maillard, der von seiner
tückischen Absicht Kenntnis hatte und dem Verräter zuvorkam, durch
einen Beilhieb getötet worden.
	[bookmark: foot8]Die Gründung der Pariser Universität ist von dem Tage an
zu datieren, an welchem Wilhelm von Champeaux (1070-1121) das
Kloster Notre-Dame verließ und seine Schüler aus der Stadt heraus
auf das linke Seineufer in die Gegend des heutigen Quartier latin
führte (1113). Die erste Urkunde über ihre Gerechtsame erhielt die
Universität bereits von Philipp August i. J. 1199. Der Ausdruck: im
Aufblühen begriffene Universität (université naissante) ist
daher nicht zutreffend, denn im Jahre 1381 hatten bereits Männer
wie Abälard (1079-1142), Albertus Magnus (1193-1280), Bonaventura
(1221-1274), Thomas von Aquino (1225-1274), Duns Scotus
(1266-1308), Buridan (gest. 1358) u. s. w. an dieser Universität
gelernt und gelehrt.

D. Übers.
	[bookmark: foot9]Die Tourische Livre ( Iivre
tournois) war um ein Fünftel geringwertiger als die
Pariser.

D. Übers.
	[bookmark: foot10]Eine Zeitlang befanden sich in diesem
Magazin bis zu vierzigtausend Flinten. Mindestens zwanzigtausend
ließ man während des Unabhängigkeitskrieges nach Amerika
hinübergehen, und der Rest war vor kurzem nach dem Hôtel der
Invaliden geschafft worden. Nur sechshundert Stück hatte der
Gouverneur zurückbehalten, und diese ließ er einige Zeit zuvor in
das Innere der Bastille selbst bringen. Die alten Rüstungen, die
sowohl durch ihre Form wie durch die eingelegten Metalle und Steine
äußerst wertvoll waren, sind am Tage der Einnahme der Bastille
fortgeschleppt worden.
	[bookmark: foot11]Und zwar durch ein
Thor, das man auf dem beigegebenen Plane mit der Ziffer 3
bezeichnet findet. Dieser hintere Teil des Durchgangshofes führte
den Namen Ulmenhof ( Cour de
I'Orme).

D. Übers.
	[bookmark: foot12]Der Zustand der Gefängnisse, Hospitäler und
Zuchthäuser von John Howard, aus dem Englischen übersetzt, ein
Werk eines Bewohners eines freien Landes, der auf einer Reise durch
Europa alle diese Institute besuchte und überall für seine
Wißbegierde offene Thüren fand, nur nicht im Gefängnis der
Inquisition zu Madrid und in der Bastille zu Paris. Nach seiner
Rückkehr von diesem philanthropischen Zuge wollten die Engländer
ihm ein Standbild errichten, er setzte dem jedoch einen Widerstand
entgegen, der ganz dem Eifer gleichkam, durch welchen er sich ein
Anrecht auf dies Zeichen der Verehrung erworben hatte. Es ist dies
einer von den schönen Zügen aus dem Leben dieses berühmten
Kosmopoliten. Dem Mémorial de
Paris zufolge konnte früher am letzten Tage des
Frohnleichnamsfestes jeder die Bastille besuchen. Diese Sitte war
aber abgekommen: in den Werken aus unserm Jahrhundert, die wir
darüber zu Rate zogen, haben wir keine Spur davon gefunden, und die
von uns befragten Personen, die darum wissen konnten, haben uns
sogar das Gegenteil versichert. Wenn man jedoch Linguet glauben
darf, so gestattete man noch in letzter Zeit Neugierigen den
Zutritt, und der Gouverneur, der Platzkommandant, jeder bis
herunter zum letzten Küchenjungen, empfing Besuche. Howard hätte
sich also wie jeder andere einführen lassen können. Er konnte nicht
über die erste Zugbrücke hinaus gelangen, da er keine Schritte
gethan hatte, um sich den Zutritt zu verschaffen, man wies ihn
höflich zurück, und so hat er nur nach Hörensagen berichten können.
Diese Bemerkung genügte, um uns zu sparsamer Benutzung seines
Werkes zu bestimmen, das dessenungeachtet äußerst bemerkenswert und
interessant ist.
	[bookmark: foot13]Ohne Zweifel nach irgend einem Gefangenen so benannt.
Diesen Turm bewohnte der Mann mit der eisernen Maske während der
fünf Jahre (1698-1703), die er in der Bastille zubrachte. Das Volk
leitete, wie häufig in dergleichen Fällen, den Namen des Bauwerks
von einem der Erbauer her und erzählte, der Turm heiße nach einem
Maurer Bertaud, der bei der Aufführung desselben verunglückt
sei.

D. Übers.
	[bookmark: foot14]Dieser Turm empfing seinen Namen wahrscheinlich von
Herrn de la Bazinière, der 1663 dort gefangen gehalten wurde. In
einer Zelle desselben wurde der Mann mit der eisernen Maske bei
seiner Ankunft von der Insel Saint-Marguerite untergebracht. Er
blieb indessen dort nur wenige Stunden, während welcher sein
Quartier im Turm La Bertaudière in Ordnung gebracht wurde, wie das
von Saint-Foix citierte Journal des Platzkommandanten der Bastille
Du Junca berichtet. [Vgl. den Abschnitt KK des Anhangs.
	[bookmark: foot15]Den Ursprung dieses Namens haben wir nicht
in Erfahrung bringen können.
	[bookmark: foot16]Weiter unten im Texte wird man erklärt finden, aus
welchem Grunde der Turm diesen Namen führte.
	[bookmark: foot17]An diesem Turme, und zwar unter
der Wölbung des ehemaligen Stadtthors, befand sich nämlich früher
die Kapelle. Beim Abbruch hat man auch wirklich dort die Überreste
eines Altars gefunden. Eine zweite neue Kapelle hatte man, wir
wissen nicht genau zu welcher Zeit, der alten gegenüber am
Freiheitsturm errichtet. Sie war lange Zeit nur aus Holz erbaut,
und erst de Launay hatte sie vor einigen Jahren aus Stein aufführen
lassen. Über derselben befand sich bis zum Jahre 1784 der
Taubenschlag des Gouverneurs (vgl. S. 48).
	[bookmark: foot18]In der letzten Zeit
existierten diese Küchen nicht mehr. Der Gouverneur hatte rechts
von der festliegenden Brücke, die vor dem Haupteingange der
Bastille lag, andere Küchenräume erbauen lassen und die frühern in
Bibliothek-Zimmer verwandelt.
	[bookmark: foot19]»Im zweiten Stockwerk wohnte der Major, im
dritten der Chirurgus, welcher mehrenteils sein Amt durch ein
gutwilliges Mädchen erhielt, welches sich in Diensten des
Gouverneurs befand, einen Mann brauchte, suchte und fand. Nach
seinen Kenntnissen wurde nicht viel gefragt: er war der Mann,
welcher dem gutwilligen Geschöpfe, welche der Herr Gouverneur oder
Major wegen ihrer treuen, ihm geleisteten Dienste und
Gefälligkeiten ausstattete, die Hand reichen wollte – Talente genug
für einen Chirurgus der Bastille, welcher wöchentlich den
Gefangenen den Bart abnehmen mußte.« (Echte und deutliche
Beschreibung der Bastille, S. 22.)

D. Übers.
	[bookmark: foot20]Nach einem großen Brunnen so benannt, der von den Küchen
benutzt wurde.
	[bookmark: foot21]Im ersten
Gefängnisse dieses Turmes waren nacheinander die Marschälle Biron
und Bassompierre gefangen gehalten worden. Der letztere verfaßte
dort während der dreizehn Jahre (1631-1643), die er in der Bastille
zubrachte, seine Memoiren. In dem nämlichen Zimmer brachte auch Le
Maistre de Sacy zwei Jahre zu (1666-1668) und vollendete darin den
größten Teil seiner Bibelübersetzung. Später bewohnte es Constantin
de Renneville, s. den Abschnitt II im Anhange.
	[bookmark: foot22]Wir sagen,
sie haben existieren können, weil dieser Ludwig XI., der den
Cardinal La Ballue auf dem Schlosse Duplessis-lez-Tours elf Jahre
lang in einem jener Käfige gefangen hielt, die der Graf
Boulainvilliers noch selbst gesehen haben will – weil also dieser
Ludwig XI., der nach dem genannten Autor auch die Prinzen von
Armagnac in den Verließen der Bastille zurückhielt, die noch
dadurch unerträglicher gemacht worden waren, daß man in der Mitte
einen umgestürzten Kegel oder Zuckerhut hatte aushöhlen und
ausmauern lassen, in dessen Tiefe das bedauernswerte Opfer, das
durch seine eigene Schwere hinabgezogen wurde und nirgends einen
Stützpunkt fand, keinen Augenblick Ruhe genießen konnte, während es
zum Überfluß noch wöchentlich zweimal heraufgeholt wurde, um in
Gegenwart des Gouverneurs ausgepeitscht zu werden, wobei man ihm
noch jeden Monat ein oder zwei Zähne ausriß – weil also dieser
Ludwig XI. sehr wohl Oublietten in der Bastille eingerichtet haben
kann, wie Commines und Mézerai ihm nachsagen.
	[bookmark: foot23]Früher hatten sämtliche Gefängnisse zwei oder drei
Fenster, so daß wenigstens die Luft ein wenig cirkulieren konnte –
der Kommandant Du Junca hatte jedoch die meisten zumauern lassen.
Der Abbruch hat unzweideutige Beweise für diese Behauptung
geliefert: man fand dabei fast alle die vermauerten
Fensteröffnungen auf. Die Kanonenkugeln, die von den Arbeitern an
der Bastille mit feierlichem Gepränge durch die Straßen von Paris
getragen wurden, hatten zur Ausfüllung eines der Fenster am
Brunnenturme gedient. Die geringe Anzahl derer, welche man hatte
bestehen lassen, waren teils vorn an ihrer Einmündung in das
Zimmer, teils an verschiedenen andern Punkten ihrer Tiefe mit zwei,
bisweilen auch mit drei starken Eisengittern verschlossen.
	[bookmark: foot24]Diese Treppenthüren rechnet der
Verfasser der Echten und deutlichen Beschreibung etc. mit,
wenn er sagt: »Jeder Kerker war mit drei Thüren, eine auf die
andere, versehen; vor jeder Thür war ein Schloß und zwei Riegel mit
Vorlegeschlössern, also neun Schlösser, zu denen ebensoviele
besondere Schlüssel gehörten; rechnet man nun auf jeden Turm fünf
Zimmer für Gefangene, so macht das 45 Stück Schlüssel. Dazu kommen
noch sechs Schlüssel zu den Eingangsthüren des Turms, also hatte
ein Schließer zu den Thüren von zwei Türmen ( ohne die Schlüssel
zu den unterirdischen Gefängnissen zu rechnen) 102 Schlüssel
beständig mit sich zu führen, wenn er zu den Gefangenen ging.« –
Die Berichtigung dieser Angabe findet man auf S. 60:

D. Übers.
	[bookmark: foot25]Sully, Mémoires des sages et
royales economies d'Etat, part. II, ch. 39, et part. IV, ch.
51.

D. Übers.
	[bookmark: foot26]Miraumont, Mémoires sur les cours et justices étant dans
l'enclos du Palais, chap. des Trèsors de France, p. 508. Der
Verfasser berichtet dort, daß der königliche Schatz zuerst im
Temple, dann im Louvre und endlich in einem Turm im Hofe des
Justizpalastes verwahrt worden sei, und schließt dann mit den
Worten: »und jetzt« (d. h. i. J. 1611) »wird er in der Bastille
Saint-Antoine aufbewahrt.«

D. Übers.
	[bookmark: foot27]Nimm einen Abbé, Kind, halt' klug dich an
den Sprossen

Des Steuerpächters, der, seit Jahren unverdrossen

Mit beiden Händen Dieb, mehr Schätze aufgespart,

Als unser Fürst in der Bastille aufbewahrt.

Régnier, 13. Sat., V. 259 ff.

D. Übers.
	[bookmark: foot28]Wir haben mehrere in der Bastille vorgefundene gedruckte
Formulare in Händen, auf denen die Stunde und die Zahl der Runden,
die in jeder Nacht gemacht wurden, nebst der Unterschrift der
diesen Dienst versehenden Offiziere oder Unteroffiziere enthalten
sind.
	[bookmark: foot29]Der Echten und deutlichen
Beschreibung zufolge wurden auch noch diese Runden
beaufsichtigt, und zwar vermittelst einer Art von Control-Uhr. Es
heißt dort nämlich (S. 44): »Des Nachts standen vier Mann auf
diesem Rundenwege. Beständig ging die Patrouille herum und
visitierte. Die Wachen hatten alle numerierte, durchlöcherte
Stücken Kupfer, die auf eine Nadel gesteckt wurden, welche an einer
kupfernen, verschlossenen Büchse befestiget war. Diese Büchse wurde
alle Morgen an den Oberstab abgeliefert, geöffnet, untersucht und
daraus ersehen, ob die Runden richtig gegangen waren«.

D. Übers.
	[bookmark: foot30]Man findet diese Instruktion
im Abschnitt A des Anhangs mitgeteilt.

D. Übers.
	[bookmark: foot31]»Ich aß zu Abend,« erzählt Frau von Staal (
Mémoires, t. II, p. 104), »und legte
mich zu Bett. Infolge der Abspannung würde ich auch eingeschlafen
sein, wenn die kleine Glocke, die alle Viertelstunde von der
Schildwache, die dadurch ihre Wachsamkeit bekunden muß, in Bewegung
gesetzt wird, nicht jedesmal meinen Schlummer unterbrochen hätte.
Ich fand es grausam, arme gefangene Menschen alle Augenblicke aus
dem Schlafe aufzuwecken, um ihnen zu zeigen, daß man wache – nicht
über ihre Sicherheit, sondern über ihre Gefangenschaft, und an dies
Geräusch mich zu gewöhnen, kostete mich die meiste Mühe.«

D. Übers.
	[bookmark: foot32]Die
Stelle eines Polizeidirektors ( lieutenant
général de police) für Paris wurde erst 1667 von Ludwig XIV.
geschaffen. Bis dahin war die Ausführung der von den Ministern
ausgefertigten Lettres-de-cachet
Sache des Oberrichters der Stadt ( prévôt de
Paris) gewesen, der zugleich Civil- und Kriminal – Richter
und Hauptmann der Scharwache war. Der erste Polizeidirektor war der
als Präsident der chambre ardente
berüchtigte Messire Gabriel Nicolas de La Reynie.

D. Übers.
	[bookmark: foot33]Als einen
nicht unwesentlichen Beitrag zur Geschichte der Bastille teilen wir
im Anhang unter B eine, allerdings lückenhafte, Liste der
Gouverneure mit.

D. Übers.
	[bookmark: foot34]Um 1751 befand sich dies Amt in den Händen einer
gewissen Pilon: in ihrem Hause hielt, von der Bastille aus dorthin
geführt, die Kammerfrau des Herzogs von Burgund, die Dame Sauve,
ihre Niederkunft ab. Die Nachfolgerin der Pilon war die Hebeamme
Chopin in der Rue du Dauphin, unter deren Beistand Marie Nicole de
Guay, genannt d'Oliva, die Hauptperson in der aus dem
Halsbandprozesse berühmten Gartenscene, in der Bastille
selbst von einem Knaben entbunden wurde. ( Mém. hist. authent. III, 288).

D. Übers.
	[bookmark: foot35]Denn es ist nicht wohl
anzunehmen, daß Männer wie Sully, u. a., die diesen Posten zu einer
Zeit bekleideten, wo fast nur angesehene Personen in die Bastille
geschickt wurden, ihre Einkünfte auf Unkosten der Nahrung und
Bequemlichkeit der Gefangenen erhöht haben sollten.
	[bookmark: foot36]Dem Verfasser der Remarques historiques und Linguet zufolge
hatte er täglich 150 Livres für 15 Gefangenenstellen zu je 10
Livres, ungerechnet den täglichen Zuschuß für jeden wirklichen
Gefangenen, wodurch jene Summe auf nahezu 100 000 Livres jährlich
steigen mußte, und abgesehen von den bedeutenden Einkünften, die er
aus der Verpachtung der Gräben der Bastille und der anstoßenden
Verkaufsstände zog. Einen ausführlichen Bericht darüber bietet das
Rechnungsbuch des letzten Gouverneurs, das uns vorliegt. Wie nun
aber bei so beträchtlichen Einkünften die zahllosen Scherereien
rechtfertigen, die sich dieser Offizier seit 1776 zu schulden
kommen ließ? Muß man den Vorwürfen, die ihm nicht bloß von Seiten
der Gefangenen, sondern auch von den Schließern, den Soldaten und
den Offizieren der Besatzung gemacht werden, nicht vollen Glauben
beimessen? Nie, sagen diese, hat die Bastille dem König soviel Geld
gekostet, und nie sind die Gefangenen schlechter beköstigt und
behandelt worden. Für Bauten dagegen hat Herr de Launay keine
Ausgabe gescheut, weil diese auf Rechnung des Königs gingen: so hat
er unter anderm während seiner Amtszeit die Archive, die sich links
vom Eingänge befanden, ein Badezimmer für die Gefangenen und die
Küchen erbauen lassen. Herr de Launay hatte seine Stelle sehr teuer
gekauft und wollte nun an den Gefangenen die Pension verdienen, die
er Herrn de Jumilhac zahlen mußte. (Man vergleiche hierzu Linguets
Anmerkung XXVI.

D. Übers.
	[bookmark: foot37]Bezüglich der
Anzahl der Schlüssel gehen die Berichte mannigfach auseinander.
Durchaus unzutreffend ist die Angabe der Echten und deutlichen
Beschreibung (s. S. 51), deren Autor drei Thüren mit je
drei Schlössern auf jedes Gefängnis und sechs Schlösser auf die
Turmthüren rechnet und danach die Gesamtzahl der Schlüssel für zwei
Türme, von den Schlüsseln zu den Verließen abgesehen, auf 102
feststellt. Der Verfasser der Remarques
historiques nimmt dagegen nur fünf Schlösser für jedes
Gefängnis und sechs für jeden Turmeingang an (S. 31), so daß sich
ihm zufolge die Anzahl der Schlüssel, die Schlüssel zu den
Verließen, welche nach seiner Angabe (S. 19) mit zwei Thüren zu je
zwei Schlössern verwahrt wurden, mitgerechnet, auf 70 belaufen
haben würde. Nach der obigen und zuverlässigsten Angabe stellt sich
dagegen die Rechnung so: sechs Schlüssel zu jedem Gefängnis und
jedem Turmeingang, vier zu jedem Verließ – macht für zwei Türme zu
je fünf Gefängnissen, einem Eingang und einem Verließ 80
Schlüssel.

D. Übers.
	[bookmark: foot38]Diese Truppe war beritten und
bildete die Leibwache des Königs.

D. Übers.
	[bookmark: foot39]Der Linguetschen nämlich.
Wir sind im Abschnitt T des Anhangs näher auf diesen Punkt
eingegangen.

D. Übers.
	[bookmark: foot40]Ein Bild von diesem Verfahren giebt der im Anhang unter
C mitgeteilte Abschnitt aus den Denkwürdigkeiten der Frau von
Staal. Plumper und unverschämter verfuhr der Aktuar Foucaux im
Prozesse gegen Fouquet (vgl. den Abschnitt K des Anhangs). Ein
weiteres Beispiel bietet das Verfahren des Untersuchungsrichters de
Bezons gegen den Chevalier de Rohan, worüber der Abschnitt L des
Anhangs zu vergleichen ist.

D. Übers.
	[bookmark: foot41]Sie gehörte der im
Haag verhafteten Gotteville, über die man im Anhang unter EE
Näheres findet.

D. Übers.
	[bookmark: foot42]Man vergleiche
hierzu den Artikel über den Kolporteur Plavy bei Carra II, 190. Es erhellt aus demselben, daß der
oben mitgeteilte Tarif i. J. 1692 noch nicht bestand.

D. Übers.
	[bookmark: foot43]Der
erstere behandelt die Beköstigung sehr eingehend. Wir teilen danach
im Anhang unter D den Durchschnitts-Speisezettel der Bastille
mit.

D. Übers.
	[bookmark: foot44]Renneville sagt: zweitausend Gefangene, das ist
aber entweder ein Druckfehler oder eine ungeheure Übertreibung. Wie
schon oben bemerkt, fehlte noch viel, daß die Bastille auch nur den
zehnten Teil dieser Anzahl hätte fassen können, wenn man auch zwei
oder drei in jedes Gefängnis gesetzt hätte, (über Renneville vgl.
Linguets Anmerkung III und den Artikel JJ im Anhange.

D. Übers.
	[bookmark: foot45]Renneville scheint, obschon er über die Zeit des
Gouverneurs Besmaus nur nach Hörensagen berichten konnte, in diesem
Falle sich keiner Übertreibung schuldig gemacht zu haben: im
Journal des Kommandanten du Junca finden sich Bemerkungen, aus
denen sich mit Bestimmtheit ergiebt, daß Besmaus ein
liebenswürdiger und freigebiger Wirt war. Wir führen nur folgende
Stellen an:

»Am Donnerstag, 30. September [1694], um neun Uhr morgens, empfing
Herr de Besmaus durch die gewöhnliche Brief - und Paketpost des Hofes ein Paket u. s. w., um Herrn
und Frau de Lafontaine zu entlassen und in Freiheit zu setzen, und
ist Herr de Besmaus selbst hinaufgegangen, um ihnen die frohe
Nachricht zu überbringen; sie haben sich aber erst nach dem
Essen entfernen wollen und sind dann nach ihrer Wohnung in der
Rue des Marais, Faubourg Saint-Germain, gegangen.« ( Ravawson X, p. 3.)

»Am Sonnabend, 6. Mai [1694], um neun Uhr morgens, hat [der
Lieutenant der Scharwache] Herr Desgrez den Befehl gebracht, Herrn
de Pardiac in Freiheit zu setzen« u. s. w. »Bevor Herr de Pardiac,
Priester, die Bastille verließ, hat Herr de Besmaus ihn noch zur
Tafel geladen.« ( Ravaisson X, p.
6.)

»Am Freitag, 15. Januar [1694], gegen sechs Uhr abends, empfing
Herr de Besmaus durch die gewöhnliche Post ein Paket von Hofe, in
welchem sich der Befehl befand u. s. w., den Chevalier de
Montrevel, Kavallerie-Oberst, in Freiheit zu setzen, der sich
aber erst am nächsten Tage, Sonnabend, 16. Januar, gegen zehn Uhr
morgens hat entfernen wollen.« (
Ravaisson X, p. 12.)

D. Übers.
	[bookmark: foot46]- und Paketpost des Hofes ein Paket u. s. w., um Herrn
und Frau de Lafontaine zu entlassen und in Freiheit zu setzen, und
ist Herr de Besmaus selbst hinaufgegangen, um ihnen die frohe
Nachricht zu überbringen; sie haben sich aber erst nach dem
Essen entfernen wollen und sind dann nach ihrer Wohnung in der
Rue des Marais, Faubourg Saint-Germain, gegangen.« ( Ravawson X, p. 3.)

»Am Sonnabend, 6. Mai [1694], um neun Uhr morgens, hat [der
Lieutenant der Scharwache] Herr Desgrez den Befehl gebracht, Herrn
de Pardiac in Freiheit zu setzen« u. s. w. »Bevor Herr de Pardiac,
Priester, die Bastille verließ, hat Herr de Besmaus ihn noch zur
Tafel geladen.« ( Ravaisson X, p.
6.)

»Am Freitag, 15. Januar [1694], gegen sechs Uhr abends, empfing
Herr de Besmaus durch die gewöhnliche Post ein Paket von Hofe, in
welchem sich der Befehl befand u. s. w., den Chevalier de
Montrevel, Kavallerie-Oberst, in Freiheit zu setzen, der sich
aber erst am nächsten Tage, Sonnabend, 16. Januar, gegen zehn Uhr
morgens hat entfernen wollen.« (
Ravaisson X, p. 12.)

D. Übers.
	[bookmark: foot47](
Ravaisson X, p. 12.)

D. Übers.
	[bookmark: foot48]Vgl. den
§. 10 der Wach-Instruktion im Anhang unter A

D. Übers.
	[bookmark: foot49]Bisweilen scheint die Feuerung sogar ganz und gar
versagt worden zu sein. In dem Artikel über den Kolporteur Jean
Baptiste Pasdeloup, eingesperrt am 28. Juni 1767, entlassen am 3.
Juli 1772, findet sich folgender Vermerk ( Mémoires hist. et auth. t. III, p. 102): »Seine
Haft hat sehr lange gedauert, und er hat dem König recht
unnützerweise Geld gekostet. Es war Zeit, ihn freizulassen, denn er
war in Verzweiflung und würde sich sicherlich am Ende getötet
haben. Er hat vier Winter ohne Feuer und ohne Kleidung
zugebracht.«

D. Übers.
	[bookmark: foot50]So unter andern Bassompierre seine Memoiren,
Le Maître de Sacy einen Teil seiner Bibelübersetzung,
Renneville eine gereimte Bearbeitung der Psalmen,
Voltaire die ersten Gesänge der Henriade u. s. w. Über die
beiden Besuche, die der letztere der Bastille abstattete, findet
sich Näheres im Abschnitt F des Anhangs.

D. Übers.
	[bookmark: foot51]La Porte
erzählt diesen Vorfall in folgenden Worten: »Einen oder zwei Tage
später kam die Königin nach Paris und durch die Porte
Saint-Antoine, um den König in Saint-Maur zu besuchen. Davon
benachrichtigt, stieg ich auf die Türme, um sie zu sehen. Sobald
sie mich bemerkte, verließ sie den Rücksitz der Karrosse und setzte
sich an den Schlag, um mir mit der Hand zuzuwinken und durch
Zeichen mit dem Kopfe soviel als möglich zu verstehen zu geben, daß
sie mit mir und meinem Verhalten zufrieden sei. Da war nun kein
Gefangener, dem ich jetzt nicht ebensoviel Neid wie vorher Mitleid
eingeflößt hätte, und der nicht noch mehr hätte leiden mögen, als
ich gelitten hatte, um dies wenn auch geringfügige Zeichen der
Erkenntlichkeit einer großen Königin zu verdienen: so leicht geben
wir Franzosen uns mit ein wenig Dunst zufrieden.«

D. Übers.
	[bookmark: foot52]Wir teilen im Anhang unter E diese interessante Stelle
aus den Denkwürdigkeiten der Frau von Staal mit.

D. Übers.
	[bookmark: foot53]S. den §. 16 der Wach-Instruktion im Anhang
unter A

D. Übers.
	[bookmark: foot54]Auf dem
Hofe hatte nur das Gebäude im Hintergrunde, in welchem sich, wie
erwähnt, verschiedene Räumlichkeiten befanden, Fenster. Sobald ein
Gefangener, sei es nun zur Promenade oder auf dem Wege zum
Ratssaal, zu einem Verhör vor dem Kommissar oder um zum Arzt, zur
Messe oder anderswohin zu gehen, den Hof betrat, wurden alle diese
Fenster unverzüglich mit Läden, Vorhängen oder Jalousies
verschlossen.
	[bookmark: foot55]Vgl. hierzu
Linguets Anmerkung XXVIII.

D. Übers.
	[bookmark: foot56]Zu Gourvilles Zeiten der Sieur de
la Coste. Vgl. Gourville, Mémoires t.
I.

D. Übers.
	[bookmark: foot57]François de Bassompierre,
geboren am 2. April 1579, wurde auf Befehl Richelieus am 25.
Februar 1631 in die Bastille gesperrt und erhielt erst am 19.
Januar 1643 seine Freiheit wieder. Er starb 1646.

D. Übers.
	[bookmark: foot58]S. Staal,
Mémoires II, p. 180. Richelieu befand
sich damals zum drittenmale in der Bastille. Der Abschnitt G des
Anhangs enthält die pikanten Einzelheiten über die Motive seiner
Haftstrafen.

D. Übers.
	[bookmark: foot59]»Ich sah,« berichtet Frau von
Staal, »den Kommandanten täglich beim Gouverneur, wo wir einen Teil
des Tages zubrachten. Wir gingen zum Essen zu ihm und nach
demselben spielte ich mit den Herrn de Pompadour und de Boisdavis
eine Partie L'Hombre, wobei de Menil mir als Ratgeber zur Seite
stand. Zuweilen ordnete sich die Partie auch anders. War sie
beendet, so kehrten wir in unsere Zimmer zurück. Der Chevalier de
Menil folgte mir auf dem Fuße. Die Gesellschaft versammelte sich
dann wieder bei mir, bevor man zum Souper ging, das wiederum beim
Gouverneur eingenommen wurde, worauf jeder schlafen ging. Am Morgen
besuchte mich Menil wieder, und wir verließen uns kaum.«

D. Übers.
	[bookmark: foot60]Forscht man nach der ersten Ursache dieser Veränderung,
so scheint die folgende die meiste Wahrscheinlichkeit für sich zu
haben. Die meisten Gefangenen der Bastille waren in früherer Zeit
Staatsgefangene, sie waren nur Feinde der Regierung, Leute von
Bedeutung, die auf eigenen Befehl des Königs bestraft oder auch
bloß in Verwahrsam genommen wurden. Unter der letzten Regierung
dagegen waren die Gefangenen in der Regel nicht Feinde der
Regierung, sondern von Privatleuten jedes Standes, die der König
unmöglich hassen konnte, weil er sie gar nicht kannte, die aber von
einem Minister oder dem Günstling eines Ministers gehaßt wurden.
Dieser Unterschied in den Motiven der Gefangensetzung mußte einen
sehr großen Unterschied in der Behandlung zur Folge haben. Der Haß
ist grausam; ein Fürst aber, der einen Unruhstifter unschädlich
machen will, begnügt sich, ihn einzusperren: er ist weit weniger
zur Härte geneigt als ein Minister, der durch die Gefangensetzung
einen persönlichen Groll befriedigen will. Indessen machte sich
doch in der letzten Zeit ein Schatten von Milde bemerkbar, der
wegen seiner Seltenheit um so beachtenswerter ist. Die letzten
bretonischen Gefangenen wurden in der Bastille mit großer Schonung
behandelt. Schon in den ersten Tagen ihrer Gefangenschaft brachte
man sie zusammen, sie lebten beinahe wie im Familienkreise
miteinander, und man trieb die Zuvorkommenheit gegen sie so weit,
daß man im Zimmer des Majors, in welchem sie sich zu ergötzen
pflegten, ein Billard für sie aufstellte. [Diese Gefangenen, zwölf
an der Zahl, waren Deputierte des bretonischen Adels, die dem
Könige wegen einiger neuer Edikte Vorstellungen machen sollten,
aber gleich bei ihrer Ankunft in Paris 1788 von Brienne in die
Bastille gesteckt wurden.]

D. Übers.
	[bookmark: foot61]Einer von diesen Briefen, deren Originale sich in unsern
Händen befinden, ist an Herrn Le Sourd, Seidenwaarenhändler im
gewappneten Manne, Rue Saint-Denis, gerichtet und
Cormailleunterzeichnet. Es war durchaus kein Grund
vorhanden, dies Schreiben zurückzuhalten: es enthält nichts, was
hätte verletzen können, nichts was auf den Grund der Gefangenschaft
des Schreibers Bezug hat. Cormaille fordert darin eine Sendung
Kaffee, der ihm, wie er sagt, wegen seines Kopfwehs und seiner
Beinschmerzen unentbehrlich sei; er beklagt sich, daß die neue, ihm
zugeschickte Perrücke nicht weit genug über die Ohren reiche; er
verlangt ein lateinisches Wörterbuch; er will ein gutes Kamisol
haben, weil es in den Gelassen der Bastille nicht warm ist – das
ist der wesentliche Inhalt des Briefes. Und dennoch ist er nicht
abgeliefert, sondern zurückbehalten worden, da er, 1747
geschrieben, sich 1789 in der Bastille vorgefunden hat, und da am
Kopfe sich von anderer Hand der Vermerk findet: » Ich habe am
11. Oktober 1747 dem Sieur Le Sourd den Auszug hiervon
zugesandt.« Wenn man sich aber bei einem so unschuldigen Briefe
auf die Übersendung eines Auszugs beschränkte, so ließ man also
überhaupt keinen Brief abgehen. Sollte man den in Rede stehenden
deshalb angehalten haben, weil darin gesagt ist, daß die Zimmer der
Bastille kalt seien? Das wäre doch eine höchst grausame und
abgeschmackte Thorheit gewesen. Ist es nicht weit wahrscheinlicher,
daß man es sich zum Gesetz gemacht hatte, überhaupt nur Auszüge aus
den Briefen der Gefangenen (immer die besonders begünstigten
ausgenommen) zu übersenden, um den Mutmaßungen vorzubeugen, zu
denen der Gebrauch, bald die Briefe selbst, bald nur einfache
Auszüge davon zu übersenden, Anlaß gegeben haben würde, da man
unzweifelhaft mißtrauisch geworden wäre, wenn man, an den Empfang
der Originale gewöhnt, in andern Fällen nur einen Inhaltsauszug
erhalten hätte? Denn die Handlanger des Despotismus, so mißtrauisch
sie selbst stets und ständig waren, bemühten sich doch immer, ganz
entgegengesetzte Gefühle zu erwecken: zum Glück verfuhren sie allzu
plump, als daß ihnen dies häufig geglückt wäre. [Der Hauptgrund für
die Unterschlagung der Briefe war der, daß man befürchtete, die
anscheinend unverdächtigen Mitteilungen möchten eine geheime
Bedeutung haben. Es erhellt dies aus der hartnäckigen Weigerung des
Gouverneurs de Launay, eigenhändig ein Billet nach dem Diktate der
Frau von Staal an deren Freundin, Frau von Grieu, auszufertigen.
Die betreffende Stelle aus den Denkwürdigkeiten der Staal findet
sich im Abschnitt LL des Anhangs mitgeteilt.]

D. Übers.
	[bookmark: foot62]D. Übers.
	[bookmark: foot63]Man
vergleiche hierzu Linguets Anmerkung XXV, sowie die Mitteilungen
der Frau von Staal im Anhang unter LL.

D. Übers.
	[bookmark: foot64]Da das Verfahren der Handlanger des Despotismus in allen
Gefängnissen, die so unbegründeterweise Staatsgefängnisse
genannt wurden, so ziemlich dasselbe war, so dürfen wir hier einen
Vorfall anführen, der sich in der Citadelle von Pignerol zutrug.
Dort war der Graf de Lauzun der Hut des Gouverneurs Saint-Mars
anvertraut worden. In der Absicht zu entfliehen, ließ der Graf von
seinem Kammerdiener Stricke, Feilen u. s. w. anschaffen. Sie wurden
jedoch überrascht und der Graf in das fürchterlichste Gelaß
gebracht, der unglückliche Diener aber gehangen und sein Leichnam,
Renneville zufolge, vor der Fensteröffnung des Gefängnisses seines
Herrn befestigt, so daß dieser nicht aufblicken konnte, ohne diesen
schrecklichen Anblick vor Augen zu haben. Eben derselbe Autor hat
auch zuerst die bekannte Anekdote von der kleinlichen Grausamkeit
des genannten Gouverneurs mitgeteilt, der eine Spinne zertrat, die
der Graf mit unendlicher Geduld so abgerichtet hatte, daß sie ihm
aus der Hand fraß, indem er bemerkte, ein Verbrecher wie der Graf
sei der geringsten Zerstreuung unwürdig. [Das unglückliche Mitglied
der Familie der Arachniden ist später unter dem Titel der »Spinne
Pellissons« durch die Verse berühmt geworden, die Delille ihm in
seinem Gedichte über die Einbildungskraft gewidmet hat:

»Un geôlier, au coeur dur, au visage
sinistre,

Indigné du plaisir que goûte un malheureux,

Foule aux pieds son amie et l'écrase à ses yeux.

L'insecte était sensible et l'homme fut barbare!

O tigre impitoyable et digne du Tartare,

Digne de présider au tourment des pervers,

Va, Mégère t'attend au cachaut des enfers!«

Die Anekdote wäre gewiß für den Charakter des Hüters der eisernen
Maske sehr bezeichnend, wenn sie nur bessere Gewährsmänner hätte,
als es Renneville und Delille sind.]

D. Übers.
	[bookmark: foot65]Trotz der
höchst umfassenden Vorsichtsmaßregeln waren Fluchtversuche aus der
Bastille nicht so selten, wie man meinen sollte. Man findet im
Anhang unter H eine Anzahl derselben aufgeführt.

D. Übers.
	[bookmark: foot66]Vgl. die Wach-Instruktion, §. 6. 7, im Anhang unter
A.

D. Übers.
	[bookmark: foot67]In den Tuilerien.

D. Übers.
	[bookmark: foot68]Man findet diesen
Register-Auszug im Anhang unter I. Im allgemeinen scheinen übrigens
die Todesfälle nicht allzu zahlreich gewesen zu sein.

D. Übers.
	[bookmark: foot69]Dies verschaffte z. B. dem Herzog von Richelieu am 30.
August 1719 die Freiheit. Frau von Staal ( II, p. 230) führt ein ähnliches Beispiel an.
»Davisard,« erzählt sie, »ein lebhafter und ungestümer, geistig und
körperlich rastloser Mensch, der eher imstande war, an mehreren
Orten zugleich zu sein, als an einer einzigen Stelle zu bleiben,
erkrankte ziemlich ernstlich. Man machte dem Regenten davon
Mitteilung und übertrieb auch vielleicht ihm gegenüber die Sache.
Der Regent verabscheute alle gewaltsamen Mittel und fand es nicht
gut, daß seine Gefangenen ihm den Streich spielten, im Gefängnis zu
sterben. Um diesen Unfall zu vermeiden, wurde also Davisard in
Freiheit gesetzt. »Ist das auch keine Falle ( godan)?« fragte er in seinem gascognischen
Dialekt, als er die Iettre-de-cachet
sah. »Nein,« erwiderte der Gouverneur, »es ist ganz etwas Gutes.« –
»Hosen und Strümpfe! Schnell! schnell!« rief Davisard, indem er
sich aus dem Bett wälzte – sein Ankleiden, sein Abzug, seine
Heilung, alles war das Werk eines Augenblicks.«

D. Übers.
	[bookmark: foot70]Verhaftungen im Auslande kamen nicht allzu selten vor.
Der Protestant Cardel war zwischen Frankfurt und Mannheim von einem
Detaschement Soldaten aufgehoben worden und kam am 4. August 1690
in die Bastille, wo er 1710 starb ( Carra I,
p. 195.) Die Marquise de Brinvilliers wurde durch List aus
Lüttich entführt. Herr de Feriol ließ sogar den armenischen
Patriarchen aus Konstantinopel entführen und nach Frankreich
bringen ( Ravaisson X, p. XVII).
Bertin de Frateaux kam am 25. März 1752 in der Bastille an und
starb dort am 3. März 1779.

D. Übers.
	[bookmark: foot71]Dieser Zweifel über das
Ableben Fouquets hat Veranlassung gegeben, daß man in dem Manne mit
der eisernen Maske den Ober-Intendanten vermutete. Der im Artikel
über Fouquet (Anhang unter K) mitgeteilte Auszug aus dem
Begräbnis-Register der Marienkirche zu Paris gestattet indessen
keinen Zweifel darüber, daß Fouquet wirklich dort begraben wurde,
also unmöglich mit der eisernen Maske identisch sein kann, deren
Geschichte wir einen besondern Abschnitt widmen zu müssen
glaubten.

D. Übers.
	[bookmark: foot72]D. Übers.
	[bookmark: foot73]Wir gehen im Abschnitt JJ des Anhangs näher auf
Renneville und sein Werk ein.

D. Übers.
	[bookmark: foot74]Der Prinz de
la Riccia wurde nach einer verunglückten Revolte gegen Philipp V.
von Spanien in Neapel verhaftet, auf einem französischen Schiffe
nach Marseille geschafft, von dort nach Vincennes geführt und
endlich am 26. September 1702 in die Bastille gebracht, aus der er
erst am 18. Oktober 1713 wieder entlassen wurde, um nach Orleans
verbannt zu werden. ( Carra I, 332;
Ravaisson X, 478-496.)

D. Übers.
	[bookmark: foot75]Louis Armand d'Estrées, geboren am 3.
September 1682, gestorben am 16. Juli 1723, wurde am 17. September,
1700 wegen liederlicher Streiche auf Befehl des Königs von seinem
Vormunde, dem Herzog von Béthune, in die Bastille geführt. Seine
Entlassung erfolgte am 25. März 1701. – Bezüglich Richelieus
vergleiche man den Abschnitt G des Anhangs.

D. Übers.
	[bookmark: foot76]Renneville ( t. I. p.
XIII) erzählt den Vorfall folgendermaßen: »Cherberg sah in
der Schlacht bei Ramillies [23. Mai 1706], daß das Regiment des
Königs in Gefahr stand, umzingelt und in die Pfanne gehauen zu
werden, und bemerkte gegen den Marschall von Villeroi, wenn er ihm
nur drei oder vier Schwadronen geben wolle, so nehme er es bei
seinem Kopfe auf sich, dies Regiment herauszuhauen und ihm einen
ehrenvollen Rückzug zu sichern. Der Marschall erwiderte darauf, er
habe ebenso gute Augen wie er, und diese Entgegnung riß den
General-Lieutenant in seinem allerdings zu wohlgemeinten Eifer zu
der Äußerung hin: wenn das wirklich der Fall wäre, so würden die
königlichen Truppen nicht dem Gemetzel des Feindes preisgegeben
sein, wie es eben geschehe, die Truppen wären gut und würden aufs
trefflichste ihre Pflicht thun, wenn sie nur gut geführt würden.
Mehr war nicht nötig, um den braven Offizier in die Bastille zu
bringen.«

D. Übers.
	[bookmark: foot77]Das war durchaus nichts
Seltenes. Wir führen neben jenem Augustin le Charbonnier, der nach
einem vier- bis fünfjährigen Aufenthalte in Vincennes am 28. Juni
1699 in die Bastille gebracht und bis zu seinem Tode darin
festgehalten wurde, noch folgende Fälle an: Desimbers, eingebracht
am 23. Februar 1697, als wahnsinnig nach Charenton geschafft im
April 1706; Charles de Rosset, eingebracht am 26. Februar 1703,
nach Charenton versetzt im Mai 1714; Jean François Heron,
eingebracht am 21. Dezember 1764, nach Bicêtre geschafft am 14.
April 1765 und dort wegen Wahnsinns festgehalten bis zum 28.
Dezember 1783; Julien Delaunay de Ronceray, eingebracht am 1. Juli
1768, später ebenfalls nach Charenton versetzt u. s. w. u. s.
w.

D. Übers.
	[bookmark: foot78]Aus dem im Anhang (unter L) gegebenen
Auszuge aus den Akten des Prozesses gegen den Chevalier de Rohan
wird man ersehen, daß die oben mitgeteilten Umstände nur der Sache
nach richtig sind.

D. Übers.
	[bookmark: foot79]Dem Chevalier de Bellerive. Er war
Dragoneroffizier und wurde 1749 in die Bastille gesteckt, weil er
sich beißende Bemerkungen über den König, Frau von Pompadour und
die Herren Minister erlaubt hatte. Es war dies im selben Jahre, in
welchem de Latude, der im Register als Danry, Heilgehilfe (
garçon chirurgien), verzeichnet
steht, eingesperrt wurde.

D. Übers.
	[bookmark: foot80]Wir wissen mit Bestimmtheit, daß diese
Papiere vor mehreren Jahren auf Befehl des Herrn de Breteuil in das
Manuskript-Depot der Königlichen Bibliothek geschafft worden
sind.
	[bookmark: foot81]»Dieser Tavernier war, wie man
behauptete, ein natürlicher Sohn von Pâris Duverney, einem Bruder
des reichen Pâris de Montmartel. Er hatte schon vorher zehn Jahre
auf den Iles Saint-Marguerite zugebracht. Während der Nacht nach
der Einnahme der Bastille nahm ihn ein Unbekannter bei sich auf.
Drei Tage später wurde er uns zugeführt. Herr du Veyrier, unser
Schriftführer, fand, nachdem er ihn befragt hatte, daß sein Geist
vollständig zerrüttet war. Wir schickten ihn nach Charenton. Ein
braver Bürger meldet sich als sein Beschützer: wir vertrauten ihm
den Unglücklichen an unter der Bedingung, daß er für ihn einstehe.
Bald jedoch suchte er einen neuen Befehl nach, um ihn wieder dahin
zurückbringen zu dürfen, woher er ihn abgeholt hatte.« Dusaulx, La prise de la Bastille, p.
345.

D. Übers.
	[bookmark: foot82]Bezüglich der Skelette irrt
Charpentier. Man sehe den Abschnitt M des Anhangs.

D. Übers.
	[bookmark: foot83]Geschosse von der Größe eines
Billardballs.
	[bookmark: foot84]Kugeln, die ihre Hülse mit fortnehmen.
	[bookmark: foot85]Diese drei Unbekannten waren der
Sieur Bélon, Schützenoffizier, nebst, wie man glaubt, einem
Sergeanten von der Stadtgarde und einem Sergeanten von den Gardes
françaises. Wir vermögen nicht anzugeben, ob diese Herrn sich
wirklich als Deputierte der Stadt bei dem Gouverneur angemeldet
haben, können aber mit Bestimmtheit versichern, daß wir in den
Notizen, die bei der Redaktion des Protokolls über die Sitzung im
Stadthause am 14. Juli benutzt wurden und uns von einem der Herren
Wähler mitgeteilt worden sind, keine Spur von dieser Deputation
gefunden haben. Ebensowenig sind wir über ihre Ursache wie über ihr
Ergebnis unterrichtet. [Man vergleiche hierzu den Abschnitt N des
Anhangs.]

D. Übers.
	[bookmark: foot86]Der Parlementsrat Herr
Thuriot de la Rosière, erster Wähler des Distrikts
Saint-Louis-de-la-Culture und Deputierter dieses Distrikts an den
Gouverneur der Bastille, hat uns versichert, daß er in der Bastille
allerdings den Sieur Bélon angetroffen habe, der dort sogar mit
Herrn de Launay frühstückte oder sich wenigstens erfrischte. [Der
ausführliche und im wesentlichen mit dem oben gegebenen
übereinstimmende Bericht de la Rosières über den Verlauf seiner
Sendung findet sich im Anhang unter N mitgeteilt. Wir bemerken bei
dieser Gelegenheit noch, daß de Launay nach Dusaulx ( L'oeuvre des sept jours, p. 291) schon am frühen
Morgen des 14., auf jeden Fall vor Beginn des Kampfes, einen
Offizier nach dem Stadthause geschickt und durch diesen die
Erklärung hatte abgeben lassen, daß er sich neutral verhalten
werde, falls man ruhig bleibe. Aber, fügt Dusaulx offenherzig
hinzu, »das lag weder in unserer Berechnung, noch in der der wahren
Bürger.«

D. Übers.
	[bookmark: foot87]Einer von diesen beiden
Tapfern ist der Sieur Louis Tournay, früher Soldat im
Infanterie-Regiment Dauphin, jetzt Stellmachergesell bei dem Sieur
Girard in der Rue de Braque im Marais. Er hat uns erzählt, und
seinem Berichte ist von keiner Seite widersprochen worden, daß er
zunächst auf das Haus des Parfümeurs Riquet stieg, von dort aus auf
die Mauer, an die sich der Rundenweg anlehnte, und von der Mauer
auf das Wachthaus kletterte, von wo er dann in den ersten Hof
hinabstieg. Er suchte im Wachthause nach den Schlüsseln zur
kleinern Brücke, fand sie aber nicht mehr dort. Nun verlangte er
eine Axt, die ihm von draußen zugereicht wurde, und zerschmetterte
dann mit deren Hilfe die Riegel und Schlösser, während man draußen
gleichzeitig bemüht war, die Thore einzuschlagen. Die Brücken
wurden also niedergelassen, nicht aber die Ketten zerhauen, wie die
Invaliden, die sich in einer zu großen Entfernung befanden, um
alles genau sehen zu können, irrtümlich angenommen hatten.
	[bookmark: foot88]Die Außenstehenden
haben uns allerdings versichert, daß sie alle diese Zeichen und
Signale wahrgenommen hätten, die Aufforderungen aber, welche die
Invaliden erlassen zu haben behaupten, waren unmöglich zu
vernehmen.
	[bookmark: foot89]Diese Vermutung de Launays war keineswegs ein haltloser
und unbegründeter Einfall: im Laufe des 13. war die Stadtfahne
zweimal von bewaffneten Haufen aus dem Stadthause entführt
worden. S. Dusaulx,L'oeuvre des sept
jours, p. 276. 278.

D. Übers.
	[bookmark: foot90]Aus dem Abschnitt N des Anhangs, in welchem
wir über alle am 14. an de Launay abgesandten Deputationen Bericht
geben, wird man ersehen, aus welchem Grunde sich diese
dritte, von Ethis de Corny geführte Deputation
zurückzog.

D. Übers.
	[bookmark: foot91]Durch die
Aussage der Invaliden, der Schweizer, der Schließer und einiger
Belagerer, die den Platz nicht verlassen haben, scheint es uns
hinlänglich erwiesen, daß thatsächlich nur dieser eine Kanonenschuß
von der Bastille abgegeben worden ist. Man mag das Geschütz mit der
Wallbüchse verwechselt haben, die, wie erwähnt, an der im Flügel
der großen Zugbrücke angebrachten Mauerlücke aufgepflanzt war und
in der That zu wiederholten Malen abgefeuert worden ist. Ebenso hat
man in einiger Entfernung den Geschützdonner mit dem Musketenfeuer
verwechseln können, das von der Plattform und vielen Schießscharten
aus unterhalten wurde. Selbst die Stabs-Offiziere und die Offiziere
der Compagnie haben die Muskete gehandhabt. Besonders aber mag der
Umstand, daß die Artillerie-Geschosse der Belagerer nicht immer die
Bastille trafen, sondern bisweilen darüber hinaus und ins Weite
flogen, dazu beigetragen haben, dem Irrtum, als sei von den
Belagerten wiederholt von dem Geschütz Gebrauch gemacht worden,
Glauben zu verschaffen. Im Hause des Parfümeurs Riquet, auf das
Tournay erwähntermaßen gestiegen war, um zur ersten Brücke zu
gelangen [s. die Anmerkung auf S. 101], wurden die Decken durch das
Geschütz zerschmettert, das im Ulmenhofe am Thore nach dem
Durchgangshofe aufgepflanzt war. Dieser Bürger hat an jenem Tage
seine ganze Habe verloren: seinen Hausrat, seine Waaren, seine
Effekten, alles ist geraubt oder vernichtet worden – er besitzt
nichts, als was er auf dem Leibe trug.
	[bookmark: foot92]In der That war dies Feuer den Stürmenden so nachteilig,
daß der Spezereihändler Réoles aus dem Kirchspiel St. Pauli, Elie,
Offizier vom Regiment Königin, und drei oder vier andere Bürger
diese Wagen zurückzuziehen beschlossen. Den einen entfernten sie
bald, der zweite aber setzte ihnen größere Schwierigkeiten
entgegen: er stand der festliegenden Brücke gegenüber und
versperrte den Zugang zur Festung vollkommen. Herrn Réoles gelang
es endlich, nachdem zwei seiner Kameraden hart an seiner Seite
getötet worden waren, das in Flammen stehende Gefährt ganz allein
zurückzuziehen. Einen Augenblick später wurden zwei Geschütze der
großen Brücke gegenüber aufgepflanzt und abgefeuert, ohne ihn zu
beschädigen. Der Sieur Réoles hat den Goldschmid Rossignol aus der
Rue Charenton als seinen treuen Waffengefährten während dieses
ganzen Tages bezeichnet und anerkannt.
	[bookmark: foot93]Ferrand lebt noch,
und die oben mitgeteilten Thatsachen sind uns in seiner Gegenwart
von seinen Kameraden bestätigt worden. Was den unglücklichen
Béquard anlangt, so empfing er unmittelbar nach der Öffnung des
Thores zwei Degenstiche, während ein Säbelhieb ihn der rechten Hand
beraubte. Diese Hand wurde im Triumphe durch die Straßen von Paris
getragen: man hielt sie für die eines der Schließer. Béquard selbst
wurde aus der Bastille fortgeschleppt, nach dem Grèveplatz geführt
und dort gehangen. Der Schließer Trecour hat uns berichtet, er sei
zwar nicht Augenzeuge der That Béquards gewesen, habe denselben
aber in einem Augenblicke, wo bereits im Innern der Bastille das
Gerücht laut wurde, Herr de Launay wolle das Schloß in die Luft
sprengen, sagen hören, wenn der Gouverneur nur mit einer Miene
diese Absicht verrate, würde er ihm das Bajonett durch den Leib
rennen. In einem Augenblicke, wo der genannte Schließer damit
beschäftigt war, den Soldaten Wein zu geben, ergriff nun der
Gouverneur wirklich eine Lunte, und da warf Béquard sich ihm in den
Weg und hielt ihn auf, wie uns von den Schweizern versichert worden
ist. Herr de Launay hatte völlig den Kopf verloren: sein Plan war
thöricht und nicht zu fürchten, denn er besaß den Schlüssel zu den
Pulverniederlagen nicht; derselbe befand sich in den Händen eines
Schließers, der durchaus nicht geneigt war, ihn herauszugeben.
Béquard hatte gleich bei Beginn des Kampfes einen Schuß erhalten
und war in den Hof hinabgestiegen, um sich verbinden zu lassen: er
hat keinen einzigen Schuß abgegeben.
	[bookmark: foot94]Die Schließer und sämtliche
Soldaten, die auf dem Hofe aufgestellt waren, haben uns versichert,
daß Herr de Launay wiederholentlich davon sprach, sich in die Luft
zu sprengen, und daß er sogar als um eine Gnade um ein einziges Faß
Pulver bat, das ihm indessen verweigert wurde.
	[bookmark: foot95]Bezüglich dieses Punktes haben wir die
Belagerer und die Belagerten nicht zur Einhelligkeit in ihren
Aussagen bringen können. Wurde etwa noch aus dem Innern der Türme
und vom Hofe aus gefeuert? Wir wissen es nicht. War es aber bei der
Verwirrung, die in jenem Augenblicke herrschte, den bewaffneten
Bürgern überhaupt möglich, ihr eigenes Feuer mit Sicherheit von dem
des Platzes zu unterscheiden? [Besonders muß hier beachtet werden,
daß auch von den Dächern der benachbarten Häuser aus geschossen
wurde. Diese Häuser überragten zum Teil die Bastille, man schoß
also nach unten, und viele von den auf diese Weise abgegebenen
Kugeln mögen in die Haufen der Belagerer auf dem ersten und dem
Durchgangshofe eingeschlagen sein.]

D. Übers.
	[bookmark: foot96]Die
Kapitulation hatte folgenden Wortlaut: »Wir haben noch zwanzig
Zentner Pulver und werden die Besatzung und das ganze Viertel in
die Luft sprengen, wenn ihr die Kapitulation nicht annehmt.« Man
schaffte eine Bohle herbei, legte sie über den Graben, und der
junge Réoles, den wir bereits erwähnt haben, nahm das Blatt in
Empfang und überreichte es dem Sieur Elie, der es mit lauter Stimme
vorlas. Dann rief der Sieur Elie den Belagerten zu: »Auf
Offizierswort, wir nehmen sie an! Laßt die Brücken nieder!« Im
selben Augenblicke wollte ein Unbekannter, dessen Name nicht hat
festgestellt werden können, gleichfalls über die Bohle schreiten
und mit einer eisenbeschlagenen Stange das Loch größer brechen,
durch welches die Kapitulation herausgereicht worden war; er glitt
indessen aus und stürzte schwer verwundet in den Graben. Dann wurde
die kleine Brücke niedergelassen, durch Vorschiebung der Riegel
festgelegt, und nun drängten die Belagerer, beinahe sämtlich
Civilpersonen, in dichter Masse darüber hin, so daß sie im Nu mit
Menschen bedeckt war. Erst einige Minuten später wurde das Thor
geöffnet, und erst als sie bereits in die Bastille eingetreten
waren, wurde auch die große Brücke niedergelassen. (Auszug aus
einer Denkschrift des genannten Réoles.)
	[bookmark: foot97]Von diesen zweiunddreißig Schweizern leben
noch elf oder zwölf in den verschiedenen Distrikten von Paris
zerstreut. Während des Kampfes ist keiner von ihnen getötet worden,
und nach demselben nur einer. Zufälligerweise war dies gerade
derjenige, der die Wallbüchse, die eine so große Verheerung
anrichtete, aufgestellt, geladen und gerichtet hatte. Er hatte
während des letzten Krieges mehrere Jahre zur See gedient und war
auf den Kriegsschiffen mit der Bedienung des Geschützes vertraut
geworden. Da er sich wahrscheinlich schuldiger fühlte als seine
Kameraden, so suchte er nach der Öffnung des Thores zu entfliehen,
wurde aber im Durchgangshofe durch einen Säbel- oder Bajonettstich
getötet. Der Rest der Abteilung wurde nach dem Stadthause geführt,
und die Gardes françaises erbaten und erhielten ihre
Begnadigung.
	[bookmark: foot98]»Ich war auf die Türme
gestiegen,« erzählt der mehrfach erwähnte Réoles in seiner
Denkschrift, »um unsern Kampfgefährten zu zeigen, daß wir Sieger
seien, als plötzlich einer meiner Freunde, den ich vor Freuden
umarmt hielt, eine Kugel in den Mund erhielt und mir tot vor die
Füße fiel. Daraufhin ließ man einen von den Gardes françaises auf
eine Kanone steigen, damit man uns erkenne und das Feuer
einstelle.«
	[bookmark: foot99]Die Invaliden haben
diese Wohlthat zum großen Teile dein Sieur Margué, ehemaligem
Grenadier-Sergeanten bei den Gardes françaises, jetzt
Sekonde-Lieutenant bei der besoldeten Grenadierkompagnie an der
Porte Saint-Antoine, zu verdanken. Nachdem er im Verein mit seinen
Kameraden ihre Begnadigung erbeten und erlangt hatte, ließ er sie,
zweiundzwanzig Invaliden und elf Schweizer, von seiner Abteilung in
die Mitte nehmen und führte sie, dem Volke zum Trotz, das sie nach
dem Palais-Royal gebracht sehen wollte, über die Place des
Victoires nach der Kaserne Nouvelle France.
	[bookmark: foot100]Herr Elie ist Offizier beim
Infanterieregiment Königin; er hat, wie bemerkt, die Kapitulation
in Empfang genommen und vorgelesen. Die Personen, welche
gleichzeitig mit ihm eindrangen, sind: Herr Hulin, vom Waschhause (
buanderie) der Königin, die Herren
Tournay, Réoles, François und der Bäckergesell Louis Morin aus der
Rue Saint-Avoie Nr. 16, der während des ganzen Kampfes einen
schranken- und beispiellosen Mut bewiesen hat. Außerdem, sind uns
noch der Uhrmacher Imbert, einige von den Gardes françaises und
noch eine ganze Anzahl anderer Bürger genannt worden, die ebenfalls
die ersten mit auf dem Hofe gewesen sein würden, wenn das Thor
größer gewesen wäre. Wir sind von den Invaliden mit der Erklärung
beauftragt worden, daß die zuerst Eingedrungenen sie mit vieler
Menschlichkeit behandelt und die Offiziere zum Zeichen des Friedens
und der Versöhnung umarmt haben; sie haben dann alles gethan, was
in ihren Kräften stand, um die Innehaltung der
Kapitulationsbedingungen zu bewirken, das Volk aber hat keine
Rücksicht darauf genommen.
	[bookmark: foot101]Die Schweizer,
die wir über diesen Umstand befragten, haben uns in Gegenwart des
Herrn de la Rosière versichert, daß in der That ihr Offizier in
deutscher Sprache die Frage an sie gerichtet habe, ob sie auf die
Invaliden schießen würden, falls diese dem Gouverneur den Gehorsam
verweigern sollten, und daß sie darauf mit Ja geantwortet
hätten.
	[bookmark: foot102]De Launay versuchte sich zu erstechen, das
Messer wurde ihm jedoch entrissen und am folgenden Tage durch den
Gendarmerie-Brigadier Mangin dem Ausschuß des Distrikts
Saint-Louis-de-la-Culture zugestellt. Eine Schar von Bürgern,
darunter namentlich Elie und Hulin, nahm ihn in die Mitte, um ihn
nach dem Stadthause zu geleiten. Schon war man demselben ziemlich
nahe gekommen, als eine neue Menschenwoge die Beschützer des
unglücklichen Gouverneurs wegschwemmte oder zu Boden warf. De
Launay wehrte sich wie ein Rasender, während die Menge ihn zuerst
mit den Fäusten zu fassen suchte und dann mit Bajonettstichen und
Flinten- und Pistolenschüssen über ihn herfiel. Wenige Schritte von
der Treppe des Peristyls stürzte er zu Boden, und nun versuchte ein
gewisser Denot, der während des Ringens einen Fußtritt auf den
Unterleib erhalten hatte, ihm mit einem Säbel den Kopf
abzuschlagen. Da aber der Säbel zu stumpf war, zog Denot ein Messer
aus der Tasche und vollendete damit die Operation. Wenige Minuten
später trat einer von den Henkern in den Sitzungssaal der Wähler
und zeigte, sie zwischen zwei Fingern haltend, die Halskragenspange
des Gouverneurs. Dusaulx trat näher, um zu sehen, was es wäre.
»Nehmt, das gehört Euch,« sagte der Unbekannte, und als Dusaulx
erschrocken zurücktrat, fügte er hinzu: »Aha, das Blut macht ihm
Furcht!«

D. Übers.
	[bookmark: foot103]D. Übers.
	[bookmark: foot104]Der Tod des
Majors wurde von allen bedauert, die ihn kannten. Vergebens suchte
der Marquis de Pelleport ihn zu retten: es erging ihm wie den
Beschützern des Gouverneurs.

D. Übers.
	[bookmark: foot105]Dieser
Offizier hat das Hospital völlig geheilt verlassen und befindet
sich gegenwärtig im Hôtel der Invaliden.
	[bookmark: foot106]Man hatte diese beiden in dem Glauben, die
Kanoniere erwischt zu haben, nach dem Stadthause gebracht, um dort
Gericht über sie zu halten. Vergebens bemühten sich dort Elie, der
Kommandant de la Salle, die Wähler Moreau de Saint-Mery, de Lapoise
u. a., die Unglücklichen zu retten. Das Volk schleppte sie aus dem
Saale wieder auf den Platz und hing sie an dem eisernen Arme auf,
der die Laterne vor dem Stadthause trug ( Desaulx, p. 303). Um einer sehr verbreiteten
falschen Auffassung vorzubeugen, bemerken wir bei dieser
Gelegenheit, daß während der Revolution in Paris niemand an einem
Laternenpfahl vom Leben zum Tode kam, und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil es keine solchen Pfähle gab. Die Reverbèren hingen
entweder an einem quer über die Straße gespannten Seile oder an
eisernen Armen, die an einer Mauer angebracht waren und in die
Straße hineinragten.

D. Übers.
	[bookmark: foot107]D. Übers.
	[bookmark: foot108]Diese Brücke tötete
beim Zurückfallen einen Mann und quetschte einen andern. Erst in
diesem Augenblicke wurde eine der Ketten derselben durchhauen. Die
Invaliden hatten gar nicht den Befehl erhalten, sie wieder
aufzuziehen. Sie hatten das Schloß verlassen, um die ihnen von
ihren Frauen gebrachten Lebensmittel in Empfang zu nehmen, und
suchten bei ihrer Rückkehr die Brücke, welche Tournay eben
niedergelassen hatte, wieder in die alte Stellung zu bringen. Sie
wurden jedoch in die Flucht gejagt und gelangten nicht einmal
wieder in das Schloß zurück. [Wie schon auf S. 97. 98 erwähnt,
wurden sie nebst zwei andern unbewaffneten Invaliden nach dem
Stadthause geführt. Dem Protokoll zufolge wurden aber nur drei dort
vor den Ausschuß gebracht. »Einer von diesen drei Invaliden,« heißt
es im erwähnten Protokoll, »dessen hohes Alter und weißes Haar zum
mindesten Mitleid einflößten, bemerkte ruhig, während ihm von allen
Seiten Drohungen in die Ohren schallten: »Wie kann ich schuldig
sein und auf die Bürger geschossen haben, da ich ohne Waffen war
und eben aus einer Schenke kam, wo ich eine Flasche Wein für mich
und meine Kameraden geholt hatte?« Den Bemühungen des
Protokollführers du Veyrier gelang es, die drei der Wut des Volkes
zu entziehen. »Wir begnadigen die Gefangenen,« schrie die Menge,
»wenn der Gouverneur die Bastille übergiebt, oder wenn wir sie
nehmen.« ( Dusaulx, p. 295).]

D. Übers.
	[bookmark: foot109]Darüber ließe sich denn doch
streiten. Dem Berichte Réoles zufolge (s. die Anmerkung auf S. 109)
wurde die große Brücke erst niedergelassen, als Elie und Genossen
bereits auf dem Hofe waren, und dieser Bericht erscheint schon
darum wahrheitsgemäß, weil sich vermittelst seiner die Aussagen
Degains und Cholats sehr leicht in Einklang bringen lassen. Danach
war der Vorgang folgender: Elie und Genossen kamen vor Cholat und
Genossen in den Hof. Degain erkannte zuerst den Gouverneur und
stürzte auf ihn los, stand aber von jeder Handgreiflichkeit ab, als
er sah, daß Elie, Hulin u. s. w. die Offiziere umarmten. In diesem
Augenblicke wurde die große Brücke niedergelassen, und Cholat drang
mit seinem Haufen herein. Da er nichts von der Kapitulation wußte –
der sicherste Beweis, daß er sich nicht an der Spitze der Angreifer
befunden hat – so nahm er den Gouverneur fest, was zehn andere
schon vor ihm hätten thun können. Hulin, Elie, Degain und andere
von den Ersteingedrungenen scharten sich dann um de Launay, Nun ihn
vor der Wut des Volkes zu schützen – leider, wie man weiß, ohne den
gewünschten Erfolg.

D. Übers.
	[bookmark: foot110]Unser Werk war bereits abgeschlossen, als uns von Seiten
des Herrn Elie das Original der Kapitulation zugestellt wurde.
Dasselbe ist im Lycée niedergelegt, wo jeder es in Augenschein
nehmen kann.
	[bookmark: foot111]Man sehe hierzu
die Verlustliste der Stürmenden im Anhang unter O.

D. Übers.
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		[Vorbemerkung des Verfassers]

		Denkwürdigkeiten zur Geschichte der Bastille und über die
Gefangenschaft des Verfassers in diesem Schlosse vom 27. September
1780 bis zum 19. Mai 1782.

		London, am 5. Dezember 1782 Ich war genötigt, eine große Anzahl von Anmerkungen
hinzuzufügen, und mehrere derselben sind ein wenig lang. Daher habe
ich mich dafür entschieden, sie unter genauem Nachweis der Stellen,
zu denen sie gehören, an das Ende zu verweisen. Dies Verfahren
lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers weniger ab und wird an ein
anderes Werk erinnern, wo ich es zu meinem Vorteil ebenfalls
angewandt habe.

Linguet.

		Ich befinde mich in England: ich muß beweisen, daß ich nicht
umhin konnte, dahin zurückzukehren. Ich befinde mich nicht mehr in
der Bastille: ich muß beweisen, daß ich nie verdient habe,
hineinzukommen.

		Ich muß mehr thun: ich muß zeigen, daß nie jemand es verdient
hat – die Unschuldigen nicht, weil sie unschuldig sind, die
Schuldigen nicht, weil sie nur nach Maßgabe der Gesetze überführt,
verurteilt und bestraft werden dürfen und man in der Bastille kein
Gesetz befolgt oder [bookmark: page118]vielmehr sie sämtlich übertritt; ferner weil
es, wenn nicht vielleicht in der Hölle, nirgends Strafen giebt, die
denen in der Bastille nur annähernd gleichkommen, und weil, wenn
auch die Einrichtung der Bastille an sich möglicherweise zu
rechtfertigen ist, doch in keinem Falle das Verwaltungs-System in
derselben gerechtfertigt werden kann. Ich muß zeigen, daß dies
ebenso schmachvolle wie grausame System allen Prinzipien der
Gerechtigkeit und Menschlichkeit, den Sitten der Nation, der Milde,
welche das königliche Haus von Frankreich auszeichnet, und vor
allem der Güte und dem Billigkeitsgefühl des Fürsten Hohn spricht,
der zur Zeit den Thron dieses Landes einnimmt.

		Durch diese Erörterung will ich die Wiederaufnahme meiner Arbeit
und den Wiedereintritt in meinen mühevollen Beruf feiern.

		Die beiden ersten Abschnitte scheinen rein persönlich zu sein
und nur mich anzugehen. Man wird indessen sehen, daß sie
unzertrennlich mit dem dritten verknüpft sind und einen
wesentlichen Teil desselben bilden. Alle drei zusammen schildern
eine Reihenfolge von Unterdrückungen, eine Kette von
Ungerechtigkeiten und Leiden, für die sich seit der Geschichte
Hiobs sicherlich nur wenige Beispiele finden.

		Würde ich übrigens würdig sein, den dritten zu erörtern, wenn
ich nicht mit den Aufschlüssen über die beiden ersten Punkte
begänne? Von welchem Gewichte würden meine Vorstellungen sein, wenn
ich nur ein rachgieriger Überläufer oder ein durch die Begnadigung
gebrandmarkter Verbrecher wäre?

		Hat man aber die Beweise für meine Unschuld kennen gelernt, so
wird man um so tiefer von der Schilderung der Schrecken ergriffen
werden, vor denen sie mich nicht hat bewahren können. Diese
Teilnahme wird sich noch vermehren, wenn man bedenkt, daß es unter
den in Frankreich Reisenden weder einen Franzosen noch einen
Ausländer giebt, der sicher sein darf, diese Schrecken niemals
[bookmark: page119]zu
empfinden. Die französischen Bastillen verschlangen und
verschlingen noch täglich Menschen aus allen Ständen und aus allen
Nationen. Mit Recht könnte man über die Zugänge zu diesen Schlünden
(I) die an die Vorübergehenden gerichtete Mahnung setzen, die über
der Pforte mancher Friedhöfe zu lesen ist: Hodie mihi, cras tibi.

		Wer in der That darf erwarten, einem Lose zu entgehen, vor dem
weder die Eigenschaft als präsumptiver Erbe der Krone einen Ludwig
XII., noch die errungenen Lorbeern einen Condé (II), noch Tugend
und Wissenschaft einen Sacy samt so vielen andern, noch die Würde
des Richterstandes einen Pucelle, noch das Völkerrecht so viele
Engländer, Deutsche, Italiener u. s. w. bewahren konnte, deren
Namen, infolge feindlicher Bosheit mit diesen verhängnisvollen
Mauern verknüpft, dort allerorten eine Art Erdkunde abgeben, die
ebenso mannigfaltig wie erschreckend ist? Ludwig XII., damals noch Herzog von Orleans, empörte
sich, um die Vormundschaft über Karl VIII. an sich zu reißen, wurde
aber bei Saint-Aubin geschlagen, gefangengenommen und von 1488-1491
im Turm von Bourges verwahrt. Heinrich II. von Condé, der Vater des
großen Condé, wurde wegen mannigfacher Umtriebe und Intriguen am 1.
September 1616 im Louvre verhaftet und erst in die Bastille, dann
aber in das Staatsgefängnis zu Vincennes gebracht, aus dem ihn
Luynes am 16. Oktober 1619 befreite; von ihm ist in Linguets
Anmerkung II die Rede. Der oben im Text genannte große Condé selbst
wurde während der Unruhen der Fronde auf Anstiften Mazarins am 18.
Januar 1650 mit Conti und Longueville im Palais Royal verhaftet und
zuerst nach Vincennes, dann nach dem Schlosse Marcoussi und endlich
nach Havre de Grace geführt, wo er am 13. Februar 1651 wieder in
Freiheit gesetzt wurde. Der Marschall von Luxembourg begab sich
freiwillig in die Bastille, als der Giftmischer Le Sage ihn vor der
chambre ardente des Mordes
beschuldigt hatte; seine Haft dauerte vierzehn Monate. Den
Jansenisten Le Maistre de Sacy führte seine religiöse Überzeugung
in die Bastille. Der ebenfalls jansenistische Pucelle, ein Neffe
Catinats und Parlementsrat, wurde wegen seiner beißenden Kritik der
Maßnahmen des Kardinals Fleury verhaftet und dann, als seine
Kollegen für ihn eintraten, verbannt. Am schwersten endlich verging
man sich gegen Mahé de La Bourdonnais. Dieser hatte, nachdem er
schon 1741-44 den Engländern in den indischen Gewässern den größten
Abbruch gethan, i. J. 1746 Madras erobert, gegen eine Kontribution
von neun Millionen Livres aber wegen der Schwäche seiner
Streitkräfte wieder geräumt. Dies wurde zum Verbrechen gestempelt,
und La Bourdonnais, als er 1748 nach Paris zurückkehrte, sogleich
in die Bastille geschickt. Erst 1752 wurde er wieder entlassen und
starb bereits am 9. September 1753. Vgl. den Abschnitt BB im
Anhang.

D. Übers. Ich habe also hier sozusagen den Charakter einer
[bookmark: page120]Epidemie
festzustellen, die für die ganze Menschheit gefährlich ist.

		Trotz der überreichen Menge von Zeugen, die diesen Schlünden
wider ihren Willen einen Besuch gemacht haben, ist über die innern
Einzelheiten nur sehr wenig bekannt. Die Memoiren von La Porte,
Gourville und Frau von Staal geben fast gar keine Auskunft darüber,
und das, was sie sagen, bildet nur den Beweis für eine
unbestreitbare Thatsache: daß nämlich dieser Tartarus zu ihrer Zeit
eine Art elysischer Gefilde gegenüber dem war, was er heute ist.
Über La Porte, Gourville und Frau von Staal
siehe S. 73. 74. 87. 88.

D. Übers.

		Die Gefangenen empfingen damals Besuche, sie besuchten sich
untereinander, sie gingen zusammen spazieren, und die
Stabsoffiziere sprachen und aßen mit ihnen und waren für sie
ebensowohl Tröster als Wächter. La Porte redet mit eigenen Worten
von den »Freiheiten der Bastille«; er bezeichnet mit diesem
Ausdrucke alle die eben erwähnten Begünstigungen, die ihm und
seinen Unglücksgefährten zu Teil wurden.

		Und La Porte spricht von der Regierung des Kardinals
Richelieu! La Porte war einer von den Männern des Reichs, die
am wenigsten geschont werden sollten! Der Despotismus des
unversöhnlichen Ministers hatte ein persönliches Interesse daran,
ihm ein wichtiges Geheimnis zu entreißen, dessen Vertrauter er war,
seiner Rachsucht lag daran, ihn zu quälen! Die Bastille hatte also
zu jener Zeit keine Bitterkeit, die er nicht hat [bookmark: page121]hinunterschlucken, keine
Marter, die er nicht hat erdulden müssen. Nun aber vergleiche man
seine Schilderung mit der meinen (IIl).

		Auf welche Weise hat dies Wachstum an Barbarei sich vollzogen?
Das weiß ich nicht, eine schmerzliche Erfahrung aber hat mich die
Wirklichkeit desselben nur zu gut kennen gelehrt. Während heute
alles in Sitten und Gebräuchen eher zur Milde als zur Strenge zu
neigen scheint, während der Fürst, der jetzt über Frankreich
herrscht, nur milde Absichten an den Tag legt, während auf seinen
Befehl humane Veränderungen in den gewöhnlichen Gefängnissen sogar
den überführten Verbrechern Erleichterungen gesichert haben,
beschäftigt man sich in der Bastille nur damit, die Martern für die
Unschuld zu vervielfältigen. Die Kerker der Bastille haben an
Grausamkeit mehr gewonnen, als die übrigen verloren haben.

		Diese unglaubliche Verschlimmerung enthüllen, heißt unter einem
gerechten Fürsten eine Reform derselben erzwingen. Diese letzten
Abschiedsworte an mein Vaterland sind daher noch ein Dienst, den
ich demselben erweise: diese letzte Huldigung wird für den
tugendreichen König, der es beherrscht, eine Gelegenheit mehr sein,
Gutes zu thun, wie er es liebt und sucht.

		Aber giebt es nichts, was mir diese Enthüllung verbieten könnte?
Kann ich alle Gegenstände, die ich hier behandle, auch ohne
Bedenken behandeln? Kann ich mit gutem Gewissen dem Publikum das
Geheimnis der fürchterlichen Mysterien enthüllen, in die der 27.
September des Jahres 1780 mich eingeweiht hat?

		Die Schergen der Bastille haben allerdings nicht das Wasser des
Lethe zur Verfügung, um im Gedächtnis ihrer Opfer die Erinnerung an
ihre Grausamkeiten zu verwischen – aber sie suchen diesen Mangel zu
ersetzen. Der Despotismus, der das Schweigen zu einer der Martern
der Bastille macht, wenn man drinnen ist, sucht dasselbe [bookmark: page122]zu einer
religiösen Pflicht zu machen, wenn man sie verläßt: man zwingt alle
die Jonasse, die sie wieder ausspeit, zu dem Schwure, daß sie
nie, weder unmittelbar noch mittelbar, etwas von dem enthüllen
werden, was sie etwa darin erfahren oder erlitten haben.
Vgl. bezüglich dieses Versprechens das
Formular für die Entlassung aus der Bastille im Anhang unter
P.

D. Übers.

		Ein Beamter in anscheinend der Gerechtigkeit geweihter Tracht
(IV), Kriegsleute, geschmückt mit dem augenscheinlichen Lohne für
unbescholtene Dienste, für ein der Verteidigung der Bürger
geweihtes Leben (V), sind es, die diesem letzten Akte einer
Bedrückung vorstehen, deren Werkzeuge sie bis dahin waren. Man
zeigt dem Halb-Erstandenen die Pforte, die ihn allein dem Leben
wiedergeben kann, zur Hälfte geöffnet und bereit, sich wieder zu
schließen, wenn er zögert: man will ihm nur die Wahl lassen
zwischen dem Schweigen, dem Meineid und dem Tode.

		Fühlende Männer aller Nationen, strenge Kasuisten, die ihr wißt,
was Ehr- und Zartgefühl gebieten, sprecht das Urteil. Soll meine
Feder gebunden bleiben, weil meine Hände ungerechterweise gebunden
waren? Nein! Einstimmig ruft ihr mir zu, daß der Bruch dieser
schmählichen Verpflichtung kein Meineid ist, daß es ein Verbrechen
ist, ein solches Versprechen zu fordern, nicht, es zu brechen.

		Ihr habt den berühmten Dellon für schuldfrei erklärt, als er
sich der Fessel entledigte, die von einer religiösen Inquisition
geschmiedet worden, welche, da sie dieselben Grundsätze hat wie die
hier in Rede stehende, auch die nämlichen Mittel anwendet, um das
Schmähliche und Empörende derselben zu verdecken. C. Dellon war um 1649 geboren. Nachdem er einige Zeit
Medizin studiert hatte, schiffte er sich 1668 in Port-Louis nach
Ostindien ein, bereiste die Küste von Malabar bis Cananor, ging
dann nach China und kehrte von dort zu Lande nach Daman zurück, wo
er sich der Ausübung seines Berufs widmete. In Daman wurde er 1674
auf Befehl der Inquisition verhaftet, nach Goa gebracht und dort im
Gefängnis mit ausgesuchter Grausamkeit behandelt. Schließlich
verurteilte ihn die Inquisition zur Konfiskation seines Vermögens
und zu fünfjähriger Galeerenstrafe. Zur Abbüßung dieser Strafe nach
Portugal geschickt, fand er in dem Leibarzte der Königin einen
Beschützer und wurde auf dessen Verwenden begnadigt. Er kehrte nun,
im August 1677, nach Frankreich zurück und ließ sich in Bayonne
nieder, wo er sich als Arzt binnen kurzem eines großen Rufs
erfreute. I. J. 1685 begleitete er den Prinzen Conti auf einer
Reise nach Ungarn. Über seine weitern Schicksale ist nichts
bekannt. Der Bericht über das Verfahren der Inquisition gegen ihn
erschien zuerst 1687 in Leyden unter dem Titel: Relation de l'inquisition de Goa.

D. Übers. Ihr vereint euch mit [bookmark: page123]mir, um eine für die
Gesellschaft unendlich wertvolle Wahrheit von neuem festzustellen,
und für alle Zeiten zu bestätigen, eine Wahrheit, deren Verleugnung
den mit der Macht gewappneten Bösewichtern einen zu großen Vorteil
gewähren würde, die Wahrheit, daß der Eid eingeführt ward, um die
gesetzmäßigen Übereinkünfte zu verbürgen, um die Beobachtung der
Gesetze zu sichern, nicht aber, um die Mißbräuche, die gegen diese
Gesetze verstoßen, zu schirmen und verewigen zu helfen.

		*

			[bookmark: foot112]Ich war genötigt, eine große Anzahl von Anmerkungen
hinzuzufügen, und mehrere derselben sind ein wenig lang. Daher habe
ich mich dafür entschieden, sie unter genauem Nachweis der Stellen,
zu denen sie gehören, an das Ende zu verweisen. Dies Verfahren
lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers weniger ab und wird an ein
anderes Werk erinnern, wo ich es zu meinem Vorteil ebenfalls
angewandt habe.

Linguet.
	[bookmark: foot113]Ludwig XII., damals noch Herzog von Orleans, empörte
sich, um die Vormundschaft über Karl VIII. an sich zu reißen, wurde
aber bei Saint-Aubin geschlagen, gefangengenommen und von 1488-1491
im Turm von Bourges verwahrt. Heinrich II. von Condé, der Vater des
großen Condé, wurde wegen mannigfacher Umtriebe und Intriguen am 1.
September 1616 im Louvre verhaftet und erst in die Bastille, dann
aber in das Staatsgefängnis zu Vincennes gebracht, aus dem ihn
Luynes am 16. Oktober 1619 befreite; von ihm ist in Linguets
Anmerkung II die Rede. Der oben im Text genannte große Condé selbst
wurde während der Unruhen der Fronde auf Anstiften Mazarins am 18.
Januar 1650 mit Conti und Longueville im Palais Royal verhaftet und
zuerst nach Vincennes, dann nach dem Schlosse Marcoussi und endlich
nach Havre de Grace geführt, wo er am 13. Februar 1651 wieder in
Freiheit gesetzt wurde. Der Marschall von Luxembourg begab sich
freiwillig in die Bastille, als der Giftmischer Le Sage ihn vor der
chambre ardente des Mordes
beschuldigt hatte; seine Haft dauerte vierzehn Monate. Den
Jansenisten Le Maistre de Sacy führte seine religiöse Überzeugung
in die Bastille. Der ebenfalls jansenistische Pucelle, ein Neffe
Catinats und Parlementsrat, wurde wegen seiner beißenden Kritik der
Maßnahmen des Kardinals Fleury verhaftet und dann, als seine
Kollegen für ihn eintraten, verbannt. Am schwersten endlich verging
man sich gegen Mahé de La Bourdonnais. Dieser hatte, nachdem er
schon 1741-44 den Engländern in den indischen Gewässern den größten
Abbruch gethan, i. J. 1746 Madras erobert, gegen eine Kontribution
von neun Millionen Livres aber wegen der Schwäche seiner
Streitkräfte wieder geräumt. Dies wurde zum Verbrechen gestempelt,
und La Bourdonnais, als er 1748 nach Paris zurückkehrte, sogleich
in die Bastille geschickt. Erst 1752 wurde er wieder entlassen und
starb bereits am 9. September 1753. Vgl. den Abschnitt BB im
Anhang.
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	[bookmark: foot114]Über La Porte, Gourville und Frau von Staal
siehe S. 73. 74. 87. 88.

D. Übers.
	[bookmark: foot115]Vgl. bezüglich dieses Versprechens das
Formular für die Entlassung aus der Bastille im Anhang unter
P.

D. Übers.
	[bookmark: foot116]C. Dellon war um 1649 geboren. Nachdem er einige Zeit
Medizin studiert hatte, schiffte er sich 1668 in Port-Louis nach
Ostindien ein, bereiste die Küste von Malabar bis Cananor, ging
dann nach China und kehrte von dort zu Lande nach Daman zurück, wo
er sich der Ausübung seines Berufs widmete. In Daman wurde er 1674
auf Befehl der Inquisition verhaftet, nach Goa gebracht und dort im
Gefängnis mit ausgesuchter Grausamkeit behandelt. Schließlich
verurteilte ihn die Inquisition zur Konfiskation seines Vermögens
und zu fünfjähriger Galeerenstrafe. Zur Abbüßung dieser Strafe nach
Portugal geschickt, fand er in dem Leibarzte der Königin einen
Beschützer und wurde auf dessen Verwenden begnadigt. Er kehrte nun,
im August 1677, nach Frankreich zurück und ließ sich in Bayonne
nieder, wo er sich als Arzt binnen kurzem eines großen Rufs
erfreute. I. J. 1685 begleitete er den Prinzen Conti auf einer
Reise nach Ungarn. Über seine weitern Schicksale ist nichts
bekannt. Der Bericht über das Verfahren der Inquisition gegen ihn
erschien zuerst 1687 in Leyden unter dem Titel: Relation de l'inquisition de Goa.
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		Erster Abschnitt.

Die Notwendigkeit meiner Rückkehr nach England.

		Nach dem, was 1777 zwischen dem Herrn Grafen de Vergennes und
mir vorgegangen war (VI), war dieser Minister von allen
europäischen Diplomaten derjenige, mit welchem ich am wenigsten in
Berührung kommen durfte. Im Vertrauen auf den Ruf persönlichen
Ehrgefühls und privater Ehrenhaftigkeit, den er sich erworben hat,
glaubte ich es jedoch beim Herannahen des Bruches zwischen
Frankreich und England im März 1778 wagen zu können, ihm zu
schreiben, um ihn von meiner Abneigung gegen den fernern Aufenthalt
in einem Lande in Kenntnis zu setzen, das der Feind meines
Vaterlandes werden wollte. Ich [bookmark: page124]fragte bei ihm an, ob ich, wenn ich aus
einem so patriotischen Prinzipe meinen Wohnsitz ändere, nicht von
Seiten des französischen Ministeriums neue Verfolgungen zu fürchten
hätte, und schloß mit den Worten:

		»Ich fühle wohl, daß die Umstände mir nicht erlauben, mich für
jetzt der Hoffnung auf Genugthuung hinzugeben; mein Herz würde sich
indessen mit der begnügen, welche das Publikum mir bietet, wenn ich
bei Veränderung meines Aufenthaltsortes auf Ruhe rechnen könnte,
und ich würde darauf rechnen, wenn ich Ihr Wort zum Pfande
hätte.

		»Ich bitte Sie um Verzeihung, daß ich es trotz meiner gut und
vielleicht nur zu gut bewiesenen Unschuld für nötig erachte,
Maßregeln für meine Sicherheit zu treffen: es ist das eben das
Unglück meiner Lage, und ich wage zu hoffen, daß Sie es nicht
ungünstig aufnehmen werden. Wenn ich auch dem Ministerium mißtraue,
so sehen Sie doch, daß ich zu dem Minister Vertrauen habe.«

		Darauf antwortete mir der Herr Graf de Vergennes am 20.
desselben Monats folgendermaßen: »Sie benachrichtigen mich, mein
Herr u. s. w. Der Herr Graf de Maurepas, dem ich davon Mitteilung
gemacht habe, billigt diesen Entschluß sehr und
ermächtigt mich, Ihnen zu wissen zu thun, daß Sie sich in
dieser Hinsicht jeder Besorgnis entschlagen können ... Ich
glaube, mein Herr, im Hinblick auf diese Versicherung können Sie
den Entschluß fassen, der Ihnen am angemessensten erscheint. Ich
würde Ihnen dieselbe nicht geben, wenn ich sie nicht selbst als
sehr zuverlässig betrachten müßte.«

		Am nächsten 7. April bat ich den Herrn Grafen de Vergennes um
neue Aufschlüsse: ich brachte ein neues Opfer, das vielleicht noch
peinlicher und, ich wage es zu sagen, edler war als das, welches
ich mit der Veränderung meines Wohnsitzes brachte (VII). Der Herr
Graf erwiderte [bookmark: page125]mir darauf am 23. genannten Monats: »Ich habe
Ihren Brief erhalten, mein Herr, und kann Ihnen in Beantwortung
desselben nur von neuem bestätigen, was ich Ihnen bereits in meinem
vorigen Schreiben zu wissen gethan habe. Dasselbe versichert Sie
sowohl von Seiten des Herrn Grafen de Maurepas wie von der meinen
der völligen Sicherheit Ihrer Person in dem neuen Wohnsitze,
den Sie zu nehmen beabsichtigen. Ich erneuere bereitwilligst diese
Zusicherung und auch die weitere, daß man Sie unbehindert Ihre
literarischen Arbeiten fortsetzen lassen wird, da ich fest
überzeugt bin, daß der König, die Religion und der Staat keinen
Angriff darin erfahren werden.«

		Auf diesen, wie man sieht sehr feierlichen, sehr glaubwürdigen
und unbedingten Geleitbrief hin habe ich England verlassen. Ich
ließ mich in Brüssel nieder. Ich machte 1778 und 1779 mehrere
Reisen nach Frankreich, ich besuchte die Minister, die
Annalen fuhren fort, eine ebenso freie wie ehrenvolle
Verbreitung zu genießen, und ich wage zu behaupten, die Litteratur
hat kein Werk hervorgebracht, in welchem der König, die Religion
und der Staat gewissenhafter respektiert worden wären.

		Am 27. September 1780 jedoch, wo ich durch eine Reihe von
Verrätereien, von denen ich an anderer Stelle einige mitteilen
werde, nach Paris gelockt worden war, sah ich mich plötzlich am
hellen Tage mit überlegter und berechneter Schimpflichkeit
verhaftet (VIII), in die Kerker geworfen, die dem Anschein nach
einzig für die Feinde des Königs, der Religion oder des Staates
bestimmt sind, und in meiner Person, meiner Ehre, meinem Vermögen
allem preisgegeben, was barbarische Schergen, zügellose Verleumder,
habgierige Helfershelfer und treulose Vertreter sich an
Nichtswürdigkeiten erlauben dürfen. Berville-Barrière geben zu dieser Stelle folgende
Anmerkung: »Bisweilen geschahen die Verhaftungen unter großem Lärm
und Aufsehen, und zur Zahl dieser gehörte die Festnahme Linguets.
Meistens aber hüllte man sie in das tiefste Geheimnis und bewahrte
sogar unter gewissen Umständen bei der Festnehmung der Gefangenen
alle Formen des besten Anstandes. Ern armer Bedienter wurde dadurch
in ziemlich spaßhafter Weise getäuscht. Er diente bei einem
gewissen Le Fort, der mit einer hübschen Engländerin, die er ihrer
Familie entführt hatte, chambre
garnie wohnte. Eines Abends nun erscheint ein
Polizeioffiziant, um Le Fort und die Entführte zu verhaften. Die
Kutsche stand vor der Thür, und da die Gefangenen keinen Widerstand
leisteten, so wurde die Sache von beiden Seiten mit so viel
Höflichkeit abgewickelt, als handle es sich um einen Besuch oder
eine Vergnügungspartie. Man setzt sich in die Kutsche, durch den
Schein getäuscht, springt der Lakei hinten auf, der Wagen setzt
sich in Bewegung und macht erst im Hofe der Bastille Halt. Man
steigt aus, der Lakei erscheint wie gewöhnlich am Schlage. »Ei, wer
bist denn du?« fragt ihn der Polizeioffiziant, der ihn bis dahin
gar nicht bemerkt hatte. – »Ich bin der Diener des Herrn.« – »So,
so! Nun, da du einmal hier bist, wirst du auch hier bleiben.« – Und
er blieb, wie man behauptet, in der That mehrere Jahre in der
Bastille und verließ sie nur, um in ein Dragonerregiment gesteckt
zu werden.« Leider hat diese Erzählung, die von Berville-Barrière
den Remarques historiques sur la
Bastille ( Londres, 1783)
entnommen wurde, keinen andern Gewährsmann als Renneville, bei dem
sie sich auf S. 315 des ersten Bandes findet, und der auch den
Namen des Bedienten, Philibert de sa Salle, mitteilt.

[bookmark: text118]F118 [bookmark: page126]

		Nachdem ich zwanzig Monate ohne jede Milderung noch irgend
welche Aufklärung im Gefängnis zugebracht hatte, schien meine
Gefangenschaft am 19. Mai 1782 zu enden, wechselte in Wirklichkeit
aber nur die Form. Der Oberpolizei-Direktor von Paris, der mit
feierlichem Pompe erschienen war, um mir meine Freilassung
anzuzeigen, eröffnet mir gleichzeitig, daß ich verbannt sei. Er
stellte mir einen Befehl zu, der mich nach einem kleinen Flecken
vierzig Stunden von Paris verwies und mir bei Strafe des
Ungehorsams verbot, mich daraus zu entfernen.

		Obschon man nicht geruhte, über den Grund der Verbannung mehr
Aufschluß zu geben als über den der Gefangenschaft, und obschon ich
die triftigsten Gründe hatte, anzunehmen, daß dieser neue Streich
vom Ministerium und nicht vom König ausging, so weigerte ich mich
doch nicht, mich dem Befehle zu unterwerfen. Ich bat nur um zwei
[bookmark: page127]sehr
einfache Vergünstigungen: erstens um die Erlaubnis, wenigstens so
lange in Paris bleiben zu dürfen, bis ich wieder so weit zu Kräften
gekommen wäre, um abreisen zu können, und bis ich den mehr als
verdächtigen Händen, die sich infolge höchst eigentümlicher Manöver
im Besitze fast aller meiner Kapitalien befanden, das Nötige zu
meinem Lebensunterhalte entrissen hätte, und zweitens, auf einige
Tage nach Brüssel gehen zu dürfen, um dort der Unordnung ein Ziel
zu setzen, die den Rest meines Vermögens verzehrte.

		Ich durfte mir um so mehr auf die Willfährigkeit der Minister
bezüglich dieser beiden Punkte Hoffnung machen, da die Unordnung,
der ich steuern wollte, unmittelbar vom französischen Ministerium
selbst ausgegangen war. Man hatte nämlich ministeriellerseits, im
Namen des Königs von Frankreich, durch den französischen
Botschafter (IX) unter Mitwirkung eines Pariser Polizeibeamten (X)
und eines Substituten, den ich an anderer Stelle nennen werde (XI),
in Brüssel die Auslieferung nicht bloß meiner Papiere, sondern auch
meines Geldes beantragen lassen, und was man nicht fortgeschleppt
hatte, war verschleudert worden. Man hatte mit meinem Gelde die
Reisen des Gesandtschafts-Sekretärs (XII), des Polizeibeamten und
seines Gehilfen bezahlt, man hatte eine Wache bezahlt, deren Dienst
darin bestand, unter dem Vorwände der Hütung zu plündern; man hatte
die niederländischen Beamten bezahlt, die sich beeifert hatten,
meine Verlassenschaft den französischen streitig zu machen. Die
französische Unjustiz war gegen die brabanter Justiz mit meinen
Thalern sehr freigebig gewesen.

		Da ich ferner mit einem Geschenke, das ich meinem Vaterlande zu
machen hatte, ins Dasein zurückgekehrt war, da ich auf dem Wege des
Versuchs eine wertvolle Erfindung festzustellen, zum allgemeinen
Besten eine neue Verwendung des Lichts zu verwirklichen hatte, die
ich zu [bookmark: page128]einer Zeit ersann, wo ich es nicht sah, so
war das Vertrauen und die Hoffnung auf eine Modifikation oder sogar
Zurücknahme meiner Verbannung sicherlich nicht unbegründet.

		Die Neugier verschaffte mir bezüglich des ersten Punktes eine
kurze Frist, und ich habe sie nicht getäuscht. Ich machte den
Versuch, und er gelang (XIII). Noch am selben Tage aber befahl man
mir: » Gehen Sie nach Réthel und entfernen Sie sich nicht von
dort,« obschon ich, um die Erlaubnis zur Reise nach Brüssel zu
erhalten, mündlich und schriftlich mein Wort gab, unverzüglich
zurückzukommen, und obgleich ich seit einem Monate beständig das
Versprechen erneuerte, zu dem ich mich schon aus der Tiefe meines
Grabes erboten hatte, nicht etwa, wie einige Zeitungen thörichter-
oder böswilligerweise verbreitet haben, nur noch den Absichten
des französischen Ministeriums gemäß zu schreiben, sondern
vielmehr überhaupt nicht mehr zu schreiben, wenn man es verlange,
und mich in unbedingtes Stillschweigen zu hüllen – vorausgesetzt
daß man mir im Austausch für dies Opfer wenigstens die gewöhnlichen
bürgerlichen Rechte zurückgebe (XIV), und daß man, wenn ich, weil
man es verlange, darauf verzichte, der Gesellschaft nützlich zu
sein, auch aufhöre, mich strenger zu behandeln als so viele
Menschen, die ihr zur Last sind. Ich befleißigte mich sogar bei
diesen Bitten und Anerbietungen einer Mäßigkeit des Ausdrucks und
einer Unterwürfigkeit, die bei den unparteiischen Zeugen beinahe
Anstoß erregten und einige zu dem Glauben brachten, mein Mut sei
unter dem Übermaß des Unglücks schwankend geworden oder mein Kopf
habe nachgegeben.

		Sie täuschten sich. Mein Betragen in diesem Augenblicke war
nicht verschieden von dem, an welchem ich bei allen Vorfällen
meines Lebens festgehalten habe: ich habe nie zu einem Aufsehen
erregenden Entschlusse gegriffen, [bookmark: page129]ohne alle denkbaren Mittel erschöpft zu
haben, um ihn zu vermeiden.

		Auch im vorliegenden Falle habe ich mich erst dann, als kein
Zweifel mehr darüber möglich war, daß ein durchdachter Plan
bestand, den Rest meiner Tage völlig in nichts aufzulösen und mich
dadurch, daß man mich von meinen Freunden und meinen Geschäften
fernhielt, vollends aller mir noch gebliebenen Hilfsmittel zu
berauben – erst dann habe ich mich endlich zu einem Schritte
entschlossen, der unvermeidlich geworden war.

		Und selbst da habe ich noch den Bedenken eines gehorsamen
Unterthans Gehör gegeben, eines Unterthans, der den Namen seines
Fürsten sogar noch in dem Mißbrauche achtet, den seine Minister
damit zu treiben wagen. Nach meiner Rückkehr nach Brüssel habe ich
keineswegs sogleich daran gedacht, einen andern Zufluchtsort zu
suchen. Obgleich ich über die Verwüstung meines Hauses erschrocken
und über die zahllosen Niederträchtigkeiten und Treulosigkeiten der
Agenten des Ministeriums, die hier meine Sachen behandelt hatten,
wie man in Paris meine Person behandelte, aufs tiefste empört war,
beschränkte ich mich doch darauf, meinen Verlust zu beklagen und
die Überbleibsel zusammenzulesen. Ich wollte nur Zerstreuung
suchen.

		Ich plante eine mehrjährige Reise. Meine Absicht war, nachdem
ich einem Fürsten, der durch sein Beispiel allen seinen Vettern
edle Lehren erteilt und dem Throne der Cäsaren einen Glanz
verleiht, der seit langem keinen Thron umstrahlt hat Gemeint ist Joseph II.

D. Übers. – nachdem ich diesem meine Huldigung zu Füßen
gelegt hätte, nach Italien zu gehen und dort im Studium der
Denkmäler der vergangenen Jahrhunderte das zu vergessen zu suchen,
was ich im gegenwärtigen erlitten hatte.

		Auch dies indirekte Mittel, mich den Absichten des [bookmark: page130]französischen
Ministeriums anzubequemen, ward mir nicht gelassen. Aufrichtige
Freunde thaten mir zu wissen, das Ministerium verzeihe mir nicht,
daß ich mich nicht eines durchaus buchstäblichen Gehorsams
befleißigt habe, und der Weg nach Italien würde für mich infolge
der unterwegs gelegten Hinterhalte unfehlbar der Weg zur Bastille
werden.

		Da diese Warnung mir von derselben Seite zukam, die mich schon
von der ersten Lettre-de-cachet
benachrichtigt hatte – denn ich war allerdings benachrichtigt
worden, hatte mich aber gesträubt, der Nachricht Glauben zu
schenken – so war ich der Meinung, es würde nicht klug gethan sein,
dieser Warnung zum zweitenmale zu trotzen. Daher habe ich zwischen
jene Geschenke des französischen Ministeriums und mich eine
Entfernung gelegt, die sie nicht überspringen können. Meine wahren
Gönner, diejenigen, welche zu meiner Rettung beigetragen haben,
werden sicherlich nicht zürnen, daß ich zuverlässige
Vorsichtsmaßregeln ergriffen habe, um die Frucht ihrer Freundschaft
zu erhalten. Sollten die andern sich darüber empfindlich zeigen, so
würden sie damit nur vollends beweisen, wie notwendig diese
Maßregeln waren.

		Jetzt nun richte ich an alle rechtschaffenen und unparteiischen
Menschen die Frage: Was konnte ich thun, das ich nicht gethan habe?
Was habe ich gethan, das ich nicht thun mußte?

		Man beliebe nur einen Augenblick die Umstände zu erwägen, die
meine Freilassung begleiteten und ihr folgten. Wie! mit dem
Befehle, Paris zu verlassen, wo ich die dringendsten Geschäfte
hatte, verbindet man das Verbot, mich nach Brüssel zu begeben,
wohin mich nicht minder gewichtige Interessen riefen? Die einzige
Antwort auf meine Anerbietungen und sogar Demütigungen, um die
Rücknahme eines von diesen beiden Befehlen zu erlangen, ist ein
dritter, der mich verdammt, nach zweijähriger Unthätigkeit, nach
einem zweijährigen Tode, in einem unbekannten [bookmark: page131]Flecken in ebenso
verderblichem wie ermüdendem Müßiggange weiter zu vegetieren! Das
sind die Vergünstigungen, die Gnadengeschenke, die auf eine
Bedrückung folgten, welche in allen ihren Umständen ohne Beispiel
ist!

		Was mochte der Grund dazu sein? Mich zu bestrafen! Aber wofür?
Worin bestand mein Verbrechen? Hatte man mir's gesagt? sagte man
mir's? Das Zögern, mit dem man mir endlich Gerechtigkeit hatte
widerfahren lassen, bewies meine Unschuld zur Genüge. Wer wird
glauben, daß man die Ketten gelöst haben würde, mit denen man mich
ohne Grund belastet hatte, wenn sich nur der Schatten eines
Vorwandes hätte erdichten lassen, der als Grund für eine ewige
Gefangenschaft hätte dienen können? Ein überführter und
verurteilter Verbrecher kann wohl eine Verminderung seiner Strafe
als eine Gunst aufnehmen: aber ein Unschuldiger?!

		Sollte ich etwa diese Laune des Ministeriums für väterliche
Besorgnis ansehen? Ohne Zweifel war es doch nicht willens, mich so
zu behandeln, wie man jene Ausgehungerten behandelt, denen es lange
an Nahrung gemangelt hat. Ein kluger Arzt gestattet diesen nur nach
und nach die Nahrungsmittel wieder, weil eine zu große Quantität
gleich beim ersten Male sie der Gefahr des Erstickens aussetzen
würde. Für mich indessen fürchtete man höchst wahrscheinlich die
plötzliche Wirkung der frischen Luft durchaus nicht: man war gewiß
nicht so zartfühlend, mich nur allmählich an die Kost der Freiheit
zu gewöhnen, damit sie mir um so zuträglicher sei.

		Wenn diese politische Krankenkost überhaupt einen Zweck hatte,
so war sicherlich nicht ich derjenige, dem sie Gefahren ersparen
sollte. Was sie vielmehr verhüten sollte, das war der Ausbruch
jener Seufzer, die sich während zweier verzweiflungsvoller Jahre in
meiner Brust angesammelt hatten, das waren die ersten Aufwallungen
eines Herzens, das während dieses Zeitraums mit barbarischer [bookmark: page132]Kaltblütigkeit
und überlegter Ungerechtigkeit zerrissen worden war, das waren
meine Beschwerden über eine Gewalttat, die mir zwei Jahre meines
Lebens geraubt hat, über Attentate, deren Folgen den Rest desselben
verkürzen werden, über eine Behandlung, die nie ihres Gleichen
gehabt hat und vielleicht niemals haben wird, selbst nicht in der
Bastille (XV). Das war's, was man fürchtete.

		Damit aber diese Vorsichtsmaßregel nicht ein neuer Schimpf und
eine weitere Ungerechtigkeit wurde, hatte man sie wenigstens mit
der Ordnung meiner Angelegenheiten und der Sorge für meine
häuslichen Interessen in Einklang bringen müssen. Ich verlangte
weder eine Pension, noch eine Entschädigung, noch eine Stelle, ich
bat nur um die Erlaubnis, die Fetzen meines Eigentums zusammenlesen
zu dürfen, das in nichtswürdiger Weise angegriffen und noch
nichtswürdiger verschleudert worden war. Wie hatte ich sonst, von
den Bevollmächtigten des französischen Ministeriums und der
französischen Polizei ausgeplündert, von einem treulosen Vertreter
an den Bettelstab gebracht und weder imstande, meine Ausstände nach
so langer Zeit noch beizutreiben, noch die frühen Veruntreuungen zu
heben und neuen Unterschleifen vorzubeugen – wie hätte ich sonst in
Réthel-Mazarin leben sollen? Sind die Lettres-de-cachet Wechselbriefe?

		Man hat ausgesprengt, daß man, als man diese letzte Probe von
mir verlangte, mir Belohnungen in Aussicht gestellt hätte, daß man
Kronen für mich in Bereitschaft hielt, wenn ich diesen letzten Akt
meines Märtyrertums mit Ergebung ertragen hätte, daß ich aber alles
dies verachtet und die blinde Hoffnung auf Rache dem friedlichen
Genusse der Wohlthaten vorgezogen hätte, die mich für mein Unglück
entschädigt haben würden.

		Nichts ist weniger wahr.

		Die einzige Belohnung, die man mir in Aussicht gestellt hat, war
die Hoffnung, eines Tages, wenn ich [bookmark: page133]lange Zeit recht gehorsam
gewesen wäre, den wahren Grund meiner Haft zu erfahren. Diesen
Köder hielt mir ein Mann in Gunst und Ansehen vor. Ein Mann in Amt
und Würden begnügte sich, mir zu sagen: » Wenn Sie hier leben
wollen, so bemühen Sie sich, daß man Sie vergißt.«

		Ich für mein Teil war der Ansicht, es wäre leichter, sicherer
und notwendiger, mich zu bemühen, daß ich davonkäme. Aber, ich
wiederhole es, auch noch bei meiner anscheinenden Unfolgsamkeit war
ich gefügig, achtete und ehrte ich noch Bande, von denen die Bande
der Bastille mich nur zu sehr frei gemacht hatten, und ich würde
mich begnügt haben, in der Nachbarschaft meines Vaterlandes, in
einem Lande, das sozusagen die Fortsetzung desselben bildet, einen
Zufluchtsort zu suchen, wenn dieser hätte sicher sein können. Es
bedurfte des Übermaßes fremder Pflichtvergessenheit und der Gefahr,
um mich in das unnahbare Asyl zurückzutreiben, in welchem ich mich
jetzt befinde, und das ich nie hätte verlassen sollen.

		Die, welche mein Rückzug und meine gegenwärtige Unabhängigkeit
vielleicht nicht ohne Grund mit Unruhe erfüllt, werden nicht
verfehlen, sich mit dem einzigen, scheinbar triftigen Vorwande zu
rüsten, der ihrer Böswilligkeit als Waffe dienen kann. Sie werden
mich der Undankbarkeit und der Empörung beschuldigen. Sie werden
sagen, wenn auch meine frühere Handlungsweise kein Staatsverbrechen
enthalte, so sei doch die Wahl meines jetzigen Wohnsitzes ein
solches. Sie werden den schmerzhaften Schritt, den sie
unvermeidlich gemacht haben, als eine verbrecherische Flucht
darstellen. Sie werden den Gebrauch, den sie mich von meiner
Freiheit zu machen gezwungen haben, und die Ausnutzung einer
Fähigkeit, die man, wie sie sagen, mir zurückzugeben hätte
vermeiden können, als Beweis für die Richtigkeit ihrer Ahnungen
anführen, auf Grund deren sie sich meiner Freilassung widersetzten.
[bookmark: page134]

		Daß man diese hätte vermeiden können, leidet keinen Zweifel:
wenn man die Macht in Händen hat, steht es einem frei, das, was man
widerrechtlich geraubt hat, immer zu behalten – nichts ist klarer.
Aber darum handelt es sich nicht.

		Hier handelt es sich nur darum, einmal, ob ich, weil eine
Gefangenschaft ohne Grund doch ein Ende gehabt hatte, mich nun
blindlings der Fortdauer einer Grausamkeit zu fügen hatte, die in
ihrer Quelle beständig im höchsten Grade unbillig war, und
zweitens, ob ich, nachdem ich die Bedeutung eines empörenden
Verbots, an welchem dem Könige unmöglich ein Anteil zugeschrieben
werden kann, kennen gelernt hatte, mich an einem andern Orte als
hier vor einem ministeriellen Despotismus sicher glauben durfte,
der nicht einmal einen von ihm selbst ausgestellten feierlichen
Geleitsbrief respektiert hatte.

		Man darf nämlich das zwar nutzlose, aber höchst authentische, im
Namen des Grafen de Maurepas, der nicht mehr ist, von dem noch
lebenden Herrn Grafen de Vergennes ausgefertigte Versprechen nicht
vergessen: dasselbe verbürgte mir, wie oben angegeben, die
Sicherheit meiner Person nicht bloß für eine bestimmte Zeit,
wie man behauptet hat, sondern für immer und ohne jede Bedingung,
wenigstens ohne jede andere auch nur mutmaßliche Bedingung als die,
gegen welche ich sicherlich nicht verstoßen habe: wie bisher den
König, die Religion und den Staat in Ehren zu halten.

		Hat man dem Könige diese Ursache meiner Sicherheit in seinen
Staaten verhehlt? oder hat man, indem man mich bei ihm verleumdete,
um die Achtung zu zerstören, mit der er mich beehrte, und ihn zu
einer Strenge zu bestimmen, welche die Wahrheit sicher nicht
gerechtfertigt haben würde, ihm eingeredet, daß jene Schranke ihn
nicht binden dürfe? Ich weiß es nicht.

		Ich weiß nur, daß ich trotz meines Geleitsbriefes und [bookmark: page135]meiner
Unschuld unter einer gerechten und milden Regierung zwei Jahre lang
nicht wie ein Angeklagter, der eines Vergehens beschuldigt wird –
denn einem solchen Menschen macht man seinen Prozeß, man nennt ihm
das Vergehen, das der Anklage zu Grunde liegt, und gestattet ihm,
sich zu verteidigen – sondern wie ein Verbrecher behandelt worden
bin, der aller möglichen Majestätsbeleidigungen überführt ist. Da
nun das Wort der französischen Minister und die Lauterkeit meiner
Handlungsweise mir für die Vergangenheit keinen Schutz gewährt
haben, als es doch ihrer rachsüchtigen Treulosigkeit sogar an einem
Vorwande gebrach, was durfte ich da für die Zukunft hoffen, falls
ich in der Nachbarschaft Frankreichs blieb, nachdem ich ihnen, nach
den Regeln ihres unversöhnlichen Despotismus, durch einen
rechtmäßigen und notwendigen, aber ihrem Willen widersprechenden
Schritt einen scheinbar triftigen Vorwand für eine neue Bedrückung
geliefert hatte? Ich durfte mir nicht schmeicheln, unsträflicher zu
sein: durfte ich erwarten, daß sie gewissenhafter werden
würden?

		War nun unter den Umständen, in denen ich mich befand, die Wahl
meines Zufluchtsortes eine freie? Konnte ich, durfte ich zwischen
der Bastille und England im Zweifel sein? Und durfte ich nicht,
nachdem ich diese großmütige Nation ohne Schande, vielleicht mit
Ruhm verlassen, jetzt ohne Bedenken von neuem ihren Schutz anrufen?
Um meine Rückkehr richtig zu beurteilen, muß
man nach obigem die S. 521 des dritten Bandes der Anales politiques, civiles et littéraires du
XVIII siècle nachlesen.

Linguet.

		*

			[bookmark: foot117]Berville-Barrière geben zu dieser Stelle folgende
Anmerkung: »Bisweilen geschahen die Verhaftungen unter großem Lärm
und Aufsehen, und zur Zahl dieser gehörte die Festnahme Linguets.
Meistens aber hüllte man sie in das tiefste Geheimnis und bewahrte
sogar unter gewissen Umständen bei der Festnehmung der Gefangenen
alle Formen des besten Anstandes. Ern armer Bedienter wurde dadurch
in ziemlich spaßhafter Weise getäuscht. Er diente bei einem
gewissen Le Fort, der mit einer hübschen Engländerin, die er ihrer
Familie entführt hatte, chambre
garnie wohnte. Eines Abends nun erscheint ein
Polizeioffiziant, um Le Fort und die Entführte zu verhaften. Die
Kutsche stand vor der Thür, und da die Gefangenen keinen Widerstand
leisteten, so wurde die Sache von beiden Seiten mit so viel
Höflichkeit abgewickelt, als handle es sich um einen Besuch oder
eine Vergnügungspartie. Man setzt sich in die Kutsche, durch den
Schein getäuscht, springt der Lakei hinten auf, der Wagen setzt
sich in Bewegung und macht erst im Hofe der Bastille Halt. Man
steigt aus, der Lakei erscheint wie gewöhnlich am Schlage. »Ei, wer
bist denn du?« fragt ihn der Polizeioffiziant, der ihn bis dahin
gar nicht bemerkt hatte. – »Ich bin der Diener des Herrn.« – »So,
so! Nun, da du einmal hier bist, wirst du auch hier bleiben.« – Und
er blieb, wie man behauptet, in der That mehrere Jahre in der
Bastille und verließ sie nur, um in ein Dragonerregiment gesteckt
zu werden.« Leider hat diese Erzählung, die von Berville-Barrière
den Remarques historiques sur la
Bastille ( Londres, 1783)
entnommen wurde, keinen andern Gewährsmann als Renneville, bei dem
sie sich auf S. 315 des ersten Bandes findet, und der auch den
Namen des Bedienten, Philibert de sa Salle, mitteilt.

D. Übers.
	[bookmark: foot118]D. Übers.
	[bookmark: foot119]Gemeint ist Joseph II.

D. Übers.
	[bookmark: foot120]Um meine Rückkehr richtig zu beurteilen, muß
man nach obigem die S. 521 des dritten Bandes der Anales politiques, civiles et littéraires du
XVIII siècle nachlesen.

Linguet.


	
		
		Zweiter Abschnitt.

Die Grundlosigkeit meiner Gefangenschaft.

		Nachdem ich mich hinsichtlich des Vorwurfs der Undankbarkeit und
der Empörung beim Gebrauche meiner [bookmark: page136]wiedererlangten Freiheit hinlänglich
gerechtfertigt habe, darf ich auch nicht den geringsten Schatten
eines Verdachtes bezüglich der Ursachen, die den Verlust meiner
Freiheit bewirkten, oder vielmehr bezüglich der klaren Thatsache
bestehen lassen, daß überhaupt keine Ursache vorhanden war, die den
Machtmißbrauch, dessen Frucht jener Verlust war, hätte
rechtfertigen können. Ich bin diese kurze Erörterung sowohl mir wie
meinen Freunden und dem Vertrauen der Rechtschaffenen schuldig,
die, da sie mein Gemüt nach dem ihren beurteilten, mich aus bloßer
innerer Überzeugung von meiner Unschuld immerfort verteidigt haben.
Ich muß ihnen zeigen, daß dies Gefühl sie nicht betrog.

		Mein Ruf ist allzulange dem Hasse meiner Feinde, die keine
Widerlegung zu fürchten hatten, und der Rücksichtslosigkeit der
Zeitungsschreiber preisgegeben gewesen, die allerdings durch das
Aufsehenerregende und die Strenge meiner Haft gerechtfertigt wurde.
Wie konnte man sich vorstellen, daß unter einer durchaus nicht
unmenschlichen Regierung und besonders unter einem Könige, dessen
gute Absichten bekannt sind, eine so strenge Behandlung keine
angemessenen Gründe haben sollte?

		Ein fremder Botschafter, der aus eigenem Antriebe und auf Befehl
seines Fürsten lebhaften Anteil an mir nahm, erzählte mir nach
meiner Freilassung, daß nie eine Staatsangelegenheit ernster
behandelt ward als meine Gefangenschaft, und daß er trotz seiner
Neigung, mich für unschuldig zu halten, aus der Weise, in der man
ihm bei seinen Gesuchen den Mund schloß, gefolgert habe, ich wäre
eines Majestätsverbrechens schuldig, dessen verzögerte Bestrafung
noch eine besondere Gnade gegen mich sei.

		Und alle, die sich zu meinen Gunsten verwandten, fanden
denselben Empfang. Bald eisiges Schweigen, bald Zeichen des
Bedauerns und des Mitleids, bisweilen sogar Lobsprüche, die den
besten, leider aber aus den außerordentlichsten Gründen zur
Ohnmacht verdammten Willen [bookmark: page137]zu bekunden schienen, endlich halbe Worte,
die der Einbildungskraft bezüglich der Ungeheuerlichkeit des
Verbrechens und der Dauer wie der Gerechtigkeit der Strafe den
weitesten und unheimlichsten Spielraum ließen – das war's, was
meine Freunde bei allen Beamten fanden, wenigstens bei denen, von
welchen nicht vorauszusetzen war, daß ihnen die wahren Gründe für
meine Gefangenhaltung verborgen wären.

		Ich muß gestehen, es ist unbegreiflich, daß der Gegenstand einer
solchen Handlungsweise nicht bloß sich in letzter Instanz als
vollkommen unschuldig erwies, sondern nicht einmal angeklagt ward;
es ist unbegreiflich, daß man, während man seine Person einer
Behandlung aussetzte, die kaum die größten und besterwiesenen
Verbrechen gerechtfertigt haben würden, gleichzeitig seine Ehre mit
kaltem Blute der öffentlichen Rücksichtslosigkeit und Bosheit
preisgab, daß man dieser Bosheit das Recht einräumte, die
ungerechte Härte, mit der man gegen ihn verfuhr, als Beweis für
seine Frevelthaten zu betrachten und anzuführen, daß dabei die
Urheber dieser hinterlistigen Verheimlichung gerade die waren,
welche am besten die Ungerechtigkeit und die Gefährlichkeit
derselben kannten, und daß endlich diese Gefährlichkeit und
Ungerechtigkeit bei der Berechnung ihrer Rache, bei dem Gewinne,
den sie aus ihrem zwingherrlichen Betruge ziehen wollten, in
Betracht gekommen war.

		Es ist unbegreiflich, daß es ein Ministerium giebt, welches
einer so raffinierten und konsequent durchgeführten Grausamkeit,
einer so tiefen Heuchelei fähig ist, und daß Männer, die mit den
wichtigsten Staatsangelegenheiten beschäftigt sind oder für damit
beschäftigt gelten, Zeit finden, den Plan zu einem so schmählichen
Betruge zu entwerfen, daß sie sich verbünden, um den Fürsten, der
sie mit seinem Vertrauen beehrt, und gleichzeitig das Publikum zu
hintergehen, das Zeuge ihrer Schritte ist, daß sie einen Bund
schließen, um durch solche Kunstgriffe einen [bookmark: page138]Menschen zu verderben – und
wen? Einen einfachen Privatmann, einen untadelhaften Unterthan,
dessen einziger Fehler der war, daß er zu sehr sein Vaterland
geliebt und zu viel ihrem Worte getraut hatte. Diese Thatsache ist
jedoch noch wahrer, als sie staunenerregend ist.

		Ich wiederhole, ich weiß nicht, was man dem Könige gesagt hat,
welcher Verleumdungen man sich bedient hat, um in seinem Geiste der
anscheinenden Notwendigkeit, mich durch einen Gewaltstreich zu
zermalmen, das Übergewicht zu verschaffen über das Vergnügen, das
er an der Lektüre meiner Artikel zu finden schien, und über seine
Neigung, mich in seinen Schutz zu nehmen. Nie ist mir etwas darüber
mitgeteilt worden: während der zwanzig Monate meiner Gefangenschaft
ist nicht der Schatten eines Verhörs, nicht die Spur einer
Untersuchung über mich ergangen. Im Angesichte von ganz Europa
richte ich an die französischen Minister die feierliche
Herausforderung, ein einziges Aktenstück beizubringen, welches
beweist, daß in Bezug auf mich auch nur die geringste Formalität
erfüllt worden ist.

		Meine Freilassung war, wie man gesehen hat, mit demselben
Geheimnis umgeben, und der Verbannungsbefehl war nicht minder
schweigsam: ich kann mich also genau genommen in keiner Hinsicht
rechtfertigen, weil ich absolut nicht weiß, was man mir zur Last
gelegt hat.

		Indessen ist schon dies Schweigen ohne Zweifel eine schwere
Beeinträchtigung einem Manne gegenüber, der im übrigen mit einer
Grausamkeit bedrückt ward, die eine völlige und niederschmetternde
Überzeugung von seiner Schuld voraussetzte. Alle Gesetze verpönen
ein solches Verfahren: nur in der Bastille darf man es sich
erlauben, und vielleicht hat man es sogar an diesem Orte sich nur
mir gegenüber zu erlauben gewagt. Es bedürfte gar keines weitern
Beweises für die Nichtigkeit oder Fälschlichkeit der Anklage.

		Aber noch mehr! Hier ein Umstand, der vollends jeden [bookmark: page139]Zweifel
beseitigen wird: man hat mir unaufhörlich in der Bastille gesagt,
meine Gefangenschaft sei eine Folge des direkten und unmittelbaren
Willens des Königs, ich sei kein Mann von hinlänglich geringer
Bedeutung, daß man ohne seine Zustimmung einen Gewaltstreich gegen
mich auszuführen gewagt hätte! Diese geheiligte Schranke hat man
unaufhörlich den Anstrengungen entgegengestellt, die ich machte, um
die so sorgfältig verhehlten Ursachen meiner Haft zu entdecken oder
doch wenigstens halb und halb kennen zu lernen. Jene Zustimmung,
jener Wille haben aber demnach irgendwelche Beschuldigungen,
irgendwelche mit Sicherheit behauptete und bestimmt ausgedrückte
Beschwerden zur ersten Ursache gehabt.

		Nun denn, ihr dreisten Verleumder, denen es gelungen sein
dürfte, mir die Achtung des Schutzherrn zu rauben, den die Natur
und die Vorsehung mir gegeben hatten, ich fordere euch vor die
Stufen seines Thrones, ich verklage euch vor seinem biedern und
redlichen Gemüte, das ihr betrogen habt. Habt ihr ihm etwas gesagt,
was ihm meine Anhänglichkeit an seine Person, meine Hingebung an
seine Interessen, meinen Haß und meinen Abscheu gegen jeden
Kunstgriff überhaupt, namentlich aber gegen die, welche einen
entgegengesetzten Zweck verfolgt hätten, nur einen Augenblick hat
verdächtig machen können, so erkläre ich hiermit in aller Form: ihr
habt so viel Lügen gesprochen wie Worte.

		Und schmeichelt euch nicht mit der Erwartung, meinem Drängen
unter dem so oft entweihten Schleier der Achtung vor den
Staatsgeheimnissen zu entgehen, täuscht euch nicht mit der
Hoffnung, er werde die Triebfedern eures verlogenen Despotismus
verhüllen, wie die Bastille die Folgen desselben verhüllt – nein!
ich werde euch bis in dies Asyl hinein verfolgen, das ihr schändet,
und werde nicht aufhören, die für euch furchtbaren Worte zu
wiederholen, gegen die vielleicht der gerechte Monarch, an den ich
sie richte, [bookmark: page140]nicht unempfindlich sein wird, die Worte:
»Ihr habt ihn hintergangen: mein Betragen und meine Feder waren zu
jeder Zeit rein wie mein Herz.«

		Ihr habt aussprengen, versichern und in allen Zeitungen drucken
lassen, »ich hätte gefährliche Pläne geschmiedet und Eingaben
verfaßt und eingereicht, die Frankreich beschwerliche Reklamationen
zuziehen oder doch das Verlangen nach Erhebung solcher erwecken
könnten.« Dies Gerücht habe ich bei der Auferstehung aus meinem
Grabe am meisten verbreitet gefunden: das ist die Schmach, der ihr
meine Asche hingegeben hättet, wenn nicht euren Bemühungen zum
Trotz eine allmächtige Hand mich derselben entrissen hätte.

		Vielleicht hat auch das Hindernis, das ihr meiner Rückkehr nach
Brüssel in den Weg legtet, den Zweck gehabt, diesem ebenso
verbrecherischen wie widersinnigen Betruge noch mehr Halt und
Ansehn zu verschaffen. Vielleicht habt ihr, nachdem ihr ihn in den
Augen derer, welche ihr täuschen wolltet, wahrscheinlich gemacht
hattet, auch die Geschicklichkeit besessen, eine Erklärung zwischen
den beiden Fürsten zu verhindern, die er anging, und einer
Auseinandersetzung vorzubeugen, die mich gerechtfertigt haben
würde.

		Vielleicht habt ihr sogar aus Furcht vor dem Schutze, mit dem
die erhabene und tugendhafte Fürstin mich beehrte, die das Band
zwischen beiden bildet, Marie Antoinette,
die Schwester Josephs II, und Gemahlin Ludwigs XVI.

D. Übers. diese Verleumdung nur deshalb ausgesprengt, um sie
zum Schweigen zu zwingen, sobald es sich um mich handelte. Als
Gemahlin des einen und Schwester des andern mußte sie, so lange die
Thatsachen nicht aufgeklärt waren, allerdings fürchten, den Schein
auf sich zu laden, als nehme sie Anteil an einem Manne, der es
gleichmäßig an Achtung vor beiden [bookmark: page141]hatte fehlen lassen. Und wie jene
Thatsachen aufklären, da es bei der Verfänglichkeit des Gebietes,
auf das ihr den Verdacht lenktet, so leicht war, jede
Auseinandersetzung zu vermeiden?

		Den Einfluß und die Macht, die Erklärung zu unterdrücken, die
ich hier niederschreibe, werdet ihr jedoch nicht haben. Bei der
ausschließlichen Beschäftigung mit meinen litterarischen Arbeiten
habe ich mir, ohne Ausnahme, keine andern politischen Spekulationen
gestattet als die, welche ich in den Annalen
veröffentlichte. Hier nun wage ich, um den Betrug auszudecken, den
ihr angestiftet oder geduldet habt, den erhabenen Fürsten
anzurufen, dessen Namen derselbe bloßstellt. Anstatt dem tollen
Wahnwitz zu huldigen, der die Zerstückelung Frankreichs hätte
vorhersagen und rechtfertigen mögen, habe ich nie aufgehört, mir im
Schoße dieses Landes einen Zufluchtsort zu bereiten (XVI). Stets
habe ich mein Glück von dem seinen abhängig gemacht, bis zu dem
Augenblicke, wo ihr die zärtlichste Anhänglichkeit mit Strafen
lohntet, die kaum seinen unversöhnlichsten Feinden gebühren – bis
dahin hatte es kein folgsameres Kind, keinen treuern Unterthan.

		Wenn meine Seele nur den Schatten eines Gefühls gehegt hat, das
von dem hier ausgedrückten verschieden ist, so giebt es ohne
Zweifel irgendwelche Spuren davon. Nun denn, entdeckt sie, bringt
sie ans Licht, durchstöbert die Büreaux, setzt die privilegierten
Spione in Bewegung, deren heimliche Thätigkeit ihr so teuer
bezahlt: bin ich in der That schuldig, so wird die Dreistigkeit
meines Leugnens die Inhaber der Beweisstücke für meine treulosen
Anschläge mit ebensoviel Entrüstung erfüllen, als mein
ursprünglicher Verrat ihnen Verachtung eingeflößt haben würde, und
sie würden sich beeilen, euch bei der Entlarvung eines
heuchlerischen Betrügers zu unterstützen, der sich schmeicheln
wollte, ihre Nachsicht mißbrauchen zu können, und sich bemühte, den
Schein der Tugend mit den Kunstgriffen [bookmark: page142]des Verbrechens zu
verbinden. Es giebt ja weder ein Staatsgeheimnis noch ein
Staatsinteresse, das diese Enthüllungen verbieten könnte, die so
wertvoll für euch sein würden.

		Aber ich bin weit entfernt, sie zu fürchten! Mein Benehmen hat,
wie alle meine Schriften ohne Ausnahme beständig das Gepräge ein
und derselben Gesinnung getragen, das Gepräge patriotischer
Begeisterung und eines in Bezug auf diesen Punkt bis aufs Höchste
getriebenen Zartgefühls. In dieser Beziehung sind mein Mund, meine
Feder und mein Herz immer unwandelbar in Übereinstimmung
miteinander gewesen, hier muß man mich durch Thatsachen Lügen
strafen oder aber anerkennen, wie gefährlich und verbrecherisch die
Umtriebe sind, die einen Augenblick lang meine Unschuld zweifelhaft
machen konnten.

		Aber sind auch meine privaten Schriften so lauter gewesen wie
meine öffentliche Thätigkeit? Habe ich nicht irgend eine sozusagen
innere Unklugheit, eine geheime Unvorsichtigkeit begangen, welche
die von der Regierung verhängte Strafe rechtfertigen könnte? Habe
ich nicht vielleicht einen hochgestellten Mann verletzt, dessen
Rang man eine Genugtuung schuldig zu sein glaubte? Das ist die
letzte Zuflucht meiner Verfolger und auch der letzte Streich des
Verhängnisses, das mich bestimmte, ein in jeder Hinsicht passives
Musterbild der Unterdrücktheit zu sein.

		Ist es nicht seltsam, daß ich nach dem, was ich vom Hasse der
Körperschaften, von der Pflichtvergessenheit der Beamten gelitten
habe, noch genötigt bin, mich bezüglich eines derartigen Falles zu
rechtfertigen und Rechenschaft zu geben von allen Seufzern, die die
innere Empörung mir auspressen, von allen Zuckungen, die der
Schmerz bei mir hervorrufen konnte? Ich muß mich indessen wohl oder
übel zu dieser Aufzählung entschließen, einmal, weil sie notwendig
ist, und sodann, weil sie die ganze Abscheulichkeit [bookmark: page143]und Niederträchtigkeit
der Umtriebe, deren Opfer ich war, vollends enthüllen wird.

		Die einzige diesbezügliche Beschwerde, von der man mir
Mitteilung gemacht hat, und die mir als die alleinige Ursache
meiner Haft dargestellt wurde, bezog sich auf einen Brief an den
Herrn Marschall de Duras. Ich will diesen Brief nicht
rechtfertigen, die Erörterung darüber würde sehr zwecklos sein,
aber es war ein Privatbrief, der nur den Privatmann betraf, ein
provozierter und sogar notwendig gemachter Brief, und zwar
notwendig gemacht durch ein Benehmen, das tadelnswerter war als
meine Heftigkeit, ein geheimgehaltener Brief, den ich nie jemand
gezeigt habe, ein Brief, den geschrieben zu haben ich niemals
leugnete, weil ich nicht zu lügen verstehe, dessen Empfang aber
Herr de Duras immer abgeleugnet hat, wenigstens dem Publikum
gegenüber, ein Brief, über den er sich nicht beklagt zu haben
behauptet und sich in der That so wenig beklagt hat, daß man mir
trotz meines Ansuchens niemals das Original desselben vorzuzeigen
vermochte, der also in keinem Falle die Grundlage eines
gerichtlichen Verfahrens noch irgendwelcher Bestrafung werden
konnte, ein Brief endlich, bezüglich dessen ich, als man mich
fragte, ob ich ihn geschrieben hätte, eine Antwort erteilte, die
den Haß hätte zum Erröten bringen und die Rache entwaffnen müssen
(XVII). Näheres über diese
Brief-Angelegenheit findet sich in Linguets Anmerkung XVIII.

D. Übers.

		Wie dieser Brief aber auch beschaffen war, so liegt doch auf der
Hand, daß nur das etwa dadurch erregte öffentliche Aufsehen ihn zu
einem Verbrechen machen konnte, und er hat kein solches erregt. Wie
er auch beschaffen war, und selbst wenn er mit ebensoviel Aufsehen
in die Öffentlichkeit gekommen wäre, wie meine Verhaftung erregt
hat, so war er doch kein Staatsverbrechen. Wie er auch [bookmark: page144]beschaffen
war, so hätte er doch sicherlich nicht zwanzig Monate Bastille und
die ununterbrochene Fortdauer der grausamsten Behandlung
gerechtfertigt, deren Schauplatz dieser Höllenraum je gewesen
ist.

		Ich fühle wohl, man wird begierig sein, dies verhängnisvolle und
mysteriöse Schriftstück kennen zu lernen, und wenn ich nur dem
Verlangen nach Rache gehorchte, so würde ich es veröffentlichen.
Aber auch noch hier achte ich die Absichten des Königs: da mein
Brief ihm mißfallen konnte, so gebe ich ihn preis. Ich opfere ihn
dem Urteile, das er darüber gefällt hat, ohne dieser letzten
Huldigung einen andern Wert beizumessen als die Genugthuung, sie
geleistet zu haben (XVIII).

		In den Büreaux des französischen Ministeriums befindet sich
indessen noch ein anderes Schreiben, das vielleicht noch mehr als
das vorerwähnte zu meinem Unglück beigetragen hat: dies dem Könige
vorzulegen, hat man sich weislich gehütet, und in der That würde es
mich vor allem bewahrt haben, wenn es ihm zu Gesichte gekommen
wäre. Man hat mich nie daran erinnert, da ich aber nicht bezweifle,
daß es in weit höherm Grade als das erste auf den Entschluß der
Minister eingewirkt hat, und da es auf der Hand liegt, daß man,
während man sich des ersten bediente, um das Gemüt des Königs zu
erbittern, doch so rücksichtsvoll war, ihm das zweite zu verhehlen,
das nur seine Minister erbittern und beunruhigen konnte, so halte
ich es für meine Pflicht, dasselbe hier mitzuteilen.

		Es ist einen Tag nach dem Briefe an den Herrn Marschall de Duras
geschrieben und an den Polizei-Direktor Herrn Le Noir adressiert,
durch dessen Hände die Annalen gingen, bevor sie in die der
Verteiler gelangten.

		Im März 1780 waren nämlich nacheinander die Nr. LIX und LX
meiner Zeitschrift auf Ansuchen des Herrn de Duras und des Pariser
Parlements angehalten worden. Die erste Unterdrückung hatte ich
geduldig hingenommen, bei der [bookmark: page145]zweiten schrieb ich, am 7. April 1780, jenen
Brief an den Herrn Marschall de Duras, den er niemand sehen läßt
und ich ebensowenig, und am folgenden Tage richtete ich an Herrn Le
Noir nachstehendes Schreiben:

		 

		»Brüssel, am 8. April 1780.

		Mein Herr,

		Nachdem ich in meinem gestrigen Briefe meiner nur
allzuberechtigten Entrüstung Ausdruck gegeben, will ich noch im
Namen der Gerechtigkeit und der Vernunft einen Versuch machen,
obschon ich zu meinem Schaden erfahren habe, wie wenig Macht diese
in Frankreich der Intrigue und dem Ansehen gegenüber haben. Hier
eine kurze Darlegung der Angelegenheit, die ich den Ministern zu
unterbreiten bitte. Man wird nicht verfehlen, nach wie vor zu
sagen, es sei das mein Hitzkopf, mir scheint indessen, es
sind meine guten Gründe.

		Ich kann nicht begreifen, daß der Herr Marschall de Duras noch
mehr Aufsehen machen will. Ich gestehe, dem, was der Herr Graf
Desgrée ihm gesagt hat, läßt sich nichts mehr hinzufügen, aber das
Gesagte wiederholen und das Publikum darauf hinweisen, daß der Herr
Marschall keine Genugthuung dafür erhalten hat, bedeutet auch
etwas. Mich dünkt, an seiner Stelle müßte man vor allem jedes
Aufsehen vermeiden: er ist aber im Begriffe, mehr Aufsehen zu
machen als je in seinem Leben.

		Wie dem aber auch sein mag, ich kann Ihnen nur wiederholen, was
ich Ihnen schon mehrmals zu sagen die Ehre hatte, daß ich nämlich
einen Widerwillen dagegen empfinde, von neuem den frühern
Scherereien zu unterliegen, daß ich den dringenden Wunsch hege, dem
nicht mehr ausgesetzt zu sein, daß ich aber auch den Mut besitze,
ihnen Stand zu halten. Es wird mir mein Vermögen kosten, aber ich
bin an Opfer gewöhnt.

		Man hat in Paris den Vertrieb der Nr. LIX und LX meiner
Annalen verboten: sie sind aber in England, in [bookmark: page146]Holland, in
Deutschland, in den Niederlanden veröffentlicht und verbreitet
worden, und werden es in Frankreich selbst durch die Nachdrucker.
In Paris nur die rechtmäßige Ausgabe mit Arrest belegen, während
man alle übrigen duldet und begünstigt, heißt eine empörende
Ungerechtigkeit begehen, die überdies völlig zwecklos ist: man wird
dadurch die verbotenen Nummern nicht hindern, in Paris Eingang zu
finden, man wird sie dadurch nur um so beachtenswerter, um so
gesuchter, um so wertvoller machen, und das Aufsehen wird um so
größer und anhaltender sein. Ich sehe nicht ein, was die
Beteiligten dabei gewinnen. Der Vorteil lag
darin, daß die in Frankreich erscheinenden Nachdrücke der Censur
unterlagen und daher vielfach die anstößigen Stellen ausfallen
ließen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt ward, scheint die
Berville-Barrièresche Ausgabe der Linguetschen Denkwürdigkeiten der
Abdruck eines solchen Nachdrucks zu sein: es fehlen darin
sämtliche Ausfälle gegen das schnöde Verfahren der
französischen Polizei, das Linguet im ersten Abschnitte geißelt
(und dementsprechend auch die Anmerkungen VIII-XII), und ebenso ist
der ganze zweite Abschnitt durch Weglassungen um ein
Drittel, der obige Brief selbst um ein Viertel
verkürzt, so daß er in der gedachten Ausgabe z. B. die Stelle, die
Anlaß zu dieser Bemerkung giebt, gar nicht enthält.

D. Übers.

		Jene Nummern enthalten beinahe gar nichts Anstößiges. Die Nr.
LIX könnte weit schärfer sein. Ich kann nicht annehmen, daß die
Interessen des lächerlichen Neffen des Herrn de Leyrit an dieser
Unterdrückung Anteil haben (XIX). Es handelt sich also nur darum,
dem Herrn Marschall de Duras den Verdruß über eine unangenehme
Betrachtung bezüglich seines Prozesses zu ersparen – findet sich
dieselbe aber nur in dieser Nummer, oder vielmehr ist sie darin
nicht, wenigstens zum Vorteile des Kommandierenden, gemildert
worden?

		Wenn zwei Männer, die durch ihren Namen und ihre Stellung
berufen sind, ein Beispiel der Redlichkeit im Handeln und der
Delikatesse im Reden zu geben, sich im Angesichte von ganz Europa
gegenseitig mit ausdrücklichen [bookmark: page147]Worten der Betrügerei und des
Diebstahls beschuldigen, wenn sie sich an einen ordentlichen
Gerichtshof wenden, um Genugthuung und Gerechtigkeit zu erhalten,
wenn aber dieser Gerichtshof die Sache unentschieden läßt, so
begeht er mindestens ein Amtsverbrechen, und vielleicht
sogar zwei. Ist ein Schuldiger vorhanden, so ist es ein Skandal,
daß er nicht bestraft wird, ist aber keiner vorhanden, so ist es
ein noch weit ärgerer Skandal, daß der Urteilsspruch dem Verdachte
eine größere Verbreitung giebt, anstatt ihn zu vernichten, und zwei
Unschuldige entehrt, anstatt sie freizusprechen. Das ist alles, was
ich gesagt habe: meine Bemerkung wendet sich gegen die Richter. Das
Publikum ist nicht so nachsichtig: es bezeichnet den Schriftsteller
de Castellan als den wirklichen Schuldigen, und die erbettelte
Konfiskation der Nr. LIX wird ihn nicht wieder ehrlich machen.

		Was die Nr. LX anlangt, so sind das Thatsachen. Die Scherereien
der Parlemente, ihre innere Tyrannei, den Beistand, den alle ihre
Mitglieder sich schuldig zu sein glauben und einander wirklich bei
den Gelegenheiten leisten, wo sie sich am wenigsten erlauben
dürften, ihren legalen Charakter mit ihren besondern Interessen zu
vermengen, die Bestechlichkeit der Sekretäre, ihre Ränke, ihre
Treulosigkeiten, ihre Gewohnheit, sich von beiden Parteien bezahlen
zu lassen u. s. w. – das alles sind feststehende Thatsachen. Da die
Obrigkeit diese Mißbräuche weder bestrafen noch abstellen will, so
muß wenigstens die Gewißheit, daß man sie nicht der öffentlichen
Verdammung entziehen kann, eine Art Zügel dafür bilden: es liegt
das im Interesse der Regierung und sogar in dem der Körperschaften,
die durch so viele Ausschreitungen der Verachtung preisgegeben
werden.

		So lange ich von England aus geschrieben habe, bin ich keiner
Schikane ausgesetzt gewesen (XX), und ich habe dort weit
stärkere Sachen geschrieben. [bookmark: page148]Gemäß dem in England entworfenen,
veröffentlichten und ausgeführten und in Frankreich wohlbekannten
Plane aber sind die Verträge zwischen dem französischen Publikum,
der französischen Post und mir abgeschlossen worden. Gemäß diesem
Plane sind die Subskriptionen eröffnet und entgegengenommen, ist
die Verteilung der Zeitschrift gestattet worden, und hat der König
die Exemplare angenommen, die ich ihm unmittelbar zugehen ließ. Nie
hat man es mir zur Bedingung gemacht, daß ich die schlechten
Streiche der französischen Marschälle, falls einer deren beginge,
oder die Amtsvergehen der Gerichtshöfe respektieren sollte. Man hat
mir überhaupt keine Bedingung gestellt, und ich würde auch keine
angenommen haben.

		Ich habe es nie verstanden, mich irgend einer Censur zu
unterwerfen. Im Gegenteil, ich habe zu wiederholten Malen
öffentlich versichert und drucken lassen, daß ich nie einen andern
Censor haben würde als mein eigenes Zartgefühl. Noch ist
meinerseits kein Wort gefallen, das von diesem mißbilligt werden
könnte. Woher also die Hindernisse, die man mir in den Weg zu legen
trachtet?

		Indem ich über das Meer setzte, habe ich den Ort gewechselt,
aber nicht das Herz. Ich habe ohne Bedauern mein Vermögen zum Opfer
gebracht, meine Unabhängigkeit aber und die Vorrechte, auf die ich
infolge eines feierlichen Vertrages Anspruch zu machen habe, würde
ich nicht zum Opfer bringen. Man kann mich für meine Liebe zu
Frankreich, für mein Vertrauen zu dem französischen Ministerium,
für meine unbedingte Hingebung an mein Vaterland bestrafen, man
kann mich durch den Ekel zu dem Entschlusse bringen, das Schreiben
aufzugeben, nie aber wird man mich dahin bringen, als Sklave zu
schreiben. Von allen Entschädigungen, welche die französische
Regierung mir schuldet, ist, wie mir scheint, die Freiheit meiner
Feder die wenigst kostspielige und, wage ich zu behaupten, die
nützlichste für sie.« [bookmark: page149]

		 

		Das ist, wie ich nicht bezweifle und nie bezweifelt habe,
obschon ich nie davon sprach, die wahre Ursache meines Unglücks,
das hat das französische Ministerium bestimmt, die Gelegenheit zur
Rache zu ergreifen. Bei der Erhabenheit und Lauterkeit meiner
Handlungsweise, als ich England verließ, hatte es mir das erwähnte
feierliche Versprechen nicht abschlagen können, und seitdem hatte
es nicht einmal einen Vorwand finden können, um es zu
verletzen.

		Im übrigen schulde ich dem Andenken des Herrn Grafen de Maurepas
die Gerechtigkeit: er war weder rachsüchtig noch
unversöhnlich – einzig und allein mit der Erhaltung seiner Ruhe und
seines Ansehns beschäftigt, suchte er keine andern Genüsse. Er
ergötzte sich an dem, was die Annalen Heiteres brachten – um
das Ernste kümmerte er sich kaum. Vielleicht fand er es sogar
spaßhaft, daß es den Anschein hatte, als ob er mein Protektor wäre.
Die nämlichen Züge zeigt das Charakterbild,
das Boissy d'Anglas in seinem Essai sur la
vie, les opinions et les écrits de M. de Malesherbes von
Maurepas entworfen hat. »Herr de Maurepas,« heißt es dort (nach
Berville-Barrière), »war mit einem sehr angenehmen und sehr
pikanten Geiste begabt, es war aber mehr der Geist eines Mannes von
Welt, als eines Staatsmannes ... Er war unter Ludwig XIV. und
unter dem Regenten Minister gewesen und verbannt worden, weil er
das Mißfallen der Frau von Pompadour erregt und den König durch
einige rücksichtslose Reden verletzt hatte. Von Charakter war er
oberflächlich, sorglos, unentschieden und vereinigte den
Leichtsinn, ja die Unbesonnenheit eines Jünglings mit dem Egoismus
und der Schwäche des Greises ... Bei keiner Sache entwickelte
er Konsequenz und Beharrlichkeit, außer bei dem, was ihn persönlich
anging, denn alsdann war er ebenso fest und ausdauernd wie nur
irgend ein anderer. Das Interesse des Königs kümmerte ihn wenig und
noch weniger das des Thrones; er hatte kein anderes Streben, als
seinen Einfluß zu bewahren.« Dabei liebte er es, Geschäfte und
Staatsangelegenheiten mit einem Bonmot abzufertigen und allem eine
witzige Wendung zu geben. Eines Tages bemerkte Malesherbes, man
müsse den König veranlassen, die Bastille in Augenschein zu nehmen.
»Um Gotteswillen nicht!« rief Maurepas aus, »er würde keinen
Menschen mehr hineinstecken wollen!« (Vgl. Chamfort, édit. Stahl, p. 167.)

D. Übers. [bookmark: page150]

		Seine Untergebenen dachten nicht so: die einen erinnerten sich
noch des Briefes an den Herrn Grafen de Vergennes und der Porträts,
die er enthält, die andern fürchteten den wenig politischen Freimut
der Annalen. Spitzbuben scheuen die Laternen, sagte
ein gescheiter Mann. Der Erfolg dieser Zeitschrift, die
Einhelligkeit der ehrenhaftesten Stimmen zu ihren Gunsten, die
Dienstfertigkeit aller, die sie nicht scheuten, d. h. aller Braven
und Unparteiischen, legten jedoch dem bösen Willen Fesseln an.

		Als man aber, um dem Greise seine Zustimmung zu entreißen, den
Brief vom 8. April hatte, den man nur ihm zeigte, und den man ihm
leicht als ein Drohschreiben hinstellen konnte, und als man
überdies, um den jungen König gegen mich einzunehmen, den andern
Brief vom 7. April hatte, den man ebenfalls nur ihm zeigte, samt
allem, was man ohne Zweifel damit in Verbindung brachte, und was
ebenfalls nur ihm gesagt wurde – da war es leicht, den Befehl zu
erschleichen, an dessen Beschaffung man vielleicht schon
verzweifelt hatte. Daß die Sachen wirklich auf diese Weise vor sich
gegangen sind, läßt sich nicht bezweifeln, wenn man bedenkt, daß
der Brief an Herrn Le Noir vom 8. April und die Lettre-de-cachet vom 16. desselben Monats datiert
ist.

		Dies Datum führt aber noch zu einer andern Folgerung: schon der
bloße Gedanke daran bringt meine Hand zum Beben, und mit ebensoviel
Abscheu wie Beklemmung lege ich sie hier dar.

		Am 16. April 1780 befand ich mich gar nicht in Frankreich. Es
stand völlig in meinem Belieben, nie wieder dahin zurückzukehren,
und wenn nicht mein blinder Enthusiasmus für mein Vaterland, mein
mehr wahnwitziges als blindes Vertrauen auf ein Versprechen
französischer Minister in Verbindung mit zahllosen Verrätereien,
wie man weiter unten sehen wird, mich vermocht hätten, Warnungen
außer Acht zu lassen, die nur allzu zuverlässig waren, [bookmark: page151]so würde ich
nie dahin zurückgekehrt sein. Die Lettre-de-cachet wäre dann also nie zum Vollzug
gekommen. Man schmiedete demnach diesen Donnerkeil aufs Gerathewohl
und ohne zu wissen, ob er je seinen Zweck erfüllen würde. Das
französische Ministerium hält also dergleichen Mordinstrumente in
Reserve, es hat Magazine, in denen es diese Werkzeuge seiner Rache
aufbewahrt, und es wartet, wie ein Jäger auf dem Anstande, ruhig
ab, bis die Beute sich von selbst dem Streiche darbietet, den es
derselben versetzen will.

		Noch mehr: es ahmt das Verfahren des Jägers in seinen
Vorbereitungen wie in der Sache selbst nach. Zwanzig Verrätereien,
von denen die eine immer noch niederträchtiger war als die andere,
wurden nach und nach auf einander gehäuft, um mir die Falle zu
verbergen, die man mir gestellt hatte. Ist nicht schon die bloße
Wiedergestattung des Vertriebs der Annalen unmittelbar nach
dem 16. April eine solche Verräterei der verbrecherischsten
Art?

		Wie! man fuhr fort, unter dem Schutze der königlichen Autorität
eine Zeitschrift im Publikum zu verbreiten, deren Verfasser im
geheimen geächtet und von den Ministern dem Schimpfe und der
strengen Behandlung geweiht war, die den Feinden des Königs und des
Staates vorbehalten ist! Man fuhr fort, sie für den König in
Empfang zu nehmen, man ließ sie ihm zukommen, man stellte sich, als
billige man die Äußerungen der Befriedigung, mit denen er sie zu
beehren fortfuhr, und sorgte dafür, daß ich davon in Kenntnis
gesetzt wurde!

		Die nämliche Mittelsperson, durch welche die Nachrichten von
einer so schmeichelhaften Beistimmung zu mir gelangten, wurde
gebraucht, um mich nach Paris zu locken. Der als Freund maskierte
Spion, den die Polizei seit fünf Jahren auf meine Kosten
unterhielt, um meine Geheimnisse zu erforschen, hörte seit der
Mitteilung, daß ich [bookmark: page152]von jenem Geheimnis unterrichtet wäre, nicht
auf, den Schrecken, den mir dasselbe einflößte, durch die Erwägung
zu bekämpfen, daß man doch den Annalen die Freiheit nicht
zurückgegeben haben würde, wenn man sie dem Verfasser hätte nehmen
wollen, und daß ich ohne Besorgnis nach Frankreich kommen könnte,
da meine Schriften in Versailles so gut aufgenommen würden. Man
benutzte also einen geheiligten Namen, um das Gelingen einer
Ungerechtigkeit zu erleichtern, deren Werkzeug dieser selbe Name
sein sollte!

		Jene Ungerechtigkeit kam erst nach sechs Monaten zum Vollzug –
aber noch nach sechs, nach zwanzig Jahren würde die Lettre-de-cachet, durch welche sie befohlen ward,
dieselbe Wirksamkeit gehabt haben. Ich war also für den ganzen
übrigen Teil meines Lebens bestimmt, zu irgend einer Zeit den Stoß
mit diesem Dolche zu erfahren, und wenn ich im höchsten
Greisenalter, mit Widerwärtigkeiten überhäuft und von Arbeiten
erschöpft, von meinem Vaterlande als Lohn für so viele
Anstrengungen und Opfer die Erlaubnis gefordert hätte, dort in Ruhe
sterben zu dürfen, so würde ich, um es zu betreten, keine andere
Pforte gefunden haben als die Bastille und kein ander Grab als
deren Verließe!

		Großer Gott, welchen Namen soll man nach diesen Betrachtungen
der Lettre-de-cachet vom 16. April
1780 geben! Wie soll man diesen Eifer, sie zustande zu bringen, und
die Geduld bezeichnen, die man entwickelte, als es den rechten
Augenblick zu ihrer Benutzung zu erwarten galt! Es ist zur Genüge bekannt, welcher Mißbrauch unter der
Regierung der letzten drei Ludwige mit den Lettre-de-cachet getrieben wurde. Man höre noch,
was Boissy d'Anglas in dem schon erwähnten Essai über Malesherbes
von dem Treiben des Vorgängers dieses Ministers, des Herrn de
Saint-Florentin, Herzogs von La Brillière, berichtet. »Herr de
Saint-Florentin,« erzählt Boissy d'Anglas, »besorgte die
Kontrollierung und Verteilung der Lettre-de-cachet, und die Einbildungskraft
erschrickt, wenn sie die ungeheure Anzahl der von diesem Minister
ausgefertigten Haftbefehle erwägt. Er verteilte dieselben zu
Tausenden: es gab keinen höhern Beamten, keinen
Provinzial-Kommandanten, keinen Bischof, keinen Intendanten, der
nicht so viel bis auf die Unterschrift unausgefüllte Lettre-de-cachet empfing, wie er nur wollte, so
daß er nur über ihre Verwendung zu bestimmen brauchte. Man hat
behauptet, es seien während der Dauer dieses Ministeriums mehr als
fünfzigtausend von diesen Haftbefehlen ausgegeben worden: diese
Zahl scheint auf den ersten Blick übertrieben, bedenkt man aber,
mit welcher Leichtfertigkeit sie bewilligt wurden, und daß man sich
nicht schämte, einen schmählichen Handel damit zu treiben, so darf
man annehmen, daß jene Zahl nicht zu hoch gegriffen ist, da sie
jährlich nur tausend Lettre-de-cachet
für das ganze Gebiet des Königreichs ausmacht, und da bei dem
Systeme, das man befolgte, die Willkür ihre zahlreichen Opfer sogar
in den dunkelsten und niedrigsten Schichten der Gesellschaft
suchte.«

[bookmark: text126]F126 [bookmark: page153]

		Und nun bedenke man, daß eine auf diese Weise begründete,
vorbereitete und vollzogene Haft beinahe zwei Jahre gedauert hat,
daß sie meinem Vermögen und meiner Gesundheit einen beinahe
unersetzlichen Schaden zugefügt hat, und daß, wenn mein absoluter
Ruin in bürgerlicher Hinsicht und meine völlige Vernichtung in
physischer Beziehung nicht die Folge gewesen sind, ich dies nur
einer besondern Gunst der Vorsehung verdanke, die, da sie mich
augenscheinlich zu dem Amte prädestinierte, das ich in diesem
Augenblicke versehe, nämlich die Schrecken der Bastille an die
Öffentlichkeit zu bringen, mich mit einer besondern Organisation
ausgerüstet hat, um dieselben zu ertragen.

		Hätte man dem Herrn Marschall de Duras eine so vollständige
Genugthuung schuldig zu sein geglaubt, so könnte man nicht umhin,
das zu wiederholen, was einer der berühmtesten Souveräne Europas
Jedenfalls Friedrich II. von Preußen.

D. Übers. bei dieser Gelegenheit bemerkte: » Dieser Herr
de Duras ist also ein sehr großer Herr!«

		Beispiele sind bei diesem Gegenstande von keiner Bedeutung: bei
einer Sache, wo alles Laune und Despotismus ist, sind Autoritäten
und Vergleiche durchaus unnütz. [bookmark: page154]Dennoch kann ich nicht umhin, hier
einen Vergleich aufzustellen.

		Zur zahllosen Menge der Einkerkerungen, die eine Genugthuung,
welche man Personen von Macht und Bedeutung schuldig war, zum
Gegenstande hatten, kann auch die Gefangensetzung La Beaumelles
gerechnet werden. Dieser mehr als indiskrete Schriftsteller hatte
in seinen Denkwürdigkeiten der Frau von Maintenon den Satz
anzubringen gewagt: » Der Wiener Hof, der seit langem
beschuldigt wird, stets Giftmischer in seinem Solde zu
haben« ... Diese Beleidigung war gewiß schwer und
öffentlich: die Strafe konnte, ohne ungerecht zu werden, streng und
die Genugthuung eine glänzende sein.

		Dessenungeachtet schienen fünf Monate Bastille
hinreichend. La Beaumelle fand sogar einen wirksamen Schutz in der
Großmut des Hofes, den er beleidigt hatte. Er wurde auf Ansuchen
desselben freigelassen und nicht verbannt. Hier befindet sich Linguet im Irrtum!: Anglivie de La
Beaumelle wurde zweimal in die Bastille gesteckt, das erste Mal i.
J. 1753 wegen einer mit satirischen Noten verbrämten Ausgabe von
Voltaires Siècle de Louis XIV., das
andere Mal i. J. 1756 aus dem oben von Linguet mitgeteilten Grunde.
Die erste Haft dauerte allerdings nur fünf Monate, die zweite aber,
von der doch Linguet spricht, länger als dreizehn Monate,
und beide Male folgte der Freilassung ein Verbannungsdekret.
Das Nähere s. im Anhang unter Q.

D. Übers.

		Ein so tüchtiger Kriegsmann, guter Litterat, geistreicher
Erzähler und wirklicher Akademiker der Herr Marschall de Duras auch
ist – trotz all dieser Titel erscheint es nicht wahrscheinlich, daß
er ganz allein von dem französischen Ministerium für wichtiger
geschätzt worden sei als das ganze österreichische Kaiserhaus. Für
wie heftig man auch meine sechs unbekannten Zeilen an den Herrn
Marschall de Duras halten will, so ist doch nicht denkbar, daß sie
[bookmark: page155]mit der
öffentlichen und ebenso bittern wie falschen Anschuldigung in dem
Romane verglichen werden können, von dem oben die Rede war.

		Wenn daher der Herr Marschall de Duras sich auch zum Strohmann
für die Lettre-de-cachet gegen mich
bei deren Erzeugung hergegeben hat, so ist doch klar, daß ich ihm
nicht die Dauer meiner Haft zur Last legen darf: er würde ein so
langwieriges Opfer weder verlangt, noch würde man es ihm angeboten
haben (XXI).

		An jener Rücksichtslosigkeit oder vielmehr Böswilligkeit, die
für mich überall Verbrechen und für das französische Ministerium
überall Entschuldigungen suchte, hat es auch nicht gelegen, wenn
nicht der Glaube entstand, dies Opfer sei von einer etwas
imposantern irdischen Gottheit gefordert worden. Man hat sich nicht
darauf beschränkt, gelegentlich meines Falls nur den Namen eines
einzigen Souveräns zu kompromittieren, sondern nachdem man mein
angebliches Verhältnis zu dem einen für den Grund der Frevelthat
vom 27. September 1780 ausgegeben hatte, suchte man noch einen
zweiten zum unmittelbaren Spießgesellen zu machen. Man sprengte
nämlich aus, meine Gefangensetzung sei auf dringendes Verlangen Sr.
preußischen Majestät erfolgt. Es verbreitete sich das noch heute
bestehende Gerücht, gereizt durch die Epistel an Herrn d'Alembert
S. Annales politiques
etc., Band VII, p. 79.

Linguet. und durch die Einzelheiten, die ich gelegentlich
der berühmten Geschichte mit dem Müller von Sanssouci
veröffentlichen zu müssen glaubte Ibid., p. 4. ff.

Linguet. und noch mehr angestachelt durch das Drängen der
kleinen Pariser Platone, D. h. der
Encyklopädisten. Vgl. die Einleitung, S. 12-15. 22-24.

D. Übers. hätte dieser Monarch in Versailles meine
Einsperrung gefordert, das französische Ministerium aber hätte
einem Philosophen von solcher Bedeutung diese Gefälligkeit [bookmark: page156]nicht
abzuschlagen vermocht, und die Pforten meines Kerkers hätten sich
nicht ohne Zustimmung dessen öffnen können, auf dessen Befehl sie
sich geschlossen hatten.

		Aber ist es wahrscheinlich, daß ein Gesetzgeber, der sich im
eigenen Lande so gerecht und wohlwollend zeigt, sich so weit
erniedrigt, für seine Rechnung vom Auslande eine Ungerechtigkeit,
eine Bedrückung zu fordern? Ist es wahrscheinlich, daß er, nachdem
er erst vor kurzem dem Verfasser der Annalen die Ehre
angethan hatte, sich der Ausdrücke desselben sogar in einem seiner
Gesetze zu bedienen, S. Bd. IX. der
Annales politiques, p. 434.

Linguet. sich nun eine Willkür dieser Art gegen den
nämlichen Schriftsteller gestattet habe, der ihn nie beleidigt
hatte? Ist es überdies wahrscheinlich, daß Versailles dem Berliner
Hofe eine so grausame Huldigung schuldig zu sein geglaubt und daß
man es gewagt hat, dem König von Frankreich den Vorschlag zu
machen, er solle sich zum Vollstrecker der Rache des Königs von
Preußen hergeben?

		Bei Preßvergehen, die, wie z. B. das oben erwähnte Vergehen La
Beaumelles, darauf hinauslaufen, die Ehre einer Krone zu besudeln,
werden die Fürsten ohne Zweifel einander die Hand reichen, um sie
zu unterdrücken, wenn sie auch kein persönliches Interesse daran
haben. In allen andern Fällen aber treiben sie die gegenseitige
Eifersucht auf ihre Macht so weit, daß sie, und bisweilen zum
Schaden der allgemeinen Ordnung, sogar die Schuldigen schützen: wie
kann man also den Verdacht hegen, daß sie sich zur Ächtung eines
Unschuldigen verbunden haben sollten?

		Was aber endlich den König von Preußen vollends rechtfertigt und
beweist, daß ich nicht der Kallisthenes des Alexanders des Nordens
gewesen bin, das ist das Datum der Lettre-de-cachet, um die es sich hier handelt.
Der 16. April 1780 liegt weit vor dem Zeitpunkte der Vergehen, mit
denen man jenen Haftbefehl in Verbindung [bookmark: page157]bringen möchte. Es leuchtet
demnach ein, daß dieser Fürst seinen philosophischen Wandel nicht
durch die mit solchem Eifer betriebene Verfolgung eines
Schriftstellers befleckt hat, der allerdings seine Gunst nicht
suchte, dem er aber sicher seine Achtung nicht hat versagen
können.

		Die Einzelheiten der Behandlung, die ich erlitten habe, sowie
die Länge meiner Haft sind ebenfalls Beweise, daß er keinen Anteil
daran gehabt hat. Wäre er der Urheber derselben gewesen – würde da
nicht der Verlust der Freiheit ihm als eine hinreichende
Genugthuung erschienen sein? Würde er von den französischen
Ministern jene raffinierten Spitzfindigkeiten der Rache verlangt
haben, von denen unten die Rede sein wird, oder würden diese ihn in
solchem Grade verkannt und verunglimpft haben, daß sie sich ein
Verdienst aus diesem Verfahren bei ihm machen zu können gemeint
hätten? Würde nicht, anstatt eine Verlängerung meiner Trübsal zu
befürworten, seine Großmut ihn vielmehr angetrieben haben, dem
Beispiele des Wiener Hofes gegen La Beaumelle zu folgen? Würde er
gegen einen Franzosen in der Bastille eine Strenge vorgeschrieben
haben, die keiner seiner wirklich schuldigen Unterthanen in Spandau
zu fürchten hätte?

		Es ist gewiß seltsam, daß der Name zweier so großer Fürsten sich
auf diese Weise mit dem Unglück eines einfache Privatmannes
verknüpft findet, eines Mannes, dem vielleicht von allen, die sich
literarisch beschäftigen, seine persönliche Anspruchslosigkeit,
seine Abneigung gegen alles Aufsehen, sein Widerwille gegen jede
Art von Ränken und Umtrieben, seine Gleichgiltigkeit gegen äußeres
Glück und alle Ziele des Ehrgeizes am ehesten die Gefahren hätten
ersparen müssen, die mit der Ehre, den Fürsten bekannt zu sein,
verknüpft sind; aber schließlich liegt es auch klar auf der Hand,
daß keiner von den beiden Souveränen, die hier in Rede stehen, zu
meinem Unglück hat beitragen können. Meine Haft hat hinsichtlich
ihres Ursprungs [bookmark: page158]wie hinsichtlich ihrer Dauer ebensowenig
angeblich von Berlin ausgegangene Ansuchen wie angeblich nach Wien
gelieferte Berichte zur Ursache gehabt.

		Was war denn nun aber das Ziel und das Motiv für diese lange
Dauer meiner Gefangenschaft? Das hat man mir nicht verhehlt: es ist
dies die einzige Eröffnung, die man mir je in der Bastille gemacht
hat, die einzige Antwort, die ich je auf meine Bitten erhalten
habe.

		Schon nach vierzehn Tagen erklärte man mir frei und offen, es
handle sich nicht mehr um Herrn de Duras. – »Aber um was handelt es
sich dann?« – »O, sie fürchten, daß Sie sich zu rächen
suchen werden. Die Thüren würden Ihnen sofort offen stehen, wenn
sie sicher wären, daß Sie sich ruhig verhielten« – denn wenn
man von den Göttern dieses Tartarus, d. h. den Ministern sprach,
bediente man sich mir gegenüber immer nur des Sammelwortes SIE.
Eben dies hat man mir zwanzig Monate lang unaufhörlich
wiederholt, und das Publikum wußte es wohl, ohne daß man es davon
in Kenntnis setzte.

		Man denke sich in meine Lage und erwäge, mit welchem Schrecken,
mit welcher niederdrückenden Empörung dies feige Geständnis mich
erfüllen mußte. Also ein künftiger und ungewisser Ausbruch meines
Grolls bestimmte meine gegenwärtige Sklaverei! Nachdem man mich
einem unbilligen Rachegelüst zum Opfer gebracht hatte, verewigte
man die Folgen desselben nur der Ruhe meiner Unterdrücker wegen!
Ihrem politischen Ritual gemäß sollte ich Gefangener bleiben, so
lange ich zu fürchten wäre, d. h. so lange mein Charakter
nicht verächtlich geworden oder meine Organe nicht zerrüttet oder
wenigstens meine schwachen Talente nicht durch die Kälte des Alters
und die Krämpfe der Verzweiflung zerstört wären.

		Welch unbegreifliches Geschick! Als es sich darum handelte, mich
einem Trupp von Mördern im Amtsgewande zu Gefallen meines Berufs zu
berauben, hatte ein [bookmark: page159] Staatsanwalt, einer ihrer
Spießgesellen, sich nicht gescheut, vor versammeltem Gerichtshofe
in öffentlicher Sitzung zu behaupten, man könne mich nicht in
meiner Stellung belassen der Unruhen wegen, die ich unfehlbar
eines Tages in irgend einem Stande erregen würde, Vgl. den Appel à la postérité, p.
35.

Linguet. und hier, wo es sich um meine Person handelte,
überlieferte man mich kaltblütig einer ewigen Sklaverei in Erwägung
des Grolls, den ich unfehlbar eines Tages empfinden
würde!

		In der Wirklichkeit war ich also immer friedlich, in der
Vorstellung aber furchtbar, in der Gegenwart immer schuldlos, in
der Zukunft aber strafbar, und so strafte man mich denn für das
Zukünftige! Immer haben meine Feinde ihre schnöden Unbilligkeiten
nur durch eine noch unbilligere Voraussicht zu entschuldigen
vermocht! Immer führten sie als Motiv für ihre gegenwärtigen
Ungerechtigkeiten meinen unfehlbaren Groll über die frühern
Ungerechtigkeiten an! Nie hat man erproben wollen, ob nicht diese
von stupider Furcht oder gewandtem Hasse diktierten Prophezeiungen
der Begründung entbehrten!

		Hier war ohne Zweifel die beste Gelegenheit dazu. Das reine und
mitleidige Gemüt des Königs war durch die Erinnerung an meine
Trübsal bewegt worden. Als die Intrigue sich beeiferte, seinen
Rechtssinn zu verblenden, und die Verleumdung sich abmühte, ihn
irre zu führen, hatte er mich geschützt, für mich gesprochen: er
hatte gefühlt, daß die Strafe für die Vergehen, deren er mich
damals schuldig glaubte, keine ewige sein dürfe. Vielleicht hatte
ihm auch eine geheime Ahnung von meiner Unschuld schon vorher den
Eifer seiner Ratgeber verdächtig gemacht, und trotz ihrer
Bemühungen sprach er das allmächtige Surge
et ambula, das meinem Unglück ein Ziel setzte.

		War dies nun nicht der geeignete Augenblick, wenn in [bookmark: page160]Ermanglung
der Gerechtigkeit wenigstens Vernunft und umsichtige Klugheit etwas
über die Minister vermocht hätten, um den Versuch zu wagen, was die
Nachsicht über mich vermöchte, über dies unzähmbare Gemüt, dessen
Verirrungen sie nach ihrer Behauptung mit soviel Nachdruck zu
bestrafen gezwungen gewesen waren? Unaufhörlich habe ich dies in
der tausend und einen Eingabe wiederholt, die ich aus der Tiefe der
Bastille hervorseufzte. Ich kannte mein Vaterland nur erst von
seiner strengen Seite und hatte es angebetet: wie groß würde nun
meine Verehrung in dem Augenblicke gewesen sein, wo man ihm mit
Hintenansetzung eines ungerechten Vorurteils und grausamer Launen
erlaubt hätte, mir die Arme entgegenzubreiten, wo ich mich diesem
Gefühle, das seine Härte nicht verwandelt hatte, das der
Dankbarkeit für eine erste Wohlthat Dieser
Ausdruck heischt eine Erläuterung, die ich nicht unter die Noten
verweisen kann: es ist von zu großer Wichtigkeit für mich, daß man
ihn nicht aus den Augen verliere.

Unter den zahllosen Widersinnigkeiten und Lügen, zu deren
Gegenstand mich, wie das in der Regel zu geschehen pflegt, mein
Unglück gemacht hat, befindet sich eine, die ich nicht mit
Verachtung strafen darf: man hat nämlich gesagt, geschrieben und
gedruckt, das französische Ministerium hätte um so größere Rechte
auf mich, da ich von demselben ein Jahrgehalt von zweitausend
Thalern bezöge.

Ich sehe mich zu der Erklärung genötigt, daß mir nie eine
schamlosere Lüge vorgekommen ist. Es ist unbegreiflich, daß man
dieselbe noch nach dem 27. September 1780 vorzubringen gewagt hat,
nachdem ich doch im August desselben Jahres, in der Nr. LXIX der
Annalen, S. 296, ausdrücklich erklärt hatte: »Es giebt nur
einen einzigen (König in Europa), dem gegenüber Achtung,
Anhänglichkeit und Treue Pflichten für mich sind, nur einen
einzigen, von dem ich ohne Erröten und ohne Bedenken Wohlthaten
hätte annehmen können. Von diesem aber habe ich immer nur
Gerechtigkeit gefordert, und werde nie etwas anderes von ihm
fordern.«

Es handelt sich hier nicht darum, welche Antwort mir auf diese
Forderung zu Teil geworden ist: jedenfalls ist klar, daß der Mann,
der öffentlich in einem gedruckten Werke eine solche Sprache
führte, nicht bejahrhaltet war.

Die einzigen Aufmerksamkeiten, die mir in meinem Leben vom
französischen Ministerium zu Teil wurden, sind drei Lettres-de-cachet: die eine schickte mich in die
Bastille, die beiden andern ins Exil, und die erste von diesen
beiden letztern war die Strafe dafür, daß ich als Advokat Herrn de
Bellegarde verteidigt hatte, der damals feierlich als schuldig
verurteilt und drei Jahre später feierlich für unschuldig erkannt
ward.

Die übrigen Prozesse, die ich teils als Rechtsgelehrter, teils als
einfacher Schriftsteller führte, haben mir keine so schmeichelhafte
Auszeichnung eingetragen: es giebt jedoch nicht einen, dessen
Erfolg mir nicht durch die Undankbarkeit der Klienten, die ich
rettete, durch die Pflichtvergessenheit der Gerichtshöfe, die ich
zum Gerechtsein zwang, und durch die Dummheit oder Bestechlichkeit
der Beamten, die ich entlarvte, vergällt worden wäre. Es liegt
keine Selbstüberhebung darin, wenn ich behaupte, die Advokatur und
die Litteratur haben keinen Mann hervorgebracht, dessen Leben mit
unglaublichern Vorfällen dieser Art durchflochten wäre, von der
Verteidigung des Herrn Herzogs von Aiguillon an bis zu meinen
Betrachtungen über die Verteidigung des Herrn de Lally.

Sollte man mich der Selbstüberhebung beschuldigen und den alten
Vorwurf des Egoismus von neuem gegen mich erheben, so wage
ich noch mehr zu behaupten: es hat nie einen Schriftsteller
gegeben, dessen Eifer reiner, dessen Seele allen Umtrieben wie
allen persönlichen Rücksichten weniger zugänglich und dessen
schwache Talente ausschließlicher der Verteidigung des Rechts und
der Aufdeckung der Wahrheit geweiht waren – das erhellt aus den
Früchten, die ich davon geerntet habe.

Da ich hier die durch die Verteidigung des Herrn de Bellegarde
veranlaßte Verbannung erwähnt habe, so muß ich bei dieser
Gelegenheit dem Edelsinns des Herrn Marschalls de Biron meine
Huldigung darbringen. Er war Vorsitzender des Kriegsrats, den die
Lettre-de-cachet zu rächen schien,
sparte aber keine Mühe, die Rücknahme derselben zu beschleunigen,
und bei meiner Rückkehr war es der ehrenvolle und schmeichelhafte
Empfang von seiner Seite, der Balsam auf meine Wunde goß:

Des chevaliers français tel est le
caractère.

(Das ist die Denkungsart französ'scher Ritterschaft.)

Augenscheinlich aber ist es nicht die Denkungsart der Ritter von
der Feder und der Marschälle der Akademie.

Linguet. hätte [bookmark: page161]verbinden können, wo ich nach Wiedereintritt
in alle Rechte der übrigen Familie mir hätte sagen können:
Bedauerliche Vorurteile haben dir geschadet – nun gut, bemühe dich,
sie zu zerstören; man hat dir Heftigkeit und Ungestüm zum Vorwurf
gemacht – sei bis zum äußersten sanftmütig und geduldig, suche die
Befürchtungen zu zerstreuen, den Haß zu entwaffnen, jeden Vorwand
zur Besorgnis zu entfernen. [bookmark: page162]

		Als ich mein Grab verließ, war es meine erste Regung, diese
Gefühle zu bethätigen. Als ein neuer Lazarus des Schweißtuches
ledig, das zwanzig Monate lang alle Bewegungen meines Mundes und
meines Herzens erstickt hatte, gab ich offen meine Empfänglichkeit
für sanftere Eindrücke, gab ich Friedensliebe und
Dankbarkeit zu erkennen: fünf ganze Wochen lang streckte ich
unablässig diesen ebenso unversöhnlichen wie feigen Despoten die
Hände entgegen, die noch wund waren vom Druck der Ketten, mit denen
sie mich so lange belastet hatten. Ich verlangte von ihnen nur die
Gnade, man möchte mich auf die Probe stellen, und konnte sie nicht
erlangen! sie wagten nicht zu glauben, daß meine Worte aufrichtig
gemeint seien! In ihrer Unfähigkeit, mein Gemüt richtig zu
beurteilen, hielten sie ihre Lettres-de-cachet für einen zuverlässigern Zügel
als mein Ehrgefühl, und nun der Genuß einer fortan unantastbaren
Freiheit mich kaumhin über den Preis tröstet, zu dem ich sie
erkauft habe, preisen sie vielleicht ihre Weisheit, die sie erraten
ließ, welchen Gebrauch ich unfehlbar davon machen würde.

		Doch lassen wir diese Rückblicke und diese Klagen, die keinen
Zweck mehr haben: da mir nicht gestattet ward, die französischen
Minister von meiner Fügsamkeit zu überzeugen, so laßt uns
wenigstens die Fähigkeit benutzen, in deren Besitz sie mich
zwangsweise gesetzt haben, die Fähigkeit, den Augen des Publikums
ihre Ungerechtigkeiten bloßzustellen und ihre Barbareien zu
enthüllen. Die erstern sind bereits hinlänglich festgestellt: gehen
wir nun auf die Einzelheiten der letztern ein, und wenn ein Leser
sich bei der Lektüre dieser Denkwürdigkeiten zu der Bemerkung
versucht fühlt, nie sei eine Unterdrückung mit soviel Nachdruck an
den Pranger gestellt worden, so laßt uns ihn zu dem Geständnis
nötigen, daß auch nie eine grausamere stattgefunden hat.

		*

		[bookmark: page163]

			[bookmark: foot121]Marie Antoinette,
die Schwester Josephs II, und Gemahlin Ludwigs XVI.

D. Übers.
	[bookmark: foot122]Näheres über diese
Brief-Angelegenheit findet sich in Linguets Anmerkung XVIII.

D. Übers.
	[bookmark: foot123]Der Vorteil lag
darin, daß die in Frankreich erscheinenden Nachdrücke der Censur
unterlagen und daher vielfach die anstößigen Stellen ausfallen
ließen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt ward, scheint die
Berville-Barrièresche Ausgabe der Linguetschen Denkwürdigkeiten der
Abdruck eines solchen Nachdrucks zu sein: es fehlen darin
sämtliche Ausfälle gegen das schnöde Verfahren der
französischen Polizei, das Linguet im ersten Abschnitte geißelt
(und dementsprechend auch die Anmerkungen VIII-XII), und ebenso ist
der ganze zweite Abschnitt durch Weglassungen um ein
Drittel, der obige Brief selbst um ein Viertel
verkürzt, so daß er in der gedachten Ausgabe z. B. die Stelle, die
Anlaß zu dieser Bemerkung giebt, gar nicht enthält.

D. Übers.
	[bookmark: foot124]Die nämlichen Züge zeigt das Charakterbild,
das Boissy d'Anglas in seinem Essai sur la
vie, les opinions et les écrits de M. de Malesherbes von
Maurepas entworfen hat. »Herr de Maurepas,« heißt es dort (nach
Berville-Barrière), »war mit einem sehr angenehmen und sehr
pikanten Geiste begabt, es war aber mehr der Geist eines Mannes von
Welt, als eines Staatsmannes ... Er war unter Ludwig XIV. und
unter dem Regenten Minister gewesen und verbannt worden, weil er
das Mißfallen der Frau von Pompadour erregt und den König durch
einige rücksichtslose Reden verletzt hatte. Von Charakter war er
oberflächlich, sorglos, unentschieden und vereinigte den
Leichtsinn, ja die Unbesonnenheit eines Jünglings mit dem Egoismus
und der Schwäche des Greises ... Bei keiner Sache entwickelte
er Konsequenz und Beharrlichkeit, außer bei dem, was ihn persönlich
anging, denn alsdann war er ebenso fest und ausdauernd wie nur
irgend ein anderer. Das Interesse des Königs kümmerte ihn wenig und
noch weniger das des Thrones; er hatte kein anderes Streben, als
seinen Einfluß zu bewahren.« Dabei liebte er es, Geschäfte und
Staatsangelegenheiten mit einem Bonmot abzufertigen und allem eine
witzige Wendung zu geben. Eines Tages bemerkte Malesherbes, man
müsse den König veranlassen, die Bastille in Augenschein zu nehmen.
»Um Gotteswillen nicht!« rief Maurepas aus, »er würde keinen
Menschen mehr hineinstecken wollen!« (Vgl. Chamfort, édit. Stahl, p. 167.)

D. Übers.
	[bookmark: foot125]Es ist zur Genüge bekannt, welcher Mißbrauch unter der
Regierung der letzten drei Ludwige mit den Lettre-de-cachet getrieben wurde. Man höre noch,
was Boissy d'Anglas in dem schon erwähnten Essai über Malesherbes
von dem Treiben des Vorgängers dieses Ministers, des Herrn de
Saint-Florentin, Herzogs von La Brillière, berichtet. »Herr de
Saint-Florentin,« erzählt Boissy d'Anglas, »besorgte die
Kontrollierung und Verteilung der Lettre-de-cachet, und die Einbildungskraft
erschrickt, wenn sie die ungeheure Anzahl der von diesem Minister
ausgefertigten Haftbefehle erwägt. Er verteilte dieselben zu
Tausenden: es gab keinen höhern Beamten, keinen
Provinzial-Kommandanten, keinen Bischof, keinen Intendanten, der
nicht so viel bis auf die Unterschrift unausgefüllte Lettre-de-cachet empfing, wie er nur wollte, so
daß er nur über ihre Verwendung zu bestimmen brauchte. Man hat
behauptet, es seien während der Dauer dieses Ministeriums mehr als
fünfzigtausend von diesen Haftbefehlen ausgegeben worden: diese
Zahl scheint auf den ersten Blick übertrieben, bedenkt man aber,
mit welcher Leichtfertigkeit sie bewilligt wurden, und daß man sich
nicht schämte, einen schmählichen Handel damit zu treiben, so darf
man annehmen, daß jene Zahl nicht zu hoch gegriffen ist, da sie
jährlich nur tausend Lettre-de-cachet
für das ganze Gebiet des Königreichs ausmacht, und da bei dem
Systeme, das man befolgte, die Willkür ihre zahlreichen Opfer sogar
in den dunkelsten und niedrigsten Schichten der Gesellschaft
suchte.«

D. Übers.
	[bookmark: foot126]D. Übers.
	[bookmark: foot127]Jedenfalls Friedrich II. von Preußen.

D. Übers.
	[bookmark: foot128]Hier befindet sich Linguet im Irrtum!: Anglivie de La
Beaumelle wurde zweimal in die Bastille gesteckt, das erste Mal i.
J. 1753 wegen einer mit satirischen Noten verbrämten Ausgabe von
Voltaires Siècle de Louis XIV., das
andere Mal i. J. 1756 aus dem oben von Linguet mitgeteilten Grunde.
Die erste Haft dauerte allerdings nur fünf Monate, die zweite aber,
von der doch Linguet spricht, länger als dreizehn Monate,
und beide Male folgte der Freilassung ein Verbannungsdekret.
Das Nähere s. im Anhang unter Q.

D. Übers.
	[bookmark: foot129]S. Annales politiques
etc., Band VII, p. 79.

Linguet.
	[bookmark: foot130]Ibid., p. 4. ff.

Linguet.
	[bookmark: foot131]D. h. der
Encyklopädisten. Vgl. die Einleitung, S. 12-15. 22-24.

D. Übers.
	[bookmark: foot132]S. Bd. IX. der
Annales politiques, p. 434.

Linguet.
	[bookmark: foot133]Vgl. den Appel à la postérité, p.
35.
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	[bookmark: foot134]Dieser
Ausdruck heischt eine Erläuterung, die ich nicht unter die Noten
verweisen kann: es ist von zu großer Wichtigkeit für mich, daß man
ihn nicht aus den Augen verliere.

Unter den zahllosen Widersinnigkeiten und Lügen, zu deren
Gegenstand mich, wie das in der Regel zu geschehen pflegt, mein
Unglück gemacht hat, befindet sich eine, die ich nicht mit
Verachtung strafen darf: man hat nämlich gesagt, geschrieben und
gedruckt, das französische Ministerium hätte um so größere Rechte
auf mich, da ich von demselben ein Jahrgehalt von zweitausend
Thalern bezöge.

Ich sehe mich zu der Erklärung genötigt, daß mir nie eine
schamlosere Lüge vorgekommen ist. Es ist unbegreiflich, daß man
dieselbe noch nach dem 27. September 1780 vorzubringen gewagt hat,
nachdem ich doch im August desselben Jahres, in der Nr. LXIX der
Annalen, S. 296, ausdrücklich erklärt hatte: »Es giebt nur
einen einzigen (König in Europa), dem gegenüber Achtung,
Anhänglichkeit und Treue Pflichten für mich sind, nur einen
einzigen, von dem ich ohne Erröten und ohne Bedenken Wohlthaten
hätte annehmen können. Von diesem aber habe ich immer nur
Gerechtigkeit gefordert, und werde nie etwas anderes von ihm
fordern.«

Es handelt sich hier nicht darum, welche Antwort mir auf diese
Forderung zu Teil geworden ist: jedenfalls ist klar, daß der Mann,
der öffentlich in einem gedruckten Werke eine solche Sprache
führte, nicht bejahrhaltet war.

Die einzigen Aufmerksamkeiten, die mir in meinem Leben vom
französischen Ministerium zu Teil wurden, sind drei Lettres-de-cachet: die eine schickte mich in die
Bastille, die beiden andern ins Exil, und die erste von diesen
beiden letztern war die Strafe dafür, daß ich als Advokat Herrn de
Bellegarde verteidigt hatte, der damals feierlich als schuldig
verurteilt und drei Jahre später feierlich für unschuldig erkannt
ward.

Die übrigen Prozesse, die ich teils als Rechtsgelehrter, teils als
einfacher Schriftsteller führte, haben mir keine so schmeichelhafte
Auszeichnung eingetragen: es giebt jedoch nicht einen, dessen
Erfolg mir nicht durch die Undankbarkeit der Klienten, die ich
rettete, durch die Pflichtvergessenheit der Gerichtshöfe, die ich
zum Gerechtsein zwang, und durch die Dummheit oder Bestechlichkeit
der Beamten, die ich entlarvte, vergällt worden wäre. Es liegt
keine Selbstüberhebung darin, wenn ich behaupte, die Advokatur und
die Litteratur haben keinen Mann hervorgebracht, dessen Leben mit
unglaublichern Vorfällen dieser Art durchflochten wäre, von der
Verteidigung des Herrn Herzogs von Aiguillon an bis zu meinen
Betrachtungen über die Verteidigung des Herrn de Lally.

Sollte man mich der Selbstüberhebung beschuldigen und den alten
Vorwurf des Egoismus von neuem gegen mich erheben, so wage
ich noch mehr zu behaupten: es hat nie einen Schriftsteller
gegeben, dessen Eifer reiner, dessen Seele allen Umtrieben wie
allen persönlichen Rücksichten weniger zugänglich und dessen
schwache Talente ausschließlicher der Verteidigung des Rechts und
der Aufdeckung der Wahrheit geweiht waren – das erhellt aus den
Früchten, die ich davon geerntet habe.

Da ich hier die durch die Verteidigung des Herrn de Bellegarde
veranlaßte Verbannung erwähnt habe, so muß ich bei dieser
Gelegenheit dem Edelsinns des Herrn Marschalls de Biron meine
Huldigung darbringen. Er war Vorsitzender des Kriegsrats, den die
Lettre-de-cachet zu rächen schien,
sparte aber keine Mühe, die Rücknahme derselben zu beschleunigen,
und bei meiner Rückkehr war es der ehrenvolle und schmeichelhafte
Empfang von seiner Seite, der Balsam auf meine Wunde goß:

Des chevaliers français tel est le
caractère.

(Das ist die Denkungsart französ'scher Ritterschaft.)

Augenscheinlich aber ist es nicht die Denkungsart der Ritter von
der Feder und der Marschälle der Akademie.

Linguet.


	
		
		Dritter Abschnitt.

Über die Einrichtung der Bastille.

		Ich lasse hier für den Augenblick eine mißliche Frage unberührt,
deren Erörterung von größerer Schwierigkeit sein würde, als ihre
Lösung Nutzen bringen könnte, d. h. ich untersuche hier nicht, ob
die Staatsgefängnisse für eine Regierung unbedingt notwendig sind,
ob alle Staatsverwaltungen dieser der gesetzlichen Beaufsichtigung
entrückten Verwahrungsorte bedürfen, ob diese straff gespannte und
allzeit gefährliche Feder als unerläßlich betrachtet werden kann an
Maschinen, die, um sich zu erhalten, hin und wieder ungemein starke
Stöße zu ertragen haben, endlich ob das, was man in Frankreich mit
dem seltsamen Namen Lettre-de-cachet bezeichnet, eine
besondere und diesem Reiche eigentümliche Krankheit ist, etwa wie
die Pest in Ägypten, die Blattern in Arabien, der glühende
Aschenregen in der Umgegend der Vulkane u. s. w. Dies Problem ist
nahezu durch die Thatsachen gelöst, und wenn die Lösung auch keine
solche ist, wie eine humane Philosophie sie anerkennen würde, so
ist sie dessenungeachtet doch von der allgemeinen Staatskunst
angenommen worden.

		Es giebt keine Nation, bei der die Obrigkeit sich nicht dieses
Mittels oder doch eines gleichwertigen bedient hätte. Rom hatte zur
Zeit seiner unverkümmertsten Freiheit Diktatoren. Die Befehle
dieses höchsten Beamten wogen ganz wohl die Lettres-de-cachet auf, denn er verfügte, ohne
eine Berufung zu gestatten und ohne Rechenschaft zu geben, nicht
bloß über die Freiheit, sondern auch über das Leben der Bürger.

		In Sparta trieb sozusagen die Staatsklugheit den Despotismus
noch weiter. Hier waren sogar die Könige, d. h. die Häupter der
Nation, demselben unterworfen: die Ephoren konnten sie ins
Gefängnis schicken. Das war [bookmark: page164]nun freilich das Gegenteil einer
Lettre-de-cachet, aber doch immerhin
eine Art derselben.

		Sogar an dem Orte in der Welt, wo die Regierung am besten
überwacht wird und am meisten beschränkt ist, wo es am besten
gelungen ist, die machtlosen Privatpersonen gegen den willkürlichen
Mißbrauch der Macht sicher zu stellen – sogar in London giebt es
einen Turm, der zur Verwahrung der Staatsverbrecher bestimmt ist.
Das Parlament, dieser Hüter der persönlichen Freiheit wie der
öffentlichen Sicherheit, bezeigt nicht nur keinen Schrecken beim
Anblick einer solchen Zwingburg, die beides zu bedrohen scheint,
sondern macht bisweilen sogar selber Gebrauch davon: es glaubt die
Vorrechte des Volkes dadurch weder zu verletzen, noch preiszugeben
(XXII).

		Mit um so größerem Rechte könnte also eine derartige Einrichtung
in Frankreich zulässig erscheinen, wo man, da die Charaktere
heißblütiger, die Ansprüche der verschiedenen, beständig
miteinander hadernden Gewalten weniger genau abgegrenzt und die
Rechte des Königs ohne bestimmte Grenze und ohne bestimmten Umfang
sind, sich zu gewissen Zeiten sehr wohl vorstellen kann, daß es
eines Zügels oder eines Schreckmittels bedürfe, das die Vorrechte
des Thrones wenn nicht die der Nation schützt. Aber, um es nochmals
zu wiederholen, ich gehe hier nicht auf diese Untersuchung ein: ich
beschäftige mich in diesem Augenblicke nicht mit der
Gesetzmäßigkeit der Bastille, sondern mit ihrer Einrichtung. Diese
Einrichtung aber ist grauenvoll: sie ähnelt in keiner Hinsicht dem,
was je in der Welt üblich war oder heutigen Tages darin üblich ist
(XXIII).

		Wenn man in den Berichten über jene Reisen, die eine
vorübergehende Kraftaufwallung in den letzten Jahren so sehr
vervielfältigt hat, liest, daß in Australien, auf einer jener
Inseln, die die Natur dort vor der übrigen Welt versteckt zu haben
schien, ein seinem Wesen nach sorgloses, gutmütiges und sogar
leichtfertiges Volk lebt, dessen Regierung [bookmark: page165]durchaus nicht blutdürstig
ist, und bei dem die ernsthaftesten Dinge immer einen heitern
Anstrich annehmen, in dessen Hauptstadt aber nichtsdestoweniger
sorgfältig ein Abgrund erhalten wird, in den alle Bürger ohne
Ausnahme in jedem Augenblicke gestürzt werden können, und in den in
der That täglich einige gestürzt werden auf Befehle hin, deren
vernichtender Strahl nicht zu vermeiden, deren Prüfung nicht zu
erhoffen, ja, deren Grund oder Vorwand oft nicht zu entdecken steht
Daß in der That zahlreiche Verhaftungen und
Einkerkerungen auf die seltsamsten und nichtigsten Gründe, ja auf
einen bloßen Verdacht hin stattfanden, beweisen die
Gefangenenregister der Bastille; s. im Anhang unter Z die Nr. 3.
25. 31. 34. 46. 54. 74. 80. 82. 88. 101. 103.

D. Übers.;

		Wenn man ferner liest, daß der auf solche Weise verschwundene
Unglückliche alsdann von der ganzen Welt geschieden und weiter von
seinen Freunden, seinen Verwandten, besonders aber von der
Gerechtigkeit entfernt ist, als wenn er auf einen andern Planeten
versetzt wäre, daß seine Beschwerden rettungslos unterdrückt werden
oder wenigstens nur einen einzigen Vermittler nach außen haben, den
ihre Unterdrückung um so mehr interessiert, je ernsthafter und
greifbarer ihre Ursache d. h. die Bedrückung ist, die sie notwendig
macht;

		Wenn man erfährt, daß er, wenigstens lange Zeit hindurch, ohne
Bücher, ohne Papier, ohne Verkehr mit irgend einem menschlichen
Wesen der Marter überlassen bleibt, nichts von dem zu wissen, was
draußen vorgeht, was aus seiner Familie, seiner Ehre, seinem
Vermögen wird, wessen man ihn beschuldigt hat, wessen man ihn
beschuldigen wird, und welchem Schicksale er entgegengeht – eine
Marter, deren Qualen eine Einsamkeit, die von keiner Zerstreuung
unterbrochen wird, mit jeder Minute empfindlicher macht, und deren
Gefühl sie mit jeder Minute steigert;

		Wenn man ferner erfährt, daß er keine weitere [bookmark: page166]Bürgschaft für sein
Leben hat als das zarte Gewissen seiner Wächter, die, da sie trotz
des Ehrenzeichens auf ihrer Brust imstande sind, sich für Geld auf
einen willkürlichen Befehl hin zu feigen Trabanten zu erniedrigen,
gewiß nicht davor zurückschrecken würden, sich zu einem noch
feigern und barbarischern Dienste herzugeben, wenn man ihn auf
Grund desselben Rechtstitels von ihnen verlangte; daß er also sehr
mit Recht in jeder ihm gebotenen Speise den Tod sehen kann, daß ihm
jedesmal, wenn seine Thür geöffnet wird, das unheimliche Gekreisch
der schweren Riegel wie der Vorbote eines Todesurteils, wie das
Signal für den Eintritt der Vermummten vorkommen kann, die ihn
hinzurichten bestimmt sind, ohne daß das Bewußtsein seiner Unschuld
oder der Gerechtigkeit des Fürsten ein Grund zur Beruhigung für ihn
wäre, weil der ersten Überrumpelung, der der Rechtssinn des
Herrschers unterlag, eine zweite folgen kann, weil man auf sein
Leben dasselbe Recht hat wie auf seine Freiheit, weil dieselben
Hände, die sich dazu hergeben, ihn auf Grund einer Lettre-de-cachet täglich tausendmal moralisch zu
morden, sich ohne Zweifel auch nicht weigern würden, ihn auf Grund
einer gleichen Ermächtigung einmal physisch zu tödten, und weil es
endlich an einem Orte, wo alles Schmerz und Geheimnis ist, keinen
Frevel giebt, der nicht mit derselben Leichtigkeit begangen und
zugedeckt werden könnte;

		Wenn man endlich liest, daß, im Fall er seine Gesundheit behält,
dies nur noch eine Strafe mehr ist, weil dann sein
Empfindungsvermögen lebhafter und die Entbehrungen um so
schmerzlicher sind, daß aber, im Fall sie, wie fast immer
geschieht, dem im Hause befolgten unabänderlichen Systeme erliegt,
dieser Umstand ihn hilf- und trostlos der fürchterlichen
Vorstellung preisgiebt, der er nicht entrinnen kann, der
Vorstellung, daß er seine Familie im Unglück und sein Gedächtnis in
Schanden hinterlassen wird, daß seine Asche des letzten Tributs
entbehren [bookmark: page167]wird, den die Liebe denen zollt, die sie
verlor, daß vielleicht niemand um sein Ende wissen wird, daß
vielleicht seine Frau, seine getäuschten Kinder noch Gelübde thun
und Anstrengungen zu seiner Befreiung machen werden, während das
Grab, in das er lebend hineingestoßen ward, nichts mehr von ihm
bewahrt als seine entfleischten Gebeine:

		Wenn eine solche Schilderung sich in den Reiseberichten Cooks
oder des Admirals Anson fände, welchen Eindruck würde sie da
hervorrufen? Würden wir nicht den Berichterstatter für einen
Betrüger halten? oder vielmehr würden wir nicht unter heißen
Glückwünschen, daß wir in Ländern leben, die von einer solchen
Sklaverei frei sind, eine mit Abscheu gemischte Verachtung für eine
so barbarische Regierung und ein so verächtliches Volk
empfinden?

		Ach! dies Bild ist das der Bastille, und es ist noch hinter der
Wahrheit zurückgeblieben! Wie wenig giebt es jene Seelenqualen
wieder, jene langen Zuckungen, jenen beständigen Todeskampf, der
die Schmerzen des Todes verewigt, ohne je dessen Ruhe
herbeizuführen, kurzum alle jene Leiden, die die Büttel der
Bastille verhängen können, die aber niemand schildern kann.

		Die erste Bestimmung ihres Gesetzbuches ist das
undurchdringliche Geheimnis, das all ihr Thun umhüllt, ein
Geheimnis, das nicht bloß über den Aufenthaltsort, sondern
sogar über das Leben eines unter ihren Händen verschwundenen
Menschen im Zweifel läßt, das sich nicht darauf beschränkt, den
Nachrichten, die ihn trösten oder zerstreuen könnten, den Zugang zu
ihm zu versperren, sondern daß auch gleicherweise hindert, daß
jemand sich überzeuge, wo er ist, ja ob er überhaupt noch ist.

		Von einem Menschen, den er alle Tage sieht und quält, behauptet
ein Offizier der Bastille, wenn man ihn draußen fragt, ohne
Schamerröten, er habe ihn nie gesehen und [bookmark: page168]gekannt. Wenn meine
wahrhaften Freunde den Minister, der der Abteilung für diese
Oublietten vorsteht, um die Erlaubnis ersuchten, mich besuchen zu
dürfen, so antwortete er wie ein Mensch, der aufs höchste erstaunt
ist, daß man mich in der Bastille vermuten könnte. Der Gouverneur
aber hat verschiedenen von ihnen mehrmals auf seine Ehre und
auf Edelmannswort zugeschworen, daß ich nicht mehr in der
Bastille wäre, daß ich nicht acht Tage darin gewesen sei, denn das
Aufsehen, welches meine Verhaftung erregt hatte, die man
absichtlich am hellen Tage und auf offener Straße vorgenommen
hatte, gestattete ihm nicht, mit der Behauptung aufzutreten, ich
sei nie hineingekommen, wie er sonst gethan haben würde.

		So lügt ein Lakei im Vorzimmer seines Herrn, wenn er Befehl dazu
erhalten hat; aber doch nur, um lästige Besuche fernzuhalten: seine
Lügen haben einen nützlichen Zweck oder eine angenehme Wirkung, er
bekräftigt sie nicht durch Schwüre und eine Miene der Überzeugung –
und doch erniedrigt ihn dies Amt. Danach würdige man nun das Amt
eines Ministers oder eines Gouverneurs der Bastille, die nur
täuschen, um Martern zu bereiten, und deren Lügen nur Schmerzen
erzeugen.

		Welchen Zweck hat denn aber diese künstliche Ungewißheit, in der
man das gesamte Publikum, die Freunde und die Familie über das
physische Dasein eines Mannes erhält, den man ihnen geraubt hat? Um
ihn leichter zu überführen und seine Bestrafung zu sichern, kann es
unmöglich geschehen, denn erstens vervollständigt diese
Geheimhaltung die Mittel nicht, die man überdies in Händen hat, um
den Prozeß gegen ihn einzuleiten oder um die zuerkannte Strafe an
ihm zu vollziehen, und zweitens beweist mein eigenes Beispiel, daß
die Bastille oftmals Menschen einschließt, denen man nicht bloß den
Prozeß nicht machen will, sondern denen man ihn nicht machen
kann, und gerade über das Schicksal dieser breitet man
[bookmark: page169]auf
künstlichem Wege den dichtesten Schleier – in welcher Absicht?
frage ich nochmals.

		Da die Einrichtung dieses Zwingers ausdrücklich zu dem Zwecke
geschaffen wurde, um die Seelen zu zerreißen, um das Leben sauer
zu machen, wie einer jener Folterknechte mit dem
Ludwigskreuze, die nicht vor einem solchen Amte
zurückschrecken, mir eines Tages offenherzig mitteilte, so begreife
ich, daß die unbedingte Abgeschlossenheit, die völlige
Unwissenheit, in der ein Gefangener hinsichtlich dessen erhalten
wird, was man für oder gegen ihn gethan hat, thut und thun wird,
ein dem vorgesetzten Zwecke durchaus angemessenes Mittel ist:
nichts ist geeigneter, um einen Menschen alle Stufen der
Verzweiflung durchlaufen zu lassen, besonders wenn er das Unglück
hat, eins von jenen stolzen und rastlosen Gemütern zu sein, die das
Gefühl der Ungerechtigkeit empört, und für die die Thätigkeit ein
Bedürfnis, das Abwarten eine Strafe ist. Warum aber müssen seine
Verwandten und Freunde seine Strafe teilen, da man sich doch
stellt, als wolle man sie nicht zu Teilhabern seines Unglücks
machen?

		Ist ein Prozeß eingeleitet, so kennt man wenigstens die Art der
Beschuldigung, man weiß, bis wie weit sie sich erstrecken kann, man
verfolgt den Verlauf des Verfahrens und verliert das Opfer bis zur
schließlichen Opferung oder dem schließlichen Triumphe nicht aus
den Augen: die Sorge hat eine Grenze und der Schmerz einen
Trost.

		Hier aber zittern Freunde und Verwandte, während der allen
Blicken entrückte Unglückliche sich von ihnen vergessen wähnt, daß
man ihnen nicht die Erinnerung an ihn zum Verbrechen mache. Da
seine Haft von einer Laune abhängt, da seine Fesseln von einem zum
andern Tage fallen oder ihn auf unabsehbare Zeit festhalten können,
so ist jeder Tag für die, die ihn wiederzusehen hoffen, wie für ihn
selbst ein ganzer Zeitabschnitt, während dessen sie alle Ängste der
Erwartung und alle Schrecken der Entbehrung [bookmark: page170]durchkosten. Am Morgen
seufzt man bei der Erinnerung an das bereits Erlittene und am Abend
bei der Gewißheit, noch ferner leiden zu müssen, ohne daß man ein
Ende dieser Marter abzusehen vermöchte – und wenn die
Einbildungskraft sich ein solches vorzustellen sucht, so bereitet
sie sich damit nur neue Schmerzen.

		Vom Standpunkte des ersten Begründers der Hausordnung der
Bastille hatte diese fürchterliche Politik einen Zweck: er wollte
sich ohne Lärm und Aufsehen der Menschen entledigen, zu deren
Beseitigung der Henker ihm seine Dienste verweigert haben würde.
Wenn er einen Unschuldigen proskribiert hatte – denn nur diese
proskribiert man, die Schuldigen werden gerichtet – wenn er also
einen Unschuldigen proskribiert hatte, so sollte der Zeitpunkt des
Todes desselben ein Geheimnis bleiben, damit er genau auf den
Augenblick festgesetzt werden könnte, der für seine Interessen oder
seine Rache der passendste war.

		Aber Ludwig XVI. ist nicht Ludwig XI.! Der eine ist ebenso
menschlich, wie der, andere barbarisch war, der eine ehrt die
Gerechtigkeit und die Gesetze und empfiehlt deren Beobachtung
ebenso sorgsam, wie der andere mit Vergnügen zu deren Übertretung
anreizte und selbst das Beispiel zu ihrer Verletzung gab. Warum
wird nun unter der milden Regierung Ludwigs XVI. die Einrichtung
beibehalten, welche die Tyrannei Ludwigs XI. erfand? Warum sind
unter dem Fürsten, dem die Gerechtigkeit teuer und das Blut der
Menschen kostbar ist, die Unterthanen denselben Katastrophen
ausgesetzt wie unter dem Regimente dessen, für den die
Hinrichtungen ein köstliches Schauspiel waren, der den Henker
seinen Gevatter nannte und immer nur in Begleitung eines
Satelliten ging, der ebenfalls sein Gevatter, aber wilder und
blutgieriger war als alle Henker zusammen?

		Wenn noch die Größe der Vergehen oder die Art der Personen dies
sonderbare und gefährliche Inkognito bestimmten, [bookmark: page171]wenn nur Menschen, die
infolge der Ungeheuerlichkeit ihrer Verbrechen der nahen
Hinrichtung verfallen, oder Intriganten, die durch ihre Geburt,
ihren Reichtum oder ihre Verbindungen gefährlich sind, mit diesem
Grabtuche bedeckt würden, so hätte man wenigstens eine
Entschuldigung oder einen Vorwand.

		Aber die Bastille macht wie der Tod alles gleich, was sie
verschlingt: der Ruchlose, der das Verderben seines Vaterlandes
plante, wie der Beherzte, der sich einzig der allzueifrigen
Verteidigung der Rechte desselben schuldig gemacht hat, der Wicht,
der die Geheimnisse des Staates verschacherte, wie der, der den
Ministern ersprießliche, aber ihren Interessen widerstreitende
Wahrheiten gesagt hat, der, den man festsetzt aus Furcht, er möchte
seine Familie durch Verbrechen entehren, wie der, an dem man nur
das Talent fürchtet – alle werden in das nämliche Dunkel vergraben.
Das ist nicht ganz zutreffend. Weiterhin
wird man sehen, zu wessen Gunsten und in welchen Fällen sich dies
Dunkel lichtet. Ich behaupte also nicht, daß es niemals eine
Ausnahme gebe: ich rede hier nur von der Einrichtung überhaupt, von
dem, was ich persönlich erfahren habe und was mir beständig als der
übliche Brauch und die gewöhnliche Hausordnung bezeichnet worden
ist. Man sieht wohl ein, daß diese besonders für den Unschuldigen
verderblich sein muß. Bei einer Strenge, die der Willkür
anheimgestellt ist, kann nur Gönnerschaft einige Erleichterungen
erwirken: nun ist aber klar, daß ein Mensch, der unschuldig in der
Bastille sitzt, entweder keine Gönner hat, oder daß seine Gönner
weniger einflußreich sind als seine Feinde. Die abscheuliche
Einrichtung, die hier in Rede steht, ist also besonders für ihn
getroffen.

Linguet.

		Und man bedenke wohl, dies Dunkel ist ein zwiefaches: es hindert
zu sehen, wie gesehen zu werden. Es entzieht dem Gefangenen nicht
nur die Kenntnis alles dessen, was ihn persönlich interessieren
kann, die Fähigkeit, seine Angelegenheiten zu regeln und durch
endgültige oder einstweilige Anordnungen seinem eigenen und
bisweilen dem Ruin seiner Geschäftsfreunde vorzubeugen, sowie
namentlich das Vermögen, seine Beschützer zu unterrichten und
[bookmark: page172]seine
Feinde zu entwaffnen, mit einem Worte alles das, was ihn nützlich
beschäftigen könnte, sondern es beraubt ihn auch des Schauspiels
der öffentlichen Angelegenheiten, das ihn zerstreuen könnte:
nachdem er dem ganzen Weltall fremd geworden, gestattet man ihm
nicht einmal mehr, sich über das zu unterrichten, was darin
vorgeht. Vielleicht findet sich noch heute in diesen Kerkern irgend
ein Gefangener, der täglich Ludwig XV. und den Herzog de la
Brilliere mit seinen Bitten bestürmt: er glaubt sich noch von ihnen
in Banden gehalten, er kniet unaufhörlich vor diesen beiden
Phantomen, von denen nur noch die Erinnerung existiert, und die
Offiziere des Hauses, die Zeugen seines Irrtums sind, sind
stupid-zartfühlend oder barbarisch-gewissenhaft genug, ihm
denselben nicht zu benehmen. Näheres über
diesen Punkt s. im Anhang unter R.

D. Übers.

		Aus dieser aktiven und passiven Unwissenheit entspringen
unendlich traurige Folgen für den auf solche Weise getäuschten
Unglücklichen. Ist er z. B. nur der persönlichen Rache eines Mannes
in Amt und Würden geopfert worden, so verschafft ihm selbst der
Sturz dieses Riesen, dessen Glück ihn zermalmte, keine
Erleichterung. Er selbst kann keinen Vorteil daraus ziehen, weil er
keine Kenntnis davon erhält, wenn er also keine warmen Freunde hat,
wenn seine Familie furchtsam oder ohne Ansehn oder gleichgültig
oder weit entfernt ist, so bleibt die Unterdrückung dieselbe,
obgleich der Unterdrücker verschwunden ist. Dessen Nachfolger ist
mehr darauf bedacht, das nämliche Mittel in Anwendung zu bringen,
als das Unrecht wieder gut zu machen, das daraus hervorgegangen
ist. Der Gefangene bleibt also in der Bastille, nicht weil jemand
es wünscht, sondern weil er einmal drinnen ist, weil man ihn
vergißt, weil bei den Ministern keine Bittschriften für ihn
eingehen, und weil nichts, wenn nicht die [bookmark: page173]Leichtigkeit
hineinzugeraten, der Schwierigkeit gleichkommt, die es macht, aus
der Bastille herauszukommen.

		Ich kann dafür außer meinen eigenen, und ohne jemand zu
schädigen, noch ein anderes Beispiel anführen. Zu meiner Zeit saß
in der Bastille ein Genfer, namens Pellissery. Sein ganzes
Verbrechen bestand darin, daß er über die Finanzoperationen des
Herrn Necker einige Bemerkungen gemacht hatte. Als ich dies infolge
eines höchst sonderbaren Zufalls erfuhr, befand er sich bereits
seit drei Jahren in der Bastille: vielleicht ist er noch jetzt
darin und weiß weder von dem Falle seines Vaterlandes, noch von dem
Sturze des Ministers, dem er mit Recht sein Unglück zur Last legt.
Linguet wie Pellissery selbst wurden
absichtlich über den wahren Grund der Einsperrung des letztern
getäuscht. Man sehe das Nähere im Anhang unter X.

D. Übers. Er wird erst entlassen werden, wenn ein anderer
Zufall oder vielleicht diese meine Erwähnung des Falls die
Flatterköpfe, welche die Unwandelbarkeit der Bastille aufzuheben
vermögen, wieder an ihn erinnern: vielleicht wird man endlich
einsehen, wie schändlich es ist, auf solche Weise im Namen des
Staates der persönlichen Rache eines zeitlichen Beamten eine ewige
Dauer zu geben und einen Ausländer, einen redlichen Mann deshalb zu
bestrafen, weil er einsichtsvoll genug war, das vorherzusehen, was
zu thun die Regierung selbst nicht hinausschieben durfte – denn was
ist schließlich noch von den Operationen des Herrn Necker übrig?
Wenn Pellissery dadurch strafbar ward, daß er sie tadelte, was
verdienen dann die, welche sie zu nichte gemacht haben? (XXIV)

		Erbebt man nicht vor Abscheu, wenn man bedenkt, daß die
Abscheulichkeiten, deren peinlich berührendes Bild ich hier
entwerfe, die Strafe für eine Unbedachtsamkeit waren, die wenige
Monate später nicht bloß eine Handlung der Klugheit, sondern sogar
eine Notwendigkeit wurde? [bookmark: page174]Heute würde ohne Frage der
Lobredner des Herrn Necker Gefahr laufen, der Genosse des
Kritikers zu werden, und während schamlose Willkür die Opfer dieser
entsetzlichen Ungereimtheiten nach Belieben vermehrt, verhallen
deren Einsprüche in dem unzugänglichen Dunkel, von dem ich
rede.

		Nochmals: man bedenke wohl, daß nichts aus demselben ans Licht
zu treten und nichts in dasselbe hineinzudringen vermag. Sogar die
Gesuche, die ein Gefangener etwa an seine Gönner richtet, um sie
dafür zu gewinnen, daß ihm eine gerichtliche Untersuchung oder
Begnadigung gewährt werde, werden aufgefangen und unterschlagen,
und gerade durch diese unbedachtsamen Fingerzeige erhalten die
Spürhunde der Polizei Kenntnis von den Orten, von denen er Hilfe
erwarten darf, und beeilen sich dann, den Anstrengungen, die zu
seinen Gunsten gemacht werden könnten, jeden Zugang zu versperren.
Erst wenn er den bittern Kelch, den Haß und Willkür ihm kredenzt
haben, bis zum letzten Tropfen geleert hat, läßt man ihm die
Freiheit, diejenigen anzurufen, die für ihn sprechen können.

		Wenn man ihm die Möglichkeit, zu schreiben, nicht gänzlich
abschneidet, so gehen alle seine Briefe der Polizei offen zu oder
werden dort erbrochen. Die Lektüre seiner schmerzlichen Klagen ist
für die zu diesem Spioniergeschäft Bestellten eine angenehme
Unterhaltung: sie ergötzen sich einen Augenblick an der Tonart, in
der jeder einzelne von den Eingesperrten seufzt, und dann schnürt
man den Briefertrag jedes Tages sorgfältig zu einem besondern Stoße
zusammen, nicht um Gebrauch davon zu machen, sondern um ihn in
unbekannten Archiven zu vergraben oder um ihn zu verbrennen. Weder
der Gefangene, der geschrieben hat, noch die, an welche er
geschrieben hat, hören je davon reden.

		Ich hatte in der ersten Zeit meiner Gefangenschaft die Güte der
Prinzen vom königlichen Hause angerufen (XXV). [bookmark: page175]Da ich von früher
her wußte, daß Monsieur Monsieur war
der Titel des jedesmaligen ältesten Bruders des Königs, bezeichnet
also hier den Grafen von Provence, nachmaligen Ludwig XVIII.

D. Übers. und Ihre Durchlaucht der Graf von Artois mich mit
ihrer Achtung beehrten, so hatte ich mir mit der Hoffnung
geschmeichelt, sie würden mir in meinem Unglück ihre Gunst nicht
versagen. Ich hatte an sie geschrieben, die Briefe waren versiegelt
– einige Zeit später aber sagte mir der Polizeidirektor, daß er sie
gelesen, aber nicht abgeliefert habe, daß man ihm das
nicht erlaubt hätte. Und als ich ihm darauf bemerkte, daß er, da er
doch den Inhalt wisse, diesen den großmütigen Prinzen mitteilen
könne, denen er die Briefe vorenthalten hatte, erwiderte er, daß
er bei diesen hohen Herrn keinen Zutritt habe. Und dieser
Mensch, dem der Zutritt zu jenen hohen Herrschaften versagt war,
hatte nichtsdestoweniger die Macht, ihre Briefe zu erbrechen und zu
unterschlagen, ihre und des Königs gute Absichten zu vereiteln und
mich mit Mauern zu umgeben, die fester waren als all die
Zauberburgen, mit denen je die Einbildungskraft die Romane
bevölkert hat!

		Treten wir nun in das Innere dieser Mauern, sehen wir zu, wie
die Höllenhunde, die es bewachen, es anstellen, ihr
abscheuerregendes Amt zu erfüllen und vollends das Leben sauer
zu machen.

		Das Vorspiel, wenn ihnen eine neue Beute zugeführt wird, bildet
die Durchsuchung. Die Weise, in der sie von der Person eines
Gefangenen Besitz ergreifen, und in der das Eigentumsrecht der
Hölle, der er fortan angehören soll, außer Zweifel gestellt wird,
besteht darin, daß man ihn all des Seinen beraubt. Er ist ebenso
erstaunt wie erschrocken, wenn er sich von vier Männern untersucht
und betastet sieht, deren Äußeres dieser Verrichtung widerspricht
und dieselbe nur noch schmählicher macht, von vier Männern, deren
Tracht zur Hoffnung auf ein [bookmark: page176]rücksichtsvolles Benehmen berechtigt,
und die mit einem Ehrenzeichen geschmückt sind, das – ich
wiederhole es – einen makellosen Dienst zur Voraussetzung
hat. Die im Anhang unter T mitgeteilten
Berichte bezeugen, daß Linguet sich hier keiner Übertreibung
schuldig gemacht hat.

D. Übers.

		Sie nehmen ihm sein Geld, aus Furcht, er möchte sich
desselben zur Bestechung eines von ihnen bedienen, seine
Kleinodien, aus dem nämlichen Grunde, seine Papiere, aus
Furcht, er möchte darin ein Mittel gegen die Langeweile finden, der
man ihn hingeben will, seine Schere, sein Messer u.
s. w., aus Furcht, er möchte sich den Hals abschneiden oder seine
Wärter umbringen, wie ihm gesagt wird, denn der Grund für alle
diese Beraubungen wird ihm ganz kaltblütig auseinandergesetzt. Nach
dieser Ceremonie, die ziemlich lange dauert und häufig durch
Scherze und Glossen über jedes in das Inventarium aufgenommene
Stück unterbrochen wird, führt man ihn nach dem Behältnis, das ihm
in dieser Menagerie bestimmt ist.

		Alle diese Käfige sind in Türmen angebracht, deren Wände, wie
bereits bemerkt, mindestens zwölf Fuß und im untern Teile
dreißig und vierzig Fuß stark sind. Jeder besitzt ein
einziges, in der Mauer angebrachtes Luftloch, das aber mit drei
Eisengittern, einem innen, einem zweiten in der Mitte des
Gemäuers und einem dritten an der Außenöffnung, versehen
ist. Die Gitterstäbe stehen im Kreuz zueinander und sind einen
Quadratzoll stark, infolge eines raffinierten Kunstgriffs aber, der
von dem überlegenen Genie der Erfinder zeugt, paßt der feste Teil
jedes einzelnen dieser eigentümlichen Geflechte genau auf die
Lücken des andern, so daß für den Durchblick kaum ein Raum von zwei
Zoll übrig bleibt, obschon die einzelnen Maschen nahe an vier Zoll
breit sind.

		Früher hatte jede von diesen Höhlen drei oder vier Öffnungen,
die allerdings alle klein und alle mit dem [bookmark: page177]nämlichen Netzwerk
geschmückt waren, aber diese Vielzahl von Luken beförderte doch die
Cirkulation der Luft und verhütete das Feuchtwerden und die
Verpestung derselben u. s. w. Ein durch Menschenliebe
ausgezeichneter Gouverneur hat sie jedoch bis auf je eine zumauern
lassen, und selbst an den sonnenhellsten Tagen kann das bißchen
Licht, das diese in das Zimmer dringen läßt, nur dazu dienen, die
Dunkelheit desselben besser bemerkbar zu machen.

		Im Winter sind daher diese traurigen Grüfte wahre Eisgruben,
weil sie hoch genug liegen, um die Kälte eindringen zu lassen; im
Sommer dagegen sind sie feuchte Schwitzkasten, in denen man
erstickt, weil die Wände zu dick sind, als daß die Hitze sie
austrocknen könnte.

		Ein Teil derselben, und dazu gehörte die meine, liegt
unmittelbar über dem Graben, in den die große Kloake der Rue
Saint-Antoine einmündet, so daß er, wenn man ihn reinigt, oder wenn
im Sommer die Hitze etwas lange anhält, oder wenn eine
Überschwemmung eintritt, die bei diesen unter dem Niveau des
Flusses liegenden Gräben im Herbst und Frühjahr etwas Gewöhnliches
ist, einen pestilenzialischen Gestank aushaucht. Und hat dieser
sich erst einmal in den Löchern, die man Zimmer nennt,
verfangen, so verfliegt er nur äußerst langsam wieder.

		In dieser Atmosphäre atmet der Gefangene, und um nicht völlig zu
ersticken, ist er genötigt, den Tag und häufig auch die Nacht wie
angepicht an dem innern Gitter zuzubringen, das ihn, wie erwähnt,
sogar von der in Form eines Fensters ausgebrochenen Öffnung
fernhält, durch welche ihm ein Schatten von Licht und Luft zukommt.
Seine Anstrengungen, durch dies enge Blasrohr ein wenig frische
Luft hereinzupumpen, dienen aber häufig nur dazu, den Gestank, der
ihm den Atem benimmt, noch zu verdicken.

		Wehe dem Unglücklichen, der im Winter nicht das nötige Geld
beschaffen kann, um den Holzvorrat, der im Namen des Königs
geliefert wird, zu ergänzen. Früher wurde [bookmark: page178]das Brennmaterial
ungezählt und ungemessen nach Maßgabe des Verbrauchs jedes
einzelnen ausgeteilt. Man peinigte Leute, die überdies alles
entbehrten und zu einer so grausamen Unbeweglichkeit verurteilt
waren, nicht noch wegen der Menge Feuerung, die sie für notwendig
hielten, um ihr infolge der Unthätigkeit erstarrtes Blut vor dem
Gerinnen zu bewahren oder den Niederschlag der Dämpfe an den Wänden
zu verflüchtigen. Der Fürst wollte sie diese Erleichterung oder
Zerstreuung genießen lassen, ohne die Kosten irgend einer
Beschränkung zu unterwerfen.

		Die Absicht ist ohne Zweifel noch dieselbe, das Verfahren aber
hat sich geändert. Der gegenwärtige Gouverneur hat den
Holzverbrauch für jeden Züchtling auf sechs Scheite, gleichviel von
welcher Größe, festgesetzt. Bekanntlich sind aber in Paris die
Scheite zur Zimmerheizung um die Hälfte kleiner als die im Handel
üblichen, weil sie in der Mitte durchgesägt werden: sie sind nur
ungefähr achtzehn Zoll lang. Überdies sorgt der sparsame Spender
noch dafür, daß auf den Holzplätzen das kleinste und, unglaublich,
aber wahr, schlechteste Holz ausgewählt wird, das nur aufzutreiben
ist. Er läßt vorzugsweise die untersten Lagen der Holzstöße und die
Lagerreste aussuchen, denen Zeit und Feuchtigkeit Saft und Kraft
geraubt haben, und die aus diesem Grunde zu niedrigem Preise an die
Handwerker, wie z. B. Brauer und Bäcker, verkauft werden, die ein
mehr loderndes als kräftiges Feuer brauchen. Sechs solcher
Zündhölzchen machen den Vorrat eines Bewohners der Bastille für
vierundzwanzig Stunden aus.

		Man wird fragen, was diese anfangen, wenn der Vorrat verbraucht
ist. Sie thun das, was ihnen der brave Gouverneur mit eigenen
Worten anrät: sie leiden. (S. hinten die Anmerkung
XXIX.)

		Die Möbel sind des Lichtes, das sie beleuchtet, und der Wohnung,
die sie schmücken sollen, durchaus würdig. Es muß von vorn herein
bemerkt werden, daß der Gouverneur [bookmark: page179]dieselben kraft seines Vertrags
mit dem Ministerium liefern und auf seine Kosten erhalten muß: es
ist dies eine von den äußerst geringen Lasten, die mit seinem
ungeheuren Einkommen verknüpft sind, von dem ich weiter unten
sprechen werde. Bezüglich der Unbequemlichkeiten der Wohnung kann
er sich damit entschuldigen, daß er die Lage der Örtlichkeiten
nicht zu ändern vermag, die häßliche Knauserei mit dem Holze, von
der ich eben sprach, kann er damit beschönigen, daß er bestrebt
sei, dem Könige Kosten zu ersparen: bezüglich der Möbel aber, die
nur ihn angehen, und die ihm bezahlt werden, giebt es weder eine
Entschuldigung noch eine Beschönigung. Seine Ersparnisse auf diesem
Gebiete sind notwendigerweise zugleich ein Diebstahl und eine
Grausamkeit.

		Zwei von den Motten zerfressene Matratzen, ein Rohrstuhl, dessen
Sitz mit Bindfaden unterbunden war, ein Klapptisch, ein Wasserkrug,
zwei Steinguttöpfe, von denen der eine als Trinkgeschirr diente,
und zwei Pflastersteine als Stützpunkte für das Feuer – das ist das
ganze Inventar, wenigstens war es das in meinem Zimmer. Eine
Feuerzange und eine eiserne Schaufel hatte ich mehrere Monate
später nur dem Mitleid des Schließers zu verdanken. Aber Feuerböcke
zu erhalten, war keine Möglichkeit, und, sei's Politik, sei's
Grausamkeit, was der Gouverneur nicht liefern will, darf der
Gefangene sich auch nicht auf seine eigenen Kosten verschaffen.
Erst nach acht Monaten durfte ich mir eine Theemaschine kaufen, um
für mein Geld einen gewöhnlichen, festen Lehnstuhl zu erhalten,
waren zwölf Monate nötig, und fünfzehn, um das schmutzige,
ekelhafte Zinngeschirr, das allein im Hause in Gebrauch ist, durch
gewöhnliches Steingut ersetzen zu dürfen.

		Der einzige Hausrat, den anzuschaffen mir gleich in den ersten
Tagen verstattet ward, war eine wollene Bettdecke: man höre, was
den Anlaß dazu bot. [bookmark: page180]

		Der September ist bekanntlich der Monat, in welchem die Eier der
die Wollenstoffe zerfressenden Motten sich in Schmetterlinge
verwandeln. Beim Eintritt in die mir bestimmte Höhle erhob sich nun
von dem Bette nicht eine Anzahl, nicht eine Wolke von diesen
Insekten, sondern eine dicke und dichte Säule, deren
Auseinandergehen in einem Nu das ganze Zimmer überschwemmte. Ich
fuhr vor Abscheu zurück. »Nun, nun,« bemerkte einer meiner Führer
lächelnd, »Sie werden nicht zwei Nächte hier geschlafen haben, und
es wird keine einzige mehr da sein.«

		Am Abend kam der Polizei-Direktor, um mir dem Gebrauche gemäß
den Willkomm zu bieten. Ich bezeigte ihm einen so heftigen
Widerwillen gegen ein derartig bevölkertes Lager, daß man die Gnade
hatte, mir eine neue Decke zukommen zu lassen und zu gestatten, daß
die Matratzen ausgeklopft würden, alles auf meine Kosten natürlich.
Da Federbetten in der Bastille verboten sind, ohne Zweifel weil
dergleichen Bequemlichkeiten sich nicht für Leute schicken, denen
das Ministerium hauptsächlich in der Kunst der Abtödtung des
Fleisches Unterricht erteilen will, so hätte ich wenigstens alle
drei Monate meinen elenden Matratzen diese Art von Verjüngung zu
teil werden lassen mögen – dem widersetzte sich aber der
Gouverneur, obgleich es ihn nichts kosten sollte, aus allen
Kräften, weil dies Verfahren sie abnutzt, wie er sagte.

		Frau von Staal erzählt, daß sie ihr Zimmer mit einer gewirkten
Tapete ausstatten ließ. Mémoires de Madame
la baronne de Staal. t. II, p. 240.

D. Übers. Ob sie diese Vergünstigung ihrer Eigenschaft als
Favoritin einer hohen Prinzessin verdankt, oder ob die Sitten jener
Zeit die Menschlichkeit sogar in der Bastille zur Geltung kommen
ließen, wie die übrigen Einzelheiten ihrer Gefangenschaft beweisen,
muß ich dahingestellt sein lassen. Das aber steht fest, daß [bookmark: page181]Vergünstigungen dieser Art zu den
Mißbräuchen gehören, denen die Ordnungsliebe der neuern Zeit ein
Ende gemacht hat. Meine dringenden Gesuche, für mein Geld Leinwand,
die den traurigen Farbenton der Wände verdeckt und zugleich deren
Feuchtigkeit absorbiert haben würde, oder Papier anschaffen zu
dürfen, das die nämliche Wirkung erzielt und mir überdies die
Zerstreuung, es eigenhändig aufzukleben, bereitet haben würde,
waren völlig fruchtlos.

		Der Anblick dieser Wände hatte in meinem Zimmer etwas
Schreckliches. Einer meiner Vorgänger, augenscheinlich ein Maler
oder Liebhaber der Malerei, der weniger alles dessen beraubt war,
was seine Seele oder seine Hände beschäftigen konnte, hatte die
Erlaubnis erhalten, das Gelaß nach seiner Weise zu verschönern. Das
Zimmer bildet ein Achteck mit vier großen und vier kleinen Seiten,
und jede von diesen ist mit einem durchaus der Örtlichkeit
entsprechenden Gemälde versehen: mit Scenen aus der
Leidensgeschichte.

		Aber mag nun sein besonderer Geschmack die Ursache gewesen sein,
oder mag man ihm nur eine einzige, dem Gegenstande und dem Orte
angemessene Farbe verstattet haben, kurzum, er hat sich
ausschließlich des Ochers bedient und nur einfarbige Gemälde
hergestellt, deren Schattierung man sich wird vorstellen können.
Als nach dem Aufsteigen des Mottenschwarms meine Blicke zum
erstenmal auf diese Flächen fielen, deren Farbenton das Dämmerlicht
noch härter erscheinen ließ, und auf denen ich nur im allgemeinen
Schmerzgeberden und Martergeräte gewahr wurde, ohne den
eigentlichen Gegenstand unterscheiden zu können, kam mir plötzlich
alles in den Sinn, was man von den Oublietten erzählt und was man
von den Sanbenitos weiß. Ich glaubte steif und fest, diese Felder
enthielten Sinnbilder des Loses, das meiner harre, und man hätte
mir gerade dies Zimmer angewiesen, um mich darauf [bookmark: page182]vorzubereiten. Ich
empfahl meine Seele Gott. Empfindende Gemüter, würdigt diesen
Augenblick nach seinem Werte!

		Wenn nun bei einem solchen Quartiere und einem solchen Hausrat
den Gefangenen wenigstens die Freiheit bliebe, die sie früher
hatten, und die selbst den Verbrechern in den unter der alleinigen
Leitung der Gerichte stehenden gewöhnlichen Gefängnissen nicht
versagt wird, die Freiheit, miteinander zu verkehren, einander zu
sehen und jene Verbindungen anzuknüpfen, welche in den übrigen
Gefängnissen die Not entschuldigt, sogar wenn dabei der Ehrenhafte
zu dem Nicht-Ehrenhaften in Beziehung tritt, die sich aber in der
Bastille häufig auf gegenseitige Achtung gründen würden – wenn,
sage ich, den Gefangenen wenigstens diese Freiheit bliebe, so
würden sie, ohne darum ihr Elend zu vergessen, dasselbe doch
leichter ertragen können. Wie gewisse Getränke, jedes für sich
genommen, einen unangenehmen Geschmack haben, aber durch
Vermischung miteinander einen Teil ihrer Widrigkeit verlieren, so
ist es auch mit dem Unglück. Aber gerade dies Verschmelzen der
Klagen suchen die Herrn der Bastille sorgfältig zu verhüten: jede
Minderung der Bitterkeit der Gefangenschaft würde zugleich eine
Minderung ihres Genusses sein. Ihr Wahlspruch ist das Wort
Caligulas an seine Schergen, wenn er ihnen Befehl zu einem Morde
gab: » Trefft so, daß er das Sterben fühlt.«

		Von dem Augenblicke an, wo ein Mensch ihnen überliefert wird,
ist er, wie erwähnt, für die ganze übrige Welt verloren. Er
existiert nur noch für sie allein, und sie bemühen sich nicht
weniger eifrig, jede Art innern Verkehrs zwischen ihren Opfern zu
verhüten, als ihnen jede Mitteilung nach außen hin zu untersagen.
La Porte und andere erzählen von dem Verkehre, den sie durch die
Schornsteine u. s. w. miteinander unterhielten. Die Weise, in der La Porte mit den übrigen Gefangenen
und der Außenwelt verkehrte, ist von ihm sehr ausführlich
beschrieben worden: wir teilen diese Stelle seiner Memoiren im
Anhang unter V mit. Die Schornsteine wurden von La Porte und seinen
Genossen nicht benutzt.

D. Übers. Das mochte, [bookmark: page183]wie gesagt, zu ihrer Zeit möglich sein,
heutzutage aber sind die Kaminröhren ganz wie die Fenster in ihrer
Länge mit drei übereinander angebrachten eisernen Gittern verwahrt,
von denen das erste sich drei Fuß über dem Herde befindet, und ihre
Mündung ragt um mehrere Fuß über die Terrasse empor. Die Aborte,
hier eine seltene Bequemlichkeit, denn ich glaube, es giebt im
ganzen Schlosse nur zwei Zimmer, die damit versehen sind, sind auf
die nämliche Weise verwahrt, und ein großer Teil der Zimmer ist
gewölbt, die übrigen aber haben einen doppelten Fußboden.

		Wenn man es für passend erachtet, einen Gefangenen herabkommen
zu lassen, entweder eines Verhörs wegen, wenn er das Glück hat,
einem solchen unterworfen zu werden, oder um zum Arzt zu gehen,
wenn er nicht krank genug ist, um denselben in seiner Höhle
erwarten zu müssen, oder wegen der sogenannten Promenade, von der
sogleich die Rede sein wird, oder auch nur um einer Laune des
Gouverneurs zu genügen, so findet er überall nur die Stille der
Wüsten und Dunkelheit. Ein Unkenruf des ihn führenden Schließers
verscheucht alles, was ihn sehen oder von ihm gesehen werden
könnte. Die Fenster des Gebäudes, in welchem der Stab seine Wohnung
hat, in dem die Küchen liegen, und zu welchem Fremde Zutritt
erhalten, werden sogleich mit Vorhängen, Läden und Jalousien
verpanzert, und dabei ist man grausam genug, diese Verrichtung erst
dann vorzunehmen, wenn er nahe genug ist, um sie wahrnehmen zu
können. Alles erinnert ihn also daran, daß es wenige Schritte von
ihm Menschen giebt, und zwar Menschen, die zu sehen vielleicht von
größtem Interesse für ihn wäre, da man sie so sorgfältig vor ihm
[bookmark: page184]verbirgt, was seine Besorgnisse nach Maßgabe
seiner Anhänglichkeit vermehrt.

		Ich glaubte lange Zeit eine Person zum Schicksalsgenossen zu
haben, deren Erhaltung mich allein über meine übrigen Verluste
trösten konnte, und deren Gefangenschaft, wenn man eben ihre
Wachsamkeit hätte täuschen können, mein Unglück auf den Gipfel
getrieben haben würde. Die Antworten, die ich auf meine Fragen
bezüglich dieses Punktes erhielt, waren nur geeignet, meine
Besorgnis zu bestätigen, denn wenn diese in der Kunst der
Seelenquälerei geübten Menschen eine Gelegenheit finden, das
gewöhnliche Stillschweigen, welches den Gefangenen martert, durch
eine erheuchelte Offenheit zu ersetzen, die ihn in Verzweiflung
stürzen kann, so versäumen sie nicht, dieselbe zu benutzen: sie
mögen reden oder schweigen, immer tragen sie dafür Sorge; daß ihre
Thätigkeit grausam wirke wie ihre Unthätigkeit.

		Diese Kunstgriffe haben zur Folge, daß möglicherweise Vater und
Sohn, Gatte und Gattin, ja ganze Familien gleichzeitig die Bastille
bevölkern, ohne zu ahnen, daß so teure Wesen ganz in ihrer Nähe
sind, oder daß sie darin hinsiechen in der Überzeugung, daß ihre
ganze Familie in ihr Unglück verwickelt sei, während in
Wirklichkeit ein Teil derselben sich dem entzogen hat. Man vergleiche hierzu die folgende Stelle aus einem
Briefe Cagliostros, der sich in den Mémoires
historiques (t. III, p. 281) mitgeteilt findet. »Cynische
Unverschämtheit,« sagt der berühmte Abenteurer, »gehässiger Trug,
falsches Mitleid, bitterer Spott, zügellose Grausamkeit,
Ungerechtigkeit und Tod haben in diesem Staatsgefängnis ihren Sitz,
und eine barbarische Verschwiegenheit ist das geringste von den
Verbrechen, die dort begangen werden. Ich befand mich sechs
Monate lang nur fünfzehn Fuß von meiner Frau entfernt und wußte es
nicht. Andere liegen seit dreißig Jahren darin begraben, gelten
für tot und fühlen sich unglücklich, daß sie es nicht sind, da sie
wie die Verdammten Miltons nur soviel Licht in ihrem Abgrunde
haben, wie nötig ist, um die undurchdringliche Finsternis zu
unterscheiden, die sie umhüllt: sie würden allein sein un
Universum, wenn der Ewige nicht existierte, der allgütige und
wahrhaft allmächtige Gott, der an Stelle der Menschen ihnen eines
Tages Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Ja, teurer Freund, als
Gefangner habe ich es zuerst ausgesprochen und als freier Mann
wiederhole ich es: es giebt kein Verbrechen, das nicht durch sechs
Monate Bastille völlig gesühnt würde.«

D. Übers. Als ein Gouverneur [bookmark: page185]von St. Domingo es vor einigen Jahren
zweckmäßig fand, sich eines schönen Morgens der gesamten Justiz
einer seiner Städte zu entledigen und einen ganzen Gerichtshof auf
ein Schiff zu packen, um ihn nach Frankreich hinüberzuschicken,
wurde dies amerikanische Parlement sogleich bei seiner Ankunft in
die Bastille gesteckt.

		Diese armen Leute fanden da eine noch ganz andere Sklaverei als
die, in der sie ihre Neger halten: sie saßen acht Monate
eingesperrt, ohne daß einer von dem Schicksal des andern wußte. Und
doch wurde währenddessen ihr Prozeß verhandelt, und schließlich
wurden sie für unschuldig erkannt, erhielten aber keine andere
Entschädigung als die Erlaubnis, ihre Ämter wieder einnehmen zu
dürfen. Wir teilen im Anhang unter W die
Einzelheiten dieser merkwürdigen Amtsentsetzung des Ober-Kollegiums
von Le Port-au-Prince mit.

D. Übers.

		So sorgfältig man aber auch verhütet, daß die Gefangenen Verkehr
miteinander haben oder sich nur erkennen, so denkt man doch
durchaus nicht daran, ihnen zu verheimlichen, daß sie nicht allein
sind. Die doppelten Fußböden, die für jedes Wort des Trostes
undurchdringlichen Wölbungen geben getreulich die Zeichen wieder,
an denen ein Unglücklicher erkennt, daß sich über oder unter ihm
ein anderer, nicht minder beklagenswerter Unglücklicher befindet.
Nicht verschwiegener sind die Thüren, die Schlüssel und ebenso die
Riegel. Das Dröhnen der einen, das Klirren der andern, das dumpfe
Gekreisch der dritten widerhallt weithin in den steinernen
Schnecken, welche die Treppen bilden, und pflanzt sich auf eine
schreckenerregende Weise in der ungeheuren Leere der Türme fort.
Ich [bookmark: page186]konnte danach mit Leichtigkeit berechnen,
wieviel Nachbarn ich hatte, und das war eine neue Quelle des
Leidens. Ein anderes Mittel, die Zahl seiner
Leidensgefährten in der Bastille festzustellen, fand und benutzte
Dumouriez. »Seit seiner Wiedervereinigung mit seinen Bedienten,«
erzählt er (wie Cäsar spricht er von sich selbst immer in der
dritten Person), »hatte Dumouriez die Zeit seiner Promenade anders
bestimmt und sie auf die Mittagsstunde verlegt. Ein Gefangener
bemerkt alles und zieht aus allem Nutzen. Bis dahin einzig mit
seinem Prozeß und seiner Lektüre beschäftigt, hatte er noch keine
Neugier bezüglich dessen empfunden, was im Hause vorging. Jetzt
wurde er neugieriger. Es war im Winter, und jeden Sonnabend
schichtete man am Fuße jedes Turmes soviel Haufen Holz auf, wie der
Turm besetzte Zimmer enthielt. Nach diesen seinen Beobachtungen
berechnete er, wieviel Unglücksgefährten er in jedem Turme hatte.
Ebenso setzte man täglich um die Mittagsstunde am Fuße jeder Treppe
soviel Körbe mit Schüsseln nieder, als Gefangene oben waren. Diese
waren damals wenig zahlreich, denn nie gab es zu seiner Zeit mehr
als neunzehn und einige Tage lang sogar nur sieben. Die gefürchtete
Bastille verschlang also, wenigstens zu dieser Zeit (1773-1774),
nicht soviel Unglückliche, wie man glaubte.« ( Vie du géneral Dumouriez).

D. Übers.

		Zu spüren, daß sich über unserm Kopfe oder unter unsern Füßen
ein unglückliches Wesen befindet, dem man Trost spenden oder von
dem man solchen empfangen könnte, es gehen und seufzen zu hören,
denken zu müssen, daß man nur eine halbe Klafter von ihm entfernt
ist, unaufhörlich das Vergnügen, welches das Zurücklegen dieses
Zwischenraums gewähren würde, und die Unmöglichkeit der Ausführung
im Sinne zu tragen, sich gleichmäßig über das Geräusch, welches die
Ankunft eines neuen Ankömmlings verkündet, der unsere Haft zu
teilen verdammt ist, ohne sie zu erleichtern, wie über die Stille
jener Kerker betrüben zu müssen, die uns verrät, daß einer unserer
Genossen mehr vom Glück begünstigt ward als wir: das ist eine
Marter, von der man sich keine Vorstellung machen kann. Das sind
die Qualen des Tantalus, Ixion und Sisyphus zu einer vereint.

		Und zuweilen entspringt daraus eine noch schrecklichere. Ich
kann nicht bezweifeln, daß der Leidensgenosse, der das [bookmark: page187]Zimmer unter
mir innehatte, während meines Aufenthaltes in der Bastille auf
natürliche Weise oder nicht verblichen ist. Eines nachts, gegen
zwei Uhr morgens, hörte ich ein starkes Getöse auf der Treppe: eine
große Anzahl Menschen stieg geräuschvoll herauf, vor jener Thür
wurde Halt gemacht, dann hörte man reden, streiten, hin und wieder
laufen – ich vernahm ganz deutlich das Geräusch heftiger
Kraftanstrengungen und leises Gewimmer.

		War das ein Hilfe bringender Besuch oder eine Hinrichtung?
Führte man einen Arzt oder einen Henker in das Gelaß? Ich weiß es
nicht, drei Tage später aber, um dieselbe Stunde, hörte ich an
derselben Thür ein weniger lautes Geräusch: ich glaubte zu
unterscheiden, wie man eine Bahre heraufbrachte, niedersetzte,
belud und in Ordnung brachte. Auf diese Formalitäten folgte ein
starker Geruch von Wachholderbranntwein. Anderwärts würde das ein
ganz einfaches Begebnis sein – aber in der Bastille, und zu einer
solchen Stunde, und in einer Entfernung von nur wenigen Schritten!
Die Furcht vor einer heimlichen Hinrichtung
scheint zu allen Zeiten bei den Bewohnern der Bastille geherrscht
zu haben. Man vergleiche im Anhang unter C die Auszüge aus den
Memoiren La Portes und der Frau von Staal.

D. Übers.

		Wenn dergestalt die Hausordnung der Bastille durch dies und noch
ein zweites Mittel, von dem sogleich die Rede sein wird, das Leben
jedes Eingekerkerten dem Belieben seiner Wächter anheimgiebt, so
verlangen diese auch, daß es unbedingt nur von ihnen allein
abhange. Sie wissen – und das bildet einen ihrer köstlichsten
Genüsse! – daß ihre Einrichtungen zur Verzweiflung bringen müssen,
sie wissen, daß es tausend Momente giebt, wo namentlich die unter
ihren Opfern, deren Mut keine sträfliche That gebrochen und deren
Empfindlichkeit nicht die knechtische Gewohnheit des Gehorsams
abgestumpft hat, in Versuchung geraten, sich durch eine rasche That
dieser langen Reihe [bookmark: page188]von Todesmartern zu entziehen – und gerade
das wollen sie nicht haben: sie besorgen weit mehr, ein Gefangener
möchte sich den Abscheulichkeiten, die sie ihm als tägliche Nahrung
reichen, durch den Tod als durch die Flucht entziehen. Diese
Phalarisse fürchten, vor allem, daß man die Glut ihres Stieres
nicht lange genug empfinde, und vermöge einer Kunstgeübtheit die
eben nur in der Bastille gefunden wird, sind sogar die
Vorsichtsmaßregeln, die sie gegen diese vermeintlichen Unfälle
treffen, ebenso demütigend wie schmerzhaft, ebenso geeignet, das
Verlangen nach der Katastrophe, die sie verhüten, lebendig zu
erhalten, wie deren Herbeiführung zu verhindern.

		Ich habe erwähnt, daß man dem Gefangenen weder Scheere, noch
Messer, noch Rasierbesteck läßt. Wenn ihm daher die Speisen
gebracht werden, die er mit seinen Thränen benetzt oder durch seine
Seufzer von sich weist, so muß der Schließer ihm jedesmal die
Bissen vorschneiden, und dazu bedient er sich eines an der Spitze
abgerundeten Messers, daß er nach jedesmaligem Gebrauche wieder
sorgfältig in die Tasche steckt. Als
Seitenstück zu dieser Schilderung geben wir hier eine Stelle aus
den » Lettres-de-cachet«, in der
Mirabeau ein Zwiegespräch mit de Rougemont, dem Gouverneur von
Vincennes, berichtet.

»Genötigt, das Fleisch mit den Fingern und einer schmutzigen
Zinngabel zu zerlegen, verlangte er (Mirabeau) ein abgestumpftes,
schwaches, dünnes, kurzes Messer. – »O, mein Herr, ein Messer? Sie
spaßen! Einem Gefangenen ein Messer geben! Hat man etwa in der
Bastille Messer?« – »Ei, mein Herr, was geht mich die Bastille an?
Was für Unheil kann ich denn mit einem solchen Messer anrichten,
wie ich es zu haben wünsche? Löcher bohren, Gitter zersägen? Das
ist unmöglich. Mich töten? Nun, könnte ich das nicht zu jeder Zeit?
Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, ist die einzige, an der der
Despotismus sich nicht vergreifen kann. Meinen Schließer töten?
Könnte ich ihn nicht mit einem Holzscheit Niederschlagen, wenn ich
rasend wäre?« – »Alle diese Gründe sind überflüssig, mein Herr:
es ist einmal nicht Regel« ... Aber wer hat diese Regel
aufgestellt? Er, nur er allein, der nicht besser schmeicheln zu
können glaubt, als indem er die Gefangenen mit Kleinigkeiten
peinigt, und beträfe es auch die Luft, die sie atmen. Selbst ein
Tyrannengemüt, hält er auch Minister und Fürsten für Tyrannen.« (
Mirabeau, Des Lettres-de-cachet, t. I, p.
96).

[bookmark: text148]F148 [bookmark: page189]

		Man kann nicht verhindern, daß einem die Nägel und die Haare
wachsen, es ist jedoch dem Gefangenen nicht gestattet, sich dieses
lästigen Zuwachses zu entledigen, ohne die Möglichkeit dazu durch
eine Demütigung zu erkaufen. Er muß um eine Schere bitten, und der
Schließer muß anwesend bleiben, so lange er sich derselben bedient,
und sie dann sogleich wieder mit fortnehmen.

		Was den Bart anlangt, so ist der Chirurg des Hauses mit der
Abnahme desselben betraut und genügt dieser Pflicht wöchentlich
zweimal. Doch auch dazu mußte erst der
Polizei-Direktor seine Erlaubnis geben, wie aus dem nachstehenden
Briefe des Major Chevalier an den Polizei-Direktor Berryer
erhellt.

» In der Bastille, 31. Mai 1756.

»Mein Herr,

Der Sieur Pizzoni verlangt, an Sie schreiben zu dürfen: wir sehen
Ihren Befehlen darüber entgegen.

Dieser Gefangene besitzt nichts, um Kleidung und Wäsche wechseln zu
können: wir leihen ihm aus dem Magazin Hemden, Taschentücher,
Kragen, Mützen, Nachtmützen und Strümpfe.

Der Sieur Pizzoni befindet sich seit dem 17. dieses Monats hier;
er ist noch nicht rasiert worden und sucht um die Erlaubnis dazu
nach.

Ich habe die Ehre u. s. w.

Gez. Chevalier.«

Am Rande dieses Briefes findet sich von Berryers Hand, jedenfalls
als Instruktion für seinen Sekretär Duval, die Bemerkung:

» Ich bin's zufrieden ( je veux
bien), daß er rasiert wird und mir schreibe.« S.
La Bastille dévoilée, 5 5; livr., p. 147.

D. Übers. Er und der Schließer, der
Geschäftsträger und General-Oberaufseher über alles, was in den
Türmen vorgeht, wachen sorgfältig darüber, daß die Hand des
Gefangenen sich nicht dem Futterale nähert, in welchem die
furchtbaren Instrumente enthalten sind: wie das Beil des zur
Enthauptung schreitenden Henkers werden diese erst in dem
Augenblicke der Hülle entnommen, in welchem man sie braucht. Man
erinnert sich in der [bookmark: page190]Bastille noch des Aufruhrs, den die
Verwegenheit des Herrn de Lally veranlaßte, wenngleich dieser
damals schwerlich schon sein Schicksal voraussah: er bemächtigte
sich nämlich eines Tages eines Rasiermessers und weigerte sich
lachend, es zurückzugeben. Das verriet noch durchaus keine
schlimmen Absichten, aber nichtsdestoweniger kam das ganze Schloß
in Aufruhr. Man hatte bereits nach der Wache geschickt, zwanzig
Bajonette waren im Anmarsch, vielleicht setzte man sogar schon die
Kanonen in Bereitschaft, als die Revolte glücklicherweise mit der
Wiedereinfügung des furchtbaren Werkzeugs in sein angestammtes
Futteral ihr Ende erreichte.

		Es ist lächerlich, wenn man behauptet, diese Wachsamkeit habe
ebensowohl die Sicherheit der Wächter wie die des Gefangenen selbst
zum Gegenstande. Welche Gewaltthätigkeit befürchtet man denn von
einem Menschen, der mit so kunstvoll erschwerten Ketten belastet,
durch soviel Mauern eingezwängt, von so vielen Wachen umgeben, mit
soviel Ängstlichkeit von aller Welt abgesondert ist? Daß derartige Befürchtungen denn doch nicht so
unbegründet waren, wie Linguet annimmt, ergiebt sich aus den im
Anhang unter Y mitgeteilten Aktenstücken über einige von einzelnen
Gefangenen an sich selbst oder gegen die Beamten verübte
Attentate.

D. Übers. Was aber auch der Grund sein mag, weshalb man so
schwache Hilfsmittel im Bereiche seiner Hand zu belassen fürchtet,
offenbar scheut man nur seine Verzweiflung: diese Verzweiflung aber
ist, wie man weiß, nur die Frucht der wohlüberlegten Martern, die
man ihm anthut, und nur weil man ihm ungestraft das Herz zerreißen
will, soll auch seine Hand ohnmächtig sein.

		Ich habe schon viel von den Schließern gesprochen, ohne deren
Amt näher zu bezeichnen. Sie sind Unterbeamte, denen die Bedienung
der Türme, d. h. der Gefangenen, obliegt, und diese Bedienung ist
wenig [bookmark: page191]zeitraubend: sie beschränkt sich auf die
Verteilung des Futters in die einzelnen Käfige des Bezirks, der
ihrer Obhut anvertraut ist. Sie kommen täglich dreimal in die
Zellen, um sieben Uhr morgens, um elf Uhr mittags und um sechs Uhr
abends: es sind das die Stunden des Frühstücks, des Mittagessens
und des Abendbrots. Dabei überwacht man sie aber, um sicher zu
sein, daß sie sich nicht länger aufhalten, als ungefähr zur
Ablieferung ihrer Bürde nötig ist, so daß also der Gefangene
während der vierundzwanzig Jahrhunderte, aus denen ein Tag oder
vielmehr eine Nacht der Bastille besteht, nur drei kurze
Zerstreuungen hat.

		Sogar das Bettmachen und das Stubenfegen ist den Schließern
erlassen. Als Vorwand für diese Bestimmung dient abermals die
Behauptung, man könnte sie während dieser Verrichtungen mißhandeln,
ermorden u. s. w. Man wird die Richtigkeit dieses Grundes zu
schätzen wissen, die Bestimmung ist aber nichtsdestoweniger
unabänderlich. Der Greis, der Gebrechliche, die zarte Frau, der
Gelehrte, dem diese häuslichen Verrichtungen fremd sind, der
Reiche, der sich um kein Haar besser darauf versteht, alle sind der
nämlichen Etiquette unterworfen.

		Allerdings kehren die Schließer sich nicht immer daran und
erweisen zuweilen dem Gefangenen Dienste, die man nicht von ihnen
zu fordern berechtigt ist, aber sie müssen es verheimlichen, als
wäre es ein unerlaubter Verkehr. Die als Gouverneur verkleidete
Furie, die schon in Unruhe gerät, wenn sie an einem ihrer Kerker
vorübergeht und keine Seufzer hört, würde sie ungesäumt für die
Erleichterungen strafen, die sie dem Bewohner desselben hätten zu
teil werden lassen.

		Und in dieser absoluten Stille, in diesem (es muß wiederholt
werden) Zustande völliger Entblößung, in diesem Nichts, das
schrecklicher ist als das des Todes, weil es den Schmerz nicht
ausschließt, sondern im Gegenteil alle Arten von Schmerzen gebiert,
in dieser vollkommenen [bookmark: page192]Absperrung von aller Welt, wie man zu
wiederholen nicht müde werden darf, bleibt das, was man in der
Bastille einen Staatsgefangenen nennt, d. h. ein Mensch, der
das Mißfallen eines Ministers, eines Bureaubeamten oder eines ihrer
Bedienten erregt hat, Belege für die
Richtigkeit dieser natürlich nur teilweise zutreffenden Definition
liefert der Auszug aus der Gefangenenliste der Bastille (Anhang Z),
namentlich die Nr. 40. 41. 47. 59. 60. 65. 85. 91. 96. 99. 100.
102. 104. 105.

D. Übers. ohne jede Rettung, ohne andere Zerstreuung als
die, welche seine Gedanken und seine Besorgnisse ihm gewähren, dem
bittersten Gefühle preisgegeben, das ein nicht durch Laster und
Verbrechen entwürdigtes Herz nur immer zerreißen kann, dem Gefühle
unterdrückter Unschuld, die ihren Untergang vor Augen sieht, ohne
sich offenbaren zu können; dort erschöpft er sich in dem
vergeblichen Bemühen, den Schutz der Gesetze zu fordern, die
Mitteilung der Anklagepunkte zu verlangen, den Beistand seiner
Freunde anzurufen: seine Bitten, seine Klagen, seine Verzweiflung
sind nicht bloß nutzlos, sondern er weiß auch, und man sagt ihm,
daß sie nutzlos sind – das ist die einzige Kunde, die man ihm zu
teil werden läßt. Allen Schrecken des Müßiggangs und der Langeweile
preisgegeben, die durch die Ungewißheit der Zukunft noch erhöht
werden, fühlt er sich täglich hinsiechen und weiß zugleich, daß man
sein Dasein nur erhält, um seine Qual zu verlängern, wobei Spott
und Schimpf sich zur Grausamkeit gesellen, um die Bitterkeit der
Entbehrungen zu verdoppeln, die sein täglich Brot sind.

		Mir kam z. B. nach Verlauf von acht Monaten der Gedanke, das
Gefühl meiner Nichtigkeit durch Auffrischung meiner geometrischen
Kenntnisse ein wenig zu bannen: ich bat also um ein Reißzeug. Um
jedem Vorwand zu einer abschläglichen Antwort zuvorzukommen, hatte
ich vorsorglich die Größe des Bestecks auf drei Zoll festgesetzt,
aber dennoch mußte ich zwei Monate lang um diese [bookmark: page193]Vergünstigung einkommen:
vielleicht mußte erst ein Staatsrat deswegen abgehalten werden.
Endlich wird sie bewilligt, das Reißzeug langt an – ohne Zirkel!
Ich schreie laut auf vor Unwillen und Verwunderung: man erwidert
mir kaltblütig, Waffen seien in der Bastille verboten.

		Ich mußte also von neuem einkommen, bitten, lange Eingaben
machen, in allem Ernste die Frage erörtern, ob zwischen einem
Reißzeug und einer Kanone ein Unterschied sei. Dank der
Barmherzigkeit und dem erfinderischen Kopfe des Kommissarius der
Bastille sind nach Verlauf eines weitern Monats endlich auch die
Zirkel da: aber wie? ... mit knöchernen Spitzen versehen! Man
hatte, auf meine Kosten natürlich, alles, was in einem Reißzeuge
aus Stahl sein soll, aus Knochen anfertigen lassen. Die Annalen der Bastille zeigen, daß auch diese Vorsicht
nicht ganz unbegründet war: der oben erwähnte Graf de Lally hatte
nach seiner Verurteilung thatsächlich den Versuch gemacht, sich
durch einen Stich mit einem Zirkel zu töten.

D. Übers.

		Ich hebe diese neue Art von Reißzeug sorgfältig auf. Nachdem sie
zu meinen Lebzeiten mein Arbeitszimmer geschmückt hat, werde ich
dafür sorgen, daß sie nach meinem Tode in ein Museum kommt, wo sie
Beschauer findet: dort wird sie unter den Denkmälern des
Kunstfleißes der wilden Völkerschaften, von denen unsere Reisenden
bisweilen Proben mitbringen, einen ehrenvollen Platz einnehmen. Man
wird nirgends eine Erfindung eines uncivilisierten Genies
antreffen, die in solchem Grade die öffentliche Neugier verdiente.
–

		In weiterer Verfolgung des Grundsatzes, daß ein auf diese Weise
in die Gewalt des Königs oder richtiger der Minister
gegebener Mensch absolut unsichtbar sein müsse, hat man ferner, um
in keinem Punkte von dieser grausamen Taschenspielerei abzugehen,
eine Anordnung getroffen, der zufolge das Dasein der Gefangenen
völlig in der Gewalt derer liegt, die dazu gebraucht werden, dies
[bookmark: page194]Dasein
der Welt zu verbergen. Der Gouverneur übernimmt nämlich
vertragsmäßig die Beköstigung der Gefangenen, und diese königliche
Speisewirtschaft ist sehr einträglich.

		Das Ministerium hat in der Bastille fünfzehn Stellen gestiftet,
die, ob besetzt oder nicht, täglich mit zehn französischen Livres
oder ungefähr fünf brabanter Gulden oder acht englischen Schillings
bezahlt werden, was für den Gouverneur ein Jahreseinkommen von rund
zweitausendfünfhundert Louisd'or ergiebt.

		Das ist noch nicht alles: wird eine Lettre-de-cachet fabriciert, die ihm einen neuen
Tischgast zuführt, so fügt man dem ursprünglich gestifteten Betrage
pro Kopf noch eine dem Stande der betreffenden Person angemessene
Summe hinzu. Ein fliegender Buchhändler Bei
dem völligen Mangel irgend welcher Preßfreiheit war die Verbreitung
von Flugschriften und Broschüren satirischen und daneben auch
unsittlichen Inhalts ein einträgliches, wenn auch gefährliches
Geschäft geworden, mit dem sich nicht wenige Personen befaßten, Die
Gefangenenliste der Bastille enthält daher eine nicht geringe
Anzahl Namen von Individuen, deren Nahrungszweig die Kolportage
bildete. Man vergleiche im Anhang unter Z die Nr. 5-7. 37. 39. 42.
64. 67. 69 u. s. w.

D. Übers. oder ein Mann niedern Standes trägt demnach
außer der festgesetzten Pistole täglich noch einen Thaler
[bookmark: text155]F155 extra für die
gemeinsame Speisung bei, ein Bürger oder Gerichtsbeamter niedern
Ranges hundert Sols [bookmark: text156]F156 ein
Priester, Finanzbeamter oder ordentlicher Richter zehn Livres
Tourisch, [bookmark: text157]F157 ein
Parlementsrat fünfzehn Livres Tourisch [bookmark: text158]F158 ein General-Lieutenant vierundzwanzig Livres
[bookmark: text159]F159 ein
Marschall sechsunddreißig Livres. [bookmark: text160]F160 Wie hoch in
diesem ministeriellen [bookmark: page195]Lagerbuche die Taxe für einen Prinzen von
Geblüt angesetzt ist, weiß ich nicht zu sagen. Der Bastille
dévoilée zufolge betrug sie fünfzig Livres Tourisch
(vierzig Mark). Wie aus der im Anhang unter R mitgeteilten Notiz
über den Kolporteur Plany hervorgeht, scheint übrigens
dieser Tarif i. J. 1692 noch nicht bestanden zu haben.

D. Übers.

		Endlich ist dem Gouverneur noch überdies das Vorrecht gewährt
worden, nahe an hundert Faß Wein völlig steuerfrei in seinen Keller
einführen zu dürfen, was ebenfalls etwas Beträchtliches ausmacht
und unzweifelhaft die Bedienung der Tische erleichtern und sichern
sollte.

		Aber was thut er? Er verkauft sein Einfuhrrecht an einen Pariser
Schenkwirt, namens Joli, der ihm zweitausend Thaler dafür zahlt. Im
Austausch entnimmt er dann von diesem den wohlfeilsten Wein zum
Gebrauche für seine Gefangenen, und dieser Wein ist, wie man sich
denken kann, der reine Essig. Die jährliche Stiftung von zehn
Franken für den Tag betrachtet er als festes, mit seiner Stelle
verbundenes Einkommen, über das er keine Rechenschaft schuldig ist,
und das mit seinen Tischausgaben nichts zu thun hat: dazu verwendet
er nur jene Zugabe, jenen Extra-Zuschuß, den die Freigebigkeit des
Königs bloß zur Erhöhung derselben bestimmte, und selbst auch nur
diesen Zuschuß völlig aufgehen zu lassen, hütet er sich sorglich.
Die auf diesen Punkt bezüglichen Einzelheiten sind sicher nicht
erhebend, verdienen aber nichtsdestoweniger bekannt zu werden. Es
giebt in der Bastille Gefangene, die zu jeder Mahlzeit nur vier
Loth Fleisch erhalten: die Portionen sind mehr als einmal gewogen
worden. Diese Thatsache ist allen Unterbeamten bekannt, und diese
selbst seufzen darüber (XXVI). Nichts wäre also leichter
festzustellen, wenn man nur die Untergebenen, die die schmutzige
Habsucht des Gouverneurs entlarven könnten, vor dessen Rache
schützen wollte. [bookmark: page196]

		Es giebt auch besser besetzte Tische, das räume ich ein, und zu
diesen gehörte auch der meine. Eine Anzahl
anderer Zeugen sprechen sich sehr zu Gunsten der Bastillenkost aus:
s. die Auszüge aus den Memoiren Dumouriez' und Marmontels im Anhang
unter D. Allerdings waren dies Leute von Stand, denen man
Rücksichten erwies, und mit denen der Gouverneur es nicht verderben
wollte.

D. Übers. Ob aber dieser Überfluß ein Gut oder ein Übel für
diejenigen ist, denen er zu Teil wird, wage ich nicht zu
entscheiden. Wenn er etwas weniger Kränkendes hat, so kann er
andererseits auch äußerst gefährliche Fallen verbergen. Ich habe
Leute gekannt, die während der ganzen Dauer ihres Aufenthaltes in
der Bastille nur von Milch lebten: andere, wie Herr de la
Bourdonnais, erbaten und erhielten die Erlaubnis, sich Speisen von
Hause kommen lassen zu dürfen. Wir benutzen
diese Gelegenheit, um im Anhang unter BB einige Einzelheiten über
die Haft La Bourdonnais' mitzuteilen.

D. Übers. Mir ist diese Erlaubnis fortwährend verweigert und
acht Monate lang, wie ich bereits erwähnt habe, sogar die Freiheit
versagt worden, mir irgend etwas, was es auch sein mochte, kaufen
zu lassen, obschon ich bei den Offizieren des Schlosses Geld in
Verwahrung gegeben hatte.

		Diesen Mangel ersetzte ich durch eine peinliche Achtsamkeit und
dadurch, daß ich nie mehr als einige Bissen von jeder Schüssel aß
und alles, was mir verdächtig vorkam, mehrmals in reinem Wasser
abwusch, und doch habe ich trotz dieser Vorsichtsmaßregeln dem
nicht auszuweichen vermocht, was ich mit nur zuviel Recht
befürchtete. Am achten Tage nach meinem Eintritt in die Bastille
bekam ich Anfälle von Kolik und brach Blut aus, und das hat fast
während der ganzen Zeit meiner Gefangenschaft fortgedauert, wobei
die von Zeit zu Zeit stärkern Anfälle auf eine Erneuerung der
Ursachen hinwiesen.

		Ich habe diese Ursachen weder verkannt, noch verschwiegen.
Hundertmal habe ich an den Polizei-Direktor [bookmark: page197]geschrieben, daß man mir Gift
reiche, ich habe es mündlich seinem Stellvertreter gesagt, ich habe
es dem Arzte, dem Chirurgen und sogar den Offizieren des Hauses
gesagt: ein beleidigendes Lachen war die einzige Antwort, die ich
je erhalten habe.

		»Wenn man sie wirklich hätte vergiften wollen, würden Sie da
noch am Leben sein?« haben mir schon mehrere Personen eingeworfen,
denen ich diesen sonderbaren Umstand erzählte, und vielleicht
werden auch manche von meinen Lesern diesen Einwurf wiederholen:
aber nur, wenn man ihn nicht eingehend überdenkt, kann derselbe
triftig erscheinen. Sicher würde ich den mörderischen Anschlägen
nicht entschlüpft sein, wenn die Regierung es gewollt hätte, aber
mein Dasein, die unverwüstliche Lebenskraft meines Organismus
rechtfertigen eben auch nur diese. Sind aber wohl die Hände, die
ihr einen derartigen schmählichen Dienst nicht abschlagen würden,
falls sie fähig wäre, dergleichen zu verlangen – sind diese Hände
wohl imstande, gewinnverheißenden Versuchungen zu widerstehen, die
etwa von anderer Seite an sie herantreten?

		Infolge der unbegreiflichen Einrichtung, von der hier die Rede
ist, vermag nichts, was einen Gefangenen trösten oder zerstreuen
könnte, zu ihm zu gelangen, während dagegen alles, was seinem
Gemüte oder seiner Gesundheit unersetzlichen Schaden zufügen kann,
keinem Hindernis begegnet. Der Oberstab besteht aus vier
Offizieren, der Unterstab aus vier Schließern, das Küchenpersonal
aus vier Köchen. Diese zwölf Menschen wissen sämtlich, wen sie
bedienen, trotz der lächerlichen Geheimniskrämerei, durch welche
man sich den Anschein giebt, als wolle man ihnen die Wahrheit
verbergen. Sie gehen aus, sie knüpfen täglich in Paris Verbindungen
an, sie haben ihre Häuser, ihre Frauen, ihre Freunde, ihre
Bekanntschaften in der Stadt. Ist es also so sehr schwierig, unter
diesem Haufen, dessen Beruf schon weiter nichts als eine
Reihenfolge verbrecherischer [bookmark: page198]Verrichtungen ist, einen Schurken ausfindig
zu machen? Und wird es diesem, wenn er einmal gewonnen ist, mehr
Schwierigkeiten machen, den Speiseanteil herauszufinden, den er
vergiften soll, und zu dem nichts ihm den Zutritt verwehrt? Man
kann dergleichen Schändlichkeiten nicht als wahrscheinlich
voraussetzen – aber würde man denn überhaupt alle die
Abscheulichkeiten, um die es sich hier handelt, für wahrscheinlich
halten?

		Daß die Gefahr nicht etwa bloß in der Einbildung besteht,
erhellt daraus, daß früher in der Küche, neben dem Kessel und den
Öfen, immer eine Schildwache stand, deren Amt es war, genaue
Aufsicht über alle diejenigen zu führen, die jenen Gegenständen
nahe kamen. Diese gewiß mehr heilsame als beleidigende
Vorsichtsmaßregel ist seit mehreren Jahren außer Gebrauch gekommen:
sind etwa die schlimmen Anschläge, deren Möglichkeit sie offenbar
bekundete, jetzt schwieriger ins Werk zu setzen?

		Der Anschlag, dessen Gegenstand ich war, ist allerdings, nicht
zum Vollzug gekommen, aber vielleicht hat nur das Aufsehen, das
meine Klagen erregten, die Hand dessen gelähmt, der ihn auszuführen
versprochen hatte, und meine Wachsamkeit seine Versuche wenigstens
zum Teil fruchtlos gemacht. Ich behaupte keineswegs, daß alle
diejenigen, denen ich mich bei dieser traurigen Gelegenheit
anvertraute, Mitschuldige an dem Verbrechen waren: aber der
wirkliche Schuldige fürchtete vielleicht eingehende Untersuchungen
zu veranlassen, falls er allzu, rasch die Richtigkeit meiner
Ahnungen bestätige. Überdies ließen auch vielleicht meine
beständige Entkräftung, die Gefahr, in der mein Leben gegen Ende
des Jahres 1781 schwebte, mein damals für unvermeidlich angesehener
Tod weitere Versuche überflüssig erscheinen. So wenig bestritten werden kann, daß zur Zeit der
empoisonneurs das sogenannte
Successionspulver auch in der Bastille eine Rolle gespielt haben
mag, so wenig scheint doch in späterer Zeit irgend ein Umstand für
die Befürchtungen Linguets zu sprechen. Man darf vielmehr
behaupten, daß die Bastille in dieser Hinsicht besser war als ihr
Ruf.

D. Übers. [bookmark: page199]

		Und selbst wenn ich mich hinsichtlich so auffallender Zufälle,
die noch bei weitem nicht völlig aufgehört haben, getäuscht hätte,
selbst wenn diese Befürchtungen und diese Symptome nur Ausgeburten
einer zu lebhaft erregten Phantasie gewesen wären, ist es da nicht
doch schon ein wahres Verbrechen seitens der Bastille, daß sie zu
dergleichen Befürchtungen Anlaß giebt und es unbedingt unmöglich
macht, sich den geheimen Manipulationen zu entziehen, die jene
Befürchtungen rechtfertigen könnten?

		Noch mehr, ist nicht überhaupt das Ganze ein Wortstreit? Ich
will gern glauben, daß an dem Orte, wo vor hundert Jahren der
Italiener Exili in der Giftmischerei Unterricht erteilte (XXVII),
keins von dessen Rezepten aufgehoben worden ist, und daß ein
Verbrechen mehr den größten Abscheu bei Leuten erregen kann, deren
spezieller Beruf, um es zu wiederholen, die Vollbringung von
Verbrechen ist – aber sollte ein zwanzigmonatlicher Aufenthalt, mit
all seinen Nebenumständen, an einem Orte, wo das Leben nur ein
ewiges Sterben ist, nicht im wesentlichen die Lebensquelle
vergiften? Sollten zwei in diesen Kerkern ohne Luft, ohne Bewegung,
in den Ängsten der Bekümmernis, und den Krämpfen der Erwartung oder
vielmehr der Verzweiflung, verbrachte Jahre weniger Einfluß auf die
Organe äußern als das kräftigste Gift? Diese Einwirkung mag
langsamer sein – ist sie aber weniger sicher? Besteht zwischen
diesen beiden Zerstörungsmitteln ein anderer Unterschied als die
Länge der Zeit?

		Aber ist man denn völlig der frischen Luft und der freien
Bewegung beraubt? werden diejenigen fragen, welche die Berichte
meiner Vorgänger gelesen haben, und sogar diejenigen, die das
Schloß aus Neugier besuchten. Denn man gewährt den Neugierigen
Zutritt zur Bastille: der [bookmark: page200]Gouverneur nimmt dort häufig Besuche an,
obgleich er auswärts wohnt, alle seine Kollegen, vom
Platz-Kommandanten bis herab zum letzten Küchenjungen, empfangen
ihre Bekannten, und an Tagen, wo öffentliche Freudenfeste,
Feuerwerke oder Illuminationen stattfinden, wird sogar das
Publikum, und zwar in Menge, auf die Türme gelassen, um von dort
aus einen Überblick zu genießen.

		Bei solchen Gelegenheiten bieten die Türme nur ein Bild der Ruhe
und des Friedens. Alle diese fremden Schaulustigen sind ohne
Kenntnis von dem, was unter den undurchdringlichen Wölbungen, deren
Außenseite sie bewundern, vorgeht und verborgen ist: mancher hat da
vielleicht das Grab seines Freundes, Vetters oder Vaters unter
seinen Füßen, während er ihn in hundert Meilen weiter Ferne in Ruhe
lebend oder mit seinen Angelegenheiten oder seinem Vergnügen
beschäftigt wähnt.

		Schließlich aber gehen alle, denen diese äußere Besichtigung
gestattet wird, wenn sie einen ziemlich großen Garten und sehr hohe
Plattformen erblicken, auf denen die Luft rein und die Aussicht
malerisch sein muß, und versichern hören, daß dies alles an den
gewöhnlichen Tagen zur Benutzung für die Gefangenen bestimmt ist,
mit der Überzeugung hinaus, daß, wenn auch das Leben in der
Bastille nicht angenehm ist, diese Erleichterungen es doch
erträglich machen können. Früher mochte das auch der Fall sein,
jetzt aber ist folgendes eingetreten.

		Der gegenwärtige Gouverneur, Herr de Launay, ist ein
erfinderischer Kopf, der alles zu benutzen weiß. Er hat überlegt,
daß der Garten ein wichtiger Ökonomie-Gegenstand für ihn werden
könnte: er hat ihn demnach an einen Gärtner verpachtet, der das
Gemüse und das Obst daraus verkauft und ihm jährlich eine bestimmte
Summe dafür zahlt. Um indessen nicht auf seinem Markte behindert zu
werden, erachtete er es für nötig, daß die Gefangenen davon
ausgeschlossen würden, und demgemäß ist ein Erlaß, [bookmark: page201]gezeichnet Amelot,
erschienen, der den Gefangenen den Garten verbietet.

		Was die Plattform der Türme anlangt, so erlaubte man trotz ihrer
Hohe, die es nahezu unmöglich macht, erkannt zu werden oder jemand
zu erkennen, Daß immerhin sowohl von der
Höhe der Türme wie von der Straße aus ein Erkennen möglich war,
beweist eine Anekdote aus den Memoiren La Portes.

»Einen oder zwei Tage später,« erzählt La Porte, »kam die Königin
nach Paris und passierte die Porte Saint-Antoine, um den König in
Saint-Maur aufzusuchen. Da ich davon benachrichtigt war, stieg ich
auf die Türme, um sie vorüberfahren zu sehen. Sobald sie mich
bemerkte, verließ sie den Rücksitz ihrer Karrosse und setzte
sich an den Schlag, um mir mit der Hand ein Zeichen zu geben und
mir durch Kopfbewegungen so viel als möglich zu verstehen zu geben,
daß sie mit mir und meinem Verhalten zufrieden sei. Da war nun kein
Gefangener, dem ich in diesem Augenblicke nicht ebensoviel Neid wie
vorher Mitleid einflößte, und der nicht noch mehr hätte leiden
mögen, als ich erlitten hatte, um dies wenngleich leichte Zeichen
der Dankbarkeit einer großen Königin zu verdienen: so leicht geben
die Franzosen sich mit ein wenig Dunst zufrieden.«

Auch der Garten wurde früher zeitweise aus dem nämlichen Grunde
verboten wie die Türme: man vergleiche im Anhang unter E, was Frau
von Staal über diesen Punkt berichtet.

D. Übers. den Gefangenen in früherer Zeit doch nur in
Begleitung eines Büttels des Hauses, ob nun Offizier oder
Schließer, darauf, spazieren zu gehen, da sie nach der Rue
Saint-Antoine hinausliegen, von der man das Publikum noch nicht
vertrieben hat. In der letzten Zeit, d. h. seit ungefähr drei
Jahren, fanden jedoch die Herrn diesen Dienst lästig, überdies
ergaben sich dabei Unterhaltungen mit dem Dienstthuenden – Herrn de
Launays wachsamer Geist geriet in Unruhe. Zum Teil aus
Willfährigkeit gegen die Trägheit seiner Kollegen, zum Teil aus
Rücksicht auf seine eigenen Besorgnisse erschien daher ein neuer
Erlaß, gezeichnet Amelot, der die Plattformen verbietet wie
früher, den Garten.

		Bleibt also der Hof zum Spazierengehen. Dieser Hof ist ein
Rechteck von sechzehn Klafter Länge und zehn Klafter Breite. Die
Mauern, die ihn umgeben, sind über [bookmark: page202]hundert Fuß hoch und haben keine
Fenster, so daß er in Wirklichkeit einen weiten Brunnen bildet, in
welchem im Winter, da sich der Nordwind darin verfängt, die Kälte
und im Sommer die Hitze unerträglich ist, weil die Sonne, da keine
Luftzirkulation vorhanden ist, einen wahren Backofen daraus macht.
Das ist nun der einzige Platz, auf dem diejenigen von den
Gefangenen, denen diese Freiheit zugestanden wird – denn allen wird
sie nicht zu Teil – während einiger Minuten des Tages, jeder je
nachdem die Reihe an ihn kommt, die verpestete Luft ihres Gelasses
von sich abspülen dürfen.

		Aber man darf nicht annehmen, daß die kunstvolle Quälerei,
welche jene Gelasse so schmerzlich macht, auch nur während dieser
kurzen Zeit der Abwesenheit eine Minderung erfahre. Man wird ohne
weiteres begreifen, was für ein Spaziergang das in einem solchen
Raume sein muß, wo man schutzlos dem Regen ausgesetzt ist, wo man
von den äußern Elementen nur die Unannehmlichkeiten zu kosten
erhält, wo dem Anscheine eines Schattens von Freiheit zum Trotz die
Wachen, von denen man umringt ist, die allgemeine Stille und der
Anblick der Uhr, die allein diese Stille unterbrechen darf, nur zu
sehr die Knechtschaft ins Gedächtnis rufen.

		Eine merkwürdige Beobachtung! Die Schloßuhr geht auf diesen Hof.
Man hat dort ein schönes Zifferblatt angebracht – aber wird jemand
erraten, was ihm zum Schmuck und Zierat dient? Mit vollendeter
Kunst gemeißelte Ketten! Als Träger dienen zwei am Halse, an den
Händen, den Füßen und mitten um den Leib mit Ketten belastete
Figuren: die beiden Enden dieser sinnreichen Guirlanden, die um das
ganze Gehäuse herumlaufen, treffen dann auf der Vorderseite
zusammen und bilden dort einen ungeheuren Knoten. Und um
anzuzeigen, daß sie gleichmäßig beiden Geschlechtern drohen, hat
der Künstler, vom Genius des Orts oder durch einen ausdrücklichen
[bookmark: page203]Befehl
begeistert, mit größter Sorgfalt einen Mann und ein Weib
dargestellt. Man vergleiche zu dieser Stelle
die Beschreibung der Uhr auf S. 47.

D. Übers. Das ist der Anblick, mit welchem die Augen eines
Gefangenen, der seinen Spaziergang macht, erquickt werden: eine mit
großen goldenen Lettern auf schwarzen Marmor eingegrabene Inschrift
belehrt ihn, daß er dies dem Herrn Raymond Gualbert de Sartines
etc. zu verdanken hat (XXVIII).

		Aber man denke nicht, daß er dessen nach Belieben genieße. Nur
sparsam mißt man ihm die Zeit zu, wo es ihm vergönnt ist, den Blick
auf den Himmel zu richten, den er nur zur Hälfte erschaut. Dies Maß
von Zeit hängt von der Zahl der Bewerber ab, und da der eine immer
erst hinuntergeht, nachdem der andere wieder heraufgestiegen ist,
und ferner dank den Amelot unterzeichneten Erlassen jener
gemeinsame Trichter das einzige ist, was noch unter sie zu
verteilen bleibt, so sind die Portionen um so kleiner, je
bevölkerter die Bastille ist. Ich merkte die Ankunft eines neuen
Gastes oder Spaziergängers immer an dem verhältnismäßigen Beitrage,
den ich zu seinem Vergnügen beisteuern mußte. In früherer Zeit gingen die Gefangenen gemeinschaftlich
auf dem Hofe spazieren. Es erhellt dies aus folgender Stelle der
Memoiren La Portes:

»Nach dem Essen erschien der Hausvogt und sagte mir, daß ich
hinuntergehen müsse. Ich fragte warum, er wollte es mir jedoch
nicht sagen. Ich stieg also die Treppe hinab: am Fuße derselben
fand ich sechs Soldaten, die mich in die Mitte nahmen, damit ich
mit niemand spräche. Man führte mich über den Hof, auf dem sich
viele Gefangene befanden, die Spalier bildeten, um mich
vorübergehen zu sehen, wobei einige die Schulter zuckten, als ob
sie sagen wollten, ich würde bald hingerichtet werden, denn dies
Gerücht war allgemein in der Bastille und in der ganzen Stadt
verbreitet.«

D. Übers.

		Ferner hüte man sich vor der Einbildung, als ob der Genuß dieser
auf solche Weise verkümmerten Erleichterung ein friedlicher und
vollkommener sei. Der Hof ist der [bookmark: page204]einzige Weg für das Küchengesinde und
die Besuche, welche die Offiziere empfangen: über ihn hin gehen die
Lieferanten, die Arbeiter u. s. w. Da es nun aber vor allem not
thut, daß ein Gefangener weder sehe noch gesehen werde, so muß er,
sobald sich Fremde zeigen, in das sogenannte Kabinett
flüchten, einen schlauchartigen Raum von zwölf Fuß Länge und zwei
Fuß Breite, der in einer alten Wölbung angebracht ist. Das ist das
Kabinett, in das man sich, sobald nur ein Heubündel naht, aufs
eiligste verkriechen und dabei die Thür aufs sorgfältigste hinter
sich schließen muß, denn der geringste Argwohn, daß man neugierig
sei, würde unbedingte Einsperrung als Strafe zur Folge haben. Und
dieser Wechsel zwischen Hof und Kabinett ist nichts weniger als
selten: ich habe nachgerechnet, daß von einer Stunde, d. h. von der
längsten Dauer einer Promenade, drei Viertelstunden auf die
demütigende und grausame Unthätigkeit im Kabinett kamen.

		Ich weiß nicht, ob diese Maßregel ebenfalls durch einen
Amelot gezeichneten Erlaß gerechtfertigt wird, es steht aber
fest, daß sie neu ist. Bis vor kurzem wurde nach neun Uhr morgens
kein Fremder ohne die dringendste Notwendigkeit auf den Hof
gelassen: die Einkäufe waren dann gemacht, die Besuche wurden
draußen empfangen, und das Kabinettsverfahren fand nur bei ernsten
Anlässen statt, die es zu entschuldigen schienen.

		Aber das ist noch nicht alles: dieser so unzureichende, so
grausam verkümmerte Spaziergang, der wie alles übrige statt einer
Linderung ein Strafzusatz geworden ist, wird tagweise und
willkürlich völlig aufgehoben. Wenn ein Neugieriger die Bastille zu
sehen wünscht, wenn Ausbesserungen vorgenommen werden, wobei ein
Arbeiter über den Hof gehen muß, wenn der Herr Gouverneur ein Essen
giebt, wobei die Bedienten hin und her gehen müssen, weil sein Haus
draußen, seine Küche aber drinnen liegt – in allen diesen Fällen
findet keine Promenade statt. [bookmark: page205]

		Im Jahre 1781, während der Hitze, die den Sommer dieses Jahres
denkwürdig gemacht hat, habe ich, von der Jahreszeit entkräftet und
mit einem Bluterbrechen und einer Magenschwäche behaftet, die sie
nicht hervorgerufen hatte, aber doch unterhielt, die Monate Juli
und August völlig auf meinem Zimmer zugebracht, ohne es verlassen
zu dürfen. Den Vorwand dafür bildete eine auf der Plattform
vorgenommene Arbeit: die Arbeiter hätten von außen hinaufsteigen
können und thaten es auch, nur die nötigen Steine mußten ihnen über
den Hof zugetragen werden, und das hätte, wie ehedem, täglich vor
neun Uhr morgens geschehen können. Herr de Launay hatte das jedoch
beschwerlich gefunden; es schien ihm einfacher, den Befehl zu
geben: Keine Promenade! und es gab keine Promenade.

		Um die Größe dieser Beraubung richtig zu würdigen, muß man
erwägen, daß sie im Gefolge aller derer erscheint, durch welche nur
immer ein Mensch gemartert werden kann, muß man nicht bloß
bedenken, daß ein Gefangener dadurch physischen Gefahren ausgesetzt
und notwendigerweise die Zerrüttung seiner Gesundheit herbeigeführt
wird, sondern auch, daß man, da die körperliche Bewegung das
einzige Mittel ist, seine Seelenschmerzen ein wenig einzuschläfern,
diese Schmerzen um so brennender macht, wenn man ihn derselben
beraubt, und daß, wenn er tagsüber nicht eine Minute Gelegenheit
hat, wenigstens die Art seiner Pein zu ändern, sein stets von
Seufzern geschwelltes Herz noch schmerzhafter gegen die Wände
anzuhämmern scheint, die ihn von allen Seiten einzwängen.

		In den gewöhnlichen Gefängnissen wird daher auch diese Strenge
als die schärfste angesehen von allen denen, die gegen die
Verbrecher angewandt werden dürfen, um sie zum Geständnis zu
bringen. Die sogenannte stille Haft, d. h. eine völlige
Abschließung, findet nur während der kurzen Zeiträume statt, wo die
Justiz befürchtet, daß [bookmark: page206]dem Angeklagten durch seine äußern
Verbindungen Mitteilungen zufließen möchten, die das Verbrechen
begünstigen würden. Diese Einschließung wird durch die örtlichen
Verhältnisse und mehr noch durch die Rücksicht auf die
Menschlichkeit gerechtfertigt, die, da sie allen Gefangenen den
freien Verkehr miteinander vergönnt, eine Aufhebung desselben für
einen einzelnen nur in der Weise gestattet, daß man ihn für den
Augenblick absondert und ihn so lange von den übrigen fernhält, als
das Motiv für jene Aufhebung fortdauert: diesem einen muß
allerdings die Promenade untersagt werden, wenn man sie nicht allen
nehmen will.

		Und dabei wird diese vorübergehende Unthätigkeit, besonders wenn
er unschuldig ist, noch durch das Fortschreiten der Untersuchung
gemildert. Er sieht seine Richter, seine Ankläger, seine Zeugen, er
weiß, was ihm zur Last gelegt wird. So lange man ihn verhört, so
lange man ihn den Zeugen gegenüberstellt, ist er nicht allein, und
nach jedem solchen Kampfe werden die einsamen Zwischenstunden ihm
kostbar und sogar notwendig, um sich zur Führung eines zweiten
rüsten zu können.

		In der Bastille indessen kann keiner dieser Beweggründe
vorkommen, keine dieser Erleichterungen stattfinden. Die stille
Haft ist hier eine immerwährende. Man ist auf allen Spaziergängen
einsam wie in seinem Gelasse: sie können also dem Erfolge der
Untersuchung (wenn eine solche stattfindet), ihrer Leichtigkeit wie
ihrer Heimlichkeit kein Hindernis bereiten. Und selbst in diesem
Falle wäre es die größte Ungerechtigkeit und Grausamkeit, diese
Spaziergänge willkürlich zu verbieten und einem Gefangenen die
einzige Minute des Tages zu rauben, wo er seine thränengetränkten
Augen zur Sonne emporheben kann, die ihn zu fliehen scheint.

		Was heißt das also – um es zu wiederholen – wenn keine
Untersuchung stattfindet? wenn jenes Verbot Menschen trifft,
hinsichtlich derer Haß und Rachsucht nicht einmal [bookmark: page207]einen Vorwand zu einem
gerichtlichen Verfahren aufzufinden vermögen? wenn es monatelang in
Kraft bleibt? wenn es von der Willkür eines ebenso feigen wie
barbarischen Schergen abhängt, der stolz darauf ist, ehrliche Leute
in seiner Feste ungestraft beschimpfen zu dürfen, und sich daher
nur dann für geschätzt hält, wenn er ihr Elend verhöhnt, und für
mächtig, wenn er ihre Seelen zerreißt?

		Man wird sagen, daß die letzterwähnten Einzelheiten mehr vom
Charakter der gegenwärtigen Befehlshaber, als von der
Grundverfassung des Hauses selbst abhängen. Das ist richtig: das
Haus würde schon an sich Trübsal genug haben, wenn auch eine
vorübergehende Laune diese da nicht noch hinzuthäte. Sie thut sie
aber hinzu: auch habe ich zum voraus bemerkt, daß seit einigen
Jahren die Barbarei in der Bastille gewachsen wäre. Früher
beschäftigte man sich mit den Gefangenen, jetzt treibt man sein
Spiel mit ihnen.

		Und was seltsam erscheinen dürfte: die entweder unmenschlichen
oder schmachvollen Zusätze, mit denen diese schon an sich
schmachvolle und unmenschliche Hausordnung bedacht wird, erstrecken
sich sogar auf die Mietlinge, die man verwendet. Früher hatten, wie
schon bemerkt, die Offiziere vom Stabe das Recht, allein und so oft
sie es für angemessen hielten, die ihrer gemeinschaftlichen
Wachsamkeit anvertrauten Gefangenen zu besuchen. Da sie alle für
gleichmäßig pflichtgetreu galten, so erregten ihre Privatbesuche
weder Argwohn noch Besorgnis, und da sie ihrer vier sind, so befand
sich unter ihnen doch von Zeit zu Zeit ein weniger Hartherziger,
der täglich einige Minuten zu Unterhaltungen opferte, die immer
kostbar waren für die, welche daran Teil hatten.

		Diese Herablassung mißfiel dem gegenwärtigen Ministerium: es ist
also abermals ein Erlaß, wie immer gezeichnet Amelot,
erschienen, der den Offizieren verbietet, je allein die Türme zu
betreten – sie müssen, den Schließer nicht mitgerechnet, immer
mindestens zu zweien sein. Die [bookmark: page208]Besuche des Arztes unterliegen
derselben Formalität: diese Doggen dürfen nur noch
zusammengekoppelt gehen.

		Diese klösterliche Einrichtung hat die Wirkung hervorgebracht,
die man davon erwartete, nämlich das völlige Aufhören jener
Besuche. Unter einer Meute von dieser Art sind schwer zwei gleich
mitfühlende Gemüter anzutreffen. Überdies müßte man sich
verabreden, sich zur nämlichen Minute fertig halten. Auch lieben
sie einander nicht, sie sind eifersüchtig aufeinander, sie
mißtrauen einander: sogar in ihren eigenen Augen durch ihr
abscheuliches Handwerk gebrandmarkt, zittern sie vor der Auslegung,
die der Amtsgehilfe oder vielmehr der Spion, der sie begleiten
soll, den einfachsten Dingen geben könnte. Endlich aber ist diese
Neuerung als Zeichen einer erhöhten Härte des Ministeriums für sie
ein Grund geworden, ihre Fühllosigkeit zu erhöhen. So ist denn auch
diese geringe Erleichterung aus der Bastille verbannt, und zwar
erst seit drei Jahren.

		So steht's um die Gesundheit. Vielleicht wünscht man zu wissen,
was im Falle einer Krankheit geschieht.

		Der Polizei-Direktor d'Argenson, der zu Anfang dieses
Jahrhunderts der Frau von Maintenon über die Staatsgefängnisse
berichtete, schrieb ihr: »Ich kann und muß Sie versichern, daß die
Gefangenen hinsichtlich der Nahrung und der Kleidung nichts zu
wünschen haben (XXIX). Ich füge noch hinzu, daß die Kommandanten
der Bastille und von Vincennes für die ihren eine liebreiche
Sorgfalt tragen, die weit über das hinausgeht, was man ihnen in
dieser Hinsicht anempfehlen oder vorschreiben könnte. Bei der
geringsten Erkrankung gewährt man ihnen alle geistliche und
zeitliche Hilfe, die ihrem Zustande angemessen ist, der Verlust
der Freiheit aber macht sie für jedes andere Gut
unempfindlich« ... »Und scheint die
ungerechten Beschwerden und die beleidigenden Vorwürfe zu
rechtfertigen, mit denen sie gewöhnlich ihre Eingaben und Gesuche
füllen, sobald ihnen dergleichen einzureichen möglich ist. Wenn die
Eingabe, die Sie mir zu übersenden geruhten, bestimmtere Tatsachen
enthielte, so hätte ich mich derselben auch mit größerm Nutzen
bedienen können.« So schließt dieser von Linguet nur auszugsweise
mitgeteilte Brief d'Argensons nach Mirabeau ( Les Lettres-de-cachet, p. 382), der daran die
Bemerkung knüpft: »Ich muß gestehen, daß hinsichtlich der
geistlichen und leiblichen Hilfe in Krankheitsfällen die
Versicherung des Herrn d'Argenson sehr zutreffend ist.«

[bookmark: text169]F169 [bookmark: page209]

		Obgleich man die Zusammenstellung der beiden Wörter
liebreich und Bastille ein wenig seltsam finden darf,
obgleich man aus der Gelassenheit und Kälte des letzten Satzes
schließen könnte, daß der Polizei-Direktor d'Argenson bei dieser
Gelegenheit die Sprache eines Polizei-Direktors führte, d. h. eines
Mannes, der durch sein Handwerk zu dergleichen Grausamkeiten
verpflichtet und genötigt ist, denen Recht zu geben, die ihr Beruf
notwendigerweise zu seinen Mitschuldigen macht, so steht doch
nichts der Annahme entgegen, daß in seinen Versicherungen etwas
Wahres enthalten sei. In diesem Falle aber hat sich alles sehr
verändert: es wäre das also nur ein Beweis mehr für die Verderbnis,
die seit kurzem an diesen Orten Fuß gefaßt hat, wo sie doch, wie
man glauben sollte, gleich von Anfang an hätte auf dem Gipfel sein
müssen.

		Was zunächst die leichten Unpäßlichkeiten und die plötzlichen
Erkrankungen anlangt, die durch sorgsame Pflege und schnelle Hilfe
gehoben werden können, so darf man dergleichen entweder gar nicht
bei sich vorkommen lassen, oder man muß ihnen unterliegen, wenn sie
ernstlich sind: Hilfe steht hier nicht zu erwarten, wenigstens in
der Nacht nicht. Jedes Zimmer ist mit zwei starken, innen und außen
mit Eisen beschlagenen Thüren verwahrt, und jeder Turm mit einer
noch stärkern und besser beschlagenen verschlossen. Die Schließer
schlafen in einem entfernten, völlig abgesonderten Raume: keine
Stimme kann bis zu ihnen dringen. [bookmark: page210]

		Nun kann man allerdings an die Thür klopfen: aber würden ein
Schlaganfall, ein Blutsturz die Kraft dazu übrig lassen? Es ist
sogar zweifelhaft, ob das Klopfen gehört würde, oder ob jene Leute,
nachdem sie sich einmal niedergelegt haben, es würden hören
wollen.

		Indessen bleibt für die, welche die Krankheit nicht sogleich des
Gebrauchs der Stimme und der Beine beraubt, noch ein Mittel übrig,
um Hilfe herbeizurufen. Der Graben, der das Schloß umgiebt, ist nur
hundertundfünfzig Fuß breit, und die Bekleidung der
gegenüberliegenden Seite trägt einen bedeckten Gang, den man den
Rundenweg nennt: auf diesem stehen die Wachen. Die Fenster
gehen auf diesen Graben, es ist also dem Kranken nicht unmöglich,
um Hilfe zu rufen, und wenn das innere Gitter, das, wie erwähnt,
sein Fenster verschließt, nicht zu weit nach innen liegt, wenn er
eine starke Stimme hat, wenn kein Wind ist, und wenn die
Schildwache nicht schläft, so ist es gar nicht unmöglich, daß sein
Geschrei vernommen wird.

		Der Soldat ruft nun seinem Nachbar zu, dieser dem seinen, und so
gelangt der Lärmruf auf dem Wege rings um das Schloß zum
Wachthause. Der dienstthuende Korporal erscheint, um nachzusehen,
was es giebt. Nachdem ihm mitgeteilt worden, aus welchem Fenster
der Schrei gekommen ist, kehrt er um, um durch das Thor in den
innern Hof zu gelangen: das nimmt Zeit weg. Er betritt den Hof und
weckt einen Schließer. Dieser weckt den Bedienten des Kommandanten,
der nun seinen Herrn weckt, um den Schlüssel zu erhalten, denn alle
Schlüssel werden ohne Ausnahme abends bei diesem Offizier
abgegeben. In keiner Festung ist der Dienst regelmäßiger als in der
Bastille, und gegen wen wird hier Krieg geführt?

		Man sucht den Schlüssel und findet ihn. Nun muß noch der Chirurg
geweckt werden und ebenso der Bruder Kaplan, der den Zug
vervollständigen soll. Alle diese Leute müssen sich erst ankleiden:
nach zwei Stunden endlich begiebt [bookmark: page211]sich der ganze Haufe mit großem
Geräusche zu dem Kranken.

		Man findet diesen in seinem Blute schwimmend (wenn er einen
Blutsturz hat) und ohne Besinnung, wie das mir geschehen ist, oder
von einem Schlaganfall betäubt, wie das andern begegnete. Was man
anfängt, wenn er unwiderruflich tot ist, weiß ich nicht: atmet er
aber noch oder kommt er wieder zu sich, so fühlt man ihm den Puls,
sagt ihm, er möge sich gedulden, man werde am andern Morgen
sogleich an den Arzt schreiben, und wünscht ihm gute Nacht.

		Der Arzt, ohne dessen Zustimmung der Chirurg und Apotheker des
Hauses auch nicht eine Pille einzugeben wagen würde, wohnt nun aber
in den Tuilerien, d. h. drei Stunden von der Bastille. Er besitzt
eine starke Praxis, hat eine Stelle beim Könige, eine andere bei
Monsieur und befindet sich seines Dienstes wegen häufig in
Versailles: man muß auf ihn warten. Endlich kommt er: aber er wird
jährlich bezahlt und bezahlt, gleichviel ob er etwas dafür thut
oder nicht – ein so redlicher Mann er daher auch immer sein mag, so
muß er doch naturgemäß dazu geneigt sein, die Krankheit
unbedenklich zu finden, damit weniger Besuche erforderlich
scheinen. Man glaubt ihm auch um so bereitwilliger, da man geneigt
ist, die Klagen des Gefangenen für übertrieben anzusehen, weil die
Nachlässigkeit seiner Kleidung, die gewöhnliche Entkräftung seines
Körpers, die nicht minder gewöhnliche Niedergeschlagenheit seines
Gemüts keine Veränderung auf seinem Gesichte wie an seinem Pulse
erkennen lassen: beide sind immer wie bei einem Kranken beschaffen.
Er hat also einen dreifachen Schmerz: erstens den seines Übels,
zweitens den, sich des Betrugs verdächtigt zu sehen und Gegenstand
der Spöttereien oder der Härte der Offiziere zu sein, denn die
Ungeheuer erlauben sich in solchen Fällen dergleichen, und drittens
den, jeder Erleichterung beraubt zu sein, bis die [bookmark: page212]Krankheit heftig genug
wird, um sein Leben in Gefahr zu bringen.

		Selbst dann, wenn man ihm einige Heilmittel zukommen läßt, ist
das nur eine Marter mehr für ihn. Man muß nur immer an die
Hausordnung denken: jeder gesondert eingesperrte Gefangene ist Tag
und Nacht allein und bekommt, ob krank oder gesund, seinen
Schließer nur dreimal täglich zu Gesichte. Giebt man ihm etwa eine
Arznei ein? Man setzt sie einfach auf den Tisch und geht fort! Es
ist seine Sache, sie zu wärmen, sie zuzurichten, sich zu helfen,
wenn sie wirkt, und es ist noch ein Glück, wenn der Koch so
großmütig ist, der Regel zum Trotz etwas Fleischbrühe für ihn bei
Seite zu setzen, wenn der Schließer die Güte hat, sie ihm zu
bringen, und der Gouverneur so gnädig ist, dies zu erlauben. Das
ist die Art und Weise, in der die gewöhnlichen Kranken verpflegt
werden, d. h. diejenigen, welche noch Kraft genug haben, sich vom
Bett zum Kamin zu schleppen.

		Ist es aber auf das Äußerste mit ihnen gekommen, sind sie so
entkräftet, daß sie das wurmstichige Lager, auf dem sie ruhen,
nicht mehr verlassen können, so giebt man ihnen einen Wärter. Aber
was ist das für ein Wärter! Ein invalider, schwerfälliger, plumper,
brutaler Soldat, der zur Aufmerksamkeit, zur sorgfältigen Pflege,
zu allem, dessen ein Kranker bedarf, unfähig ist. Bei weitem das
Schlimmste aber ist, daß dieser ihnen einmal beigegebene Soldat sie
nicht mehr verlassen darf: er wird selbst Gefangener. Zunächst muß
also seine Einwilligung erkauft werden, damit er sich für die ganze
Dauer eurer Haft mit euch einsperren läßt, und kommt ihr wieder
auf, so müßt ihr euch entschließen, die schlechte Laune, die
Unzufriedenheit, die Verdrießlichkeit und die Vorwürfe dieses
Gefährten zu ertragen, der sich für die anscheinenden Dienste, die
er euch während eurer Krankheit erwiesen hat, an eurer [bookmark: page213]Gesundheit
schadlos hält. Bisweilen wurden diese Wärter
auch als Spione benutzt. So erzählt z. B. der Verfasser der
Bastille dévoilée (livr. II, p. 68):
»Der Invalide Daury wurde dem Grafen Cagliostro zum
Gesellschafter [ compagnie]
gegeben (so nennt man nämlich den Wärter, den man einem Gefangenen
giebt). Nach einem vierzigtägigen Aufenthalte in der Zelle dieses
Gefangenen machten die Langeweile und die schlechte Luft des
Gelasses ihn krank. Er war genötigt abzudanken und wurde durch
einen andern Soldaten ersetzt, der acht Monate, d. h. bis zur
Entlassung Cagliostros aus der Bastille, bei dem Grafen blieb.
Jener Danry hat uns gestanden, daß während der Zeit, wo er
Gesellschafter war, die Offiziere vom Stabe ihn häufig
hatten herunterkommen lassen, um ihn zu fragen, ob er nichts von
dem Gefangenen, dem er zum Gesellschafter diente, habe
herausbringen können. Der Graf Cagliostro ging täglich auf dem
Turme spazieren, in welchem seine Frau gefangen saß. Er wußte ihre
Verhaftung nicht, und seinem Soldaten, der davon unterrichtet war,
war ganz ausdrücklich verboten worden, ihm davon Mitteilung zu
machen.«

D. Übers. Danach beurteile man nun die Aufrichtigkeit des
Polizei-Direktors d'Argenson, als er von der zeitlichen Hilfe in
der Bastille und der liebreichen Sorgfalt der Gouverneure
sprach.

		Was die Seelsorge anlangt – würden diese Männer von Eisen dies
Wort überhaupt auszusprechen wagen, wenn sie, die der Scham und des
Mitleids unfähig sind, wenigstens eines Gewissensbisses fähig
wären? Kann dies Wort an etwas anderes erinnern als an den Schimpf,
den sie der Religion anthun? Sie achten dieselbe so wenig wie die
Menschlichkeit.

		Zunächst geht in der Bastille nicht jeder, der will, zur Messe:
es ist das eine besondere Gnade, eine auserlesene Gunst, die nur
einer kleinen Anzahl Auserwählter gewährt wird. Mir ward sie, wie
ich gestehen muß, angeboten: gleich am ersten Tage lud man mich
dazu ein und führte mich zu den Stühlen, in denen man sich
verborgen halten muß, wenn man der Messe beiwohnen will – ich hielt
mich aber nicht lange auf. Das Empörendste, was Knechtschaft und
Gefangenschaft an sich haben, verfolgt uns [bookmark: page214]hier sogar bis an den Fuß
des Altares und drückt uns nieder.

		Man behandelt in der Bastille die Gottheit ebenso rücksichtslos
wie ihre Ebenbilder. Die Kapelle bildet den untern Teil eines
Taubenschlages, dessen Bewohner dem Kommandanten gehören. Sie mag
sieben bis acht Fuß im Gevierte haben. Auf der einen Längsseite
sind vier Käfige oder Nischen angebracht, die gerade nur je eine
Person fassen können. Licht und Luft haben diese Nischen nur dann,
wenn die Thür geöffnet wird, was nur im Augenblicke des
Hereintretens oder Hinausgehens geschieht. In einen solchen Käfig
wird nun der unglückselige Andächtige eingesperrt. Im Augenblicke
des Meßopfers wird ein kleiner Vorhang bei Seite gezogen, der ein
vergittertes Fensterchen bedeckt, und dann kann er wie durch das
Rohr eines Perspektivs den das Hochamt verrichtenden Priester
erblicken. Diese Art und Weise, an den Ceremonien der Kirche Teil
zu nehmen, erschien mir so schmachvoll und betrübend, daß ich der
Versuchung, diesen Anblick zu genießen, nicht zum zweitenmale
unterlegen bin.

		Was die Beichte u. s. w. anlangt, so weiß ich nicht, wie man es
damit hält, glaube aber nicht, daß es, selbst die Frommen nicht
ausgenommen, viele Gefangene giebt, die dem Verlangen nach diesem
Gnadenmittel Folge geben. Der Beichtvater gehört zum Stabe: er ist
ein Offizier des Hauses. Danach mag man beurteilen, mit welcher
Sicherheit man ihm gegenüber aufrichtig sein dürfte, wenn man sich
etwas Ernstliches vorzuwerfen hätte. Sein Amt ist also nur ein
Fallstrick oder ein Hohn auf die Religion. Ich begreife wirklich
nicht, woher man die Frechheit nimmt, den Bastille-Gefangenen
zuzumuten, sie sollten ihre Herzen einem niederträchtigen
Amtsverbrecher erschließen, der auf solche Weise die Würde seines
Standes schändet, noch wie er selbst als Soldknecht der irdischen
Macht, die sie unterdrückt, es wagen kann, im Namen [bookmark: page215]des Himmels zu ihnen zu
reden, des Himmels, der ihn verleugnet. Linguet ergeht sich hier in bloßen Mutmaßungen, die
möglicherweise unzutreffend sind, wenngleich Renneville in diesem
Punkte völlig mit ihm übereinstimmt. Frau von Staal entwirft ein
anderes Bild von der Beichte in der Bastille, wobei allerdings
nicht übersehen werden darf, daß die Verfasserin sechzig Jahre vor
Linguet schrieb.

D. Übers.

		Ich kann nicht sagen, was geschieht, wenn man, mit oder ohne
Beichte, stirbt: ich weiß nicht, wie man sich in diesem Falle an
dem Körper für die Flucht der Seele rächt, und wohin man die
starren Überreste wirft, sobald man sicher ist, daß man sie nicht
mehr martern kann. Das aber steht fest, daß die Leichen nicht an
ihre Familien ausgeliefert werden. Sicherlich sind seit dem
Bestehen der Bastille Leichenbegängnisse darin vorgekommen: aber
ist mit Ausnahme der Urkunde über den Tod des Marschalls de Biron
Charles de Gontault, Duc de Biron, wurde
1602 wegen Landes- und Hochverrats im innern Hofe der Bastille
hingerichtet und in der Kirche Saint-Paul begraben.

D. Übers. ein aus der Bastille datierter Totenschein
bekannt? Jene Familien werden also unbarmherzig der Verwirrung
preisgegeben, die aus der Abwesenheit ihres Oberhauptes entspringt:
nachdem sie bei dessen Lebzeiten darunter gelitten haben, mißgönnt
man ihnen auch das traurige Rettungsmittel, das die Gewißheit über
sein Schicksal bieten würde.

		Du glaubst nun am Ziele zu sein, Leser, du, dessen Herz diese
Schilderung nur zu oft schmerzlich zusammengepreßt hat. Die
Einbildungskraft scheint dir in der Kunst, Martern zu erfinden,
über die zahlreichen Raffiniertheiten, die ich dir beschrieben
habe, nicht hinausgehen zu können. Ein Areopag von Henkern würde
schaudern bei dem Gedanken an die Ruhe und Kaltblütigkeit, mit der
diese Maßnahmen ersonnen und berechnet sind, und mit der sie
durchgeführt werden. Nun wohl, hier ist noch ein stärkeres [bookmark: page216]Stückchen,
noch ein Zug, der mich persönlich angeht, und der alles übertrifft,
was du bis jetzt kennen gelernt hast.

		Vom 27. September 1780 bis zum Oktober 1781, also zwölf
Monate lang, war ich nicht bloß völlig jedes brieflichen
Verkehrs mit der Außenwelt beraubt oder doch nur mit einer
Korrespondenz begnadet gewesen, die, wie man weiter unten sehen
wird, noch schlimmer war als die Beraubung, sondern auch in einer
nicht minder völligen Unwissenheit über das geblieben, was auf das
Allgemeine oder auf mich selbst Bezug hatte. Man hatte nur solche
Nachrichten zu mir gelangen lassen, die geeignet waren, meine
Verzweiflung zu vermehren und mir sogar die leiseste Hoffnung auf
eine minder entsetzliche Zukunft zu rauben. Infolge einer
Verschlagenheit, der man ein Epitheton zu geben sich scheut, waren
sogar mehrere von diesen Nachrichten falsch und nur ersonnen, um
mich irre zu führen und diesen Irrtum schmerzlicher oder
unheilvoller für mich zu machen. (Vgl. hierzu die Anmerkung
VII.)

		So sagte man mir z. B. täglich und mit lachendem Gesichte, ich
brauchte mich nicht mehr um die Vorgänge in der Welt zu bekümmern,
weil man mich draußen für tot hielte, und trieb den Spaß so
weit, daß man mir ausführlich die Einzelheiten erzählte, mit der
blinder Haß oder entsetzlicher Leichtsinn die Geschichte meines
angeblichen Todes ausschmückten. Man versicherte mir, von dem Eifer
und der Treue meiner Freunde hätte ich nichts zu erwarten, weniger
weil dieselben wie die übrigen über mein Dasein getäuscht wären,
als vielmehr weil sie mich verraten hätten. Dieser doppelte Betrug
bezweckte nicht bloß, mich zu quälen, sondern mir zugleich ein
rückhaltloses Vertrauen zu dem einzigen Verräter einzuflößen, den
ich in Wirklichkeit zu fürchten hatte; auch wollte man vielleicht
aus der Art und Weise, in der ich diese Zuträgereien aufnehmen
würde, ersehen, ob ich in der That Geheimnisse hätte, bei denen ein
Verrat zu fürchten wäre. [bookmark: page217]

		Im Oktober 1781 hatte die Niederkunft der Königin einen leisen
Schimmer von Hoffnung bei mir erweckt. Man hatte mir diese
Neuigkeit nicht vorenthalten können: über meinem Kopfe donnerte das
Geschütz, das sie der Welt verkünden sollte. Das Freudenschießen von den Türmen der Bastille bildete
bis zum Anfange der Revolution eine feststehende Nummer auf dem
Programm der öffentlichen Dank- und Freudenfeste. Für die Bewohner
der Mützen hatte es jedoch eine besondere Unannehmlichkeit
im Gefolge: durch die Erschütterung lösten sich nämlich Kalkstücke
von der Decke los und überschütteten die Unglücklichen.

D. Übers. und unter meinen Augen hatte ich die
Lustbarkeiten, die sie hervorrief. Da dergleichen Begebenheiten in
Frankreich immer der Zeitpunkt sind, wo selbst den Verbrechern
Gnade gewährt wird, so kam mir der Gedanke, dies Ereignis könne
wohl auch der Unschuld günstig sein. Ich schrieb also einen kurzen
Brief an den Herrn Grafen de Maurepas, und da ich seinen Charakter
kannte, so zwang ich mich zu einer muntern und beinahe scherzhaften
Schreibweise. Dieser Brief schien Eindruck auf ihn gemacht zu
haben: er hatte sich geneigt gezeigt, der öffentlichen Meinung
entgegenzukommen, die sich endlich zu meinen Gunsten entschieden
hatte. Diese Veränderung seiner Stimmung gegen mich ward mir nicht
verhehlt, aus Besorgnis aber, ich möchte mich dadurch zu allzu
tröstlichen Träumen verleiten lassen, teilte man mir gleichzeitig
mit, daß er gestorben sei, gestorben, ohne etwas für mich
gethan zu haben. Der Brief an Maurepas
scheint verloren gegangen zu sein. Dagegen teilen wir im Anhang,
unter HH ein anderes Schreiben mit, das Linguet bei der nämlichen
Gelegenheit an den Minister des königlichen Hauses Herrn de la
Vrillière richtete.

D. Übers.

		Im Dezember 1781 unterlag endlich meine Gesundheit so vielen
Leiden und Prüfungen: die physikalischen und chemischen
Experimente, die zusammen mit den moralischen seit fünf
Vierteljahren an ihrer Zerstörung arbeiteten, hatten ihre Wirkung
gethan. Da ich mich so krank sah, daß ich mir nicht mehr mit der
Hoffnung schmeicheln durfte, [bookmark: page218]mein Leben dem Sensenmann noch ferner
streitig zu machen, und mit jeder Minute den Moment näher kommen
fühlte, wo ich, nicht den Anblick des Lichts, denn das sah ich
nicht, sondern das Vermögen der Empfindung verlieren würde, das
mein Dasein zur grausamsten Marter machte, so wünschte ich ein
Testament zu machen. Dazu bedurfte es einer ausdrücklichen
Erlaubnis: ich kam darum ein, ich bat die Minister flehentlich um
die Erlaubnis, den öffentlichen Beamten, der allein meinen letzten
Willen aufnehmen konnte, sowie den Depositar sehen zu dürfen, von
dem allein ich das erfahren konnte, was ich notwendigerweise wissen
mußte, wenn ich nicht rein illusorische Bestimmungen treffen
wollte.

		Während der zwei Monate, wo mein Leben in Gefahr schwebte,
wiederholte ich mein Gesuch tagtäglich in den lebhaftesten, und,
ich wage es zu behaupten, rührendsten Bitten. Der Arzt der Bastille
hatte die Güte, dem Polizei-Direktor, dem unmittelbaren Organ des
Ministers bei solchen Gelegenheiten, persönlich ein schriftliches
Zeugnis über meinen Zustand und über die dringende Gefahr, in der
ich schwebte, zu überbringen: ein unbarmherziges Nein war die
einzige Antwort, so daß ich, der ich seit fünf Vierteljahren als
tot behandelt wurde und mit Ausnahme der Fähigkeit zu leiden aller
Befugnisse eines Lebenden beraubt war, sogar die Hoffnung verlor,
wenn ich wirklich aufgehört haben würde zu leben, die letzten
Rechte zu genießen, die man in keinem Lande den Toten verweigert,
wenigstens denen nicht, welchen nicht ein feierlicher Urteilsspruch
diese Befugnisse abgesprochen hat.

		So brachte ich den Dezember 1781 und den Januar 1782 zu, jeden
Abend in dem Glauben, daß ich den Morgen nicht mehr sehen würde,
und jeden Morgen in der Überzeugung, daß ich das Ende des Tages
nicht mehr von dem Trauerton der Uhr würde verkünden hören, der
allein in dieser ewigen Nacht die Einteilung der Zeit bezeichnet.
[bookmark: page219]Und man
bedenke wohl, daß diese beständig getäuschte Erwartung immer
schmerzlicher und bitterer wurde durch das Bewußtsein von jener
Willkür, die mir sogar die Genugtuung mißgönnte, Spuren der
Wohlthätigkeit und den Freunden, denen vielleicht mein Gedächtnis
teuer war, Zeichen der Erinnerung zu hinterlassen.

		Das ist eine wirkliche Thatsache: wird man einen Beweggrund
dafür angeben können?

		Die Hausordnung, die sogenannten Gesetze dieser Klippe für alle
Gesetze, können mir hier nicht entgegengehalten werden: der
Wahnsinn der Unterdrücker ist nicht bloß nie bis zu dem Punkte
gegangen, die Verweigerung der Erlaubnis zur Vornahme bürgerlicher
Akte zur Regel zu machen, sondern er macht bisweilen seinen Opfern
diese Akte sogar zur Notwendigkeit. Die Bastille hat einen eigens
dazu bestellten Notar, der also im allgemeinen darin sein Amt
verrichten darf, und mir selbst hatte man in der ersten Zeit nicht
bloß erlaubt, mich seiner zu bedienen, sondern mich sogar dazu
gezwungen.

		Da nämlich dem Beamten des französischen Hofes trotz der
Unterstützung seitens des bevollmächtigten Sendboten der Pariser
Polizei die Beschlagnahme meiner Papiere u. s. w. in Brüssel
mißglückt war und ein dritter, ihnen zu Hilfe geschickter Genosse
anfangs ebensowenig ausgerichtet hatte, weil es in Brabant Gesetze
giebt und diese Gesetze dort in Ehren gehalten werden, so drang man
mir eine notariell beglaubigte Vollmacht ab, die dann wenigstens
einen Teil von dem bewirkte, was man wünschte. Wenn man aber, um
hinter meine Geheimnisse zu kommen und Verbrechen bei mir
aufzuspüren oder um sich meiner Habe zu bemächtigen, die Dienste
eines öffentlichen Beamten hatte in Anspruch nehmen können, ohne
gegen die Gesetze der Bastille zu verstoßen, so war es zweifelsohne
weder unmöglicher noch gefährlicher, wenn man mir das nämliche
gestattete, um eine Bestimmung über das zu [bookmark: page220]treffen, was man mir noch
gelassen hatte: ein Testament war sicher nicht unerlaubter als eine
Vollmacht.

		Hätten Verdachtsmomente gegen mich vorgelegen, wäre eine Anklage
gegen mich erhoben, eine Untersuchung gegen mich eingeleitet
gewesen, so würde, so lange kein Urteil vorgelegen hätte, die
Verweigerung des Rechtes zum Testieren, also eine dem Urteil
vorgreifende Konfiskation, als eine ebenso anstößige wie
gesetzwidrige Grausamkeit erschienen sein. Wofür muß man also diese
Verweigerung halten, und als was muß sie bezeichnet werden unter
den Umständen, in denen ich mich befand, wo, wie man nicht
vergessen darf, weder Richter, noch Untersuchung, noch Verbrechen,
noch Kläger vorhanden waren? Ist das nicht der äußerste Mißbrauch
der Gewalt und einer der stärksten Beweise für die Barbarei, mit
der man in der Bastille mit der Existenz der Bürger sein Spiel
treibt?

		Und, um es zu wiederholen, man sage nicht etwa, daß, da die
Bastille ausschließlich für Staatsverbrecher bestimmt sei, die
Hausordnung derselben gar nicht zu streng und zu geheimnisvoll sein
könne, und daß daher die vermehrte Strenge, die ich ihr zum Vorwurf
mache, in ihrer Weise eine Art Vervollkommnung sei, da man gar
nicht genug Vorkehrungen treffen könne, um gefährliche
Persönlichkeiten, deren Freilassung den Umsturz des Vaterlandes
nach sich ziehen könnte, zu überführen und ihre Pläne zu
durchkreuzen.

		Nein, das ist nicht wahr: besonders in der letzten Zeit ist, die
Bastille nicht mehr den Staatsverbrechern vorbehalten gewesen – die
Leichtfertigkeit, mit der man sie erschließt, ist ganz im
Verhältnis zu der Unmenschlichkeit gestiegen, mit der man sie
verwaltet. Seit einigen Jahren scheint sie die Einleitung zu den
gewöhnlichsten bürgerlichen Rechtshändeln zu sein, die ihrem
Gegenstande und ihrem schließlichen Ausgange nach am wenigsten für
einen so eigentümlichen und schrecklichen Eingang geeignet [bookmark: page221]sind. Sie ist
in gewisser Hinsicht das Vorzimmer zur Conciergerie geworden.

		Eine Frau von Stande gerät in Verdacht, falsche Anweisungen
angefertigt oder ausgegeben zu haben: man steckt sie in die
Bastille.

		Ein Verrückter im Beamtenrocke beschuldigt eine Lyoner
Porzellanhändlerin, bei den Geldangelegenheiten einer seit langem
aufgehobenen Gesellschaft die Vermittlerin gespielt zu haben: man
steckt sie in die Bastille. Nach dem Schwinden dieses widersinnigen
Verdachts freigelassen, überwirft sie sich anläßlich häuslicher
Streitigkeiten mit einem Ober-Finanz-Sekretär, der ein persönliches
Interesse daran hat, sie zu verderben: man steckt sie abermals in
die Bastille.

		Ein Unterbeamter wird beschuldigt, bei der Verwaltung der
Angelegenheiten eines angesehenen Hauses Fälschungen begangen zu
haben, aber Fälschungen, die in keiner Hinsicht die Monarchie
betreffen: man steckt ihn in die Bastille.

		Dies war das Schicksal der Frau de Saint-Vincent, der Rogé, des
Sieur Le Bel. Näheres über diese ihrer Zeit
berüchtigten Prozesse findet man im Anhang unter FF.

D. Übers. Waren das Staatsgefangene? Was hatte denn das
Begräbnisverfahren, das man über sie verhängte, für einen
Zweck?

		Alle drei sind dem ordentlichen Richter überwiesen worden, aber
im Augenblicke der Überweisung hatte man noch keinen Beweis für
ihre Unschuld, vielmehr muß man annehmen, daß dieselbe zu dieser
Zeit zweifelhafter erschien als anfangs, da man sie der
kostspieligen Langsamkeit der gewöhnlichen Justiz und einer in
aller Form begründeten, eingeleiteten und durchgeführten
Untersuchung überlieferte. Die Aufschlüsse, die man vor der
Überweisung über die Angelegenheit erhielt, mußten also mehr gegen
als für sie sprechen: sie waren also beim Verlassen dieses
unseligen Schlundes verdächtiger als beim Eintritt in denselben,
und [bookmark: page222]doch verhängt man beim Eintritte die
Hausordnung über sie und befreit sie erst dann davon, als man ein
größeres Recht erlangt hat, sie für schuldig zu halten! Indem man
sie einer Untersuchung überliefert, die schon an sich ein
Verdachtsmoment gegen sie zu bilden scheint, giebt man ihnen eine
Halb-Freiheit zurück, während man ihnen, bevor man überhaupt zur
Einleitung einer Untersuchung schritt, die ganze entzogen und
diesen Verlust durch das ganze Marter-Zubehör der Bastille
erschwert hatte!

		Noch mehr: die eigentlichen Staatsgefangenen, diejenigen, welche
mit Ketten belastet, die durch die Sorge für das Staatswohl
gerechtfertigt erscheinen, und von Schmähungen verfolgt, die durch
frühere Vergehen entschuldigt werden, in die Bastille kommen,
finden dort Erleichterungen und Rücksichten, die allen übrigen
unbekannt sind und versagt werden.

		Ich weiß z. B. nicht, welches Vergehen einige Zeit vor mir einen
Menschen dahin führte, der in geheimer Beziehung zu den Streifzügen
der französischen Marine stand. Ich bin weit entfernt von der
Behauptung, daß er sein Schicksal verdiente, aber wenigstens der
Anklagegrund, auf den hin die Lettre-de-cachet gegen ihn ausgefertigt worden
war, mußte ein gewichtiger sein. Er war bei verfänglichen
Operationen beteiligt gewesen, deren Erfolg seinen Erwartungen und
vielleicht auch seinen Verheißungen nicht entsprochen hatte. Hatte
vielleicht der Minister, der ihn beschäftigte und von seiner
frühern Stellung her gewohnt war, die Spionage für das schönste
Feld des ministeriellen Genies und für die sicherste Waffe einer
Regierung anzusehen, in dem Glauben, er könne die Marine leiten wie
die Polizei und die englischen Flotten meistern wie die Pariser
Spielhäuser, ihn bei diesem schimpflichen Geschäfte zu seinem
Stellvertreter gemacht? Hatte er, wie man behauptete, um seinen
Gewinnst zu verdoppeln, einen doppelten Verrat begangen, wie er
immer von Seiten [bookmark: page223]dieser Art von Agenten zu fürchten ist?
Hatte er, von Frankreich beauftragt, die Geheimnisse Englands zu
erkaufen, vielmehr die Geheimnisse Frankreichs an England verkauft?
Oder hatte vielleicht sein Gönner, der seine Berichte mißverstanden
oder, wie ebenfalls behauptet wurde, aus persönlichen Gründen
unbeachtet gelassen hatte, es im Hinblick auf die Folgen seiner
Thorheit oder seiner Pflichtversäumnis für notwendig erachtet, die
Schuld auf den Untergebenen zu schieben und sich zu stellen, als
zöge er dessen Redlichkeit in Zweifel, um seine eigene Unfähigkeit
oder noch Schlimmeres zu bemänteln? Ich weiß es nicht. Desto eingehender ist die Nachwelt über diesen Fall
unterrichtet. Montazeau, das war der Name des in Rede stehenden
Gefangenen, verdankte allerdings der Gunst des Herrn de Sartines
alle möglichen Erleichterungen während seiner Haft, diese Gunst war
aber nicht eine Folge seiner Beziehungen zu diesem Minister,
sondern der Reize seiner Frau. Man sehe das Nähere im Anhang unter
DD.

D. Übers.

		So viel aber steht fest, daß sein alter Schützling von den
Martern der Bastille nur die Qual des Verlustes der Freiheit kennen
gelernt hat: er enthielt vom ersten Augenblicke an Bücher und
durfte schreiben und empfing während der Zeit, wo ein ebenso
lügnerisches wie beängstigendes Schweigen meine Freunde
hinsichtlich meiner mit nur allzu gerechter Besorgnis erfüllte,
tagtäglich Besuche. Da ich dies mutmaßte, wagte ich, um Gewißheit
darüber zu erhalten, bei einer jener seltenen und kurzen
Zusammenkünfte, die der Polizei-Direktor, wie man weiß ein Freund
und Geschöpf des Herrn de Sartines, mir gewährte, diesem Herrn
einige Vorstellungen zu machen. Er erwiderte mir, indem er die
Thatsache zugab, daß die Schonung, mit der man den von mir namhaft
gemachten Gefangnen behandele, daher rühre, weil der Minister, der
seine Gefangensetzung veranlaßt habe, gutmütig sei, und auf
meine ganz natürliche Bemerkung, daß doch der Unterschied in der
Behandlung von der Schwere der Anklage und nicht von der
persönlichen Güte der einzelnen Minister abhängig sein müsse, fügte
er die [bookmark: page224]denkwürdigen Worte hinzu: Er könne nichts
dazu thun, weil sich niemand für mich verwende.

		Die Schrecken meiner Gefangenschaft, das Übermaß, in welchem man
mir alle Abscheulichkeiten der Bastille zu kosten gab, rührten also
nur daher, daß ich nicht das Glück gehabt hatte, in irgend eine
geheime und schmähliche Intrigue verwickelt zu sein, die wirklich
die Interessen des Staates berührte, daß ich nicht einem listigen
Verfahren zum Opfer gefallen war, das die Milde unter dem Anschein
der Strenge verbarg, und daß ich unter den Ministern nur
unmittelbare, persönliche und unversöhnliche Feinde statt
Mitschuldiger hatte; sie rührten daher, daß ich unglücklicherweise
nur redliche Männer zu Gönnern und nur zartfühlende Freunde zu
Fürsprechern hatte, und endlich daher, daß ich mit einer
Lettre-de-cachet zu thun hatte, die
Amelot und nicht Sartines gezeichnet war.

		Wer hätte je geglaubt, daß von diesen beiden Ministern Herr de
Sartines der Gutmütige wäre?

		Die Hausordnung der Bastille ist also weder unbeugsam, noch für
alle gleichmäßig: sie würde sogar mit dieser gewöhnlichen Strenge
kaum minder schrecklich sein, weil sie die verschiedenen Verbrechen
und, was noch entsetzlicher ist, die Unschuld wie die Schuld mit
gleicher Härte treffen würde. Aber sie besitzt nicht einmal diese
abscheuliche Unwandelbarkeit, und zwar geht sie nur in dem Sinne
davon ab, der dem von der Gerechtigkeit vorgeschriebenen
schnurstracks widerspricht.

		Schon das eben angeführte und mein eigenes Beispiel beweisen,
daß sie der Veränderung fähig ist, und daß sie einzig abhängig ist
von der Rachsucht, von dem Diensteifer der mit ihrer
Aufrechterhaltung betrauten teuflischen Seelen, die dem Hasse oder
den Bedürfnissen ihrer Gönner dienen wollen; sie beweisen, daß das
französische Ministerium, wie es Vorräte von im voraus
unterzeichneten Lettre-de-cachet
besitzt und in aller Stille den Moment zu [bookmark: page225]deren Verwendung abwartet,
so auch Schmerzen auf Lager hat, die es erst dann hervorholt, wenn
der verhängnisvolle Befehl zur Ausführung gekommen ist; sie
beweisen, daß in der Bastille ein Marter-Tarif für jeden einzelnen
Hausgenossen besteht, wie es einen Speise-Tarif für jeden giebt,
und daß man, indem man dem niederträchtigen Schenkwirt, den man mit
ihrem Unterhalte betraut, den Preis für die zur Fristung ihres
Lebens bestimmten Nahrungsmittel vorschreibt, ihm auch das Maß von
Galle und Bitterkeit bestimmt, mit dem er ihnen das Leben vergiften
soll.

		Die Einrichtung der Bastille ist also einzig eingeführt, um zu
quälen. Und wen? Anerkannt Unschuldige, denn ein begründeter
Verdacht rechtfertigt eine rücksichtsvollere Behandlung oder eine
Überweisung an den ordentlichen Richter. Und in wessen Namen? Im
Namen des Königs, der höchsten Behörde, des geborenen Beschützers
der Unschuld, des natürlichen Schildes der Schwachen. Je
unmittelbarer sein Eingreifen ist, um so grausamere Wirkungen
bringt es hervor: auf Grund seiner unmittelbaren Befehle erklärt
man sich für berechtigt, über einen Unglücklichen, der weder ihn,
noch die Gesetze, noch das, was diese zu achten gebieten, beleidigt
hat, Strafen zu verhängen, die unbekannt sind in den gewöhnlichen
Gefängnissen, welche mit Menschen angefüllt sind, die eines
derartigen Vergehens schuldig oder doch angeklagt sind. Auf
Befehl des Königs schnürt man ihm in der Weise die Kehle zu,
daß die Respiration zwar nicht völlig unterbrochen wird, aber ihm
gerade nur soviel Luft bleibt, wie zur Verlängerung seiner Qual von
nöten ist, lacht man über seine Zuckungen, frohlockt man über sein
Gestöhn, rechnet man die langgezogenen Seufzer, die der Schmerz ihm
auspreßt, für ebensoviel Siege. Man scheut sich nicht, den König
für den Urheber dieser barbarischen Amtsverbrechen, von denen er
nichts weiß, und dieser ministeriellen Rachethaten auszugeben, die
sein Herz verabscheut. [bookmark: page226]

		Ja, du weißt nichts davon, du, den die Natur mir zum Gebieter
gegeben hatte und den seine Tugenden zu meinem Beschützer gemacht
haben würden, wenn die Unschuld ebenso leicht zum Throne gelangen
konnte wie die Verleumdung! Du, dessen Achtung mir der
schmeichelhafteste Lohn und der mächtigste Sporn bei meiner Arbeit
war! Du, dessen redliches und offenes Gemüt von meinem Schwure,
immer die Wahrheit zu sagen, nicht erschreckt, und von der
Gewissenhaftigkeit, mit der ich diesen Schwur hielt, nicht verletzt
ward!

		Du kennst sie nicht, diese Gefängnisse, Chamfort erzählt eine hierher gehörige, sehr
bezeichnende Anekdote. Der edle Malesherbes bemerkte eines Tages
seinem Kollegen Maurepas, man müsse den König veranlassen, der
Bastille einen Besuch zu machen. »Davor muß man sich sorglich
hüten,« erwiderte Maurepas, »er würde keinen Menschen mehr
hineinstecken wollen.«

D. Übers die sich doch nur in deinem Namen öffnen und
schließen, wo man nur daraus, daß man leidet, sein Dasein erkennt,
und aus denen oft sogar die Hoffnung verbannt ist. Sie verschlingen
tagtäglich unbescholtene Bürger, getreue Unterthanen, die vergebens
aus der Tiefe dieser Schlünde die Tugenden und den Namen ihres
Fürsten anrufen, diesen geweihten Namen, der sonst überall die
Bürgschaft für die gewissenhafte Ausführung der Gesetze bildet,
hier aber nur der Rechtsgrund ist, kraft dessen man sie
übertritt.

		Indem du einen Haftbefehl unterzeichnest, glaubst du nur
einen rechtmäßigen Gebrauch von deiner Obergewalt zu machen, einen
Gebrauch, den eine Jahrhunderte alte Sitte geheiligt hat, der für
die öffentliche Ruhe notwendig ist, und aus dem keine Mißbräuche
entspringen: du meinst, die Vollstreckung dieses Befehls habe nur
die Wirkungen einer derartigen Vorsichtsmaßregel zur Folge.

		Sogar noch wohlthätig bei der Strenge, die zu gestatten deine
Stellung dich nötigt, hast du tausend Beweise [bookmark: page227]von deiner Neigung zur
Erleichterung der Übel gegeben, welche die Erhaltung der
Gesellschaft notwendig macht. Auf deinen Befehl sind die zur
Überführung und Bestrafung der Verbrecher bestimmten Gefängnisse
menschlicher und minder mörderisch geworden: sie haben aufgehört,
eine Vorstrafe zu sein, die oft noch grausamer war als die
Todesstrafe. Du hast jenes barbarische Verfahren abgeschafft, das
die Gerichtshöfe ermächtigte, die Angeklagten auf einen einfachen
Verdacht hin foltern zu lassen, um sie vielleicht auf diese Weise
zu Verbrechern umzustempeln.

		Du bist daher weit entfernt von dem Gedanken, daß sich in deinem
Reiche, in deiner Hauptstadt, unter deinen Augen eine Stätte
findet, die ausdrücklich dem Zwecke gewidmet ist, über die Unschuld
eine tausendmal grausamere Folter zu verhängen, als es alle die von
dir abgeschafften vorläufigen Foltern waren: denn diese zermalmten
nur den Körper, während die Folter der Bastille den Körper nur
zerstört, um eindringlicher und tiefer in die Seele einzuschneiden.
Du bist weit entfernt von dem Gedanken, daß man diese teuflische
Einrichtung noch willkürlich verbessert, daß die Beamten, die zu
ihrer Durchführung bestimmt sind, ihr Vergnügen und ihren Nutzen
darin finden, sie auf die Spitze zu treiben, daß sie gleich jenen
diensteifrigen Hunden, die das erlegte Wild noch beim Apportieren
schütteln und beißen, sich ein Vergnügen daraus machen, barbarisch
zu sein, während man nur Treue und Gehorsam von ihnen fordert.

		Nun aber weißt du es. Der Schleier ist zerrissen: blicke hinab
auf diese Grabgewölbe, zu denen nie das Tageslicht hinabdrang. Um
ihm den Zugang zu erschließen, bedurfte es zweier Begebnisse, von
denen das eine so seltsam ist, wie das andere: daß ich hinein- und
auch wieder herauskam. Das zweite, das ich dir allein verdanke,
giebt mir die Gewißheit, daß die Aufschlüsse, die mir das erste
gegeben hat, nicht nutzlos sein werden. [bookmark: page228]

		Es wird mich mein Vaterland kosten. Die Notwendigkeit, mir in
fremdem und ach! feindlichem Lande ein Grab suchen zu müssen, wird
der einzige Lohn sein für alle die Opfer, die ich ihm gebracht
habe. Dies ist das letzte: wenn es nicht fruchtlos ist, bin ich für
alle übrigen belohnt.

		Doch nein, es wird nicht vergeblich sein: dein reines, fühlendes
Herz ist erschüttert, du erbebst, du errötest – es wird nicht
vergeblich sein. Ein Gott, wenn du die Menschen beschützest,
allmächtig, um ihr Heil zu wirken, gieb Europa, gieb der Welt das
Schauspiel eines Wunders, das du zu wirken würdig bist. Sprich: auf
dein Geheiß werden die Mauern dieses modernen Jerichos einstürzen,
das die Blitze des Himmels und den Fluch der Menschen tausendmal
mehr verdient hat als das alte. Der Lohn für diese edle That wird
der Ruhm deiner Regierung, die verdoppelte Liebe der Völker zu
deiner Person und zu deinem Hause und der einstimmige Segen der
fernsten Jahrhunderte wie des gegenwärtigen sein.

		*

		[bookmark: page229]

			[bookmark: foot135]Daß in der That zahlreiche Verhaftungen und
Einkerkerungen auf die seltsamsten und nichtigsten Gründe, ja auf
einen bloßen Verdacht hin stattfanden, beweisen die
Gefangenenregister der Bastille; s. im Anhang unter Z die Nr. 3.
25. 31. 34. 46. 54. 74. 80. 82. 88. 101. 103.

D. Übers.
	[bookmark: foot136]Das ist nicht ganz zutreffend. Weiterhin
wird man sehen, zu wessen Gunsten und in welchen Fällen sich dies
Dunkel lichtet. Ich behaupte also nicht, daß es niemals eine
Ausnahme gebe: ich rede hier nur von der Einrichtung überhaupt, von
dem, was ich persönlich erfahren habe und was mir beständig als der
übliche Brauch und die gewöhnliche Hausordnung bezeichnet worden
ist. Man sieht wohl ein, daß diese besonders für den Unschuldigen
verderblich sein muß. Bei einer Strenge, die der Willkür
anheimgestellt ist, kann nur Gönnerschaft einige Erleichterungen
erwirken: nun ist aber klar, daß ein Mensch, der unschuldig in der
Bastille sitzt, entweder keine Gönner hat, oder daß seine Gönner
weniger einflußreich sind als seine Feinde. Die abscheuliche
Einrichtung, die hier in Rede steht, ist also besonders für ihn
getroffen.

Linguet.
	[bookmark: foot137]Näheres über
diesen Punkt s. im Anhang unter R.

D. Übers.
	[bookmark: foot138]Linguet wie Pellissery selbst wurden
absichtlich über den wahren Grund der Einsperrung des letztern
getäuscht. Man sehe das Nähere im Anhang unter X.

D. Übers.
	[bookmark: foot139]Monsieur war
der Titel des jedesmaligen ältesten Bruders des Königs, bezeichnet
also hier den Grafen von Provence, nachmaligen Ludwig XVIII.

D. Übers.
	[bookmark: foot140]Die im Anhang unter T mitgeteilten
Berichte bezeugen, daß Linguet sich hier keiner Übertreibung
schuldig gemacht hat.

D. Übers.
	[bookmark: foot141]Mémoires de Madame
la baronne de Staal. t. II, p. 240.

D. Übers.
	[bookmark: foot142]Die Weise, in der La Porte mit den übrigen Gefangenen
und der Außenwelt verkehrte, ist von ihm sehr ausführlich
beschrieben worden: wir teilen diese Stelle seiner Memoiren im
Anhang unter V mit. Die Schornsteine wurden von La Porte und seinen
Genossen nicht benutzt.

D. Übers.
	[bookmark: foot143]Man vergleiche hierzu die folgende Stelle aus einem
Briefe Cagliostros, der sich in den Mémoires
historiques (t. III, p. 281) mitgeteilt findet. »Cynische
Unverschämtheit,« sagt der berühmte Abenteurer, »gehässiger Trug,
falsches Mitleid, bitterer Spott, zügellose Grausamkeit,
Ungerechtigkeit und Tod haben in diesem Staatsgefängnis ihren Sitz,
und eine barbarische Verschwiegenheit ist das geringste von den
Verbrechen, die dort begangen werden. Ich befand mich sechs
Monate lang nur fünfzehn Fuß von meiner Frau entfernt und wußte es
nicht. Andere liegen seit dreißig Jahren darin begraben, gelten
für tot und fühlen sich unglücklich, daß sie es nicht sind, da sie
wie die Verdammten Miltons nur soviel Licht in ihrem Abgrunde
haben, wie nötig ist, um die undurchdringliche Finsternis zu
unterscheiden, die sie umhüllt: sie würden allein sein un
Universum, wenn der Ewige nicht existierte, der allgütige und
wahrhaft allmächtige Gott, der an Stelle der Menschen ihnen eines
Tages Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Ja, teurer Freund, als
Gefangner habe ich es zuerst ausgesprochen und als freier Mann
wiederhole ich es: es giebt kein Verbrechen, das nicht durch sechs
Monate Bastille völlig gesühnt würde.«

D. Übers.
	[bookmark: foot144]Wir teilen im Anhang unter W die
Einzelheiten dieser merkwürdigen Amtsentsetzung des Ober-Kollegiums
von Le Port-au-Prince mit.

D. Übers.
	[bookmark: foot145]Ein anderes Mittel, die Zahl seiner
Leidensgefährten in der Bastille festzustellen, fand und benutzte
Dumouriez. »Seit seiner Wiedervereinigung mit seinen Bedienten,«
erzählt er (wie Cäsar spricht er von sich selbst immer in der
dritten Person), »hatte Dumouriez die Zeit seiner Promenade anders
bestimmt und sie auf die Mittagsstunde verlegt. Ein Gefangener
bemerkt alles und zieht aus allem Nutzen. Bis dahin einzig mit
seinem Prozeß und seiner Lektüre beschäftigt, hatte er noch keine
Neugier bezüglich dessen empfunden, was im Hause vorging. Jetzt
wurde er neugieriger. Es war im Winter, und jeden Sonnabend
schichtete man am Fuße jedes Turmes soviel Haufen Holz auf, wie der
Turm besetzte Zimmer enthielt. Nach diesen seinen Beobachtungen
berechnete er, wieviel Unglücksgefährten er in jedem Turme hatte.
Ebenso setzte man täglich um die Mittagsstunde am Fuße jeder Treppe
soviel Körbe mit Schüsseln nieder, als Gefangene oben waren. Diese
waren damals wenig zahlreich, denn nie gab es zu seiner Zeit mehr
als neunzehn und einige Tage lang sogar nur sieben. Die gefürchtete
Bastille verschlang also, wenigstens zu dieser Zeit (1773-1774),
nicht soviel Unglückliche, wie man glaubte.« ( Vie du géneral Dumouriez).

D. Übers.
	[bookmark: foot146]Die Furcht vor einer heimlichen Hinrichtung
scheint zu allen Zeiten bei den Bewohnern der Bastille geherrscht
zu haben. Man vergleiche im Anhang unter C die Auszüge aus den
Memoiren La Portes und der Frau von Staal.

D. Übers.
	[bookmark: foot147]Als
Seitenstück zu dieser Schilderung geben wir hier eine Stelle aus
den » Lettres-de-cachet«, in der
Mirabeau ein Zwiegespräch mit de Rougemont, dem Gouverneur von
Vincennes, berichtet.

»Genötigt, das Fleisch mit den Fingern und einer schmutzigen
Zinngabel zu zerlegen, verlangte er (Mirabeau) ein abgestumpftes,
schwaches, dünnes, kurzes Messer. – »O, mein Herr, ein Messer? Sie
spaßen! Einem Gefangenen ein Messer geben! Hat man etwa in der
Bastille Messer?« – »Ei, mein Herr, was geht mich die Bastille an?
Was für Unheil kann ich denn mit einem solchen Messer anrichten,
wie ich es zu haben wünsche? Löcher bohren, Gitter zersägen? Das
ist unmöglich. Mich töten? Nun, könnte ich das nicht zu jeder Zeit?
Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, ist die einzige, an der der
Despotismus sich nicht vergreifen kann. Meinen Schließer töten?
Könnte ich ihn nicht mit einem Holzscheit Niederschlagen, wenn ich
rasend wäre?« – »Alle diese Gründe sind überflüssig, mein Herr:
es ist einmal nicht Regel« ... Aber wer hat diese Regel
aufgestellt? Er, nur er allein, der nicht besser schmeicheln zu
können glaubt, als indem er die Gefangenen mit Kleinigkeiten
peinigt, und beträfe es auch die Luft, die sie atmen. Selbst ein
Tyrannengemüt, hält er auch Minister und Fürsten für Tyrannen.« (
Mirabeau, Des Lettres-de-cachet, t. I, p.
96).

D. Übers.
	[bookmark: foot148]D. Übers.
	[bookmark: foot149]Doch auch dazu mußte erst der
Polizei-Direktor seine Erlaubnis geben, wie aus dem nachstehenden
Briefe des Major Chevalier an den Polizei-Direktor Berryer
erhellt.

» In der Bastille, 31. Mai 1756.

»Mein Herr,

Der Sieur Pizzoni verlangt, an Sie schreiben zu dürfen: wir sehen
Ihren Befehlen darüber entgegen.

Dieser Gefangene besitzt nichts, um Kleidung und Wäsche wechseln zu
können: wir leihen ihm aus dem Magazin Hemden, Taschentücher,
Kragen, Mützen, Nachtmützen und Strümpfe.

Der Sieur Pizzoni befindet sich seit dem 17. dieses Monats hier;
er ist noch nicht rasiert worden und sucht um die Erlaubnis dazu
nach.

Ich habe die Ehre u. s. w.

Gez. Chevalier.«

Am Rande dieses Briefes findet sich von Berryers Hand, jedenfalls
als Instruktion für seinen Sekretär Duval, die Bemerkung:

» Ich bin's zufrieden ( je veux
bien), daß er rasiert wird und mir schreibe.« S.
La Bastille dévoilée, 5 5; livr., p. 147.

D. Übers.
	[bookmark: foot150]5; livr., p. 147.

D. Übers.
	[bookmark: foot151]Daß derartige Befürchtungen denn doch nicht so
unbegründet waren, wie Linguet annimmt, ergiebt sich aus den im
Anhang unter Y mitgeteilten Aktenstücken über einige von einzelnen
Gefangenen an sich selbst oder gegen die Beamten verübte
Attentate.

D. Übers.
	[bookmark: foot152]Belege für die
Richtigkeit dieser natürlich nur teilweise zutreffenden Definition
liefert der Auszug aus der Gefangenenliste der Bastille (Anhang Z),
namentlich die Nr. 40. 41. 47. 59. 60. 65. 85. 91. 96. 99. 100.
102. 104. 105.

D. Übers.
	[bookmark: foot153]Die Annalen der Bastille zeigen, daß auch diese Vorsicht
nicht ganz unbegründet war: der oben erwähnte Graf de Lally hatte
nach seiner Verurteilung thatsächlich den Versuch gemacht, sich
durch einen Stich mit einem Zirkel zu töten.

D. Übers.
	[bookmark: foot154]Bei
dem völligen Mangel irgend welcher Preßfreiheit war die Verbreitung
von Flugschriften und Broschüren satirischen und daneben auch
unsittlichen Inhalts ein einträgliches, wenn auch gefährliches
Geschäft geworden, mit dem sich nicht wenige Personen befaßten, Die
Gefangenenliste der Bastille enthält daher eine nicht geringe
Anzahl Namen von Individuen, deren Nahrungszweig die Kolportage
bildete. Man vergleiche im Anhang unter Z die Nr. 5-7. 37. 39. 42.
64. 67. 69 u. s. w.

D. Übers.
	[bookmark: foot155]Zwei Mark 40 Pfennig.
	[bookmark: foot156]Vier Mark.
	[bookmark: foot157]Acht Mark.
	[bookmark: foot158]Zwölf
Mark.
	[bookmark: foot159]Neunzehn Mark 20 Pfennig.
	[bookmark: foot160]Achtundzwanzig Mark 80 Pfennig.
	[bookmark: foot161]Der Bastille
dévoilée zufolge betrug sie fünfzig Livres Tourisch
(vierzig Mark). Wie aus der im Anhang unter R mitgeteilten Notiz
über den Kolporteur Plany hervorgeht, scheint übrigens
dieser Tarif i. J. 1692 noch nicht bestanden zu haben.

D. Übers.
	[bookmark: foot162]Eine Anzahl
anderer Zeugen sprechen sich sehr zu Gunsten der Bastillenkost aus:
s. die Auszüge aus den Memoiren Dumouriez' und Marmontels im Anhang
unter D. Allerdings waren dies Leute von Stand, denen man
Rücksichten erwies, und mit denen der Gouverneur es nicht verderben
wollte.

D. Übers.
	[bookmark: foot163]Wir benutzen
diese Gelegenheit, um im Anhang unter BB einige Einzelheiten über
die Haft La Bourdonnais' mitzuteilen.

D. Übers.
	[bookmark: foot164]So wenig bestritten werden kann, daß zur Zeit der
empoisonneurs das sogenannte
Successionspulver auch in der Bastille eine Rolle gespielt haben
mag, so wenig scheint doch in späterer Zeit irgend ein Umstand für
die Befürchtungen Linguets zu sprechen. Man darf vielmehr
behaupten, daß die Bastille in dieser Hinsicht besser war als ihr
Ruf.

D. Übers.
	[bookmark: foot165]Daß immerhin sowohl von der
Höhe der Türme wie von der Straße aus ein Erkennen möglich war,
beweist eine Anekdote aus den Memoiren La Portes.

»Einen oder zwei Tage später,« erzählt La Porte, »kam die Königin
nach Paris und passierte die Porte Saint-Antoine, um den König in
Saint-Maur aufzusuchen. Da ich davon benachrichtigt war, stieg ich
auf die Türme, um sie vorüberfahren zu sehen. Sobald sie mich
bemerkte, verließ sie den Rücksitz ihrer Karrosse und setzte
sich an den Schlag, um mir mit der Hand ein Zeichen zu geben und
mir durch Kopfbewegungen so viel als möglich zu verstehen zu geben,
daß sie mit mir und meinem Verhalten zufrieden sei. Da war nun kein
Gefangener, dem ich in diesem Augenblicke nicht ebensoviel Neid wie
vorher Mitleid einflößte, und der nicht noch mehr hätte leiden
mögen, als ich erlitten hatte, um dies wenngleich leichte Zeichen
der Dankbarkeit einer großen Königin zu verdienen: so leicht geben
die Franzosen sich mit ein wenig Dunst zufrieden.«

Auch der Garten wurde früher zeitweise aus dem nämlichen Grunde
verboten wie die Türme: man vergleiche im Anhang unter E, was Frau
von Staal über diesen Punkt berichtet.

D. Übers.
	[bookmark: foot166]Man vergleiche zu dieser Stelle
die Beschreibung der Uhr auf S. 47.

D. Übers.
	[bookmark: foot167]In früherer Zeit gingen die Gefangenen gemeinschaftlich
auf dem Hofe spazieren. Es erhellt dies aus folgender Stelle der
Memoiren La Portes:

»Nach dem Essen erschien der Hausvogt und sagte mir, daß ich
hinuntergehen müsse. Ich fragte warum, er wollte es mir jedoch
nicht sagen. Ich stieg also die Treppe hinab: am Fuße derselben
fand ich sechs Soldaten, die mich in die Mitte nahmen, damit ich
mit niemand spräche. Man führte mich über den Hof, auf dem sich
viele Gefangene befanden, die Spalier bildeten, um mich
vorübergehen zu sehen, wobei einige die Schulter zuckten, als ob
sie sagen wollten, ich würde bald hingerichtet werden, denn dies
Gerücht war allgemein in der Bastille und in der ganzen Stadt
verbreitet.«

D. Übers.
	[bookmark: foot168]»Und scheint die
ungerechten Beschwerden und die beleidigenden Vorwürfe zu
rechtfertigen, mit denen sie gewöhnlich ihre Eingaben und Gesuche
füllen, sobald ihnen dergleichen einzureichen möglich ist. Wenn die
Eingabe, die Sie mir zu übersenden geruhten, bestimmtere Tatsachen
enthielte, so hätte ich mich derselben auch mit größerm Nutzen
bedienen können.« So schließt dieser von Linguet nur auszugsweise
mitgeteilte Brief d'Argensons nach Mirabeau ( Les Lettres-de-cachet, p. 382), der daran die
Bemerkung knüpft: »Ich muß gestehen, daß hinsichtlich der
geistlichen und leiblichen Hilfe in Krankheitsfällen die
Versicherung des Herrn d'Argenson sehr zutreffend ist.«

D. Übers.
	[bookmark: foot169]D. Übers.
	[bookmark: foot170]Bisweilen wurden diese Wärter
auch als Spione benutzt. So erzählt z. B. der Verfasser der
Bastille dévoilée (livr. II, p. 68):
»Der Invalide Daury wurde dem Grafen Cagliostro zum
Gesellschafter [ compagnie]
gegeben (so nennt man nämlich den Wärter, den man einem Gefangenen
giebt). Nach einem vierzigtägigen Aufenthalte in der Zelle dieses
Gefangenen machten die Langeweile und die schlechte Luft des
Gelasses ihn krank. Er war genötigt abzudanken und wurde durch
einen andern Soldaten ersetzt, der acht Monate, d. h. bis zur
Entlassung Cagliostros aus der Bastille, bei dem Grafen blieb.
Jener Danry hat uns gestanden, daß während der Zeit, wo er
Gesellschafter war, die Offiziere vom Stabe ihn häufig
hatten herunterkommen lassen, um ihn zu fragen, ob er nichts von
dem Gefangenen, dem er zum Gesellschafter diente, habe
herausbringen können. Der Graf Cagliostro ging täglich auf dem
Turme spazieren, in welchem seine Frau gefangen saß. Er wußte ihre
Verhaftung nicht, und seinem Soldaten, der davon unterrichtet war,
war ganz ausdrücklich verboten worden, ihm davon Mitteilung zu
machen.«

D. Übers.
	[bookmark: foot171]Linguet ergeht sich hier in bloßen Mutmaßungen, die
möglicherweise unzutreffend sind, wenngleich Renneville in diesem
Punkte völlig mit ihm übereinstimmt. Frau von Staal entwirft ein
anderes Bild von der Beichte in der Bastille, wobei allerdings
nicht übersehen werden darf, daß die Verfasserin sechzig Jahre vor
Linguet schrieb.

D. Übers.
	[bookmark: foot172]Charles de Gontault, Duc de Biron, wurde
1602 wegen Landes- und Hochverrats im innern Hofe der Bastille
hingerichtet und in der Kirche Saint-Paul begraben.

D. Übers.
	[bookmark: foot173]Das Freudenschießen von den Türmen der Bastille bildete
bis zum Anfange der Revolution eine feststehende Nummer auf dem
Programm der öffentlichen Dank- und Freudenfeste. Für die Bewohner
der Mützen hatte es jedoch eine besondere Unannehmlichkeit
im Gefolge: durch die Erschütterung lösten sich nämlich Kalkstücke
von der Decke los und überschütteten die Unglücklichen.

D. Übers.
	[bookmark: foot174]Der Brief an Maurepas
scheint verloren gegangen zu sein. Dagegen teilen wir im Anhang,
unter HH ein anderes Schreiben mit, das Linguet bei der nämlichen
Gelegenheit an den Minister des königlichen Hauses Herrn de la
Vrillière richtete.

D. Übers.
	[bookmark: foot175]Näheres über diese ihrer Zeit
berüchtigten Prozesse findet man im Anhang unter FF.

D. Übers.
	[bookmark: foot176]Desto eingehender ist die Nachwelt über diesen Fall
unterrichtet. Montazeau, das war der Name des in Rede stehenden
Gefangenen, verdankte allerdings der Gunst des Herrn de Sartines
alle möglichen Erleichterungen während seiner Haft, diese Gunst war
aber nicht eine Folge seiner Beziehungen zu diesem Minister,
sondern der Reize seiner Frau. Man sehe das Nähere im Anhang unter
DD.

D. Übers.
	[bookmark: foot177]Chamfort erzählt eine hierher gehörige, sehr
bezeichnende Anekdote. Der edle Malesherbes bemerkte eines Tages
seinem Kollegen Maurepas, man müsse den König veranlassen, der
Bastille einen Besuch zu machen. »Davor muß man sich sorglich
hüten,« erwiderte Maurepas, »er würde keinen Menschen mehr
hineinstecken wollen.«

D. Übers


	
		
		Anmerkungen des Verfassers.

		Der Leser wird gebeten, erst dann zu den Anmerkungen
überzugehen, wenn er den Text genau durchgelesen und, wenn möglich,
ein wenig überdacht hat.

		*

		I. (S. 119). [ Die Zugänge zu diesen Schlünden.]
Im allgemeinen können in Frankreich alle festen Plätze nach Willkür
zu ebensovielen Bastillen werden. Es giebt nicht ein einziges unter
diesen anscheinend gegen die Feinde des Staates errichteten
Bollwerken, das die Laune eines Ministers nicht in jedem
Augenblicke zu einem Grabe für die Kinder des Vaterlandes
umschaffen könnte. Diese spezielle und beständige Bestimmung haben
indessen kaum zwanzig von unsern festen Schlössern, wie z. B. die
Bastille und Vincennes an den Thoren von Paris, Pierre-en-Cise in
Lyon, die Isles Saint-Marguerite in der Provence, der Mont
Saint-Michel in der Normandie, das Schloß Le Taureau in der
Bretagne, die Citadelle von Saumur im Anjou, die von Ham in der
Picardie u. s. w. u. s. w. Und alle diese sind mit Staatsgefangenen
angefüllt! in allen diesen befolgt man das Verwaltungssystem der
Bastille! in allen giebt es Gouverneure, die das Geschäft des
Speisewirts versehen, einen Stab von Offizieren, die die Rolle von
Gefangenwärtern spielen, Besatzungen, Ingenieure u. s. w.

		Die Rücksicht auf diese ungeheure Ausgabe hat bei einigen
Ministern, unter andern auch, wie man sagt, bei Herrn Necker, den
Wunsch nach einer Reform rege gemacht: sollte sich dieselbe jemals
vollziehen, so würde es höchst schmählich sein, daß sie keinen
andern Grund hatte. » Die Bastille aus Sparsamkeit
abschaffen!« sagte im Hinblick darauf vor wenigen Tagen einer
der jüngsten und feurigsten Redner Englands mit gerechter
Entrüstung. [bookmark: page230]

		II. (S. 119). [ Ein Condé.] Gelegentlich dieses
Namens kann ich nicht umhin, hier eine den Denkwürdigkeiten Sullys
entnommene Anekdote einzurücken, die vielleicht wenig Leser
beachtet haben.

		Heinrich IV. hatte trotz seines Alters und seiner Tugenden noch
in seinen letzten Tagen einer ebenso anstößigen wie lächerlichen
Leidenschaft nachgegeben: er liebte die Prinzessin Condé, die
Gattin seines Neffen. Er hatte die Heirat zugegeben, weil er
hoffte, man würde den jungen, vergnügungssüchtigen und habgierigen
Gatten durch Geld oder Zerstreuungen gegen die Aufführung seiner
Frau blind machen können. Damit war es aber nichts: der junge Prinz
wollte sich weder zerstreuen, noch bereichern lassen und führte
seine Gattin nach Brüssel, ohne jemand davon in Kenntnis zu
setzen.

		Diese Flucht konnte von ehrenhaften Leuten nur gebilligt werden.
Im Rate des Königs wurde sie wie eine Staatsangelegenheit
behandelt: alle Minister gaben ernsthaft der Reihe nach ihre
Meinung über die Mittel ab, durch welche eine Maitresse, die der
unbequeme Gemahl ihm zu entführen gewagt hatte, am schnellsten in
die Arme des Königs zurückzubringen sei. Einige Stimmen waren
für den Krieg. Als die Reihe an Sully kam, begann dieser die
Darlegung seiner Ansicht mit den Worten: » Hätten Sie mich vor
drei Monaten machen lassen, Sire, so hätte ich Ihnen den Burschen
in die Bastille gesteckt, wo ich Ihnen schon für ihn gutgesagt
haben würde.« Ich citiere aus dem
Gedächtnis und kann mich in Bezug auf ein oder zwei Worte irren:
aber ich bin sicher, daß ich mich weder hinsichtlich der Sache,
noch hinsichtlich der Phrase irre.

Linguet.

Trotz dieser ausdrücklichen Versicherung befindet sich der
Verfasser hier in einem sachlichen Irrtume; man sehe das Nähere im
Anhang unter GG nach.

D. Übers.

		Diese Sprache wurde vor versammeltem Rate geführt! der,
welcher sie führte, war einer der tugendreichsten Minister, die
Frankreich überhaupt gehabt hat! der, gegen den er sie führte, war
ein Prinz von Geblüt! und das Verbrechen, welches an diesem Prinzen
von Geblüt für der Bastille würdig erachtet wurde, bestand darin,
daß er eine hübsche Frau hatte und nicht wollte, daß sie die
Maitresse seines Onkels würde! Die
Gefangensetzung in einem Staatsgefängnis gehörte auch noch später
zu den beliebtesten Mitteln, sich eines unbequemen Ehemanns zu
entledigen. »Ich kenne,« erzählt Mirabeau ( Lettre-de-cachet, p. 268), »die nähern
Verhältnisse von sechs festen Schlössern, die 1775 dreihundert
Gefangene enthielten. In dem, welches ich selbst acht Monate lang
bewohnte, habe ich einige dreißig in der Nähe gesehen und
beobachtet: ich war ihr Tröster und Ratgeber, wenigstens zum
größten Teile, und daher sind die urkundlichen Belege für das, was
sie mir von ihren Angelegenheiten erzählten, durch meine Hände
gegangen. Drei von diesen Unglücklichen hatten kein anderes
Verbrechen begangen, als daß sie mit hübschen Frauen verheiratet
waren, welche von einigen jener dekorierten Lakaien protegiert oder
vielmehr unterhalten wurden, die man, ohne Zweifel im Gegensinne,
große Herrn nennt, und die gleichzeitig die erbärmlichsten
Sklaven und die unbarmherzigsten Tyrannen sind. Es steht mir nicht
zu, dem Publikum die Namen der treulosen Ehefrauen zu nennen, von
denen ich rede; wagte man mich aber dazu herauszufordern, so würde
ich sie dem Sitteninspektor angeben und ihm die Beweise für ihre
Schande liefern.«

[bookmark: text180]F180 [bookmark: page231]

		Denke nach, Leser!

		III. (S. 121). [ Man vergleiche seine Schilderung mit
der meinen.] Eine Geschichte der französischen
Inquisition von Constantin de Renneville rechne ich nicht zur
Zahl der Denkschriften, die man über die Einzelheiten dieser Höhle
des Trophonius zu Rate ziehen kann. Das Buch ist selten geworden
und, weil selten, teuer, hat aber nichts Fesselndes, ja nur Wahres,
als den Titel. Es ist ein Gewebe von abscheuerregenden Roheiten und
widersinnigen Fabeln.

		So liest man z. B. darin, ein Gefangener, der in das Verließ
eines der Türme geworfen worden sei, habe mit den Händen soviel
Steine aus den Grundmauern losgerissen, daß er sie ins Wanken
brachte und der erschrockene Gouverneur gezwungen war, diesen neuen
Simson im schönsten Gelasse des Schlosses unterzubringen, um dessen
Einsturz zu verhüten.

		Der Erfinder dieses Märchens wußte also nicht, daß die Mauern
der Bastille an den schwächsten Stellen wenigstens zwölf Fuß und an
den übrigen dreißig, vierzig und fünfzig Fuß Stärke haben, daß sie
aus den besten Quadersteinen erbaut und folglich ebenso fest sind,
wie die Herzen der Wächter unerbittlich sind.

		Überdies spricht Renneville nur von der schlechten physischen
Behandlung. Allerdings spart man an dem Orte, wo jede Art, das
Leben unerträglich zu machen, in Anwendung kommt, auch diese nicht,
aber, wie man oben gesehen hat, verlassen die Folterknechte mit dem
[bookmark: page232]Ludwigskreuze auf der Brust, die sich dort mit
der Administration der Schmerzen beschäftigen, sich nicht auf dies
Mittel allein: sie martern die Seelen – das ist weit
sinnreicher.

		IV. (S. 122.) [ Ein Beamter in anscheinend der
Gerechtigkeit geweihter Tracht. ] Es ist das der
Oberpolizei-Direktor. Er ist der eigentliche Administrator der
Bastille, der Ober-Gouverneur dieses Schlosses: alle Befehle gehen
durch seine Hände, und er hat in diesem Bereiche keinen weitern
Vorgesetzten als den unmittelbaren Minister für das Departement
Paris.

		Diese Verbindung der Robe mit dem Schwerte, eines Civil-Beamten
mit waffentragenden Söldlingen zur Vornahme einer Unterdrückung,
welche die Gesetze verpönen und Richter und Beamte zu verabscheuen
sich befleißigen, ist eine Folgewidrigkeit, für die sich eben nur
in Frankreich ein Beispiel findet. Und nicht etwa, um diese
Unterdrückung zu mildern, ist die Administration derselben einem
Civil-Beamten übertragen worden, sondern nur um sie einigermaßen
rechtmäßig oder wenigstens gesetzmäßig zu machen, wenn das möglich
wäre.

		Die Truppen der Steuerpacht ( ferme
générale), die Soldaten der Geldaristokratie haben in
Frankreich das Recht, bürgerliche und juristische Verhandlungen
aufzunehmen, Protokolle abzufassen und diejenigen, welche von ihnen
in Haft genommen und visitiert werden, wirklichen Verhören zu
unterwerfen – die Truppen des Königs, die Soldaten der Nation haben
dies Recht nicht. Da nun aber diese letztern die Bastille hüten, so
mußte ihnen ein Mann beigegeben werden, der dies Recht besitzt, um
das vornehmen zu können, was man ein Verhör oder eine
Protokollierung nennt, wenn man sich überhaupt mit dergleichen
Formalitäten zu befassen geruht: dies ist das Amt des
Polizei-Direktors und der Grund, weshalb man ihn mit dieser Macht
bekleidet hat.

		Ergötzlich aber ist es – wenn überhaupt ein auf die Bastille
bezüglicher Umstand ergötzlich sein kann – und beweist die ganze
Folgerichtigkeit der französischen Begriffe, daß seine Robe, die
hier für ihn zu einem Rechtsgrunde für seine höhere Autorität wird,
für jeden andern Beamten einen Grund für die Ausschließung bildet.
Selbst der Kanzler würde keinen Einlaß in die Bastille finden, wenn
er nicht etwa als Gefangener dahin geschickt würde. Wenn das
Parlement, was infolge der nämlichen logischen Begriffsverknüpfung
zuweilen vorkommt, den Auftrag annimmt, in der Bastille verwahrte
Gefangene [bookmark: page233]zu richten, so ist es den Richtern nicht
erlaubt, das Schloß zu betreten. Sie halten ihre Sitzungen vor dem
Thore, und man führt ihnen den Angeklagten oder vielmehr das Opfer
zu, wie die Geschichte Lallys und anderer zeigt, so daß also diese
höhern Beamten, die so stolz und so despotisch sind, nicht einmal
das Recht zur Inspektion dieser Stätten haben, an denen ein
Unterbeamter eine unumschränkte Herrschaft ausübt.

		Was aber vollends alle Widersprüche in sich vereint und vollends
alle Begriffe verwirrt, ist der Umstand, daß die Rechtshandlungen
dieses Beamten, der ausdrücklich berufen und eingesetzt ist, um dem
ganzen Verfahren einen Anschein von Gesetzmäßigkeit zu geben, jedes
Mal, wenn sie den Gerichtshöfen vorgelegt werden, von diesen, deren
Mitglied er dessenungeachtet bleibt, in aller Form widerrufen und
verworfen werden. Die Gerichtshöfe erklären, indem sie den König
sprechen lassen, im Namen des Königs, von Seiten des Königs
die gerichtlichen Maßnahmen für ungesetzlich und tyrannisch, die,
da man in der Bastille den König durch den Mund ihres Kollegen
sprechen läßt, im Namen des Königs, von Seiten des Königs
angeordnet worden sind, und endlich soll derselbe Mann, der als
Polizei-Direktor im Châtelet und als Staatsrat im Parlemente sitzt,
dieselben Aktenstücke mit Abscheu verwerfen und für verbrecherisch
erklären, die er am Tage zuvor in seiner Eigenschaft als
Bevollmächtigter des Königs im Faubourg Saint-Antoine, in Vincennes
u. s. w. erpreßt und mit seiner Unterschrift versehen hat.

		Diese Widersinnigkeiten machen die französische Gesetzgebung in
den Augen der Ausländer lächerlich – leider aber noch drückender
für die Einheimischen.

		V. (S. 122.) [ Kriegsleute, geschmückt mit dem
augenscheinlichen Lohne für unbescholtene Dienste, für ein der
Verteidigung der Bürger geweihtes Leben.] Sämtliche
Stabsoffiziere der Bastille tragen das Ludwigskreuz, sogar
diejenigen, welche gar nicht im Heere gedient haben, wie z. B. der
gegenwärtige Gouverneur, oder dienstlich in einem Range gestanden
haben, der nicht dazu berechtigt, wie z. B. der gegenwärtige
Platzmajor: man gewährt es ihnen aus Gnade und um ihnen ein
imposanteres Äußeres zu geben.

		Das ist bei alledem nichts Sonderbares. Verleiht man doch heute
dies so lange verehrungswürdige und verehrte Kreuz auch an
Polizeibeamte. Diese schmähliche Auszeichnung des
niederträchtigsten Dienstes, [bookmark: page234]den der Despotismus je gefordert, verdankt man
dem Herrn de Sartines. Will man dieselbe durch den Nutzen jener
Ämter in gewissen Fällen rechtfertigen, so müßte man sie auch den
gewöhnlichen Häschern und den Henkern zu Teil werden lassen, denn
schließlich sind doch auch sie nützliche Menschen, und in den Augen
der Vernunft stehen sie sicher unendlich höher als ihre Kameraden,
die Bastillanten; sie sollten daher auch in der öffentlichen
Meinung weniger gebrandmarkt sein.

		Sie sind nur die Werkzeuge einer unerläßlichen Strenge: sie sind
Beamte und zwar notwendige Beamte einer rechtmäßigen Gewalt; sie
mögen wohl bisweilen ungerechte Befehle vollstrecken, immer aber
gehorchen sie der Justiz und den Gesetzen.

		Sie sind sicher, daß der Unglückliche, der ihnen überantwortet
wird, Mittel zu seiner Verteidigung gehabt hat oder haben wird, sie
sind sicher oder müssen zum wenigsten annehmen, daß eine billige
und unparteiische Untersuchung dem Urteile vorangegangen ist, das
sie zur Erfüllung ihrer Pflicht bestimmt. Sie dürfen mit Grund
voraussetzen, daß jene Urteile immer nur Schuldige oder doch mit
Recht Verdächtigte treffen.

		Ein Polizei-Beamter dagegen und ein Bastillen-Offizier wissen
gerade das Gegenteil: sie wissen, daß sie die Gesetze verletzen,
und daß es ihre spezielle Bestimmung ist, dies zu thun; sie wissen,
daß sie die passiven, verbrecherischen Werkzeuge einer
willkürlichen Gewalt sind; sie wissen, daß drei Viertel von den
Opfern, die man ihnen zur Kreuzigung überantwortet, unschuldig
sind, und daß man nicht zum abgekürzten Verfahren einer
Lettres-de-cachet gegriffen haben
würde, wäre ein begründeter Vorwand vorhanden gewesen, um sie auf
gerichtlichem Wege in Ketten legen zu lassen; sie wissen endlich,
daß ohne die Bajonette um sie her im Ritual der Gerichtshöfe und in
den Herzen der Bürger der Stab über sie gebrochen ist, und daß eine
schmähliche Strafe der gerechte Lohn für ihre ehrlose
Willfährigkeit sein würde.

		Sie wissen das und geben sich zu Werkzeugen dieser Gewaltthaten,
dieser Lettres-de-cachet her! Der
Agent, welcher die Verhaftungen ausführt, rechnet an den Fingern
nach, um wieviel Louisd'or jede neue Beute seine Rechnung
vergrößern wird, der Büttel-Gouverneur überschlägt, wieviel Thaler
dabei für seine Küche abfallen werden, und beide finden die
Verhaftung um so besser, je gewinnbringender sie für sie wird.
[bookmark: page235]

		Sicher treiben weder der Scharfrichter noch seine Knechte die
Erniedrigung der Habsucht und das Vergessen auf Scham und Gewissen
bis zu diesem Punkte.

		Wenn also die öffentliche Meinung vernünftig wäre, wenn das
Nachdenken das Vorurteil bestimmte – welcher von diesen beiden
Menschen, frage ich, müßte dann in den Augen der Gesellschaft am
meisten gebrandmarkt sein? Welchem von beiden gebührt mehr Schmach
und Verachtung?

		VI. (S. 123.) [ Was zwischen dem Herrn Grafen de
Vergennes und mir vorgegangen ist.] Man vergleiche meinen i. J.
1777 gedruckten Brief an diesen Minister. Ich habe weder dies
Schreiben, noch das dadurch erregte Aufsehen zu den Ursachen meiner
Haft gezählt, weil das den Herrn Grafen de Vergennes rundweg einer
Spitzbüberei, einer Heuchelei beschuldigen hieße, die mit der
Tugend und der Offenheit, die er an den Tag legt, allzu sehr in
Widerspruch steht. Indessen ist es Thatsache, daß, seitdem ich so
gutmütig gewesen war, auf sein Wort hin über das Meer
zurückzukommen, scharfblickende Freunde mir unaufhörlich das
voraussagten, was mir am 27. September 1780 wirklich widerfahren
ist: unaufhörlich wiederholten sie mir, der Herr Graf werde früher
oder später ein Mittel finden, um das Vergnügen, sich zu rächen,
mit dem Ruhme, anscheinend Verzeihung gewährt zu haben, in Einklang
zu bringen. Darf die Übereinstimmung zwischen ihren Prophezeiungen
und den thatsächlichen Begebenheiten das Vertrauen überwiegen,
welches die Tugenden des Herrn Grafen de Vergennes fordern?

		VlI. (S. 124.) [ Ein neues Opfer, das vielleicht noch
edler war als das, welches ich mit der Veränderung meines
Wohnsitzes brachte.] Hier den Gegenstand dieses Opfers
enthüllen hieße das Verdienst desselben vernichten. Vielleicht wäre
es erlaubt, wäre es vorteilhaft für meinen Ruf und meine Rache,
wenn ich mein Wort zurücknähme, wie die französischen Minister das
ihre zurückgenommen haben: ich habe jedoch nicht die Ehre, Minister
zu sein. Ein tyrannischer und ungerechter Eid bindet niemals, ein
freiwillig gegebenes Versprechen immer.

		VIII. (S.125.) [ Mit berechneter und überlegter
Schimpflichkeit.] Ich wurde am hellen Tage, um zwölf Uhr
mittags, in der verkehrreichsten und belebtesten Straße von Paris
vor den Augen von zehntausend Menschen verhaftet, die in einem Nu
zusammengeströmt, [bookmark: page236]man könnte sagen: zusammengerufen waren. Mein
Kutscher und mein Lakai, oder vielmehr die des Sieur Le Quesne und
also der Polizei, verhehlten niemand meinen Namen. Wieviel
Böswilligkeit in diesem gesuchten Verfahren lag, wird man einsehen,
wenn man bedenkt, daß man sogar in den ernstesten und dringendsten
Fällen immer die Nacht und die Stille für diese Gewaltthaten
auswählt. Da aber das Ministerium in diesem Falle einen Akt der
Rache ausübte und recht wohl wußte, daß es keinen andern Vorteil
davon haben würde als die Freude über den Schimpf und die
Grausamkeit, die im Gefolge meiner Gefangensetzung auftreten
konnten, so wollte es mich den bittern Kelch bis zur Neige leeren
lassen.

		Man füge noch hinzu, daß der Polizei-Direktor, dem ich meiner
vorsichtigen und freimütigen Gewohnheit gemäß seit 1777 immer
zuerst meinen Besuch machte, wenn ich nach Paris kam, mir für
jenen Tag um neun Uhr abends ein Stelldichein in seiner Wohnung
bestimmt hatte: wir wollten über die Nr. LXXI der Annalen
reden, die noch nicht verteilt war. Und am nämlichen Tage um zwölf
Uhr mittags läßt er mich mit der vorstehend geschilderten
Auffälligkeit verhaften! und alsdann hüllt man mich zwanzig Monate
lang in ein undurchdringliches Geheimnis, umgiebt man die Folgen
meiner Verhaftung mit ebensovieler Dunkelheit, wie man die
Verhaftung selbst mit Aufsehen umgeben hatte! Was war der Zweck
davon? Braucht man zu fragen? Das erregte Aufsehen gab das Recht,
zu meinen Ungunsten alles zu behaupten, und das Geheimnis, alles zu
glauben.

		IX. (S. 127.) [ Durch den französischen
Botschafter.] Es handelt sich hier nicht um den Herrn Grafen
d'Adhémar, den bevollmächtigten Gesandten des französischen Hofes
in Brüssel. Ich darf annehmen, daß ein Mann von Stand, der immer
nur zufrieden mit mir sein konnte, bei dieser Gelegenheit die Würde
seiner Stellung in Ehren gehalten und gefühlt haben würde, daß es
nicht schicklich für ihn wäre, sich zum Genossen der Familiären der
Pariser Polizei herzugeben, um einen ebenso gehässigen wie
ungerechten Raub zu vollführen.

		Der Herr Graf war abwesend, und die Geschäfte lagen in den
Händen eines Menschen namens La Grèze, der bald sein Intendant,
bald sein Sekretär u. s. w. und dann wieder sein Stellvertreter
ist, eines Menschen, dessen geringster Fehler eine zweideutige
Herkunft ist, und den seine ersten Ämter nicht auf natürlichem Wege
zu einer Stelle im diplomatischen Korps führen konnten. [bookmark: page237]

		Dieser eigentümliche Botschafter fand in dem Pariser
Polizeibeamten und dessen Substituten würdige Kollegen. Er
unterstützte sie nach Kräften und vermochte dies mit um so größerer
Leichtigkeit, da er, wenigstens in der ersten Zeit, seine
Verrätereien unter den äußern Zeichen der Dienstwilligkeit und der
Freundschaft verbergen konnte. Ich muß gestehen, er hatte mir mein
Vertrauen abgestohlen: ich konnte dasselbe einem Manne nicht
versagen, den die Regierung meines Vaterlandes mit dem ihren zu
beehren schien. Er war alle Tage und den ganzen Tag über in meinem
Hause.

		In dem Augenblicke, wo das Unheil über mich hereinbrach, war er
der bevorzugte Ratgeber der Person, die, während sie es teilte,
noch den Schmerz hatte, Maßregeln ergreifen zu müssen, um es zu
vermindern. Man wird hier nicht ungern eine darauf bezügliche
Anekdote finden, die heute ziemlich ergötzlich ist, es damals aber
durchaus nicht war.

		Es kam hauptsächlich auf die Rettung meiner Papiere an: nicht
daß dieselben etwas Verbrecherisches enthalten hätten, aber sie
waren mein Vermögen und mehr als mein Vermögen. Überdies enthielten
sie Geheimnisse, die nicht mir gehörten: da mir trotz meines
unbedingten Rücktritts von der Advokatenlaufbahn das Vertrauen
vieler ehrenwerter Leute in meine Zurückgezogenheit gefolgt war, so
hingen die Ruhe und die Ehre mehrerer Familien von der unbemerkten
Ausräumung meines Arbeitszimmers ab.

		La Grèze wurde also zu Rate gezogen und erachtete es für das
Beste, die wertvollsten Papiere in das mit Leder überzogene
Behältnis auf dem Verdecke meines Wagens zu werfen, sie nach einem
mir gehörigen und drei Stunden von Brüssel belegenen Landhause zu
fahren und dort alles in das Heu einzuwühlen, mit dem die Speicher
gefüllt waren. Er wohnte verkleidet, um Mitternacht,
der Ausführung seines Ratschlags bei, wobei er unaufhörlich
beteuerte, er setze seine Stelle und sein Lebensglück aufs
Spiel, um mir diesen Dienst zu leisten. Er legte selbst mit
Hand an, er sah das Behältnis vollschichten, er vergewisserte sich,
daß der Wagen sogleich nach Öffnung der Thore abfahren würde, und
versicherte dabei immerfort im Tone der Überzeugung, daß das
Versteck unfindbar sein werde, da er allein darum wisse.

		Der Wagen war wirklich um sieben Uhr morgens auf dem Lande
angekommen. Um acht Uhr befand sich der Pariser Polizeibeamte in
[bookmark: page238]meinem
Speicher: er öffnete mit einem Dietrich das Behältnis, zerbrach die
Vorhängeschlösser und fand – Stroh!

		Die Salbung, mit der La Grèze seine Beteuerungen auszustatten
versucht hatte, hatte ihn verraten: man hatte, um den Umtausch
auszuführen, den Augenblick benutzt, wo er zum Nachtessen oder
vielmehr zu dem Polizeioffizianten gegangen war.

		Das Geschichtchen ist ergötzlich, die Hinterlist aber war
abscheulich. Hier noch eine abscheulichere, wenn das sonst möglich
ist.

		Als man die von meinen Papieren in Sicherheit brachte, die man
für die wichtigsten ansah, hatte man vorsorglicherweise in meiner
Behausung eine hinlängliche Anzahl anderer zurückgelassen, um mit
dem Scheine Rechtens leugnen zu können, daß noch weitere vorhanden
gewesen seien. Dieser Beute nun hatte sich die Brüsseler Polizei
bemächtigt, während der besser unterrichtete Pariser Agent einem
edlern Wilde nachsetzte. Nachdem aber durch die eben mitgeteilte
Vorsicht ihr Plan vereitelt worden war, glaubten er und sein
Spießgeselle La Grèze sich durch die Beschlagnahme dessen
entschädigen zu können, was in Brüssel zurückgeblieben war. Dem
setzten jedoch die Landesgesetze ein Hindernis entgegen: man
verlangte eine von mir ausgestellte Vollmacht zu sehen. Le Quesne,
den sie zu Hilfe gerufen hatten, besaß nun allerdings eine solche,
aber sie war ältern Datums und bezog sich nicht auf das vorliegende
Ereignis und dessen Folgen: die Brüsseler Behörden weigerten sich
daher, sie anzuerkennen, und meine Freunde noch mehr.

		Man mußte also wohl oder übel eine neue von mir verlangen, denn
das Gelüst, meine Papiere kennen zu lernen, war unbezähmbar, und
überdies schmeichelte man sich mit der Hoffnung, mit der
betreffenden Urkunde in der Hand auch noch jene Schriften
wiederzuerlangen, die La Grèze aus dem Garn gegangen waren. Man
verlangte also eine neue Vollmacht von mir, und ich verweigerte sie
rundweg: man errät, aus welchem Grunde. Was that man nun?

		Der Sieur La Grèze schrieb an den Pariser Polizei-Direktor, die
Brüsseler Gerichte hätten meine sämtlichen Sachen mit Beschlag
belegt, ein Teil derselben wäre bereits auf Grund des fröhlichen
Einzugs Wie man wohl merkt, war damit
nicht etwa der meine in die Bastille gemeint: der fröhliche
Einzug ( la joyeusé entrée) ist
ein Sonderrecht der Souveräne von Brabant.

Linguet. [bookmark: page239]verkauft und konfisciert, und der Rest
würde dasselbe Schicksal haben – das einzige Mittel, ihn zu retten,
wäre eine Vollmacht von mir, damit man diesem Treiben Einhalt thun
könne. An dem Orte, wo man nichts zeigt, zeigte man mir diesen
Brief: man ließ mich im Stillen die Bitterkeit nähren, die er in
mir erzeugen mußte, und präsentierte mir dann einen Notar als
Tröster.

		Ich mußte mich wohl zu dem bequemen, was ich für notwendig
hielt: ich wollte wenigstens die Vollmacht beschränken, die man mir
auf diese Weise ablockte, aber man wandte Zwangsmaßregeln an, um
mich zur Unterzeichnung einer General-Vollmacht zu
bringen.

		Bei meiner Rückkunft nach Brüssel fand ich dann, daß der Brief
des Sieur La Grèze durch und durch erlogen war. Man hatte nichts
konfisciert – im Gegenteil, die Plünderung war einzig von seinen
Spießgesellen und deren Stellvertretern ausgegangen. Seufzend hatte
man in Brüssel meine Vollmacht gesehen, ihr aber, obschon man nicht
wußte, welchen Kunstgriffen sie ihr Dasein verdankte, zum Glück nur
hinsichtlich der für mich am wenigsten wesentlichen Dinge Folge
gegeben, nämlich hinsichtlich des Geldes und derjenigen Papiere,
deren Verlust nichts Beunruhigendes hatte.

		X. (S. 127.) [ Ein Pariser Polizeibeamter.] Um
dies Gemälde von Verrätereien und Niederträchtigkeiten zu
vervollständigen, hier noch die Bemerkung, daß dieser
Polizeioffiziant zu denen gehört, die ich während meiner kurzen und
stürmischen Advokatenlaufbahn einer ungerechten, aber hartnäckigen
Verfolgung entrissen hatte: es ist der nur zu berüchtigte Des
Bruguières. Man hatte ihn gewählt, oder vielmehr er hatte sich
angeboten, nicht um mir einen Dienst zu erweisen, sondern weil er,
da seine Verbindlichkeiten gegen mich bekannt waren und er sich
immer mit dem Scheine der Dankbarkeit gebrüstet hatte, besser als
jeder andere geeignet war, sich in das Vertrauen der Personen
einzuschleichen, deren Scharfblick und Anhänglichkeit an mich man
fürchtete.

		XI. (S. 127.) [ Ein Substitut, den ich an anderer
Stelle nennen werde.] Dieser Substitut war kein anderer als der
Sieur Le Quesne. Bezüglich der Einzelheiten dieses unglaublichen
Verrats vergleiche man die Nachricht an die Subskribenten zu
Anfang der Nr. LXXII der Annalen.

		XII. (S. 127.) [ Man hatte mit meinem Gelde die Reisen
des Gesandtschaftssekretärs bezahlt.] Der Sieur La Grèze [bookmark: page240]hatte
sich für seine Bemühungen nahe an fünfhundert Livres zu
meinen Lasten von Le Quesne auszahlen lassen. Dieser letztere
erklärte mir, indem er mir die Summe in Rechnung stellte, er hätte
auf höhern Befehl gezahlt.

		XIII. (S. 128.) [ Ich machte den Versuch, und er
gelang.] Man erinnert sich vielleicht, daß es sich darum
handelte, Nachrichten von beliebiger Art und beliebiger Länge mit
einer Geschwindigkeit, die nahezu der der Einbildungskraft
gleichkommt, auf die weitesten Entfernungen zu befördern.

		Als einziger begründeter Einwand wurde mir entgegengehalten, daß
Nebel und Schneefall diese Luftpost unterbrechen würden. Das gebe
ich zu: aber der Schneefall hält nur einige Stunden im Jahre an,
der Nebel nur einige Tage, wenigstens auf dem Kontinente.
Ausgetretene Flüsse, zerstörte Brücken, ein Sturz mit dem Pferde
können in gleicher Weise auch die gewöhnlichen Verbindungen auf
einige Augenblicke unterbrechen.

		Ich werde eines Tages meine Gedanken über diesen Gegenstand noch
ausführlicher darlegen. Ohne Zweifel ist die Erfindung der
Vervollkommnung fähig, und ich zweifle nicht, daß ihr dieselbe auch
noch zu Teil wird. Ich bin überzeugt, daß sie mit der Zeit das
nützlichste Hilfsmittel des Handels und aller derartiger
Beziehungen werden wird, wie die Elektrizität eines Tages das
wirksamste Agens der Medizin und die Feuerspritze das Prinzip aller
Mechanismen bilden wird, die viel Kraft erfordern oder hergeben
sollen.

		XIV. (S. 128.) [ Vorausgesetzt, daß man mir die
gewöhnlichen bürgerlichen Rechte zurückgebe.] Vorausgesetzt!
Ich bin genötigt, diese Bedingung hervorzuheben. Man hat sich
bereits gestattet, öffentlich die Behauptung aufzustellen, ich
hätte ohne Rückhalt versprochen, nicht mehr zu schreiben,
und unter dieser Bedingung wäre mir die Freiheit gewährt worden.
Das ist nicht wahr. Wahr ist nur, daß ich selbst, erschöpft von
diesem ewigen Ringen, diesem ungleichen Kampfe, wo ich unaufhörlich
und ohne andere Waffen als die Vernunft und die Gerechtigkeit
Feinde zu bestreiten hatte, die mit der Macht und der Intrigue
gewappnet waren – daß ich selbst nur noch nach einem friedlichen
Leben in der Zurückgezogenheit verlangte. Um es zu wiederholen:
obschon ich durchaus nicht darauf gefaßt war, zwei Jahre Bastille
durch eine Verbannung auf unbestimmte Zeit ersetzt zu sehen, würde
ich dennoch in Réthel geduldig [bookmark: page241]das Ende dieser neuen Maßregelung
abgewartet haben: ich würde mich aufrichtig bemüht haben, Schweigen
zu bewahren oder mich wenigstens in Vergessenheit zu
bringen, wenn man mich nicht hätte zwingen wollen, diese
Gleichgültigkeit gegen meine litterarische Existenz auch auf meine
bürgerliche Existenz auszudehnen. Mit Bedauern, aber sicher ohne
Gewissensbisse habe ich meine stürmische Laufbahn von neuem
angetreten.

		XV. (S. 132.) [ Eine Behandlung, die nie ihres
Gleichen gehabt hat und vielleicht niemals haben wird, selbst nicht
in der Bastille.) Ich habe manches weggelassen, das heute bei
der Erzählung nicht mehr so packend sein würde, wie es mir damals
schmerzlich erscheinen mußte. Die Umstände sind sogar bei den
Leiden von Bedeutung: ein Schlag, der bei einem Gesunden nichts
ausmacht, wird unerträglich und kann den Tod verursachen, wenn er
ein bereits verletztes Glied trifft. Ich kann aber nicht umhin,
hier die Hartnäckigkeit hervorzuheben, mit der man mir bis zum
Schluß die Erlaubnis verweigerte, unter Zuziehung eines
öffentlichen Beamten ein Testament zu machen.

		Wenn dieser Verweigerung nicht die unmenschlichste Willkür zu
Grunde lag, die ein Minister sich nur je gestattet hat, so hatte
sie ein Amtsverbrechen zum Zweck, das noch niederträchtiger war:
indem man es mir unmöglich machte, über mein Eigentum zu verfügen,
wollte man den Sieur Le Quesne begünstigen, wollte man ihm, im Fall
ich stürbe, die Mittel sichern, daß er meiner Familie nur soviel
von meinem Vermögen zukommen zu lassen brauchte, wie ihm beliebte,
und auf diese Weise seine Verrätereien nicht bloß auf meine Kosten,
sondern auch auf Kosten meiner Erben belohnen. Da er mir keine
Rechnung abgelegt hatte, da er alle meine Dokumente und alle meine
Habseligkeiten in Händen hatte und infolge seiner Beziehungen zur
Polizei u. s. w. sicher war, daß ein eigenhändig geschriebenes
Testament nie ohne seine Zustimmung aus meinem Grabe ans Licht
kommen würde, so mußte er sich der Aufnahme jeder notariell
beglaubigten Urkunde widersetzen, deren Bestimmungen nicht so
leicht umzustoßen und deren Spuren nicht so leicht zu vernichten
gewesen wären.

		Welche von diesen beiden Ursachen das Verbot, ein Testament zu
machen, veranlaßt hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben beide
dazu beigetragen, wenn aber auch nur eine von beiden wirksam
gewesen [bookmark: page242]wäre, durfte ich da nicht doch mit Recht
behaupten, daß dies Verbot selbst in der Geschichte der Verbrechen
der Bastille ohne Beispiel wäre?

		XVI. (S. 141.) [ Ich habe nie aufgehört, mir im Schoße
Frankreichs einen Zufluchtsort offen zu halten.] Vielleicht
bedurfte es keines geringern als dieses letzten Unglücks, um mich
von diesem überspannten Patriotismus zu heilen: das Mittel war
schmerzhaft, dafür ist aber auch die Heilung eine gründliche.

		Jetzt, wo ich wieder lachen kann, finde ich eine naive Äußerung
sehr ergötzlich, die einem Manne entwischte, der gegenwärtig eine
wichtige Rolle im Ministerium spielt. Man erzählte ihm von meiner
Rückkehr nach London und meiner Absicht, diese Denkwürdigkeiten
herauszugeben. »Aber will er sich denn die Pforten Frankreichs für
immer verschließen!« rief der Brave aus. Sollten die Herrn noch
einige Lettres-de-cachet anzubringen
haben und mich etwa vorzugsweise zu beehren gedenken?

		XVII. (S. 143.) [ Eine Antwort, die die Rache hätte
entwaffnen müssen.] Ich habe zufällig eine Abschrift dieser
Antwort aufbewahrt und kann nicht umhin, hier wenigstens das Ende
derselben mitzuteilen. Nachdem ich in rührender Weise die Gründe
auseinandergesetzt hatte, die mich zur Abfassung jenes Briefes
hingerissen hatten, fuhr ich fort: »Er hofft, der König werde
gnädigst in Erwägung ziehen, daß es sich um eine
Privat-Angelegenheit handelt, um eine geheim gehaltene
Angelegenheit, die dem Publikum unbekannt ist ... daß jener
Brief nur für das Erzeugnis einer ersten Aufwallung angesehen
werden darf, die die Gesetze nirgends mit Strafe belegen, und die
die Menschlichkeit entschuldigt, und daß er endlich, wie man ihn
auch auffassen mag, doch nicht die Erinnerung an die Dienste
auslöschen darf, die der Respondent zahlreichen Privatpersonen, die
er vor Gericht verteidigte und rettete, dem Publikum, das er durch
seine Schriften aufzuklären suchte, und der Religion, den Sitten
und den Gesetzen, die er gewissenhaft in Ehren hielt, sein Lebelang
zu erweisen sich bestrebte; daß jener Brief nicht die Erinnerung an
das Zartgefühl, mit dem er bei den bloßen Anzeichen eines Bruchs
eine völlig gesicherte Stellung in England aufgab, um sich wieder
Frankreich zu nähern, noch an die Standhaftigkeit verwischen darf,
mit der er überall das Lob seines Fürsten verkündete und die
Interessen seines Vaterlandes verfocht, selbst mitten unter den
Feinden desselben, wie das [bookmark: page243]besonders seine Annalen beweisen;
daß jener Brief endlich nicht die Erinnerung an die stets von ihm
gehegte und bekundete Absicht verwischen darf, nach Frankreich
zurückzukehren, sich dort fest niederzulassen, sein Vermögen im
Lande anzulegen und dort unter dem Gebote des Fürsten zu leben, dem
die Vorsehung ihn zugewiesen hat, eine Absicht, deren
Verwirklichung einer der Hauptzwecke seiner gegenwärtigen Reise
war, und ohne die er nicht in das Unglück geraten sein würde, in
welchem er sich befindet.

		»Er will nur noch eins bemerken: daß er nämlich, indem er auf
diese Weise die Erwägungen entwickelt, die sein Vergehen verringern
können, durchaus nicht daran denkt, dasselbe völlig zu
entschuldigen. Er beabsichtigt nur, der Gnade des Königs Motive zu
liefern, um die Strafe für dasselbe abzukürzen, und der Großmut des
Herrn Marschalls de Duras Anlaß zu geben, ihm Verzeihung zu
erwirken.«

		Seit diesem Antwortschreiben habe ich nichts mehr vernommen. Nur
nach meiner Freilassung erfuhr ich, daß dasselbe in den Bureaux des
Herrn Grafen de Vergennes Anlaß zu allerlei Scherzen gegeben hatte.
Unter andern hatte Moreau, einer seiner bevorzugten Sekretäre,
sich, nachdem er es seinen Freunden vorgelesen, die Bemerkung
erlaubt: »Ja, ja! jetzt macht er den Duckmäuser.«

		O Ludwig, du gerechter, wohlgesinnter König! so also spotten die
feilen Bevollmächtigten der Minister, die dich hintergehen, der
Schmerzen deiner Unterthanen, die sie bedrücken! so also wagen sie
die ehrfurchtsvolle Rückkehr zum Vertrauen und zur Unterwürfigkeit
gegen dich ins Lächerliche zu ziehen! Waren die zwanzig Monate mit
ihren Grausamkeiten die Frucht einer auf eben solche Weise
untersuchten und erörterten Anschuldigung?

		XVIII. (S. 144.) [ Die Genugthuung, sie geleistet zu
haben.] Nach meiner Freilassung hat man mich versichert, daß
man angebliche Abschriften dieses Briefes habe herumgehen lassen.
Ich erkläre hiermit, daß es unmöglich solche geben kann: es läßt
sich nicht annehmen, daß der Polizei-Direktor das Schreiben der
öffentlichen Neugier preisgegeben habe. Auch der Herr Marschall de
Duras wird es sicher für die Zukunft ebensowenig zeigen, wie er es
bisher gezeigt hat, und die Hände, die meine Papiere den eifrigen
Nachforschungen seiner Rächer entzogen, sind in dieser Hinsicht
ebenso zurückhaltend [bookmark: page244]gewesen: dies kleine Geheimnis gehört
daher zu denen, bezüglich derer die Bosheit des Publikums nie
befriedigt werden wird. In der That ist das
betreffende Schreiben bis heute noch nicht ans Licht gekommen. Nur
Bachaumont hat uns in seinen Denkwürdigkeiten wenigstens den ersten
Satz desselben aufbewahrt. »Man spricht,« erzählt er, »viel von
einem äußerst beleidigenden Briefe an den Marschall Herzog de
Duras, der mit den Worten beginnt: Wer sind Sie denn, daß Sie
das Recht zu haben glauben, mich zu fragen u. s. w.? Da aber
niemand ihn gelesen zu haben behauptet und er nicht ins Publikum
gedrungen ist, so darf man immerhin die Thatsache in Zweifel
ziehen.« Die Thatsache ist nun allerdings durch die Angaben
Linguets außer Zweifel gestellt, über den Brief aber dürfte
schwerlich je etwas Näheres bekannt werden.

D. Übers.

		XIX. (S. 146.) [ Der lächerliche Neffe des Herrn de
Leyrit.] Wenn man wissen will, wer diese Persönlichkeit ist,
muß man den achten und neunten Band der Annalen, besonders
aber den neunten, S. 217 ff., nachlesen. Dieser lächerliche oder, wie Linguet verstärkend sagt:
sehr lächerliche ( très-ridicule) Neffe des Herrn de Leyrit war
niemand anders als der später so berühmte Duval d'Epréménil. Er
hatte sich etwas unvorsichtiger- und unbefugterweise in den Prozeß
gemengt, den der legitimierte Sohn Lally-Tollendals zwecks
Cassation des gegen seinen Vater ergangenen und vollstreckten
Urteils angestrengt hatte, und wurde dafür von Linguet, der diesen
Prozeß mit der größten Spannung und Aufmerksamkeit verfolgte, in
den Annalen mit einer Lage des beißendsten Witzes
überschüttet.

D. Übers. Wenig Rechtshändel sind so himmelschreiend
gewesen, und selbst in Frankreich hat keiner je so unbegreifliche
Einzelheiten und Folgen aufzuweisen gehabt wie der Prozeß des Herrn
de Lally. Nachdem das Parlement von Paris die widersinnige Feigheit
begangen hatte, dem Auftrage, ihn zu richten, Folge zu geben, und
nachdem es die entsetzliche Grausamkeit gehabt hatte,
Zornausbrüche, die vielleicht in jeder Hinsicht entschuldbar waren,
und Verirrungen, die selbst der Urteilsspruch nicht mit dem Namen
von Verbrechen zu belegen wagte, mit einem Todesurteile zu
bestrafen, war es gleichzeitig auch feig und grausam genug, einem
Sohne, der die Rehabilitation des väterlichen Gedächtnisses
verlangte, im geheimen Hindernisse in den Weg zu legen.

		Das Parlement von Rouen, zur Revision eines Urteils bestellt,
das bereits als in der Form fehlerhaft erkannt und mithin nichtig
war, sich aber auch sachlich mindestens ebenso unbillig erwies, hat
nun zwar seine Pflicht nicht in dem Grade zu verletzen gewagt, daß
es [bookmark: page245]dasselbe von neuem bestätigte; um aber
der Notwendigkeit einer Entscheidung zwischen der Gerechtigkeit und
einer Körperschaft seines Ordens auszuweichen, hat es vorgezogen,
eine der heiligsten Regeln des französischen Rechtsverfahrens zu
verletzen und eine Intervention zu gestatten, die in ihren
Nebenumständen ebenso verkehrt und an sich widersinnig, wie
rechtlich unzulässig ist. Daraus entspringen neue Streitigkeiten,
neue Erörterungen, eine neue Verweisung vor ein anderes Parlement,
das von Dijon, wo nun Herr de Lally die nämlichen Vorurteile, die
nämliche Willfährigkeit gegen den Korpsgeist und die nämlichen
Leidenschaften zu bekämpfen haben wird.

		Man darf nicht müde werden, es immer von neuem zu wiederholen:
das übrige Weltall bietet keine solchen Beispiele, nur in
Frankreich finden sie sich und können sie sich finden:

		Sic vivitur
illic.

		Dafür hat man dort aber auch die komische Oper, die große Oper,
die Boulevards, die Champs-Elysées, den Merkur u. s. w. u.
s. w.

		XX. (S. 147.) [ So lange ich von England aus
geschrieben habe, bin ich keiner Schikane ausgesetzt gewesen.]
Diese Bemerkung ist ebenso wahr wie eigentümlich und hängt mit
einer Anekdote zusammen, die, wenn möglich, noch eigentümlicher ist
als alles Vorhergehende, die ich aber aus zwei Gründen weglasse:
erstens aus Achtung vor einem fürstlichen Namen, der damit
verknüpft ist, und zweitens, weil sie mehr seltsam und pikant als
zweckdienlich ist. Sie würde nur beweisen, welche Überlegenheit die
Einwirkung einer durch die Freiheit gereinigten Luft wie der
englischen sogar einfachen Privatleuten über den Schlamm und
Schmutz des Despotismus giebt, der seine Werkzeuge wie seine Opfer
beinahe auf gleiche Weise besudelt und entnervt – bedarf das aber
noch eines Beweises?

		XXI. (S. 155) [ Ein langwieriges Opfer.] Es thut
mir im Interesse des Herrn Marschalls de Duras sehr leid, daß ich
ihn so lange auf einer Bühne festhalten muß, wo er keine sonderlich
ehrenvolle Rolle spielt, aber, wie gesagt, es ist nicht meine
Schuld. Er hätte nur einen Augenblick großmütig zu sein brauchen,
um mir auf ewig Schweigen aufzuerlegen.

		XXII. (S. 164.) [ Die Vorrechte des Volkes.] Indem
ich gelegentlich der Bastille des Towers von London gedenke, würde
ich mich einer ungerechten und sogar verbrecherischen Unterlassung
schuldig machen, wenn ich nicht erwähnte, daß es zwischen beiden
Gefängnissen [bookmark: page246]weit mehr wirkliche Unterschiede als
anscheinende Ähnlichkeiten giebt. Die Kommandanten des Towers und
die Besatzung, welche deren Befehle vollstreckt, sind wie alle
übrigen Unterthanen des Staates der Oberaufsicht des Parlaments
unterworfen. Einem von ihnen mißhandelten Gefangenen stehen tausend
Wege offen, um seine Beschwerden den Obern, die Abhilfe schaffen
können, wie seinen Freunden und Verwandten zugehen zu lassen, die
ein Interesse daran haben, sie zur Geltung zu bringen. Der
Gefangene ist sicher, daß sein Prozeß verhandelt wird, und zwar
öffentlich verhandelt wird. Er hat Ratgeber, Verteidiger;
alles, worüber er Auskunft geben oder was er widerlegen soll, wird
ihm auf das ausführlichste mitgeteilt. Die Anklage wegen
Staatsverbrechens bestimmt nur das Gefängnis, dem der Angeklagte
anvertraut wird, ändert aber nicht das Geringste an der Form des
Prozesses, der über sein Schicksal entscheiden soll. Endlich findet
sich trotz der Verzögerungen und der Strenge, die ein solcher
Prozeß zuläßt, nie auch nur ein Schatten von Ungewißheit weder über
das Leben des Gefangenen, noch selbst über den Zustand seiner
Gesundheit und den Ort, wo er verwahrt wird: ist das eine
Bastille?

		XXIII. (S. 164.) [ Die Einrichtung der Bastille ähnelt
in keiner Weise dem, was je in der Welt üblich war oder heutigen
Tages üblich ist.] Einige spitzfindige Kritiker oder Mitglieder
der Regierung dürften mich hier vielleicht der Übertreibung zeihen
und behaupten, daß es wenig Länder gebe, in denen man nicht, was
die Sache anlangt, einen Ersatz für die Bastille und, was die Form
anlangt, noch abscheulichere Bräuche oder Mißbräuche fände: sie
würden den Versuch machen, durch diesen Vergleich wenigstens
mittelbar die abscheuliche Einrichtung zu rechtfertigen, die ich
hier bei allen redlichen Gemütern verklage, und die selbst die
entschiedensten Anhänger des Despotismus nur durch derartige
Ausflüchte zu entschuldigen wagen dürften.

		Nehmen wir ihnen auch diese Ausflucht. Ich habe eingeräumt, daß
in beinahe allen Ländern das Staatswohl bisweilen ein hinreichender
Grund zu sein scheine, um außerordentliche Gewaltmaßregeln zu
rechtfertigen, nirgends aber haben die Gesetze oder auch nur ein
feststehender Gebrauch etwas geheiligt, was der Einrichtung der
Bastille auch nur annähernd ähnlich wäre. Welchen Abscheu mir auch
dieser traurige und schmähliche Gegenstand einflößt, welchen
Widerwillen ich [bookmark: page247]auch bei der bloßen Vorstellung empfinde,
mich länger damit beschäftigen zu müssen, so wollen wir doch die
Jahrbücher der Tyrannei durchblättern, den Erdkreis durchwandern
und in der Geschichte der Verbrechen des Despotismus nach einem
Beispiels suchen, das sich der Einrichtung jener Feste an die Seite
stellen läßt, die die Rue Saint-Antoine zu Paris beherrscht.

		Vielleicht wird dieser kurze Abriß des Elends vergangener Zeiten
und fremder Völker mehr Eindruck machen als die nachdrücklichste
Schilderung unseres eigenen. Wenn sie sehen, welche Folgen die
Lettres-de-cachet zu allen Zeiten
gehabt haben, wenn sie diese Folgen mit denen vergleichen, welche
jene Haftbefehle noch heute erzeugen, so werden die modernen
Titusse vielleicht leichter entscheiden können, ob es ihnen
geziemt, sich eines solchen Mittels zu bedienen und sich einen
solchen Wettkampf mit einem Phalaris oder Nero zur Ehre
anzurechnen.

		Ich wiederhole also und werde es durch Thatsachen beweisen: in
der ganzen Welt gab es nie etwas und giebt es nichts, was der
Einrichtung der Bastille gleichkommt. Es existiert keine Nation,
die gebrandmarkt wäre durch die Schmach und die Ungeheuerlichkeit
einer ständigen Bastille, eines stetig geöffneten Abgrunds, der
Menschen verschlingt, nicht um sie zu strafen – man beachte
das wohl – sondern um sie zu quälen, eines politischen
Fegefeuers, wo wegen der geringfügigsten Vergehen und oft sogar
über die Unschuld nach Willkühr die Strafen der Hölle verhängt
werden.

		Im ganzen Altertume finden sich Staatsgefängnisse nur bei den
abscheulichsten Tyrannen und auch immer nur während der Regierung
derselben. Sie waren wie das Beil und das Gift nur vorübergehende
Landplagen, welche jene fluchwürdigen Unterdrücker anwandten, so
lange ihre unrechtmäßige Herrschaft dauerte, und die mit ihnen
wieder verschwanden. Sie standen in keinem Zusammenhange mit der
Verfassung des Landes: sie waren weder eins der bevorzugten Mittel
der Staatsregierung noch die gewöhnliche Zuflucht der Staatsgewalt.
Was über ihre Einrichtung bekannt ist, gestattet in keiner
Hinsicht, sie der Bastille an die Seite zu stellen.

		So liest man z. B., der ältere Dionysius habe ein
Staatsgefängnis in seinem Palaste zu Syracus gehabt. Er hatte
darin, sagt die Geschichte, sogar eine raffinierte Erfindung
angebracht, an der vielleicht das Erstaunlichste ist, daß die
kleinen Dionyse, die, seinen Spuren [bookmark: page248]nachgehend, mit solchem Erfolge an der
Vervollkommnung der Bastille gearbeitet haben, nicht auch darauf
verfallen sind. Die Wölbungen der Kerker waren nämlich mit solcher
Kunst ausgeführt, daß alles, was darin gesprochen ward, in einem
Zimmer, das den Tönen als Sammelplatz diente, widerhallte und
verstanden wurde. In dies Observatorium oder, wenn man will, in
diesen Beichtstuhl begab sich der Tyrann, um die Gespräche und
Geheimnisse der Gefangenen zu erlauschen: man nannte dies sinnreich
erdachte Zimmer das Ohr.

		Das Ohr mußte aber doch wohl nicht alles wiedergeben,
denn es wird erzählt, daß ein Philosoph, der infolge einer
Lettre-de-cachet eingesperrt worden
war, nach seiner Freilassung auf die neugierige Frage des Tyrannen,
womit man sich im Gefängnis beschäftige, zur Antwort gab: »
Deinen Tod zu wünschen!« Dies Geheimnis hatte also das
Ohr nicht enthüllt. Die Folge jener Antwort aber war, wenn
man sonst der Geschichte glauben darf, eine andere Lettre-de-cachet, die die Tötung aller Gefangenen
anordnete. Ein ähnlicher Zug wird von
Caligula berichtet. Cf. Suet. in Calig. c.
28.

D. Übers.

		Wie es sich aber auch mit diesem letztaufgeführten Umstande
verhalten mag, da das Ohr zur Belauschung der Gespräche der
Gefangenen erbaut war, so unterhielten sich diese also miteinander,
verkehrten demnach miteinander und waren keiner völligen Einsamkeit
preisgegeben: das war also keine Bastille.

		Bei den Römern war weder Ohr noch Bastille zu
finden. Da zur Zeit der Republik die Bürger, sogar die schuldigen,
erst nach der Verurteilung verhaftet werden durften, so kamen sie
dem gewöhnlich durch freiwillige Verbannung zuvor: die Unschuld
hatte also um so weniger eine willkürliche Gefangensetzung zu
fürchten.

		Unter den Kaisern war sie allerdings nicht vor den im Namen des
Fürsten angeordneten Ermordungen sicher, damals wurden aber die
Opferungen im eigenen Hause der Opfer vollzogen. Die von
Sejanus, Narcissus, Tigellinus u. s. w. kontrasignierte
Lettre-de-cachet, welche den Befehl
zur Tötung enthielt, wurde dem Betreffenden durch einen Tribunen
oder Zenturionen an der Spitze seiner Rotte kund gethan, denn immer
sind es die Militärbeamten, die diese Verrichtung auf sich nehmen,
wie es die Hunde sind, die das Wild aufjagen und zerreißen. [bookmark: page249]

		Nach Einsicht des ministeriellen Befehls nahmen die einen Gift,
andere stießen sich den Dolch in die Brust, noch anders ließen sich
die Adern öffnen. Das Kriegsvolk umzingelte das Haus, bis die
Geschichte abgethan war, und kehrte dann kaltblütig in die Kaserne
zurück, als ob es eben vom Wachdienst käme.

		Man wird unfehlbar Stein und Bein schwören, daß dies Verfahren
härter sei als die Bastille. Ich weiß es nicht, und außer denen,
die sich in einer solchen Lage befinden, dürfte schwerlich jemand
dies eigentümliche Problem lösen können. Wenn ich aber meiner
eigenen Erfahrung trauen und mich an das halten darf, was ich
selbst damals empfunden habe, so würde ich die rasche Methode des
römischen Despotismus bei weitem vorziehen. Ich habe tausend Mal,
mündlich und schriftlich, um eine gerichtliche Untersuchung oder um
den Tod gebeten, und zu jener Zeit würde das Bad des Seneca oder
der Dolch des Thrasea mir als eine Wohlthat erschienen sein.
Linguet hätte sich hier auf Sueton berufen
können, der es als ein Beispiel der unmenschlichen Grausamkeit
Tibers anführt, daß » einzelnen Gefangenen nicht nur der Trost
wissenschaftlicher Beschäftigung, sondern sogar Gespräch und Besuch
versagt ward« ( Suet. in Tib. c.
61).

D. Übers.

		Mag diese Frage immerhin unentschieden bleiben, soviel steht
wenigstens fest, daß die Narcisse denen, deren Dasein ihnen
unbequem war, nicht den Trost mißgönnten, vor ihrem Tode ein
Testament zu machen. Im Gegenteil, sie belohnten mit dieser
Gefälligkeit den schnellen Gehorsam der Verurteilten: die Freiheit,
seinen letzten Willen aufzusetzen, und die Gewißheit, daß er
vollstreckt werden würde, waren nach Tacitus pretium festinandi. Nun hat man aber gesehen, daß
in der Bastille die nämliche Ergebenheit und die Nähe des Todes,
den ich durch meine Wünsche beschleunigte, mir nicht die gleiche
Entschädigung eintrugen. Es besteht also ein Unterschied zwischen
beiden Seiten: in Rom war in dergleichen Fällen der Tod
unvermeidlicher, in Frankreich aber weiß man das Nahen desselben
schmerzhafter zu machen.

		Das ist noch nicht alles: in Rom hatten nur die Großen jene
mörderische Haft zu fürchten, und die Ungeheuer, die sie geboten
hatten, entschlüpften selten der öffentlichen Rache. Sejan wurde
vom Volke in Stücke gerissen, und Nero, der durch Senatsbeschluß
geächtet war, würde einer entehrenden Strafe erlegen sein, wenn er
sich nicht [bookmark: page250]selbst getötet hätte. Überdies befreiten ein
Trajan, ein Antoninus Rom von Zeit zu Zeit von diesem Schandfleck
und verhinderten die Verjährung, die mit der Zeit ein Vorrecht der
Krone daraus gemacht haben würde.

		Sogar unter dem schlechtesten jener Kaiser waren die
Staatsverbrecher oder vielmehr die gewöhnlichen Staatsangeklagten
nur einer lästigen Beschränkung der Freiheit, nicht aber einer
grauenvollen Gefangenschaft unterworfen: man fesselte sie mit einer
Hand an einen Soldaten, der sie infolge dessen niemals verlassen
konnte. Diese Genossenschaft war sicherlich nicht angenehm, sie
hinderte aber weder Agrippa, unter Tiberius ruhig in seinem Hause
zu schlafen, noch den heiligen Paulus, unter Nero öffentlich als
Prediger aufzutreten. War das die Bastille?

		Die einzige strenge Art von Staatsgefangenschaft, die im alten
Rom beständig gehandhabt wurde, war die sogenannte
Transportation. Man hatte unbewohnte kleine Inseln zur
Verfügung, wohin die bei Hofe verdächtig gewordenen Personen
gebracht wurden. Man setzte sie dort aus, mit dem Verbote, sich bei
Todesstrafe nicht von der Insel zu entfernen. Ich gestehe, daß
allem Anschein nach für gewöhnlich kein gerichtliches Verfahren
diese Lettres-de-cachet
rechtfertigte: aber die auf diese Weise ihres Bürgerrechts
Beraubten behielten doch den Anblick des Lichts und das Recht, in
freier Luft zu atmen, sie bezogen einen Teil von ihren Einkünften,
sie konnten sich von einigen ihrer Diener begleiten lassen, sie
schrieben und empfingen Briefe, und endlich, wenn die Langeweile zu
lästig ward und sie die Heimatslosigkeit dieser schmählichen
Ergebung in ihr Schicksal vorzogen, so konnten sie entfliehen und
entflohen. Man sieht also, daß auch das noch keine Bastille
war.

		Da die Geschichte des oströmischen Reiches nichts weniger als
getreu ist, so ist es unmöglich, hier das Rechtssystem der
Lettres-de-cachet im Einzelnen mit
Genauigkeit zu verfolgen. Da in Konstantinopel die sogenannten
Kaiser mit ebensowenig Umständen ein- und abgesetzt wurden wie die
Deys in Algier, so hätten ihre Minister kaum Zeit gehabt, die
Staatsgefängnisse für ihre Rachegelüste auszunutzen: anstatt daher
die Unterthanen hinter Schloß und Riegel zu setzen, schnitten sie
ihnen ohne Verzug die Kehle ab, und diese Politik wurde häufig
sogar von denen adoptiert, die sich, wie bisweilen vorkam, einer
glänzenden und glücklichen Regierung erfreuten. [bookmark: page251]

		Konstantin hatte seine Methode für sich: er ließ die Personen,
deren er sich ohne Lärm und Aufsehen entledigen wollte, wie z. B.
seine Frau, seinen Sohn u. s. w., in warmen Bädern ersticken. Was
seinen Schwiegervater anlangt, so ließ er ihn erwürgen und seinen
Schwager enthaupten. Fast nur die Bischöfe schonte er: diese
schickte er in die Verbannung. Eingesperrt aber hat er, wie es
scheint, niemand.

		Man könnte auf die Vermutung kommen, der erste Grund zu einer
Bastille sei unter seinem Sohne Konstantius gelegt worden, denn als
auf einem auf dessen Befehl abgehaltenen Concile Unruhen
vorgefallen waren, die Kirchenväter sich in Parteien geteilt hatten
und die Dinge bis zur offenen Gewaltthätigkeit gekommen waren,
ließen die Prätoren, die damaligen Vollstrecker der Lettres-de-cachet, einige von den Vätern
einsperren, und einer von diesen, namens Lucifer, schrieb damals an
den Kaiser selbst Folgendes: ... »Weil wir uns von deinem
schnöden und ungerechten Concile getrennt haben, schmachten wir in
Moder und Fäulnis, des Anblicks der Sonne beraubt und sorglich im
Dunkel bewacht, und man läßt niemand zu uns eintreten, uns zu
besuchen« ... Das wäre allerdings das Bild einer Bastille.

		Indessen sieht man einerseits, daß es dem Prälaten gestattet
war, sich unmittelbar an den Fürsten zu wenden und sich bei diesem
über die Härte seiner Gefangenschaft zu beklagen, was im Codex der
Bastille gerade am ausdrücklichsten untersagt ist, und andererseits
ist es sehr wahrscheinlich, daß eine so bewunderungswürdige
Erfindung, wenn sie einmal im griechischen Reiche Eingang gefunden
hätte, sich dort auch erhalten haben würde, und daß man daher wegen
ihrer Erneuerung nicht bis auf Ludwig XI. hätte zu warten brauchen:
nun sieht man aber in Konstantinopel keine weitern Spuren davon.
Als man sich den heiligen Johannes Chrysostomos vom Halse schaffen
wollte, schickte man ihn nach Cucusus: anstatt ihn durch die
Unbeweglichkeit in einem Kerker zu töten, ließ man ihn infolge
weiter Reisen sterben – man kam nicht einmal auf den bloßen
Gedanken, ihn in einen Zwinger einzusperren, wo er schon bei seinen
Lebzeiten für tot gegolten hätte.

		Die Staatssecretäre des griechischen Reiches und ihre
Unterbeamten erkannten frühzeitig, von welcher Wichtigkeit es für
sie war, die Menschen, die sie ihrer Aufmerksamkeit und ihres
Hasses für würdig erachteten, des Lichtes zu berauben. Sie
verfielen aber nicht auf Höhlen in der Tiefe eines zwanzig bis
dreißig Fuß dicken Gemäuers, [bookmark: page252]sie zerstörten vielmehr die Augen selbst,
anstatt deren Benutzung zu verhindern: sie wurden ausgestochen, mit
glühenden Silber- oder Kupferdrähten ausgebrannt, bisweilen auch
mit kochendem Essig gebäht, alles kraft einer Lettre-de-cachet.

		Die Staatsverbrecher wurden infolgedessen blind, das räume ich
ein, aber am Ende war doch der Despotismus, der sie in solcher
Weise marterte, kein Staatsgesetz: es gab am Hofe keinen besondern
Minister für das Departement der Blendungen. Der Polizei-Direktor
von Konstantinopel ward nicht durch ein ausdrückliches Patent zum
kaiserlichen Kommissarius für die Anwendung des kochenden Essigs
und der glühenden Drähte bestellt.

		Im modernen Konstantinopel, diesem Ärgernis für unsere
sogenannte Philosophie und anscheinend für die Menschlichkeit,
giebt es eine Festung, die einige Verwandtschaft mit der Bastille
zu haben scheint: das Schloß der sieben Türme. Unsere
Reisenden nennen es ein Staatsgefängnis, aber gerade aus ihren
Berichten erhellt, daß es eher ein Gewahrsam als ein Gefängnis ist.
Man schickt dorthin fast nur die Gesandten der christlichen Mächte,
die mit der Pforte brechen, und diese empfangen dort nicht bloß
nach ihrem Belieben Besuch, sondern werden auch von ihrer eigenen
Dienerschaft bedient.

		Auch die Sklaven, deren Lösegeld festgestellt, aber noch nicht
bezahlt ist, sind zuweilen genötigt, dort die Ausführung des
Vertrags abzuwarten: dann sind die sieben Türme für sie ein
Asyl wie für ihre Herrn eine Bürgschaft. Müßig, gut gespeist und
häufig mit Besuchen bedacht, genießen sie dort einen Vorgeschmack
der Freiheit, nicht aber den bittern Geschmack der Ketten, die sie
tragen.

		Nie aber ist man auf den Gedanken gekommen, Menschen, denen man
kein Verbrechen zur Last legt, in die sieben Türme
einzuschließen, nur damit sie dort leiden und strenger von aller
Welt abgeschlossen seien als die verwerflichsten Bösewichter. Nie
ist es einem Sultan, Vezier, Kadi oder Janitschar eingefallen,
gegen einen Bürger von Konstantinopel, Erzerum oder Saloniki eine
Lettre-de-cachet zu erlassen, zu
erbitten oder zu vollstrecken, nur weil derselbe den Federbusch des
Groß-Veziers weniger schön als sonst oder die Stickerei auf den
Pantoffeln des Seliktars schlecht gefunden hat.

		Wenn ein Gottloser den Propheten gelästert hat, so wird er
beschnitten oder gepfählt: das Gesetz spricht sich klar darüber
aus, und er hat wenigstens die Wahl. Hat ein Vezier seine Macht
gemißbraucht, [bookmark: page253]so wird er verbannt, seiner Güter beraubt,
bisweilen auch stranguliert: warum wurde er Vezier? warum war er
habsüchtig? Verkauft ein Bäcker nach falschem Gewicht und bestiehlt
auf diese Weise das Publikum, so wird er als Dieb bestraft: die
Strafe erfolgt auf der Stelle und ist oft schrecklich, immer aber
ging ihr das Vergehen und die Überführung des Verbrechers voraus.
Alle Bewohner dieses weiten Reiches, Griechen, Armenier, Franken,
Asiaten, Europäer, Tartaren, Katholiken, Schismatiker, Kopten,
Juden, Muhamedaner u. s. w., verleben ihre Tage in der
friedlichsten und ruhigsten Sicherheit, wenn sie nur die Gesetze
beobachten, und besonders wenn sie das Glück haben, dem Serail
unbekannt zu sein. Sie haben nicht einmal eine Vorstellung von
einer Bastille und einer Lettre-de-cachet.

		Ebenso waren in den ruhmvollen und friedlichen Zeiten Persiens,
d. h. bis zum Ausbruch der Bürgerkriege, die es seit einem halben
Jahrhundert verwüsten, dort nicht bloß diese Auskunftsmittel der
ministeriellen Rachsucht ebenfalls unbekannt, sondern die
ordentliche Justiz hatte sogar ein Mittel gefunden, den wirklich
verdächtigen Angeklagten die Demütigung und die Schrecken des
Kerkers zu ersparen. Die Gefängnisse waren dort wandelnde. Ein
Mensch, dessen man sich aus Gründen des öffentlichen Wohles
versichern mußte, verlor von seiner Freiheit nur soviel, wie ihm
genommen werden mußte, damit er sich weder der Strafe entziehen,
noch neue Verbrechen begehen konnte. Ein mehr mitleidiger als
hartherziger Erfindungsgeist hatte dort das Kang erdacht,
eine Art tragbaren hölzernen Dreiecks, das am Halse des Angeklagten
befestigt wurde, eine von dessen Händen mit einschloß und weder
versteckt noch abgenommen werden konnte, ohne ihm indessen die
Ausübung seiner Rechte und Fähigkeiten unmöglich zu machen. Während
er so beständig eine wenig kostspielige Wache mit sich führte,
blieb ihm der Genuß des Lichts und des Lebens, die Verwaltung
seiner Angelegenheiten und alle erforderliche Freiheit, um seine
Unschuld an den Tag bringen zu können, ohne daß er deshalb
aufgehört hätte, der bürgerlichen Gewalt unterworfen zu sein, die
mit der Feststellung seiner Schuld oder Unschuld betraut war.

		Man erzählt von blutigen Hinrichtungen, die von trunkenen
Monarchen befohlen wurden: allein diese Greuel blieben auf die
Harems beschränkt, und schon die Einführung des Kangs allein
beweist, daß, die Regierung nicht ausgenommen, der Geist der Nation
im allgemeinen ebenso mild wie gerecht war. [bookmark: page254]

		Ganz das Nämliche gilt von den Staaten des Groß-Moguls, von ganz
Indien, von China und Japan. Voll diesem letztern Lande, aus dem
wir infolge unseres unruhigen Sinns mit Recht verbannt sind,
versichern die Berichte, die uns darüber zukommen, daß die
Gebräuche dort barbarisch und die Strafen ebenso unmittelbar wie
grauenhaft seien. Das mag sein, dann gleicht aber wenigstens auf
einer Seite die Schnelligkeit die Grausamkeit aus: man weiß dort
nichts von jenen langen Haftbefehlen, die die schrecklichste aller
Martern, die von der Ungewißheit über das Ende der Leiden erzeugte
Verzweiflung, zu einer ewigen machen.

		Der Mensch, dem der Bauch aufgeschlitzt, der auf Haken
geschleudert, der in tausend Stücke zerhackt oder lebendig in einem
Mörser zerstampft wird – wenn sonst diese raffinierten Strafen dort
wirklich an der Tagesordnung sind – dieser Mensch ist gerichtlich
verurteilt worden, er hat sich verteidigen, sich rechtfertigen
können: die Behörde, das Gesetz, nicht die Willkür, hat ihn
verdammt.

		Unsere Missionäre sind in Indien zuweilen ins Gefängnis geworfen
worden. Da sie Ausländer und unbekannt waren und dabei Neuerungen
predigten, die den gleichgültigsten Beurteilern wunderlich, den
Behörden aber und namentlich den Priestern, für deren Feinde sie
sich erklärten, gefährlich und verbrecherisch vorkommen mußten, so
waren sie augenscheinlich von allen Menschen diejenigen, gegen
welche die Strenge am gerechtfertigtsten und die Lettres-de-cachet am entschuldbarsten waren: und
dennoch sind sie genötigt, der Menschlichkeit der Richter, die sie
gefangen setzten, der Kerkermeister, von denen sie bewacht wurden,
und der Eingeborenen des Landes, die sie besuchten, trösteten und
speisten, Anerkennung zu zollen!

		Nur das Abenteuer der kaiserlichen Prinzen von China, die von
den Jesuiten getauft und dann unter dem Kaiser Jontsching zuerst,
verbannt und schließlich eingekerkert wurden, bietet ein Beispiel,
das an unsere königlichen Zwingburgen und die Befehle erinnert,
durch welche sie bevölkert werden. Die Missionäre, denen wir den
Bericht über diese Katastrophe verdanken, haben die Ursache
derselben unenthüllt gelassen, mag diese aber auch gewesen sein,
welche sie will, so beweist doch dieser Bericht zur Genüge, daß es
keine Bastille in China giebt, da man genötigt war, für jeden
einzelnen Prinzen, der zur Gefangenschaft verurteilt war, erst
eigens eine solche zu erbauen.

		Und selbst dann war dies noch keine verstohlene, insgeheim von
[bookmark: page255]Polizeibeamten vorgenommene Einkerkerung,
die das Publikum über das Leben der Gefangenen wie über deren
Schuld oder Unschuld im Zweifel ließ. Diese für das Bedürfnis des
Augenblicks geschaffenen Gefängnisse wurden unter großen
Zurüstungen aufgeführt: man sorgte dafür, daß sie als warnendes
Beispiel einer schweren Strafe in die Augen fielen, und
zweifelsohne war keinem im Lande die Ursache derselben
unbekannt.

		Trotz dieser erschreckenden Strenge ließ man den Missethätern
aber doch Erleichterungen zu Teil werden: sie sahen ab und zu ihre
Dienerschaft, sie ließen ihre geistlichen Führer, die Urheber ihres
Unglücks, um religiösen Zuspruch ersuchen, man trug ihnen aus ihren
Wohnungen Kleider, Speisen, Neuigkeiten zu, kurzum alles, was in
der Bastille aufs strengste verboten ist.

		In ganz Asien läßt sich nirgends eine stehende, zur Zahl der
Regierungsprinzipien gehörige Staatshaft auffinden als nur auf der
Insel Ceylon. »Dort hat der König,« berichtet ein Reisender, »eine
große Anzahl Gefangener, die teils in den gewöhnlichen
Gefängnissen, teils unter der Hut der Großen angekettet liegen.
Niemand wagt zu fragen, warum und seit wann sie in Haft sind: man
hält sie so fünf oder sechs Jahre fest; ihre Gefangensetzung
erfolgt auf Befehl des Königs« ...

		Das ist nun allerdings etwas, was der Bastille ähnlich sieht:
die Mysterien der Regierung von Ceylon gleichen ein wenig denen der
Rue Saint-Antoine. Man beachte indessen, daß hier nicht von Kerkern
die Rede ist, die ausdrücklich zur Aufnahme der Unglücklichen
bestimmt sind, über deren Schuld oder Unglück so gebieterisch
Schweigen befohlen wird: sie werden einfach in die gewöhnlichen
Gefängnisse gesetzt oder der Hut der Großen anvertraut.

		Im erstern Falle widerfährt ihnen nur ein allen Angeklagten
gemeinsames Mißgeschick, im zweiten aber müssen ihnen in jenen wenn
auch königlichen Privatgefängnissen Erleichterungen jeder Art zu
Teil werden. Es läßt sich nicht annehmen, daß der gesamte Adel von
Colombo oder Candy sich zur Sinnesart eines Gouverneurs der
Bastille bequeme, weil ein Despot zeitweilig die Dienste eines
solchen von ihm verlangt. Überdies ist klar, daß keiner von diesen
braunhäutigen Edelleuten in seinem Hause jene Fenster und Kamine
mit eisernen Gardinen, jene dreißig Fuß starken Wände, noch jene
Kabinette haben [bookmark: page256]kann, die ein Gefängnis im Gefängnis bilden
und in jedem Augenblicke die Leiden wie die Schmach
vermannigfachen.

		Ganz Asien ist also offenbar frei von dieser Pest, der bei uns
so viele Bürger zum Opfer fallen.

		In Amerika giebt es andere Arten von Bedrückungen und ebenso in
Afrika: gerade diese aber ist dort unbekannt, Die Indianer in der
neuen Welt werden von unbarmherzigen Gebietern gequält, die selbst
wieder vom Aberglauben entehrt werden; ein Teil der Küstenländer
Afrikas ist einer Willkürherrschaft unterworfen, die nur die
Mißbräuche und Gefahren des in Asien üblichen Despotismus im
Gefolge hat; der Rest Afrikas wird fast nur durch unsern Handel
verheert: nicht ihre eingeborenen Fürsten, sondern die europäischen
Kaufleute schlagen die Bewohner von Kongo oder Juida in Ketten. Man
verkauft sie, man zwingt sie zur Arbeit: aber kein Minister hat das
Recht, sie nach seinem Belieben zu einer mörderischen
Unthätigkeit zu verdammen. Sicherlich fühlen sie sich in ihren
Hütten auf den Antillen sehr unglücklich, aber dies Unglück ist
anderer Art und der Erleichterung wie dem Troste zugänglich. Sie
haben ihre Frauen, ihre Kinder: gewissenhafte Pflichterfüllung kann
sie vor der Peitsche der Aufseher bewahren, sie bewahrt aber
niemand vor einer Lettre-de-cachet
und der Behandlung, die darauf folgt.

		In Europa allein ist also diese furchtbare Landplage zu fürchten
– und in welchem Teile von Europa? Wie man weiß, nicht in
Groß-Britannien: eine willkürliche Einkerkerung würde dort ein
Verbrechen der Volksbeleidigung sein, das beinahe ebenso streng
bestraft wird wie eine Majestätsbeleidigung, und oben habe ich
schon die nicht minder offenkundige Wahrheit anerkannt, daß nämlich
sogar bei den Verhaftungen, die durch höhere Interessen und durch
die Rücksicht auf den Staatsdienst gerechtfertigt werden, der
Angeklagte oder Gefangene, mag er auch schuldig sein, keins von den
Rechten der Unschuld und keine von deren Hilfsquellen einbüßt.

		In Deutschland herrschen die Fürsten im großen und ganzen
ziemlich despotisch in dem Sinne, den man gewöhnlich mit diesem
Worte verbindet, d. h. es giebt dort keine thatsächliche Schranke
für den Gebrauch oder Mißbrauch der fürstlichen Gewalt.
Dessenungeachtet aber haben sie weder Bastillen noch etwas
Ähnliches. Nichts würde sie hindern, sich diese Unterhaltung zu
verschaffen, aber sei es, daß ein derartiger Gedanke nur in den
Köpfen der Minister großer Staaten [bookmark: page257]Raum findet, oder sei es, daß die
Appellation an den Kaiser und die bestehenden Gerichtshöfe in
Verbindung mit der Scheu, diesen Schreckbildern, die sich bei
schicklicher Gelegenheit hervorzuthun sicher nicht versäumen
würden, allzuviel Einfluß zu gewähren, die Inhaber jener großen
Lehen im Zaume hält, oder sei es endlich, daß das noch gelehrige,
geduldige und im allgemeinen wenig aufgeklärte wie auch wenig
leidenschaftliche Volk auch noch ohne ein solches Joch zur Genüge
gehorcht – kurzum, meines Erachtens giebt es vom Rhein bis zur Oder
keine Bastille bis auf Spandau.

		Erstens aber liegt Spandau in einer rein militärischen
Monarchie, und dieser Koloß, der erst in unserm Jahrhundert
entstand und es nur durch seine Kriegsmacht zu einer ebenso
erstaunlichen wie schnellen Entwicklung gebracht hat, muß in seiner
Verfassung die Spuren seines Ursprungs zeigen; und zweitens ist
Spandau eigens und besonders für Militärpersonen bestimmt:
Civilpersonen wird diese unselige Ehre nur äußerst selten zu Teil.
Dürfen aber Soldaten, die keine andern Dollmetscher kennen als
Säbel und Kanonen, sich beklagen, wenn man bisweilen durch
Lettres-de-cachet mit ihnen redet?
Linguet ist hier aus Unkenntnis in einen
doppelten Irrtum verfallen: einmal nahm nämlich Spandau keineswegs
bloß Militärgefangene auf, und zweitens erfolgte die
Gefangensetzung (wenigstens zu Linguets Zeiten) nicht auf Befehl
des Königs, sondern nur auf Grund eines Erkenntnisses eines
Civil- oder Militärgerichts. Spandau kann daher weder mit der
Bastille verglichen werden, noch kann, wenigstens im allgemeinen,
von preußischen Lettres-de-cachet die
Rede sein. Der seit Carlyle in Bezug auf seine
Regenteneigenschaften allzu häufig überschätzte Friedrich Wilhelm
I. ersetzte dieselben allerdings nur zu oft durch seine
willkürlichen Eingriffe in den Gang der Justiz, wie z. B., um nur
einen einzigen Fall anzuführen, gelegentlich des Kriminalprozesses
gegen den Steuerrat Wilke in Züllichau. Wilke war der
Unterschlagung von Werbegeldern verdächtigt worden, die
Untersuchung hatte indessen nicht das Geringste gegen ihn ergeben,
und die Gerichte sprachen demgemäß den Angeklagten frei. Friedrich
Wilhelm kassierte dies Urteil und entschied aus eigener
Machtvollkommenheit wie folgt: »Obwolen ich berechtigt wäre, den
Schweinhund von Wilke hängen zu lassen, so will ich doch aus
angestammter Huld Gnade vor Recht bewilligen, jedoch soll Wilke
noch heute Morgen um neun Uhr das erste Mal vor der Hausvogtei, das
zweite Mal vor dem Grumbkow'schen Hause, das dritte Mal vor dem
Spandauer Thor von dem Schinder zur Staupen geschlagen und
nachher auf Zeitlebens in das infame Loch nach Spandau gebracht
werden.« Auch Friedrich d. Gr. erlaubte sich gegen Trenk eine
Art Lettre-de-cachet-Verfahren. Dies
sind jedoch nur Ausnahmen, welche die Regel bestätigen, daß in
Preußen ein Unterthan nur auf Grund eines gerichtlichen
Erkenntnisses seiner Freiheit beraubt werden durfte und
wurde.

[bookmark: text187]F187 [bookmark: page258]

		In Dänemark haben sich meines Wissens seit dem schändlichen
Christiern weder die Könige noch ihre Minister versucht gefühlt,
dergleichen Befehle auszugeben, und weder Jütland noch Finnland
seufzen unter dem Drucke einer so nutzlosen und mörderischen
Mauermasse, wie es die Bastille ist. In Schweden hat kein König
seine Regierung durch den Befehl geschändet, ein solches Gebäude zu
errichten oder davon Gebrauch zu machen.

		In Rußland, dem von allen Ländern in der Welt, wo die
althergebrachten Sitten am meisten mit dem Bastillewesen und dessen
Zubehör verträglich gewesen sein würden, sind trotzdem ganz
entgegengesetzte Gebräuche zur Geltung gekommen. Die Lettres-de-cachet gedeihen dort in üppigster
Fülle, aber ihre Folgen sind durchaus andere: hier ist eine ganze
Provinz zum Staatsgefängnis geworden. In Frankreich ist eine der
Qualen des Gefangenen die Enge seines Kerkers, in Sibirien seufzt
man über dessen unermeßliche Weite. In Frankreich liegen die
Gefangenen in wahre Gräber eingesargt, in Rußland verlieren sie
sich in unabsehbaren Einöden, und so unglücklich sie hier auch sein
mögen, so sind sie doch offenbar weniger zu beklagen. Sie können
sich zerstreuen und in mancher Hinsicht schadlos halten. Ihre
Familien folgen ihnen, begleiten sie. Wenn die Erinnerung an das,
was sie verloren haben, ihnen das Herz zerreißt, so können sie sich
durch die Beschäftigung mit dem trösten, was ihnen bleibt: sie
weinen wenigstens zusammen, die einzigen wahrhaft bittern Thränen
sind aber diejenigen, die in der Einsamkeit vergossen werden.

		Überdies bewahrt sie das thätige Leben, das sie notgedrungen
führen, vor der Langeweile, vor der Marter, unaufhörlich die
Vergangenheit wiederzukäuen und im voraus vor dem zu zittern, was
die Zukunft in ihrem Schoße trägt. Sie sind zweifelsohne sehr
unglücklich, sie würden sich aber nicht dafür ansehen, wenn ihnen
das französische Sibirien bekannt wäre.

		In Spanien giebt es, wie ich glaube, zwei oder drei Türme, die
ebenfalls vom Ministerium zu den Triebrädern der Regierung und den
Bedürfnissen des Staates gerechnet werden: sie sind jedoch wenig
[bookmark: page259]bevölkert, weil sie bis jetzt die
Gefängnisse der Inquisition zu Nebenbuhlern gehabt haben. Ein Volk
aber, das die Inquisition erträgt und ruhig erträgt, kann bei einer
politischen Berechnung, wo es sich um das Joch der
Staatsgefangenschaft handelt, gar nicht in Betracht kommen.

		In Italien ist dies Joch wie in Deutschland wenig bekannt.
Indessen finden sich in Rom und in Venedig sichere Spuren einer
furchtbaren Gewalt und eines sehr ausgeprägten Bastillewesens. In
Rom giebt es ein Schloß und in Venedig ein Tribunal, die eines wie
das andere eine Schmach für die Gerechtigkeit und eine allzeit
fertige Waffe für den Despotismus sind. Die Menge von Ausländern,
die beständig diese berühmten Landstriche durchstreifen, beweist
indessen, daß die Anwendung derselben weniger häufig ist, als die
fürchterlichen Anstalten vermuten lassen. Wenn ein Engländer, ein
Hamburger sich einschifft, um in Rom ein Oratorium anzuhören und
die Peterskirche zu bewundern oder in Venedig dem Carneval
beizuwohnen, so beschwört ihn seine Familie nicht mit Angst und
Zittern, sich vor dem ehemaligen Palaste Hadrians oder vor der
Staatsinquisition zu hüten – kündigt aber ein Ausländer die Absicht
an, nach Frankreich zu reisen, so vergißt man niemals, ihm den Rat
zu geben, er möge sich vor der Bastille in Acht nehmen.

		Den Thatsachen und der öffentlichen Meinung zufolge ist also die
Bastille ein Bauwerk ohne Gleichen – C. Q.
F. D.

		XXIV. (S. 173.) [ Wenn Pellissery dadurch strafbar
ward, daß er die Operationen des Herrn Necker tadelte, was
verdienen dann die, welche sie zu nichts gemacht haben?] Ich
will hier kein Urteil über die Finanz-Methode des Herrn Necker
abgeben: ich habe mich viel über ihn zu beklagen gehabt und mehr
noch über seine Frau, die noch ministerieller war als er, aber
dergleichen Privatschwächen dürfen das Urteil nicht beeinflussen,
das ein unparteiischer Schriftsteller über die Maßnahmen der
Staatsbeamten fällt. Herr Necker hat immer noch zahlreiche
Anhänger: er hat, was kein geringes Verdienst ist, in Frankreich
einen Schimmer von Hoffnung auf finanzielle Kräftigung erweckt.
Wenn nicht ein kostspieliger Krieg oder vielmehr die
geldverschlingende Dummheit, der unglücklicherweise zu seiner Zeit
die Leitung des Seewesens anvertraut war, seine Pläne durchkreuzt
hätten, so würde er, wie man annehmen darf, wirklich Nutzen
gestiftet haben. [bookmark: page260]

		Das Einzige, was man ihm auf Grund der Thatsachen zum Vorwurf
machen kann, ist das, daß er sich durch den Mund des Fürsten in den
Eingängen der Edikte, die er doch selbst diktierte, allzusehr
gelobt hat, daß er darin allzusehr der wortreichen und pomphaften
Manier seines Vorgängers gefolgt ist, Dieser
Tadel ist nicht ganz unberechtigt, indessen darf nicht unerwähnt
bleiben, daß in jenen, den Edikten voraufgeschickten Einleitungen
mancher echt humane Grundsatz zum erstenmal von höchster Stelle aus
zum Ausdruck kam, wie denn Linguet selbst das Motto seines Werkes
einem solchen, unter dem Ministerium Necker erschienenen Edikte
entlehnt hat, nämlich der Verfügung vom 30. August 1780, durch
welche die unterirdischen Verließe im Gefängnis des großen Châtelet
aufgehoben wurden. Freilich war auch diese Maßregel nur eine halbe,
denn was nutzte die Aufhebung eines Restes mittelalterlicher
Barbarei in einem einzigen Gefängnisse, während er in allen übrigen
gesetzlich bestehen blieb?

D. Übers. daß er, abermals wie sein Vorgänger, die kleinen
Mittel den großen vorgezogen hat, daß er sich bei seinen Reformen
nur mit einzelnen besondern Mißbräuchen befaßt hat, die nach der
allgemeinen Reform, falls er eine solche zu unternehmen den Mut
gehabt hätte, von selbst verschwunden sein würden, daß er wie Herr
de Saint-Germain nur schwache, unzureichende Versuche gemacht hat,
daß er z. B. nicht gewagt hat, für alle Provinzen
Ständeversammlungen in Vorschlag zu bringen, daß er vielmehr
unnützerweise in den Provinzial-Ausschüssen ein Scheinbild
derselben schuf und auf diese Weise die Prinzipien des Despotismus
mit den Prinzipien der Freiheit in Einklang zu bringen suchte,
Es war dies ungefähr derselbe Kunstgriff,
den Friedrich Wilhelm III. i. J. 1823 anwandte, indem er
Provinzial-Stände statt der verheißenen Reichsstände
einberief.

D. Übers. kurzum, daß er sich damit vergnügte, kleine
Schäden zu heilen, während er einen allgemeinen Krebsschaden zu
behandeln hatte, daß er jene Schäden mehr als hergelaufener
Laborant denn als gelehrter Arzt behandelte, daß er bei allen
seinen Operationen nur bankgeschäftliche Maßnahmen, nicht aber
politische Anordnungen traf u. s. w.

		XXV. (S. 174.) [ Ich hatte die Güte der Prinzen vom
königlichen Hause angerufen.] Ich hatte ziemlich unverweilt die
Erlaubnis zum Schreiben erhalten. Das scheint ein Zeichen
großen Wohlwollens und eine unschätzbare Erleichterung zu sein: wer
[bookmark: page261]würde
erraten – was indessen nur allzu wahr ist – daß es nur eine Marter
mehr für mich war?

		Erstens lieferte man mir das Papier nur gezählt, gegen einen
regelrechten Empfangschein und mit der Verpflichtung, wenn
ich neues erhalten wollte, über die Verwendung des alten Rechnung
abzulegen: eine Sklaverei, die man selbst kennen gelernt haben muß,
um sich ihre ganze Bitterkeit vorstellen zu können. Die Bestätigung für diese Angaben Linguets findet man im
Anhang unter LL.

D. Übers.

		Zweitens konnte ich mich, wie man sich leicht denken mag, nicht
versucht fühlen, dies Papier zu etwas anderm als zu Briefen und
Eingaben betreffs meiner Freilassung zu verwenden. Und nun, an wen
sollte ich sie adressieren? An die Minister? Sie antworteten mir
nicht, und meine Lage allein bewies zur Genüge, daß ich von ihnen
keine Hilfe zu erwarten hatte. An meine Freude, meine Gönner? Ich
wußte, daß nichts zu ihnen gelangte, nichts zu ihnen gelangen
würde; ich wußte, daß sie mich für tot hielten, und daß
diejenigen, denen man bezüglich dieses Punktes nichts einreden
konnte, keine Teilnahme für mich hegten. Nach acht Monaten
gestattete man mir einen Briefwechsel mit dem Sieur Le Quesne,
dessen Eifer und Redlichkeit man mir unaufhörlich rühmte. Willst du
aber wissen, Leser, wer und was dieser Sieur Le Quesne war, so
lies die Nachricht an die Subscribenten zu Anfang der Nr. LXXII
der Annalen.

		XXVI. (S. 195.) [ Diese Thatsache ist allen
Unterbeamten bekannt, und diese selbst seufzen darüber.] Sie
haben doppelt Grund dazu: zunächst sind sie als die einzigen
Mittelspersonen, die mit den Gefangenen in nähere Berührung kommen,
in der Regel auch deren Vertraute: sie hören ihre Klagen und
bisweilen auch die Ausbrüche ihrer übeln Laune an. Da sie schlecht
besoldet werden und seitens der Obern eine geringschätzige
Behandlung erfahren, von den Gefangenen aber, die der Despotismus
nicht zu ewiger Haft verdammt hat, eine Belohnung erwarten dürfen
und zudem niemals wissen, ob jene Haft auf dem Blutgerüst oder im
Ministerium enden, ob ihr Pflegling schließlich wie Lally auf
gerichtlichem Wege ermordet oder wie Belle-Isle und andere
Marschall von Frankreich [bookmark: page262]werden wird, so ist es ihnen durchaus nicht
unangenehm, wenn sie zuweilen Gelegenheit finden, sich gefällig zu
erweisen.

		Bisweilen mag auch die Menschenliebe auf diese rauhen Gemüter
einwirken, die die Üppigkeit noch nicht verhärtet hat. Ich bin den
Schließern sogar die öffentliche Erklärung schuldig, daß sie die
einzigen Dienstthuenden der Bastille sind, über die dies Gefühl
noch einige Macht zu haben scheint. Die gemeinen Soldaten sind hier
wie überall eine stupide Meute, die von der Fuchtel regiert wird
und in wie außer ihrem Stalle für nichts Sinn hat als für das
Futter und den Ruf der Rüdenknechte. Der Ober-Stab verbindet mit
diesem sklavischen Gehorsam noch die Grobheit und die Härte, welche
die Gewohnheit des Befehlens erzeugt. Der Stab der Schließer steht
zwischen diesen beiden in der Mitte und ist eben deshalb der
einzige, bei welchem das Mitleid eine Stätte finden kann.

		Sie haben aber auch noch außerdem einen gewichtigen Grund, sich
den Einschränkungen zu widersetzen, welche die Knauserei des
Gouverneurs über den Tisch der Gefangenen verhängt, oder doch
wenigstens zu wünschen, daß dem Einhalt gethan werde: der Abhub vom
Tische gehört nämlich ihnen, und man kann sich nicht vorstellen,
wie neidisch der ehrenwerte Herr de Launay auf dies Vorrecht seiner
Unterbeamten ist. Sofern er und sein Minister nur noch einige Zeit
in ihren Stellen bleiben, so bezweifle ich nicht, daß nächstens ein
Erlaß, gezeichnet Amelot, erscheinen wird, der diesem
entsetzlichen Frevel ein Ende macht.

		Wenn übrigens diese Groß-Verweser der Staatsgeheimnisse nicht
auch ihre kleinen Privatgeheimnisse hätten, wenn das Schweigen, das
ihre Grausamkeit gegen die Gefangenen verhüllt, nicht ganz ebenso
nötig wäre zur Verhüllung der Schmählichkeit und Unbilligkeit ihrer
Privatverträge, so würde es dem gegenwärtigen Gouverneur allerdings
ein Leichtes sein, die Knauserei, die bei der Verproviantierung
seiner Küche den leitenden Grundsatz bildet, durch Gründe zu
rechtfertigen.

		Herr de Launay betrachtet das jährliche Einkommen von
sechzigtausend Livres, das mit seiner Stelle verknüpft ist, als
sein wirkliches Eigentum und wahres väterliches Erbe, und er hat
einigen Grund dazu, denn er hat die Stelle gekauft und sogar
zu einem ziemlich hohen Preise gekauft.

		Er erhielt die Anwartschaft darauf zur Zeit des Grafen de
Jumilhac. S. die Liste der Gouverneure im
Anhang unter B.

D. Übers. [bookmark: page263]Dieser aber verlangte, um sich zur Annahme
eines Amtsgehilfen entschließen zu können, hunderttausend Thaler
baar, die ihm auch gezahlt wurden, und außerdem die Verheiratung
seines Sohnes mit der Tochter des Herrn de Launay, die für eine
reiche Erbin gilt: auch diese Bedingung ward erfüllt.

		Da jedoch Herr de Launay weder einen Namen, noch Verdienste,
noch geistige und körperliche Vorzüge, noch Protektionen hatte, so
lief er Gefahr, trotz dieses Vertrages zurückgewiesen zu werden.
Zum Glück hatte er einen Bruder, der bei dem Prinzen Conti in
Diensten stand. Dieser Bruder erlangte die Fürsprache des Prinzen
und der Prinz die Einwilligung der Minister, deren Sekretäre dann
die Patente, gezeichnet Amelot, ausfertigten. Um aber den
jüngern für diese Empfehlung zu belohnen, hat ihm der glückliche
ältere Bruder von den Einkünften seiner Stelle eine jährliche
Pension von zehntausend Franken ausgesetzt.

		Dieser Handel ist niemand in der Bastille unbekannt: jeder
Küchenjunge weiß darum – aber warum sollte man Anstoß daran nehmen?
Geben doch alle Stellen in der Bastille zu ähnlichen Geschäften
Anlaß. Die Stelle des Kommandanten z. B. trägt etwa achttausend
Livres jährlich ein: der gegenwärtige Inhaber derselben hat seinem
Vorgänger eine Baarzahlung dafür gemacht, deren Betrag mir nicht
bekannt ist, und zahlt ihm außerdem eine jährliche Pension von
tausend Thalern, wie ich ganz gewiß weiß.

		Die Schließerstellen werfen ungefähr neunhundert Livres jährlich
ab. Sie werden gewöhnlich mit ehemaligen Lakaien des Gouverneurs
besetzt: um sie zu belohnen, macht man sie zu Henkern. Aber auch
diesen schmählichen Lohn für ihre frühern Mühen erhalten sie noch
nicht unentgeltlich: es findet sich kein einziger unter ihnen, der
nicht bei Antritt seiner Stelle gezwungen wäre, irgend einem
männlichen oder weiblichen Günstling ein Geschenk zu machen oder
eine Rente auszusetzen.

		Die Wäsche sogar ist Gegenstand eines derartigen Schachers. Die
angestellte Wäscherin erhält vom König im Durchschnitt drei Sous
für jedes Hemd, sie verpachtet aber ihr Recht an einen Unternehmer,
der [bookmark: page264]ihr
den dritten Teil des ausgesetzten Lohnes überläßt und die Wäsche
der Gefangenen für zwei Sous das Stück reinigt.

		Auf solche Weise also werden der König und die Gefangenen
bedient, so werden diese Vertrauensämter verschachert! Das sind die
Menschen, denen das Leben eines Unschuldigen in die Hände gegeben
wird, eines Unschuldigen, der sich nur ein häufiger mit der Tugend
als mit dem Verbrechen verknüpftes Unglück zum Vorwurf zu machen
hat, das Unglück, zahlreiche und mächtige Feinde zu haben.

		XXVII. (S. 199.) [ Der Ort, wo vor hundert Jahren der
Italiener Exili in der Giftmischerei Unterricht erteilte.] Es
ist bekannt, daß die Verbrechen der berüchtigten Brinvilliers im
vorigen Jahrhundert ihre Quelle in dem Unterrichte hatten, den der
Geliebte der Marquise in diesem Fache in der Bastille empfing. Sein
Lehrer war dort ein Italiener namens Exili, den man ihm zum
Stubengenossen gegeben hatte. Nebenbei bemerkt, geht aus diesem
Umstande wie aus den Denkwürdigkeiten, die ich bereits angeführt
habe, klar und deutlich hervor, daß man damals in der Bastille
weder die Einsamkeit noch die zahllosen Entbehrungen kannte, die
jetzt die charakteristische Beschaffenheit derselben ausmachen.
Ohne Zweifel hat aber nicht die Gefahr jenes verbrecherischen
Unterrichts die jetzige Umgestaltung herbeigeführt.

		Übrigens handelt es sich hier nicht um die unselige Theorie
Exilis: ich rede hier nur von der Leichtigkeit der praktischen
Bethätigung derselben. Nun steht aber fest, daß diese Leichtigkeit
in der Bastille im vollsten Maße vorhanden ist: es ist einem
Gefangenen, falls die Regierung sein Leben auf diesem Wege
gefährden wollte, absolut unmöglich, sich dem zu entziehen, wie es
absolut unmöglich ist, ich sage nicht: den Beweis für das
Verbrechen zu erhalten, falls es auf Eingeben anderer begangen
würde, und daß man ihm nicht entgehen könnte, sondern auch nur des
geringsten Anzeichens davon habhaft zu werden. Wenn daher auch das
Verbrechen im letztern Falle der Verwaltung nicht unmittelbar zum
Vorwurf gemacht werden kann, so ist sie im Hinblick auf die
Leichtigkeit, mit der es infolge ihrer Anstalten begangen werden
kann, doch immer mitschuldig daran. Wenn ein Reisender in einem
Gehölze von zwei Räubern ermordet wird, würden wir da demjenigen
von beiden, der sich begnügt hätte, ihm die Hände festzuhalten,
während sein Gefährte ihn erwürgte, wohl die Behauptung hinten
lassen, er habe nicht zum Morde mitgeholfen? [bookmark: page265]

		Du tugendreicher und wohlgesinnter Fürst, flößt dir nicht schon
der bloße Gedanke Abscheu ein? Infolge der Einrichtung der Bastille
kann dein Name jeden Tag gleichzeitig das Hilfsmittel für das
feigste aller Verbrechen und ein undurchdringlicher Schleier zu
dessen Verheimlichung werden. Du würdest den aufs Blutgerüst
schicken, der dir den Antrag zu machen wagte, du sollest mit deiner
geweihten Hand den Schlachtopfern der Tyrannei deiner Minister
einen tödlichen Trank reichen – infolge jenes teuflischen Systems
aber sichert ihnen die Lettre-de-cachet, die sie dir ablocken, die
Möglichkeit, diesen Trank ungestraft selber zu kredenzen!

		Die Büttel, die in ihren Diensten stehen, werden hoch und heilig
beteuern, daß schon dieser bloße Verdacht ein ihrem Ehrgefühl
angethaner Schimpf sei. Aber ich wiederhole: sind die Gesetze,
welche die Privatgefängnisse untersagen und die Freiheit des
Menschen zu ehren gebieten, etwa weniger zu Recht beständig,
weniger heilig als die, die sein Leben schützen? Wen schmutzige
Gewinnsucht veranlaßt, die erstern nicht bloß ohne Gewissensbisse,
sondern sogar mit Freuden zu übertreten, wird der sich bedenken,
die letztern zu verletzen, sobald ein größerer Gewinn, ein
stärkerer Köder ihn lockt? Was ist das aber für eine Tugend, die
von dem Preise abhängt, den man dafür zahlen will? Und wären auch
die höhern Beamten einer solchen Bedenklichkeit fähig – werden es
die untern sein? Sichert nicht das Geheimnis, das die Bastille
umgiebt, ihnen Straflosigkeit und Erfolg, falls sie der Versuchung
erliegen? Alle kaufen ihre Stellen, wie ich oben gezeigt habe.
Werden nun aber Menschen, die imstande sind, das Recht zu diesem
entehrenden Dienste mit Geld zu erkaufen, nur weil er einträglich
ist – werden diese Menschen standhaft die Versuchung zurückweisen
können, ihn durch Gefälligkeiten, die ihnen gut bezahlt werden,
noch einträglicher zu machen?

		Ich lege einen besondern Nachdruck auf diesen Gedanken, weil er
mich lange Zeit peinvoll beschäftigt oder vielmehr zerfleischt hat,
und weil er unter den zahllosen Gründen, welche die Abschaffung der
Bastille oder wenigstens ihres Verwaltungssystems zur Pflicht
machen, der hervorstechendste ist. Man kann einen Regenten, selbst
wenn er die besten Absichten hegt, wohl in dem Grade täuschen, daß
man ihm einredet, die Staatsgefängnisse im allgemeinen und die
willkürlichen Befehle, durch welche sie mit Bewohnern gefüllt
werden, seien ein von der Regierung unzertrennliches und zur
Erhaltung der öffentlichen [bookmark: page266]Ordnung wie der Krone unerläßliches Zubehör
– keinem aber wird man einreden können, es liege in seinem
Interesse, den verächtlichsten Satelliten über das Leben aller
seiner Unterthanen ohne Unterschied ein Recht einzuräumen, das er
sich selbst anzumaßen nicht wagen würde. Und doch ist erwiesen, daß
dies eine notwendige Folge der Einrichtung der Bastille ist!

		XXVIIl. (S. 203.) [ Eine Inschrift belehrt ihn, daß er
dies dem Herrn Raymond Gualbert de Sartines zu verdanken hat.]
Nicht bloß die Uhr allein hat Herr Raymond Gualbert de Sartines u.
s. w. so sinnreich entworfen. Die Inschrift meldet, daß er auch der
Bauherr des Gebäudes war, an welchem die Uhr angebracht ist. Dies
Gebäude enthält die Küche, das Badezimmer der Frau Gouverneurin und
den Stall für die Schließer sowie die übrige Horde, die sich
Oberstab nennt, den Gouverneur ausgenommen, der, wie
bemerkt, draußen wohnt, ob schon seine Küche drinnen liegt und die
gnädige Frau drinnen badet. Diese Bäder aber haben Besonderheiten,
die ebenso bemerkenswert sein dürften wie die Uhr.

		Nichts scheint gleichgültiger zu sein, als ob die Frau eines
Gouverneurs an diesem oder an jenem Orte badet, und nichts sollte
in der That gleichgültiger sein. In der Bastille aber hat alles
seine Folgen, und diese sind immer schmerzliche.

		Da das Badezimmer der gnädigen Frau im Innern des Schlosses
liegt, so muß man, um dahin zu gelangen, den Hof d. h. den einzigen
Raum durchschreiten, der, wie oben dargelegt, den Gefangenen zum
Spazierengehen geblieben ist. Nun müssen aber die Lakaien das
Wasser zutragen, sie müssen hinein- und wieder hinausgehen: jeder
Gang aber zieht, wie man gesehen hat, für den Spaziergänger einen
Kabinettsbefehl nach sich. (Vgl. S. 204.)

		Dann kommen die Kammerfrauen. Die Hemden, die Handtücher, die
Pantoffeln der gnädigen Frau müssen in das Badezimmer geschafft
werden, und das Land würde verloren sein, wenn ein Gefangener auch
nur das Geringste von diesen Staatsgeheimnissen wahrnähme.
Jede Einfuhr eines solchen Artikels hat daher ein Ins
Kabinett! zur Folge.

		Endlich erscheint Madame selbst. Sie ist gewichtig, ihr Gang
etwas langsam, die Strecke, die sie zu durchschreiten hat, ziemlich
lang. Der Posten schreit: Ins Kabinett!, sobald er ihrer
ansichtig wird, sowohl um ihr seine Achtung zu beweisen als um
seine Wachsamkeit zu [bookmark: page267]zeigen, und der Gefangene muß fliehen, muß
im Kabinett bleiben, bis sie in ihrem Badezimmer angelangt
ist. Ihre Rückkehr aus demselben ist von denselben Formalitäten
begleitet, nur in umgekehrter Ordnung: auch in diesem Falle hat der
Gefangene das Vorübergehen der Herrin, der Kammerfrauen und der
Lakaien im Kabinett abzuwarten.

		Einmal während meiner Gefangenschaft hatte der Posten das
Fluchtsignal zu brüllen vergessen, und die moderne Diana ward in
ihrem Negligé erblickt: der Aktäon des Tages war ich. Ich erlitt
nun zwar meinerseits keine Metamorphose, der unglückliche Soldat
aber wurde auf acht Tage ins Loch gesteckt. Die Sache konnte mir
nicht verborgen bleiben, weil ich selbst den Befehl dazu erteilen
hörte.

		Anderwärts verleihen die Bäder Gesundheit oder bilden die
Einleitung zu einem Vergnügen. Eine Gouverneurin der Bastille aber
hat keinen Anfall von Reinlichkeit, der nicht mehrere Anfälle von
Verzweiflung nach sich zöge.

		XXlX. (S. 208.) [ Hinsichtlich der Nahrung und der
Kleidung.] Worin die Nahrung besteht, weiß man schon aus dem
Texte. Was nun die Kleidung anlangt, so hat sich der Gouverneur mir
gegenüber häufig seiner Freigebigkeit bezüglich dieses Artikels
gerühmt: ich glaube, er hat mich nie mit einem Besuche beehrt, ohne
der Hosen zu gedenken, die er höchst freigebiger Weise an
seine Gefangenen verteilte – denn er bediente sich stets des
Possessiv-Pronomens, wenn er von den unglücklichen Eingekerkerten
sprach. Nun höre man, was mir selbst begegnet ist.

		Ich wurde am 27. September in dem Augenblicke, wo ich mich zu
einem Essen aufs Land begeben wollte, und folglich in der Kleidung
verhaftet, die man um diese Jahreszeit auf einer solchen Reise zu
tragen pflegt. Bis zu Ende November war es mir aber nicht möglich,
mir irgend etwas weiteres, was es auch sein mochte, an Wäsche oder
Kleidungsstücken anzuschaffen, und ich mußte mich daher in diesem
Monate, der i. J. 1780 sehr streng war, entschließen, entweder mein
Zimmer nicht mehr zu verlassen oder aber nackt, buchstäblich nackt,
auf dem Spaziergange der Heftigkeit der Kälte Trotz zu bieten. Und
doch hatte ich, wie erwähnt, bei den Offizieren Geld niedergelegt
und verlangte nichts weiter als die Erlaubnis, Hosen kaufen
zu dürfen, während sie den andern, wie man mir sagte,
geschenkt wurden.

		Weiter: in den letzten Tagen des November endlich schickte man
[bookmark: page268]mir aus
dem Hause des Sieur Le Quesne eine Zufuhr für den Winter. Dieselbe
bestand aus Strümpfen, die einem sechsjährigen Kinde zu eng gewesen
sein würden, und einigen andern Kleidungsstücken, die im Verhältnis
dazu zugeschnitten worden waren. Ohne Zweifel war man der Meinung
gewesen, ich müßte entsetzlich eingeschrumpft sein. Dies Vorkommnis
wird nur denen kindisch erscheinen, welche die Umstände außer Acht
lassen: das folgende aber wird niemand lächerlich vorkommen.

		Ich beklagte mich in schmerzlichen Worten über diese höhnische
Zusendung und bat den Gouverneur, das Wickelzeug wieder
zurückzuschicken und dafür zu sorgen, daß ich Ersatz dafür
erhielte, oder aber mir den Ankauf von Kleidungsstücken zu
gestatten. Darauf erwiderte er mir in Gegenwart eines seiner
Kollegen und eines Schließers rundweg: Ich könnte mich zum – –
scheeren; er – – in meine Hosen; man müsse sich nicht in die Lage
bringen, daß man in die Bastille käme, oder auszuhalten wissen,
wenn man drin wäre.

		Ich muß anerkennen, daß seine Gefährten die Augen
niederschlugen, und daß ich acht Tage später einen Schlafrock und
Hosen erhielt.

		Wenn diese unbegreiflichen Grausamkeiten nicht auf Befehl
geschahen, so müssen sie veröffentlicht werden, damit sie meinen
Nachfolgern erspart bleiben; waren sie aber zu Recht beständig,
gehörten sie entweder zur Hausordnung oder zu der besondern
Behandlung, die für mich vorgeschrieben war, so müssen sie
ebenfalls veröffentlicht werden, damit dem gewissenhaften
Gouverneur nicht die Belohnung entgehe, die sein Diensteifer
verdient.

		*

		[bookmark: page269]

			[bookmark: foot178]Ich citiere aus dem
Gedächtnis und kann mich in Bezug auf ein oder zwei Worte irren:
aber ich bin sicher, daß ich mich weder hinsichtlich der Sache,
noch hinsichtlich der Phrase irre.

Linguet.

Trotz dieser ausdrücklichen Versicherung befindet sich der
Verfasser hier in einem sachlichen Irrtume; man sehe das Nähere im
Anhang unter GG nach.

D. Übers.
	[bookmark: foot179]Die
Gefangensetzung in einem Staatsgefängnis gehörte auch noch später
zu den beliebtesten Mitteln, sich eines unbequemen Ehemanns zu
entledigen. »Ich kenne,« erzählt Mirabeau ( Lettre-de-cachet, p. 268), »die nähern
Verhältnisse von sechs festen Schlössern, die 1775 dreihundert
Gefangene enthielten. In dem, welches ich selbst acht Monate lang
bewohnte, habe ich einige dreißig in der Nähe gesehen und
beobachtet: ich war ihr Tröster und Ratgeber, wenigstens zum
größten Teile, und daher sind die urkundlichen Belege für das, was
sie mir von ihren Angelegenheiten erzählten, durch meine Hände
gegangen. Drei von diesen Unglücklichen hatten kein anderes
Verbrechen begangen, als daß sie mit hübschen Frauen verheiratet
waren, welche von einigen jener dekorierten Lakaien protegiert oder
vielmehr unterhalten wurden, die man, ohne Zweifel im Gegensinne,
große Herrn nennt, und die gleichzeitig die erbärmlichsten
Sklaven und die unbarmherzigsten Tyrannen sind. Es steht mir nicht
zu, dem Publikum die Namen der treulosen Ehefrauen zu nennen, von
denen ich rede; wagte man mich aber dazu herauszufordern, so würde
ich sie dem Sitteninspektor angeben und ihm die Beweise für ihre
Schande liefern.«

D. Übers.
	[bookmark: foot180]D. Übers.
	[bookmark: foot181]Wie man wohl merkt, war damit
nicht etwa der meine in die Bastille gemeint: der fröhliche
Einzug ( la joyeusé entrée) ist
ein Sonderrecht der Souveräne von Brabant.

Linguet.
	[bookmark: foot182]In der That ist das
betreffende Schreiben bis heute noch nicht ans Licht gekommen. Nur
Bachaumont hat uns in seinen Denkwürdigkeiten wenigstens den ersten
Satz desselben aufbewahrt. »Man spricht,« erzählt er, »viel von
einem äußerst beleidigenden Briefe an den Marschall Herzog de
Duras, der mit den Worten beginnt: Wer sind Sie denn, daß Sie
das Recht zu haben glauben, mich zu fragen u. s. w.? Da aber
niemand ihn gelesen zu haben behauptet und er nicht ins Publikum
gedrungen ist, so darf man immerhin die Thatsache in Zweifel
ziehen.« Die Thatsache ist nun allerdings durch die Angaben
Linguets außer Zweifel gestellt, über den Brief aber dürfte
schwerlich je etwas Näheres bekannt werden.

D. Übers.
	[bookmark: foot183]Dieser lächerliche oder, wie Linguet verstärkend sagt:
sehr lächerliche ( très-ridicule) Neffe des Herrn de Leyrit war
niemand anders als der später so berühmte Duval d'Epréménil. Er
hatte sich etwas unvorsichtiger- und unbefugterweise in den Prozeß
gemengt, den der legitimierte Sohn Lally-Tollendals zwecks
Cassation des gegen seinen Vater ergangenen und vollstreckten
Urteils angestrengt hatte, und wurde dafür von Linguet, der diesen
Prozeß mit der größten Spannung und Aufmerksamkeit verfolgte, in
den Annalen mit einer Lage des beißendsten Witzes
überschüttet.

D. Übers.
	[bookmark: foot184]Ein ähnlicher Zug wird von
Caligula berichtet. Cf. Suet. in Calig. c.
28.

D. Übers.
	[bookmark: foot185]Linguet hätte sich hier auf Sueton berufen
können, der es als ein Beispiel der unmenschlichen Grausamkeit
Tibers anführt, daß » einzelnen Gefangenen nicht nur der Trost
wissenschaftlicher Beschäftigung, sondern sogar Gespräch und Besuch
versagt ward« ( Suet. in Tib. c.
61).

D. Übers.
	[bookmark: foot186]Linguet ist hier aus Unkenntnis in einen
doppelten Irrtum verfallen: einmal nahm nämlich Spandau keineswegs
bloß Militärgefangene auf, und zweitens erfolgte die
Gefangensetzung (wenigstens zu Linguets Zeiten) nicht auf Befehl
des Königs, sondern nur auf Grund eines Erkenntnisses eines
Civil- oder Militärgerichts. Spandau kann daher weder mit der
Bastille verglichen werden, noch kann, wenigstens im allgemeinen,
von preußischen Lettres-de-cachet die
Rede sein. Der seit Carlyle in Bezug auf seine
Regenteneigenschaften allzu häufig überschätzte Friedrich Wilhelm
I. ersetzte dieselben allerdings nur zu oft durch seine
willkürlichen Eingriffe in den Gang der Justiz, wie z. B., um nur
einen einzigen Fall anzuführen, gelegentlich des Kriminalprozesses
gegen den Steuerrat Wilke in Züllichau. Wilke war der
Unterschlagung von Werbegeldern verdächtigt worden, die
Untersuchung hatte indessen nicht das Geringste gegen ihn ergeben,
und die Gerichte sprachen demgemäß den Angeklagten frei. Friedrich
Wilhelm kassierte dies Urteil und entschied aus eigener
Machtvollkommenheit wie folgt: »Obwolen ich berechtigt wäre, den
Schweinhund von Wilke hängen zu lassen, so will ich doch aus
angestammter Huld Gnade vor Recht bewilligen, jedoch soll Wilke
noch heute Morgen um neun Uhr das erste Mal vor der Hausvogtei, das
zweite Mal vor dem Grumbkow'schen Hause, das dritte Mal vor dem
Spandauer Thor von dem Schinder zur Staupen geschlagen und
nachher auf Zeitlebens in das infame Loch nach Spandau gebracht
werden.« Auch Friedrich d. Gr. erlaubte sich gegen Trenk eine
Art Lettre-de-cachet-Verfahren. Dies
sind jedoch nur Ausnahmen, welche die Regel bestätigen, daß in
Preußen ein Unterthan nur auf Grund eines gerichtlichen
Erkenntnisses seiner Freiheit beraubt werden durfte und
wurde.

D. Übers.
	[bookmark: foot187]D. Übers.
	[bookmark: foot188]Dieser
Tadel ist nicht ganz unberechtigt, indessen darf nicht unerwähnt
bleiben, daß in jenen, den Edikten voraufgeschickten Einleitungen
mancher echt humane Grundsatz zum erstenmal von höchster Stelle aus
zum Ausdruck kam, wie denn Linguet selbst das Motto seines Werkes
einem solchen, unter dem Ministerium Necker erschienenen Edikte
entlehnt hat, nämlich der Verfügung vom 30. August 1780, durch
welche die unterirdischen Verließe im Gefängnis des großen Châtelet
aufgehoben wurden. Freilich war auch diese Maßregel nur eine halbe,
denn was nutzte die Aufhebung eines Restes mittelalterlicher
Barbarei in einem einzigen Gefängnisse, während er in allen übrigen
gesetzlich bestehen blieb?

D. Übers.
	[bookmark: foot189]Es war dies ungefähr derselbe Kunstgriff,
den Friedrich Wilhelm III. i. J. 1823 anwandte, indem er
Provinzial-Stände statt der verheißenen Reichsstände
einberief.

D. Übers.
	[bookmark: foot190]Die Bestätigung für diese Angaben Linguets findet man im
Anhang unter LL.

D. Übers.
	[bookmark: foot191]S. die Liste der Gouverneure im
Anhang unter B.

D. Übers.


	
		
		Schluß.

		Ich bin es müde, noch länger die Farben an diesem düstern
Gemälde aufzutragen, obgleich sie noch bei weitem nicht erschöpft
sind. Ich habe hier nur erzählt, was ich selbst erlebt habe, oder
was ich mitteilen konnte, ohne die Quellen bloßzustellen, denen ich
diese Kenntnis verdankte. Was für ein Bild würde es also geben,
wenn ich alles enthüllte, wovon ich durch vertrauliche Eröffnungen
oder durch unbedachtsame Mitteilungen oder durch meinen Scharfblick
Kenntnis erlangt habe, durch jenen Scharfblick, den das Unvermögen,
sich anders zu zerstreuen als durch die Erforschung der ihn
umgebenden Geheimnisse, die man ihm verhehlen will, dem Geiste
eines Gefangenen verleiht?

		Während des Drucks dieser Denkwürdigkeiten ist mir ein
Buch zugegangen, das denselben Stoff behandelt und Über die
Lettres-de-cachet u. s. w. betitelt
ist. Es thut mir leid, daß sich der Verfasser des Werkes nicht
genannt hat, weil dasselbe dadurch weniger glaubwürdig erscheint.
Es deckt die Geheimnisse des Donjon von Vincennes auf, ganz wie das
vorliegende die Mysterien der Türme der Bastille aufdeckt. Man mag
beide Werke miteinander vergleichen, und vielleicht werden wir in
dieser Weise mit der Zeit die Geschichten der zwanzig und einige
Bastillen erhalten, die Frankreich einschließt, oder vielmehr die
Frankreich einschließen.

		Alle diese Werke werden die Betrachtung rechtfertigen, mit der
unser trauriges Gemälde beginnt, eine Betrachtung, auf die man eine
gerechte Regierung, in deren [bookmark: page270]Interesse und Absicht es nicht liegt,
grausam zu sein, nicht oft genug verweisen kann. Was ist denn der
Zweck dieser Geheimniskrämerei, dieser Unergründlichkeit, dieser
Barbarei, welche diese sogenannten königlichen Gefängnisse
auszeichnet? Sollte nicht gerade deshalb, weil hier alles
unmittelbar im Namen des Königs geschieht, alles ein ganz
besonderes Gepräge der Milde oder wenigstens der Gerechtigkeit
tragen? Die Härte ist hier an keine einleitende Formalität
gebunden, auch der Milde sollten daher keine engern Schranken
gezogen sein.

		Selbst wenn diese Gefängnisse tatsächlich mit wirklichen
Staatsverbrechern oder doch Menschen angefüllt wären, die mit Recht
in dem Verdachte stehen, an gefährlichen Komplotten beteiligt
gewesen zu sein, so müßte man doch wenigstens die der
Menschlichkeit geziemenden Rücksichten gegen diese beobachten,
wenigstens so lange, bis sie völlig überführt wären. Verlieren wir
doch den köstlichen Grundsatz nicht aus den Augen, der sich in der
Erklärung vom 30. August ausgesprochen findet, vergessen wir nie
diese Huldigung, die der Wahrheit von der Güte dargebracht ward:
Jede, wenn auch Schuldigen im Verborgenen auferlegte Strafe
ist zum mindesten unnütz! Was aber ist, in der Sprache der
Gerechtigkeit, eine unnütze Strafe? Und mit welchem Namen
soll man diese unnützen Strafen belegen, wenn sich
herausstellt, daß sie nur Unschuldige treffen?

		Nichts ist aber, um es nochmals zu sagen, in diesen
Staats-Gefängnissen, diesen Staats-Folterkammern, diesen
Staats-Marterstätten seltener zu finden als Staats-Verbrecher. Wenn
die zwanzig oder-dreißig Kerker, die in Frankreich diesen
fürchterlichen Namen führen, wenn der Regen von Lettres-de-cachet, der sie mit Bewohnern füllt,
wirklich immer nur zur Bestrafung von Rebellen, zur Vereitlung von
Revolten dienten, so müßte Frankreich ausschließlich mit Catilinas
bevölkert sein. Das Land in der [bookmark: page271]Welt, wo das Joch mit der größten
Willigkeit ertragen wird, müßte also vorzugsweise das Land der
Verschwörungen und eine Rebellen-Höhle sein, eine Annahme, die
ebenso absurd wie schändlich ist.

		Wenn man nun aber die Bastillen nicht mit Verbrechern speist,
mit was für Leuten werden sie dann gefüllt? Gegen wen sind diese
Anstalten gerichtet, durch die sie so furchtbar werden? Für wen
sind diese Kerker bestimmt, deren Stille nur durch Seufzer
unterbrochen wird, und von denen der Schrecken wachsam alles fern
hält, was die Verzweiflung davon fern halten könnte? O Gott! muß
ich es sagen? Für friedliche Familienväter, für tadellose Bürger,
für ehrenhafte Thaten, denen die Regierung vielleicht eine
Belohnung schuldig wäre.

		Will man von tausenden ein Beispiel dafür? Wir führen den Fall
des Sieur de Bure an, den wir bereits in den Annalen, Band
III, S. 239, mitgeteilt haben. Der Sieur de Bure war ein in seinem
Berufe ausgezeichneter Buchhändler. Seine Familie hat seit hundert
Jahren vom Vater auf den Sohn mit Ehren diesen nützlichen Handel
betrieben, der, wenn dabei Gewissenhaftigkeit und Einsicht sich
verbinden, jeder Aufmunterung würdig ist. Er selbst war Vorsteher
seiner Genossenschaft.

		Der Landesherr hält es für zweckmäßig, eine neue Einrichtung bei
dieser Körperschaft einzuführen: ein Gesetz verordnet, daß gewisse
Bücher gestempelt, d. h. mit einem gewissen Zeichen versehen
werden müssen, das ihnen gewisse Rechte sichern sollte. Bis hierher
ging alles vortrefflich, wenigstens für die, denen dieser
Stempel viel Geld eintragen mußte.

		Ein besonderer Befehl aber schärft nun dem Sieur de Bure ein,
daß er selbst diese Stempelung vorzunehmen, daß er sich zum
Handlanger, zum Vollstrecker dieser Operation herzugeben habe. Er
erblickt darin den sichern Ruin mehrerer Familien und der ganzen
Genossenschaft, deren [bookmark: page272]Vorsteher er ist; er glaubt, sein Gewissen
wie seine Ehre fordere, daß er dies Ansinnen ablehne; er bietet
seine Entlassung an, damit das Amt, das ihm widerstrebt, ohne
Aufsehen in willigere Hände übergehen könne.

		Seine Entlassung wird nicht angenommen. Zwei-, dreimal
wiederholt man den unglückverkündenden Befehl: Stemple oder
– – Er beharrt bei seiner Weigerung, das Oder wird in
Ausführung gebracht, man setzt ihn in die Bastille. Und das ist nun
ein Staatsverbrecher!

		*

		[bookmark: page273]

	
		
		Anhang.

		A.

Die Instruktion für die Wachen in der Bastille.

		Diese Instruktion war im Jahre 1761 von Phélipeaux de
Saint-Florentin, dem damaligen Minister für das Departement Paris,
entworfen worden und fand sich bei der Erstürmung der Bastille in
einem gedruckten Exemplar im Wachthause auf dem innern Hofe vor.
Wir teilen sie hiernach dem in den Mémoires historiques et authentiques (
t. I, x. XVI et suiv.) von diesem
Exemplar gegebenen Abdruck in getreuer Übersetzung mit.

		Wach-Instruktion.

		§ 1.

		Der Wach-Kommandant darf mit dem Degen an der Seite nur
eintreten lassen: den König, Ihre Hoheit den Dauphin, die Prinzen
von Geblüt, die legitimierten Prinzen, die Minister Sr. Majestät,
soweit sie Staatssekretäre sind, die Marschälle von Frankreich, die
Hauptleute von der Leibgarde, die Herzöge, die Offiziere des Stabs,
den Direktor oder Ingenieur des Geniewesens, den Offizier für das
Geschützwesen und die Archivbeamten.

		§ 2.

		Es ist dafür zu sorgen, daß der Herr Kommissar de Rochebrune, so
oft er erscheint, unverzüglich Einlaß erhält. [bookmark: page274]

		§ 3.

		Die Unter-Offiziere müssen sich bemühen, sich das Gesicht und
den Namen aller Domestiken und andern Personen einzuprägen, die im
Schlosse aus- und eingehen.

		§ 4.

		Ebenso müssen sie die Namen der Türme kennen, damit sie, wenn
sie nachts Wache stehen, mit Bestimmtheit angeben können, in
welchem derselben sie etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben.

		§ 5.

		Der Posten am Gitterthor auf der Seite des Wachthauses hat das
Thor zu öffnen und zu schließen. Er darf niemand heraus- oder
hineinlassen, den er nicht genau kennt. Wen er nicht kennt, hat er
ohne Unterschied des Geschlechts zu arretieren.

		§ 6.

		Der Posten innerhalb des Gitters auf dem innern Hofe hat in
gleicher Weise zu verfahren und sich namentlich über die Personen
zu vergewissern, die aus dem Innern kommen. Beim geringsten Zweifel
hat er die Verdächtigen anzuhalten und einen Offizier vom Stabe
rufen zu lassen, um die Wahrheit festzustellen. Ferner hat er
nachts, von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, jede Viertelstunde
abzuläuten, am Tage aber, von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, nur
jede Stunde durch drei Schläge an die Glocke zu bezeichnen.
Außerdem hat dieser Posten zur Messe zu läuten, sich nach dem
Läuten in das Wachthaus zurückzuziehen, das Fenster zu schließen
und zu warten, bis er zum Dienst vor der Thür der Kapelle berufen
wird, wo er bis zur Beendigung der Messe zu bleiben hat.

		§ 7.

		Nach der Messe hat er in das Wachthaus zurückzukehren, bis man
ihn benachrichtigt, daß er seinen Posten [bookmark: page275]an der Innenseite bemeldeten
Gitters wieder zu beziehen habe.

		§ 8.

		Er darf die Gefangenen, die auf dem Hofe spazieren gehen, nicht
aus den Augen verlieren und muß unausgesetzt darauf achten, ob sie
Papiere, Billets, Pakete oder irgendwelche andere Gegenstände auf
die Erde werfen oder fallen lassen. Er hat zu verhindern, daß sie
irgend etwas an die Mauern schreiben, und von allem, was er während
der Zeit seines Dienstes bemerkt hat, Bericht zu geben.

		§ 9.

		Den Wachen und allen andern ohne Unterschied, die Offiziere vom
Stabe und die Schließer ausgenommen, ist es auf das ausdrücklichste
verboten, die Gefangenen anzureden oder ihnen Antwort zu geben,
unter welchem Vorwande es auch sei.

		§ 10.

		Wenn den Gefangenen um 11 Uhr vormittags das Mittagsessen und um
6 Uhr nachmittags das Abendessen zugetragen wird, und ebenso in
andern Fällen, wo es dessen bedarf, haben die Wach-Kommandos vier
Füsiliere am Fuße der Treppen auf Posten zu stellen.

		§ 11.

		Nach Anbruch der Dunkelheit haben die Wachen jeden anzurufen,
der sich einstellt, und niemand passieren zu lassen, ohne ihn
gehörig rekognosciert zu haben.

		§ 12.

		Vor dem Aufziehen der Brücken beim Thorschluß hat der Kommandant
des Postens diejenigen im Hause des Gouverneurs benachrichtigen zu
lassen, die die Nacht im Innern zuzubringen haben. Sind die Brücken
aufgezogen, so hat er die Schlüssel dem Herrn Platz-Kommandanten
zuzustellen und bei Eintreffen königlicher Ordonnanzen oder bei der
Öffnung der Thore von dort wieder abzuholen. [bookmark: page276]

		§ 13.

		Bei der Ankunft eines Gefangenen, gleichviel ob bei Tag oder bei
Nacht, hat der Kommandierende seine ganze Mannschaft in das
Wachthaus treten zu lassen und darauf zu achten, daß der Gefangene
nicht gesehen werde und mit niemand rede.

		§ 14.

		Die Öffnung der Thore hat im Sommer um fünf, im Winter um sechs
Uhr morgens zu erfolgen, wofern nichts anderes befohlen wird.

		§ 15.

		Sind Arbeiter im Innern beschäftigt, so muß ihnen in allen
Fällen eine, und wenn die Umstände es erfordern, mehrere
Schildwachen beigegeben werden, damit sie besagte Arbeiter mit der
nämlichen Aufmerksamkeit und Sorgsamkeit überwachen, als ob ihnen
ein Gefangener anvertraut wäre, um zu verhindern, daß etwas gegen
das Beste des Dienstes des Königs geschehe oder was zur Bestechung
führen und ein Einverständnis mit einem Gefangenen anbahnen
könnte.

		§ 16.

		Werden der Wach-Gefreite oder andere Unter-Offiziere zur
Begleitung eines Gefangenen in den Garten oder auf die Türme
kommandiert, so ist ihnen ausdrücklich verboten, irgend eine
Unterhaltung mit ihm zu haben. Sie haben nur auf sein Thun zu
achten, damit er nach außen keine Zeichen gebe, und ihn zur
bestimmten Stunde zurückzuführen und einem Offizier vom Stabe oder,
in Ermanglung dessen, einem Schließer zu übergeben.

		§ 17.

		Treffen königliche Befehle ein, einen oder mehrere Gefangene in
Freiheit zu setzen, so darf der Posten am Gitter sie unter keinem
Vorwande hinauslassen, wenn nicht ein [bookmark: page277]Offizier vom Stabe sie
begleitet. Ebenso ist ohne Unterschied bezüglich der Gefangenen zu
verfahren, denen der Spaziergang im Garten gestattet ist, und
findet sich kein Offizier im Schlosse, so gehen die Gefangenen
nicht spazieren.

		*

	
		
		B.

Die Gouverneure der Bastille von 1404-1789.

		Zur Vervollständigung der geschichtlichen Notizen über die
Bastille geben wir nachstehend eine Liste der Gouverneure dieses
Schlosses, die im wesentlichen den Angaben Carras in den
Mémoires historiques et
authentiques und Charpentiers in der Bastille dévoilée entnommen ist.

		I. J. 1404, unter Karl VI. (1380-1422), wurde der Befehl über
die nunmehr völlig zur Citadelle ausgebaute Befestigung der Porte
Saint-Antoine dem Sire de Saint-Georges anvertraut.

		Diesem folgte 1413, ebenfalls unter Karl VI., aber von dessen
Sohne, dem damaligen Regenten und spätern Karl VII., eingesetzt,
der Prinz Ludwig von Bayern, von mütterlicher Seite ein
Oheim des Dauphin-Regenten.

		Um 1430, während der Herrschaft der Engländer, stand die
Bastille eine Zeitlang unter dem Befehle des Sire de
l'Isle-Adam, eines Anhängers des Hauses Burgund. Zu jener Zeit
brach eine Verschwörung unter den Gefangenen aus: man wollte die
Porte Saint-Antoine den Leuten Karls VII. öffnen und hatte bereits
die Wachen des Schlosses überwältigt. L'Isle Adam schlug jedoch den
Aufstand durch persönliche Tapferkeit nieder und ließ in der Folge
sämtliche Gefangene ertränken.

		Nach der Rückeroberung von Paris, um 1437, befehligte Thomas
de Beaumont das Schloß, aber nur kurze [bookmark: page278]Zeit. Bei einem Kampfe, den
der berühmte Connétable de Richemont (1393-1458) zwischen
Saint-Denis und Pierre-Frit mit den Engländern aufgenommen hatte,
wurde er von diesem mit seinen Leuten zu Hilfe gerufen und in der
Schlacht getötet.

		Unter Ludwig XI. (1461-1483) findet sich Philippe
L'Huillierals Gouverneur der Bastille genannt. Er wohnte als
solcher auf Befehl des Königs den sämtlichen Verhören bei, die 1475
mit dem Connétable Louis de Luxembourg, Grafen de Saint-Pol,
angestellt wurden.

		I. J. 1588 wurde der Gouverneur-Posten von Heinrich III. dem
Herzog Heinrich von Guise übertragen, und dieser ernannte
den Prokurator des Parlements von Paris Bussy le Clerc mit
dem Titel eines Schloßhauptmanns ( capitaine) zu seinem Stellvertreter.

		Nach der Ermordung des Herzogs von Guise (Dezember 1588) und
während der Belagerung von Paris durch Heinrich IV. befehligte, vom
Herzog von Mayenne eingesetzt, der Sieur de Bourg in der
Bastille, die er am 25. März 1594, drei Tage nach der Einnahme der
Stadt, an Heinrich IV. übergab und dafür freien Abzug erhielt.

		Der Nachfolger de Bourgs war de Vic, dem die Stelle in
Anerkennung seiner bei der Einnahme der Stadt geleisteten Dienste
noch am Tage der Übergabe des Schlosses vom König übertragen ward.
De Vic wurde 1601 zum Gouverneur von Saint-Denis und später zum
Gouverneur von Calais befördert, wo er 1610 starb.

		An seine Stelle trat 1601 Maximilien de Béthune, Herzog von
Sully, der berühmte Minister Heinrichs IV. Er bekleidete den
Gouverneur-Posten bis zum Jahre 1611 und erhielt bei Niederlegung
desselben eine Entschädigung von sechzigtausend Franken.

		Während der Regierung Ludwigs XIII. (1610-1643) fand ein
häufiger Wechsel in der Besetzung der Stelle statt. [bookmark: page279]Zunächst behielt sich
Catherine von Medicis als Regentin selbst den Posten des
Gouverneurs vor und ernannte ihren Ehren-Kavalier de
Châteauvieux nur zum Kommandanten des Schlosses. Auf
Châteauvieux folgte, ebenfalls nur mit dem Titel Kommandant, aber
gleich diesem mit allen Befugnissen eines Gouverneurs bekleidet,
der Graf de Lauzière, ältester Sohn des Marschalls de
Thémines, der dann am 16. Dezember 1616 durch du Thiers, ein
Geschöpf des Marschalls d'Ancre, ersetzt wurde. Nach der Ermordung
des Marschalls durch Vitry (1617) trat des letztern Schwager, der
Baron de Persan, an du Thiers' Stelle. Diese drei
letztgenannten Kommandanten waren insbesondere mit der Bewachung
des Prinzen Condé beauftragt.

		Nach der Entfernung der Königin-Mutter bekleidete Ludwig XIII.
zunächst den Marschall de Bassompierre mit dem Amte eines
Gouverneurs der Bastille (1617). Bassompierre rückte auch mit
sechzig Schweizern in das Schloß ein, mußte aber schon nach zehn
Tagen auf Befehl des Königs dem Connétable de Luynes den
Platz räumen, der wiederum noch im selben Jahre durch den
Marschall de Vitry ersetzt ward.

		Zu Anfang 1626 wurde Vitry durch Bréante, Herzog von
Luxembourg, den Bruder des Connétable de Luynes, abgelöst,
schon am 7. Mai aber verjagte Du Hallier, Marschall de
l'Hôpital, der Bruder Vitrys, die Luxembourgsche Besatzung aus
dem Schlosse und legte dreißig Mann von der Garde hinein. Diese
Schaar stand unter dem Befehle des Sieur de la Coste, der
bis zum Jahre 1644 als Kommandant fungierte.

		In diesem Jahre wurde Le Clerc du Tremblay von der
Regentin Anna von Österreich zum Gouverneur ernannt, sah sich aber
am 13. Januar 1649, während der Unruhen der Fronde, genötigt, das
Schloß an die Truppen des Parlements zu übergeben, in deren Besitz
es bis zum [bookmark: page280]21. Oktober 1652 blieb. Als Schloßhauptmann
fungierte während dieser Zeit der Obergerichtsrat Broussel
und als Kommandant dessen Sohn, der ehemalige Garde-Fähnrich de
Louvière.

		Am 21. Oktober 1652 übergab de Louvière das Kommando auf Befehl
des Königs und gegen eine Entschädigung von neunzigtausend Livres
an Herrn de la Bachelerie, der die Bastille interimistisch
bis zum Jahre 1658 verwaltete.

		I. J. 1658 wurde Jean Baptiste François de Montlezun,
Chevalier Seigneur de Besmaus, von Ludwig XIV. zum Gouverneur
der Bastille ernannt. Er trat sein Amt am 10. April genannten
Jahres an und bekleidete dasselbe bis zu seinem Tode am 10. Oktober
1697.

		Vom 10. Oktober 1697 bis zum 18. September 1698 versah der
Kommandant du Junca, dessen Tagebuch zu den wichtigsten
Urkunden über die Bastille gehört, die Funktionen eines
Gouverneurs.

		Am 18. September 1698 traf der zum Nachfolger des Herrn de
Besmaus ernannte Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, Seigneur de
Dinon et Palteau von der Insel Sainte-Marguerite in der
Bastille ein, trat sogleich sein Amt an und bekleidete dasselbe bis
zu seinem Tode am 26. September 1708. Er war zuvor Gouverneur von
Pignerol und des Fort d'Exiles gewesen und hatte sodann auf den
Iles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat dieselbe Stelle bekleidet.
Mit ihm erschien die eiserne Maske in der Bastille.

		Der Nachfolger des Herrn de Saint-Mars war der bisherige
Kommandant von Vincennes, Charles le Fournier de Bernaville,
Seigneur de Bernaville, der sein Amt am 12. November 1708
antrat und am 28. Dezember 1718 starb.

		Auf Bernaville folgte am 29. Dezember 1718 Jourdain de
Launay, der seit dem 10. August 1710 die Stelle [bookmark: page281]eines Kommandanten der
Bastille bekleidet hatte. Er starb plötzlich außerhalb der Bastille
am 6. August 1749.

		An seine Stelle trat der bisherige Kommandant des Schlosses von
Vincennes Pierre Baisle, der am 5. Dezember 1758
verstarb.

		Baisles Nachfolger wurde sein bisheriger Untergebener, der
Kommandant François Jérôme Dabadie, dessen Tod jedoch die
Stelle schon am 18. Mai 1761 von neuem erledigte.

		Am 29. Mai 1761 wurde dieselbe Antoine Josephe Marie
Mâcon-Chapelles, Grafen de Jumilhac de Cubjac übertragen, der
sie bis zum Oktober 1776 innehatte und dann an de Launay
abtrat.

		Der Sieur Jourdan, Marquis de Launay, war 1740 in der
Bastille selbst geboren worden, hatte zuerst bei den schwarzen
Musketieren und dann bei der Leibgarde gedient und war i. J. 1764
entlassen worden. Durch Kauf hatte er i. J. 1776 die Stelle eines
Gouverneurs der Bastille an sich gebracht (s. S. 263) und
bekleidete dieselbe bis zum 14. Juli 1789, wo er auf dem
Grèveplatze getötet wurde.

		*

	
		
		C.

Der Rechtsgang in den Prozessen der Bastillegefangenen.

		Die Gefangenen der Bastille zerfielen in zwei Klassen: in
Strafgefangene und in Untersuchungsgefangene. Zur Klasse der
erstern gehörten die wegen Majestäts-, Beamten- oder
Günstlings-Beleidigung, wegen Insubordination, wegen
Ausschweifungen, wegen der Religion oder wegen
Familienzwistigkeiten eingesperrten Personen, sowie diejenigen,
[bookmark: page282]die man
gefangen setzte, um sie einem ihnen von Seiten eines ordentlichen
Gerichts drohenden Urteil zu entziehen. Diese Gefangenen wurden
weder einem Verhör, noch sonst einer Rechtsformalität unterworfen.
Die Dauer ihrer Haft hing ganz vom Belieben des Königs respektive
der Minister ab: sie wurden freigelassen, wie sie gefangen gesetzt
wurden – auf Grund einer Lettre-de-cachet.

		Die zweite Klasse bildeten diejenigen, welche man wegen eines
staats- oder gemeingefährlichen Vergehens in die Bastille sperrte,
um ihnen den Prozeß zu machen. In diesem Falle fand zunächst eine
Art Voruntersuchung statt, nach deren Beendigung der Angeschuldigte
je nach Lage der Sache auf Befehl des Königs entweder in Freiheit
gesetzt oder vor ein Tribunal gestellt oder endlich aus der Klasse
der Untersuchungsgefangenen in die der Strafgefangenen versetzt
ward. Das letztere geschah in der Regel mit den Spionen und solchen
Gefangenen, deren Verbrechen man aus Rücksicht auf das Gemeinwohl
oder auf einzelne Personen nicht laut werden lassen wollte. Wurde
der Angeklagte dagegen vor einen Gerichtshof verwiesen, so fand ein
regelrechtes Verfahren statt, nach dessen Abschluß der Inculpat dem
Urteile des Tribunals gemäß entweder in Freiheit gesetzt oder
bestraft ward; im letztern Falle stand es natürlich dem König immer
noch frei, von seinem Strafumwandlungs- oder Begnadigungsrecht
Gebrauch zu machen.

		Der Prozeßgang selbst war nach Herrn Ravaisson unter Ludwig XIV.
folgender:

		»Auf einen vom König unterzeichneten Befehl nahm ein
Polizeiagent den Gefangenen in Haft und führte ihn in die Bastille.
Alsdann begann ein Verfahren, das mit dem unserer
Untersuchungsrichter Ähnlichkeit hatte. Zunächst verhörte der
Polizei-Direktor unter Beistand eines Aktuars den Angeklagten. Er
ließ ihn schwören, die Wahrheit zu sagen. Diese Formalität
wiederholte sich bei jedem Verhör [bookmark: page283]vor und nach der Aussage des
Gefangenen und sogar noch am Fuße des Schaffots, wenn der
Verurteilte eine Erklärung abgeben wollte. Nichts schien damals
einfacher, als einen Angeschuldigten in die Notwendigkeit zu
bringen, entweder einen Meineid zu schwören oder seine Freiheit und
sein Leben zu gefährden.

		»Nach Ablegung dieses Eides hatte der Gefangene seinen Namen,
sein Alter, seinen Stand, seine Wohnung u. s. w. anzugeben. Der
Polizei-Direktor stellte die Fragen und diktierte sie nebst den
Antworten dem Aktuar. Dieser schrieb so schnell als möglich, um das
Verhör nicht aufzuhalten, und daher sind diese in fliegender Eile
gefertigten Schriftstücke nur zu oft unleserlich. Nach beendetem
Verhör las der Aktuar dem Angeklagten das Protokoll vor. Dann wurde
am Fuße desselben angemerkt, ob der Verhörte die Richtigkeit
desselben anerkannt habe oder bestreite. Der Angeklagte und der
Polizei-Direktor unterzeichneten das Original, und die Schreiber
des Aktuars fertigten eine Abschrift aus, die dem Hofe zugesandt
wurde. Oft verwandelte sich auch das Verhör in ein offiziöses
Gespräch, über das der Aktuar kein Protokoll aufnahm, besonders
wenn eine Kommission zur Entscheidung des Rechtshandels ernannt war
und die vom Angeklagten abgegebenen Erklärungen Personen
kompromittieren konnten, deren Verfolgung die Regierung nicht für
angebracht hielt. In solchen Fällen schrieb der Aktuar auf zwei
getrennte Bogen: auf den einen die Umstände, welche den Richtern
unterbreitet werden sollten, auf den andern die, welche man
geheimhalten wollte – alles mit Redlichkeit. Man fälschte keine
Antwort, und verbarg nichts, was dem Angeklagten günstig sein
konnte. Nur die Umstände wurden geheim gehalten, über die der König
allein unterrichtet sein wollte. Dann übersandte der
Instruktionsrichter dem Minister, der die Lettre-de-cachet verabfolgt hatte, das Protokoll
und fügte eine motivierte Auseinandersetzung seiner Ansicht über
[bookmark: page284]die
Angelegenheit bei; die Befehle des Königs entschieden. Waren sie
dem Angeklagten günstig, so wurde er ohne Verzug in Freiheit
gesetzt; im entgegengesetzten Falle, wenn die Sache infolge ihrer
Natur oder auf Befehl des Königs geheim bleiben sollte, wurde der
Inkulpat für ›auf Befehl des Königs gefangen zu halten‹ betrachtet.
Dies war das gewöhnliche Ende der Prozesse, die man nicht bekannt
werden lassen wollte, und des Verfahrens gegen die Spione, die nie
vor Beendigung des Kriegs entlassen wurden.

		»Forderte aber das Interesse der Gesellschaft eine öffentliche
Bestrafung des Schuldigen, so verfuhr man in der Bastille nahezu in
der sonst gebräuchlichen Weise. Auf den Bericht des
Polizei-Direktors legte der Minister die Angelegenheit dem
Staatsrate vor, der sie bisweilen vor das Parlement, bisweilen aber
auch vor eine Kommission verwies, die aus Staatsräten und
Requêtenmeistern gebildet wurde: auf solche Weise wurde z. B. das
Arsenal-Gericht für die Giftmischer eingesetzt. Ein derartiger,
jedesmal nur für den besondern Fall eingesetzter Gerichtshof hatte
einen, bisweilen auch, wenn der Fall von Wichtigkeit war, zwei
Präsidenten, die Zahl der Richter aber wurde durch Verfügung
bestimmt. Zu diesen gehörte stets der Polizei-Direktor, und beinahe
immer wurde derselbe zum Referenten gewählt. Außerdem wurde dem
Tribunal ein Generalstaatsanwalt beigegeben.

		»Der Kanzler gab den verschiedenen Mitgliedern Nachricht, daß
sie sich im Arsenale einzufinden hätten. Waren sie dort beisammen,
so nahm die Kammer ihre Installation vor, indem sie das
Einsetzungs-Dekret in ihr Protokollbuch eintragen ließ. Von nun an
wurde der Prozeß nicht mehr als Polizeisache im geheimen, sondern
in aller Öffentlichkeit fortgeführt: es handelte sich fortan um die
Verurteilung und Bestrafung von Verbrechern. Der Referent stellte
neue Verhöre mit dem Angeklagten an, wenn auch die ersten, die er
auf Befehl des Königs vorgenommen hatte, richtig [bookmark: page285]und rechtsgültig waren.
Die Protokolle darüber gingen dem Generalstaatsanwalt zu, der
danach die üblichen Anträge stellte. Erschienen die
Belastungsbeweise stark genug, so wurde den Angeklagten der
Beschluß des Staatsrats eröffnet. Von diesem Augenblicke an wurden
sie nicht mehr auf einfachen Befehl des Königs, sondern im Namen
der Kammer gefangen gehalten: sie gehörten jetzt den Richtern, die
nach ihrem Ermessen über sie entschieden. Bisweilen ließ man die,
deren Unschuld festgestellt war, ohne weiteres frei, ohne sie erst
vor die Kammer zu berufen. Der Generalstaatsanwalt stellte seine
Anträge, und die Kammer faßte darüber ihre Beschlüsse; es ging
völlig wie im Parlamente zu. Waren die Verhöre abgeschlossen und
die Zeugen vernommen, so recolierte man auf Antrag des
öffentlichen Anklägers und nach Beschluß der Kammer den
Angeklagten, d. h. man ließ ihn seine gesamte Aussage durchlesen
und fragte ihn dabei abermals, ob er sie für wahr und unverfälscht
anerkenne, und ob er noch etwas daran zu ändern habe. Ebenso
recolierte man die Zeugen. Diese wurden bisweilen von den
Behörden zur Abgabe ihres Zeugnisses berufen; oft schlug auch der
Generalstaatsanwalt seine Zeugen vor, und alsdann ordnete die
Kammer deren Vorladung an. Ein Gerichtsdiener des Staatsrats
forderte sie auf, entweder im Arsenale selbst oder vor den
Instruktionsrichtern zu erscheinen. Diesen letztern stand es frei,
ihre Sitzungen zu halten, wo es ihnen beliebte. War dies alles
geschehen, so wurden die Protokolle über die Verhöre der Beklagten
und die Aussagen der Zeugen als rechtsgültige Beweisstücke
anerkannt. Auf einen neuen Antrag ordnete dann die Kammer die
Konfrontation der Zeugen mit den Angeklagten an.

		»Der mit der Voruntersuchung beauftragte Gerichtsbeamte ließ
daraufhin die Parteien zusammen vorführen, und fragte sie, ob sie
einander erkennten und ob sie sich Vorhaltungen zu machen hätten.
Dann verlas der Aktuar [bookmark: page286]aus dem Aussageprotokoll des einen, was auf
den andern Bezug hatte. Man fragte den Inkulpaten, was er dagegen
einzuwenden habe. Erkannte er die Richtigkeit des Zeugnisses an, so
war die Konfrontation binnen kurzem zu Ende; man ließ ihn
unterzeichnen, und nichts hielt den Gang des Verfahrens auf. In der
Regel aber leugnete der Inkulpat und brachte seinerseits
Beschuldigungen gegen den Zeugen vor. Dann spielten sich die
heftigsten und traurigsten Scenen vor dem Richter ab; in der Regel
war dies der entscheidende Augenblick des Prozesses.

		»War die Voruntersuchung beendet, so reichten die
Instruktionsrichter dem Minister ihre Berichte ein, und dieser
holte die Befehle des Königs ein.

		»Sehr oft hatte das Einsetzungsdekret die Kammer nur zur
Einleitung des Verfahrens ermächtigt: in diesem Falle ermächtigte
dann eine neue Verfügung des Staatsrats die Richter, endgültig über
das Schicksal der Angeklagten zu entscheiden. Diese Verfügung wurde
dem Präsidenten zur Eintragung in das Protokollbuch zugestellt. Die
Gerichtsdiener thaten sie gleicherweise dem Inkulpaten kund und
ließen ihm eine Abschrift davon zurück. Von dem Verbrechen war in
diesem Schriftstücke gewöhnlich nur in ziemlich unbestimmten
Ausdrücken die Rede, um den Familien die Schmach und dem Publikum
das Ärgernis zu ersparen.

		»Die Verfügung des Staatsrats führte ausführlich die Namen, den
Stand und die Zeitpunkte auf, die Strafanträge aber erschienen
bisweilen allzu hart, weil immer nur das geringfügigste der
Verbrechen namhaft gemacht wurde, um das Publikum über den Rest in
Unwissenheit zu erhalten. Man suchte damals die von einzelnen
Individuen verübten Greuel zu verhehlen, weil man dergleichen
Enthüllungen als gefährlich für die Gesellschaft ansah. Dies System
hat zu seltsamen Irrtümern Anlaß gegeben, da es Personen, deren
Namen man schonen wollte oder deren [bookmark: page287]Beispiel man fürchtete, mit dem Nimbus
unrechtmäßig hingeschlachteter Opfer umgab.

		»Der Generalstaatsanwalt setzte die Anklageschrift auf; es war
das eine ziemlich trockene Aufzählung der verschiedenen Protokolle
und der einzelnen Umstände des ganzen Verfahrens, die den
Anklageakten der gegenwärtigen Staatsanwälte in keiner Hinsicht
nahekommt.

		»Nachdem er die Anklage unterzeichnet und auf dem Tische der
Kammer niedergelegt hatte, zog der Generalanwalt sich zurück.
Dieser Beamte wohnte nur selten den Sitzungen bei: seine Aufgabe
bestand darin, Anträge zu stellen, und da vor den Kommissaren keine
Advokaten-Plaidoyers stattfanden, so wäre es eine Barbarei gewesen,
wenn man bei Prozessen, wo der Angeklagte allein vor den Richtern
erschien und Verteidigungsmittel einzig in seiner eigenen
Gewandtheit suchen mußte, der Anklage vollen Spielraum gegeben
hätte,

		»Die Kammer nahm von dem Antrage Kenntnis. Ein Mitglied las
denselben vor, und der Referent gab einen Überblick über die ganze
Untersuchung. Alsdann ordneten die Kommissare die Vorführung des
Angeklagten an. Die Häscher des Staatsrats holten ihn daraufhin aus
einem benachbarten Zimmer ab, wohin die Offiziere von Vincennes
oder der Bastille ihn geführt hatten. Diese Offiziere betraten
niemals den Sitzungssaal, sondern mußten draußen warten.

		»Der Präsident befahl dem Gefangenen, auf dem Anklageschemel,
bisweilen auch auf einem gewöhnlichen Sessel, Platz zu nehmen; oft
verhörte man ihn auch stehend hinter der Barre. Der Grund für diese
Unterschiede ist nicht immer zu erraten: wahrscheinlich hingen sie
mit dem Stande oder dem Alter und der größern oder geringern
Strafbarkeit des Inkulpaten zusammen. Die Richter trugen den Kopf
bedeckt, der Angeklagte war stets barhäuptig.

		»Der Präsident verhörte ihn von neuem, und man [bookmark: page288]hörte schweigend seine
Antworten an, die gewöhnlich zu einer Verteidigungsrede wurden, in
der der Angeschuldigte sich zu rechtfertigen oder die Richter zu
rühren suchte. Nur selten unterbrach man ihn. Ein Sekretär schrieb
den Hauptinhalt seiner Aussagen nieder und nahm das Protokoll der
Sitzung auf. In der Regel genügte eine einzige, in besonders
schweren Fällen fanden indessen mehrere Sitzungen statt. Nach
Beendigung derselben führte der Gerichtsdiener den Gefangenen
wieder ab und übergab ihn dem Offizier, der ihn hergebracht hatte.
Alsdann schritt man, falls die Zeit es noch erlaubte, ungesäumt zur
Abstimmung. Der Referent sprach zuerst, dann nahm der jüngste
Richter das Wort, und ihm folgten die übrigen der Anciennetät nach
bis hinauf zum ältesten. Der Präsident stimmte zuletzt und sammelte
die Stimmen seiner Kollegen. Im Fall der Stimmengleichheit gab die
seine den Ausschlag. Das durch Stimmenmehrheit gefällte Urteil
wurde vom Präsidenten, in einzelnen Fällen auch vom Referenten,
aufgesetzt; gewöhnlich ließ man es dann vom Sekretär ins Reine
schreiben. Es wurde von sämtlichen Richtern unterzeichnet, während
die im Laufe der Untersuchung gefaßten Beschlüsse nur vom
Präsidenten und vom Referenten unterschrieben wurden. Wenn möglich,
verlas der Aktuar dem Angeklagten das Urteil der Kammer noch am
selben, im andern Falle aber am folgenden Tage, falls dies kein
Sonn- oder Feiertag war. War die durch das Urteil verhängte Strafe
leichter Art, ein Verweis oder die sogenannte Ehrenbuße,
[bookmark: text192]F192 so
wurde der Verurteilte abermals vorgeführt, und der Präsident
erteilte ihm, nachdem [bookmark: page289]er ihn hatte niederknieen lassen, eine
strenge Zurechtweisung. Im Falle der Freisprechung befahl der König
die Entlassung des Gefangenen. War auf Verbannung erkannt worden,
so wurde der Verurteilte ebenfalls aus dem Gefängnis entlassen und
bisweilen von einem Polizeibeamten an den ihm zum Aufenthalte
angewiesenen Ort geleitet.

		»War die verhängte Strafe schwererer Art, so ordnete die Kammer
die gewöhnliche und die außergewöhnliche Folter an. [bookmark: text193]F193 Der Referent
in Begleitung des Aktuars ließ den Verurteilten in die Folterkammer
bringen, niederknien und das Haupt entblößen. Der Aktuar verlas das
Urteil. Dann trat der Henker mit seinen Gehilfen ein, und nun
spielten sich ebenso greuelvolle und empörende wie widersinnige
Scenen ab, die indessen zu jener Zeit von den besten Köpfen als
etwas ganz Einfaches und Natürliches betrachtet wurden.

		»Nachdem der Verurteilte gebunden und auf die Folterbank gesetzt
war, wurde ein vorgängiges Verhör mit ihm angestellt. Man ließ ihn
abermals schwören, die Wahrheit zu sagen, und wiederholte dann die
bereits früher an ihn gestellten Fragen. Er blieb nun entweder beim
Leugnen oder entschloß sich, um der Folter zu entgehen, alles
einzuräumen. Was er aber auch that, das Urteil mußte vollstreckt
werden. Die Folter war nur das unerläßliche Vorspiel der
Hinrichtung. Der Aktuar schrieb die Antworten auf. Erklärte der
Angeklagte endlich, daß er nichts mehr zu sagen habe, so wurde das
Protokoll verlesen, der Beamte und der arme Sünder unterzeichneten
es, und der Henker begann sein Werk.

		»Obgleich es mehrere Arten der peinlichen Frage gab, kamen in
der Bastille doch nur zwei zur Anwendung: die Wasserfolter und die
spanischen Stiefel. Die Männer [bookmark: page290]wurden beiden unterworfen, bei den
Frauen kamen nur die Stiefel in Anwendung.

		»War durch das Urteil auf die Wasserfolter erkannt worden, so
wurden die Hände des Verurteilten mit Stricken an zwei in die Mauer
eingelassene eiserne Ringe festgebunden. Dasselbe geschah mit den
Füßen, und dann wurden die Stricke in der Weise angezogen, daß der
Körper vollständig auf der Reckbank ausgestreckt lag, die man
unterschob. Der Henker zwängte dem armen Sünder einen mit Wasser
gefüllten Horntrichter zwischen die Zähne, und dieser mußte wohl
oder übel schlucken. Die sechsmalige Wiederholung dieses Vorgangs
hieß die gewöhnliche Folter. Natürlich befragte der Richter den
Verurteilten nach jeder Leerung des Trichters, dieser antwortete
indessen die meiste Zeit über nur durch Schmerzenslaute. Alsdann
schritt man zur außergewöhnlichen Folter, die in der Einflößung von
acht Kannen Wasser bestand. Das auf dem Magen lastende Gewicht des
Wassers verursachte unerträgliche Schmerzen.

		»Das Verfahren mit den spanischen Stiefeln war einfacher. Der
dazu Verurteilte saß dabei auf einem Stuhle, an dem er mit den
Armen festgebunden war; die Beine hingen gerade und lotrecht herab.
Zwischen beiden und an der Außenseite derselben wurden je zwei
Brettchen angebracht und mit Stricken aneinander gepreßt. Um den
Druck zu vergrößern, trieb man mit einem Schlägel hölzerne Keile
zwischen die Bretter – bei der gewöhnlichen Folter vier, bei der
außergewöhnlichen acht.

		»Bei der Folterung war stets ein Arzt und ein Chirurg
gegenwärtig, um bei eintretender Gefahr für das Leben des armen
Sünders einzuschreiten. War die Folter überstanden, so band man den
Verurteilten los, legte ihn vor einem starken Feuer auf eine
Matratze nieder und ließ ihm die nötige Pflege angedeihen, um ihn
wieder ein wenig zu Kräften zu bringen. Bisweilen verging eine
geraume Zeit, bevor er reden konnte. Auch während der
Klöppelschläge [bookmark: page291]hatte das Verhör seinen Fortgang genommen.
Über alles wurde ein Protokoll aufgesetzt, dem Unglücklichen
vorgelesen und von ihm unterzeichnet. Der Anblick dieser fast
unleserlichen, durch die Tortur erpreßten Unterschriften erregt
einen unwillkürlichen Schauder. Nun blieb dem Verurteilten nur noch
zu sterben übrig. Oft ging er noch am selben Tage von der Folter
zum Richtplatz. Alsdann erschien ein Priester, um ihn zur Reue zu
ermahnen und anzuhalten, daß er durch offene Bekenntnisse sich den
ewigen Strafen entziehe. Die im Schlosse angestellten Geistlichen
wohnten niemals der Hinrichtung bei. Der Beichtvater war selten ein
Jesuit, da dieser Orden immer einen Widerwillen gegen dergleichen
traurige Ämter hatte, nie ein Mönch, weil Ludwig XIV. eine
ungemeine Abneigung gegen diese hegte. Auf Ansuchen der Minister
berief der Erzbischof von Paris einen Weltpriester zu diesem Amte,
und fast alle erfüllten ihre Pflicht in wackerer und milder Weise.
Einige trieben ihren Eifer bis zur Leidenschaft für ihre
Beichtkinder: der Beichtvater der Brinvilliers z. B. schilderte die
Giftmischerin nahezu als eine Heilige. Der Genuß des Abendmahls
wurde dem Verurteilten nie verstattet.

		»Wenn nicht Zwischenfälle die Folter über die Maßen verlängert
oder der Hof einen Aufschub angeordnet hatte, fand die Hinrichtung
noch am selben Tage statt. Die gewöhnliche Richtstätte, die im
Urteil im voraus bestimmt wurde, war die Place de Grève oder die
Croix du Trahoir. Dort errichteten die Gehilfen des Henkers während
der Nacht oder am frühen Morgen den Galgen oder den Holzstoß. Der
Platz wurde von der Scharwache besetzt, um den erforderlichen Raum
frei zu halten und den Henker gegen die Neugierigen zu schützen,
die immer bereit waren, ihm übel mitzuspielen oder die Verurteilten
zu beschimpfen. Es gab drei Arten der Todesstrafe: Galgen, Beil und
Scheiterhaufen. Dieser letztere bestand aus zwei- bis dreihundert
[bookmark: page292]mit
Teer getränkten Reisigbündeln, in deren Mitte der arme Sünder
angekettet wurde. Bisweilen aber erfuhr diese Strafe eine
Milderung: der Präsident schrieb unter das Urteil ein
Retentum d. h. einen Befehl zur Erdrosselung des
Verurteilten, und damit das Publikum die Sache nicht übel nehme,
erdrosselte der Henker, während er die Holzwellen zu ordnen schien,
den Unglücklichen ohne Wissen der Zuschauer, indem er den eisernen
Halsring zusammenschraubte, mit dem er an den Pfahl gekettet war.«
Ravaisson I, p.
XXXII-XXXIX.

		Der Adel genoß bekanntlich das Vorrecht, mit dem Beile gerichtet
zu werden, und in einzelnen Fällen wurde dann der Leichnam der
Familie zum Begräbnis ausgeliefert; alle übrigen Gerichteten wurden
vom Henker verscharrt, respektive ihre Asche in die Seine
geworfen.

		Von einer Exekution in der Bastille selbst ist nur ein Beispiel
bekannt: der Marschall Biron wurde am 3. Juli 1602 im großen Hofe
des Schlosses enthauptet. Da aber alles, was in diesem
Staatsgefängnis vorging, in das tiefste Geheimnis gehüllt war und
nichts mehr geeignet ist, unbegründete Befürchtungen zu erwecken,
als eine derartige Geheimniskrämerei, so erhielt sich die Furcht
vor heimlichen Hinrichtungen in der Bastille nicht bloß beim Volke,
sondern auch unter den Gefangenen. »Ich wollte mich eben
niederlegen,« bemerkt La Porte in seinen Denkwürdigkeiten, »als ich
ein starkes Geräusch vernahm und meine Thüren aufschließen hörte,
was mich aufs höchste in Erstaunen und zugleich in Schrecken
setzte. Ich hatte nämlich verschiedene Personen und sogar meinen
Soldaten [bookmark: text194]F194 sagen hören,
daß einzelne Gefangene aus Besorgnis vor einem Aufstande des Volkes
bei Nacht hingerichtet worden seien: ich glaubte, man wollte mit
mir auf die nämliche Weise [bookmark: page293]verfahren.« La
Porte p. 145. In ähnlicher Weise ließ auch Frau von
Staal sich erschrecken. Noch am Tage ihres Eintritts in das
Gefängnis wurde sie mit ihrem Kammermädchen Rondel aus dem Gelaß,
in das man sie zuerst geführt hatte, in ein anderes gebracht. »Wir
wurden,« erzählt sie, »in diesem Zimmer ebenso sorgfältig
verrammelt wie im ersten. Kaum hatte man uns eingeschlossen, als
ich ein Geräusch vernahm, daß mir völlig unerhört schien. Ich
horchte eine ziemliche Weile, um zu enträtseln, was es sein könnte.
Da ich nichts davon begriff, das Geräusch aber ununterbrochen
fortdauerte, so fragte ich Rondel, was sie davon dächte. Sie wußte
nicht, was sie mir antworten sollte, da sie aber sah, daß ich
unruhig darüber war, sagte sie, es käme vom Arsenal her, von dem
wir nicht weit entfernt waren, und wäre vielleicht das Gestampf
einer Maschine zur Pulverbereitung. Ich versicherte, daß sie sich
täusche, daß dies Geräusch weit näher sei, als sie glaube, und
höchst eigentümlich wäre. Und doch war die Geschichte ganz einfach:
ich entdeckte in der Folge, daß die Maschine, die ich für offenbar
bestimmt gehalten hatte, uns zu Staub zu zermalmen, nichts anderes
war als der Bratenwender, dessen Geräusch wir um so deutlicher
vernahmen, da das Zimmer, in das man uns gebracht hatte, gerade
über der Küche lag.« Staal II,
101. Danach kann es nicht allzu sehr befremden, daß auch bei
Linguet das Geräusch eines nächtlichen Begräbnisses allerlei
schauerliche Befürchtungen erweckte.

		Ganz ähnlich verhielt es sich mit der Folter. Dieselbe kam im
achtzehnten Jahrhundert in der Bastille nicht mehr zur Anwendung,
die Furcht vor derselben aber dauerte nichtsdestoweniger fort. Auch
bezüglich dieses Punktes können wir uns auf Frau von Staal berufen.
»Wenige Tage vor meiner Verhaftung,« berichtet sie, »hatte der Abbé
Chaulieu mir anläßlich der Personen, die man damals in die Bastille
setzte, schauerliche Geschichten von dem [bookmark: page294]erzählt, was in diesem
Gefängnis vorgehen sollte, unter anderm auch die Geschichte einer
vornehmen Frau, die dort in früherer Zeit, ohne daß man sie vor
Gericht gestellt hätte, gefoltert worden war und zwar so hart, daß
sie ihr Lebelang verstümmelt blieb. Er behauptete, die Folter werde
hier häufig ohne jede Formalität angewandt und von den Hausbeamten
vorgenommen. Diese Meinung, die er mir eingeflößt hatte, war höchst
beunruhigend für mich. Ich galt für die Mitwisserin des
Geheimnisses unserer Angelegenheit, man hielt mich ohne Zweifel für
ganz so schwach, wie Frauen es zu sein pflegen, und überdies war
ich eine unbedeutende Persönlichkeit: allem Anschein nach mußte
also die Wahl auf mich fallen, falls man diesen Weg einschlug.
Nicht wenig von dieser Vorstellung in Anspruch genommen, wünschte
ich aufs sehnlichste zu erfahren, ob sie begründet sei oder nicht;
aber ich wußte nicht, wie ich das anstellen sollte. Eines Tages
endlich, als der Kommandant bei mir war, wagte ich das Gespräch auf
verschiedene Dinge hinzulenken, die dem Gerede nach in der Bastille
vorgehen sollten: er bezeichnet die meisten als kindische Märchen.
Schließlich bemerkte ich ihm mit leiserer Stimme, wie man immer zu
thun pflegt, wenn man verlegen ist, man behaupte, daß im Schlosse
bisweilen ohne jede Rechtsform zur Anwendung der Folter geschritten
würde. Darauf gab er keine Antwort. Wir gingen während dieses
Gesprächs in meinem Zimmer auf und ab: er machte noch eine Tour mit
mir und ging dann ziemlich rasch hinaus. Ich blieb ganz bestürzt
zurück, mehr als je überzeugt, daß mir eine grausame Behandlung
bestimmt sei. Ich glaubte, der Kommandant sei davon unterrichtet
und diese Kenntnis habe ihm den Mund geschlossen, da er weder seine
Amtspflicht verletzen, noch durch das Vorauswissen das mir
bestimmte Übel näher rücken wollte. Ich fuhr fort, mit großen
Schritten auf und ab zu gehen, und stellte dabei eingehende
Betrachtungen über [bookmark: page295]diesen Gegenstand an. Es lag mir nur daran,
mich wacker zu halten: das Leiden und der Tod kümmerten mich nicht,
aber ich fürchtete die Gewalt, die der übermäßige Schmerz auch über
die festesten Entschlüsse hat, und wagte nicht für mich gut zu
sagen, in einem Falle, wo ich nicht meine eigene Erfahrung zum
Bürgen hatte. Ich rief nun fremde zu Hilfe. Warum sollte ich nicht
thun können, was andere gethan haben? sagte ich zu mir selbst. Man
erduldet ja doch fürchterliche Operationen, um sein Leben zu
retten. Was bewirkt denn der Schmerz? Er erpreßt wohl Laute, kann
aber niemand zwingen, Worte zu artikulieren. Nach dieser Überlegung
beruhigte ich mich und erwartete von mir alles, was nicht über die
Kräfte der Natur ginge, da ich mich durch gewaltige Beweggründe
gestählt fühlte. In der Folge bemerkte ich dann, daß unser
Kommandant auf dem einen Ohre taub war, und da ich mich erinnerte,
daß ich meine Frage gerade an diese taube Seite gerichtet hatte,
lachte ich über den leeren Schrecken, den seine anscheinende
Behutsamkeit mir verursacht hatte.« Staal II, 116.

		Bei den Verhören, welche die Referenten, wie oben bemerkt, mit
den Angeklagten anstellten, wurde nicht immer mit der geziemenden
Loyalität verfahren. Man hat bereits gesehen (S. 63), durch welche
Mittel man La Porte zu einem Geständnis zu bringen suchte, und wird
weiter unten noch erfahren, auf welche Weise man Fouquet zu fangen
suchte und den Chevalier de Rohan wirklich überrumpelte. Ein
weiteres Beispiel liefern uns abermals die Denkwürdigkeiten der
Frau von Staal. »Der Graf de Laval,« heißt es darin, »war zum
Erstaunen der Welt, die ihn für eins der Häupter der Verschwörung
ansah, auf freiem Fuß geblieben. Ich aber zweifelte nicht, daß er
gleichzeitig mit uns verhaftet worden wäre, und fragte daher
Rondel, die ihn nicht kannte, häufig genug, ob sie nicht einen
großen, hagern Mann mit schwarzer Kinnbinde sähe, die er trug,
seitdem ihm im Kriege die Kinnlade zerschmettert [bookmark: page296]worden war. Zu der
Zeit, von der ich eben rede, sah sie ihn endlich ankommen und rief:
»Ah, da ist der Mann mit der Binde!« Ich hatte gerade mit ihm mehr
verhandelt als mit jedem andern, und obgleich ich auf das
Versprechen baute, das wir einander gegeben hatten, hätte ich ihn
doch lieber wer weiß wie weit als so nahe gewußt. – Die
Gefangensetzung des Grafen de Laval diente als Mittel, um den
Marquis de Pompadour zu verstricken, den man durchaus zum Sprechen
bringen wollte, und der bis dahin hartnäckig geschwiegen hatte.
Jetzt nun brachte man als angebliche Geständnisse des Grafen Dinge
aufs Tapet, die er nur diesem anvertraut hatte, und die
zweifelsohne entweder rein erraten oder vielleicht auch von einem
indiskreten Vertrauten enthüllt worden waren, dem der Graf vor
seiner Verhaftung davon Mitteilung gemacht hatte, denn nach
derselben vermochte man kein Wort aus ihm herauszubringen. Indessen
wurde Herr de Pompadour, der nicht von Eisen war, und dem man mit
einer Konfrontation mit dem Grafen drohte, in seinen Antworten
schwankend. Als die Minister ihn erschüttert sahen, führten sie
eine neue Batterie auf, um ihn vollends niederzudonnern.
Maisonrouge, der Kommandant der Bastille, hatte eine große
Zuneigung zu ihm gefaßt. Diesen nahm Herr Le Blanc [bookmark: text195]F195 eines Tages bei Seite und teilte ihm
im tiefsten Vertrauen mit, daß er sich für Herrn de Pompadour
interessiere und daher in Verzweiflung wäre über die schlimme
Wendung, die dessen Sache zu nehmen drohe: man würde ihm sicher den
Prozeß machen und ihm den Kopf herunterschlagen, wenn er diesem
Unglück nicht durch ein aufrichtiges Geständnis aller vorgegangenen
Dinge zuvorkäme; diese Erklärung müsse aber eigenhändig von Herrn
de Pompadour niedergeschrieben werden, weil der [bookmark: page297]Herzog von Orleans
einer solchen Urkunde bedürfe, um sein Verfahren zu rechtfertigen,
und dies sei das einzige Mittel, um zu verhindern, daß er nicht die
in diese Sache verwickelten Personen die ganze Strenge des Gesetzes
empfinden lasse. Dabei ließ Herr Le Blanc den Kommandanten merken,
daß er ihm Dinge von solcher Heimlichkeit nur deshalb anvertraue,
damit er den Marquis de Pompadour zu dem einzigen Entschlusse
bestimme, der ihn noch retten könne. Nachdem er auf diese Weise das
gute Herz des Kommandanten gerührt hatte, ohne befürchten zu
müssen, daß die Regungen desselben durch den Scharfblick seines
Geistes berichtigt würden, versprach er sich den besten Erfolg von
einer Unterhandlung, bei der er den eigenen Gesandten so vollkommen
hinters Licht geführt hatte. – Noch ganz erschrocken über das eben
Vernommene, eilte der arme Kommandant sogleich zu Herrn de
Pompadour, dem er nichts von dieser vertraulichen Mitteilung des
Ministers verhehlte, da man sich sorglich gehütet hatte, ihm in
diesem Falle Verschwiegenheit anzuempfehlen. Der Marquis wurde von
Schrecken ergriffen und entschloß sich zu allem, was man von ihm
verlangte. Er setzte eine Generalbeichte auf, ohne das Geringste zu
verhehlen oder hinzuzuthun. Er that mehr: wenn man einmal ins
Gleiten kommt, macht man erst am Fuße des Abhangs Halt. Er hatte
geschrieben, daß die Herzogin von Maine, als er die in Rede
stehende Angelegenheit mit ihr verhandelte, das Gespräch abbrach,
sobald der Herzog erschien. Verletzt von dem, was den Herzog von
Maine rechtfertigen mußte, bemerkte der Justizminister dem Marquis,
daß man keine Apologie des Herzogs von ihm verlangt habe, und daß
dieser Abschnitt gestrichen werden müsse. Und der Marquis strich
ihn, ohne Herrn d'Argenson fühlen zu lassen, daß er seine
Amtspflicht verletze, wenn er nicht ohne Unterschied sowohl die
entlastenden wie die belastenden Momente entgegennähme ... Als
Belohnung für seine Aufrichtigkeit, [bookmark: page298]gewährte man Herrn de Pompadour, nicht
die Freiheit, auf die man ihm Hoffnung gemacht hatte, aber die
Promenade auf der Bastion, wohin er täglich geführt wurde.«
Staal II, 134. Ohne Zweifel
wird man auch in andern Fällen die Anwendung derartiger Kunstgriffe
nicht verschmäht haben, sobald dieselben Aussicht auf Erfolg boten,
wenn uns auch bei dem Mangel an bezüglichen Memoiren keine weitern
Nachrichten darüber zu Gebote stehen. – [bookmark: text196]F196

		In den Hauptpunkten blieb das oben beschriebene Verfahren auch
im achtzehnten Jahrhundert unverändert. Nur wurde jetzt die
Voruntersuchung statt vom Polizei-Direktor und seinem Sekretär von
einer besondern Kommission geführt, die aus dem Polizei-Direktor,
einem Staatsrat, einem Requêtenmeister und einem Aktuar bestand.
Auch gewährte man jetzt in den meisten Fällen den Angeklagten einen
Rechtsbeistand. Nicht selten fand auch während des Prozesses eine
Überführung des Gefangenen in das Gefängnis des Châtelet oder nach
der Conciergerie statt. Das Urteil in Kriminalsachen wurde fast
stets in der Kapelle der Conciergerie verlesen und der Verurteilte
zu diesem Zwecke gewöhnlich am Abend vorher aus der Bastille
dorthin geführt. Von dort aus trat er dann auch den Gang oder
vielmehr die Fahrt zum Richtplatz an.

		*

			[bookmark: foot192]Amende
honorable. Der Verurteilte hatte in diesem Falle barfuß, mit
dem Strick um den Hals und mit übergeworfenem Hemd unter Führung
des Henkers öffentlich Abbitte zu thun. In der Regel trug er dabei
eine Fackel in der Hand. Honorable bedeutet also in dieser
Verbindung keineswegs ehrenvoll, sondern die Ehre
betreffend, wie schon der entsprechende lateinische Ausdruck
lehrt: multa honoraria.
	[bookmark: foot193]Wohlgemerkt: nach der Verurteilung. Die Folter
hatte also auf das Urteil keinen Einfluß, sondern war nur ein
Strafzusatz, eine Verschärfung der Todesstrafe.
	[bookmark: foot194]Wie schon erwähnt, wurde La Porte
in seiner Zelle von einem Soldaten überwacht.
	[bookmark: foot195]Der Kriegsminister Le Blanc und der Justizminister
d'Argenson waren die beiden vom Regenten zur Untersuchung der Sache
ernannten Kommissare.
	[bookmark: foot196]Man
mag indessen noch die bei Charpentier
IV, 87 und 110 angeführten Fälle vergleichen.


	
		
		D.

Die Beköstigung der Gefangenen.

		Bei dem Unterschiede, der je nach dem Range der Gefangenen, den
Befehlen der Minister oder den Anordnungen des Gouverneurs in der
Beköstigung der Gefangenen [bookmark: page299]gemacht wurde, ist die Verschiedenheit der
darüber vorliegenden Urteile sehr erklärlich. Wir teilen hier
mehrere derselben mit, und zwar zunächst, zur Ergänzung dessen, was
Linguet auf S. 193 ff. darüber sagt, den Bericht des Verfassers der
Remarques historiques (S. 27
ff.), der diesen Punkt sehr eingehend behandelt.

		»Was die Speise der Gefangenen betrifft,« heißt es an gedachter
Stelle, »so richtet man sich darin nach dem Range derselben. Für
fürstliche Personen werden täglich 50 Livres gut gethan. Sodann
giebt es Tische zu 30, 20, 10, 5 und 3 Livres; die geringsten sind
zu 2 Livres 10 Sous – dies ist die Taxe für die Gefangenwärter und
Wächter. Bei diesen Preisen ist jedoch die Wäsche und das Licht mit
einbegriffen: nur das Holz wird besonders gereicht.

		»Die Küche wird von dem Haushalter des Gouverneurs besorgt. Er
hat unter sich einen Koch, einen Küchenjungen und einen
Holzspalter. Alle Schüsseln sind elend und schlecht zubereitet.
Dies ist die Goldmine des Gouverneurs, der seine Einkünfte, wie
immer, so auch hier auf Kosten der Gefangenen erhöht. Außer diesem
ungeheuren Gewinn hat er täglich noch 150 Livres für fünfzehn
angenommene ( supposé)
Gefangenenstellen, jede zu 10 Livres gerechnet, der täglichen
Kosten für jeden wirklichen Gefangenen unbeschadet. Diese 150
Livres täglich werden ihm unter dem Titel Zulage oder
Schadloshaltung gereicht, wozu öfters noch ansehnliche
Geschenke hinzukommen.

		»Außer den Fasttagen besteht das Mittagessen in einer Suppe,
einer Schnitte Rindfleisch und einem Nebengange ( entrée); dagegen giebt es an den Festtagen eine
Suppe, ein Gericht Fische und zwei Nebengänge.

		»Das Abendessen an den Fleischtagen besteht in einem Schnittchen
Braten, einem Ragout und Salat, und an Fasttagen in Eiern und einem
Gericht Hülsenfrüchte. Die Tische zu 5 und 10 Livres sind sehr
wenig besser. Sie bestehen in einem gebratenen, magern halben Huhn,
einer [bookmark: page300]Taube, einem Kaninchen, das bereits
duftet, oder einigen Vögeln und in einem Nachtisch, der alles in
allem nicht zwei Sous kostet.

		»Sonntags giebt es zu Mittag eine schlechte Suppe, eine Schnitte
gekochtes Fleisch (sogenanntes Rindfleisch) und vier kleine
Pastetchen, abends aber ein Schnittchen Braten, es sei nun Rinder-,
Kalbs- oder Hammelbraten, ein kleines Schüsselchen Ragout von
Hammelfleisch mit Rüben ( haricot),
das aber vielmehr nur aus Knochen und Rüben besteht, und einen
Teller mit Salat. Nach dem Öl, welches aufgesetzt wird, kehrt sich
das Herz im Leibe um, höchstens möchte es zur innern Erleuchtung
eines Hauses gut sein. Die Suppen an den Fleischtagen sind immer
dieselben. Montags giebt es zu Mittag statt der vier Pastetchen das
eben erwähnte Ragout, Dienstags eine Bratwurst oder einen halben
Schweinsfuß oder auch ein wenig schlechte Schweinskarbonade,
Mittwochs ein Törtchen, entweder halb gar oder verbrannt,
Donnerstags zwei Stückchen Hammelkarbonade, Freitags einen halben
kleinen Karpfen, gebraten oder gekocht und mit einer Brühe
angerichtet, einen Rochen, den man schon auf zehn Schritt riecht,
Stockfisch mit Butter und Mostrich, oder auch gedörrt mit Gemüse
oder Eiern und abends einige Eier mit brauner Butter oder länglich
geschnitten und frikassiert ( à la
tripe) und Spinat in Wasser oder Milch gekocht. Sonnabends
endlich giebt es eben dasselbe zum zweitenmale, und so bleibt es
jahraus jahrein alle Tage unverändert.

		»An den Tagen des heiligen Ludwig, des heiligen Martin und der
heiligen drei Könige bekommen alle Gefangenen ein Gericht mehr, und
dies besteht in der Hälfte eines gebratenen Huhns oder in einer
gebratenen Taube. Montags an den Fleischtagen giebt man ihnen auch
wohl ein Törtchen.

		»Jeder Gefangene erhält täglich ein Pfund Brot und eine Flasche
Wein, letzterer aber ist schal und elend. Der [bookmark: page301]Nachtisch besteht aus
einem Apfel, etwas Gebacknem und einigen Rosinen und Mandeln, die
ganz dünne auf den Teller gesäet sind, im Sommer auch aus einigen
Kirschen, Johannisbeeren oder Pflaumen. Gewöhnlich ißt man von
Zinn. Einige wenige erhalten auch die Erlaubnis, von Porzellan und
mit silbernen Löffeln und dergleichen Messern (?) und Gabeln zu
essen. Klagt ein Gefangener über das schlechte Essen, so bekommt er
es zwar einige Tage hindurch besser, allein man weiß ihm dafür auf
tausend andere Arten das Leben sauer zu machen.

		»In der elendesten Garküche speist man für zwölf Sous besser als
in der Bastille für so vieles Geld. Im großen und ganzen sind die
Gerichte höchst elend, Suppe und Fleisch ohne Saft und Kraft und
überdies schlecht zubereitet. Das alles trägt dazu bei, die
Gesundheit der Gefangenen zu untergraben, und fordert Gott und
Menschen zur Rache auf.«

		Dem gegenüber können andererseits Dumouriez und Marmontel die
Küche der Bastille nicht genug rühmen. Allerdings darf man dabei
nicht außer Acht lassen, daß beide Gefangene von Rang und Ansehn
waren, mit denen der Gouverneur es auf keine Weise verderben
mochte.

		Dumouriez, der wie weiland Julius Cäsar von sich selbst in der
dritten Person spricht, erzählt über seine Tischverhältnisse
folgendes: »Dumouriez hatte die Gewohnheit angenommen, sich das
Mittag- und Abendessen zusammen, zwischen drei und vier Uhr
täglich, auf sein Zimmer bringen zu lassen. Sein Kammerdiener, der
sich vortrefflich auf die Küche verstand, bereitete ihm Ragouts.
Man speiste sehr gut in der Bastille ( on était fort bien nourri à la Bastille): das
Dessert ungerechnet, gab es zu Mittag fünf und zum Abend drei
Gänge, was, alles gleichzeitig aufgetragen, einen prächtigen
Eindruck machte.« ( Vie du général
Dumouriez, t. I, p. 341).

		Mehr Sachverständiger als Dumouriez spricht Marmontel [bookmark: page302]sich weit
eingehender und ebenfalls mit größter Anerkennung über die
Bastillenkost aus. Die betreffende Stelle seiner Denkwürdigkeiten
ist interessant genug, um eine unverkürzte Wiedergabe zu
rechtfertigen. Zum bessern Verständnis sei noch bemerkt, daß
Marmontel wegen eines angeblich von ihm verfaßten Spottliedes auf
den Herzog d'Aumale in die Bastille spazieren mußte, und daß
Bury der Name seines Dieners war. Nachdem er seinen Einzug
in das Staatsgefängnis geschildert hat, fährt er folgendermaßen
fort ( Mémoires de Marmontel, p.
166):

		»Zwei Stunden später reißt das Geräusch der Riegel mich aus
meiner tiefen Träumerei, und zwei Wärter erscheinen mit einem
Diner, das ich für das meine halte, und beginnen es schweigend zu
servieren. Der eine setzt drei kleine, mit gewöhnlichen irdenen
Tellern bedeckte Schüsseln vor dem Kamin nieder, der andere breitet
ein etwas grobes, aber reinliches Linnentuch über den von den
beiden Tischen, der unbesetzt war. Ich sehe ihn ein ziemlich
sauberes Couvert, bestehend aus einem Zinnlöffel und einer
Zinngabel, sowie gutes Hausbrot auf diesen Tisch legen und eine
Flasche Wein daneben setzen. Nachdem sie diese Dienstleistung
vollzogen, ziehen die Wärter sich zurück, und die beiden Thüren
werden mit demselben Schlüssel- und Riegelgeräusch von neuem
geschlossen.

		»Nun fordert Bury mich auf, mich zu Tisch zu setzen, und
serviert mir die Suppe. Es war ein Freitag. Diese Suppe bestand als
Fastenspeise aus durchgeschlagenen und mit ganz frischer Butter
angerichteten weißen Bohnen, und eine Schüssel von den nämlichen
weißen Bohnen bildete den ersten Gang, den Bury mir vorsetzte. Ich
fand das alles sehr vortrefflich. Die Schüssel Stockfisch, die er
mir als zweiten Gang servierte, war noch besser: der leichte
Knoblauchgeschmack verlieh ihm eine Würze und einen Duft, der dem
Gaumen des leckersten Gascogners geschmeichelt haben würde. Der
Wein war zwar nicht ausgezeichnet, aber [bookmark: page303]doch leidlich. Das
Dessert fehlte – nun, etwas mußte man wohl entbehren. Im übrigen
fand ich, daß man im Gefängnis ganz gut zu Mittag esse.

		»Als ich mich von der Tafel erhob und Bury eben meinen Platz
einnehmen wollte (denn es war noch genug zu einem Diner für ihn
übrig geblieben) – siehe, da erscheinen meine beiden Wärter
abermals mit Pyramiden neuer Schüsseln in den Händen. Beim Anblick
des feinen Tischzeugs, des schönen Porzellans, des silbernen
Löffels und der silbernen Gabel erkannten wir unsern Irrtum. Wir
ließen uns aber nichts merken, und als unsere Wärter nach Absetzung
ihrer Bürde sich zurückgezogen hatten, sagte Bury zu mir: »Ach,
gnädiger Herr, Sie haben soeben mein Diner verzehrt, Sie werden es
also nur in der Ordnung finden, daß ich jetzt meinerseits das Ihre
esse.« – »Das ist nicht mehr als recht und billig,« erwiderte ich
ihm, und die Wände des Zimmers waren gewiß erstaunt, ein herzhaftes
Gelächter erschallen zu hören.

		»Dies Diner sah nicht nach einem Fasttage aus. Hier die
Bestandteile: Eine vorzügliche Suppe, eine Scheibe saftiges
Rindfleisch, ein gesottener Kapaunenschenkel, der von Fett triefte
und auf der Zunge zerging, eine kleine Schüssel mit in Essig
gebackenen Artischocken, eine eben solche mit Spinat, eine sehr
schöne Schmalzbirne, frische Weintrauben, eine Flasche alten
Burgunder und ausgezeichneter Kaffee. Das war das Diner Burys,
mit Ausnahme des Obstes und des Kaffees, welche beiden Artikel er
für mich bei Seite zu setzen geruhte.

		»Nach dem Essen machte mir der Gouverneur einen Besuch und
fragte mich, ob ich mit der Kost zufrieden sei, indem er mir
versicherte, daß ich von seiner eigenen Tafel gespeist werde, daß
er mir selbst die Bissen vorschneiden und daß außer ihm niemand die
für mich bestimmten Speisen anrühren würde. Zum Souper brachte er
mir [bookmark: page304]ein Huhn in Vorschlag, ich dankte ihm
indessen und erklärte, daß das vom Diner übrig gebliebene Obst für
mich hinreichen würde.

		»Dies war meine gewöhnliche Kost in der Bastille, und man mag
daraus schließen, mit welcher Lauheit oder vielmehr mit welchem
Widerwillen man sich dazu verstand, dem Zorne des Herzogs d'Aumale
gegen mich zu Diensten zu sein.«

		*

	
		
		E.

Der Spaziergang in der Bastille zur Zeit der Frau von Staal.

		Das nachstehende Bruchstück aus den Denkwürdigkeiten der Frau
von Staal schließt sich unmittelbar an das an, welches wir auf S.
295-298 mitgeteilt haben. Gouverneur der Bastille war damals
Jourdain de Launay, Kommandant der Herr de Maisonrouge, »ein
gutherziger und freimütiger Soldat voll natürlicher Tugenden, denen
ein wenig Barschheit und Unbeholfenheit beigemischt war, ohne sie
zu verunstalten.« Dieser Offizier interessierte sich für Frau von
Staal, damals noch Fräulein Delaunay, und suchte ihr die
Gefangenschaft auf jede Weise zu erleichtern. Über den Spaziergang
berichtet nun Frau von Staal ( Mémoires, t. II, p. 140) folgendes:

		»Als Belohnung für seine Aufrichtigkeit gewährte man dem Marquis
de Pompadour nicht die Freiheit, auf die man ihm Hoffnung gemacht
hatte, aber die Zerstreuung des Spaziergangs auf der Bastion, wohin
er alle Tage geführt wurde. Ich erhielt einige Zeit später dieselbe
Vergünstigung, ohne sie irgendwie verdient zu haben. Man dehnte
diese Gunst auch noch auf mehrere von uns aus, die nun einer nach
dem andern unter sicherer Begleitung [bookmark: page305]auf den Türmen spazieren geführt
wurden. Mir war als besonderer Vorzug die letzte Stunde zur
Promenade bestimmt worden, und unser Kommandant, der mehr und mehr
Neigung zu mir faßte, hatte sich vorbehalten, mich dabei zu
begleiten. Als er mich am letzten April (1719) abholte, teilte er
mir mit, daß Herr Le Blanc [bookmark: text197]F197 den Befehl mitgebracht habe, alle unsere
Spaziergänge mit dem ersten Mai aufhören zu lassen.

		»Die Seltsamkeit, daß man gerade diesen Tag zu unserer
Wiedereinsperrung bestimmte, nachdem man uns die ganze Rauheit der
Witterung hatte empfinden lassen, überraschte mich und erweckte in
mir die Überzeugung, daß man uns unter dem Anscheine, uns ein
Vergnügen zu gewähren, hatte quälen wollen. Der Kommandant setzte
mir auseinander, daß unsere tiefen Staatsmänner der Ansicht wären,
zu einer Zeit, wo alle Welt spazieren geht, würden die
Vorübergehenden und namentlich die, welche sich für einige von uns
interessierten, diese durch ein Fernglas mustern und ihnen wohl gar
Zeichen geben oder solche von ihnen empfangen, und dies würde von
gefährlichen Folgen sein. »Ach Gott, mein Herr,« bemerkte ich ihm,
»mich würde man vergebens aus der Nähe wie aus der Ferne mustern,
ich würde nichts davon sehen. Wenn mir dergleichen passiert ist,
hat man es mir immer erst sagen müssen. Wer aber sollte das hier
thun?« Während dieses Gesprächs begaben wir uns nach dem Garten der
Bastion, und beim Eintritt in denselben sagte ich wie Phädra:

		»Hoher Sonnengott,

Zum letztenmale seh' ich deine Strahlen!«

		Wie schon aus dem auf S. 69 angeführten Berichte La Portes,
erhellt auch aus dem Obigen, daß es [bookmark: page306]immerhin möglich war, mit einem
gewöhnlichen Opernglase und auch wohl mit besonders scharfen Augen
sowohl von der Straße wie von den Türmen aus jemand zu erkennen:
die Befürchtungen der Gouverneure wie der Regierung waren also
keineswegs völlig unbegründet. Einen weitern Beweis dafür liefert
gerade der Umstand, der die Einstellung der Spaziergänge am ersten
Mai 1719 veranlaßte, und den Frau von Staal allerdings nicht wissen
konnte. Am 28. März genannten Jahres war nämlich Richelieu zum
dritten (und letzten) Male in die Bastille gesteckt worden.
[bookmark: text198]F198 Auch ihm hatte man den Spaziergang auf den Türmen
gestattet, und kaum hatte sich die Nachricht davon in Paris
verbreitet, als die Rue Saint-Antoine gegen Ende April mit einem
Schlage die beliebteste und eleganteste Promenade der Stadt wurde.
Die Damen, die den Herzog für ihr ausschließliches Eigentum
ansahen, dessen der Regent sie wider Gesetz und Recht beraubt
hatte, winkten ihm aus ihren Kutschen mit den Taschentüchern zu,
und ohne Gewalt anzuwenden konnte der Begleiter des Herzogs den
galantesten Kavalier Frankreichs unmöglich hindern, diese Grüße von
seinem Turme herab mit einem Gußregen von Kußhänden zu erwidern. Um
diesem Ärgernis ein Ende zu machen, wurden die Spaziergänge
untersagt und erst später, nach der Erkrankung des Herzogs und
seiner Entfernung aus der Bastille (30. August 1719), von neuem
gestattet, bis de Launay sie um 1779 völlig abschaffte, respektive
auf den Hof beschränkte.

		*

		[bookmark: page307]

			[bookmark: foot197]Der
Kriegsminister, der die Untersuchung in dem Verschwörungsprozesse
leitete.
	[bookmark: foot198]Vgl. den Artikel über Richelieu im Abschnitt
G.


	
		
		F.

Voltaire in der Bastille.

		(Nach den Mémoires
historiques et authentiques, t. II, p. 111 et suiv.)

		François Marie Arouet,

		22 Jahr alt, gebürtig aus Paris, Sohn des Sieur Arouet,
Zahlmeisters der Rechnungskammer, in die Bastille gebracht am 17.
Mai 1717 wegen verschiedener Gedichte und frecher Verse gegen den
Herrn Regenten und die Frau Herzogin von Berry, unter andern wegen
des Gedichts mit dem

		Titel: Puero
regnante .

		Überdies hatte er mehreren Personen gegenüber geäußert, da er
sich nicht in gewisser Weise an dem Herrn Herzog von Orleans rächen
könne, so werde er ihn in seinen Satiren durchaus nicht schonen,
und als man ihn daraufhin fragte, was ihm denn I. K. H. zu leid
gethan habe, sprang er wie ein Wütender auf und rief: »Wie? Sie
wissen nicht, was dieser Sodomit mir zu leide gethan hat? Er hat
mich in die Verbannung geschickt, weil ich dem Publikum gezeigt
hatte, daß seine Messalina von Tochter eine H ... ist!«

		Der Sieur Arouet war am 5. Mai 1716 nach Tulles verbannt worden,
an Stelle Tulles' aber trat auf Ansuchen des ältern Sieur Arouet
Sully-sur-Loire, wo der junge Mann einige Verwandte hatte, deren
Beispiel wohlthätig auf ihn einwirken zu können schien.

		Er verließ die Bastille am 11. April 1718.

		Am 28. März 1726 wurde er zum zweitenmale eingesperrt, aber
schon am 29. April wieder freigelassen. Diesmal war Arouet von
Herrn de Rohan-Chabot thätlich beleidigt worden, und weil er Anlaß
gesucht hatte, sich dafür zu rächen, wurde er verhaftet und in die
Bastille geführt.

		»Ich bringe allerunterthänigst zur Anzeige,« schrieb er damals
an den Minister für das Departement Paris, »daß [bookmark: page308]ich von dem tapfern
Chevalier de Rohan unter Mitwirkung von sechs Gurgelschneidern,
hinter denen er unerschrocken Stellung genommen hatte, meuchlings
angefallen worden bin.

		»Ich habe seit jenem Tage unablässig danach gestrebt, nicht
meiner, aber seiner Ehre wieder aufzuhelfen: das war jedoch eine
allzu schwierige Arbeit.

		»Allerdings bin ich nach Versailles gekommen, aber es ist
durchaus unwahr, daß ich den Chevalier de Rohan bei dem Herrn
Kardinal Rohan habe erfragen lassen« u. s. w.

		Von den im Carra'schen Werke dem Artikel angehängten Liedern
teilen wir hier nur ein einziges mit, das des Dichters der
Pucelle nicht unwürdig
ist.

		Le Janséniste et le
Moliniste.

		Père Simon, doucereux
moliniste,

Frère Augustin, sauvage janséniste,

Tous deux suppôts de la religion,

Allaient à Rome, au père des fidèles,

Solliciter quelque décision,

Qui terminât leurs dévotes querelles.

Nos deux cafards disputaient en chemin

Sur les cinq points de doctrine perverse;

Jeune tendron leur tombe sous la main,

Dans le moment change la controverse:

Le Rigoriste exploita son devant,

L'Ignatien, ayant fait sa prière,

Dévotement prit la route contraire –

Chacun le fit pour l'honneur du couvent.

Ayant tous deux parfait leur entreprise

Un remords vint, non pas aux gens d'Église –

Ils en ont peu, comme pouvez penser,

Car sont de Dieu commis pour les chasser –

Mais à la belle encore dans l'ignorance,

Simple et timide, et qui n'avait alors

Seize ans entiers, c'est l'âge du remords,

Si ce n'est pas celui de l'innocence.

Donc à genoux, avec contrition,

Elle leur dit: »Du Ciel vous êtes maîtres – [bookmark: page309]

D'une pauvrette ayez compassion:

Vous pouvez tout, vous êtes tous deux prêtres!«

Lors lui donnant sa bénédiction,

Le Loyaliste enflammé, plein de zèle,

Lui promit place en la sainte Sion:

L'autre, au recours, chapitrant la donzelle,

Lui refusa son absolution.

		*

	
		
		G.

Richelieu in der Bastille.

		(Nach den Mémoires
historiques, t. II, p. 109.)

		Jean François Armand Duplessis, Herzog von Richelieu, in die
Bastille gesetzt wegen Zweikampfs mit Herrn de Matignon, Grafen de
Gacé, Gouverneur der Landschaft Aunis.

		Der Herzog von Richelieu war damals zwanzig Jahr alt.
[bookmark: text199]F199

		Er wurde dreimal in die Bastille gesetzt: am 22. April 1711, am
4. März 1716 und am 28. März 1719, das erste Mal unter dem Namen
des Herzogs von Fronsac, die beiden andern Male unter dem des
Herzogs von Richelieu.

		Die Ursache seiner Einsperrung i. J. 1711 war die, daß er bei
einer hohen Prinzessin, [bookmark: text200]F200 der Mutter eines großen Prinzen, geschlafen hatte.
Er war dabei von Herrn de Cavoie auf der That ertappt worden, und
dieser teilte die Sache der Frau von Maintenon mit. Im Augenblicke
der Überrumpelung war Herr von Richelieu völlig nackt aus dem Bett
gesprungen und hatte sich darunter versteckt. Er wurde diesmal von
seinem Vater in die Bastille geführt.

		Der Anlaß zu seiner zweiten Einsperrung i. J. 1716 war
folgender. Herr von Richelieu plauderte auf dem [bookmark: page310]Ball der Großen Oper
eine nächtliche Orgie aus, bei der Frau von Matignon das Opfer
aller Gäste und sogar der Bedienten gewesen war, Herr von Matignon
forderte und verwundete ihn, und um ihn den Händen des Parlements
zu entziehen, das die Herzöge und Pairs richten zu wollen sich
erkühnte, schickte man ihn in die Bastille.

		I. J. 1719 brachte ihn sein Verhältnis zu Fräulein von Valois
zum drittenmale ins Gefängnis. Charlotte Aglaé von Valois, spätere
Herzogin von Modena, war die dritte Tochter des Regenten und
sterblich in den Herzog verliebt, der neben ihr noch sieben bis
acht andere Geliebten hatte, von denen drei Prinzessinnen von
Geblüt waren. Die Liebes-Korrespondenz aller dieser Damen ist noch
vorhanden und wird wahrscheinlich eines Tages gedruckt werden. Die
Tochter des Regenten legt in ihren Briefen den lebhaftesten Schmerz
über ihre Abreise nach Modena an den Tag: während der Reise von
Paris nach Lyon schrieb sie dem Herzog sechsundzwanzig bis dreißig
Klagebriefe. Zur Zeit ihrer Abreise
zirkulierte in Paris folgendes Gedicht:

J'épouse un des plus petits princes,

Maître de très-petits États,

Quatre desquels ne vaudraient pas

Une de nos moindres provinces.

Là le plus chéri des amours,

Est celui qu'on fait à rebours,

Nul jeu, finance très-petite –

Quelle différence, grand Dieu!

Entre ce pauvre et triste lieu

Et le riche lieu que je quitte!

Es muß übrigens bemerkt werden, daß diese Liebschaft nicht der
alleinige Grund für die Gefangensetzung des Herzogs war: Richelieu
hatte sich wie der Herzog von Maine mit dem spanischen Gesandten
Prinzen von Cellamare in eine Verschwörung eingelassen, die
gleichzeitig mit der Maineschen entdeckt wurde und seine Verhaftung
zur Folge hatte.

		Am 25. August 1786 machte der Herzog der Bastille [bookmark: page311]einen
letzten Besuch und bestieg dabei die Türme, obschon er neunzig
Jahre fünf Monate zwölf Tage alt war. Er starb 1788.

		*

			[bookmark: foot199]Er war am 13. März 1696 geboren.
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Est celui qu'on fait à rebours,

Nul jeu, finance très-petite –

Quelle différence, grand Dieu!

Entre ce pauvre et triste lieu

Et le riche lieu que je quitte!

Es muß übrigens bemerkt werden, daß diese Liebschaft nicht der
alleinige Grund für die Gefangensetzung des Herzogs war: Richelieu
hatte sich wie der Herzog von Maine mit dem spanischen Gesandten
Prinzen von Cellamare in eine Verschwörung eingelassen, die
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		H.

Fluchtversuche.

		Wir geben nachstehend eine Liste der teils mißglückten, teils
glücklich zu Ende geführten Fluchtversuche aus der Bastille, so
weit uns Nachrichten darüber zugänglich gewesen sind.

		1686. Die Vion, Gattin eines Engländers, eingesteckt am
7. April 1686, weil sie die Kinder eines Edelmanns ins Ausland zu
bringen beabsichtigte, entwischte durch List am 29. Oktober 1686. (
Carra I, 152.)

		1701. Der Graf Boselli, als der Spionage verdächtig samt
seinem zehnjährigen Sohne am 31. Januar 1699 in die Bastille
gebracht, entfloh in der Nacht vom 30. auf den 31. August 1701 mit
Hilfe von Nachschlüsseln. Einen umständlichen Bericht darüber
enthält das von Herrn Ravaisson mitgeteilte Tagebuch des
Kommandanten du Junca. ( Ravaisson X,
196.)

		1756. Antoine Allegre und Mazers de Latude,
genannt Danry, entwichen in der Nacht des 25. Februar 1756.
Wir teilen unten das Nähere über diese merkwürdige Flucht mit. (
Carra II, 206; III, 221.)

		1767. François Marca, ein halber Narr, der mit aller
Gewalt dem König eine politische Denkschrift überreichen wollte,
eingebracht am 22. Juni 1767, öffnete während seiner Gefangenschaft
die beiden eisenbeschlagenen Thüren seines Zimmers mit Hilfe eines
Schüreisens und zweier Schrauben, die er aus seinem Gurtbett
genommen hatte, indem er die Angelbänder zerbrach. Beim Erbrechen
der [bookmark: page312]Treppenthür wurde er von dem damaligen
Major Chevalier überrascht, so daß sein Plan scheiterte. (
Carra III, 90.)

		1781. Der Ingenieur Brun de Condamine, eingebracht am 9.
Februar 1779, wußte sich, in ähnlicher Weise wie Latude, eine
Strickleiter anzufertigen und das Gitter vor seinem Fenster zu
entfernen. Er gelangte glücklich bis in den Graben. Beim Erklimmen
des Rundenwegs aber stürzte er zurück und brach ein Bein. Er wurde
aufgefunden und zur Strafe auf acht Tage in ein Verließ gesteckt.
Erst infolge seines Fluchtversuchs wurde die bis dahin einfache
Vergitterung der Fenster in eine dreifache verwandelt. (
Carra III, 245.)

		Mit welchen Schwierigkeiten eine solche Entweichung aus der
Bastille verknüpft war, erhellt am besten aus dem nachstehend
mitgeteilten Berichte Latudes. Über die beiden Fluchtgenossen sei
hier noch folgendes vorausgeschickt. Antoine Allegre,
Pensionshalter in Marseille, hatte in der Absicht, sich durch
seinen Diensteifer eine Belohnung zu verschaffen, im Februar 1750
die Marquise von Pompadour von einem angeblichen Komplotte gegen
sie in Kenntnis gesetzt, an welchem namentlich Maurepas und der
Erzbischof von Alby beteiligt sein sollten. Da sich diese Angaben
unverzüglich als Verleumdungen erwiesen, so wurde Allegre verhaftet
und nach einer kurzen Gefangenschaft in Montpellier am 29. Mai 1750
in die Bastille gebracht, wo man ihn mit Mazers de Latude in ein
und dasselbe Zimmer sperrte. Latude hatte sich eines ähnlichen
Vergehens schuldig gemacht. Um sich die Gunst der allmächtigen
Favoritin zu erwerben, gab er eine Schachtel mit unschädlichen
Droguen an sie auf die Post und benachrichtigte sie im voraus vom
Eintreffen dieser Sendung, die er als zu ihrer Vergiftung bestimmt
und von unbekannter Hand ausgehend bezeichnete. Der Schwindel wurde
indessen entdeckt und Latude verhaftet. Es gelang ihm zweimal zu
entkommen, beide Male aber fiel er von neuem der französischen
Polizei [bookmark: page313]in die Hände und erlangte erst 1784 seine
Freiheit wieder. Der nachstehende Bericht wurde 1789 nach der
Einnahme der Bastille von ihm veröffentlicht.

		Denkschrift des Herrn de Latude.

		Meine zweite Flucht aus der Bastille in der Nacht
vom 25. auf den 26. Februar 1756.

		»Wenn man sich im Unglück befindet, erscheinen die Tage länger
als Jahre, und das größte Unglück der Verlassenen besteht darin,
daß sie alles von der schlimmsten Seite betrachten. Wir kannten den
Einfluß, den die Marquise von Pompadour auf den König ausübte, und
sagten uns demgemäß: »Wenn diese Frau noch vier, sechs, zehn,
fünfzehn, zwanzig Jahre am Hofe bleibt, so geht unsere Jugendzeit
in der Gefangenschaft hin, und wir werden hier im Gefängnis
sterben. Sehen wir zu, ob wir nicht entfliehen können.« Wenn wir
indessen den Blick auf die zehn Fuß starken Mauern der Bastille,
auf die vierfachen Gitter der Fenster und der Kamine richteten, und
bedachten, von wievielen Bewaffneten dies Gefängnis gehütet wird
und von welcher Höhe die Mauern sind, die die häufig mit Wasser
gefüllten Gräben umgaben, so schien es für zwei Gefangene, die
jeder menschlichen Hilfe beraubt waren, völlig unmöglich, zu
entkommen. Die Offiziere zu bestechen, würde aber selbst Herrn de
Laborde, dem berühmten Banquier, mit allen seinen Schätzen nicht
gelungen sein: man kann sich also denken, was bloße Worte über sie
vermocht haben würden. Mit ein wenig Genie bringt man jedoch alles
zu Stande. Ich werde zeigen, was man alles vom Mute, von der Geduld
und den Hilfsquellen, die man in der Mathematik findet, erwarten
darf.

		»Wir befanden uns zu zweien in einem Zimmer. Nun muß man wissen,
daß der Gefangene in der Bastille weder Messer, noch Schere, noch
sonst ein schneidendes Instrument erhält, und daß der Schließer, d.
h. der Bursche, [bookmark: page314]der das Essen bringt, einem für hundert
Louisd'or keine Rolle Bindfaden zukommen lassen würde – und dabei
brauchten wir vierzehnhundert laufende Fuß Seile, wir brauchten
zwei Leitern, eine hölzerne von zwanzig bis fünfundzwanzig und eine
Strickleiter von hundertundachtzig Fuß Länge, wir mußten im Kamine
vier Gitter losarbeiten, mußten, bis an den Hals in eiskaltem
Wasser stehend und nur fünfzehn bis achtzehn Fuß von einer
Schildwache entfernt, in einer einzigen Nacht eine vier und einen
halben Fuß dicke Mauer durchbrechen, wir mußten aus dem Nichts
erschaffen: und dabei hatten wir nichts weiter als unsere beiden
Hände! Das war noch nicht das Schlimmste: wir mußten sowohl die
hölzerne wie die Strickleiter mit ihren zweihundertundfünfzig
Holzsprossen von je einem Fuß Länge und einem Zoll Stärke, sowie
eine zahllose Menge anderer Dinge verbergen, die in der Zelle eines
Gefangenen verpönt sind. Die Offiziere besuchten und visitierten
uns in Begleitung mehrerer Schließer in jeder Woche zu wiederholten
Malen. Dessenungeachtet war ich unaufhörlich mit diesem Plane
beschäftigt. Ich hatte auch schon mehrere Male mit meinem
Gefährten, der viel Geist hatte, darüber gesprochen, er gab mir
aber immer zur Antwort, die Sache wäre unmöglich, es sei Wahnsinn,
daran zu denken. Seine Gründe aber feuerten nur meine
Einbildungskraft und meinen Mut an, anstatt mich abzuschrecken.

		»Man muß selbst in der Bastille gefangen gesessen haben, um zu
wissen, wie man in diesem Gefängnis behandelt wird. Man stelle sich
vor, man brächte zehn Jahre in einer Zelle zu, ohne seinen Nachbar
über sich oder unter sich nur zu sehen, geschweige denn mit ihm zu
reden. Zu verschiedenen Malen sind Mann, Frau und Kinder in die
Bastille gesteckt worden und jahrelang darin verblieben, ohne zu
wissen, daß ihre Angehörigen in der Nähe waren. Nie wird dem
Gefangenen irgend welche Nachricht mitgeteilt. Mag der König
sterben, mag eine Veränderung im [bookmark: page315]Ministerium vorgehen, nie erfährt
man etwas davon. Die Offiziere, der Chirurg, die Schließer sagen
nichts weiter als: »Guten Tag, guten Abend: bedürfen Sie etwas?«
und das ist alles. Es ist eine Kapelle vorhanden, in der täglich
eine und an den Sonn- und Festtagen drei Messen gelesen werden. In
dieser Kapelle befinden sich vier kleine Verschläge, in welche man
die Gefangenen bringt, die die Erlaubnis haben, die Messe zu hören:
denn alle erhalten diese Erlaubnis nicht, sie gilt vielmehr für
eine Gnade. Jeder dieser Verschläge hat ein Glasfenster mit
Vorhängen, die erst im Augenblick der Aufhebung der Hostie geöffnet
und sogleich wieder mit größter Sorgfalt geschlossen werden, so daß
der Priester nie das Gesicht der Gefangenen und diese immer nur den
Rücken des Priesters sehen.

		»Herr Berryer hatte mir und ebenso meinem Unglücksgefährten die
Erlaubnis gewährt, Sonntags und Mittwochs die Messe zu hören. Der
Gefangene unter uns, d. h. im dritten Zimmer der Tour La Comté,
hatte dieselbe Erlaubnis. Der genannte Turm ist der erste zur
Rechten, wenn man in die Bastille kommt.

		»Ich hatte schon verschiedene andere Zimmer innegehabt und stets
von Zeit zu Zeit Geräusch von den Gefangenen unter mir und über mir
vernommen. Seitdem ich nun im Zimmer 4 der Tour La Comté war, hörte
ich wohl Geräusch über, niemals aber unter mir; und doch wußte ich,
daß das Zimmer 3 besetzt war. Diese Stille fiel mir ungemein auf:
ich wußte nicht, wie ich mir dies Geheimnis erklären sollte. Immer
mit meinem Fluchtplane beschäftigt, sagte ich zu meinem
Leidensgefährten, ich hätte Lust, mir einmal das Zimmer unseres
Nachbars anzusehen, und bat ihn, mir dazu behilflich zu sein. Zu
diesem Zwecke sollte er, wie ich ihm angab, sein Reißzeug in sein
Taschentuch wickeln und bei der Rückkehr von der Messe, sobald wir
im zweiten Stock wären, die Sache so einrichten, daß es beim
Herausziehen des Tuches die Treppe hinunterkollere, [bookmark: page316]dann aber den
Schließer ersuchen, es heraufzuholen. Wie gesagt, so gethan.
Während der Schließer, ein gewisser Daragon, der noch heute, im
Jahre 1789, am Leben ist, hinter dem Besteck herlief, stürze ich
die Treppe hinauf, schiebe den Riegel zurück, öffne die Thür von
Nr. 3, schaue nach der Decke, sehe, daß das Zimmer höchstens zehn
und einen halben Fuß hoch ist, schließe dann die Thür wieder, zähle
von diesem Zimmer bis zu dem unsern zweiunddreißig Stufen, messe
die Höhe einer Stufe, rechne nach und finde, daß sich hier ein
Unterschied von fünf und einem halben Fuß ergiebt. Da keine
steinerne Wölbung vorhanden war, so zog ich daraus den Schluß, daß
die Decke nicht fünf und einen halben Fuß dick sein konnte, denn
das hätte eine ungeheure Last ergeben, daß also hier eine
sogenannte Trommel, d. h. zwei Decken, in der Entfernung von
vier Fuß voneinander, vorhanden sein mußte.

		»Darauf sagte ich nun mit heiterer Miene – denn noch einen
Augenblick zuvor hielt ich uns beide für verlorene Menschen – zu
meinem Leidensgenossen: »Nicht verzweifelt, Freund, mit etwas
Geduld und Entschlossenheit werden wir von hier entkommen. Hier
meine Berechnung. Zwischen dem Zimmer 3 und dem unsern befindet
sich ohne Frage eine Trommel« ... Aber ohne mein Papier
anzusehen, erwiderte er: »Ei zum Henker! und wenn sich alle
Trommeln des Garderegiments hier befänden, was zum Teufel soll uns
das nach Ihrer Meinung bei unserer Flucht helfen?« – »Dergleichen
Trommeln brauchen wir auch gar nicht,« fuhr ich fort. »Wenn aber,
wie ich glaube, zwischen 3 und 4 eine doppelte Decke vorhanden ist,
so daß wir unser Tauwerk und die übrigen Materialien, die wir
brauchen, verstecken können, so sage ich Ihnen gut dafür, daß wir
entkommen.« – »Aber,« erwiderte er mir, »um in der angeblichen
Trommel Tauwerk verstecken zu können, müßte man doch erst welches
haben, und wir haben eben keins. Überdies wissen Sie ja auch sehr
gut, daß es unmöglich [bookmark: page317]ist, auch nur einen zehn Fuß langen Strick
zu bekommen.« – »Was die Seile anlangt,« gab ich zur Antwort, »so
machen Sie sich darüber keine Sorgen, denn hier in meinem
Reisekoffer, wie er da vor uns steht, stecken mehr als tausend
laufende Fuß.« Da ich, während ich so mit ihm sprach, vor Freuden
außer mir war, sah er mich starr an und sagte endlich: »Meiner
Treu, ich glaube, Sie haben den Verstand verloren. Ich weiß so gut
wie Sie, was in Ihrem Koffer und in Ihrem Mantelsack steckt und
fordere Sie heraus, mir auch nur ein fußlanges Stück von einem Seil
zu zeigen. Und dabei sagen Sie mir, es steckten mehr als tausend
Fuß drin.« – »Gewiß,« erklärte ich, »in diesem Koffer befinden sich
dreizehn und ein halbes Dutzend Hemden, zwei Dutzend Paar seidene
Strümpfe, achtzehn Paar Socken, drei Dutzend Handtücher u. s. w. u.
s. w. Wenn wir nun meine Hemden, meine Strümpfe, meine Handtücher,
meine Socken, meine Nachtmützen, meine Taschentücher u. s. w. Faden
für Faden zerzupfen, so erhalten wir Material für mehr als tausend
Fuß Stricke.«

		»Das ist richtig,« sagte er, »aber womit sollen wir die eisernen
Gitter in unserm Kamine losarbeiten? Denn mit nichts können wir
doch unmöglich etwas leisten, und wir haben nur unsere Hände und
können keine Werkzeuge zu einer solchen gewaltigen Arbeit aus der
Erde stampfen.« – »Freund,« gab ich zur Antwort, »die Hand ist das
Instrument der Instrumente: mit ihrer Hilfe werden alle andern
hergestellt, und die Menschen, die ihren Kopf anzustrengen
verstehen, finden überall Hilfsmittel. Sehen Sie diese beiden
Haspen, die unsern Klapptisch halten? Durch Schleifen auf einer
Fliese unseres Fußbodens werde ich sie mit einer Schneide versehen.
Wir haben einen Feuerstahl: ich zerbreche ihn, und in weniger als
zwei Stunden werde ich ein ganz gutes Federmesser daraus
herstellen, mit dessen Hilfe wir zwei Griffe für die Haspen
anfertigen. Dies Messer wird uns noch bei vielen andern [bookmark: page318]Dingen von
Nutzen sein. Mit den beiden Haspen aber, verspreche ich Ihnen,
werde ich es fertig bringen, alle Gitter loszuarbeiten. Ein
Essenkehrer klettert in einem Kamin in die Höhe – ich stehe Ihnen
dafür ein, daß ich es ebenfalls werde.«

		»Den ganzen Tag über besprachen wir die Sache. Sobald wir dann
zu Abend gegessen hatten, rissen wir eine Haspe von unserm Tische
los. Mit dieser Haspe hoben wir eine Fliese des Fußbodens aus den
Fugen und begannen nun dergestalt zu arbeiten, daß wir ihn in
weniger als sechs Stunden bis zum Grunde ausgehöhlt hatten. Zu
unserer großen Genugthuung fanden wir, daß zwei Fußböden in einer
Entfernung von vier Fuß voneinander vorhanden waren.

		»Von diesem Augenblicke an betrachteten wir unser Entkommen als
durchaus sicher. Wir brachten die Fliese wieder an ihre Stelle, so
daß keine Spur von unserer Arbeit zu sehen war. Am andern Morgen
zerbrach ich den Feuerstahl und verfertigte daraus ein kleines
Messer. Mit Hilfe dieses Werkzeugs stellten wir zwei Griffe für die
Tischhaspen her, die beide mit einer Schneide versehen wurden. Dann
zupften wir zwei von unsern Hemden auf, d. h. nachdem wir sie samt
den Säumen aufgetrennt hatten, zogen wir die Fäden einzeln, einen
nach dem andern, heraus. Diese Fäden knüpften wir zusammen und
machten daraus eine gewisse Anzahl Bündel, aus denen wir dann zwei
große Bündel zu je fünfzig Fäden und sechzig Fuß Länge anfertigten.
Diese Bündel oder Strähnen wurden dann zusammengeflochten und
ergaben ein Seil von ungefähr fünfundfünfzig Fuß Länge, aus dem wir
eine Strickleiter von zwanzig Fuß herstellten. Nach Vollendung
dieser Leiter nahmen wir das schwerste Stück Arbeit in Angriff,
nämlich die Entfernung der Eisenstäbe im Kamin. Wir befestigten zu
diesem Zwecke nachts die Strickleiter an diesen Stäben und
erhielten uns vermittelst der Sprossen in [bookmark: page319]der Luft, während wir die
Enden der Stäbe aus der Mauer losarbeiteten: in weniger als sechs
Monaten war uns dies mit allen gelungen. Wir brachten sie aber
wieder derart an Ort und Stelle, daß wir sie in einem Augenblicke
sämtlich entfernen konnten. Diese Arbeit kostete uns unendliche
Mühe. Du lieber Himmel! wir stiegen nie herunter, ohne daß unsere
Hände über und über mit Blut bedeckt waren. Unsere Körper befanden
sich im Kamine in einer so gezwungenen Stellung, daß wir unmöglich
eine volle Stunde arbeiten konnten, ohne einander abzulösen. Dabei
mußten wir alle Augenblick mit dem Munde Wasser in die Löcher
blasen, um den Mörtel zu erweichen, in den die Stäbe eingelassen
waren, und wir waren schon sehr zufrieden, wenn wir in einer ganzen
Nacht eine Linie von diesem Mörtel weggearbeitet hatten. Nachdem
diese Arbeit beendet war, verfertigten wir eine hölzerne Leiter von
zwanzig bis fünfundzwanzig Fuß Länge, um vom Graben auf die
Brustwehr, wo die Posten standen, und von dort in den Graben
steigen zu können. Man lieferte uns täglich mehrere Holzscheite zum
Heizen, die achtzehn bis zwanzig Zoll lang waren. Aus diesen
fertigten wir eine zwanzigsprossige Leiter an.

		»Wir brauchten noch Flaschenzüge und viele andere Dinge. Unsere
beiden Haspen waren zu einer solchen Arbeit nicht geeignet, und
noch weniger konnte man Holz damit sägen. In weniger als zwei
Stunden stellte ich aus einem eisernen Leuchter, den wir besaßen,
und dem zweiten Stück des Feuerstahls eine ganz vortreffliche Säge
her, mit der ich in einer Viertelstunde ein Scheit von der Dicke
eines Mannsschenkels durchgesägt haben würde. Mit unserm Messer,
der Säge und den beiden Haspen zerkleinerten wir nun unsere
Holzscheite, glätteten sie, versahen sie mit Scharnieren und
Zapfen, um sie aneinanderfügen zu können, und brachten an jedem
Scharnier und jedem Zapfen zwei Löcher an, um eine Sprosse und zwei
Pflöcke [bookmark: page320]hindurchstecken zu können, damit das
Ganze Halt bekäme. Sobald wir ein Stück von unserer Leiter fertig
hatten, verbargen wir es zwischen den beiden Fußböden.

		»Mit Hilfe der genannten Werkzeuge verfertigten wir uns einen
Zirkel, ein Winkelmaß, ein Lineal, einen Haspel, Flaschenzüge,
Leitersprossen u. s. w. u. s. w.

		»Da tagsüber die Offiziere und Schließer nicht selten in das
Zimmer traten, wenn wir gerade am wenigsten daran dachten, so
mußten wir nicht bloß unsere Gerätschaften, sondern auch die
kleinsten Holzspäne und Abfälle verbergen, weil das kleinste Stück
uns verraten haben würde. Außerdem wußten wir, daß diese Herrn
bisweilen leise herangeschlichen kamen, um zu hören, was die
Gefangenen durch kleine Löcher, die sie an der Decke anbringen,
einander mitteilen. Um nun jeder Überrumpelung vorzubeugen, gaben
wir allen Dingen einen besondern Namen. Die Säge z. B. nannten wir
Faun nach einer Waldgottheit der Römer, den Haspel
Anubis nach einer Gottheit der alten Egypter, die der
Nilmessung vorstand, die Haspen Tubalkain nach dem Erfinder
der Schmiedekunst, das Loch zwischen den beiden Fußböden, in
welchem wir unsere Sachen verbargen, Polyphem in Anspielung
auf die Höhle des Riesen, von dem die Alten so viel gefabelt haben,
die hölzerne Leiter Jakob im Hinblick auf die Leiter, deren
die Heilige Schrift Erwähnung thut. Die Sprossen hießen
Schößlinge, ein Strick eine Taube, weil sie nämlich
weiß waren, ein Fadenbündel ein kleiner Bruder, das Messer,
das aus dem Bruchstück des Feuerstahls hergestellt war, der
Wauwau ( toutou) u. s. w. u.
s. w. Wenn jemand in das Zimmer trat und wir hatten etwas zu
verstecken vergessen, so nannte der entfernter Stehende dem näher
Befindlichen den Namen der Sache: Faun, Anubis, Jakob,
Tubalkain u. s. w., und der andere, der sogleich verstand, was
das heißen sollte, warf nun sein Taschentuch, eine Serviette oder
[bookmark: page321]dergleichen darüber, kurzum, ließ
verschwinden, was versteckt werden mußte. Wir waren beständig auf
unserer Hut.

		»Die hölzerne Leiter, die wir anfertigten, hatte nur einen Arm
und war zwanzig bis fünfundzwanzig Fuß lang. Sie hatte zwanzig
Sprossen von je fünfzehn Zoll Länge, der Arm selbst hatte drei Zoll
im Durchmesser, demnach ragten also die Sprossen auf jeder Seite
sechs Zoll weit vor. An jedem Stück der Leiter hatten wir die dazu
gehörige Sprosse nebst dem Pflocke mit einem Faden befestigt, so
daß wir uns unmöglich irren konnten, wenn wir sie in der Nacht
zusammensetzten.

		»Als die Leiter fertig war und wir sie geprobt hatten, verbargen
wir sie im Polyphem, d. h. zwischen den beiden Fußböden.

		»Nun machten wir uns an die Herstellung der Stricke zu der
großen Leiter, die hundertundachtzig Fuß lang werden sollte. Wir
zerzupften dazu unsere Hemden, unsere Handtücher, unsere
Nachtmützen, unsere seidenen Strümpfe, unsere Socken, Unterhosen,
Taschentücher u. s. w. Hatten wir eine Strähne von bestimmter Länge
vollendet, so verbargen wir sie aus Furcht vor einer Überrumpelung
in der Trommel. Als wir endlich eine genügende Anzahl von Strähnen
fertig hatten, flochten wir in der Nacht das kostbare Seil
zusammen: es war weiß wie Schnee, und ich wage zu behaupten, daß
ein Seiler es nicht besser gemacht haben würde.

		»Oben um die Bastille läuft ein Rand, der um drei oder vier Fuß
über das untere Gemäuer hinausragt. Wir konnten nicht zweifeln, daß
unsere Leiter bei jedem Schritte nach abwärts von einer Seite zur
andern schwanken würde. Das sind Momente, wo selbst der stärkste
Kopf vom Schwindel erfaßt werden kann. Um nun zu verhindern, daß
einer von uns herabstürze und sich zerschmettere, fertigten wir ein
zweites Seil von ungefähr dreihundertundsechzig Fuß Länge an. Dies
Seil sollte durch einen Flaschenzug [bookmark: page322]oder vielmehr durch eine Art
Kloben ohne Rolle laufen, damit es sich nicht etwa zwischen der
Rolle und den Wangen des Klobens einklemme und auf diese Weise
einer von uns sich in der Luft festgehalten sähe, ohne weiter
herabsteigen zu können. Nach Fertigstellung dieser beiden Seile
verfertigten wir noch verschiedene Stricke von geringerer Länge, um
unsere Strickleiter an einem der Geschütze befestigen zu können,
und für andere unvorhergesehene Fälle.

		»Als all diese Seilerarbeiten fertig waren, maßen wir sie: es
waren vierzehnhundert laufende Fuß. Alsdann verfertigten wir
zweihundertundacht Sprossen sowohl für die hölzerne wie für die
Strickleiter, und damit die Sprossen der letztern beim Herabsteigen
durch das Anschlagen an das Gemäuer kein Geräusch verursachten,
versahen wir jede einzelne mit einem Futteral, das aus dem Futter
unserer Schlafröcke, Jacken, Westen u. s. w. hergestellt wurde.

		»Achtzehn Monate lang arbeiteten wir Tag und Nacht an der
Zurüstung unserer Materialien.

		»Aus unsern Bettdecken stellten wir schließlich noch Futterale
für die beiden Eisenstangen her, deren wir uns zur Durchbrechung
des Gemäuers bedienen wollten.

		»Das war alles, was wir brauchten, um durch den Kamin auf die
Türme zu gelangen, um in den Graben hinabzusteigen, um die
Brustwehr zu erklettern, um von dort in den Garten des Gouverneurs
zu gelangen und aus diesem Garten mit Hilfe unserer hölzernen
Leiter in den großen Graben der Porte Saint-Antoine hinabzusteigen,
wo wir in Sicherheit sein mußten. Wir mußten eine stürmische,
regnerische, sternenlose Nacht wählen – aber wir hatten ein
furchtbares Unglück zu fürchten: wenn es nämlich von fünf Uhr
abends bis neun oder zehn Uhr nachts regnete, und dann das Wetter
sich aufklärte. Alle Schildwachen gehen dann rings um die Bastille,
d. h. jedesmal von einem Posten bis zum andern: in diesem [bookmark: page323]Falle
aber waren alle unsere Materialien verloren, und um die Scene noch
rührender zu machen, um uns zu trösten, hätte man uns ins Verließ
gesteckt, und dann würden wir während der ganzen Zeit, welche die
Marquise von Pompadour noch am Hofe blieb, auf das Strengste
bewacht worden sein. Diese Besorgnis machte uns viel zu schaffen.
Endlich fand ich ein Mittel, dies Unglück zu verhüten. Ich machte
meinem Unglücksgefährten Allegre begreiflich, daß seit der Zeit, wo
die Mauer zwischen dem Hôtel des Gouverneurs und dem Garten
aufgeführt worden war, die Seine mindestens dreihundert Mal
ausgetreten sein mußte, daß das Wasser jedesmal das im Mörtel oder
Gypse enthaltene Salz um wenigstens eine Linie tief aufgelöst haben
mußte, und daß es uns folglich leicht sein würde, ein Loch in diese
Mauer zu brechen, um ohne Gefahr hinauszukommen. Ich machte ihm
ferner begreiflich, daß wir damit zustande kommen würden, wenn wir
von unsern Betten eine Haspe losrissen, im Kreuz einen festen Stiel
daran befestigten, der uns als Handhabe dienen würde, um mit der
Haspe Löcher in den Gyps des Gemäuers zu bohren, und dann die
Spitzen der beiden Eisenstangen in diese Löcher einsetzten, denn
alsdann würden wir nach dem Gesetze des Hebels mit vereinten
Kräften einen Druck von mehr als hundert Zentnern erzeugen und
folglich diese Mauer, die den Graben der Bastille von dem der Porte
Saint-Antoine trennt, mit Leichtigkeit durchbrechen können und
dabei tausend Mal weniger Gefahr laufen, als wenn wir auf dem
zuerst erwähnten Wege hinauszukommen suchten. Allegre stimmte dem
bei, indem er noch bemerkte, wenn das letztere Mittel fehlschlüge,
so bliebe ja das erste immer noch zu versuchen, und demzufolge
versahen wir die beiden Eisenstäbe mit Futteralen, nahmen eine
Haspe aus einem der Betten und verfertigten eine Handhabe dazu. Als
alles fertig war, beschlossen wir, gleich am folgenden Tage, einem
Mittwoch, den 25. Februar [bookmark: page324]1756, den Tag vor dem grünen Donnerstag,
unsern Plan ins Werk zu setzen. Der Fluß war gerade ausgetreten,
und im Graben der Bastille wie in dem der Porte Saint-Antoine
standen drei bis vier Fuß Wasser.

		»Außer meinem Koffer besaß ich noch einen Mantelsack aus Leder,
d. h. aus Kalbsfell. Da wir nicht bezweifeln konnten, daß das Zeug,
welches wir auf dem Leibe trugen, durchnäßt werden würde, so
packten wir in diesen Mantelsack einen vollständigen Anzug für
jeden von uns nebst dem Besten, was wir sonst noch besaßen, bis er
voll war. Am andern Tage hatte man uns kaum das Mittagessen
gebracht, als wir schon unsere große Strickleiter fertig zu machen
begannen, d. h. wir setzten die Sprossen ein. Dann verbargen wir
sie zwischen unsern beiden Betten, damit sie nicht dem Schließer in
die Augen fiele, wenn er uns das Abendbrot brächte. Hierauf
ordneten wir die hölzerne Leiter in drei Teile und packten dann, da
wir sicher waren, daß am Nachmittage keine Visitation stattfinden
würde, die übrigen Sachen, deren wir bedurften, in mehrere Packen
zusammen. Die beiden Eisenstangen, die wir zum Durchbrechen der
Mauer brauchten, hatten wir bereits herausgenommen und in die
Futterale gesteckt, damit sie beim Herablassen kein Geräusch
verursachten. Außerdem steckten wir noch eine Flasche Lebenswasser
ein, um uns zu erwärmen und zu stärken, falls wir bis an den Hals
im Wasser stehend arbeiten müßten. Dies Stärkungsmittel war von
größter Notwendigkeit für uns, denn ohne diesen Liqueur würden wir
es nie neun Stunden lang in dem eiskalten Wasser ausgehalten
haben.

		»Endlich war der verhängnisvolle Augenblick gekommen. Kaum hatte
man uns das Abendessen gebracht, als ich trotz rheumatischer
Schmerzen im linken Arm im Kamin in die Höhe zu klettern begann. Es
kostete mir die größte Mühe, die Mündung des Schornsteins zu
erreichen. Der Rußstaub erstickte mich fast, denn ich kannte die
Vorkehrungen [bookmark: page325]nicht, welche die Essenkehrer dagegen
treffen. Auch hatte ich keine Schutzleder an den Ellbogen und den
Knieen: infolge dessen wurden die Ellbogen und Kniee geschunden,
und das Blut lief mir über die Hände und an den Beinen herab. Als
ich endlich oben angelangt war, setzte ich mich rittlings auf die
Schornsteinmündung und ließ ein Knäuel Bindfaden, das ich in die
Tasche gesteckt hatte, in den Kamin hinunterrollen, indem ich das
eine Ende in der Hand behielt. An diesen Bindfaden befestigte mein
Gefährte das Ende eines Stricks, an den mein Mantelsack angebunden
war. Nachdem ich das Ende des Stricks in der Hand hatte, zog ich
den Mantelsack zu mir herauf, band ihn los und warf ihn auf die
Plattform des Turmes. Dann ließ ich den Strick von neuem in den
Kamin hinunter und zog nun nacheinander die hölzerne Leiter, die
beiden Eisenstangen und die übrigen Bündel herauf. Als alles dies
oben war, ließ ich den Strick zum letztenmale hinab, um die
Strickleiter heraufzuholen. Ich zog das längere Ende an mich und
ließ nur soviel im Kamin, wie zum Heraufsteigen nötig war. Auf ein
Signal, das mir mein Gefährte gab, hielt ich inne, steckte eine
dicke Sprosse, die wir ausdrücklich zu diesem Zwecke angefertigt
hatten, durch das Seil und legte sie dann quer über die
Schornsteinöffnung, so daß Allegre mit Bequemlichkeit heraufsteigen
konnte. Nun zogen wir die Leiter vollends herauf, warfen das letzte
Ende auf der entgegengesetzten Seite des Kamins herunter und
stiegen beide gleichzeitig auf die Plattform der Bastille
herab.

		»Zwei Pferde hätten unser Fluchtgerät nicht zu tragen vermocht.
Wir begannen damit, daß wir unsere Strickleiter zusammenrollten:
das ergab eine Walze von vier Fuß Höhe oder Durchmesser und einem
Fuß Dicke. Diese Walze rollten wir auf den Schatzturm, der uns für
die Niederfahrt am geeignetsten erschienen war. Dort banden wir die
Leiter an ein Geschütz und ließen sie dann langsam [bookmark: page326]in den Graben
hinabgleiten. Daneben befestigten wir den Flaschenzug und schoben
das Seil hinein, welches dreihundertsechzig Fuß lang war.

		»Nachdem wir alle unsere Bündel auf den Schatzturm geschafft
hatten, band ich mir das Seil des Flaschenzugs um den Leib und
begab mich auf die Leiter. Mein Gefährte ließ das Seil allmählich
nach, aber trotz dieser Vorsichtsmaßregel glich mein Körper bei
jedem Schritt nach abwärts einem Hirschkäfer, der in der Luft
herumtanzt. Ich glaube, wenn es Tag gewesen wäre, so würde sich
unter tausend Personen, die mich auf diese Weise hätten tanzen und
taumeln sehen, keine einzige gefunden haben, die nicht Gebete für
mich zum Himmel emporgesandt hätte, daß ich nicht herabstürzen und
mich zerschmettern möchte. Endlich kam ich heil und unversehrt
unten im Graben an. Mein Gefährte ließ nun sofort meinen Mantelsack
herunter, den ich am Fuße des Turmes niederlegte, weil sich dort
eine kleine, spitz zulaufende Erhöhung befand, die über das Wasser
hervorragte; dann ließ er die beiden Eisenstangen, die hölzerne
Leiter und alles übrige Gepäck denselben Weg machen und band sich
schließlich ebenfalls das Seil des Flaschenzugs um den Leib. Sobald
er auf die Leiter trat, steckte ich den einen Schenkel zwischen
zwei Sprossen hindurch, damit sie nicht schwanke während seiner
Niederfahrt, und ließ dabei langsam das Seil nach, das die doppelte
Höhe der Türme in der Länge hatte.

		»Da es während dieser Zeit nicht regnete, ging der Posten auf
dem Gange oder der Brustwehr in einer Entfernung von höchstens
sechs Klaftern auf und ab. Dies hinderte uns, auf die Brustwehr und
von dort in den Garten zu steigen. Wir sahen uns also gezwungen,
uns unserer Eisenstangen zu bedienen, und das war auch das
Sicherste. Ich nahm also die eine nebst der Zwinge auf die
Schulter, und mein Gefährte nahm die andere. Ich vergaß auch nicht,
das Lebenswasser in die Tasche zu stecken, [bookmark: page327]denn ohne diese Flasche
würden wir der Anstrengung unterlegen sein. Wir gingen gerade auf
die Mauer los, die, zwischen dem Gouvernement und dem Garten, den
Graben der Bastille vom Graben der Porte Saint-Antoine trennt. An
dieser Stelle befand sich früher ein kleiner Graben von etwa einer
Klafter Breite und ein bis zwei Fuß Tiefe. Da der Fluß ausgetreten
war, standen wir eben wegen des kleinen Grabens gerade an dieser
Stelle bis an die Achseln im Wasser. In dem Augenblicke, wo ich
eben mit der zum Bohrer umgeschaffenen Haspe zwischen zwei Quadern
ein Loch in den Mörtel bohren wollte, damit wir unsere Eisenstangen
einklemmen könnten, ging, höchstens zehn bis zwölf Fuß über unsern
Köpfen, die Hauptrunde mit ihrer großen Stocklaterne vorüber: damit
man uns nicht entdecke, mußten wir bis ans Kinn ins Wasser tauchen.
Nachdem diese Runde vorüber war, hatte ich bald mit Hilfe unseres
Bohrers zwei Löcher für die Eisenstangen in den Gyps gebohrt. Die
Stangen wurden eingesetzt, und der Quaderstein, den wir in Angriff
genommen hatten, war im Nu ausgehoben. Von diesem Momente an,
versicherte ich meinen Genossen des besten Erfolgs. Da wir bis an
den Hals in eiskaltem Wasser standen, so froren wir: um uns zu
erwärmen, tranken wir einen tüchtigen Schluck Lebenswasser und
nahmen dann einen zweiten Stein in Angriff, der unsern
Anstrengungen mit derselben Leichtigkeit nachgab. Als wir uns eben
an den dritten machen wollten, ging eine zweite Runde vorüber, wir
mußten also abermals bis ans Kinn ins Wasser tauchen und diese
Feierlichkeit jedesmal wiederholen, wenn eine Runde zehn bis zwölf
Fuß über unsern Köpfen vorüberkam. Noch vor Mitternacht hatten wir
bereits mehr als zwei Karren voll Steine losgebrochen.

		»Was jetzt folgt, ist wie alles übrige die reinste Wahrheit: ich
bin weit davon entfernt, Gelächter erregen zu wollen. Da wir
hörten, daß die Schildwache über uns [bookmark: page328]auf und ab ging, die Trümmer aber,
die vor und neben dem Loche lagen, uns hinderten, unterzutauchen,
so waren wir gezwungen, uns auf den Rücken zu werfen. Mit einemmale
stand die Schildwache über uns still: wir glaubten, sie hätte etwas
gesehen oder gehört, und hielten uns schon für verloren. Einen
Augenblick später aber schlug sie gerade über meinen Kopf und mein
Gesicht ihr Wasser ab: am hellen Tage und mit Vorbedacht hätte ihr
das nicht besser gelingen können – nicht ein Tropfen ging verloren.
Als der Posten wieder weg war, flüsterte ich meinem Gefährten ins
Ohr: »Der unverschämte Kerl hat mir da eben ins Gesicht gep...,
aber hätte er mir auch noch ganz etwas anderes auf die Nase
gesetzt, ich würde doch keinen Laut von mir gegeben haben.« – »Das
glaube ich wohl,« erwiderte mir Allegre. Da meine Mütze völlig
durchnäßt war, warf ich sie ins Wasser und wusch mir das Haar aus,
um den Uringeruch zu entfernen. Dann tranken wir jeder einen
tüchtigen Schluck Lebenswasser, um unsere Furcht zu besänftigen und
unsere Kräfte wieder zu beleben. Während der Niederfahrt auf der
Strickleiter hatten wir beide nicht soviel Furcht vor dem Tode
gehabt wie vor dieser Schildwache. Endlich, in weniger als acht und
einer halben Stunde, durchbrachen wir diese Mauer, die nach dem
Berichte des Majors vier und einen halben Fuß dick ist. Ich gab nun
Allegre auf, sogleich durch das Loch zu kriechen und beim
geringsten Geräusche zu entfliehen, falls mir beim Nachholen des
Mantelsacks, den ich am Fuße des Schatzturmes zurückgelassen hatte,
ein Unglück zustoßen sollte. Glücklicherweise fiel aber nichts
dergleichen vor. Ich holte den Mantelsack, gab ihn durch das Loch
und kroch dann selbst nach, indem ich alle die Gerätschaften, die
uns so unendlich viel Mühe gekostet hatten, ohne Bedauern
preisgab.

		»Im großen Graben der Porte Saint-Antoine glaubten wir völlig
außer Gefahr zu sein. Ich nahm nun das [bookmark: page329]eine Ende des
Mantelsacks, Allegre das andere, und so begannen wir den Graben zu
durchschreiten, um die Rue de Bercy zu gewinnen. Kaum aber hatten
wir fünfundzwanzig Schritte zurückgelegt, als wir beide zu gleicher
Zeit in den Kanal fielen, der sich mitten in dem großen Graben
befindet: das Wasser ging uns mindestens zehn Fuß über den Kopf.
Anstatt nun der andern Uferseite zuzustreben – denn der Kanal ist
nur sechs Fuß breit – läßt mein Gefährte den Mantelsack fahren, um
sich an mich anzuklammern, der bis an die Kniee im Schlamme
steckte. Sobald ich mich angepackt fühlte, versetzte ich ihm einen
Faustschlag, der ihn zum Loslassen zwang, und klammerte mich im
selben Augenblick an der andern Seite fest. Dann fuhr ich mit dem
Arm ins Wasser, ergriff ihn bei den Haaren und zog ihn an meine
Seite. Ich legte ihn nun so, daß sein Kopf über Wasser war und er
Atem holen konnte, und befahl ihm, dort zu bleiben und sich nicht
von der Stelle zu rühren, während ich dann meinen Mantelsack
nachholte, der auf dem Wasser schwamm. Eben an dieser Stelle nun
waren wir völlig außer Gefahr, hier erreichte die fürchterliche
nächtliche Arbeit ihr Ende. Dreißig Schritte weiter hat der Graben
eine Abdachung, und dort waren wir auf dem Trocknen. Nun umarmten
wir uns und warfen uns auf die Kniee, um Gott für die Gnade, die er
uns erwiesen hatte, indem keiner von uns beiden bei der Niederfahrt
von der Strickleiter gestürzt war, und für die Freiheit zu danken,
die er uns zurückgegeben hatte.

		»Unsere Strickleiter stimmte so genau, daß sie auch nicht um
einen Fuß zu kurz oder zu lang war. Man hätte das Ganze am hellen
Tage von den Türmen der Bastille aus nicht genauer abmessen können,
als ich es mit Hilfe der Mathematik berechnet hatte. Dabei hatten
wir alles so vortrefflich eingerichtet, daß auch nicht ein einziges
Stück Seil oder Strick sich verwickelt hatte. Alles, was wir auf
dem Leibe trugen, war natürlich bis auf den letzten Faden [bookmark: page330]durchnäßt: aber, wie schon gesagt, auch
für dies Unglück waren Vorkehrungen getroffen, indem wir zwei
Anzüge in meinen Mantelsack gepackt und schmutzige Hemden darum
gewickelt hatten. Alles dies war so gut eingerichtet, daß das
Wasser nicht hatte eindringen können.

		»Durch das Losreißen und Herausziehen der Steine beim
Durchbrechen der Mauer war uns die Haut von den Händen gegangen.
Außerdem froren wir, was man kaum glauben wird, weit weniger, so
lange wir bis an den Hals im eiskalten Wasser standen, als jetzt,
wo wir draußen waren: ein Zittern durchschüttelte unsern ganzen
Körper, und die Hände erstarrten uns. Ich mußte daher zunächst
meinem Gefährten beim Umkleiden als Kammerdiener behilflich sein,
und alsdann versah er diesen Dienst bei mir. Als wir die Rampe des
Grabens hinaufstiegen, um die offene Straße zu gewinnen, schlug es
fünf Uhr.«

		Soweit Latude. Wir fügen noch hinzu, daß Allegre bereits nach
vier Wochen in Brüssel von neuem ergriffen und schon am 29. März
1756 wieder in die Bastille eingeliefert wurde. Der Gram machte ihn
wahnsinnig, und am 1. Juli 1764 wurde er nach Charenton geführt, wo
er sich noch im Juni 1788 befand. Latude, der in der Bastille den
Namen Danry führte, fiel der französischen Polizei nach fünf
Monaten in Holland von neuem in die Hände und wurde nun nach
Vincennes geführt. I. J. 1784 freigelassen, erlebte er noch die
Genugthuung, die Bastille zerstört und seine denkwürdige
Strickleiter, die im Archive des Schlosses aufbewahrt worden war,
nebst seinem Porträt während der Monate August und September 1789
im Louvre ausgestellt und vom Publikum angestaunt zu sehen.

		*
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		I.

Auszug aus dem Eingangs-Verzeichnis der Bastille.

		Unter den mannigfachen Registern, die in der Bastille geführt
wurden, war das sogenannte große Register ( le gros Registre) von besonderer Wichtigkeit. Die
Remarques historiques (S. 50) geben
folgende Beschreibung von demselben:

		»Das vierte Buch endlich ist ein ungeheurer Folioband oder
vielmehr eine Folge von Heften, die sich täglich vermehren. Diese
Hefte werden in einem großen Umschlag oder Portefeuille, das
verschlossen wird, verwahrt, und dies Portefeuille noch mit einer
doppelten Hülle umgeben. Die Blätter sind in Kolumnen geteilt, und
jeder Kolumne ist in folgender Weise ihre Bestimmung
vorgedruckt:

		» Erste Kolumne: Name und Charakter des Gefangenen.

		» Zweite Kolumne: Datum der Ankunft des Gefangenen im
Schlosse.

		» Dritte Kolumne: Namen der Staatssekretäre, welche die
Ordres ausfertigten.

		» Vierte Kolumne: Datum des Abzugs des Gefangenen.

		» Fünfte Kolumne: Namen der Staatssekretäre, welche die
Entlassungsordre unterzeichnet haben.

		» Sechste Kolumne: Ursache der Gefangensetzung des
Gefangenen.

		» Siebente Kolumne: Beobachtungen und Bemerkungen.

		»Die sechste Kolumne füllt der Major gemäß der Anzeige aus, die
ihm darüber zukommt, und der Polizei-Direktor giebt ihm
Instruktionen darüber, wann er will [bookmark: page332]und wie er will. Die siebente
Kolumne enthält eine Darstellung der Handlungen, der Gewohnheiten,
des Charakters, des Lebens, der Sitten und des Endes des
Gefangenen.

		»Diese beiden Kolumnen bilden also eine Art geheimer
Denkwürdigkeiten, deren Beschaffenheit und Wahrheit jedoch von dem
richtigen oder falschen Urteil, der Geneigtheit oder Abgeneigtheit
des Majors oder des Kommissars abhängig ist. Mehrere Gefangene
haben in diesen beiden Kolumnen gar keine Bemerkung.

		»Dies Buch ist die Erfindung des jetzigen Majors Chevalier, der
den Auftrag erhielt, die geheime Geschichte des Schlosses von
seinem Ursprunge an aufzuschreiben. Er ist auch so weit
vorgedrungen, als er Entdeckungen in den Archiven machen konnte. –
Wenn ein Blatt gefüllt ist, kommt es in das Archiv, worin alles für
die Nachwelt aufbewahrt wird. Es giebt sogar einen eigens dazu
verordneten Archivarius.«

		Besagtes Register umfaßte die Nachrichten über die Gefangenen
von 1663-1753. Infolge der Plünderung der Archive am 14. und 15.
Juli 1789 fiel es, noch ziemlich unversehrt, in die Hände
Charpentiers, der danach in der Bastille
dévoilée folgende Zusammenstellung über die Anzahl der in
den einzelnen Jahren eingebrachten Gefangenen mitteilte:

		 

		Liste über die Anzahl der in den Jahren 1663-1761
in die Bastille gebrachten Gefangenen.

		

	Jahr
	Anzahl



	1663
	54



	1664
	13



	Lücke im Register. [bookmark: page333]
	 



	1681
	52



	Lücke.
	 



	1684
	51



	1685 ist im Register nicht fertig
bearbeitet worden.



	1686
	147



	1687
	34



	1688
	35



	1689
	61



	1690
	47



	1691
	30



	1692
	36



	1693
	17



	1694
	36



	1695
	7



	1696
	15



	1697
	10



	Lücke. Hier scheint indessen das Blatt
nicht herausgerissen, sondern mit Vorsicht entfernt worden zu sein.
[Wir kommen auf diesen Umstand noch in der Geschichte der eisernen
Maske, Abschnitt KK des Anhangs, zu sprechen.]



	1700
	3



	1701
	10



	1702
	11



	1703
	19



	Lücke. An dieser Stelle ist das
Register in solchem Grade zerrissen und verstümmelt, daß keine
Zusammenstellung möglich war.



	1716
	27



	1728
	27



	1730
	24



	1731
	25 [bookmark: page334]



	1732
	53



	1733
	63



	1734
	57



	1735
	70



	1736
	50



	1737
	47



	1738
	28



	1739
	28



	1740
	58



	1741
	72



	1742
	53



	1744
	20



	1745
	60



	1746
	56



	1747
	42



	1748
	50



	1749
	45



	1750
	50



	1751
	25



	1752
	49



	1753
	50



	Lücke. Ende des großen Registers



	1759
	37



	1760
	50



	1761
	4



	Summa:
	1908





		*
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		K.

Fouquet.

		Wir teilen nachstehend nach Carra ( Mémoires historiques I, 23-50) den Hauptinhalt
des berühmten Prozesses gegen Fouquet mit, einmal, weil die
Behandlung Fouquets einen Schluß auf die der übrigen
Staatsgefangenen jener Zeit gestattet, und sodann, weil seine
Geschichte mit der des Mannes mit der eisernen Maske in einem, wenn
auch, wie man sehen wird, nur äußerlichen Zusammenhang steht.

		»Messire Nicolas Fouquet,« beginnt Carra, »Requêtenmeister und
sodann General-Prokurator beim Parlemente von Paris, wurde zu
Anfang des Jahres 1653 zum General-Oberintendanten der Finanzen und
Staatsminister ernannt. Er war damals vierzig Jahre alt.

		»Am 5. September 1661 wurde er in Nantes, als er eben einer
Ministersitzung unter dem Vorsitze des Königs beigewohnt hatte, von
Herrn d'Artagnan [bookmark: text204]F204 in
Begleitung einer großen Anzahl von Musketieren verhaftet. Man nahm
ihm sämtliche Papiere ab, die er bei sich trug, und ließ ihn in
einen Wagen steigen, der den Weg nach Angers einschlug.

		»Im Augenblicke seiner Verhaftung wurde das Haus, welches er in
Nantes bewohnte, von einer Anzahl anderer Musketiere besetzt.

		»Gleichzeitig erhielt Frau Fouquet [bookmark: text205]F205 Befehl, unverzüglich abzureisen und sich nach
Limoges zu begeben. [bookmark: page336]

		»Ebenfalls im selben Augenblicke verhaftete ein Offizier der
Musketiere den Sieur Pellisson, [bookmark: text206]F206 einen der Sekretäre Fouquets. Alle Papiere dieses
Sekretärs wurden mit Beschlag belegt und versiegelt.

		»Fouquet wurde in das Schloß von Angers gebracht und so streng
bewacht, daß es ihm unmöglich war, schriftlich oder mündlich mit
jemand zu verkehren.

		»Er wurde krank, sein Leben schwebte in Gefahr, er verlangte
einen Beichtvater. Man wich dieser Bitte aus, und er erhielt
keinen. [bookmark: text207]F207

		»In den ersten Tagen seiner Wiedergenesung wurde er von Angers
nach dem Schlosse von Amboise geführt.

		»In Amboise blieb er bis zum Weihnachtstage 1662, wo man ihn,
immer unter der Hut des Herrn d'Artagnan, nach Vincennes abführte.
Er wurde jetzt sogar noch strenger bewacht als früher.

		»Am 3. März 1662 teilte der Sieur Talon, General-Prokurator des
Kammergerichts, diesem Gerichte mit, daß zufolge der Vernehmung
Bruants [bookmark: text208]F208 und nach Prüfung der
Rechnungen der Schatzkammer sowie anderer in seinen Händen
befindlicher Papiere der Sieur Fouquet mehrerer Veruntreuungen und
Unterschleife schuldig, sowie verdächtig [bookmark: page337]sei, sein Ansehen und
seine Macht als Oberintendant dazu mißbraucht zu haben, um sich auf
verbrecherische und dem Staatswohl nachteilige Weise königliche
Gelder anzueignen und sie zu verschwenden; er sucht daher die
Anstellung einer Untersuchung nach, und daß der Angeklagte über die
in der Voruntersuchung berührten sowie einige andere, von ihm
(Talon) anzugebenden Thatsachen befragt werde.

		»Als darauf am 4. März 1662 die Herren Poncet und Benard mit dem
Gerichtssekretär Sieur Foucaux [bookmark: text209]F209 nach Vincennes kamen, um den Angeklagten zu
verhören, protestierte dieser gegen das Gericht, da er, wie er
sagte, die Vorrechte eines Veteranen des Parlements zu genießen
habe.

		»Er gab noch einen zweiten Protest zu Protokoll, indem er die
Erlaubnis forderte, sich an seine wirklichen Richter [bookmark: text210]F210 wenden zu dürfen.

		»Die genannten Herren erstatteten der Kammer darüber Bericht,
und drei Tage später, also am 7. März, wurde der Befehl erlassen,
ihn zu verhören, ohne sich an seine Proteste zu kehren. Dieser
Beschluß der Kammer wurde dem Angeklagten mitgeteilt.

		»Er wurde genötigt, Rede zu stehen. Das Verhör dauerte mehrere
Monate.

		»Zu Ostern und zu Pfingsten gab man ihm einen Beichtvater. Da er
aber auf fernere Verhöre zu antworten sich geweigert hatte, entzog
man ihm denselben Mitte August wieder.

		»Am Schluß des ersten Verhörs erneuerte er seine Proteste und
verlangte die Erlaubnis, für die Wahrung seiner Vorrechte Schritte
thun zu dürfen, sowie die Rückgabe aller seiner Papiere.
[bookmark: text211]F211 [bookmark: text212]F212 Keine Antwort. [bookmark: page338]

		»Am 26. Juni überbrachte Benard in alleiniger Begleitung des
Sekretärs einen Beschluß der Kammer vom 22. über das Protokoll des
vorhergehenden Tages, laut welchem Beschlusse er ohne Rücksicht auf
die von ihm abgegebene Erklärung gehalten sein sollte, den beiden
Bevollmächtigten der Kammer oder einem von beiden zu antworten,
unbeschadet seines Rechts, solche Gründe für seine Verwerfung der
Richter vorzubringen, die ihm stichhaltig schienen. Er protestierte
nochmals dagegen.

		» Der Sieur Foucaux bemerkte listiger Weise, wenn Fouquet
Verwerfungsgesuche gegen einen der Bevollmächtigten einreichen
wolle, so wäre das nur recht, und er habe dem Herrn d'Artagnan
einen Befehl des Königs übergeben, ihm Tinte, Feder und Papier zu
geben, unter der Bedingung, daß besagte Gesuche in ihrer Gegenwart
geschrieben würden, was er verweigerte.

		» Dann schlug der Sieur Foucaux als Auskunftsmittel vor, er
wolle sich bemühen, einen Befehl zu erhalten, daß der Angeklagte
die Gesuche in alleiniger Gegenwart des Herrn d'Artagnan, ohne
Anwesenheit der Bevollmächtigten der Kammer, ausarbeiten dürfe, und
forderte Fouquet zu einer Erklärung auf, ob er alsdann besagte
Gesuche schreiben wolle. [bookmark: text213]F213 [bookmark: page339]

		»Der Angeklagte erwiderte: je nach den eintreffenden Befehlen
würde er sehen, was er zu thun habe. Das ganze Verfahren komme ihm
höchst seltsam vor und habe ganz den Anschein einer Unterdrückung,
da ihm nie etwas Ähnliches in den Erlassen aufgestoßen sei. Zum
Schluß wiederholte er seinen Protest.

		»Am Nachmittage des 27. Juni überbrachte Benard dem Angeklagten
einen neuen Beschluß der Kammer vom selben Tage, laut welchem ohne
Rücksicht auf seine Ablehnungserklärung fortgefahren werden und er
gehalten sein sollte, Antwort zu geben: andernfalls würde man auf
Grund der Anträge des General-Prokurators entscheiden.

		»Foucaux verlangte überdies, daß er die Anträge des
General-Prokurators einsehe, laut denen ihm wie einem Stummen der
Prozeß gemacht werden sollte: der Gefangene war empört darüber.

		»Der Sieur Foucaux bot ihm nun nochmals Tinte, Federn und Papier
an, unter der Bedingung, daß er die Gründe seiner Verwerfung der
Richter für die Kammer aufsetze. Er protestierte abermals
dagegen.

		»Am 30. Juni erschien Benard mit einem neuen Beschlusse der
Kammer vom 28., laut welchem er den frühern Bescheiden nachzukommen
und zu antworten gehalten sein sollte: andernfalls sollte der
Prozeß ohne Umstände weitergeführt und über ihn wie über einen
Stummen entschieden werden. Abermaliger Protest des Gefangenen.

		»Der Sieur Foucaux ließ darauf Herrn d'Artagnan eintreten, der
ihm einen Befehl des Königs zeigte, laut dem ihm Tinte, Feder und
Papier geliefert werden sollte, damit er die Verwerfungsgesuche an
die Kammer richten könne.

		»Der Gefangene beschwerte sich: er fand dies Verfahren ungemein
seltsam und ohne Beispiel. [bookmark: page340]

		»Um ihn zu besänftigen, zog der Sekretär Foucaux einen zweiten
Befehl des Königs vom selben Datum aus der Tasche, der ebenfalls an
Herrn d'Artagnan gerichtet war und diesem einschärfte, alles zu
thun, was die Herren Kommissare anordnen würden. Um ihn jedoch
nicht zu hintergehen, erklärte Benard offen, daß er angewiesen sei,
sich einzig und allein an den ersten Befehl zu halten.

		»Der Gefangene verlangte, daß die beiden schriftlichen Befehle
des Königs in das Protokoll aufgenommen würden. Man unterließ das.
Er bestand nochmals darauf.

		»Am Nachmittag des 1. Juli brachte Benard abermals einen
Bescheid des Kammergerichts, der am nämlichen Tage erteilt war.

		»Am 3. Juli neuer Beschluß vom nämlichen Tage, laut welchem er
zum dritten und letztenmale aufgefordert werden sollte, Antwort zu
geben: andernfalls würde ihm wie einem Stummen der Prozeß gemacht
werden. Abermalige Weigerung des Gefangenen.

		»Am 6. Juli erschien Benard als Überbringer eines neuen
Beschlusses der Kammer vom 5., durch welchen dies Gericht anordnet,
daß, da er nicht geantwortet habe, der Prozeß den letzten
Beschlüssen gemäß wie gegen einen Stummen weitergeführt werden
solle. Demgemäß forderte der Bevollmächtigte ihn dreimal auf, den
Eid zu leisten, was der Angeklagte unter Wiederholung seines
Protestes verweigerte, indem er über sein Vorrecht als Mitglied des
Parlements, über seine Stellung als Oberintendant und über die
Worte des Königs Erklärungen abgab. Der Kommissar verhörte ihn dann
im allgemeinen über mehrere Schriftstücke, die ihm in die Hände
gegeben wurden, und die ihm von Talon [bookmark: text214]F214 unterzeichnet
schienen, über die er jedoch jede Auslassung verweigerte.

		»Am 12. Juli erschien Benard nachmittags mit einem [bookmark: page341]Beschlusse
des Kammergerichts, der die Eintragung eines Beschlusses des
Staatsrats vom 6. Juli und der Urkunden darüber verordnete, und
damit das Ganze seiner Form und seinem Inhalte nach vollzogen
werde, sollte ihm durch den Überbringer besagten Beschlusses
derselbe vorgelesen werden, bevor man in dem gegen ihn
eingeleiteten Prozeß weiter gegen ihn verführe.

		»Die Vorlesung besagten Beschlusses des Staatsrats vom 6. Juli
geschah durch den Sieur Foucaux, Anwalt des Staatsrats und Sekretär
des Kammergerichts.

		»Besagter Beschluß des Staatsrats vom 6. Juli 1662 lautet dahin:
daß der König bei seiner Anwesenheit in der Sitzung befohlen habe
und befiehlt, alle Beschlüsse, welche das Kammergericht in Sachen
des Sieur Fouquet gefaßt hat, sollen ohne Rücksicht auf die etwa
von seiner Seite erfolgenden Proteste nach Form und Inhalt
vollzogen und der gegen ihn eingeleitete Kriminal-Prozeß
fortgeführt und zu Ende geführt werden. Se. Majestät verbietet dem
Sieur Fouquet, sich auf ein anderes Gericht zu berufen und
verbietet ebenso allen andern Richtern, die Gerichtskammer des
Parlements nicht ausgenommen, von solcher Berufung Kenntnis zu
nehmen. In Anwesenheit Sr. Majestät ausgefertigt in der Sitzung des
Staatsrats des Königs zu Saint-Germain-en-Laye. Gezeichnet de
Bomenie. [bookmark: text215]F215

		»Die Kommissare teilten dem Gefangenen diesen Beschluß am 12.
besagten Monats mit. Er protestierte dagegen wie gewöhnlich.

		»Am 20. September wurde ihm abermals ein Beschluß der Kammer
überbracht und vorgelesen, laut welchem er ohne Rücksicht auf seine
Einwendungen, Erklärungen und Anträge gehalten sein sollte, auf die
in Ausführung [bookmark: page342]besagten Beschlusses vom 6. Juli an ihn
gestellten Fragen Antwort zu geben: andernfalls sollte über die
Anträge des General-Prokurators rechtsgültig entschieden
werden.

		»Noch am selben Tage erschienen auch die Kommissare, um ihn zu
verhören. Er wiederholte ihnen seinen Protest.

		»Auf Grund des Protokolls besagter Kommissare erfolgte am 26.
September ein neuer Bescheid, laut welchem der frühere Beschluß
ohne Rücksicht auf seine Einwendungen, Erklärungen und Anträge
ausgeführt werden sollte, und ihm erlaubt wurde, mit den Herren
Ozanel und Lehosta zu konferieren.

		»Nach Verlesung dieses Bescheids durch die Kommissare
wiederholte er seine Proteste und Erklärungen gegen die
Zuständigkeit des Kammergerichts, worüber ein Protokoll aufgenommen
wurde.

		»Am 4. Oktober erteilte die Kammer über dies Protokoll Bescheid
und befahl, daß zur Urteilsfällung vorgeschritten würde,
unbeschadet seines Rechts, sich mittelst Gesuchs an den
Kassationshof zu wenden, um dort seine Anträge zu stellen und
angehört zu werden, wie ihm zukäme.

		»Weiterer Beschluß der Kammer vom selben Tage, 4. Oktober 1662:
die Kammer bescheidet die Parteien, ihre Rechtsmittel beizubringen
und den Spruch zu hören, den General-Prokurator, seine Anträge zu
stellen, und den Verteidiger des Angeklagten, die Minderung der
Strafbarkeit nachzuweisen, alles in der vorschriftsmäßigen Zeit und
im Anschluß an den bei der Kammer anhängigen Kriminal-Prozeß
zwischen den Parteien. Dem Gefangenen zugestellt am 5. Oktober.

		»Am 20. Oktober eröffnete man ihm eine weitere Urkunde,
gezeichnet Talon, laut welcher dieser erklärt, daß er, um
dem Bescheide über den Kriminal-Prozeß vom 5. genugzuthun, bei der
Kanzlei des Kammergerichts am 18. seine [bookmark: page343]Beweismittel eingereicht
habe, und daß er nicht auf Grund der Unwissenheit des Angeklagten
auf das Urteil verzichte. [bookmark: text216]F216

		»Am folgenden Tage, 21. Oktober, ließ man auf die Rapporte der
neuen Berichterstatter, der Herren d'Ormesson und Cormier
Sainte-Helène Bescheid geben, laut welchem ihm befohlen werden
soll, dem Beschlusse vom 5. Oktober nachzukommen und in Ausführung
dessen seine Milderungs- und Verteidigungsgründe beizubringen.

		»Dessenungeachtet wurden aber schon am nächsten Tage die Akten
des Prozesses ad referendum verteilt
und die Herren d'Ormesson und Sainte-Helène zu Berichterstattern
bestellt, obgleich die Gattin des Beklagten aus hinlänglich
bekannten Gründen deren Verwerfung beantragt hatte.

		»Am 6. November wurde ihm durch den Gerichtsdiener Le Blanc ein
Beschluß der Kammer vom selben Tage eröffnet, laut welchem er, da
er keine Beweismittel zu seiner Verteidigung beigebracht habe,
davon präkludiert werden soll, und am 18. desselben Monats wurde
ihm ein weiterer Bescheid vom nämlichen Tage zugestellt, durch
welchen er bedeutet ward, daß er, da er dem Beschlusse vom 5.
Oktober bezüglich des gegen ihn eingeleiteten Kriminal-Prozesses
nicht nachgekommen sei, auf Antrag des General-Prokurators des
Kammergerichts von der Verteidigung rein und völlig ausgeschlossen
sei, und daß man in Ausführung dessen befohlen habe, auf Grund der
in der Kanzlei aufgenommenen und eingereichten Aktenstücke ohne
weiteres zur Fällung des Urteils zu schreiten. Der Angeklagte
erwiderte, daß er gegen die Gültigkeit des Verfahrens protestiere,
da man auf Grund eines ihm nicht zugestellten Beschlusses einen
Bescheid gegen ihn erlasse.

		»Durch Beschluß vom 24. November gab die Kammer dem wesentlichen
Inhalte seiner Anträge Folge. Er griff [bookmark: page344]nun zur Feder, deren
Gebrauch ihm am 6. Oktober gestattet worden war und schrieb Noten
und Bemerkungen an den Rand der Protokolle über die Inventuren, die
in seinen und den Häusern seiner Sekretäre vorgenommen worden
waren; ebenso machte er Noten und Bemerkungen zu den
Gerichtsbescheiden, die ihm mitgeteilt worden waren, um das Ganze
bei seiner Verteidigung zu benutzen und zu veröffentlichen: er bat
demgemäß seinen Rechtsbeistand alles drucken zu lassen. Kaum aber
hatte man mit dem Druck der beiden ersten Hefte begonnen, als
Colbert sie am 2. Dezember durch den Kommissar Picard mit Beschlag
belegen und aus dem Hause des Druckers wegnehmen ließ. –

		»Am 18. Juni 1663 wurde der Sieur Fouquet auf eine von Le
Tellier gegengezeichnete Ordre des Königs aus dem Donjon von
Vincennes nach der Bastille geführt.

		»Herr d'Artagnan, der ihn am 5. September 1661 in Nantes
verhaftet hatte, um ihn nach Angers, von dort nach Amboise und von
Amboise nach Vincennes zu führen, [bookmark: text217]F217 führte ihn auch in die
Bastille.

		»Während dieser ganzen Zeit verließ er den Gefangenen nicht und
folgte ihm sogar in die Bastille. Er hatte fünfundzwanzig oder
dreißig Musketiere bei sich, die, in drei Abteilungen geteilt,
täglich die Wachen im Schlosse bezogen, und zwar die erste
Abteilung auf den Türmen, die zweite auf der großen Brücke, dem
Fenster des Gefangenen gegenüber, und die dritte im Garten, den man
zu einer Bastion umgewandelt hatte. [bookmark: page345]

		»D'Artagnan schlief im Zimmer des Gefangenen und verlor ihn
nicht aus den Augen.

		»Am 14. November 1663 wurde Fouquet zum erstenmal in das Arsenal
und vor das Kammergericht geführt, um dort verhört zu werden und
bezüglich der im Prozesse aufgedeckten Vergehen Rede zu stehen. Er
setzte sich sogleich auf den Anklageschemel, obgleich ein anderer
Sitz daneben aufgestellt worden war, auf dem er hätte Platz nehmen
können, wenn er es gewünscht hätte. Nachdem er seinen Protest gegen
die Kompetenz des Gerichts wiederholt hatte, erklärte er, daß er
nichtsdestoweniger die Herren von der Kammer für Ehrenmänner
ansehe, und daß es ihm daher lieb wäre, daß sie von der Wahrheit
der Dinge Kenntnis genommen hätten. Bis zum 4. Dezember genannten
Jahres wurde er dann elf- bis zwölfmal im Arsenal verhört.

		»Der Hauptinhalt dieser Verhöre bezog sich auf die Veruntreuung
anvertrauter Staatsgelder, auf die Goldmark [bookmark: text218]F218 und auf den normännischen
Zuckervertrag, worüber er sehr befriedigende Auskunft erteilte. Als
man ihn aber fragte, auf welche Weise es möglich sei, daß er binnen
zwei Jahren achtzehn Millionen für seinen Haushalt verausgabt habe,
wie aus dem Rechnungsbuche seines Haushofmeisters erhelle, war er
anfangs ein wenig bestürzt, dann aber erwiderte er, daß sein
Haushofmeister außer dieser Stelle noch andere Ämter bei ihm
bekleide und auf seinen Befehl beträchtliche Summen in
Angelegenheiten des Königs bezahlt habe. [bookmark: text219]F219

		»Hinsichtlich der Frauenbriefe, die man bei ihm [bookmark: page346]gefunden hatte,
behauptete er, daß dieselben untergeschoben, und daß dies ein
Manöver seiner Feinde wäre. [bookmark: text220]F220

		»Als Fouquet am 4. Dezember zur Sitzung erschien, ließ der
Kanzler [bookmark: text221]F221 ihm einen
Entwurf [bookmark: text222]F222 vorlesen, den (Fouquet) geschrieben hatte, und
bemerkte dann nach deren Verlesung: »Sie sehen, die große Hingabe
an den Staat, von der Sie so oft gesprochen haben, ist doch nicht
so beträchtlich gewesen.« Fouquet erwiderte ihm: »Es sind dies
Gedanken, die mir in Anfällen von Verzweiflung kamen, in die mich
bisweilen das Verfahren des Herrn Kardinals versetzte, als ich, der
ich mehr als irgend jemand seine Rückkehr nach Frankreich befördert
hatte, mich so mit Undank belohnt sah. Ich besitze einen Brief von
ihm und einen andern von der Königin-Mutter, die die Wahrheit
dessen bezeugen, was ich sage, aber man hat mir diese Briefe
abgenommen. Mein Unglück ist, daß ich dies elende Stück Papier, das
mir völlig aus dem Gedächtnis gekommen war, nicht verbrannt habe.
Ich verwerfe und widerrufe es von ganzem Herzen und bitte Sie zu
glauben, meine Herrn, daß meine Anhänglichkeit an die Person des
Königs sich nicht vermindert hat.« – »Das ist sehr schwer zu
glauben,« entgegnete ihm der Kanzler, »wenn man einen solchen
Gedanken hartnäckig zu verschiedenen Zeiten wiederkehren sieht.« –
»Mein Herr,« gab Fouquet darauf zur Antwort, »ich bin zu allen
Zeiten und selbst unter Lebensgefahr bei der Person des Königs
geblieben, und während dieser Zeit, waren Sie, mein Herr, das
Oberhaupt im Rate seiner Feinde, und Ihre Verwandten gewährten dem
Heere, das gegen ihn war, freien Durchzug.« [bookmark: page347]

		»Der Kanzler fühlte den Hieb und sprach nun wieder von den
Ausgaben des Oberintendanten. Fouquet erbot sich zu dem Beweise,
daß er keine Ausgaben über seine Kräfte gemacht habe, daß sie
sämtlich teils von seinen Einkünften, von denen der Kardinal
Kenntnis gehabt habe, teils von seiner jährlichen Besoldung und
teils von dem Besitze seiner Frau bestritten worden seien, und
erklärte, wenn er nicht bewiese, was er behaupte, so wolle er so
übel behandelt werden, wie nur immer möglich sei. Darauf wurde er
in die Bastille zurückgeschickt, und der Kanzler bemerkte: »Das ist
das letzte Mal, daß wir ihn verhören.«

		»Am 9. Dezember begann Lefevre d'Ormesson die Rekapitulation des
Prozesses und stimmte endlich am Sonnabend, 13. Dezember, für ewige
Verbannung und die Konfiskation der Güter des Sieur Fouquet zu
Gunsten des Königs; von diesen Gütern solle eine Geldbuße von
hunderttausend Livres erhoben werden.

		»Saint-Helène, der Adjunct d'Ormessons für die Berichterstattung
über den Fall, gab am Mittwoch seine Stimme dahin ab, daß er,
obschon die Beweise für die Veruntreuung hinlänglich seien und der
Angeklagte dafür dem Antrage des General-Prokurators gemäß den Tod
durch den Strang verdient habe, nichtsdestoweniger der Meinung
wäre, daß ihm wegen Staatsverbrechens der Kopf abzuschlagen
sei.

		»Am Donnerstag votierten die Herren Poussort, Guisaucourt,
Feriol, Nogues, Héraut und La Toison für den Tod, während de
Roquesante sich dem Votum des Herrn d'Ormesson anschloß.

		»Die fünf, welche am 19. votierten, stimmten ebenfalls für die
Verbannung: es waren dies die Herren du Verdier, de la Beaume,
Massenau, Leferon und de Moussy.

		»Nachdem am 20. Dezember 1664 noch die Herren Catinat, Regnard,
Benard de Rezé und de Pontchartrain für Verbannung und Konfiskation
der Güter, Poncet, [bookmark: page348]Voisin und der Kanzler aber für den Tod
gestimmt hatten, fanden sich für den Tod nur neun Stimmen, für die
Verbannung und Konfiskation der Güter dagegen dreizehn: das Urteil
fiel dementsprechend aus. Nach Carra (I, 44)
war die Kammer, abgesehen von den beiden Staatsanwälten Talon und
Chamillart und dem Sekretär Foucault, aus folgenden Personen
zusammengesetzt: Bons, d'Ormesson, Leferon, de Moussy, de
Brillac, Regnard, Benard de Rezé, de Roquesante, La Toison, La
Beaume, Du Verdier, Massenau, Catinat, Pontchartrain, Saint-Helène,
Pussot, Gisaucourt, Feriol, Nogues, Héraut, Poncet, Voisin
und Séguier.

Bons mag Carra unrichtig für Bossu (le Jau) und
Feriol unrichtig für Fayet gelesen haben, aber auch
außerdem weicht seine Liste bedeutend von der ab, welche Herr
Ravaisson (I, 405) von den Mitgliedern der Kammer giebt. Nach
diesem bestand das Gericht aus dem Kanzler Séguier als Präsidenten,
dem Herrn de Lamoignon als Vicepräsidenten, den
Parlementspräsidenten de Nesmond und de Pontchartrain, den
Requetenmeistern Poncet, d'Ormesson, Boucherat, Voisin und Benard
de Rezé, den Parlementsräten Regnard, Catinat, de Brillac und Fayet
(Paris), Massenau (Toulouse), Francon (Grenoble), La Toison
(Dijon), Du Verdier (Bordeaux), Saint-Helène (Rouen), Héraut
(Rennes), Nogues (Pau) Louvois (Metz) und Roquesante (Aix), den
Rechnungsräten de Moussy und Bossu le Jau, den
Obersteuergerichtsräten Leferon und Baussan und den
Ministerialräten Chouart und Poussort.

		»Die Anträge der beiden Staatsanwälte Talon und Chamillart
lauteten davon verschieden. Sie besagen, daß sie bei den frühern
Anträgen verbleiben und beharren und demgemäß verlangen, daß der
des Verbrechens der Veruntreuung und der Majestätsbeleidigung sowie
anderer im Prozesse aufgedeckter Vergehen angeklagte und überführte
Nicolas Fouquet zur Vergeltung verurteilt werde, an einem Galgen,
der zu diesem Zwecke auf dem Platze der Rue Saint-Antoine vor der
Bastille zu errichten ist, aufgehenkt zu werden, bis er tot sei,
und dem Könige alle die Summen zurückzuerstatten, die während
seiner Amtszeit durch ihn und seine Sekretäre mit seinem Wissen und
Willen verschleudert worden seien; von seinen erworbenen und
konfiszierten Gütern aber solle zuvor die Summe von achtzigtausend
Livres als Strafe erhoben und zur Hälfte [bookmark: page349]für den König, zur Hälfte
für fromme Stiftungen verwandt werden. Gezeichnet
Chamillart.

		Urteil des Kammergerichts.

		»In Sachen des außerordentlichen Kriminal-Prozesses des
Kronanwalts gegen Messire Nicolas Fouquet, ehemaligen
Oberintendanten der Finanzen, zur Zeit Gefangener in der Bastille,
wegen Veruntreuung, Mißbrauchs und Unterschleifs bei der Verwaltung
der Finanzen und wegen Verbrechens der Majestätsbeleidigung erklärt
die Kammer nach Einsicht der Akten und Protokolle, nach
Kenntnisnahme von der Voruntersuchung und von den Aussagen,
Geständnissen und Abläugnungen des Angeklagten, nach den
Zeugenverhören und -konfrontationen, nach Anhörung der Anträge des
Kronanwalts, nach wiederholtem Verhöre des Angeklagten und nach den
Berichten der Herren Kommissare d'Ormesson und Saint-Helène, alles
wohl erwogen, besagten Fouquet für schuldig und überführt des
Amtsmißbrauchs und Unterschleifs bei der Verwaltung der Finanzen
und in seiner Stellung als Oberintendant, verbannt ihn zur
Vergeltung dessen und in Rücksicht auf die übrigen im Prozesse
aufgedeckten Vergehen auf ewig aus dem Reiche mit der
Verpflichtung, bei Todesstrafe den Bann zu achten, und erklärt alle
seine Güter für dem Staate verfallen, und konfisziert, von denen
zuvor die Summe von hunderttausend Livres erhoben und zur Hälfte
für den König, zur andern Hälfte für fromme Stiftungen verwendet
werden soll. Ausgefertigt in besagtem Kammergericht am 20. Dezember
1664. Gezeichnet Foucault.«

		»Der König war nach Kenntnisnahme von diesem am Sonnabend
abgegebenen Urteile gegen Fouquet der Meinung, daß es in Anbetracht
der genauen Kenntnis, welche der Verurteilte von den wichtigsten
Staatsangelegenheiten hatte, höchst gefährlich wäre, ihn außer
Landes gehen zu [bookmark: page350]lassen: er verwandelte daher die von jenem
Urteile ausgesprochene Strafe ewiger Verbannung in ewiges Gefängnis
und befahl, daß er zur Verbüßung dieser Strafe nach der Festung
Pignerol an der Grenze von Piemont abgeführt werde, wo der Marquis
de Pienne kommandierte.

		»Am Montag, um zehn Uhr morgens, führte man Fouquet in die
Kapelle der Bastille. Der Sekretär Foucaux hielt den Urteilsspruch
in der Hand. »Mein Herr,« redete er Fouquet an, »Sie müssen mir
Ihren Namen sagen, damit ich weiß, mit wem ich rede.« – »Sie wissen
gut genug, wer ich bin,« erwiderte Fouquet, »und was meinen Namen
anlangt, so werde ich ihn hier ebensowenig sagen, wie ich ihn vor
der Kammer gesagt habe. Um übrigens bei der Ordnung zu bleiben,
protestiere ich hiermit gegen das Urteil, das Sie mir vorzulesen im
Begriff stehen.« Man nahm ein Protokoll über diese Erklärung auf,
und nachdem Foucault sich bedeckt hatte, wurde der Spruch verlesen.
Fouquet hörte ihn entblößten Hauptes an.

		»Um elf Uhr desselben Tages (22. Dezember) stand ein Wagen
bereit, den Fouquet mit vier Personen besteigen mußte, während
d'Artagnan ihn zu Pferde mit fünfzig Musketieren begleitete, um ihn
nach Pignerol zu führen und dort der Obhut des Herrn de Saint-Mars
zu übergeben, der fünfzig Soldaten zu seiner Bewachung erhielt.

		»Die Mutter und die Gattin Fouquets, sowie sein Bruder,
[bookmark: text224]F224 bis dahin erster Stallmeister des Königs, erhielten
Befehl, sich nach Montluçon im Bourbonnais zurückzuziehen. Der
Marquis de Charost, [bookmark: text225]F225 sein Schwiegersohn, wurde
nach Ancenis in der Bretagne und Bailly, General-Anwalt beim
Staatsrate, der einige der Richter [bookmark: page351]beleidigt haben sollte, indem er als
Verwandter Fouquets Bittgesuche für denselben einreichte, nach
Château-Thierry verbannt.

		»Der Arzt und der Kammerdiener Fouquets wurden in der Bastille
zurückgehalten aus Besorgnis, sie möchten, wenn sie frei wären,
seinen Verwandten und Freunden Mitteilungen von seiner Seite
überbringen. [bookmark: text226]F226

		»In Pignerol angekommen und im Schlosse untergebracht, gab
Fouquet sich religiösen Betrachtungen hin. Er verfaßte dort einige
Abhandlungen über Gegenstände der Moral und ertrug seine lange
Gefangenschaft mit großer Geduld: sein Mißgeschick hatte ihn nicht
niedergeschmettert. Einige Zeit nach seiner Gefangensetzung schlug
der Blitz am hellen Tage in sein Zimmer, zerschmetterte einen
großen Teil desselben und begrub mehrere Personen unter den
Trümmern, während der Gefangene in einer Fensternische heil und
unversehrt blieb. Dies veranlaßte verschiedene Personen zu der
Bemerkung, daß diejenigen, welche vor den Menschen schuldig
erscheinen, es oft vor Gott nicht sind.

		»Wie es scheint, ist Fouquet noch gegen Ende 1664 in Pignerol
angekommen und gegen Ende Februar oder Anfang März 1680 dort
verstorben. [bookmark: text227]F227 Seine Leiche wurde nach Paris gebracht
und in der Klosterkirche der Dames Sainte-Marie beigesetzt, wie aus
folgendem Auszug aus den Begräbnislisten dieser Kirche erhellt:

		»Am 28. März 1681 wurde in unserer Kirche, in der Kapelle des
heiligen Franz von Sales, Messire Nicolas Fouquet beigesetzt, der
zu allen Ehrenstufen des Staatsdienstes gelangt und Parlementsrat,
Requetenmeister, [bookmark: page352]General-Prokurator, Oberintendant der
Finanzen und Staatsminister gewesen war.«

		»Von allen, die das Glück an Fouquet gekettet hatte, war
Pellisson beinahe der einzige, der ihm treu blieb. Er hatte den
Mut, seinen Herrn unverdrossen zu verteidigen, während beinahe alle
andern ihn verließen.

		»Colbert, der Freund der Frau von Chevreuse, die ihm dadurch,
daß sie die Königin-Mutter bestimmte, Fouquet aufzugeben, einen
großen Dienst erwies, war einer der Urheber des Sturzes des
Oberintendanten. Er folgte ihm aber nur in der Stellung eines
General-Kontroleurs der Finanzen, während die Stelle des
Oberintendanten unterdrückt wurde.«

		Briefe und Billets, die unter den Papieren
Fouquets gefunden wurden.

		1.

Fräulein de Menneville [bookmark: text228]F228 an Fouquet.

		»Ich nehme Teil an dem Schmerze, den Sie mir darüber an den Tag
legen, daß Sie nach der Bretagne haben abreisen müssen, ohne daß
wir uns unter vier Augen ( en
particulier) haben sehen können; ich tröste mich indessen,
wenn ich bedenke, daß dergleichen Besuche Ihrer Gesundheit schaden
können, und ich fürchte sogar, daß der Umstand, daß Sie sich das
letzte Mal, als ich Sie unterwegs sah, mit allzu großer Heftigkeit
hinreißen ließen, zu Ihrer Krankheit beiträgt.«

		2.

Frau Fouquet [bookmark: text229]F229 an denselben.

		»Zwingen Sie mich nicht, ich bitte Sie, das häßliche Wort
Hahnrei von einem Manne zu gebrauchen, den Sie [bookmark: page353]selbst mir
gegeben haben. Für mich reicht es hin, daß Sie meine Bedenken
besiegt haben, und ich gebe den Dingen für mein Teil noch eine
andere Wendung, um mich zu beruhigen: denn ich bilde mir nun ein,
daß er mir nichts ist, weil ich ihn nie geliebt habe, so daß ich
Ihnen verspreche, künftighin mich so gegen Sie zu verhalten wie
gegen einen Vetter im sechsten Gliede. Aber ich beschwöre Sie,
gehen Sie ihm ein wenig um den Bart: er ist eifersüchtig und
Hahnrei wie tausend.«

		3.

Frau von Valentinois an denselben.

		»Ich weiß nicht mehr, welches Vorwandes ich mich bedienen soll,
um Sie zu besuchen. Ich bin heute zweimal fruchtlos unter Ihrem
Fenster vorübergegangen; geben Sie mir ein Rendezvous: ich werde
mich jedes Besuchs entledigen können, um mich dazu, einzufinden.
Mit Frau ... habe ich gesprochen, wie es sich gehört, und kann
Ihnen halb und halb für sie gut sagen. Ich habe Ihnen eine
Zusammenkunft für übermorgen ausgewirkt, wünsche aber, daß sie dann
nicht ist, wie sie heute war. Nie ist sie mir so liebenswürdig
vorgekommen, und meine eigenen Angelegenheiten werden sicher recht
schlecht stehen.«

		4.

Der Abbé de Bélebat an denselben.

		»Ich habe heute etwas für Sie gefunden. Ich weiß ein schönes,
niedliches Mädchen aus gutem Hause und hoffe, daß Sie sie für
dreihundert Pistolen haben können.« [bookmark: page354]

		5.

Frau Scarron an denselben.

		»Ich kenne Sie noch nicht genug, um Sie zu lieben, und würde Sie
vielleicht weniger lieben, wenn ich Sie kennte. Ich bin stets das
Laster geflohen und hasse die Sünde von Natur, aber ich gestehe
Ihnen, daß ich die Armut noch mehr hasse. Ihre zehntausend Thaler
habe ich erhalten – wenn Sie in zwei Tagen noch zehntausend bringen
wollen, so werde ich sehen, was ich zu thun habe.«

		6.

Eine Unbekannte [bookmark: text230]F230 an denselben.

		»Bis jetzt war ich so fest von meiner Stärke überzeugt, daß ich
die ganze Welt herausgefordert haben würde. Aber ich muß gestehen,
daß die letzte Unterredung, die ich mit Ihnen, gehabt habe, mich
bezaubert hat: ich habe in Ihrer Unterhaltung tausend
Annehmlichkeiten gefunden, auf die ich nicht gefaßt war. Kurzum,
wenn ich Sie je allein sehe, so weiß ich nicht, was geschehen
wird.«

		7.

Frau du Plessis-Bellière [bookmark: text231]F231 an denselben.

		»Ich weiß nicht mehr, was ich sage, noch was ich thue, wenn man
Ihren Absichten widerstrebt. Ich weiß mich vor Zorn nicht zu
lassen, wenn ich bedenke, daß dies Fräulein de Lavallière die Feine
mir gegenüber gespielt hat. Um ihre Gewogenheit zu gewinnen, habe
ich vor ihrer Schönheit das Rauchfaß geschwungen, die doch gar
nicht so groß ist. Als ich ihr dann aber zu verstehen gab, Sie
würden dafür sorgen, daß es ihr nie an etwas fehle, und hätten
zwanzigtausend Pistolen für sie liegen, geriet sie [bookmark: page355]gegen mich in Harnisch
und bemerkte, zwanzigtausend Pistolen wären nicht imstande, sie zu
einem Fehltritt zu verleiten. Und sie wiederholte mir das mit einem
solchen Stolze, daß ich, obschon ich, bevor wir uns trennten, kein
Mittel unbenutzt gelassen habe, um sie wieder zu besänftigen, doch
sehr fürchte, sie wird dem König davon erzählen, so daß wir ihr
also zuvorkommen müssen. Halten Sie es zu diesem Zwecke nicht für
angebracht, wenn man sagt, sie habe Geld von Ihnen verlangt und Sie
hätten ihr abschläglich geantwortet? Das wird sie der
Königin-Mutter verdächtig machen. Die dicke Frau Brancas und die de
Garde werden uns treulich Bericht über sie erstatten: wenn die eine
sie verläßt, nimmt die andere sie in Beschlag. Ich mache
schließlich gar keinen Unterschied mehr zwischen Ihren Interessen
und meinem Wohle. Die Klugheit verlangte, daß ich Saigle besuchte:
er scheint ein herzensguter Mensch, aber sehr dumm in unsern
Angelegenheiten zu sein. Ich habe ihm für drei Monate Beschäftigung
gegeben und ihm das auf die angenehmste Weise von der Welt
beigebracht. Wirklich, man ist sehr glücklich, wenn man die
Angelegenheiten eines Mannes wie Sie zu besorgen hat: Ihr Verdienst
räumt alle Schwierigkeiten aus dem Wege, und wenn der Himmel
gerecht wäre, würden wir eines Tages die Fürstenkrone auf Ihrem
Haupte sehen.«

		*

			[bookmark: foot204]Charles de
Baats-Castelmore, Graf d'Artagnan, aus dem Béarn gebürtig, war
damals Unter-Lieutenant bei der ersten Compagnie der Musketiere. I.
J. 1667 wurde er zum Hauptmann, 1672 zum Generalmajor (
maréchal de camp) ernannt. Er fiel
vor Mastricht am 25. Juni 1673. Einer oder der andere Leser dürfte
sich seiner aus Dumas' »Drei Musketieren« erinnern.
	[bookmark: foot205]Marie
Madeleine de Castille-Villemareuil. Sie war Fouquets zweite
Gattin.
	[bookmark: foot206]Paul
Pellisson-Fontanier, geboren in Béziers um 1631, gestorben 1698,
war Fouquets erster Sekretär und Vertrauter. Er wurde bis zum
Dezember 1661 in Nantes gefangengehalten und dann in die Bastille
geführt.
	[bookmark: foot207]Das ist nicht ganz richtig. Fouquet
hatte Claude Joly, den Beichtvater Mazarins, zum Beichtiger
verlangt und d'Artagnan darüber an Le Tellier berichtet, der unterm
10. Oktober 1661 die Antwort erteilte: »Herr Joly ist nicht
imstande, nach Angers zu kommen; wenn er« (d. h. Fouquet) »aber zu
beichten wünscht, so mögen Sie einen Mönch auswählen, von dem Sie
wissen, daß er am wenigsten mit der Welt in Verbindung steht, und
ihm dann zu beichten erlauben.« ( Ravaisson
I, 382). Allerdings mochte man gute Gründe haben, gerade den
ehemaligen Beichtvater Mazarins nicht mit Fouquet in Berührung
kommen zu lassen.
	[bookmark: foot208]Louis Bruant des Carrières war
ebenfalls ein Sekretär Fouquets.
	[bookmark: foot209]Josephe
Foucaux oder Foucault, geboren 1612, gestorben am 6. Juli 1691, war
Sekretär beim Kammergericht ( chambre de
justice).
	[bookmark: foot210]D. h. das Parlement.
	[bookmark: foot211]Im Augenblicke der Verhaftung hatte der
König unverzüglich einen Expressen abgesandt, um die Papiere
Fouquets in Saint-Mandé
	[bookmark: foot212]in Beschlag
nehmen zu lassen. Der Oberintendant hatte indessen noch Zeit
gehabt, dem Finanzbeamten Codure die Worte zuzuflüstern: »Nach
Saint-Mandé!« Codure schickte auf der Stelle den Kammerdiener
Fouquets dahin ab, und dieser überholte den Courier, so daß
Fouquets Verwandten Zeit hatten, wenigstens einen Teil der
kompromittierendsten und wichtigsten Papiere bei Seite zu schaffen.
Trotzdem war noch genug zurückgeblieben – diesen Rest aber
zurückzugeben stand gar nicht in der Macht der Kammer, da die
wichtigsten sich in den Händen Colberts und des Königs
befanden.
	[bookmark: foot213]Diese Schlinge
war sehr fein gelegt: wenn Fouquet ein Verwerfungsgesuch gegen
einzelne Mitglieder des Kammergerichts oder der von diesem
eingesetzten Untersuchungs-Kommission einreichte, so erkannte er
damit die Kammer als zuständiges Gericht an und verzichtete somit
auf den Spruch des Parlements, was man eben haben wollte. Der
Oberintendant durchschaute jedoch das Manöver und ließ sich zu
nichts herbei.
	[bookmark: foot214]Staatsanwalt ( avocat
général) des Parlements von Paris.
	[bookmark: foot215]Henri Auguste de Bomenie, Graf
de Briennè, geboren zu Paris 1594, gestorben 1666, bekleidete von
1643-1661 die Stelle eines Ministers des Äußern.
	[bookmark: foot216]Der Gefangene
hatte angegeben, daß ihm kein Bescheid vom 5. Oktober zugegangen
sei.
	[bookmark: foot217]Nicht ganz
richtig. D'Artagnan hatte im November 1661 Pellisson durch eine
Abteilung seiner Musketiere von Nantes nach Angers holen lassen,
war dann mit diesem Gefangenen und Fouquet, nebst dessen Arzt und
Kammerdiener nach Amboise aufgebrochen, hatte dort die drei
letztern der Hut des Garde-du-Corps-Fähnrichs Talhouet übergeben,
und dann Pellisson nach Paris und in die Bastille geführt. Am
Weihnachtstage 1661 brach dann Talhouet mit seinem Gefangenen unter
der Eskorte von 120 Musketieren nach Vincennes auf, wo er am 31.
Dezember anlangte und am 3. Januar 1662 sein Amt als Gefangenwärter
wieder an d'Artagnan abtrat.
	[bookmark: foot218]Die Goldmark ( Marc
d'or) war eine Steuer, die dem Könige bei Antritt eines
neuen Amtes entrichtet werden mußte. Wie alle übrigen königlichen
Einkünfte wurde auch sie an General-Pächter vergeben, und bei den
darüber abgeschlossenen Verträgen sollte Fouquet die Interessen des
Staates vernachlässigt haben.
	[bookmark: foot219]Dies Geld soll der Königin-Mutter zugestellt worden
sein, die indessen den Empfang desselben ableugnete.
	[bookmark: foot220]Man findet diese
Briefe weiter hinten abgedruckt.
	[bookmark: foot221]Pierre Séguier, Herzog von Villemer,
Groß-Siegelbewahrer und Kanzler von Frankreich, geboren zu Paris am
28. Mai 1588, gestorben am 28. Januar 1672.
	[bookmark: foot222]Es handelt sich hier um eine
Denkschrift, in der Fouquet die Maßnahmen notiert hatte, die im
Falle seiner Verhaftung von seinen Freunden zu ergreifen sein
würden.
	[bookmark: foot223]Nach Carra (I, 44)
war die Kammer, abgesehen von den beiden Staatsanwälten Talon und
Chamillart und dem Sekretär Foucault, aus folgenden Personen
zusammengesetzt: Bons, d'Ormesson, Leferon, de Moussy, de
Brillac, Regnard, Benard de Rezé, de Roquesante, La Toison, La
Beaume, Du Verdier, Massenau, Catinat, Pontchartrain, Saint-Helène,
Pussot, Gisaucourt, Feriol, Nogues, Héraut, Poncet, Voisin
und Séguier.

Bons mag Carra unrichtig für Bossu (le Jau) und
Feriol unrichtig für Fayet gelesen haben, aber auch
außerdem weicht seine Liste bedeutend von der ab, welche Herr
Ravaisson (I, 405) von den Mitgliedern der Kammer giebt. Nach
diesem bestand das Gericht aus dem Kanzler Séguier als Präsidenten,
dem Herrn de Lamoignon als Vicepräsidenten, den
Parlementspräsidenten de Nesmond und de Pontchartrain, den
Requetenmeistern Poncet, d'Ormesson, Boucherat, Voisin und Benard
de Rezé, den Parlementsräten Regnard, Catinat, de Brillac und Fayet
(Paris), Massenau (Toulouse), Francon (Grenoble), La Toison
(Dijon), Du Verdier (Bordeaux), Saint-Helène (Rouen), Héraut
(Rennes), Nogues (Pau) Louvois (Metz) und Roquesante (Aix), den
Rechnungsräten de Moussy und Bossu le Jau, den
Obersteuergerichtsräten Leferon und Baussan und den
Ministerialräten Chouart und Poussort.
	[bookmark: foot224]Gilles Fouquet, Sieur de Mézières; er starb
1694.
	[bookmark: foot225]Louis Armand, Marquis
und Herzog von Béthune-Charost, General-Lieutenant der Picardie und
Gouverneur von Calais, gestorben am 1. April 1717, hatte sich 1657
mit Marie Fouquet vermählt, die, 1640 geboren, ein Jahr vor ihrem
Gatten, am 16. April 1716, starb.
	[bookmark: foot226]Der Kammerdiener hieß Lavallée,
der Arzt war der aus Dieppe gebürtige Jean Pecquet, der Entdecker
des sogenannten Pecquetschen Behälters. Beide wurden erst am 26.
Februar 1665 aus der Bastille entlassen. Pecquet starb
1674.
	[bookmark: foot227]Vgl. darüber den Abschnitt über
die eiserne Maske.
	[bookmark: foot228]Eins der
Ehrenfräulein von Madame.
	[bookmark: foot229]Die Frau des auf S. 350
erwähnten Stallmeisters. Augenscheinlich auf dies Billet, das
demnach in Saint-Mands aufgefunden worden ist, bezieht sich eine
Stelle in einem Briefe Foucaults an Colbert vom 29. September 1661.
»Ich sende Ihnen hier zwei Schriftstücke,« schreibt der Sekretär.
»Das eine ist ein Brief, der meines Erachtens von der Hand der
Schwägerin des Herrn Fouquet ist. Unsere Herren [Kommissare] haben
ihn weder beachtet, noch die Schrift erkannt: Sie werden darüber
denken, was Ihnen beliebt.« ( Ravaisson
I, 373).
	[bookmark: foot230]Aller Wahrscheinlichkeit
nach war diese Unbekannte keine andere als abermals Frau Scarron,
die spätere Frau von Maintenon.
	[bookmark: foot231]Suzanne de Bruc,
die Frau Pacques' de Rougé, Seigneurs du Plessis-Bellière, war die
gewöhnliche Unterhändlerin Fouquets. Nach dem Sturze des
Oberintendanten wurde sie nach Schloß Montbrison geschickt und dort
in engem Gewahrsam gehalten. Sie starb, hundert Jahre alt,
1705.


	
		
		L.

Der Prozeß des Chevalier de Rohan.

		(Nach Carra, I, p. 62 et
suiv.)

		Louis de Rohan oder der Chevalier de Rohan, Großjägermeister von
Frankreich, hatte mit den Holländern einen Vertrag geschlossen,
ihnen Quilleboeuf und andere Plätze an der Küste der Normandie zu
überliefern.

		Die Verschwörung wurde nach der Schlacht bei Senef [bookmark: page356]infolge der
Wegnahme des Gepäcks des Grafen de Monterey, damaligen Gouverneurs
der spanischen Niederlande, entdeckt. Man fand unter den Papieren
des Grafen Schriftstücke, die die ganze Verschwörung
enthüllten.

		Der Chevalier de Rohan wurde infolgedessen am 11. September 1674
durch den Major de Brissac in der Kapelle von Versailles verhaftet
und in die Bastille geführt.

		Der Unterhändler und Hauptschuldige bei der Verschwörung, ein
normännischer Edelmann namens Latréaumont , wurde am folgenden Tage
ebenfalls durch Brissac in Rouen verhaftet. Ohne eine Spur von
Aufregung, zu verraten, sagte Latréaumont zu dem Major, einem alten
Freunde von ihm: »Ich werde dir auf der Stelle folgen. Gestatte mir
nur, eines Bedürfnisses wegen in mein Schlafzimmer zu treten.« Er
ging hinein, beim Hinaustreten aber feuerte er einen Pistolenschuß
auf den Major ab. Der Schuß ging indessen fehl und traf einen
Gardisten, der in der Nähe stand. Als Latréaumont auf ihn anlegte,
rief Brissac, um zu zeigen, daß er keine Furcht hege: »Schieß!«
Einer der Gardisten nahm dies für einen Befehl zum Feuern und
drückte seine Muskete auf Latréaumont ab, der am folgenden Tage an
der Wunde starb, bevor Pelot, der erste Präsident des Parlementes
von Rouen, ihn hatte foltern lassen können, und also ohne etwas zu
gestehen.

		Dieser Umstand hätte dem Chevalier de Rohan in der Folge das
Leben retten können: man hatte nämlich keine Beweise, keine Zeugen,
keine Schriftstücke von der Hand des Angeklagten, und die
Kommissarien würden sehr in Verlegenheit gewesen sein, wenn der
Chevalier beim Leugnen verblieben wäre.

		Herr de Bezons [bookmark: text232]F232 indessen, einer der [bookmark: page357]Untersuchungsrichter, der ihn
geschickt zu gängeln wußte, entriß ihm das Geheimnis unter dem
Versprechen, daß der König ihn begnadigen würde. Da dieser aber dem
Richter keinen bezüglichen Befehl erteilt hatte, wollte er auch das
Versprechen nicht erfüllen, das Bezons in seinem Namen zu geben
gewagt hatte.

		Bemerkenswert ist, daß während der Zeit, wo der Chevalier in der
Bastille gefangen saß, allnächtlich Leute, die ihm ergeben waren,
das Schloß umkreisten und ihm durch Sprachrohre zuriefen: »
Latréaumont ist tot und hat nichts gesagt!« und diese Worte
von Minute zu Minute bis zum Tagesgrauen wiederholten. Der
Chevalier verstand sie indessen nicht.

		Allerdings konnte einzig Latréaumont ihn belasten, da er der
einzige Mensch war, der das Geheimnis der Verschwörung in Händen
hatte.

		Als der Kanzler d'Aligre [bookmark: text233]F233 den Chevalier und seine Mitschuldigen verhörte, ließ
er sie zum Kammergericht kommen, und auf Befehl des Ministers
besetzte Herr de Jouvelle, der Befehlshaber einer der beiden
Musketier-Compagnien, [bookmark: text234]F234 um fünf Uhr morgens alle
Thüren des Arsenals, holte dann den Chevalier und seine
Mitangeklagten aus der Bastille ab, führte sie vor den Gerichtshof
und brachte sie nach der Verhandlung wieder in das Schloß
zurück.

		In dem Augenblicke, wo der Chevalier sein Schicksal zu ahnen
begann, erfolgten bei ihm furchtbare Ausbrüche der Wut und der
Verzweiflung. Man war genötigt, ihn in Ketten zu legen und
sorgfältig im Auge zu behalten, damit er sich kein Leid anthue. Die
Ermahnungen des Pater Bourdaloue milderten diese blinde Wut,
beruhigten ihn und machten ihn auf den Tod gefaßt. [bookmark: page358]

		Er wurde vermittelst eines Ganges, der in Höhe des Fensters des
Waffensaals im Arsenale, das auf den kleinen Platz am Ende der Rue
des Tournelles hinausgeht, errichtet war, ebenen Fußes auf das
Schaffot geführt. Die Hinrichtung fand am 27. November 1674,
nachmittags vier Uhr statt.

		Der Chevalier de Rohan hatte mehrere Mitschuldige, unter andern
den Chevalier des Préaux, Frau de Villars (eine Tochter des Pariser
Parlementsrats Sarreau) und Affinius Vandenende, [bookmark: text235]F235 der aus Antwerpen
gebürtig und Jesuit gewesen war.

		Diese wurden ebenfalls in der Bastille gefangen gehalten.

		Der Chevalier des Préaux und Frau de Villars wurden an demselben
Tage und an demselben Orte, d. h. auf dem kleinen Platze der Rue
Saint-Antoine, vor der Bastille, mit dem Chevalier de Rohan
zusammen enthauptet. Vandenende wurde gehenkt.

		Herr de Rohan starb mit vieler Festigkeit und Ergebenheit. Man
bemerkte, daß der Anblick Vandenendes ihm sehr peinlich war.

		Auch der Chevalier des Préaux starb mit ziemlich großer
Festigkeit.

		Frau de Villars wurde zuletzt enthauptet. Sie sah dem Tode mit
ungemeiner Unerschrockenheit und Standhaftigkeit entgegen. Anfangs
hatte sie noch einige Personen angeben wollen, stand aber dann
davon ab.

		Vandenende starb bei seinem hohen Alter mit etwas mehr Schwäche.
[bookmark: page359]

		Zur Überführung der Angeklagten dienten zwei Schriftstücke. Das
erste war der Schlüssel zu ihrer Geheimschrift, in der Herr de
Monterey mit dem Namen des Schwiegersohns Vandenendes:
Querquevin, die Staaten von Holland nach der zweiten Tochter
Vandenendes mit Margarethe, die Staaten von Flandern nach
deren älterer Schwester mit Clara Maria, Herr de Rohan nach
der jüngsten Tochter des Arztes mit Marianne und Latréaumont
als Fräulein d'Argent bezeichnet wurden. Die Gelder welche
Herr de Monterey liefern wollte, figurierten in der Korrespondenz
als der Preis der Diamanten, die Stelle, an der die Flotte
landen sollte, als das Haus, die Waffen als Effekten,
die Schiffe als Pakete, die Hilfstruppen, die man von
Monterey erwartete, als Querquevins Heilmittel u. s. w.

		Das andere Schriftstück war eine Abschrift des mit Monterey
geschlossenen Vertrages. Monterey versprach hunderttausend Livres
zu geben, und überdies sollte die Hälfte der im Mittelmeer
stationierten Flotte den Aufständischen zu Hilfe kommen. Dagegen
wollte man dem Statthalter den Plan von Quillebeuf übersenden, das
befestigt werden und in seinem Besitze bleiben sollte, bis man ihm
Abbeville, Dieppe, Le Havre oder eine andere befestigte Stadt
überliefert haben würde. Beim Friedensschlusse sollten die
Aufständischen ausdrücklich mit einbegriffen werden. Ferner
versprach Monterey, ihnen in Spanien Pensionen auszuwirken und sie,
wenn möglich, durch die Wegnahme und Schleifung von Corbie auch zu
Lande zu unterstützen. Der Gouverneur von Ostende sollte Befehl
erhalten, alle wohl aufzunehmen, die von den Verschworenen über
England nach Holland geschickt würden u. s. w. Am Schluß empfahl
sich Monterey dem Chevalier und wünschte ihm Glück zu dem
hochherzigen Entschlusse, den er zu Gunsten des öffentlichen Wohles
und der Ruhe Europas gefaßt habe.

		*

		[bookmark: page360]

			[bookmark: foot232]Claude Bazin, Seigneur de
Bezons, von 1653 bis 1673 Intendant des Languedoc, war damals
Staatsrath und Alterspräsident der Akademie. Er starb am 20. März
1684.
	[bookmark: foot233]Etienne d'Aligre
war 1672 zum Kanzler ernannt worden. Er war am 13. Januar 1592 in
Chartres geboren und starb in Versailles am 25. Oktober
1677.
	[bookmark: foot234]De Jouvelle war
Stabskapitän der zweiten Compagnie.
	[bookmark: foot235]Franz Vandenende oder van den Enden war in Paris Lehrer
der Philosophie und der alten Sprachen. In Holland hatte er in
gleicher Eigenschaft gewirkt, und dort war unter andern Spinoza
sein Schüler und seine Tochter Marianne, die unglückliche Liebe des
jüdischen Denkers, seine Gehilfin gewesen. Nach der Sitte jener
Zeit latinisierte er seinen Namen und nannte sich Franciscus a
Finibus, woraus hier und auch anderwärts Franz Affinius als
angeblicher Vorname gemacht worden ist.


	
		
		M.

Das Begräbnis in der Bastille.

		Die Auffindung von Knochenresten und ganzen Skeletten bei der
Demolierung der Bastille erregte keine geringe Sensation und gab zu
allerlei schauerlichen Vermutungen und Gerüchten Anlaß. Wir teilen
zunächst den aktenmäßigen Thatbestand nach Dusaulx ( De l'insurrection parisienne, p. 400 et suiv)
mit.

		»Zu Anfang Mai 1790,« erzählt Dusaulx, »machte ich mich mit
Herrn Souberbielle Stabsarzt der
Freiwilligen von der Bastille.

Dusaulx. auf, um zu sehen, wie es mit dem Abbruch der
Bastille stände. Der Abbruch des Schlosses
war zwei Tage nach der Einnahme von der Wählerversammlung
angeordnet worden. »Der Ausschuß,« heißt es im Protokoll der
Sitzung vom 16. Juli, »hat beschlossen, daß die Bastille von allen
Distrikten zusammen, aber unter Aufsicht des Distrikts
Saint-Louis-de-la-Culture abgebrochen werden soll. Der Befehl zum
Abbruch ist unverzüglich von den Stadttrompetern im Namen des Herrn
Marquis die Lafayette im Hofe des Stadthauses und an allen
Straßenecken von Paris öffentlich ausgerufen worden.«

D. Übers. Das Schloß war bis auf die Verließe
geschleift.

		»Man machte uns auf eine graue Erdart aufmerksam, die aus
ausgetrockneten Latrinen, die man geleert hatte, ausgehoben worden
war, und wies uns auf eine große Menge von Knochen hin, die zur
Mehrzahl zerbröckelt oder in der Auflösung begriffen waren. Beim
Suchen indessen fanden wir darunter ein noch ziemlich gut
erhaltenes Schienbein ... Menschliche Gebeine in Latrinen!

		»Von dort begaben wir uns nach der Bastion, deren gewölbte
Außenfläche sonst nur Rosen, Jasmin und blühende Stauden trug: es
war das die Promenade des Gouverneurs, die er den Gefangenen
gestohlen hatte. Wenn man bedenkt, daß unter den Blumen und den
Gebüschen die Abgründe des Todes verborgen waren! [bookmark: page361]

		»Der Abbruch dieser Bastion war schon soweit vorgeschritten, daß
wir durch die breiten Einschnitte, die man darin gemacht hatte,
lange Gänge und Treppen unterscheiden konnten, deren geneigte
Wölbungen in diesem fürchterlichen Bienenkorb von Kerkerzellen,
dessen Dasein noch niemand geahnt hatte, umliefen und hinauf- und
hinabstiegen.

		»Der Distrikt Saint-Louis-de-la-Culture hat nun das Dasein
dieser Verließe auf authentische Weise feststellen lassen, und
deshalb wollen wir hier das Protokoll darüber anführen.

		»Wir stiegen über die Trümmer hinab,« heißt es darin, »und
fanden eine Doppeltreppe aus Kalkstein; jeder Arm derselben war
vier Fuß breit. Diese Arme waren aber an mehreren Stellen
durchbrochen und führten in verschiedene Höhlungen.

		»Am Fuße der Treppe wurden wir zunächst einen Kadaver gewahr, um
den herum verschiedene Arbeiter mit vieler Vorsicht die Erde
aufwühlten. Der Kopf des Skeletts ruhte, etwas höher, als der
übrige Teil, der eine etwas geneigte Lage hatte, auf dem
Grundgemäuer der Treppe, am Fuße der untersten Stufe.

		»Das Ganze war mit einem leichten Mauerwerk aus Steinen von etwa
zwei Zoll Dicke auf neun. Zoll Breite umgeben. Diese Steine standen
auf der hohen Kante.

		»Den Knochen nach zu urteilen, schienen die Überreste einem
Manne von fünf Fuß acht Zoll anzugehören. Wir gewahrten Spuren von
Kalk und wunderten uns daher nicht, daß das Fleisch und die Knorpel
völlig zerstört waren. Die Knochen selbst waren noch ziemlich gut
erhalten. Über der linken Schläfe befanden sich noch einige Haare.
Die sehr gesunden und fest in ihren Höhlen sitzenden Zähne deuteten
auf einen Mann von dreißig bis vierzig Jahren und könnten zu dem
Glauben bringen, daß der Leichnam [bookmark: page362]noch nicht sehr alt war; indessen
geben wir dies nur als eine bloße Mutmaßung.

		»Zur rechten Seite des Skeletts fand sich eine Kanonenkugel im
Gewichte von sechsundfünfzig Pfund, die mit einer dicken Kruste
umgeben war, welche sich ohne Zweifel infolge der Feuchtigkeit der
umgebenden Körper gebildet hatte. Man darf annehmen, daß diese
Kugel nicht zufällig an diese Stelle gelangt, sondern absichtlich
dorthin gelegt worden ist, um die Person zu kennzeichnen, die,
gleichviel auf welche Weise, ihre Tage in diesen entsetzlichen
Verließen beschlossen hat. Vielleicht werden der weitere Verlauf
der Arbeit oder andere Anzeichen uns dies Geheimnis enthüllen.

		»Alle diese Gebeine wurden auf einem Brette in einen kleinen
Keller getragen, wo bereits ein anderes Skelett am Charfreitag
aufgefunden worden war, das ungefähr aus derselben Zeit herzurühren
scheint, wie das vorstehend besprochene. Es ruhte auf den Stufen
der erwähnten Treppe, mit dem Kopfe nach unten.

		»Dies zweite Skelett lag mit den Füßen dem Kopfe des ersten
zugekehrt. Es war etwa ein und einem halben Fuß von demselben
entfernt, lag aber ein wenig höher. Steine in Sargform umgaben es
nicht, sondern es war einfach an der Westseite des Kellers an die
Mauer angelehnt und auf die linke Seite gebettet.

		»Die Knochen waren infolge des Herabfallens des Erdreichs und
des Regens, der die Arbeit unterbrach, nicht so gut erhalten. Die
Zähne waren noch vollzählig und steckten fest in ihren Höhlen. Man
dürfte vielleicht annehmen, daß dies Skelett älter ist als das
erste. Nach den Knochen zu urteilen, scheint die Gestalt etwa fünf
Fuß drei Zoll Höhe gehabt zu haben.«

		So weit das von Dusaulx mitgeteilte Protokoll. Carra zufolge (
t. III, p. IV) wurde später in dem
Erdreich zwischen zwei Verließen noch ein drittes Skelett gefunden,
das dem Urteil Sachverständiger zufolge etwa dreißig Jahre in
[bookmark: page363]der
Erde gelegen haben mochte. Nach alledem läßt sich nicht bezweifeln,
daß wirklich in der Bastion Leichen verscharrt worden sind. Nun
weiß man aber, daß in der Regel der Friedhof Saint-Paul als
Begräbnisplatz für die in der Bastille verstorbenen Personen
diente. Es fragt sich also: geschah das Begräbnis in der Bastion
amtlich oder willkürlich, und in welchen Fällen fand es statt? Das
für die Geschichte der Bastille unschätzbare Tagebuch des
Kommandanten du Junca gewährt auch in diesem Falle hinreichende
Auskunft. Wir citieren daraus folgende beiden Stellen:

		»Am Sonntag, 21. November [1794], gegen 2 Uhr nachmittags, ist
die Frau de Cailloué, Witwe und Buchhändlerin zu Rouen, verstorben,
in Gegenwart ihrer Tochter, die nur zu ihrer Bedienung hier ist.
Hat ihre Krankheit verhehlt, und da sie in der Absicht, sie ruhig
in ihrer Religion sterben zu lassen, erst jemand benachrichtigte,
nachdem sie tot war, habe ich auf der Stelle Herrn de la Reynie in
Kenntnis gesetzt, und der hat mir gesagt, daß ich die Tochter in
Gewahrsam nehmen lassen sollte, und daß er den Rat beim Châtelet,
Herrn Bellin, zur Besichtigung der Leiche der Frau herschicken
würde.

		»Da Herr de la Reynie seine erste Absicht änderte, hat er den
Herrn Kommissar Labbé zur Besichtigung der Leiche geschickt, und
die habe ich dann am Montag, 22., um acht Uhr abends in den
Kasematten der Bastion des Schlosses beerdigen lassen.«

		Ferner: »Am Freitag, 24. April 1705, um 3 Uhr nachmittags, ist
Herr Mestrezat, Greis, Schweizer und reformierter Prediger, nach
sehr langem Krankenlager an seiner Krankheit verstorben; hat nichts
von seiner Bekehrung und Religionswechsel hören, sondern fest in
der protestantischen sterben wollen, und hat man ihn am selben
Tage, um 9 Uhr abends, in den Kasematten der Bastion des Schlosses
der Bastille beerdigen lassen.« [bookmark: page364]

		Aus diesen Vermerken du Juncas erhellt, erstens daß die
Kasematten der Bastion ein sozusagen offizieller Begräbnisplatz der
Bastille waren, zweitens daß dort solche Tote beerdigt wurden, die
als Ketzer nicht in geweihter Erde ruhen durften, und drittens, daß
diese Begräbnisse zur Nachtzeit stattzufinden pflegten. Dieser
letztere Umstand erklärt das Vorkommnis, das Linguet in etwas
romantischer Übertreibung auf S. 187 schildert. In früherer Zeit
mag man die Ketzerleichen auch wohl kurzweg in die Latrinen
geworfen haben. Die aufgefundenen Knochen und vollständigen
Skelette bilden also auf keinen Fall einen ausreichenden Beweis für
etwa in der Bastille gegen das Leben der Gefangenen verübte
Verbrechen.

		*

			[bookmark: foot236]Stabsarzt der
Freiwilligen von der Bastille.

Dusaulx.
	[bookmark: foot237]Der Abbruch des Schlosses
war zwei Tage nach der Einnahme von der Wählerversammlung
angeordnet worden. »Der Ausschuß,« heißt es im Protokoll der
Sitzung vom 16. Juli, »hat beschlossen, daß die Bastille von allen
Distrikten zusammen, aber unter Aufsicht des Distrikts
Saint-Louis-de-la-Culture abgebrochen werden soll. Der Befehl zum
Abbruch ist unverzüglich von den Stadttrompetern im Namen des Herrn
Marquis die Lafayette im Hofe des Stadthauses und an allen
Straßenecken von Paris öffentlich ausgerufen worden.«

D. Übers.


	
		
		N.

Die Deputationen an den Gouverneur der Bastille am 14. Juli
1789.

		An dem verhängnisvollen 14. Juli wurden im Ganzen fünf
Deputationen an den Gouverneur de Launay abgesandt, um ihn zur
Übergabe aufzufordern. Wir geben zur Ergänzung der vorn
mitgeteilten Schilderung der Einnahme der Bastille nachstehend die
Einzelheiten dieser schwachen Versuche zu einer gütlichen Beilegung
der Angelegenheit.

		Die erste Deputation ging gegen zehn Uhr morgens vom Stadthause
aus. Dusaulx ( L'oeuvre des sept
jours, p. 294) berichtet über Anlaß und Ergebnis derselben:
»Einige in unserm Komitee begannen sich zu sagen, daß die
Geschichte ernster wäre, als man anfangs gemeint hatte: aber es war
nicht mehr Zeit zur Umkehr. Um Blut zu sparen, wurde beschlossen,
eine feierliche Deputation an den Gouverneur zu senden. Herr Bélon
nebst einigen andern Wählern wurde mit der ersten beauftragt, die
keinen Erfolg hatte.« [bookmark: page365]

		Bélon befand sich noch beim Gouverneur, als eine zweite
Deputation vom Distrikt Saint-Louis-de-la-Culture anlangte. Es war
dies der Parlementsadvokat Thuriot de la Rosière, nach dessen
Angaben folgender Bericht über seine Sendung veröffentlicht
ward:

		»Am Dienstag, 14. Juli 1789, gegen Mittag, gelangt beim Distrikt
Saint-Louis-de-la-Culture die Meldung an, daß die Richtung der
Kanonen auf den Türmen der Bastille die ganze Hauptstadt in
Aufregung versetze.

		»Gleichzeitig wird versichert, daß die Belagerung der Bastille
eine beschlossene Sache sei und ohne Verzug beginnen werde.

		»Herr Thuriot de la Rosière, eins der Mitglieder des
Distrikt-Ausschusses, erster Wähler und später Deputierter bei der
Versammlung der Gemeinde-Vertreter, erhebt sich bei dieser
Nachricht und bemerkt, daß eine große Anzahl Bürger bei einem
solchen Unternehmen zum Opfer fallen können. Er beantragt, daß auf
der Stelle eine Deputation an den Gouverneur abgesandt werde, um
ihn aufzufordern, den Kanonen eine andere Richtung zu geben und
sich unverzüglich zu ergeben.

		»Sein Antrag scheint verständig und einsichtsvoll.

		»Man fordert ihn auf, selbst die Botschaft auf sich zu nehmen.
Er nimmt an und bricht in Begleitung zweier Bürger-Soldaten
auf.

		»Das Volk begann sich um die Bastille anzusammeln, aber der
Durchgang war noch frei. Mit seinen beiden Füsilieren an der
Zugbrücke angekommen, giebt er diesen beiden auf, diesen Posten
nicht zu verlassen, klopft und tritt ein.

		»Von einem Invaliden zum Gouverneur geführt, fand er dort Herrn
Bélon vor, der sich nach Erledigung seines Auftrags zurückzog.

		»Nun forderte er Herrn de Launay auf, die Richtung der Kanonen
zu ändern und sich zu ergeben. [bookmark: page366]

		»Die Antwort war zweideutig, schreckte ihn aber nicht zurück. Er
verlangte den zweiten Hof betreten zu dürfen, wozu er mit vieler
Mühe die Erlaubnis erhielt.

		»Die große Brücke, die zu diesem Hofe führte, war aufgezogen,
die kleine dagegen noch nicht. Er überschritt sie an der Seite des
Gouverneurs, und das eiserne Gitter öffnete sich vor ihnen.

		»Drei Kanonen, mit der Mündung gegen die Belagerer gekehrt,
standen bereit, um den Hof rein zu fegen. Ungefähr sechsunddreißig
Schweizer befanden sich unter Gewehr und erwarteten den Angriff;
außerdem erblickte man auf dem Hofe zwölf oder dreizehn Invaliden
unter dem Befehle von vier Offizieren, zwei Kanoniere und die
Offiziere vom Stabe.

		»Obgleich allein in dieser letzten, furchtbaren Verschanzung,
fordert Herr de la Rosière sie sämtlich auf, die Richtung der
Kanonen zu ändern und sich zu ergeben. Er erläßt diese Aufforderung
im Namen der Ehre und des souveränen Volkes.

		»Der Gouverneur verpflichtet alle Offiziere und Soldaten zu dem
Schwure, daß sie nicht zuerst schießen würden, und schwört es
selbst.

		»Das genügte Herrn de la Rosière nicht: er wünscht auf die Türme
zu steigen und die Kanonen zu besichtigen, da er beim Herabkommen
die Besatzung zur Erfüllung ihrer Bürgerpflicht bereit zu finden
hofft.

		»Der Gouverneur bedenkt sich, die Offiziere bestürmen ihn, er
giebt nach und folgt Herrn de la Rosière.

		»Auf der Plattform des Turmes, der das Arsenal beherrscht,
[bookmark: text238]F238 angelangt,
erblicken sie eine ungeheure Volksmenge, die von allen Seiten
herbeiströmt: das Faubourg Saint-Antoine rückte in geschlossener
Masse heran.

		»Der Gouverneur erbleichte. Er ergriff Herrn de la [bookmark: page367]Rosière beim
Arm: »Was machen Sie, mein Herr? Sie mißbrauchen ein geheiligtes
Amt, um mich zu verraten!« – »Und ich erkläre Ihnen, mein Herr,
wenn Sie in diesem Tone fortfahren, wird einer von uns beiden in
den Graben zu liegen kommen!« De Launay schwieg.

		»In diesem Augenblicke meldete der Posten, der mit ihnen auf dem
Turme stand, daß man sich anschicke, das Haus des Gouverneurs
anzugreifen, und daß keine Zeit zu verlieren sei. Der Gouverneur
beschwor Herrn de la Rosière, sich zu zeigen. Der Deputierte trat
an den Rand der Plattform, und zahlreiche Beifallsrufe stiegen aus
dem Garten des Arsenals empor. Der Bericht
der Invaliden verlegt diese Scene mit größerer Wahrscheinlichkeit
in das Hôtel des Gouverneurs, s. S. 101.

D. Übers.

		»Dann wirft er einen Blick auf die Kanonen. Sie waren aus den
Schießscharten zurückgezogen und standen etwa vier Fuß davon
entfernt: dabei hatte man sie aber in der Richtung gelassen, und er
bemerkte, daß sie maskiert waren.

		»Nach der Rückkunft auf den Hof dringt er von neuem in den
Gouverneur und seine Soldaten, der Notwendigkeit zu gehorchen.
»Besser noch,« fügt er hinzu, »gehorcht den Befehlen des
Vaterlandes, dessen Organ ich bin.« Dies ist
ein offenbarer Irrtum de la Rosiéres, den er auch nach einer
Andeutung Charpentiers eingestanden zu haben scheint. Die Invaliden
hatten durchaus kein Interesse daran, diese zweite Aufforderung zu
verschweigen, und würden, um sich zu rechtfertigen, gewiß nicht
versäumt haben, derselben zu gedenken, falls sie sich daraufhin zur
Übergabe willig gezeigt hätten.

D. Übers.

		»Die Soldaten waren willig, ihr Führer aber, verwirrt durch das,
was er gesehen und gehört hatte, hielt sie bald zurück, bald
schwankte er. Um keine kostbare Zeit zu verschwenden, entschloß
sich Herr de la Rosière zur Rückkehr, zuerst nach dem Distrikte und
sodann nach dem Stadthause.«

		Dort hatte man sich inzwischen zur Absendung einer [bookmark: page368]zweiten
Deputation entschlossen, die indessen noch weniger Erfolg hatte als
die erste. Sie bestand nach Dusaulx aus dem Präsidenten de la Vigne
und den Wählern Abbé Fauchet und Chignard, denen sich als
Freiwilliger der Ersatz-Deputierte der bretonischen Gemeinden bei
der National-Versammlung, Bottetidoux, anschloß. Diese vier waren
beauftragt, dem Gouverneur folgenden Beschluß des Ausschusses zu
überbringen:

		»In Anbetracht, daß es in Paris keine militärische Macht geben
darf, die sich nicht in den Händen der Stadt befindet, beauftragt
der Ausschuß der Pariser Bürgerwehr die Deputierten, die er an den
Schloßhauptmann der Bastille, Herrn Marquis de Launay, sendet, an
diesen die Frage zu richten, ob er bereit ist, in den Platz die
Soldaten der Pariser Bürgerwehr aufzunehmen, die unter den Befehlen
der Stadt stehen und die Festung gemeinschaftlich mit den Truppen
hüten sollen, die sich gegenwärtig in derselben befinden.

		»Gegeben im Stadthause am 14. Juli 1789.

		» Gezeichnet: de Flesselles, Vorsteher der Kaufmannschaft
und Präsident des Ausschusses; de la Vigne, Präsident der Wähler u.
s. w. u. s. w.«

		Nach der Entfernung de la Rosières hatte jedoch der Kampf
begonnen, und trotzdem die vier Mitglieder der Deputation unter
offenbarer Lebensgefahr zu drei verschiedenen Malen bis an das Thor
der Bastille an der Rue Saint-Antoine vordrangen, gelang es ihnen
doch nicht, sich den Belagerten bemerklich zu machen. De la Vigne
entschloß sich daher, der Form wegen den Beschluß unter der
Thorwölbung zu verlesen, wobei drei von den Stürmenden in seiner
Nähe fielen, und kehrte dann unverrichteter Sache mit seinen
Gefährten zur Berichterstattung nach dem Stadthause zurück.

		Noch resultatloser verlief die vierte Deputation, die vom
Distrikt Saint-Paul ausging: es gelang ihr überhaupt [bookmark: page369]nicht, die
Masse auf dem Grève-Platze zu durchschneiden und sich der Bastille
zu nähern.

		Auf dem Stadthause jagte nach der Rückkehr de la Vignes eine
Nachricht die andere. Bewaffnete Haufen verlangten unter Drohungen
Munition, um die Belagerung fortsetzen zu können. Die Verwirrung
und die Aufregung waren aufs Höchste gestiegen. Man entschloß sich
zu einer dritten Deputation. »Die Herren Ethis de Corny und
Francotay werden dazu ernannt und wünschen sich Glück zu dieser
Bevorzugung, der ehrendsten, wie sie sagen, die jemand begehren
kann. Sie brechen mit der Stadtfahne und einem Trommler auf.
Mehrere Bürger bewerben sich um die Ehre, sie begleiten zu dürfen,
und verdienen um so mehr genannt zu werden, als sie, unter dem
Feuer des Platzes angelangt, dort eine ungemeine Tapferkeit
bewiesen. Hier die Namen dieser würdigen Freiwilligen: Poupart de
Beauboury, Piquot de Saint-Honorine, Boucheron, Coutans und
Joannon ... Bei ihrer Rückkehr erfuhr das Komitee – einige
dieser Thatsachen sind jedoch streitig – daß der Gouverneur die
Bürger in den ersten Hof gelockt hatte, daß er auf sie hatte
schießen lassen, daß die weiße Fahne auf den Türmen aufgepflanzt
worden war und die Flinten mit dem Kolben nach oben gehalten
wurden, und daß trotz dieser Friedenssignale die Deputation dem
Feuer des Platzes ausgesetzt gewesen war. – Um aber berechtigt zu
sein, den Gouverneur und die Besatzung des Verrats zu beschuldigen,
müßte man erst bestimmt wissen, ob sie die Zeichen der Deputierten
gesehen und als solche erkannt haben; und haben sie sie wirklich
wahrgenommen, so muß zugegeben werden, daß es ihnen unmöglich war,
den Kampf einzustellen, während sie von allen Seiten bedrängt
wurden, während das Feuer der Belagerer fortdauerte und man nicht
bloß vom Fuße der Festung, sondern auch von den umliegenden Häusern
aus auf sie schoß.« ( Dusaulx, L'oeuvre de
sept jours, p. 297-299.) [bookmark: page370]

		Es ist schon in der Anmerkung zu S. 108 darauf hingewiesen
worden, daß viele von den umliegenden Dächern aus abgegebene Kugeln
den auf den Höfen befindlichen Belagerern verderblich werden
mußten. Natürlicherweise aber hielt man jede Verwundung für eine
Folge des Feuers des Platzes, und so kehrte diese fünfte und letzte
Deputation mit der Überzeugung um, daß von Seiten des Gouverneurs
ein schnöder Verrat verübt werde, eine Überzeugung, die von der
Mehrzahl der Stürmenden geteilt wurde und dem unglücklichen de
Launay teuer zu stehen kam.

		*

			[bookmark: foot238]Der Turm La Comté.
	[bookmark: foot239]Der Bericht
der Invaliden verlegt diese Scene mit größerer Wahrscheinlichkeit
in das Hôtel des Gouverneurs, s. S. 101.

D. Übers.
	[bookmark: foot240]Dies ist
ein offenbarer Irrtum de la Rosiéres, den er auch nach einer
Andeutung Charpentiers eingestanden zu haben scheint. Die Invaliden
hatten durchaus kein Interesse daran, diese zweite Aufforderung zu
verschweigen, und würden, um sich zu rechtfertigen, gewiß nicht
versäumt haben, derselben zu gedenken, falls sie sich daraufhin zur
Übergabe willig gezeigt hätten.

D. Übers.


	
		
		O.

Anzahl und Verluste der Bastillenstürmer nach amtlicher
Feststellung.

		( S. Dusaulx, De l'insurrection parisienne, p.
446.)

		Die Bastille war am 14. Juli 1789 gegen fünf dreiviertel Uhr
genommen worden.

		Einige Tage später ernannte die Kommune von Paris vier
Kommissare: die Herren Dusaulx, Oudart, Bourdon de la Crosnière und
de la Grey, um die Anzahl der Sieger, der Verwundeten, der Toten
und der Witwen und Waisen festzustellen.

		Diese Arbeit war langwierig und mühsam. Die genannten Herrn
nahmen zunächst mehr als fünfhundert Protokolle auf. Sie waren
genötigt, mehrmals von neuem zu beginnen.

		Um endlich zum Abschluß zu kommen, ersuchten sie die Kommune um
zwei weitere Kommissare. Man ernannte die Herren Thuriot de la
Rosiére und Dosmond.

		Dann wählten sie unter den Bastillenstürmern acht Gehilfen aus,
um sich von ihnen bei der Auskundschaftung und Feststellung derer,
die wirklich in angemessener Weise [bookmark: page371]bei der Belagerung thätig gewesen
waren, unterstützen zu lassen.

		Alsdann wurden in Gegenwart sämtlicher Sieger öffentliche
Sitzungen abgehalten, so daß das Recht derjenigen, die in diesen
verschiedenen Sitzungen anerkannt wurden, nicht mehr bestritten
werden konnte.

		Es bleiben noch mehrere Zeugnisse zu prüfen: man wird in Kürze
dazu schreiten, und es wird niemand zurückgewiesen werden, der sich
mit hinlänglichen Beweisen einfindet.

		Die als Gehilfen zu Rate gezogenen Sieger sind: Hulin, Elie,
Tournay, Thiryon, Roussellot, Cholat, Aubin Bonnemer [bookmark: text241]F241 und
Maillard.

		Laut der Aufstellung der Vertreter der Kommune und der
beigeordneten Gehilfen zählt man:

		

	Unverletzte Sieger
	654



	Auf dem Platze geblieben
	83



	An den Folgen ihrer Wunden verstorben
	15



	Verwundet
	60



	Verstümmelt
	13



	 
	____



	Summa:
	825



	 
	 



	Ferner:
	 



	Witwen
	19



	Waisen
	5





		Unter den unverletzten Siegern befand sich auch eine Frau,
Théroigne de Méricourt, die Jeanne d'Arc der Schreckensherrschaft.
Als Freundin Dantons, Desmoulins, Fabre d'Eglantines u. s. w. genoß
sie einen nicht unbedeutenden Einfluß, bediente sich aber ihrer
Popularität nur, um ihre Anhänger zu den blutigsten Ausschreitungen
anzureizen. Später wurde sie wahnsinnig und starb in der
Salpetrière.

		*

			[bookmark: foot241]Aubin Bonnemer hatte sich am 14. Juli nicht bloß durch
seine Tapferkeit (s. S. 114), sondern namentlich auch durch
Besonnenheit und Humanität ausgezeichnet. Zunächst rettete er dem
Advokaten Thuriot de la Rosière das Leben, als dieser bei seiner
Rückkehr aus der Bastille (s. S. 100. 365) von mehreren
Bürger-Soldaten für einen Spion angesehen und mit geschwungenem
Beile verfolgt ward. Sodann bewahrte er Fräulein de Monsigny, die
Tochter des Hauptmanns der Invaliden-Compagnie, vor dem sichern
Tode. Die junge Dame war den Belagerern im ersten Hofe in die Hände
gefallen. Bonnemer suchte sie aus dem Getümmel zu entfernen. An der
ersten Brücke aber wurde sie angehalten: man nahm sie für die
Tochter de Launays. »Der Gouverneur übergebe das Schloß, oder er
mag sehen, wie sein Kind in den Flammen umkommt!« schrie die Menge,
und im Nu war der Strohsack angezündet, auf den die Bedauernswerte
niedergesunken war. Es gelang indessen Bonnemer, sie den Flammen zu
entreißen und sichern Händen zu übergeben, die sie nach der Stadt
führten. Für diese edle That wurde dem Braven am 5. Februar 1790
die Bürgerkrone und ein Ehrendegen überreicht.


	
		
		P.

Die Formulare für den Eintritt und die Entlassung der
Gefangenen.

		Bei seinem Eintritt und ebenso bei seiner Entlassung aus der
Bastille mußte jeder Gefangene ein Formular unterzeichnen, das im
erstern Falle ein Verzeichnis der ihm abgenommenen Effekten, im
letztern eine Quittung über den Rückempfang derselben und das
Versprechen der Verschwiegenheit enthielt. Diese Formulare
lauteten:

		1. Eintritts-Formular.

		Ordre, gegengezeichnet ...
unterm ...

		»Heute (Tag, Monat, Jahr, Stunde) ist der Sieur ... unter
Führung des Sieur ... auf Befehl des Königs in die Bastille
eingetreten. Der Sieur ... trug bei sich dies und dies an
Gold, an Silber, an Kleinodien u. s. w. u. s. w. und was seine
Papiere anlangt, so haben wir dieselben eingeschlagen und mit dem
Siegel des Schlosses (oder seinem eigenen, falls er ein solches
hat; man läßt ihm alsdann [bookmark: page373]sein Siegel) versiegelt, welches Paket er
dann um das Siegel herum gezeichnet und mit seinem Namen versehen
hat. Bei Abgabe des Degens wird angegeben, von welcher Art derselbe
ist. Da der Sieur ... keine weitern Effekten bei sich trug,
hat er seinen Eintritt wie oben unterzeichnet.« – Im Fall der
Offizier eine oder mehrere Versiegelungen vorgenommen hat, wird
dies am Fuße des Formulars erwähnt.

		2. Entlassungs-Formular.

		Ordre, gegengezeichnet ...
unterm ...

		»Am ... in völliger Freiheit befindlich, verspreche ich,
den Befehlen des Königs gemäß, auf keine Weise, welche sie auch
sein möge, mit irgend jemand, wer es auch sein möge, über die
Gefangenen noch andere das Schloß der Bastille betreffenden Dinge
zu reden, die zu meiner Kenntnis gelangt sein könnten. Überdies
bekenne ich, daß mir das Gold, das Silber, die Papiere, Effekten
und Kleinodien zurückgegeben worden sind, die ich mitgebracht habe
oder während meiner Haft in besagtes Schloß habe bringen lassen.
Zum Zeugnis dessen habe ich das Vorliegende unterzeichnet, damit es
als zu Recht beständige Urkunde diene und gelte.

		»Ausgestellt im Schloß der Bastille (Tag, Monat, Jahr)
um ... Uhr.«

		*

	
		
		Q.

La Beaumelle in der Bastille.

		Im Januar 1752 erhielt man Nachricht, daß der Rechtsanwalt La
Beaumelle in Paris ein von seinem in Kopenhagen lebenden Bruder
verfaßtes Buch: Meine Gedanken oder Was wird man dazu sagen
verteilt habe, [bookmark: page374]welches höchst satirische
Charakterschilderungen enthielt. Es wurde daher ein Kommissar zu
ihm geschickt, um Haussuchung zu halten. Es fanden sich jedoch nur
zwei Exemplare vor, da die übrigen achtundvierzig von den fünfzig,
welche sein Bruder ihm geschickt hatte, bereits verteilt waren.

		Der Autor hörte inzwischen nicht auf, um die Erlaubnis zur
Rückkehr nach Frankreich anzuhalten, die ihm indessen von Herrn
d'Argenson beständig verweigert wurde.

		Im April 1753 erfuhr man, daß La Beaumelle nach Paris
zurückgekehrt war und zwar mit einem Vorrate einer neuen Ausgabe
des Siècle de Louis XIV. von
Voltaire, in die er kritische Noten eingerückt hatte, die für das
Haus Orléans höchst beleidigend waren. Man hielt bei ihm
Haussuchung, fand acht Exemplare jener Ausgabe vor und führte ihn
in die Bastille (23. April 1753).

		Im Oktober desselben Jahres verzieh ihm der Herzog von Orléans.
Er wurde daher in Freiheit gesetzt, aber auf fünfzig Meilen von
Paris verbannt.

		Während dieses Exils erhielt er häufig die Erlaubnis, nach Paris
zu kommen. Er kam und ging dann regelmäßig nach Saint-Cyr.

		Im Januar 1754 erhielt man Nachricht, daß La Beaumelle in Paris
wäre und an einem Leben der Frau von Maintenon arbeite, von
welchem bereits ein erster Band gedruckt war. Er beabsichtigte,
noch ausführlichere Memoiren über diese Frau zu geben. Man schickte
einen Kommissar zu ihm, der alle Briefe, Manuskripte und vorrätigen
Exemplare jenes ersten Bandes mit Beschlag belegte, ließ ihn aber
auf freiem Fuße, und am 27. August gab ihm sogar Berryer alle seine
Papiere zurück.

		Am 1. August 1756 erließ d'Argenson im Einvernehmen mit dem
Minister des Äußern Rouillé einen Haftbefehl gegen La Beaumelle.
Dieser Befehl kam in Ausführung, La Beaumelle wurde in die Bastille
geführt und Haussuchung bei ihm gehalten, bei der sich mehrere
Exemplare [bookmark: page375]einer sechsbändigen Ausgabe der Memoiren der
Maintenon vorfanden.

		Als La Beaumelle verhaftet wurde, ließ er gerade eine neue
Auflage dieser Memoiren durch die Buchdrucker Desprez, Thiboust und
Savoye herstellen, die sich zu diesem Zwecke associiert und einen
Vertrag mit ihm geschlossen hatten.

		Der Kommissar Rochebrune erhielt Befehl, ihnen einen Besuch zu
machen, bei dem man die Blätter unter der Presse fand. Der
Kommissar ließ sie geloben, die bereits gedruckten Bogen nach der
Bastille zu schaffen, was auch in Ausführung kam.

		La Beaumelle wurde im September 1757 in Freiheit gesetzt und
nach dem Languedoc verbannt. ( Carra II,
243.)

		*

	
		
		R.

Besuche und Unterredungen in der Bastille.

		Man könnte leicht geneigt sein, den Verfasser in Bezug auf seine
Behauptungen über die Abgeschlossenheit der Gefangenen der
Übertreibung zu zeihen: die folgenden Bemerkungen werden zu seiner
Rechtfertigung dienen.

		Zunächst weiß man, daß es den Schließern auf das Strengste
untersagt war, sich mit dem Gefangenen zu unterhalten. Durch diese
kam also dem Eingeschlossenen keine Nachricht zu, namentlich wenn
er nicht in der Lage war, die Gewissenhaftigkeit seines Wärters
durch die Aussicht auf irgend einen Vorteil zu besiegen.

		Nun wurde allerdings den Gefangenen hin und wieder der Empfang
von Besuchen zugestanden, aber für diese Zusammenkünfte bestanden
wiederum ganz bestimmte Vorschriften, die namentlich die
Unterhaltung über die öffentlichen Angelegenheiten verboten. »Wer
die Erlaubnis [bookmark: page376]hatte,« sagt Charpentier (II, 50), »einen
Gefangenen zu besuchen, meldete sich mit einem Schreiben des
Polizei-Direktors an den Gouverneur, den Kommandanten oder den
Major, in welchem die Zahl und die Dauer der Zusammenkünfte
festgesetzt war. Dieselben fanden immer nur in Gegenwart eines oder
zweier Zeugen statt, die sich dabei zwischen den Gefangenen und den
Besucher stellten. Dieser durfte während des Gesprächs keinen auf
die Haft des Besuchten bezüglichen Gegenstand berühren, außer im
Falle eines bereits eingeleiteten Verfahrens, in welchem Falle man
dem Gefangenen bisweilen einen Rechtsbeistand bewilligte, der mit
ihm konferieren durfte. Zu einem Besuche ohne Zeugen bedurfte es
einer besondern Erlaubnis von Seiten des Ministeriums, die dem
Bittsteller durch Vermittlung des Polizei-Direktors zukam, und eine
solche Erlaubnis wurde äußerst selten gewährt.«

		Von den zahllosen Belegen für die Richtigkeit dieser Angaben
Charpentiers hier nur einen. Saint-Mars schreibt unterm 3. August
1700 an d'Argenson:

		»Wenn die Frau Superiorin der Nouvelles
Converties in Gemäßheit Ihrer Befehle hier mit der Frau
Scheult reden soll, so werden sie sich immer in Gegenwart eines
meiner Offiziere nur zweimal sehen können.

		»Heute erschien Lorrain in der Absicht, mit der Frau Scheult von
ihrem Gatten zu reden, von dem er einen Brief empfangen hat. Ich
bemerkte ihm, daß sie nur von Ihnen Nachrichten über denselben
empfängt, worauf er sich fügte.« ( Ravaisson
X, 257).

		Aus diesem Bruchstück geht zugleich hervor, daß dem
Polizei-Direktor über alle Besuche Bericht erstattet wurde. Noch
unzweideutiger erhellt dies aus folgendem Schreiben des Majors
Chevalier an den Polizei-Direktor ( Charpentier II, 51):

		» In der Bastille, 30. Juli 1770.

		»Ich habe die Ehre, mein Herr, Ihnen mitzuteilen, [bookmark: page377]daß gestern
der Sieur Billard mit dem Sieur Perrin von 6 Uhr nachmittags bis
nach 9 Uhr abends gearbeitet hat.

		»Heute morgen hat Herr de la Monnoye den Sieur Abbé Grisel eine
gute halbe Stunde lang gesehen und gesprochen.

		»Der Herr Abbé Taaf de Gaydon hat heute morgen den Sieur
Padeloup [bookmark: text242]F242 besucht
und ist eine gute Stunde bei ihm geblieben.

		»Heute Nachmittag hat Ihrem Befehle gemäß der Sieur Maucarré
seine Frau gesehen und gesprochen.

		»Den Sieurs Grisel und Ponce de Léon habe ich gemäß Ihrem
Befehle v. 28. d. M. jedem einen Brief zugestellt.

		»Der Sieur Billard hat heute Nachmittag Ihren Befehlen gemäß
seine Frau gesehen und gesprochen.

		»Ich bin u. s. w.

		Gezeichnet: Chevalier.«

		Was endlich das Verbot betrifft, mit den Gefangenen über die
öffentlichen Angelegenheiten zu reden, so ergiebt sich dasselbe
unter anderm aus folgendem Schreiben, das der Polizei-Direktor
Berryer zur Zeit des Damiensschen Attentates an den Gouverneur der
Bastille richtete ( Berville-Barrière, p.
54):

		»Um Ihnen, mein Herr, nicht in jedem Erlaubnisscheine zum
Besuche der Gefangenen das fürchterliche Attentat auf den König ins
Gedächtnis rufen zu müssen, schreibe ich Ihnen hier ein für
allemal, um Sie zu bitten, doch den Herren Offizieren der Bastille
anzuempfehlen, daß sie allen denen, welche die Erlaubnis zu einem
Besuche erhalten, einschärfen, daß sie den Gefangenen gegenüber in
keiner [bookmark: page378]Weise des fürchterlichen Ereignisses
Erwähnung thun, bei Strafe, sofortiger Einschließung im
Schlosse.

		»Ich bin u. s. w.

		Gezeichnet: Berryer.«

		Nach alledem können die Worte Linguets: »Vielleicht findet sich
noch heute in diesen Kerkern irgend ein Gefangener, der täglich
Ludwig XV. und den Herzog de la Vrillière mit seinen Bitten
bestürmt« (S. 172) nicht mehr befremden. Vielleicht wußte er sogar
um die Existenz jenes Tavernier, dessen bereits auf S. 93 gedacht
worden ist, und von dem Dusaulx ( p.
344) erzählt: »Das Geschrei von mehr als fünfzigtausend
Kämpfern und Zuschauern war im Innern der Türme wiederhallt und in
einen jener traurigen Winkel gedrungen, wo seit dreißig Jahren ein
Greis hinsiechte, der bereits zehn Jahre in einer andern Bastille
zugebracht hatte. Er wußte nicht mehr, wer in seinem Vaterlande
regierte, noch wie es in diesem ebenso unerwarteten wie in der
Geschichte einzigen Momente um uns stand, und begann sogar zu
glauben, daß es auf der verödeten Erde keine weitern menschlichen
Wesen mehr gebe als seine Wächter. Tavernier, das ist der Name
dieses Gefangenen, hört die Pforte seines Kerkers ächzen, die durch
kräftige Beil- und Kolbenschläge gesprengt wurde. »Kommt man
endlich,« rief er, »um mich aus meiner Gefangenschaft oder vielmehr
von der Last dieses traurigen und wahrhaft unerträglichen Daseins
zu befreien?« Aber so elend dies schon allzu lange hingeschleppte
Leben auch war, er schickte sich nichtsdestoweniger zu dessen
Verteidigung an, als er sich plötzlich statt von den Griffen der
Mörder, die er fürchtete, von den süßen Umarmungen seiner Befreier
umfangen fühlte, die ihn mit ihren Thränen benetzten.«

		Es ist nicht recht klar, ob etwa dieser Tavernier identisch ist
mit jenem Gefangenen, von welchem Beffroy de Reigny in der
Historie de France pendant trois
mois ( Paris 1789, p. 83)
erzählt: »Ein Gefangener fragte [bookmark: page379]in dem Augenblicke, wo man ihn seiner
Fesseln entledigte, ob Ludwig XV. noch am Leben wäre, und wie er
sich befände. – »Nein,« erwiderte man ihm, »Ludwig XV. lebt
nicht mehr, er ist seit fünfzehn Jahren tot; aber Heinrich IV. ist
wieder auferstanden und regiert heute unter dem Namen Ludwig
XVI.«

		Dagegen scheint es uns ausgemacht, daß er Veranlassung zu der
etwas phantastischen Geschichte gegeben hat, die Carra (
II, 265) unter dem Titel:
Précis historique de la Détention du comte
de Lorges mitteilt, und daß sich die folgende Stelle der
Révolution de Paris (I, 14)
auf ihn bezieht: »Ein ehrwürdiger Greis war seit vierzig Jahren
eingekerkert; man glaubt, es sei der alte Graf de Lorges. Andere
behaupten, es wäre ein Graf d'Estrades, ein natürlicher Sohn
Ludwigs XV. Ich sah ihn, als er sich in der Lust des Genusses jener
Fähigkeiten versuchte, deren er so lange beraubt gewesen war, wie
er auf zwei Männer gestützt einherwankte, einen großen Hut mit
herabgeschlagenen Krempen auf dem Kopfe, um die Einwirkung des
Lichtes zu mildern, an das seine Augen nicht mehr gewöhnt waren,
und mit einer einfachen Jacke und einer Linnenhose bekleidet, weil
er keine andern Kleider mehr ertragen konnte.«

		Endlich sei bei dieser Gelegenheit noch der Geschichte des
Isaac Armet de la Motte d'Avezot gedacht, die zuerst mit
romantischer Ausschmückung von Saint-Foix ( Oeuvres II, 471) in den Lettres de Nedim Coggia erzählt und dann von
Mercier im Tableau de Paris
reproduziert und in die Zeit Ludwigs XVI. verlegt worden ist.
Dieser La Motte wurde am 27. Februar 1695 in die Bastille gebracht,
weil er ein königliches Begnadigungsschreiben gefälscht hatte. Wie
so viele andere, verlor er während der Gefangenschaft den Verstand
und weigerte sich, die Bastille zu verlassen, als man ihn im
September 1715 freigeben wollte. Aus Barmherzigkeit behielt man ihn
im [bookmark: page380]Schlosse, und erst am 11. September 1749,
als seine Unreinlichkeit den Invaliden unerträglich geworden war,
wurde er nach Charenton gebracht, wo er kurze Zeit darauf starb.
Der Bedauernswerte hatte 54 Jahre 5 Monate und 14 Tage in der
Bastille zugebracht. ( Ravaisson X, 73;
Carra I, 250.)

		*

			[bookmark: foot242]Es ist dies ohne Zweifel jener
Pasdeloup, dessen wir bereits auf S. 68 gedacht haben. Der
Unglückliche war auf Anstiften seiner frömmelnden Mutter
eingesperrt worden, um dadurch bekehrt zu werden.


	
		
		S.

Der Anteil der Gardes-françaises am Kampfe um die Bastille.

		Am Nachmittage des 14. Juli, unmittelbar nach dem Falle der
Bastille, erschienen ein Dutzend Bürger in der Rue des
Vieux-Augustins belegenen Wohnung des Cousin Jacques – das
war der nom de guerre Beffroy de
Reignys – und forderten den bestürzten Literaten auf, mit ihnen
nach dem Stadthause zu kommen, um einen Bericht über die Belagerung
und Einnahme des alten Staatsgefängnisses aufzusetzen. Vergebens
gab der Chansonnier zu bedenken, daß er sich noch nie im
historischen Genre versucht habe, die Deputation nahm ihn einfach
beim Kragen und führte oder vielmehr schleppte ihn ohne weitere
Umstände in den Hof des Stadthauses, der mit Bürgern und
Gardes-françaises angefüllt war. Dort verfaßte Beffroy den
geforderten Bericht nach den Angaben der Menge in der Weise, daß er
jeden Satz, sobald er ihn niedergeschrieben hatte, vorlas und dann
je nach dem Urteile der Majorität beibehielt oder wieder strich.
Auf diese Weise entstand der nachstehend wiedergegebene
Précis exact , der sodann in
fünfzigtausend Exemplaren gedruckt und zum Besten der
Hinterbliebenen der beim Sturme Getöteten verkauft wurde. [bookmark: page381]

		Kurzer und genauer Bericht über die Einnahme der
Bastille,

abgefaßt unter den Augen der Hauptteilnehmer, die eine Rolle bei
diesem Unternehmen gespielt haben, und am selben Tage im Stadthause
vorgelesen.

		Vom

Verfasser des Courier des
Planètes , bekannt unter dem Namen des Cousin
Jacques.

		Certe digitus Dei est
hic. (Aus der Heiligen Schrift.)

Paraphrase: Wir haben viel gethan, aber die Vorsehung hat
mehr gethan als wir.

		Bei der Verwirrung, die unzertrennlich ist von so ungewöhnlichen
Begebnissen, wie soeben stattgefunden haben, giebt es so
verschiedene Darstellungen über die Einzelheiten dieses
Ereignisses, daß das Publikum zu Anfang nur sehr unvollkommen von
der Wahrheit unterrichtet ist. Hier ein genauer Bericht über die
Umstände, die der Einnahme der Bastille vorausgegangen, mit ihr
verknüpft gewesen und ihr gefolgt sind. Die Nachwelt wird nur mit
Mühe an diese denkwürdige That glauben, wenn nicht authentische und
ausführliche Berichte das Gedächtnis derselben für Zeit und
Ewigkeit erhalten und sozusagen ein unvergängliches Denkmal
abgeben, das diesen Zug von Heldenmut verewigt. Verschiedene
Personen brüsten sich mit einer Tapferkeit, die ihnen nicht
abgesprochen werden soll, so lange nicht alle Thatsachen sorgfältig
zusammengestellt sind. Schenken wir einzig der Wahrheit Gehör und
hüten wir uns, einen einzigen von den glorreichen Namen mit
Stillschweigen zu übergehen, die bei diesem unglaublichen
Ereignisse ein öffentliches Recht auf unsere Anerkennung haben.

		Am Dienstag, den 14. Juli, gingen eine Abteilung Grenadiere von
Rufféville und eine Abteilung Füsiliere der Compagnie Lubersac
bereits seit 1 Uhr nachmittags mit dem Plane zum Angriff auf die
Bastille um und suchten Mittel zur Ausführung desselben zu finden,
als gegen [bookmark: page382]3 Uhr ein Bürger Namens Hulin, Direktor der
Wäscherei der Königin in La Briche bei Saint-Denis, in ihrer Mitte
erschien und sie mit den Worten anredete: »Meine Freunde, seid ihr
Bürger? Gewiß, ihr seid es. Marschieren wir nach der Bastille! Man
schlachtet die Bürger und eure Kameraden hin: die einen wie die
andern sind eure Brüder. Werdet ihr dulden, daß sie dem schnödesten
Verrat zum Opfer fallen?«

		Die Gardes-françaises, die danach keiner neuen Aufmunterung
bedurften, da sie im voraus zum Aufbruch bereit waren, setzten sich
auf diese Worte hin unter dem Kommando des Herrn Wargnier,
Feldwebels der Grenadiere, und des Grenadier-Sergeanten Herrn
Labarthe mit einem Eifer und einer Hitze in Marsch, die durchaus
des Mutes würdig waren, den sie schon bei so vielen Gelegenheiten
bewiesen hatten. Ihnen folgte eine gewisse Anzahl von Bürgern,
denen sich unterwegs noch viele andere anschlossen.

		Sie nahmen ihren Marsch durch den Port-au-Blé, die
Gardes-françaises unter dem Kommando ihrer Sergeanten, die Bürger
unter dem Kommando des Sieur Hulin, dem sie einstimmig erklärten:
»Sie sollen unser Kommandant sein.« Beide Abteilungen aber waren
von dem nämlichen patriotischen Geiste beseelt, so daß die
Befehlshaber der einen sich auch als die Befehlshaber der andern
betrachten durften, obschon die militärischen Gesetze, denen gemäß
der Soldat einzig und allein seinem Vorgesetzten zu gehorchen hat,
in keiner Weise verletzt wurden.

		Sie führten drei Geschütze mit sich, zu denen dann noch zwei
weitere kamen, auf die sie am Arsenal stießen.

		Man gelangte von der Seite des Cölestiner-Klosters unbehindert
in den ersten Hof; dort traf man einige Invaliden, die am Morgen
die Waffen niedergelegt hatten und sich den Belagerern anschlossen.
Von dort drang man ohne Mühe in den zweiten Hof und so fort bis in
die Höfe der Bastille vor. [bookmark: page383]

		Der Kampf begann am Eingang zum Salpeterhof. Man pflanzte dort
ein Geschütz auf, aus dem aber nur ein Schuß abgegeben wurde,
nachdem die Grenadiere und Füsiliere ein Heckfeuer eröffnet
hatten.

		Nach mehreren weitern Gewehrsalven der Gardes-françaises und der
Bürger überschritt man den Hof und gelangte an die zweite
Thorwölbung.

		Dort wurde das Geschütz abermals gerichtet, und zugleich
bemächtigte man sich der Kaserne der Invaliden, von wo aus man auf
die Schießscharten des Schlosses feuerte, um die feindlichen
Manöver zu stören.

		Vergessen wir nicht, hier den Sieur Elie, Offizier beim
Infanterie-Regiment der Königin namhaft zu machen, der sich kühn
dem Kugelregen aussetzte und die mit Mist beladenen Wagen entfernen
ließ, die man vor der zweiten Brücke aufgefahren hatte, um den
Belagerern den Zugang zu verrammeln. [bookmark: text243]F243

		Um diese Zeit ließ man auch die Ketten der Zugbrücke durch
Kanonenschüsse zerschmettern, um einem Verrate vorzubeugen. Diese
unerläßliche Vorsichtsmaßregel wurde zuerst von dem Sieur Hulin in
Vorschlag gebracht.

		Man hatte den von den Wagen herabgeworfenen Mist angezündet, und
dies Feuer war infolge des dicken Rauches, der den Feinden die
Manöver der Soldaten und der Bürger verdeckte, den Belagerern
äußerst günstig.

		Ein armer Invalide, der für die Belagerer [bookmark: page384]Erfrischungen geholt hatte,
wurde das Opfer seines Eifers: er kam wenige Schritte von dem Feuer
entfernt zu Tode.

		Da der Feind jetzt mit größerm Nachdruck feuerte, drang man
trotz der Gefahr, die niemand zurückschreckte, in den zweiten Hof
vor und gelangte an die Brücke, die unmittelbar in die Festung
führte.

		Das feindliche Feuer hatte nahe an zwei Stunden gewährt, als auf
dem Turme La Bazinière, dem ersten zur linken Hand, wenn man das
Schloß von der Südseite her betritt, die weiße Fahne aufgepflanzt
wurde.

		Zur Vorsicht befahl der Sieur Hulin sechs Grenadieren, sich an
die kleinen Mauerzähne der Zugbrücke zu postieren.

		Da der Feind sah, daß die weiße Fahne, welche er aufgepflanzt
hatte, den Bürgern und Soldaten, die das Feuer fortsetzten, kein
großes Vertrauen einflößte, entschloß er sich, sich an der andern
Seite der Brücke zu zeigen, und steckte ein Blatt Papier durch die
Mauerlücke, das man aber wegen der Entfernung nicht lesen konnte.
Ein Unbekannter holte nun eine Bohle herbei, mit deren Hilfe man
sich dem Papiere nähern konnte. Dieser Unglückliche, ebenfalls ein
Opfer seines Eifers, stürzte aber in den Graben und kam darin
um.

		In diesem Augenblicke gab der Sieur Maillard Sohn, dessen Vater
Gendarm ( huissier à cheval) beim
Pariser Châtelet ist, die Fahne, die er trug, in andere Hände,
schritt mutig über die Bohle, um das Papier zu holen, und übergab
es dem Sieur Elie und den übrigen Führern, die darauf samt allen
den Belagerern, die in das Blatt blicken konnten, die Worte lasen:
»Wir haben noch zweihundert Zentner Pulver, und werden die Garnison
und das ganze Viertel in die Luft sprengen, wenn ihr die
Kapitulation nicht annehmt.«

		Diese Drohung hatte nicht den Erfolg, den man davon erwartete.
Die Belagerer schossen mit ihren Musketen auf [bookmark: page385]die Zugbrücke, drei
Geschütze wurden vorgeschoben und gaben ebenfalls eine Salve auf
die Brücke ab.

		Da der Feind einsah, daß man die große Brücke zerstören wollte,
ließ er die kleine Zugbrücke zur Linken des Eingangs nieder.

		Trotz der neuen Gefahr, die dies Manöver des Feindes im Gefolge
hatte, stürzten die Herren Hulin, Elie und Maillard auf die kleine
Brücke und forderten durch lauten Zuruf die Öffnung des letzten
Thores.

		Die Gardes-françaises, die mitten in der Gefahr ihre ganze
Kaltblütigkeit bewahrten, bildeten auf der andern Seite der Brücke
Spalier, um zu verhindern, daß nicht die Menge der Belagerer sich
darüber herstürze. Dies umsichtige Verfahren mitten in der Hitze
des Gefechts darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden, denn
ohne diese Vorsicht würden tausende von Personen das Leben verloren
haben.

		Das Thor ward nun geöffnet, der Sieur Elie trat zuerst ein, und
die übrigen folgten ihm, ohne daß jemandem ein Unglück
widerfuhr.

		Als alle in den großen Hof der Festung, der ein Rechteck von 120
Fuß Länge und 80 Fuß Breite bildet, eingetreten waren, bemächtigte
sich der Sieur Maillard, der den Gouverneur kannte, zuerst von
allen der Person desselben, wobei er um Beistand rief, da eben die
große Brücke niedergelassen wurde. Daraufhin eilte ein Grenadier,
namens Arné, herbei, nahm zusammen mit dem Sieur Maillard den
Gouverneur fest und übergab ihn den Sieurs Elie und Hulin.

		Herr de Launay trug einen Stockdegen mit goldenem Knopf, mit dem
er sich erstechen wollte; der Sieur Arné entriß ihm denselben. In
demselben Hofe befanden sich noch etwa dreißig Schweizer mit einem
Offizier an ihrer Spitze.

		Während das Volk hartnäckig und in wirrem Durcheinander die
unverzügliche Niedermetzlung des Gouverneurs [bookmark: page386]forderte, suchten die beiden
Personen, die sich seiner bemächtigt hatten, ihn vor der Wut
desselben zu schützen. Sie führten ihn aus dem Schloß heraus und
geleiteten ihn bis auf den Platz vor dem Stadthause, nicht ohne
ihren Anteil an der übeln Behandlung zu erhalten, die dem
Gefangenen zu Teil wurde.

		Man kennt das Schicksal dieses unglücklichen Soldaten, dessen
tragisches Ende einen Eindruck hervorrief, der so lange dauern wird
wie die Erinnerung an diese That.

		Das ist die genaue und ausführliche Darstellung der Einnahme der
Bastille. Ganz Frankreich widerhallt von dieser That des
Heldenmuts; unsere Kinder werden sie unsern fernsten Enkeln
erzählen, und der Fremde, der davon hört, wird erkennen, was für
Männer die Pariser sind ...

		Man kann nicht genug die Tapferkeit und Unerschrockenheit der
Gardes-françaises bewundern, die unter der Führung der Herren
Wargnier und Labarthe während einer zweieinhalbstündigen Belagerung
soviel Beweise von Heldenmut gegeben haben, wie sie sonst nur die
Geschichte der berühmtesten Berennungen aufweist. Nachstehend die
Namen der Soldaten, die zu diesem Erfolge beigetragen haben. Die
Bürger können wir nicht namhaft machen, da es unmöglich ist, sie
alle zu kennen.

		Drittes Bataillon, Compagnie Lubersac, Nr. 6.

		Richemont, Sergeant.

		Flecher, Korporal.

		Débénath, Korporal.

		Marneur, Kanonier.

		L'Allemand, Kanonier.

		Arbout, Füsilier.

		Bourgeois, Füsilier.

		Galy, Füsilier.

		Dion, Füsilier.

		Liénard, Füsilier.

		Henry, Füsilier.

		Oubot, Füsilier.

		Cornet, Füsilier.

		Lepert, Füsilier.

		Haller, Füsilier.

		Jonnas, Füsilier.

		Kuntzemann, Füsilier.

		Leroux, Füsilier.

		Heitz, Füsilier.

		Jouvart II., Füsilier.

		Lutz, Füsilier.

		Jakob, Füsilier.

		Tisac, Füsilier.

		Dutric, Füsilier.

		L'Abattelle, Füsilier.

		Secretain, Füsilier. [bookmark: page387]

		Drittes Bataillon, Grenadiere von Ruffeville, Nr.
11.

		Wargnier, Feldwebel.

		Labarthe, Sergeant.

		Chouquet, Grenadier.

		Fister, Grenadier.

		Poulain, Grenadier.

		Paul, Grenadier.

		Hammesser, Grenadier.

		Lutzler, Grenadier.

		Heitz, Grenadier.

		Moreau, Grenadier.

		Gili, Grenadier.

		Déser, Grenadier.

		Huget, Grenadier.

		Louis Davelux, Grenadier.

		Pachot, Grenadier.

		Roland, Grenadier.

		Hubert, Grenadier.

		Vachette, Grenadier.

		Boisard, Grenadier.

		Marchand, Grenadier.

		Champenois, Grenadier.

		Main, Grenadier.

		Laborde, Grenadier.

		Bilion, Grenadier.

		Beguin, Grenadier.

		Zedet, Grenadier.

		Chermartin, Grenadier.

		Legarde, Grenadier.

		Bareu, Grenadier.

		Arné, Grenadier.

		Manichon, Grenadier.

		Navière, Grenadier.

		Courtois, Grenadier.

		Delausière, Grenadier.

		Leclerc, Grenadier.

		Delaissé, Grenadier.

		Duvillard, Grenadier.

		Fleury II., Grenadier.

		Der Sieur Elie ist im Triumph einhergetragen und auf dem
Stadthause gekrönt worden. Man hat ihm zur Belohnung das Silberzeug
der Bastille angeboten, das er hochherzig ausgeschlagen hat. Er hat
mehreren Invaliden und einem Teile der Besatzung, deren Begnadigung
er erlangte, das Leben gerettet, eine Genugthuung, die seinem
Herzen süßer ist als alle die Lobeserhebungen, mit denen man ihn
überhäuft hat.

		*

		So weit der Cousin Jacques. Ohne uns auf eine Erörterung der
Punkte einzulassen, bezüglich derer er von dem Berichte der
Belagerten abweicht, fügen wir nur noch einige Einzelheiten über
Elie, den Haupthelden dieses blutigen Tages, hinzu.

		Im Stadthause, erzählt Dusaulx ( p.
360), glaubte man noch immer nicht an den Fall der Bastille
– »aber das plötzliche Erscheinen der Schlüssel und der Fahne des
Schlosses, das Erscheinen eines jungen Mannes« (es war dies ein
Schneidergesell Namens Guigon), »der das Reglement [bookmark: page388]des Schlosses auf dem
Bajonette seiner Flinte trug, die blutüberströmten Kanoniere, die
man hinter ihm einherschleppte, und der tapfere Elie, dessen Augen
noch immer Funken sprühten, Elie auf den Armen der Genossen seines
Sieges, mit Lorbeeren gekrönt, von reicher Beute umgeben, deren
Annahme er stolzen Sinnes ablehnte und verschmähte, von Gefangenen
und Trophäen umringt, empörenden und traurigen Trophäen, die aus
dem Handwerkszeug der Tyrannei bestanden – das alles bot einen
unumstößlichen Beweis für dies wunderbare Faktum.«

		Die Menge drängte nun mit den Gefangenen in den Saal des
Stadthauses, um dort Gericht zu halten. Der Beredsamkeit und der
Unerschrockenheit des Marquis de Lasalle gelang es, einen der
Kanoniere und den Prinzen de Montbarrey dem sichern Tode zu
entreißen. »Der tapfere Elie,« fährt Dusaulx fort ( p. 371), »streckte seinerseits von einer Art
Richterstuhl herab, auf den seine Gefährten ihn niedergesetzt
hatten, seine Hände denen entgegen, die unter den Piken und
Bajonetten seine Hilfe anriefen. Er erblickte einige Kinder, die
bis zu diesem Tage zum innern Dienste der Bastille verwendet worden
waren. »Gnade,« rief er, »Gnade für die Kinder!« Alle Welt wurde so
von diesem Ausrufe gerührt, daß die Amnestie eine allgemeine wurde.
Elie herrschte unumschränkt in unserm Saale und fuhr fort, die
Gemüter zu beruhigen. Das gesträubte Haar, die schweißbedeckte
Stirn, der an drei verschiedenen Stellen ausgebrochene und
verbogene Degen, den er mit Stolz in der Hand hielt, die Unordnung
seines zerknitterten und zerfetzten Anzugs erhöhten und heiligten
sozusagen die stolze Würde seiner Persönlichkeit und verliehen ihm
ein martialisches Aussehn, das uns in das Zeitalter der Heroen
zurückversetzte. Einer von uns Wählern wurde dermaßen davon
hingerissen, daß er sich in seine Arme warf. – »Kamerad,« rief er,
»wer sind Sie?« – »Ein Offizier, den das Kriegsglück emporgetragen
hat, [bookmark: page389]wie
Sie aus dem schließen können, was ich soeben vollbracht habe; doch
nein,« fügte er hinzu, »ich habe nicht mehr gethan als jeder andere
auch, denn ich verdanke alles, sowohl meine Erfolge als die Ehre,
die man mir erweist, meinem Rock.« Elie
hatte sich in Civilkleidung zur Bastille begeben, aber er sah ein,
daß er in dieser Tracht keine Unterstützung finden würde, und
deshalb kehrte er um und legte seine Offizier-Uniform an. Diese
Uniform diente als Sammelpunkt und war sogar Ursache, daß der junge
Réoles-Mercier, als er ungesehen die Kapitulation in Empfang
genommen hatte, sie besonnener und großmütigerweise dem Herrn Elie
übergab.

Anm. Dusaulxs. Alle Blicke waren auf ihn geheftet ...
Ich glaube ihn noch zu hören: »Bürger, hütet euch vor allem, die
Lorbeeren mit Blut zu beschmutzen, mit denen ihr mein Haupt
umkränzt habt – wenn nicht, so nehmt eure Palmen und eure Kränze
zurück! Bevor wir aber die Zinnen der Bastille fallen sehen, denn
die aufgehende Sonne wird morgen ihren Zusammensturz beleuchten,
mögen alle diese Gefangenen, die mehr unglücklich als strafbar
sind, hier der Nation Treue schwören.« Und der feierlich geleistete
Eid fand bei der ganzen Versammlung Beifall.«

		Auf Beschluß der Wähler wurde dem braven Offizier am 19. März
1790 ein Ehrendegen überreicht.

		*

			[bookmark: foot243]Wie
schon auf S. 105 erwähnt, waren diese mit Stroh – nicht mit Mist! –
beladenen Wagen keineswegs von den Belagerten, sondern im Gegenteil
von den Stürmenden in den Hof geschoben und in Brand gesteckt
worden. Man hatte sie als Deckung gegen das Feuer des Platzes
benutzen wollen und sie eigens zu diesem Zwecke von der Place du
Marché-Beauvau (heute Place d'Aligre) herbeigeschafft, auf der
damals der Strohmarkt abgehalten wurde. Die Abweichungen in obigem
Berichte erklären sich aus dem Umstande, daß die Gardes-françaises
erst an Ort und Stelle kamen, als der Kampf schon mehrere Stunden
gewütet hatte: sie konnten daher über manche Einzelheiten nur nach
Hörensagen oder nach dem Augenschein urteilen.
	[bookmark: foot244]Elie
hatte sich in Civilkleidung zur Bastille begeben, aber er sah ein,
daß er in dieser Tracht keine Unterstützung finden würde, und
deshalb kehrte er um und legte seine Offizier-Uniform an. Diese
Uniform diente als Sammelpunkt und war sogar Ursache, daß der junge
Réoles-Mercier, als er ungesehen die Kapitulation in Empfang
genommen hatte, sie besonnener und großmütigerweise dem Herrn Elie
übergab.

Anm. Dusaulxs.


	
		
		T.

Die Visitation bei der Ankunft des Gefangenen.

		Wie man gesehen hat (S. 60 ), bezweifelt Charpentier die
Richtigkeit der Angaben Linguets über die Visitation bei der
Aufnahme eines Gefangenen, indem er auf ein in der Bastille
vorgefundenes Reglement Bezug nimmt, dem zufolge nur die
»Taugenichtse« ( vauriens) und zwar
durch einen Schließer, nicht aber durch einen Offizier, visitiert
wurden. Darauf läßt sich erwidern, erstens, daß [bookmark: page390]es, wenn jenes Reglement
nur die Durchsuchung der »Taugenichtse« vorschrieb, doch völlig im
Belieben der Herren vom Stabe stand, wen sie als »Taugenichts«
betrachten wollten, und zweitens, daß die Ausführung der Visitation
durch einen Offizier, wenn auch nicht Vorschrift, so doch nahezu
Regel war. Nachstehend einige Belege dafür.

		Am Freitag, 28. April 1617, wurde die unglückliche Marschallin
d'Ancre in die Bastille geführt. »Du Hallier, Hauptmann der
Leibwache, und Fouqueroles geleiteten sie,« heißt es in einem
gleichzeitigen Berichte, [bookmark: text245]F245 »und bevor man aufbrach, befragten sie sie,
ob sie keine Ringe mehr hätte. Sie zeigte einen seidenen Beutel,
der ihr noch geblieben war, in dem sich aber nur einige
Bernsteinketten befanden. Danach befragt, ob sie auch keine bei
sich versteckt trüge, hob sie ihren Rock auf und ließ sich bis nahe
an die Brüste sehen. Sie trug ein Beinkleid aus rotem florentiner
Flauschlinnen. Man bemerkte ihr lachend, daß man doch das Beinkleid
untersuchen müsse: sie entgegnete, zu anderer Zeit würde sie das
nicht geduldet haben, jetzt aber wäre alles erlaubt, und du Hallier
tastete ein wenig über das Beinkleid hin.«

		Doch das wäre nur ein einzelner Fall und noch dazu aus dem
Anfange des siebzehnten Jahrhunderts. Hören wir, was Du Junca zu
Anfang des achtzehnten berichtet. [bookmark: page391]

		»Dienstag, 26. April 1701, um 1 Uhr mittags, kam Herr de Savery,
und hat einen Gefangenen hergeführt und eingeliefert, um
eingeschlossen zu werden, den ich in Empfang genommen habe u. s. w.
und habe ihn in das erste Zimmer des Kapellenturmes bringen lassen,
nennt sich Tassel. Welchen Gefangenen Herr de Rosarges geleitet
und visitiert ( mené et fouillé)
hat, und hat 18 Louisd'or, 1 Silberthaler und 2 kleine, runde, mit
Zeichen versehene Bleistücke bei ihm gefunden.« ( Ravaisson X, 369.)

		»Montag, 17. Mai 1701, ist Herr Aulmont junior gekommen, hat
einen Gefangenen hergeführt und eingeliefert, Herrn Richard,
Weinhändler aus Orléans, Kabalenmacher und Verleumder des Staats. –
Welchen ich in Empfang genommen habe u. s. w., und den ich allein
in das zweite Zimmer des Turmes La Bazinière habe setzen lassen,
durch Herrn de Rosarges, der ihn durchsucht und visitiert hat,
hat einige Papiere bei ihm ( sur
Iui!) gefunden.« ( Ravaisson X,
350.)

		Der genannte Rosarges war Major der Bastille! Doch weiter.

		»Donnerstag, 6. Mai 1694, um 2 Uhr nachmittags, überbrachte die
Frau de Launay den Befehl u. s. w., ihren Gatten, Kalkbrenner aus
der Umgegend von Paris, in völlige Freiheit zu setzen. Herr de
Besmaus, der den Befehl in Empfang nahm, welchen Herr de la Reynie
dieser Frau übergeben hatte, und seine Offiziere, die in diesem
Augenblicke bei der Tafel waren, nicht beim Essen stören wollte,
hat es vorgezogen, den Gefangenen durch den Sergeanten der Wache La
Coste holen zu lassen, um ihn in den Saal zu führen, wo er ihn in
Freiheit gesetzt und der Frau übergeben hat, ohne daß die Herren
Offiziere ihn gesehen noch durchsucht haben, wie es Regel und
Gebrauch ist, wegen des starken Verkehrs, der in allen Türmen
zwischen allen Gefangenen besteht; [bookmark: page392]und der, welcher entlassen
wird und abgeht, macht denen, welche bleiben, immer Freude.«

		Wem diese Zeugnisse, aus deren letztem zugleich erhellt, daß in
früherer Zeit auch bei der Entlassung des Gefangenen eine
Durchsuchung stattfand, noch nicht genügen, den verweisen wir auf
das im Abschnitt U mitgeteilte Dokument aus der Feder Du Juncas, in
welchem dieser es ausdrücklich zu seinen Obliegenheiten als
Kommandant rechnet: »Bei der Ankunft eines Gefangenen, der
eingesperrt werden soll, muß ich damit beginnen, daß ich seine
Person und alle seine Effekten visitiere und durchsuche, und ihn in
das Zimmer führe, das man ihm giebt.«

		Doch das von Charpentier angerufene Reglement stammt aus noch
späterer Zeit, Wir müssen also einen Zeugen aus der letzten Epoche
der Bastille beibringen.

		Dumouriez wurde gegen Ende Oktober 1773 in die Bastille
gebracht. »Er kam um neun Uhr abends in der Bastille an. Er wurde
von dem Major empfangen, einem alten jansenistischen Pedanten, der
ihn auf das Sorgfältigste durchsuchen ( qui Ie fit fouiller exactement) und ihm sein
Geld, sein Taschenmesser und sogar seine Schuhschnallen abnehmen
ließ. Bei diesem letzten Artikel war Dumouriez so neugierig, nach
dem Grunde zu fragen. Der Major bemerkte ihm mit Feinheit,
daß ein Gefangener so niederträchtig gewesen sei, sich durch das
Verschlucken einer solchen Schnalle ums Leben zu bringen.
Nichtsdestoweniger aber war dieser Major nach jener schönen Antwort
so entsetzlich unvorsichtig, ihm seine Strumpfbandschnallen zu
lassen.«

		Ein noch gewichtigeres Zeugnis findet sich in den Lettres-de-cachet Mirabeau spricht zwar
von Vincennes, wie aber Charpentier selbst anerkennt, war die
Hausordnung in beiden Staatsgefängnissen die nämliche. »Verweilen
wir,« beginnt Mirabeau (II, 46), »einen Augenblick bei dem Eintritt
eines Gefangenen in dies Haus, [bookmark: page393]das ich oben beschrieben habe. In der
Regel wird er nachts hineingebracht, denn man gewöhnt sich in
Frankreich an die spanische Methode, die zum wenigsten eine Art
Huldigung ist, welche der Despotismus der öffentlichen Meinung und
der Gerechtigkeit erweist: er fürchtet, allzu oft die Entrüstung
oder den Schrecken wachzurufen, er fürchtet, daß die Sonne seine
Gewaltthaten beleuchte. Der schwache Schimmer einer wahren
Grablampe leuchtet den Schritten des Gefangenen. Zwei Führer, die
jenen Höllentrabanten gleichen, welche die Dichter in die Unterwelt
plazieren, leiten seinen Lauf. Zahllose Riegel fallen ihm ins Auge,
schallen ihm ins Ohr, eiserne Thüren drehen sich auf ihren
ungeheuren Angeln, und die Wölbungen widerhallen von diesen
traurigen Lauten. Eine schmale, steile, sich windende Treppe
verlängert den Weg und vervielfältigt die Umwege: man
durchschreitet weite Säle, und das zitternde Licht, das nur mühsam
diesen Schatten-Ozean durchdringt und allenthalben Schlösser,
Riegel und Gitter erkennen läßt, vermehrt das Grauenhafte eines
solchen Anblicks und den Schrecken, den derselbe einflößt. Endlich
langt der Unglückliche in seinem Winkel an: er findet dort ein
elendes Bett, zwei Stühle mit Stroh- und oft mit Holzsitzen, einen
beinahe immer am Rande ausgebrochenen Krug, einen mit Fett
beschmutzten Tisch – und was noch? ... Nichts! ... Man
stelle sich den Eindruck vor, den der erste Blick, den er um sich
wirft, auf seine Seele hervorbringt. – Doch bald giebt Herr de
Rougemont seinen Gedanken eine andere Richtung. Er befiehlt den
Schließern, den Ankömmling zu durchsuchen und geht ihnen mit gutem
Beispiele voran, damit sie es mit mehr Eifer und Sorgfalt thun. Man
muß gestehen, daß man nicht darauf gefaßt ist, einen Ludwigsritter
einen solchen Dienst verrichten zu sehen, und das maßlose
Erstaunen, welches dieser Anblick erregt, bietet vielleicht eine
heilsame Ablenkung – – Nein, ich kann nicht in diesem [bookmark: page394]ironischen Tone
fortfahren, das Herz preßt sich mir zusammen vor Schmerz und
Entrüstung, wenn ich der Pein eines solchen Augenblicks gedenke. –
Der arme Sünder wird aller seiner Effekten beraubt: Geld, Uhr,
Kleinodien, Spitzen, Taschentuch, Messer, Schere, alles wird
weggenommen. Warum? Das weiß ich nicht. Will man ihm etwa die
Mittel zur Bestechung entziehen? Aber wo ist der Schließer, den
eine Uhr Herr de Rougemont behauptet, daß
man mit den Federn einer Uhr eiserne Gitterstäbe durchsägen könne.
Könnte man ihn nicht zur Vervollkommnung der Mechanik und zur Ehre
des Erfindungsgeistes einmal auf die Probe stellen?

Anm. Mirabeaus. oder eine kleine Summe Geldes verführen
wird? Und wenn der Eigennutz ihn zu Gefälligkeiten zu bewegen
vermag, werden da die stärksten Versuchungen nicht von außen
kommen?«

		Nach all diesen Zeugnissen dürfte es nicht dem geringsten
Zweifel unterliegen, daß Linguet in diesem Falle nur persönlich
Erlebtes berichtet hat, und daß nicht bloß die »Taugenichtse,«
sondern auch andere Leute visitiert wurden und zwar von den
Offizieren visitiert wurden. Übrigens ist diese Visitation eines
Staatsgefangenen in noch weit ärgerm Maße im neunzehnten
Jahrhundert und in Preußen üblich gewesen, wie Reuter bezeugt (Ut
mine Festungstid, Kap. 7):

		»As mi nu de Platzmajur in min niges Quartier afliwert hadd un
gahn was, stunn ik in den Inspekter sine Stuw', un dese Herr und
sin Handlanger, de Slüter D...mann, stunnen vör mi un keken mi an,
un wil dat nich verbaden was, kek ik sei wedder an. – »Jetzt müßte
ich Sie aber bitten« ... säd de Inspekter un höll in. – »Wat?«
frog ik. – »Es ist Vorschrift vom Kommandanten« ... stamerte
hei wider. Ik wüßt nich, wat hei von mi wull, un kek em un
D...mannen an. – »Daß Sie sich nackt ausziehen,« säd de Slüter, un
as ik em dorup ankek, wil dat doch nahrends, sülwst in den [bookmark: page395]Unnersäukungs-Arrest nich, von mi verlangt
was, blänkerte den Kirl von sin dummdristes Gesicht so'n sures,
fettes Grifflachen, as wir em dat Mul mit für Gaus'smolt
insmeert ... Wat hülp dat all? Ik müßt ehr wisen, woans ik
erschaffen wir, un as sei minen Herrgott sin Makwark besichtigt
hadden, fisentirten sei ok minen Snider sin, indem dat sei all mine
Taschen in de Kledaschen ümkihrten un de Näd unnersöchten, ob ik
dor nich Pistolen un Metzers un Dinger, oder gor Geld in hadd.«

		So geschehen in den dreißiger Jahren des neunzehnten
Jahrhunderts in der preußischen Festung Magdeburg.

			[bookmark: foot245]Wenn wir uns recht
besinnen, in der Relation Michel de Marillacs über den Tod des
Marschalls d'Ancre. Um jedem Zweifel über die Echtheit des Citats
vorzubeugen, hier der Urtext desselben: Ce
fut du Hallier, capitaine des gardes, avec Fouqueroles, qui la
menèrent; et avant que d'aller ils luy demanderent, si elle n'avoit
plus de bagues; el monstra une sayette qui luy estoit demeurée, où
il n'y avoit que certaines chaisnes d'ambre; et enquise si elle
n'en avoit point sur elle, elle hausa sa cotte, et monstra jusques
près des tetins; elle avoit un calson de frise rouge de Florence:
on luy dit en riant qu'il falloit donc mettre les mains au calson;
elle répondit qu'en autre temps elle ne l'eusse pas souffert, mais
lors tout estoit permis: et du Hallier tasta un peu sur le
calson.
	[bookmark: foot246]Herr de Rougemont behauptet, daß
man mit den Federn einer Uhr eiserne Gitterstäbe durchsägen könne.
Könnte man ihn nicht zur Vervollkommnung der Mechanik und zur Ehre
des Erfindungsgeistes einmal auf die Probe stellen?

Anm. Mirabeaus.


	
		
		U.

Der Offizierstab der Bastille zur Zeit der eisernen Maske.

		Schon aus den Mitteilungen Charpentiers erhellt zur Genüge, daß
die Ämter in der Bastille keine Sinekuren waren, wenigstens nicht
zu den Zeiten, wo das Schloß mit Gefangenen überfüllt war, wie zu
Ende des siebzehnten und zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts.
Ganz besonders aber geht die Überbürdung der Stabs-Offiziere,
insonderheit des Kommandanten, aus einem Aufsatze Du Juncas hervor,
der zuerst von Marius Topin ( L'homme au
masque de fer, p.180) mitgeteilt worden ist, und in dem sich
Du Junca über seine Pflichten und Obliegenheiten als Kommandant
folgendermaßen äußert:

		»Seit mehr als Jahresfrist, daß ich in der Bastille bin, habe
ich folgenden Dienst verrichten müssen, wie:

		»Alle Morgen zuerst aufstehen und zuletzt zu Bette gehen;

		»Sehr oft an Stelle der Herren Offiziere des Herrn de Besmans
die Wache aufführen, jeden Abend in der [bookmark: page396]Ungewißheit, ob die Herren
es thun, die Runde machen und, da ich auf niemand zählen kann,
nicht selten auch die Thore schließen;

		»Alle Sorge für die Bewachung des Schlosses auf mich nehmen, da
ich mich auf die beiden Offiziere des Herrn Gouverneurs, die nur
thun, was ihnen gefällt, und über das, was vorgeht, nur Herrn de
Besmaus Bericht erstatten, nicht verlassen kann;

		»Wenn Herr de la Venice oder andere Kommissare kommen, um
Gefangene zu verhören, muß ich dieselben aus ihrem Zimmer abholen
und über alle Höfe weg in den Saal des Herrn de Besmaus führen und
oft bis acht Stunden lang draußen an der Thür warten, um den
Gefangenen wieder in Empfang zu nehmen und in sein Gelaß
zurückzuführen;

		»Ebenso muß ich die Gefangenen, welche die Erlaubnis haben,
Besuch zu empfangen, aus ihrem Zimmer abholen, um sie über die Höfe
in den gewöhnlichen Saal zu führen, wo die Verwandten oder Freunde
sie erwarten, und muß meistens so lange dort bleiben, als ihnen
beliebt, da ich verpflichtet bin, sie stets im Auge zu behalten und
auch wieder zurückzuführen;

		»Die nämliche Sorge muß ich für einige Leute reformierter
Religion tragen, die von dem Pater Bordes, dem Herrn Latour-Dalier
und Madame Chardon besucht und unterhalten werden, um sie zu
bekehren;

		»Muß die Gefangenen begleiten und bewachen, die die Erlaubnis
haben, ab und zu im Garten und auf der Terrasse spazieren zu
gehen;

		»Alle kranken Gefangenen muß ich häufig besuchen und für sie
Sorge tragen. Die, welche Medizin und Tränke brauchen, muß ich, um
dessen, was geschieht, sicherer zu sein, selbst dahin führen, wohin
die Kranken kommen, und muß bei der Zustellung der Arzneien
gegenwärtig sein, die man ihnen einzunehmen verordnet; [bookmark: page397]

		»Befindet ein Gefangener sich sehr schlecht und in Todesgefahr,
so muß ich meine Sorgfalt verdoppeln, damit er beichtet und die
Sakramente empfängt, und wenn er stirbt, muß ich allen Pflichten
eines guten Christen nachkommen;

		» Bei der Ankunft eines Gefangenen muß ich damit beginnen,
daß ich seine Person und alle seine Effekten visitiere und
durchsuche, und ihn in das Zimmer führen, das man ihm giebt.
Überdies muß ich ihm alles geben und zutragen lassen, was zur
Einrichtung seines Zimmers erforderlich ist und den Tapezierer des
Herrn de Besmaus oder auch die Hausmeisterin teuer dafür
bezahlen;

		» Die Gefangenen, welche in Freiheit gesetzt werden, muß ich
ebenfalls sämtlich visitieren und ihre Sachen durchsuchen, bevor
sie das Schloß verlassen, des starken Verkehrs wegen, der zwischen
den Gefangenen besteht. Ebenso muß ich die Gefangenen visitieren,
die während ihrer Haft die Freiheit erhalten, auf dem Hofe
spazieren zu gehen, was ziemlich häufig geschieht;

		»In allen Zimmern Durchsuchungen vornehmen und alles visitieren,
sogar die Gefangenen und ihre Sachen;

		»Wie auch alles visitiert werden muß, was von außen für die
Gefangenen in das Schloß kommt und was zum Zwecke der Ausbesserung
oder Reinigung ihrer Sachen hinausgeht;

		»Bei der Menge der Gefangenen giebt es täglich einige, die etwas
bedürfen oder nötig haben oder auch eine Klage über das Essen oder
über schlechte Behandlung von Seiten des sie bedienenden Schließers
anzubringen haben. Diese Gefangenen sind in ihrer Bedrängnis
genötigt, an ihre Zellenthür zu pochen, um von ihrem Verlangen
Meldung zu machen: das sind Anlässe, die häufig und unter nicht
[bookmark: page398]geringem Lärm eintreten, und die mich zu
häufigen Besuchen nötigen;

		»Ich muß auf die Nahrung Acht geben, die man den Gefangenen
verabreicht, da sie sehr häufig schlecht ist, schlechter Wein und
abscheuliche Wäsche;

		» Häufig das gesamte Tischgeschirr durchsehen, dessen man
sich für gewöhnlich für die Gefangenen bedient, weil diese häufig
auf die Schüsseln und Teller schreiben, um einander Nachricht zu
geben;

		»Auf alle Personen, welche die Bastille betreten, besonders auf
die Frauen und Mädchen, die die Gefangenen besuchen, welche auf dem
Hofe spazieren gehen dürfen, ist Acht zu geben und sie genau zu
beobachten;

		»An den hohen Festtagen im Jahre muß ich alle Sorgfalt
aufwenden, damit die Gefangenen, denen dies auf Befehl erlaubt ist,
zur Beichte gehen, die Messe hören und das Abendmahl empfangen;

		»Am Tage und abends muß ich mehrmals auf den Rundenweg gehen (
aler sur le planches en dehors du
chato), um die Gefangenen im Zaume zu halten, daß sie nicht
von einem Turme zum andern miteinander sprechen, und muß Soldaten
die Umgebung der Bastille absuchen lassen, um die Leute
aufzugreifen, die den Gefangenen, welche sie kennen, Zeichen geben.
Sehr häufig sind dies frühere Gefangene, die ihre Freiheit erhalten
haben und denen, welche eingeschlossen bleiben, einen Dienst
erweisen wollen, da allenthalben Verkehr zwischen den Gefangenen
besteht, was die Ursache aller dieser Unordnungen ist.«

		Bei all diesen Obliegenheiten hatte der Kommandant auch noch den
Gouverneur zu vertreten, so oft dieser abwesend war.

		Der Gouverneur empfing und entließ die Gefangenen, fand sich auf
Wunsch in den Zellen derselben ein, um Gesuche oder Klagen
entgegenzunehmen, traf die nötigen Anordnungen [bookmark: page399]für ihre Beköstigung
und Verwahrung und erstattete die erforderlichen Berichte an das
Ministerium.

		Der Major besorgte die Korrespondenz des Schlosses mit der
Polizei, geleitete die ankommenden Gefangenen in ihr Gelaß und nahm
an der Visitation derselben Teil.

		Der Adjutant hatte, die Korrespondenz ausgenommen, die nämlichen
Obliegenheiten wie der Major.

		Um nicht später darauf zurückkommen zu müssen, teilen wir gleich
bei dieser Gelegenheit einiges Nähere über den oft erwähnten Du
Junca, sowie über Saint-Mars und die übrigen Offiziere des Stabes
mit, die in der Geschichte der eisernen Maske eine Rolle
spielen.

		Du Junca stammte aus der Gegend von Bordeaux. Er wurde, nachdem
er in der Leibwache gedient hatte und zum Gefreiten avanciert war,
i. J. 1690, etwa fünfzig Jahre alt, zum Kommandanten der Bastille
ernannt und trat am 11. Oktober 1690 seinen Dienst im Schlosse an.
Sein Tod erfolgte am 29. September 1706. »Wie alle andern
Menschen,« sagt Renneville von ihm – und alle übrigen Zeugnisse
sprechen ebenso zu Gunsten des Kommandanten – »hatte er gute und
schlechte Eigenschaften. Ich, dem er immer nur Gutes erwiesen hat,
ich bin verpflichtet, offen meine Meinung darüber zu sagen: seine
guten Seiten überwogen die schlechten bei weitem. Er war
dienstfertig, entgegenkommend, human, ehrenhaft. Nie hat er mir ein
unhöfliches Wort gesagt: im Gegenteil, er suchte mich zu trösten,
und an ihm hat es nicht gelegen, daß ich nicht freigelassen
wurde ... Er lieh mir Bücher und erklärte sich laut zu meinen
Gunsten gegen die Tyrannei Corbés. Als er erfuhr, daß La France,
den sein Herr zum Schließer gemacht hatte, mich mit Worten
beleidigt habe, geriet er in einen solchen Zorn gegen ihn, daß er
ihn ins Verließ schicken wollte, und beteuerte, wenn er es sich je
einfallen ließe, auch nur den unbedeutendsten Gefangenen zu
insultieren, so würde er ihn als einen [bookmark: page400]Taugenichts aus dem Schlosse
jagen, seinem Herrn zum Trotz. [bookmark: text247]F247 Diejenigen, welche sich über Du Junca beklagten,
beschuldigten ihn, daß er unruhig, hitzig, beweglich und übermäßig
streng wäre und nie die Wahrheit sage. Dagegen beteuere ich, daß er
mir gegenüber stets aufrichtig gewesen ist ... Freilich hat er
zuerst vor allen Zimmern doppelte Thüren und vor einigen Fenstern
Jalousien ( avant-grilles) anbringen
lassen, um den Gefangenen die Aussicht auf die Straßen von Paris zu
entziehen, und fast in allen Zimmern hat er nur ein Fenster offen
gelassen, zum großen Nachteil für die Gesundheit der Gefangenen,
denen er keinen Verkehr miteinander nachsah: ein Loch, das man in
den Kamin oder die Decke stieß, um mit den Nachbarn reden zu
können, galt bei ihm für ein ungeheures Verbrechen, das er mit
größter Strenge bestrafte.« ( Renneville I,
77.)

		Du Junca führte in der Bastille ein Tagebuch, das zu den
interessantesten und wertvollsten Urkunden über das Schloß gehört.
Dies zur Zeit in der Bibliothek des Arsenals zu Paris befindliche
Tagebuch besteht aus zwei Teilen, die jeder einen besondern Band
bilden; der erste dieser Teile führt den Titel: Estat de prissonnies qui sont envoié par l'order du
roy à la Bastille à commenser du mercredy honsiesme du mois
d'octobre que je suis entré en possession de la charge de
lieutenant du roy en l'année 1690 , der zweite den
Titel: Estat de prissonnies qui sortet de
la Bastille a commenser du honsiesme du mois d'octobre que je suis
entré en possession en l'année 1690 . Als Stilprobe
führen wir aus diesem Manuskripte die beiden auf die eiserne Maske
bezüglichen Abschnitte an: [bookmark: page401]

		» Du judy 18me de septembre 1698, à trois
heures après midy, Monsieur de St.-Mars gouverneur du château de la
bastille est arivé pour sa première entrée venant de son
gouvernement des illes St. Marguerite honorat aient mené avec
queluy dans sa litière un ensien prisonnier qu'il avet à pignerol
lequel il fait tenir toujours masqué dont le nom ne se dit pas et
l'aient fait mettre en de sendant de sa litière dans la première
chambre de la tour de la basinnière an atandant la unit pour le
mettre et mener moy mesme a neuf heures du soir avec M. de rosarges
un des sergens que monsieur le gouverneur a mené dans la troisième
chambre seul de la tour de la Bretaudière que j'aves fait meubler
de touttes choses quelques jours avent son arivée en aient reseu
l'hordre de Monsieur de St-Mars lequel prisonnier sera servy et
sounie par Mr. de rosarge que monsieur le Gouverneur
norira.« –

		» Du mesme jour lundi 19me de novembre
1703 – le prisonnier inconeu touiours masqué d'un masque de velours
noir que Monsieur de St-Mars gouverneur a mené avecque luy en
venant des illes St-Marguerite qu'il gardet depuis lontamps lequel
s'etant trouvé hier un peu mal en sortant de la messe il est mort
lejourd'huy sur les dix heures du soir sans avoir eu une grende
maladie il ne se put pas moins. M. Giraut nottre homonier le
confessa hier surpris de sa mort il na point reseu les sacremens et
notre homonier la exorte un momant avend que de mourir et se
prisonnier inconeu garde depuis si lontamps a este entéré le mardy
a quattre hures de la pres-midy 20me novembre dans le semetiere
St-Paul nottre paroisse sur le registre mortuer [image: symbol] on a doné un nom
ausy inconeu que monsieur de rosarges maior et Mr. Reil sirurgien
qui hont signé sur le registre. [bookmark: page402]

		[image: symbol] je apris du depuis qu'on l'avet nomé
sur le registre M. de Marchiel que on a païe 40 l.
d'anterement«. [bookmark: text248]F248

		Saint-Mars, der Hüter Fouquets, Lauzuns und der eisernen Maske,
hieß mit vollständigem Namen Bénigne d'Auvergne, Seigneur de
Saint-Mars, und stammte aus der Gegend von Montfort l'Amaury in der
Champagne. Ohne Vermögen, trat er bei der ersten Compagnie der
Musketiere ein und avancierte 1661 zum Wachtmeister. Nachdem er
bereits 1661 mit der Verhaftung Pellissons betraut worden war,
wurde er 1664 zum Wächter Fouquets ausersehen und zu diesem Behufe
mit einem Jahrgehalt von 6000 Livres zum Kommandanten des Donjon
von Pignerol und Hauptmann einer Freicompagnie ernannt. In Pignerol
verheiratete sich Saint-Mars mit einem Fräulein Damorezan, der
Schwester des Kriegskommissars gleichen Namens und der Madame
Dufresnoy, der Maitresse Louvois', deren Gatte Ober-Sekretär im
Kriegsministerium war. Nachdem Fouquet am 23. März 1680 gestorben
und Lauzun begnadigt worden war, nahm Saint-Mars die durch den Tod
Lesdiguières erledigte Stelle eines Gouverneurs des Fort d'Exiles
an, wohin er Mitte 1681 mit zwei unbekannten Gefangenen abging, von
denen der eine in Exiles starb. Den andern führte Saint-Mars mit
sich nach der Insel Sainte-Marguerite, als er 1687 zum Kommandanten
derselben ernannt wurde, und von dort jedenfalls auch weiter nach
der Bastille, deren Gouvernement ihm nach dem Tode Besmaus' (1697)
anvertraut wurde, und wo er am 18. September 1698 eintraf. Er starb
in der Bastille am 26. September 1708 in einem Alter von 82 Jahren.
Wie fast alle Gouverneure dieses Schlosses hinterließ Saint-Mars
ein bedeutendes Vermögen, die [bookmark: page403]Frucht seiner Einkünfte, die er auf jede
Weise zu vermehren wußte, und der zahlreichen Gratifikationen, die
ihm in Anerkennung seiner erprobten Verschwiegenheit und
Wachsamkeit vom Könige gewährt wurden. Renneville (I, 32. 76)
schildert ihn als einen hagern, häßlichen, schlecht gebauten
kleinen Mann mit wackelndem Kopfe, zitternden Händen und gekrümmter
Haltung, der beständig schwor und fluchte und unerhört hart und im
höchsten Grade grausam war. Indessen muß bemerkt werden, daß
Saint-Mars bei seiner Gewissenhaftigkeit von der Sorge für die
Sicherheit seiner Gefangenen nicht weniger gequält wurde als diese
von seiner Strenge.

		Der Major Jacques Rosarges, der die eiserne Maske bediente, war
mit dieser und Saint-Mars von der Insel Sainte-Marguerite gekommen.
Er stammte aus der Provence und hatte sich stets in der Umgebung
des Gouverneurs befunden, dessen Stelle er bei der Maske vertrat,
so oft Saint-Mars sich entfernte. Brutal und dem Trunke ergeben,
starb er am 19. Mai 1705 infolge übermäßigen
Branntweingenusses.

		Abraham Reilh oder Reilhe, der Chirurg der Bastille, der mit
Rosarges den Totenschein unterzeichnete, war durch die Empfehlung
des Abbé Giraut zu seinem Amte gekommen, mit dem er nach dem Tode
des Apothekers des Schlosses zum nicht geringen Nachteil der
Gefangenen auch noch die Würde eines Pharmaceuten verband. Er
zeichnete sich durch kolossale Unverschämtheit und grandiose
Unwissenheit aus.

		Der Abbé Giraut, » ce bouc
exécrable«, wie Renneville ihn wegen seiner Unsittlichkeiten
nennt, war ebenfalls mit Saint-Mars von der Insel Sainte-Marguerite
gekommen und aller Wahrscheinlichkeit nach schon dort Beichtvater
des unbekannten Gefangenen gewesen.

		Ebenso hatte Guillaume de Fermanoir, genannt Corbé, der Neffe
und Vertraute des Gouverneurs, sich schon auf [bookmark: page404]Saint-Marguerite in der
Umgebung desselben befunden. In der Bastille bekleidete er die
Stelle eines Lieutenants der Besatzung. »Er war,« sagt Renneville
(I, 76), »noch häßlicher, ungestaltener und bösartiger als sein
Onkel. Die Schließer, und namentlich Ru, der ihn auf den Tod haßte,
[bookmark: text249]F249 erzählten den
Gefangenen ganz unverhohlen, daß Corbé der Sohn eines Gärtners in
Montfort l'Amaury (Provinz Beausse). Sein Oheim Saint-Mars hatte
ihn durch seinen Einfluß vom Grabscheit weggeholt, um ihn zur Würde
eines Unter-Lieutenants bei einer jener Compagnien zu erheben, die
man Salatreiter [bookmark: text250]F250 nennt, eine Stelle, die er unter der
Protektion seines Onkels sieben bis acht Jahre hindurch bekleidete,
von der er aber trotz seiner Standhaftigkeit am Ende doch verjagt
sein würde, wenn sein Onkel nicht jene Compagnie von ihm befreit
hätte, um ihn zu unserer Geißel zu machen. Er mochte ungefähr
fünfzig Jahre alt sein, als ich ihn zum erstenmale sah.« Corbé
hoffte der Nachfolger seines Onkels zu werden, und als er sich in
dieser Hoffnung getäuscht sah, verließ er den Dienst, um sich nach
dem ihm von Saint-Mars hinterlassenen Landgute Palteau in der
Champagne zurückzuziehen, wo er die Früchte seiner Gaunereien in
aller Gemächlichkeit verzehrte.

		*

			[bookmark: foot247]La France war
nach Renneville (I, 69) ein natürlicher Sohn Corbés und dessen
Bedienter.
	[bookmark: foot248]Die Übertragung dieser
beiden Abschnitte findet man in der Abhandlung über die eiserne
Maske.
	[bookmark: foot249]Dieser Ru, eine der Hauptfiguren des
Rennevilleschen Werkes, war ein Provenzale und ebenfalls mit
Saint-Mars in die Bastille gekommen.
	[bookmark: foot250]Nach dem beinahe
flachen Helm ohne Kamm, Raupe oder Spitze, den diese Reiter trugen,
und der einige Ähnlichkeit mit einem Barbierbecken oder einer
Salatschüssel hatte.


	
		
		V.

Der Verkehr zwischen den Gefangenen.

		Das Werk Rennevilles, sowie die naiven Klagen und Bemerkungen Du
Juncas (s. S. 398) gestatten keinen [bookmark: page405]Zweifel darüber, daß es trotz
aller Vorsichtsmaßregeln der Hüter den Gefangenen in früherer Zeit
fortwährend gelang, einander sowohl schriftlich wie mündlich
Nachrichten zukommen zu lassen. Man rief einander aus den Fenstern
zu, sprach mit den Nachbarn durch Öffnungen, die man an der Decke
und im Fußboden anzubringen wußte, und kritzelte kurze Notizen auf
das irdene Tischgeschirr, das im Gefängnis die Runde machte und
dabei gewiß hin und wieder die eine oder die andere Nachricht an
die richtige Adresse gelangen ließ. Es kann daher nicht Wunder
nehmen, daß in jener frühern Zeit sogar die bestbewachten
Gefangenen, wie z. B. La Porte einer war, Mittel und Wege fanden
oder erhielten, um mit ihren Schicksalsgenossen und selbst mit der
Außenwelt in Verkehr zu treten.

		»Der Kommandeur de Jars,« erzählt La Porte, »gewann den Diener
eines Gefangenen Namens Abbé de Trois. Dieser Bursche, der sich
Bois d'Arcy nannte, war nicht ohne Witz. Er dachte nach, was zu
thun wäre, und fand kein Mittel kürzer, als die Gefangenen zu
gewinnen, die über mir und in dem obersten Zimmer meines Turmes
saßen. Der Zufall wollte, daß Bois d'Arcy gerade oben auf dem
Turme, in welchem ich mich befand und hart an einer Kanonenlafette
eine der großen Steinfliesen, mit denen die Terrasse gepflastert
ist, an einer Ecke zerbrochen fand.

		»Er benutzte den Augenblick, wo der Posten, der beständig auf
dieser Terrasse auf und ab geht, sich am andern Ende derselben
befand, hob das abgebrochene Stück der Fliese auf und hörte nun
einige Bauern aus der Gegend von Bordeaux, die wegen des
Bauernaufstandes im Gefängnis waren, miteinander reden. Den Blick
unausgesetzt auf den Posten heftend, setzte er ihnen sein Verlangen
auseinander, und sie versprachen ihm, ihm behilflich zu sein, denn
alle Gefangenen hegen eine Nächstenliebe [bookmark: page406]gegen einander, die man
sich nicht vorstellen kann, und an die ich nie geglaubt haben
würde, wenn ich sie nicht an mir selbst erfahren und nicht selbst
geübt hätte. Diese Bauern machten oben an der Wölbung, die Bois
d'Arcy wieder mit dem Steine bedeckt hatte, ein Loch, bohrten ein
zweites durch ihren Fußboden und sprachen mit den Gefangenen, die
unter ihnen saßen. Der eine von diesen war der Baron de Tusence,
der andere ein gewisser Réveillon, der bei dem Marschall Marillac
in Diensten gestanden hatte. Auch diese beiden erboten sich von
Herzen gern zu dem, was man von ihnen verlangte: sie brachen
ebenfalls ein Loch durch den Fußboden ihres Zimmers, unter welchem
sich mein Verließ befand, bedeckten dasselbe mit dem Fuße ihres
Tisches, und wenn sie hörten, wie mein Soldat die Thüren öffnete,
um das Nachtgeschirr auf der Treppe auszuleeren, und daß ich also
allein war, ließen sie mir an einem Faden die Briefe herab, welche
die Bauern von Bois d'Arcy empfingen, dem der Kommandeur de Jars
sie zustellte.

		»Der erste Brief, den ich auf diesem Wege von dem Kommandeur
erhielt, that mir zu wissen, daß einer von meinen Freunden mit ihm
gesprochen habe. Derselbe wünsche zu wissen, wonach man mich in
meinen Verhören gefragt habe. Auch habe er mir etwas zu sagen, was
er mir mitteilen würde, sobald er wüßte, daß seine Briefe mir
zukämen. Ich solle Vertrauen zu ihm haben, da er selbst ein
Gefangener wäre, zu meinen eifrigsten Freunden gehöre und in
Diensten meiner Herrin stehe. Zum Schluß warnte er mich, niemand zu
trauen und alle Angestellten des Hauses für verdächtig
anzusehen.

		»In dieser letzten Beziehung gehorchte ich ihm nur zu sehr, denn
er selbst war mir verdächtig: ich kannte seine Handschrift nicht
und wußte also nicht, wer mir schrieb, da er aus Besorgnis, daß
sein Brief mir nicht getreulich zu gestellt werden möchte,
denselben nicht unterzeichnet hatte. [bookmark: page407]Ich sollte antworten: aber ich
hatte weder Tinte noch Papier; überdies befürchtete ich, es wäre
das nur eine Finte, um mich zu fangen. Deshalb unterließ ich
es.

		»Zwei Tage später, als eben das Frühstück aufgetragen und mein
Soldat zu seiner gewöhnlichen Verrichtung hinausgegangen war, sah
ich ein zweites Billet herabkommen, das mich dringend zum Schreiben
aufforderte und mich durch einige Andeutungen überzeugte, daß diese
Briefe von guter Seite kämen. Als daher die Nacht angebrochen und
mein Soldat eingeschlafen war, stand ich auf, stellte mich zwischen
das Licht der Kerze und sein Gesicht, zerrieb Kohle und ein wenig
Asche von verbranntem Stroh, feuchtete dies Gemengsel mit etwas
Salatöl an, das vom Abendessen übrig geblieben war, und bereitete
mir auf diese Weise eine Art Tinte. Dann schrieb ich mit einem
zugespitzten Strohhalm auf einen Briefumschlag, den man in meiner
Tasche hatte stecken lassen, und that zu wissen, daß man mich in
den Verhören nach so vielen Dingen gefragt habe, daß ich unter den
Umständen, in denen ich mich befände, nichts Näheres darüber
mitteilen könnte, daß ich aber nichts gesagt hätte, was jemand
nachteilig sein könnte, da ich nichts wüßte.

		»Als die Gefangenen über mir meinen Soldaten hinausgehen hörten,
riefen sie mir zu und ließen einen Faden mit einem kleinen Steine
herab, den ich losknüpfte, um meinen schönen Brief anzuknüpfen, den
sie dann zu sich in die Höhe zogen. Dieser Brief gab dem Kommandeur
Gewißheit: er ersah daraus, daß ich seine Billets erhielt, und dies
bewog ihn, sich nun deutlicher auszudrücken und sich mir zu
erkennen zu geben. Er ließ mir Papier, Tinte und Federn zustellen,
und zwar durch einen andern Gefangenen, der gelegentlich eines
Besuchs, den er den Bauern machte, die Zeit abpaßte, wo meine Thür
offen stand und mein Soldat seinen Dienst als Nachtstuhlträger
versah, um mir geschickt jene Gegenstände zuzustecken, die ich dann
[bookmark: page408]in
meinem Bette verbarg. Ich schrieb nun ganz gemächlich, und unser
Verkehr dauerte fort.«

		So weit La Porte, dessen Mitteilungen nicht bloß durch die
Berichte Rennevilles, sondern auch durch ein Erlebnis Dumouriez'
ihre Bestätigung erhalten.

		Dumouriez war seiner Zelle überdrüssig geworden, man weigerte
sich jedoch, ihm eine andere einzuräumen. »Sogleich beschäftigte er
sich mit einem höchst sonderbaren Plane: nämlich sein Zimmer
einzureißen. Die Mauern waren zu dick, als daß er sie, namentlich
bei dem Mangel an jedem eisernen Werkzeuge, hätte angreifen können.
Die Thüren waren mit eisernen Bändern und Platten beschlagen, die
zu zerbrechen seine Kräfte überstieg; überdies wollte er auch den
Schein vermeiden, als habe er einen Fluchtversuch gemacht. Er hatte
aber bemerkt, daß der Boden seines Kamins, auf dem das Feuer ruhte,
ein wenig eingesunken war. Dieser Boden bestand aus zwei dicken
Steinplatten, die sich in der Mitte des Kamins über einem Balken
zusammenschlossen, der infolge der ungemeinen Hitze verkohlt war,
was dann eine Einsenkung veranlaßt hatte. Dumouriez kam zu dem
Schlusse, daß in dem eingesunkenen Teile eine Höhlung vorhanden
sein müsse.

		»Eines Morgens oder vielmehr eines Nachts, denn es war erst zwei
Uhr, hob er die an den Kaminboden stoßenden Fliesen des Fußbodens
aus, erblickte den Balken und erkannte mit Freuden, daß er sich in
seiner Vermutung nicht getäuscht hatte. Er schob nun das Feuer bei
Seite, benutzte ein Scheit als Hebel, entfernte die Mörtelschicht,
auf der die beiden dicken Steinplatten ruhten, arbeitete dann mit
den Händen ein Loch in den Boden, und durch wiederholte Stöße
gelang es ihm schließlich, die Decke des unter ihm befindlichen
Zimmers einzuschlagen.

		Diese ganze Arbeit dauerte kaum vier Stunden, verschaffte ihm
aber einen schauerlichen Anblick: ein völlig nackter Mann von etwa
fünfzig Jahren, mit ungemein [bookmark: page409]langem, grauem Barte und gesträubtem
Haar schleuderte ihm die Mörtelstücke zurück, die er hinabgeworfen
hatte. Er versuchte mit dem Unglücklichen zu reden: derselbe war
wahnsinnig. Später erfuhr er, daß der Bedauernswerte Eustache
Farey, ein Edelmann aus der Picardie und ehemaliger Hauptmann beim
Regiment Piemont war, der damals bereits zweiundzwanzig Jahre in
der Bastille saß« ( Vie du général Dumouriez
t. I, p. 334).

		Dumouriez erreichte seinen Zweck: man wies ihm nach dieser
Heldenthat ein anderes Gelaß an. Das von ihm gewählte Mittel aber
beweist, daß die Herstellung einer Verbindung zwischen den
einzelnen Bewohnern eines Turmes keine großen Schwierigkeiten
bot.

		*

	
		
		W.

Der Prozeß des Senats von Port-au-Prince.

		(Nach Carra III,
153.)

		Die Mitglieder des Senats von Port-au-Prince wurden, elf an der
Zahl, am 7. März 1769 verhaftet. Man beschuldigte sie, die
Einwohner der Kolonie in der Neigung zum Ungehorsam und zur
Empörung bestärkt zu haben, anstatt sie bezüglich der
Befürchtungen, durch welche sie in Aufregung versetzt wurden, zu
beruhigen.

		Sie wurden in dem Augenblicke verhaftet, wo sie sämtlich zur
Gerichtssitzung im Palais versammelt waren und ohne Verzug an Bord
des Fidèle-Jean-Baptiste
geführt, um nach Frankreich unter Segel zu gehen.

		Bei ihrer Ankunft in Frankreich wurden sie in das
Château-Trompette gesetzt, das sie am 19. Juni verließen, um in die
Bastille geführt zu werden, wo sie bis zum Januar 1770 gefangen
gehalten wurden.

		Die Ursachen, welche zur Verhaftung dieser Beamten [bookmark: page410]führten,
wurzeln in der Wiedereinführung der Milizen, die im März 1763
unterdrückt worden waren. Die Einwohner der Kolonie wurden gegen
diese Wiedereinführung vorstellig in der Besorgnis, daß diese
Neubildung der Milizen die alten Mißbräuche zurückführen und neue
hervorrufen werde.

		Die Wiedereinführung der Milizen wurde durch Verfügung vom 1.
April 1768 bekannt gemacht und diese Verfügung dem Senate am
nächsten 13. Oktober zur Einregistrierung zugestellt.

		Der Senat nahm die Einregistrierung vor. Gleichzeitig aber wurde
in Gegenwart des Chevaliers de Rohan, General-Gouverneurs der Insel
St.-Domingo, der mit unterzeichnete, ein Beschluß gefaßt, laut
welchem dem Könige Vorstellungen gemacht werden sollten, um
entweder die Rücknahme jener Verfügung zu erwirken oder wenigstens
Anordnungen zu erbitten, die imstande wären, den Nachteilen der
Milizen vorzubeugen. Dieser Beschluß, der seiner Natur nach geheim
bleiben mußte, wurde nichtsdestoweniger im Publikum bekannt. Man
beschuldigte nun die Mitglieder des Senats, ihn veröffentlicht und
schon in dieser Absicht aufgesetzt zu haben, und schrieb dem
Eindruck, den er auf das Publikum machte, alle die Störungen zu,
die die Kolonie in Unruhe versetzten, da dieser Beschluß mehr
geeignet schien, die Geister anzureizen und zu erbittern, als sie
zum Gehorsam zu stimmen. Man setzte damals sogar meutrische Briefe
in Umlauf, die Sans Quartier unterzeichnet waren und den
Befehl an die Bürger enthielten, sich bewaffnet zusammenzuscharen:
das bot einen neuen Vorwand, um die Beamten wegen ihres Verfahrens
zu beschuldigen.

		Die elf Senatsmitglieder, sowie die beiden in diese Affaire
verwickelten Bürger Lamarque und Violette, wurden in der Bastille
verhört und die Protokolle darüber von Herrn de Sartines am 27.
November 1769 auf Befehl des Herzogs de Praslin dem Herrn Nolivos
zugestellt. [bookmark: page411]

		Von der Bastille aus wurden diese Gefangenen in die Gefängnisse
von Rochefort geschafft und von dort in das Kapuziner-Kloster jener
Stadt geführt, wo sie bis zum Augenblicke ihrer Einschiffung
verblieben. Sie wurden nämlich nach St. Domingo zurückgeschickt, um
dort von dem neuen Senate von Port-au-Prince, der im April 1769
ernannt worden war, gerichtet zu werden.

		Der Prozeß wurde durch ein Urteil vom 18. Februar 1771 beendet,
aber man ersieht daraus nicht, was die gegen die genannten Beamten
eingeleitete Untersuchung eigentlich ergeben hat. Aus einer Note
geht bloß hervor, daß einige Privatleute als die eigentlichen
Urheber der in einigen Bezirken der Kolonie vorgekommenen Unruhen
zum Teil zum Tode durch den Strang, zum Teil zu den Galeeren u. s.
w. verurteilt worden sind, die Mitglieder des ehemaligen Senats
jedoch werden gar nicht erwähnt.

		Aus dieser Note, die einen Auszug aus dem Urteil vom 18. Februar
1771 bildet, ergiebt sich zugleich, daß verschiedene Personen, die
von dem Chevalier de Rohan als Majestätsbeleidiger mit Ketten an
Händen und Füßen nach Frankreich gesandt wurden, ihre völlige
Unschuld darthaten, während andere, die er mit Empfehlungsbriefen
dahin schickte, für schuldig erkannt wurden, wie z. B. Destrés und
Laulanie, die man zum Galgen verurteilte. Der erstere, der stark an
den Unruhen im Bezirk Cul-de-Sac beteiligt gewesen war, wurde in La
Croix-des-Bouquets gehangen, die Hinrichtung Laulanies dagegen, den
man beschuldigte, alle die mit Sans-Quartier – diesen Namen
führte er in den Versammlungen, denen er immer nur maskiert
beiwohnte – unterzeichneten meuterischen Zettel geschrieben zu
haben, wurde bis auf weitern Befehl des Königs aufgeschoben.

		Lamarque war mit dem nämlichen Schiffe wie der Senat, dem man
einen Vorwurf daraus machte, daß er diesen Kolonisten nicht habe
hängen lassen, nach Frankreich geschickt [bookmark: page412]worden. Er wurde
beschuldigt, unter der Leitung der Beamten die Verbindung zwischen
den Aufständischen in den Bezirken Cul-de-Sac und Le Fond
vermittelt zu haben, ward aber vom Gerichtshofe auf freien Fuß
gesetzt. Nichtsdestoweniger erhielt er vom General und dem
Intendanten Befehl, binnen Monatsfrist die Kolonie zu
verlassen.

		Violette, der mit Lamarque und dem Senate, dem man auch in
diesem Falle vorwarf, er habe seine Pflicht verabsäumt, weil er
Violette nicht hätte hängen lassen, nach Frankreich geschickt
worden war, wird in dem Urteile gar nicht erwähnt. Er starb während
des Prozesses. Schon seit seiner Ankunft in Frankreich waren ihm im
Gefängnis die Fesseln abgenommen worden.

		Man darf mithin behaupten, daß der Chevalier de Rohan nur die
Unschuldigen verfolgt und nur die Schuldigen empfohlen hat, denn
Destrés und Laulanie, die, wie bemerkt, zum Galgen verurteilt
wurden, waren mit Empfehlungsbriefen von ihm und dem
General-Kommissar der Marine in St. Domingo, Herrn de Peyrac, nach
Frankreich gekommen. Herr de Peyrac, der überhaupt den Chevalier
bei seinen Maßnahmen unterstützt hatte, hatte ausdrücklich einen
Bericht über die in der Kolonie vorgekommenen Ruhestörungen
aufgesetzt, um die Mitglieder des Senats zu verdächtigen und darin
dem Lobe Destrés' mehrere Seiten gewidmet.

		Durch das Urteil vom 18. April 1771 wurden acht Kolonisten zum
Tode durch den Strang, einer zu den Galeeren, ein anderer zu ewiger
Verbannung, elf zu einer Vermahnung verurteilt und einer (Lamarque)
wegen unzulänglicher Beweise freigesprochen: von den Mitgliedern
des Senats ist darin mit keiner Silbe die Rede.

		Durch ein Gesuch, das diese dem König zu ihrer Rechtfertigung
überreichten, zerstreuen sie den Verdacht, den man wegen ihres
Verhaltens gegen sie rege zu machen versucht hatte. Sie zeigen
darin, daß sie an dem Kundwerden ihres [bookmark: page413]damaligen Beschlusses
keine Schuld haben, und behaupten, daß jener Beschluß überhaupt
nicht zu der Widersetzlichkeit und dem Widerstande, auf den die
Widereinführung der Milizen stieß, Anlaß gegeben habe, sondern daß
die Unruhen, deren Ursache man in ihrem Beschlusse suche, in
Wirklichkeit einzig und allein die Erinnerung an die alten
Mißbräuche und die Befürchtungen zur Quelle hatten, welche durch
die Maßnahmen derer, die mit der Wiedereinrichtung der Milizen
betraut waren, erregt wurden.

		Sie beklagen sich dabei bitter über den General-Gouverneur,
Chevalier de Rohan, über den General-Kommissar der Marine, Herrn de
Peyrac, und über den Intendanten von St. Domingo, Herrn de Bougars.
Namentlich dem erstgenannten werfen sie die Härte vor, mit der er
sie behandelt hat, indem er sie durch Grenadiere mit aufgepflanztem
Bajonett und gerade in dem Augenblicke verhaften ließ, wo sie zur
Gerichtssitzung im Palais versammelt waren; sie halten ihm vor, daß
er sie durch die erwähnten Grenadiere wie Rebellen an Bord des
getreuen Jean-Baptist habe führen lassen, auf dem kein
anderer Mundvorrat als verdorbenes Pökelfleisch vorhanden war, ohne
ihnen zu erlauben, vor ihrer Abreise jemandem Vollmacht zur
Verwaltung ihrer Privatangelegenheiten zu erteilen, noch sich mit
Wäsche und andern Sachen zu versehen. Zum Schluß beteuern sie
nochmals, daß keine der gegen sie erhobenen Beschuldigungen
begründet sei, und daß ihr Verhalten, anstatt sie zu Urhebern der
Unruhen zu machen, vielmehr den Beweis liefere, daß sie zu jeder
Zeit alles gethan hätten, was in ihrer Macht stand, um jeder
Friedensstörung vorzubeugen, ihr Halt zu gebieten und sie zu
unterdrücken.

		Wir lassen noch eine Zusammenstellung der auf diesen Prozeß
bezüglichen Namen und Daten folgen.

		Die Verfügung betreffs der Wiedereinführung der Milizen datierte
vom 1. April 1768. [bookmark: page414]

		Die Eintragung dieser Verfügung durch den Senat und der
Beschluß, deswegen beim Könige vorstellig zu werden, erfolgte am
13. Oktober 1768.

		Am 11. Dezember desselben Jahres fanden im Bezirk Cul-de-Sac
Ansammlungen Bewaffneter und Ruhestörungen statt, die mit Gewalt
unterdrückt werden mußten.

		Die Verhaftung der Mitglieder des Senats und ihre Überführung an
Bord des Zweimasters Der getreue Jean Baptist erfolgte am
Morgen des 7. März 1769 durch den Hauptmann Lavelanette an der
Spitze von etwa hundertundfünfzig Grenadieren.

		Die Verhafteten waren: der Präsident Moïse Balthazar
Grenier (oder Gressier?), die Titular-Räte Barthélemy le
Tort, Jean Baptiste René Colfeux de Longpré, Jacques
Marcel und Joseph Dufourcq, die Beiräte Jean Louis
Jauvain, Etienne Pierre Maignol, Charles Colfeux de
Longpré des Baliziers und François Scipion Taveau de
Chambrun und endlich der Staatsanwalt Jean Baptiste Pierre
Léger und dessen Stellvertreter Charles Daniel Jousse de
Champremeaux; Léger und Taveau de Chambrun wurden in ihren
Wohnungen verhaftet.

		Gleichzeitig wurden Lamarque und Violette auf den
getreuen Jean Baptist gebracht und dort in Ketten gelegt.
Beide waren wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der Revolte vom
11. Dezember 1768 in Haft genommen worden.

		Nach der Ankunft in Bordeaux wurden Lamarque und Violette
sogleich nach Paris abgeführt und trafen am 23. Juni 1769 in der
Bastille ein. Die übrigen Gefangenen folgten ihnen am 19. Juli
1769.

		Am 17. und 18. Juli 1770 gingen diese sämtlich nach Rochefort
ab, um auf der Fregatte Isis nach St. Domingo
zurückzukehren.

		Lamarque und Violette waren zu gleichem Zwecke bereits [bookmark: page415]am 14.
Dezember 1769 nach einem Hafenplatze geschafft worden.

		Der Prozeß wurde abgeschlossen durch ein Urteil des neuernannten
Senats von Le Port-au-Prince am 18. Februar 1771.

		*

	
		
		X.

Pellissery.

		(Vgl. Charpentier III,
18-29, V, 1-17.)

		Roch Antoine Pellissery, gebürtig aus Marseille, früher
Kaufmann, wohnhaft zu Paris, wurde am 3. Juni 1777 in die Bastille
geschafft, von dort unter dem Vorwande, er sei wahnsinnig, am 24.
Juli 1788 nach Charenton gebracht und, um jeder Nachforschung
vorzubeugen, dort unter dem Namen Marseille in das Register
eingetragen. Er erlangte erst nach dem 14. Juli 1789 seine Freiheit
wieder.

		In einem Briefe an Charpentier berichtet Pellissery über die
Ursachen und Einzelheiten seiner Haft folgendes:

		»Die nächste Ursache meiner langen Gefangenschaft war diese.
Herr Le Noir glaubte einen für Herrn de Maurepas höchst
schmeichelhaften Zug zu thun, wenn er die Veröffentlichung der
kleinen Broschüre: Irrtümer und Nachteile für den Staat bei den
Anleihen vom 7. Januar und 7. Februar 1776 verhindere, die ich
dem Sieur Bardin von Genf zum Druck übergeben hatte.

		»Auf seine Veranlassung kommen daher am 31. Mai 1777 der
Kommissar Chenon und der Inspektor Goupil zu mir, halten
Haussuchung und nehmen alle Exemplare der Broschüre, die sie
vorfinden, mit sich fort.

		»Zwei Tage später empfing ich eine weitere Anzahl von
Exemplaren, die ich nun zur Vorsicht unverzüglich dem [bookmark: page416]Polizei-Direktor zuschickte, damit nicht
bei ihm der Verdacht entstehe, die Exemplare, welche möglichenfalls
in Paris verbreitet waren, seien von mir verteilt worden. Ich
begleitete diese Sendung mit einem Briefe, in welchem ich ihm
bemerkte, » daß mir der Umfang seiner Gewalt und meiner
Pflichten wohlbekannt wäre, und daß ich erwartete, das Schicksal
der Papiere, die er aus meiner Wohnung habe wegholen lassen, werde
mich nicht in die Notwendigkeit versetzen, ihm ins Gedächtnis rufen
zu müssen, daß er Vorgesetzte und Richter habe.« Und zum
Schluß: » Mit größter Achtung einzig für die Würde, mit der S.
Majestät Sie zu bekleiden geruht hat, nicht etwa für Ihre Person,
zeichne ich« u. s. w.

		»Am Tage nach diesem Briefe erschienen die beiden erwähnten
Polizei-Beamten mit den Papieren, die sie am Sonnabend mit
fortgenommen hatten, abermals in meiner Wohnung. Als ich sie
eintreten sah, rief ich ihnen entgegen: »Herr Le Noir sendet mir
meine Papiere zurück – hat er sich etwa besonnen?« – »Das nicht,«
erwiderte mir der Inspektor, »aber er wünscht, daß Sie bei der
Untersuchung zugegen seien, die er darüber anzustellen gedenkt:
daher hat er mir befohlen, auch noch die nachzuholen, die wir beim
ersten Besuche zurückgelassen haben. Da Herr Le Noir uns erwartet,
müssen Sie uns begleiten,« fügte er hinzu. Ich glaubte ihm,
kleidete mich an und ging mit ihnen hinunter. Vor der Thür hielt
ein Fiakre. Man legt meine Papiere hinein, ich steige ein, der
Inspektor nimmt mit seinen Schergen ebenfalls Platz, und wir fahren
ab.

		»Beim Einbiegen in die Rue Dauphine bemerkt Goupil: »Schließen
wir die Vorhänge. Ich habe bisweilen unangenehme Aufträge
auszurichten und möchte nicht, daß man mich bei Ihnen sähe.« Wir
schließen also die Vorhänge, und die Unterhaltung beginnt: »Sie
haben an den [bookmark: page417]Direktor geschrieben – – ei, ei – – haben
ihm mit dem Parlemente gedroht – indessen – – – das Parlement auf
den Direktor hetzen, heißt den Teufel in Untersuchung nehmen
wollen.« Und währenddem langen wir in der Bastille an.

		»Von dem Augenblicke an bezweifelte ich nicht mehr, daß mein
Brief und nicht meine Broschüre die Ursache meiner Einsperrung sei.
Als man mich verhaftete, hatte man noch keinen Befehl des Königs,
das erhellt aus einem Taschenspielerstück des Herrn Le Noir, das
zugleich zeigt, welchen Mißbrauch die Minister und die
Polizei-Direktoren mit ihrer Amtsgewalt trieben, wenn es sich um
die Befriedigung ihres Privathasses handelte. Am 24. Juni 1777 ließ
der Kommissar Chenon mich in der Bastille vor sich fordern, und
nach einigen Fragen, die nichts mit meiner Angelegenheit zu thun
hatten, bemerkte er: »Sie sind also noch immer auf Herrn Le Noir
ungehalten?« – »Gewiß,« versetzte ich, »denn ich werde immer auf
Männer im Amt und Würden ungehalten sein, die gleich ihm ihre Macht
mißbrauchen, um die ehrenwertesten Bürger, Bürger, die am meisten
geeignet sind, dem Vaterlande mit Nutzen zu dienen, zu verletzen.«
– »Sie sind aber doch auf Befehl des Königs hier,« entgegnete er
mir, indem er eine königliche Ordre aus der Tasche zog, die im
übrigen völlig mit der mir wenige Tage nach meiner Einsperrung
vorgelegten übereinstimmte, nur mit dem Unterschiede, daß die erste
vom 3. Juni 1777, diese zweite aber vom 27. Mai datiert war!

		»Wenn man in Betracht zieht, daß meine Einsperrung das Werk des
Herrn Le Noir war, so ist die Ursache dieser Daten-Differenz leicht
zu begreifen. Herr Le Noir wird die Sache Herrn Amelot mitgeteilt
und dieser ihm vorgestellt haben, daß er allzu voreilig gehandelt
habe, und daß man, um ihn gegen die etwaigen Vorwürfe Sr. Majestät
sicher zu stellen, das Datum der Lettre-de-cachet [bookmark: page418]ändern und dieselbe vom 27. Mai
anstatt vom 3. Juni datieren müsse, damit sie als eine Folge der
Veröffentlichung meiner Broschüre und nicht als Folge des
unverbindlichen Briefes erscheine, den ich ihm geschrieben hatte. –
Das scheint mir der wahrscheinlichste Grund, den ich für diesen
Daten-Unterschied habe auffinden können.

		»Was die Kunstgriffe anlangt, die Herr Necker anwandte, um meine
Gefangenschaft zu verlängern, so kann ich nichts darüber sagen; nur
ist mir seit Monatsfrist, wo ich frei bin, zu Ohren gekommen, daß
er alles aufgewendet hatte, um mich beim König, bei den Ministern
und bei seinen Anhängern in ein schlechtes Licht zu stellen, indem
er aussprengte und aussprengen ließ, ich wäre wahnsinnig: ohne
Zweifel nur deshalb, weil die Polizei ihm hinterbracht hatte, daß
seine Schrift über die Verwaltung der Finanzen nachdrücklich von
mir getadelt worden war, und weil es ihm in der Besorgnis, ich
könne noch mehr darüber sagen, darauf ankommen mußte, daß ich nie
wieder freigelassen wurde – deshalb also gab man mich für
wahnsinnig aus. Um dem Publikum zu beweisen, daß ich es nicht bin,
möchte ich, daß die drei Denkschriften gedruckt würden, die ich
über den Zustand der französischen Finanzen verfaßt habe, und die
sich unter den Papieren der Bastille befinden müssen.«

		Aus dem Protokoll über das mit Pellissery angestellte Verhör
ergiebt sich in der That, daß ihm einzig und allein die in seiner
Broschüre enthaltenen Ausfälle gegen Necker zur Last gelegt wurden.
Nun darf man allerdings mit Grund annehmen, daß Le Noir in dem
Verhör absichtlich nur auf diesen Punkt einging, um die ganze
Gehässigkeit des Verfahrens auf den Minister fallen zu lassen, als
ob dieser die einzige Ursache desselben sei – aber wenn Necker auch
an der Gefangensetzung seines Rezensenten unschuldig ist, so
läßt sich doch nach seiner eigenen Erklärung nicht mehr bezweifeln,
daß er an der Gefangenhaltung [bookmark: page419]desselben Anteil hatte. In einem
offenen Briefe vom 31. Oktober 1789, in welchem er sich gegen die
Beschuldigungen Pellisserys zu rechtfertigen sucht, erklärt er
nämlich, daß er diesen gar nicht kenne, daß er ihn niemals gesehen
habe, und daß er sich sogar um die Freilassung desselben bemüht
haben würde, wenn Le Noir sich dem nicht widersetzt und ihm gesagt
hätte, »daß Herr Pellissery die beunruhigendste Rede führe und es
gefährlich sei, ihn in Freiheit zu setzen.« Necker wußte also
sehr wohl den angeblichen Grund der Gefangenschaft Pellisserys, er
wußte auch, was er auf die Aufrichtigkeit des Polizei-Direktors zu
geben hatte – und dessenungeachtet that er nichts für seinen
Rezensenten! Zehn Jahre Bastille und zwei Jahre Irrenanstalt
erschienen ihm also als eine angemessene Strafe für »beunruhigende
Reden« ( propos alarmats)!
Pellisserys Angaben an sich würden, da sie nur auf dem Hörensagen
beruhen, kein Gewicht haben, diese Erklärung des Angeschuldigten
selbst aber reicht hin, um zu zeigen, daß auch er als Minister das
beliebte Mittel seiner Kollegen nicht verschmähte, um sich lästige
Kritiker vom Leibe zu halten.

		*

	
		
		Y.

Gewaltthätigkeiten der Gefangenen.

		Bei der Art und dem Charakter der Gefangenen, die in der
Bastille verwahrt wurden, lagen Gewaltthätigkeiten, derselben gegen
sich selbst, gegen ihre Unglücksgefährten und gegen ihre Wächter so
ziemlich in der Natur der Sache. Der Unglückliche, der kein Ende
seiner Leiden absah, mußte sich nur zu oft versucht fühlen,
entweder seinem Leben ein Ziel zu setzen oder, bei heftigerm
Temperamente, seine Wächter seinen Zorn und seine Rache fühlen zu
lassen. [bookmark: page420]Zu den Zeiten, wo das Schloß überfüllt und
daher jedes Gelaß mit mehreren Gefangenen besetzt war, konnte es
auch zwischen diesen selbst, die doch zumeist zweideutigen
Charakters waren und eine nicht sehr ehrenhafte und
vertrauenerweckende Vergangenheit hinter sich hatten, nicht an
Anlässen zu Streitigkeiten fehlen, die dann nur zu oft zum
Totschlage oder wenigstens zu schweren Körperverletzungen führten.
Unter diesen Umständen war die Vorsicht, den Gefangenen so viel als
möglich jede Waffe zu entziehen, nur natürlich und durchaus
unerläßlich. Ungeachtet dieser Maßregel bieten indessen die Annalen
der Bastille eine nicht geringe Anzahl von Fällen, in denen die
Gefangenen auf die eine oder die andere Weise ein Attentat
auszuführen wußten. Wir geben nachstehend eine Liste der
bemerkenswertesten Vorkommnisse dieser Art.

		I. J. 1429 brach unter den Gefangenen eine Verschwörung aus, um
die Porte Saint-Antoine – Paris war damals in der Gewalt der
Engländer – den Franzosen zu überliefern. Die Thorwache war bereits
überrumpelt und niedergemacht, als der Sire de l'Ile Adam, ein
Anhänger Burgunds, anlangte, mit der Streitaxt auf die Meuterer
eindrang und sie zurückjagte. Die Gefangenen wurden in der Folge
sämtlich in der Seine ertränkt ( Barante,
Histoire des ducs de Bourgogne.)

		Der Pater de Ham, ein Jacobiner von ungemeiner Größe und
Körperkraft, tötete i. J. 1688 seinen Schließer Saint-Jean durch
einen Schlag mit der Bettleiste. Man stellte ihm seit diesem
Vorfalle das Essen durch eine in der Thür angebrachte Klappe zu. Er
war am 25. Februar 1686 in die Bastille gebracht worden und starb
dort am 3. Dezember 1720. ( Carra I,
150.)

		Braconneau, 1690 als schlechter Katholik eingesperrt, brachte
sich am 18. Februar 1691 einen Messerstich bei, an welchem er am 2.
März verstarb. ( Charpentier I,
48.)

		Im Juni 1696 versuchten der Franciscaner Damas [bookmark: page421]Guy, und der englische
Spion Cox ihren Schließer zu töten, um sich dadurch einen Weg zur
Flucht zu eröffnen. Ihr Plan mißlang. ( Carra I, 238.)

		Am 16. Juni 1700 Selbstmordversuch des Sieur Charras. »Gestern
Morgen gegen elf Uhr versetzte sich der Bastille-Gefangene Charras
zwei Messerstiche unterhalb des Herzens in die Brust; es steht zu
fürchten, daß einer derselben tödlich ist. Er bediente sich zu
diesem Zwecke eines elenden Messers, dessen Klinge vier Finger
breit vom Hefte abgebrochen war, und das zu diesem Gebrauche völlig
untauglich schien, der Unglückliche hat es indessen sorgfältig dazu
in Stand gesetzt, indem er es an einem irdenen Kruge, der sich in
seinem Zimmer befand, spitz schliff. Nachdem er es an der Spitze
geschärft hatte, versetzte er sich damit zwei Stiche und hatte
bereits viel Blut verloren, als man ihm zu Hilfe kam. Schon am
Morgen hatte er zur Vorsicht seine Thür von innen mit seinen
Strumpfbändern und andern Dingen festgebunden, um das Eindringen zu
erschweren, und mit einem Stück Kohle folgende Worte an die Wand
geschrieben: »Ich nehme den allmächtigen Gott, vor dem ich bald
erscheinen werde, zum Zeugen, daß ich unschuldig sterbe. Ich
verzeihe allen und jedem; Gott segne den König von Frankreich und
Wilhelm, den König von England. Herr Jesus, nimm meine Seele, ich
sterbe als Protestant. Um der Liebe Gottes willen, bittet meine
Eltern, daß sie meiner armen Frau meinen Tod zu wissen thun, und
daß ich mit einem Gebet für sie sterbe. Guter Gott, verzeihe mir
die Beleidigung, die ich dir anthue.«

		»Als man ihn in Behandlung nahm und ihm den ersten Verband
anlegte, bemerkte man, daß er sich mit einem Stück von einem Glase,
das er zu diesem Zweck zerbrochen hatte, die Adern an beiden Armen
zu öffnen versucht hatte.« Charras wurde wieder hergestellt, aber
erst am 19. Mai 1706 aus der Bastille entlassen. ( Carra I, 281; Ravaisson
X, 192.) [bookmark: page422]

		»Am Sonnabend, 15. September 1703, ging der Schließer La
Boutonnière nach seiner Gewohnheit gegen 9 Uhr abends mit Brot und
Wein in den Turm La Bertaudiere, um die Gefangenen zu bedienen.
Beim Betreten der Mütze fand er die beiden dort eingeschlossenen
Gefangenen, den Picarden Chevalier, der an der Affaire der
Vierzehn [bookmark: text251]F251 beteiligt
war, und Perrot, aus Neufchâtel in der Schweiz, 32 Jahre alt, ruhig
im Bett liegen und zog sich zurück, ohne etwas zu ihnen zu sagen.
Gegen 10 Uhr klopften die Gefangenen unterhalb der Mütze jenes
Turmes, da sie in dem Zimmer über sich starkes Geräusch hörten, wie
von Leuten, die sich schlugen, mit aller Gewalt gegen ihre Thür.
Der Schließer La Boutonnière, der daraufhin nach der Mütze eilte,
fand und sah daselbst bei seinem Eintritt in das Zimmer Chevalier
laut stöhnend mit blutbedecktem Gesicht und Kopf auf den Dielen
liegen, da aber Perrot, den er völlig nackend antraf, sich auf ihn
werfen wollte, um ihn zu mißhandeln, sprang er zurück und verschloß
die Thür hinter sich. Er erblickte zuerst Herrn Lecuyer, den
Thorhauptmann, rief ihm zu und forderte ihn auf, hinaufzusteigen,
was beide auf der Stelle thaten. Beim Betreten der Mütze fanden sie
Perrot auf dem Bett liegen: er sprang aber sogleich Herrn Lecuyer
nach der Kehle, griff nach seinem Degen, riß denselben aus der
Scheide und brachte ihm damit eine tiefe Wunde am Schenkel bei, so
daß die beiden sich abermals zurückziehen und die Thür hinter sich
verschließen mußten. Man glaubt, daß nach dem ersten oder zweiten
Eindringen der Beamten in das Zimmer Perrot, da er sah, daß
Chevalier noch nicht tot war, einen von den kleinen Stäben aus
einem der Strohsessel gezogen, ihn in die Halsbinde des
Unglücklichen gesteckt und dann zwei oder dreimal umgedreht habe,
[bookmark: page423]um
ihn zu erwürgen – wenigstens fand man Chevalier bei der
Leichenschau in diesem Zustande und außerdem den Schädel auf der
rechten Seite durch mehrere tödliche Schläge zerschmettert, nach
dem Berichte des Chirurgen, Herrn Reilh. Perrot fand sich völlig
unverletzt und wurde in Ketten ins Verließ gesetzt.« Das Parlement
verurteilte ihn für diesen Mord zum Tode, und er ward demgemäß im
Oktober 1703 auf dem Grève-Platz gehangen. ( Ravaisson X, 390.)

		Am 19. März 1704 schnitt sich der Adept Etienne Vinache mit
einem Messer die Kehle ab und verstarb an der Wunde in der
folgenden Nacht. Er wurde am 22. desselben Monats auf dem St.
Pauls-Kirchhof unter dem Namen Etienne Durand begraben. (
Carra II, 56.)

		Im Jahre 1705 zerprügelte Sorel, eine der Hauptpersonen des
Renneville'schen Werkes, den Mönch Lustig, einen Deutschen, und
verwundete ihn nicht ungefährlich. Lustig erholte sich indessen
wieder, und Sorel kam auf achtzehn Monate ins Verließ. (
Renneville IV, 442; Ravaisson X, 237. 238.)

		Am 17. April 1743 tötete Pierre Auza den François Pipet, der ihm
das Feuer anzündete, durch einen Schlag mit einem Holzscheite. (
Charpentier I, 98.)

		Im Dezember 1762 versuchte Richard Rohée sich mit einer großen
Stecknadel und sodann mit einer Gabel die Adern zu öffnen, und als
dies nicht anging, schlitzte er sich mit der Gabel den Hodensack
auf, riß die rechte Hode heraus und schleuderte sie durch das
Fenster in den Graben. Er wurde indessen von seinen Wunden geheilt
und am 6. Februar 1763 aus der Bastille entlassen. ( Carra II, 964.)

		Wie wenig übrigens dazu gehörte, um mit den Schließern in ein
Handgemenge zu kommen, beweist ein Erlebnis, das Dumouriez in
seiner Autobiographie mitteilt.

		»Sein Schließer,« erzählt er, »war ein sehr großer und
kräftiger, höchst brutaler und unverschämter Mensch. Er [bookmark: page424]hatte ihm
nie das Bett machen wollen, worüber sich Dumouriez leicht tröstete,
und verabsäumte keine Gelegenheit, um ihm Grobheiten zu sagen. Mit
seinem Prozeß und seinen Studien beschäftigt, war er entschlossen,
sich in Geduld zu fassen und sich nicht zu beschweren: er lachte
sogar nicht selten über die Rohheiten dieses wahren Roman-Schergen.
Da die Jahreszeit regnerisch und kalt und sein Zimmer ein wahrer
Eiskeller war, ersuchte er den Major, einen Glaser kommen und die
beiden obern Felder des hohen Fensters mit Papier verkleben zu
lassen. Das Gesuch wird zugestanden und der Tag festgesetzt. Im
Dasein eines Gefangenen macht alles Epoche, die kleinsten
Ereignisse berühren ihn auf das Schärfste, namentlich wenn seine
Seele ganz damit beschäftigt ist, sich gegen härtere Schläge zu
wappnen.

		»Der Glaser kommt nicht. Drei Tage nacheinander verspricht man
ihn, und dreimal wird man wortbrüchig. Eines Morgens endlich fragt
er den Schließer mit vieler Bescheidenheit, warum der Glaser
ausbleibe. »Ei zum Henker, man ist hier noch viel zu milde gegen
dich!« giebt dieser ihm im brutalsten Tone zur Antwort. Ganz
überrascht, sieht Dumouriez ihn starr an, um zu sehen, ob er etwa
betrunken ist: er war es nicht. Er sagt ihm daher, daß er sich
beklagen werde. Dieser rohe Patron wirft ihm Grobheiten ins Gesicht
und geht dabei auf ihn los. Zwischen diesem Koloß und Dumouriez,
der von kleiner Gestalt, aber kräftig und gewandt ist, war die
Partie keine gleiche. In diesem Momente übermannt ihn der Zorn, er
stürzt nach dem Feuer, ergreift ein brennendes Scheit und versetzt
damit dem Schließer einen Schlag auf die Brust. Beide schreien
gleichzeitig auf, die Wache kommt, er erlangt seine Kaltblütigkeit
wieder und verlangt mit dem Schließer zum Stab geführt zu
werden.

		»Der Major hört ihn mit eisiger Kälte an und erwidert ihm, daß
er unrecht gethan habe, einen königlichen [bookmark: page425]Beamten zu schlagen, daß
er seine Beschwerden hätte vorbringen sollen. – »Wie! mein Herr,
sollte ich warten, bis er mich geschlagen hätte?« – »Das würde er
nicht gewagt haben.« – »Zum Glück sind Sie hier nur Unterbeamter,
Herr Major. Ich gehe nicht aus diesem Zimmer, bevor ich nicht den
Gouverneur gesprochen habe.« – »Mir scheint, mein Herr, Sie wollen
hier Befehle erteilen.« – »Keineswegs, aber ich empfange nur vom
Gouverneur Befehle und weiß mir überall Achtung zu verschaffen.« –
Die Invaliden verabscheuten den Major, ein Sergeant eilt weg und
benachrichtigt Herrn de Jumilhac. In der Zwischenzeit hatte der
Major dem Gefangenen befohlen, sich in sein Zimmer zurückzubegeben,
dieser aber umklammerte den Tisch und schrie, er würde sich eher in
Stücke reißen lassen. Der gutherzige Adjutant und die Invaliden
suchten beide Parteien zu beruhigen.

		»Jumilhac tritt ein, Dumouriez wirst sich in seine Arme und
erzählt sein Abenteuer. Gleichzeitig bittet er ihn, anzuhören, was
der Schließer zu seiner Rechtfertigung vorzubringen habe. Dieser
räumt in seiner Dummheit ein, daß er mich mit Du angeredet habe.
Der Gouverneur befiehlt in seiner Entrüstung dem Major, ihn zu
kassieren. Der Bedauernswerte wirft sich ihm zu Füßen: er war
Familienvater. Dumouriez bittet, ihn zu begnadigen. Der Gouverneur
will ihn wenigstens ins Verließ gesteckt sehen: Dumouriez dringt in
ihn, besänftigt ihn und erlangt eine völlige Begnadigung. Jumilhac
versöhnt ihn mit dem Major, die Invaliden fassen eine noch größere
Zuneigung für ihn, und Belot – das war der Name des Schließers –
wurde der aufmerksamste Diener, den er je gehabt hat. Der Glaser
kam noch am selben Tage.« Dumourez I, 323.

		*

		[bookmark: page426]

			[bookmark: foot251]Die Affaire der Vierzehn war
ein Hexenprozeß. Perrot war als Spion eingesperrt.


	
		
		Z.

Auszug aus dem Gefangenen-Register.

		(Vgl. Charpentier I, 34-125.)

		Der folgende Auszug enthält nur solche Artikel, die uns
besonders merkwürdig oder in irgend einer Hinsicht zur Erläuterung
und Bekräftigung der Angaben Linguets geeignet schienen. Wir
glauben dabei noch besonders hervorheben zu müssen, daß
sämtliche in Anführungsstriche eingeschlossenen Stellen
Wort für Wort den vom Major Chevalier (vgl. Abschnitt I des
Anhangs) angelegten Registern der Bastille entnommen sind.

		1663.

		1. »Der Sieur de la Bazinière, Rentmeister der königlichen
Schatzkammer.« – La Bazinière war in den Prozeß gegen Fouquet
verwickelt und hat allem Anschein nach dem gleichbenannten Turm der
Bastille seinen Namen geliehen.

		2. »Padier. – Nach zweimonatlicher Haft unter der Bedingung
entlassen, daß er sich nicht mehr mit Zeitungen befasse.«

		3. »Frau la Roche-Tudesquin, genannt Marguerite Carita. –
Verdächtigt, eines geplanten Verrats gegen den König von Dänemark
schuldig zu sein.«

		4. »Elie Blanchard, Specereihändler aus der Landschaft Maine. –
Zeitungsschreiber in Angelegenheiten des Prozesses Fouquet.«

		1664.

		5. »Charles Mauconduit, Schriftsteller. – Kolporteur verbotener
Bücher und Jansenist.«

		1681.

		6. »Ein Unbekannter, der seinen Namen nicht hat angeben wollen.
– Überführt, unter verschiedenen erdichteten Namen mannigfache
Schriften gegen die Religion und den Staat verbreitet zu haben. –
Nach siebenundfünfzig Tagen Haft zu lebenslänglicher Galeerenstrafe
verurteilt.« [bookmark: page427]

		7. »Prosper Contat, Buchhandlungs-Gehilfe. – Des Handels mit
verbotenen Büchern beschuldigt, auf fünf Jahre verbannt mit der
Verpflichtung, bei Leibes- und Lebensstrafe den Bann zu
achten.«

		8. »Marie Matar, Tochter des Tuchhändlers Gédéon Bouffet. –
Überführt, verschiedene Frauen und Mädchen durch schädliche Mittel
zum gewaltsamen Niederkommen gebracht zu haben.«

		1684.

		9. »Marie Geneviève de Saint-André, war Dienerin in mehreren
Häusern gewesen. – Böser Absicht verdächtig, da sie die Scheiben in
der Karrosse der Königin zerschmettert hatte.«

		10. »Joseph Jorin oder Jarina, Lakai des Venetianischen
Gesandten. – Weil er in Gegenwart seiner Kameraden in einem
Vorzimmer zu Versailles gesagt hatte: Wer könnte mich hindern,
jetzt den König zu töten?«

		11. »Die Besnoit, genannt d'Arnonville. – Ein boshaftes
Frauenzimmer, das üble Reden geführt hatte.«

		12. »Charles Combon, Bereiter, genannt Graf de Longueval. –
Horoskopsteller, der sich mit Wahrsagerei befaßte und den Frauen
und Mädchen Mittel zum Abortieren gab.«

		1686.

		13. »Marquis de Campagnac. – Der Religion wegen.«

		14. »Desrallons. – Weil er unverschämte Reden gegen den König
geführt hatte.«

		15. »Die Dame Desfontaines und ihre beiden Töchter. – Der
Religion wegen.« – Diese Angabe findet sich in der Folge unzählige
Male wieder.

		16. »Der Pater de Ham, irländischer Jakobiner. – Gefährlicher
Narr.« – Vgl. S. 420.

		17. »Der Sieur Duprez, seine Frau, seine Töchter und seine
Bedienten, von der sogenannten [bookmark: page428]reformierten Religion. – Weil sie
das Land verlassen wollten.«

		1687.

		18. »Der Abbé Dubois, ein sehr boshafter Mensch und
Rabulist.«

		19. »Laurent Lemierre, Schuhmachergehilfe, und seine Frau. –
Wegen gefährlicher Reden gegen den König.«

		20. »François Brindejong, Kapellan von Mauregard. – Wegen
schlimmer Reden gegen den Staat.«

		21. »Marguerite Bocquet. – Beschuldigt, Kinder gegriffen zu
haben.«

		1688.

		22. »Rolland. – Wollte sich dem Teufel übergeben.«

		1689.

		23. »Joachim Girard, ehemaliger Kammerdiener und Hausmeister des
Marschalls d'Aumont. Wegen Schatzgräberei.«

		24. »Poupaillard. – Schlechter Katholik.«

		1690.

		25. »Jean Blondeau, Eremit. – Für verdächtig gehalten.«

		1691.

		26. »Pierre Jean Mere, trieb das Gewerbe eines Arztes in Paris.
– Wegen Verteilung schlechter Heilmittel. – Nach dreißigjährigem
Aufenthalt in der Bastille nach Charenton geschafft.«

		1692.

		27. »Jonas de Lamas, Bäcker. – Stieß frevelhafte Verwünschungen
gegen den König aus. – Nach zwanzigjährigem Aufenthalt in der
Bastille nach Bicêtre geschafft.«

		1693.

		28. »Philippe Molard. – Melancholischer Narr.«

		1696.

		29. »François Davant. – Beschuldigt, Quietist zu sein.«

		1697.

		30. »Salomon Le Clerc. – Proselyt, schlechter Katholik.«

		31. »Johann Friedrich Ex oder Heck, Sachse, früher Lieutenant
bei den brandenburgischen Truppen. – Für verdächtig gehalten.«
[bookmark: page429]

		1702.

		32. »Jean Galembert, Gendarm von der Leibwache. – Vielgereister
Mensch. – Des Einverständnisses mit den Feinden des Staates
verdächtig. Nach seiner Heimat Languedoc verbannt.« – Renneville
hat den Lebenslauf dieses Landstürzers sehr erbaulich
geschildert.

		33. »Der Sieur La Perche, Fechtmeister. – Beschuldigt, er habe
geäußert, der König denke nur darauf, seine Völker auszusaugen,
die ... seiner Alten zu bearbeiten und werde bald König der
Bettler sein; die Offiziere stürben vor Hunger; S. Majestät habe
durch die Vertreibung der Huguenotten das Land ruiniert und sch...
in das Volk.«

		1703.

		34. »Dom Jean Tiron oder Tirou, Benedictiner und Prior von
Moulan. – Für verdächtig gehalten. – Großer Schriftsteller gegen
den Staat, den König, die Religion und die Jesuiten.«

		1716.

		35. »Laurent d'Houry, Buchdrucker. – Weil er es in seinem
Kalender an Achtung vor dem König Georg hatte fehlen lassen, indem
er ihn nicht als König von England oder vielmehr von
Groß-Brittanien bezeichnete.«

		1728.

		36. »Der Chevalier de la Couronne. – Ein junger Mensch,
verschiedener Betrügereien, Gewaltthaten und Ausschweifungen
angeklagt. – Eingesperrt, bis die Familie über sein Schicksal
bestimmte.«

		37. »Der Sieur Thibout junior, Buchdrucker, Place Chambray. –
Des Verkehrs mit holländischen Karthäusern und des Drucks und der
Verteilung religions-, staats- und sittengefährlicher Bücher
beschuldigt.«

		38. »Der Abbé Gaillard. – Beschuldigt, der Verfasser der
Nouvelles ecclesiastiques zu
sein.«

		39. »Der Abbé Lanson. – Verkäufer der Nouvelles ecclesiastiques.« [bookmark: page430]

		40. »Poupé, genannt Saint-Amer, Portier der Äbtissin von
Port-Royal. – Er wurde auf Verlangen des Grafen de Charolais
verhaftet, den Frau de Courchamp darum ersucht hatte. Die Äbtissin
hatte sich geweigert, diese Dame zu empfangen; man stellte sich
indessen zu ungehöriger Zeit unter dem Namen des Grafen de
Charolais in der Abtei ein, und der Portier überbrachte einige
harte Ausdrücke von Seiten der Äbtissin, die lebhaft für ihn
eingetreten ist.«

		1730.

		41. »Der Abbé Bouret. – Wegen der Angelegenheit der Herzogin von
Bouillon und der Schauspielerin Le Couvreur.«

		1731.

		42. »Der Sieur Pinault, Advokat und Intendant der Gräfin Mornay,
nebst seinen Schwestern Marguerite und Louise Pinault, sämtlich
Kinder des Anwalts beim Staatsrate Sieur Pinault. – Man hatte sie
mit verbotenen Büchern bepackt gefunden, die sie unter ihren Röcken
versteckt hatten und auf diese Weise in die Stadt brachten. Sie
wurden an der Barrière verhaftet. Der wahre Grund ihrer Einsperrung
war, daß sie des Jansenismus verdächtig waren.«

		1732.

		43. »Jean Fiet, Koch des Collège de Navarre. – Jansenist, der
häufig nach Saint-Médard ging, wo er auf dem Grabe des Diakons
Pâris willkürliche Konvulsionen an sich zu Wege brachte, und das
auf Anraten eines Verwandten des Sieur Pâris. War geständig.«

		44. »Pierre Santuron. – Von dem kleinen de la Porte beschuldigt,
daß er ihn Konvulsionen habe zu Wege bringen gelehrt.«

		45. »Marie Jeanne Le Lievre. – Diese Frau war mit der Epilepsie
behaftet; unglücklicherweise auf offener Straße von einem Anfall
ergriffen, wurde [bookmark: page431]sie für eine Konvulsionärin gehalten und
verhaftet.«

		46. »Der Sieur Antoine Terrasson. – Verdächtig, die Zeichnungen
der Manufaktur von Lyon ins Ausland bringen zu wollen; nach
zwölfjähriger Haft in der Bastille verstorben. Er aß täglich am
Tische des Gouverneurs.«

		47. »Der Graf de Beaujean. – Wegen Drohungen gegen den
Kriegsminister Herrn d'Angevilliers.«

		1733.

		48. »Claude Larche, vierzehn Jahre alt. – Weil er
Schriften gegen die Konstitution und die Geschichte des Milchtopfs
gedruckt hatte, zwei Stunden an den Pranger gestellt und auf drei
Jahre aus dem Bereich des Parlementes von Paris verbannt. Der
Erzbischof von Rheims hat seine Begnadigung nachgesucht, weil dies
Kind zu jung war, um zu wissen, was es that.«

		1734.

		49. »Der Sieur de la Faye, Dragoner-Rittmeister. – Weil er in
der italienischen Komödie das Schauspiel unterbrochen hatte.«

		50. »Der Sieur Luxeux. – Ultra-Molinist.«

		51. »Der Sieur Robert de la Motte, Edelmann in Diensten Sr. kgl.
Hoheit des Herzogs von Orleans. – Weil er den Kaffeewirt Bruny
ermordet hatte, um dessen Frau zu benutzen.« – Dieser Schurke blieb
ganze sechs Monate in der Bastille!

		52. »Der Sieur Abbé Vaillant. – Jansenist, Haupt der Sekte der
Elisäer. – Diese jansenistische Sekte wollte ihn für den wahrhaften
Propheten Elias ausgeben, der zur Bekehrung der Juden und
Verdammung des römischen Hofes auf die Erde gekommen wäre. Nach
zweiundzwanzig Jahren Bastille nach Vincennes geschafft.«

		53. »Der Pater de Gennes, Pater vom Oratorium. – Der
Mitarbeiterschaft an den Nouvelles
ecclesiastiques verdächtig.« [bookmark: page432]

		54. »Der Sieur Houdes, Priester aus der Diöcese Rouen. – Des
Verkehrs mit Frauen verdächtig. Bei der Entlassung nach Sable
d'Olonne in ein Franziskaner-Kloster verbannt.«

		1735.

		55. »Alexander Darnaud, Ex-Oratorier, genannt Bruder
d'Amboise oder Prophet Henoch. – Weil er sich für den
Propheten Henoch ausgab.«

		56. »Therese Dubreuil. – In einer Winkel-Druckerei aufgefunden,
wo Schriften gegen die Bulle gedruckt wurden.«

		57. »Malbay. – Half dem Herzog von Nivernois sich zu ruinieren.
Er wurde auf Ansuchen des Herzogs von Nevers in die Bastille
gesteckt. Dieser Gefangene hatte eine sehr schöne Frau.« –
Make a note of it, wie jener Kapitän
zu sagen pflegte.

		1737.

		58. »Angélique Noël, Tochter eines Pariser Glasers, namens
Poirier. – Weil sie anläßlich St. Medards und des Diakons Pâris
viele Scheiben bei ihrem Vater zerschlagen hatte.«

		59. »Mein Vetter der Herzog von Fitz-James. – Weil er Herrn
Alexandre, dem Chef des Kriegs-Bureaus, gedroht hatte.«

		60. »Rousset, genannt Saint-Julin und Duchaniot. – Verfasser von
Denkschriften gegen den General-Kontroleur der Finanzen Orry, in
denen er zu beweisen suchte, daß dieser Minister aus der
Wiedereinführung der Auflagen auf die Häfen, Ladeplätze, Hallen und
Märkte großen Vorteil gezogen habe.«

		61. »Die Demoiselle Folin. – Eine junge Portugiesin, Maitresse
Arouets von der Rechnungskammer, zu der dieser das ganze Geld der
Kammer geschafft hatte, als dort Feuer ausbrach.« – Arouet,
Kassierer bei der Rechnungskammer, war der Vater Voltaires. [bookmark: page433]

		62. »Der Sieur Boindin. – Atheist.«

		1738.

		63. »Nicolas Baize. – Wegen Handzeitungen ( nouvelles à la main).«

		64. »Der Sieur Abbé Dalinval und der Sieur Gatellier. –
Verfasser und Verbreiter satirischer Schriften.«

		65. »Der Sieur Dupere oder de Chambot. – Wegen Beleidigung des
Fräulein Julie von der großen Oper.«

		1740.

		66. »Marie Anne Catherine Querot. – Broschierte die Drucksachen
des Herrn l'Hôte, die aus jansenistischen Schriften bestanden.«

		67. »Denis Forêt, Maraine, Trugy, Cornart und Longueil. –
Verfasser, Illustratoren und Verbreiter des Almanach du diable.«

		1741.

		68. »Der Sieur Baculard d'Arnaud, zügelloser Poet. – Verfasser
eines unsittlichen Werkes mit dem Titel: L'art de f... – Nach Saint-Lazare geführt.« –
Baculard d'Arnaud (1718-1805), der unermüdliche Poet und
Bettelbruder, ist in Deutschland namentlich durch die Beachtung
bekannt, mit der Friedrich d. Gr. ihn eine Zeitlang zu beehren
schien.

		69. »Die Demoiselle Ollier. – Colporteuse des Buches
Le Portier des Chartreux de D.
B.«

		70. »Der Sieur Abbé de Noury, Geistlicher vom Orden von Cluny. –
Wegen Anteils am Druck des Portier des
Chartreux.« – Le Portier des
Chartreux ou Mémoires de Saturnin ist der Titel eines im
ärgsten Bordellstile geschriebenen Werkes der Luderlitteratur, das
zu jener Zeit zuerst auftauchte, und von dem ein letzter Abdruck
noch in den siebziger Jahren unseres Jahrhunderts angeblich in
Amsterdam erschien.

		71. »Der Sieur Jean Louis Tanniet, Pfarrer von [bookmark: page434]Saint-Pierre in
Saint-Denis bei Paris. – Angeklagt, die Frauen zu verführen.«

		72. »Der Chevalier de Mouy oder Mouchy. – Er arbeitete für den
Polizei-Direktor und gab dieselben Denkschriften an den Marschall
von Belle-Isle, den Kardinal Tencin, den Herzog von Richelieu und
den Grafen von Sachsen.« – Sollte der Name nicht vielmehr
Mouhy lauten? Vgl. weiter unten Nr. 76.

		1744.

		73. »Jaques Durant, Kaffeekellner. – Wegen unsittlicher
Zeitungen, die er im Café verteilte.«

		74. »Der Sieur Crusius. – Verdächtig, ein Spion zu sein.«

		75. »Der Sieur de Montchenu, Stallmeister des Königs. – Weil er
seinem Bedienten einen Degenstich versetzt hatte. Seine Haft
währte nur vierzehn Tage.« – Vgl. unten Nr. 90.

		1745.

		76. »Der Sieur Chevalier de Mouhy. – Weil er versäumt hatte, die
Befehle des Polizei-Direktors auszuführen, und weil er die
Geschichte des Fräulein de Moras verfaßt hatte.« – Der
ehemalige Kavallerie-Offizier Chevalier de Mouhy gehörte jener
eigentümlichen Hälfte der Pariser Litteratenwelt an, deren
vollendetste Verkörperung der durch seine Gaunerstreiche, seine
Duelle und seine Fehde mit der Clairon berüchtigte Chevalier de la
Morlière war, den Diderot in seinem Neveu de
Rameau charakterisiert hat. Weniger geistreich, weniger
verwegen und weniger verdorben als de la Morlière, hat Mouhy eine
ungleich größere litterarische Bedeutung als jener, indem nicht
bloß sein Roman La Mouche, der unter
dem Titel Der Spion auch ins Deutsche übersetzt ward, einen
dauernden Wert besitzt, sondern auch ein anderes Erzeugnis seiner
Feder, der Roman Le masque de fer,
als [bookmark: page435]Namenherleiher für den geheimnisvollen
Gefangenen mit der Maske von bleibendem Interesse ist. Vgl. oben
Nr. 72.

		77. »Jean Augustin Housset, Priester der Sekte der Vaillantisten
und Jansenisten, welche glaubten, daß der Abbé Vaillant der Prophet
Elias wäre. Nach zehn Jahren Bastille nach Villeneuve-de-Roi
verbannt.« – Vgl. oben Nr. 52.

		78. »Der Sieur Maudry, ein Genfer. – Führte in den Kaffeehäusern
unverschämte Reden gegen den Staat und die Regierung.«

		79. »Die Frau Peigner. – Intrigantin, die dem König Ratschläge
mitzuteilen hatte.«

		1746.

		80. »Rolland Villemothe. – Ausländer, der Spionage
verdächtig.«

		1747.

		81. »Jeanne oder Marguerite Corcon. – Intrigantin, die der Frau
de Montlac während des Prozesses mit dem Herrn Grafen de Montlac
schlechte Ratschläge gab.«

		82. »Der Sieur Abbé Morlet. – Der Mitarbeiterschaft an den
Nouvelles ecclésiastiques
verdächtig.« – Vielleicht jener Abbé Morellet, dessen wir
bereits auf S. 16 gedacht haben.

		83. »Die kleine Saint-Père, ein Mädchen von sieben oder acht
Jahren. – Konvulsionärin. – Ihre Haft dauerte nahezu ein
Jahr.«

		1749.

		84. »Der Sieur Darles de Montigny. – Wegen Druck des Buches:
Thérèse philosophe.«

		85. »Der Chevalier de Bellerive, ehemaliger
Dragoner-Rittmeister. – Wegen schlechter Reden gegen den König,
Frau von Pompadour und die Minister.« – Bellerive war ein
natürlicher Sohn des Herzogs von Vendôme, vgl. S. 92.

		86. »Der Sieur de Chassau. – Wegen schlechter Reden gegen die
Regierung, den König, Frau von [bookmark: page436]Pompadour und den Herzog von
Richelieu. – Nach dreijähriger Haft auf fünfzig Stunden von Paris
verbannt.«

		87. »Der Sieur Abbé Sigorgue, Priester aus der Diöcese Toul. –
Staatsangelegenheit. – Verse. – Affaire von vierzehn Personen, die
Verse gegen den König verbreiteten.« – Zu diesen Versen gehörte die
folgende Grabschrift auf Madame Poisson, die Mutter der Frau von
Pompadour:

		Ci-gît qui, sortant du
fumier,

Pour faire fortune entière,

Vendit son honneur aux fermiers

Et sa fille au propriétaire.

		88. »Die Demoiselle Dupont. – Verdächtig, die Verfasser der
Verse gegen den König zu kennen.«

		89. »André Dubuisson. – Angeblicher Hexenmeister. – Dieser
Gefangene zeigte dem Herzog von Olonne den Teufel, um ihm Geld
abzuschwindeln.«

		1750.

		90. »Der Sieur de Montchenu, Kavallerie-Oberst und Stallmeister
des Königs. – Weil er seinem Bedienten einen Degenstich versetzt
hatte, an dem er starb. Angekommen in der Bastille am 6. März
1750, entlassen am 20. desselben Monats.« – Vgl. oben Nr.
75.

		91. »Der Chevalier Reseguier, Offizier bei den
Gardes-françaises. – Verfasser einer Broschüre gegen die Minister
mit dem Titel: Voyage
d'Amathonte.«

		1751.

		92. »Der Sieur Abbé Mehegan. – Verfasser einer Broschüre gegen
die Religion mit dem Titel: Zoroastre.«

		93. »Pierre Noël. – Sekretär des Grafen de Caraman, Verfasser
von Handzeitungen.«

		94. »Der Sieur Chenavier. – Weil er schlechte Reden gegen den
König wiederholt hatte, ohne die Urheber nennen zu können.« [bookmark: page437]

		95. »Der Sieur de la Fosse, Steuereinnehmer in La Rochelle. –
Weil er Frau von Montboisier den Teufel gezeigt hatte.«

		1753.

		96. »Der Sieur Le Blanc de Villeneuve. – Weil er tolle und
unverschämte Briefe an den Grafen d'Argenson geschrieben
hatte.«

		97. »Der Sieur de la Deveze. – Gewährte gegen Geld solchen
Personen, die Pharao oder Biribi spielten, seine Protektion.«

		1759.

		98. »Der Sieur de Bergeron, genannt Chevalier d'Escourville. –
Weil er Verse auf die Frau Marquise von Pompadour gemacht hatte. Er
schickte ihr dieselben zu mit dem Bemerken, daß er sie ihr zum
Opfer bringe, und bat dagegen um ein Darlehn von zehntausend
Livres.«

		99. »Der Sieur Marmontel, Verfasser des Mercure de France. – Verfasser einer
beleidigenden Parodie.«

		1760.

		100. »Der Sieur Touches. – Wegen anonymer Briefe gegen Frau von
Pompadour.«

		101. »Der Sieur Vincent. – Der Spionage verdächtig.«

		102. »Der Sieur de la Caussade, früherer Studien-Inspektor an
der Militärschule. – Wegen Pamphlete gegen den Intendanten und
andere Beamte der Militärschule.«

		103. »Der Baron Edelsheim. – Der Spionage verdächtig.«

		104. »Der Sieur Magny, erster Sekretär für die flandrischen
Domänen. – Verfasser einer Geschichte gegen Frau von
Pompadour.«

		105. »Merlier, Apotheker in Paris. – Meuterische Reden gegen den
König und Frau von Pompadour.«

		1761.

		106. »Die Alano, alte Ladendienerin bei Frau [bookmark: page438]Aucloud,
Buchhändlerin im Palais. – Wegen eines Buches gegen die
Religion.«

		*

	
		
		AA.

Lally.

		(Vgl. Carra, II,
347-363.)

		Der Graf Thomas Arthur de Lally, geboren zu Romans im Dauphiné,
General-Lieutenant der königlichen Armeen, wurde auf Befehl des
Königs am 1. November 1762 zu Fontainebleau verhaftet und in die
Bastille geführt. Die betreffende Lettre-de-cachet war vom Herzog von Choiseul
ausgefertigt worden.

		Der Graf wurde der Regierung als die einzige Ursache des
Verlustes sämtlicher französischer Niederlassungen in Ostindien
bezeichnet und geschildert.

		Das Parlement machte ihm den Prozeß und verurteilte ihn durch
Beschluß vom 6. Mai 1766 zur Enthauptung.

		Das Urteil wurde am 9. desselben Monats, um 5 Uhr nachmittags,
auf dem Grève-Platz vollzogen.

		Am Tage vorher, um 10 Uhr abends, wurde er aus der Bastille nach
der Conciergerie gebracht, um dort sein Urteil zu vernehmen. An
allen Straßenecken und am Thore des Justizpalastes standen Wachen,
am Thore des Gefängnisses eine Abteilung Infanterie.

		Nach seiner Ankunft in der Conciergerie zeigte er sich unruhig
darüber, daß der Major der Bastille, der ihn begleitet hatte,
zwischen den beiden Einlaßpforten von ihm gegangen war, ohne ihm
ein Wort zu sagen oder Abschied von ihm zu nehmen. Er verriet das
durch die Worte: »Ich bin futsch« ( je suis
f...). Man sagte ihm alles Mögliche, um ihn zu beruhigen.
Die Nacht brachte er zwischen Furcht und Hoffnung zu. Er erzählte,
daß er neun Schlachten geschlagen und nur eine einzige verloren
[bookmark: page439]hätte, daß er sich im Kampfe bei
Fontenoy, bei der Belagerung von Bergen op Zoom ausgezeichnet habe
u. s. w.

		Vom vielen Sprechen ermüdet, warf er sich völlig angekleidet auf
ein Bett und schlief etwa eine Stunde. Beim Erwachen kehrten seine
Unruhe und seine Besorgnisse wieder. Um acht Uhr schlug man ihm
vor, etwas zu sich zu nehmen: er lehnte es ab, um sich nicht den
Magen zu beschweren und kaltblütiger zu seinen Richtern reden zu
können. Um 12 Uhr führte man ihn in die Kapelle. Als der
Gerichtssekretär ihn bedeutete, daß er niederknieen müsse, um den
Urteilsspruch verlesen zu hören, zuckte er zusammen, zögerte einen
Augenblick, gehorchte aber schließlich. Während der Verlesung des
Spruches bezeigte er zu wiederholten Malen seine Ungeduld, und als
der Sekretär das Todesurteil aussprach, sprang er auf und trat
entsetzt mehrere Schritte zurück. »Aber was habe ich denn
verbrochen?« rief er aus. Nach der Verlesung trat der Pfarrer von
Saint-Louis zu ihm, um ihm den Trost der Religion zu Teil werden zu
lassen. »Lassen Sie mich einen Augenblick allein, mein Herr,« sagte
der Verurteilte und setzte sich in einen Winkel der Kapelle, indem
er sich mit beiden Händen das Gesicht bedeckte. Dann zog er die
Spitze eines eisernen Zirkels hervor, die er in seinen Rockärmel
versteckt hatte, und stieß sie sich, etwa einen Zoll unterhalb des
Herzens, in die Seite. Die Anwesenden stürzten aber herbei und
hielten ihm den Arm fest, den er bereits zu einem zweiten Stoße
erhoben hatte.

		Der erste Präsident, der auf der Stelle von diesem Vorfalle in
Kenntnis gesetzt ward, befahl darauf, die Hinrichtung zu
beschleunigen; statt der Mietkutsche aber, die dem Verurteilten auf
Ansuchen seiner Familie zugestanden worden war, wurde jetzt
bestimmt, daß nach der Regel verfahren werden solle. Demgemäß
bemächtigte sich der Henker des Grafen, der in diesem Augenblicke
in die heftigsten Verwünschungen ausbrach. Da der Sekretär [bookmark: page440]deshalb
um neue Befehle einkam, indem er vorstellte, daß der Verurteilte,
abgesehen von dem zu befürchtenden Ärgernis bei der Fahrt durch die
Straßen der Stadt, sich nach Art der Neger mit der Zunge erwürgen
könne, da er sich ja schon einmal zu töten versucht hatte, so wurde
beschlossen, ihm eine Art Gebiß anzulegen, um allen befürchteten
Vorkommnissen vorzubeugen.

		Um 4½ Uhr legte man dem Grafen mit vieler Mühe, da er sich
wütend dagegen sträubte, diesen Knebel an und ließ ihn einen
Schuttkarren besteigen, auf dem er nach dem Richtplatze geführt
wurde. Vor ihm her bewegte sich der Karren des Henkers und eine
Abteilung der Scharwache.

		Am Fuße des Schaffots angekommen, fragte man ihn, ob er sich
noch ins Stadthaus begeben wolle, um weitere Aussagen zu machen. Er
bezeigte jedoch nur seine Ungeduld, warf einen verächtlichen Blick
nach jener Seite hin und faßte dann die zahllose Menge ins Auge,
die das Blutgerüst umringte. Schwankend stieg er die Leiter empor,
aber auf dem Gerüst angekommen, zeigte er eine wahrhaft heroische
Festigkeit. Er kniete nieder und bot den Hals dem Schwerte dar. Der
jüngere Samson verfehlte ihn indessen und hieb ihm den Schädel weg,
ohne den Kopf abzutrennen. Samson senior stieß seinen Sohn zurück,
ergriff den Stahl und trennte mit einem einzigen Schlage das Haupt
vom Rumpfe.

		In einer Eingabe an das Parlement, die eine kurze Darstellung
seiner militärischen Maßnahmen während der Zeit vom 1. Januar 1757
bis zum 16. Januar 1761 enthält, und in der er über verschiedene
Punkte des bei den Unfällen in Indien beobachteten Verfahrens
Auskunft giebt, setzt Lally auseinander:

		Daß wir bereits ein Jahr vor seiner Ankunft in Indien Bengalen
verloren hatten;

		Daß die Schuld an Herrn Leyrit, dem Gouverneur von [bookmark: page441]Pondichery, lag, wenn er die Belagerung
von Madras aufgeben mußte;

		Daß es gleichfalls die Schuld dieses Gouverneurs und des
Magistrats von Pondichery war, wenn die Engländer sich dieses
Platzes und in der Folge ganz Indiens bemächtigten;

		Daß Daché sich aus eigener Schuld dreimal von den Engländern hat
schlagen lassen, und daß daher dieser General die Ursache des
Verlustes der indischen Kolonien ist;

		Daß Daché ihm während der drei Jahre die Gelder vorenthalten
hat, welche die Compagnie ihm zur Besoldung des Heeres geschickt
hatte, und

		Daß der Gouverneur von Pondichery und die Magistratsbeamten
beständig seine Absichten durchkreuzt und die Feinde davon in
Kenntnis gesetzt haben, um den Erfolg seiner Operationen zu
vereiteln.

		Er weist nach, daß man ihm drei Jahre lang von Frankreich aus
keine Hilfe, weder an Geld, noch an Truppen, noch an Schiffen, noch
an Lebensmitteln zugesandt hat, und daß die Summen, welche die
indische Compagnie während dieser Zeit nach Indien schickte, in die
Taschen des Gouverneurs von Pondichery, der Magistratsbeamten und
anderer Leute geflossen sind, die alles an sich rafften und die
Truppen ohne Sold und ohne Lebensmittel ließen – ganz im Gegensatze
zu den Engländern, die Schiffe, Truppen und siebenundzwanzig
Millionen Pfund nach Indien schickten, um ihre Heere zu besolden
und ihr Unternehmen durchzusetzen.

		Den Schluß der Eingabe bildet ein Bericht über die Belagerung
und Übergabe Pondicherys.

		Lally erkrankte während der Belagerung an einem Übel, das in
Indien tödlich ist, und wurde bettlägerig.

		Während der letzten Tage vor der Übergabe fielen die Bewohner
und die Besatzung vor Hunger um. Es kam also die Kapitulation mit
den Engländern in Frage. [bookmark: page442]

		Lally wollte mit dem General der englischen Landtruppen
unterhandeln, die den Platz belagerten, der Gouverneur Leyrit und
der Magistrat aber mit dem Admiral der englischen Flotte, die die
Stadt blockierte: infolge dessen Streitereien, einander
widersprechende Befehle, nutzlose Deputationen. Schließlich kam gar
keine Kapitulation zustande, und da der Hunger sich aufs
Drückendste fühlbar machte, öffneten der Gouverneur und die
Stadträte den Engländern am 16. Januar 1761 die Thore. Das
Unglaublichste aber ist, daß dies vierzehn Tage nach dem
fürchterlichen Unfalle geschah, der der englischen Flotte auf der
Rhede von Pondichery zugestoßen war: von den elf Schiffen, aus
denen sie bestand, waren acht bei dem fürchterlichen Orkane am 1.
Januar mit Mann und Maus zu Grunde gegangen. –

		Die Regierung hat zu erfahren gesucht, welcher Ansicht das
Ausland über die Verurteilung und Hinrichtung des Grafen Lally war.
Aus verschiedenen Berichten, die darüber eingeliefert worden sind,
geht hervor, daß die Ausländer, und namentlich die Engländer, mit
Abscheu und Widerwillen der schmählichen Weise gedachten, in der
der Verurteilte zur Richtstätte geschafft wurde: der Karren und der
Knebel hatten sie empört. –

		Um eine Vorstellung von dem Urteil zu geben, das die Engländer
über das Verhalten Lallys in Indien fällten, citieren wir hier den
bezüglichen Abschnitt aus der Indischen Angelegenheit (Bd.
I, S. 29).

		»Allen,« heißt es dort, »die des glorreichen Abschlusses des
denkwürdigen indischen Krieges gedenken, sind noch die
abenteuerlichen Züge Lallys gegenwärtig. Er verlor Masulipatam und
die nördlichen Provinzen, indem er Bussy vom Hofe zu Salabatjing
abrief und einen andern, minder geschickten Offizier in dieser
kritischen Lage zu seinem Nachfolger ernannte. Die Berennung von
Madras kostete ihm viel Zeit, Geld und Blut, das er besser hätte
verwenden [bookmark: page443]können, wenn er mit den Alliirten der
französischen Compagnie zusammengewirkt und ihren Einfluß erhöht
hätte. Er schwächte sein Heer durch Absendung starker Abteilungen
nach Seringapatam und ließ es geschehen, daß die Engländer durch
die Einnahme von Vandevask und Korangoly ihre Grenzen bis südlich
von Paliakate vorschoben.

		»Das sind indessen nicht die Ursachen, welche die Franzosen in
Indien zu Grunde richteten. In keinem Lande der Welt sind die
Kriege so kostspielig wie gerade in Indien: die Verluste der
Franzosen und die Vorteile, die uns aus der Einnahme von
Chandernagor und anderer wichtiger Punkte in der reichen Provinz
Bengalen erwuchsen, zwangen sie, das Land fahren zu lassen. Die
Küsten von Koromandel und Malabar wurden in Wahrheit von Clive an
den Ufern des Ganges erobert.

		»Möglicherweise kannte Lally die Örtlichkeit nicht recht,
vielleicht hatte er auch eine allzu geringe Meinung von den
eingeborenen Fürsten, um sich ihren Beistand zu nutze zu machen –
sicher ist, daß er genötigt war, sich an der Küste ohne ein
Geschwader zu behelfen, und daß seine Alliirten, als er in das
Innere des Landes vordringen wollte, ihm ihren Beistand versagten
und seine Truppen sich wegen des rückständigen Soldes empörten.
Trotz dieser Hindernisse und Widerwärtigkeiten aber hatte er von
zehn Schlachten, die er lieferte, nur eine einzige verloren, und
man konnte ihm wohl gestatten, nachdem er mit ein und demselben
Heere neun Schlachten gewonnen und zehn Plätze erobert hatte, sich
vor überlegenen Streitkräften zurückzuziehen.

		»Aber wie verschiedene andere große Männer verdankte Lally
seinen Untergang nur der Geradheit seiner Gesinnungen und der
Erhabenheit und Strenge seiner Grundsätze. Schon gleich bei seiner
Ankunft in Pondichery legte er offen den größten Abscheu vor der
Käuflichkeit an den [bookmark: page444]Tag, die in seiner Umgebung an der
Tagesordnung war. Erhaben über die schmählichen Kunstgriffe, die
sich immer im Gefolge der Habsucht zeigen, betrachtete er alle
diejenigen, die kein ander Ziel kannten als den pekuniären Gewinn,
mit ausgeprägter Geringschätzung und Verachtung. Er hatte Befehl,
die Ursachen zu ergründen, die sein Vaterland arm gemacht hatten,
und die Schuldigen zu bestrafen. Er sollte gegen den
Kassendiebstahl, gegen die Betrügerei, die Erpressung, den
Ungehorsam, die Feigheit und die Meuterei zu Felde ziehen.

		»Ein solcher Auftrag konnte ihn nichts weniger als beliebt
machen, und Lally täuschte sich, wenn er einen freundlichen Empfang
von Seiten derer erwartete, die diese Untersuchung verabscheuten
und meinten, daß sie dabei Gefahr liefen. Er erfuhr binnen kurzem,
auf was ein Mann gefaßt sein muß, der einem Schurken den Ertrag
seiner Gaunereien entreißen will: es bildete sich auf der Stelle
ein Bündnis, um ihn an der Durchführung seines Auftrags zu hindern,
und diejenigen, die ihm zum Besten des Dienstes hätten zur Hand
gehen sollen, waren die ersten, die ihm Hindernisse in den Weg
legten, weil sie ihren eigenen Untergang nur dadurch vermeiden
konnten, daß sie ihm den Untergang bereiteten.«

		Das Resultat der Maschinationen dieser edlen Herrn haben wir
bereits kennen gelernt: Lally wurde » wegen Hochverrats und
Unterschleifs« verurteilt und enthauptet. Aber nicht bloß im
Auslande, auch in Frankreich erhoben sich bald genug gewichtige
Stimmen für ihn. Voltaire in seinen Fragmenten über Indien
und Raynal in seiner Philosophischen Geschichte traten
nachdrücklich für das Gedächtnis des unglücklichen Gouverneurs von
Indien ein, und der natürliche, aber durch Patent vom 13. Juni 1772
legitimierte Sohn desselben, Trophine Gerard de Lally-Tolendal,
trug nun auf Kassation des gegen seinen Vater ergangenen Urteils
an. Nach hartnäckigem [bookmark: page445]Kampfe mit dem Parlemente von Paris, bei
dem Duval d'Eprémenil, der Neffe des mehrerwähnten Leyrit,
Gouverneurs von Pondichery, sein Hauptgegner war, setzte er
dieselbe durch: das Urteil vom 6. Mai 1766 wurde durch Beschluß des
Staatsrats vom 23. März 1778 kassiert, und der ganze Prozeß zur
nochmaligen Verhandlung vor das Parlement von Rouen verwiesen. Dies
wusch indessen seine Hände in Unschuld, und so kam die Affaire vor
das Parlement von Dijon, das sich mit solcher Gründlichkeit an die
Arbeit machte, daß vielleicht doch noch vor Ablauf des achtzehnten
Jahrhunderts ein neuer Spruch erfolgt wäre, wenn nicht die
Revolution dem Kläger wie den Richtern andere Dinge zu thun und zu
denken gegeben hätte. Freilich waren diesmal keine sechzigtausend
Livres Gratifikation zu verdienen, wie sie Pasquier, der
Berichterstatter im Prozesse Lally, 1766 erhalten hatte.

		Lally war in der Bastille auf zwanzig Franken täglich
gesetzt.

		*

	
		
		BB.

La Bourdonnais.

		(Vgl. Carra II,
197-202.)

		Mahé de la Bourdonnais, Fregatten-Kapitän und Gouverneur der
Inseln France und Bourbon, begab sich auf Befehl des Königs vom 1.
März 1748 in die Bastille.

		La Bourdonnais hatte in Indien ein Geschwader kommandiert und
den Engländern Madras weggenommen. Dabei sollte er sich
mannigfacher Veruntreuungen und Unterschleife schuldig gemacht
haben. Aktenstücke über diesen Prozeß haben sich nicht in der
Bastille vorgefunden. Aus dem auf ihn bezüglichen Artikel ist nur
zu ersehen, daß ein Teil seiner Flotte kurz nach der Einnahme von
Madras [bookmark: page446]bei einem Sturme vor dieser Stadt zu
Grunde gegangen war.

		Nur soviel steht fest, daß eine Kommission eingesetzt wurde,
durch deren Urteil er von aller Schuld an den ihm zur Last gelegten
Verbrechen freigesprochen ward, und die – im Falle der königlichen
Genehmigung – seine Entlassung aus der Bastille anordnete, welche
dann auch am 5. Februar 1751 erfolgte.

		Aus andern Noten geht hervor, daß er mehr als 800 000 Livres
Renten hatte, ungeachtet er genötigt worden war, achtzehn Millionen
Livres an den König zurückzuzahlen. Aus diesem Grunde beschuldigte
man ihn, sich auf Kosten des Königs bereichert zu haben.

		Während seines Aufenthalts in der Bastille fand La Bourdonnais
Mittel und Gelegenheit, einen heimlichen Verkehr mit der Außenwelt
zu unterhalten, und zwar durch Vermittlung Lamothes, eines
Unteroffiziers von der Garnison des Schlosses.

		Das Einverständnis zwischen dem Gefangenen und dem Unteroffizier
wurde am 23. Januar 1750 entdeckt.

		An diesem Tage wurde Lamothe, als er am Gitter des innern Thores
Wache stand, in geheimer Verhandlung mit La Bourdonnais gesehen,
der ihm während seines Spaziergangs auf dem innern Hofe nach
mehrfachem Kommen und Gehen und verschiedenen Zeichen ein kleines,
in graues Papier eingeschlagenes Paket durch die Stäbe zugeworfen
hatte.

		Einer der Schließer, der Augenzeuge dieses Vorgangs gewesen war,
setzte auf der Stelle den eben eingetretenen Kommandanten davon in
Kenntnis, der sofort umkehrte und das Paket hinter dem
Schilderhause auffand, wohin Lamothe es mit dem Fuße gestoßen
hatte.

		Auf den Bericht hin, der d'Argenson von diesem Vorfalle
erstattet wurde, bestimmte dieser Minister, daß die Öffnung des in
Rede stehenden Paketes nach der üblichen [bookmark: page447]Form in Gegenwart des
Herrn de la Bourdonnais und des Lamothe erfolgen solle. Dieser
Befehl wurde am 27. Januar durch Dufour de Villeneuve, den
Berichterstatter im Prozeß La Bourdonnais, in Gegenwart des Herrn
Lambert, des Sieur de la Bourdonnais und des Unteroffiziers in
Ausführung gebracht.

		Es fanden sich in dem Pakete nur Verteidigungsschriften La
Bourdonnais', von denen er schon vorher den Herren Lambert und de
Villeneuve Abschriften übersandt hatte. Das Ganze umfaßte 83
engbeschriebene Seiten Briefpapier. Außerdem lag ein Billet an
seine Frau auf einem halben Quartbogen bei.

		Dies Billet lautete:

		»Beiliegend findet sich die Abschrift der Noten, die ich an
Herrn de Villeneuve und Herrn Lambert geschickt habe. Die
Reinschrift ist ein wenig besser stilisiert, der Sinn aber ist
allenthalben derselbe. Wenn Dir dies zukommt, theure Königin, so
wirst Du meines Erachtens gut thun, es Deinem Advokaten zu geben,
damit er im voraus eine kleine Denkschrift anfertigt, die dem
Gericht vor der Fällung des Urteils vorgelegt werden kann. Ich habe
eine Kopie zurückbehalten in der Absicht, sie dem Gericht zu
unterbreiten, wenn man mir hartnäckig jeden Rechtsbeistand
verweigern sollte. Teile mir mit, ob ich gut daran thun würde. Ich
glaubte, Dir die Noten übersenden zu müssen, damit Du thust, was Du
für angemessen hältst, denn ich überlasse alles Deinem Urteile.

		»Ich erwarte Herrn de Villeneuve; er hat mir sagen lassen, daß
die Sache sich ihrem Ende nähert – um so besser.

		»Du kannst wegen meines Prozesses ganz ruhig sein. Ich fürchte
nur die Unwissenheit der Richter in Bezug auf das, was die
Verhältnisse in Indien und das Seewesen anlangt. Im übrigen liegt
nicht so viel gegen mich vor, wie nötig wäre, um einen Offizier nur
auf vierundzwanzig Stunden in Arrest zu bringen. [bookmark: page448]

		»Auch wegen meiner Gesundheit kannst Du ruhig sein. Der Gedanke,
daß ich Dich ja noch vor meinem Ende sehen soll, treibt mich an,
für mich Sorge zu tragen. Die Beine waren mir angeschwollen,
seitdem ich mir indessen Bewegung mache, nimmt die Geschwulst mehr
und mehr ab. Ich hatte Dich um Arzneien gebeten, aber Herr de
Villeneuve hat meinen Brief nicht abgehen lassen: alle meine
Briefe, die, im Fall Du sie zeigtest, geeignet sein würden, Mitleid
mit meinem Schicksal zu erregen, hält er zurück und hat mir
erklärt, daß keiner, der die Bemerkung enthielte, daß ich mich
nicht wohl befände, ferner bestellt werden würde. Du kennst
indessen mein Mittel, Dir sichere Nachricht von mir zukommen zu
lassen. Verlaß Dich auf die vorliegende. Umarme meine Kinder, Dir
aber, teure Freundin, sage selbst alles, was ich für Dich empfinde.
Leb wohl, ich küsse Dich von ganzem Herzen. Am 14. Januar
1750.«

		La Bourdonnais anerkannte seine Handschrift, weigerte sich aber,
das Billet zu unterschreiben.

		Vor der Entdeckung seines Einverständnisses mit dem
Unteroffizier genoß er in der Bastille Freiheiten und
Erleichterungen, die den gewöhnlichen Gefangenen nicht gestattet
werden. Unter anderm war ihm erlaubt, sich Lebensmittel aus seinem
Hause bringen zu lassen, die dann in der Bastille nach seinem
Geschmacke zubereitet wurden.

		Außerdem waren ihm Tinte, Federn, Papier und alle Bücher
verstattet, die er zu haben wünschte. Die Kommissare hatten ihm
sogar den Mercure und die
Gazette de France erlaubt.

		Ferner durfte er dreimal wöchentlich jedes Mal anderthalb Stunde
spazieren gehen.

		Nach diesem Vorkommnis aber wurden ihm alle diese
Vergünstigungen entzogen.

		Der Unteroffizier wurde vor der Front der Compagnie [bookmark: page449]als infam
kassiert und sein Name auf der Liste des Invalidenhauses gelöscht.
Dieser Unglückliche wurde während seiner Haft wahnsinnig und am 28.
Februar 1751 der Färberin Foucault in Lyon, seiner Tante,
übergeben, die die Sorge für ihn übernahm.

		*

	
		
		CC.

Der Fall Debure.

		(Vgl. Charpentier
V, 40-50, Carra, III,
191-205.)

		Der Sieur Guillaume Debure senior, Buchhändler zu Paris, wurde
auf Befehl des Königs am 23. Januar 1778 in die Bastille geführt.
Die Ursache war folgende.

		Am 30. August 1777 erschienen zwei Beschlüsse des Staatsrats,
von denen der eine Bestimmungen über die Dauer des
Druckprivilegiums enthielt, der andere aber die Nachdrucke
betraf.

		Das erste von diesen beiden Dekreten bestimmte,

		1. daß die Privilegien, die in Zukunft für den Druck neuer Werke
erteilt werden würden, zum mindestens eine Dauer von zehn Jahren
haben sollten;

		2. daß nach dem Erlöschen des Privilegiums für ein Werk und nach
dem Tode des Verfassers desselben jeder Buchhändler und Buchdrucker
die Erlaubnis zur Veranstaltung einer neuen Ausgabe sollte erhalten
können, ohne daß die bereits einem oder mehreren andern erteilte
Erlaubnis ihn hindern könnte, eine gleiche zu erlangen;

		3. daß indessen S. Majestät, damit die Erlangung dieser
Genehmigungen nicht durch die Nicht-Benutzung derselben illusorisch
gemacht würde, anordne und verfüge, daß solche nur denen erteilt
werden sollten, die die von dem Groß-Siegelbewahrer bestimmte
Steuer entrichten würden.

		Der zweite Beschluß, der auf noch größern Widerspruch [bookmark: page450]stieß,
besagte, daß, da Sr. Majestät vorgestellt worden wäre, daß es eine
große Anzahl von nachgedruckten Büchern gäbe, und daß diese Bücher
das Vermögen eines großen Teils der Buchhändler in der Provinz
ausmachten, die nur dies Mittel hätten, um ihren Verpflichtungen
nachzukommen, S. Majestät es seiner Huld und Güte für angemessen
erachteten, die Besitzer besagter Nachdrucke von den durch das
Gesetz bestimmten Strafen zu befreien, in der Erwartung, daß dieser
Akt der Nachsicht sie für die Zukunft zu größerer Bedachtsamkeit
bestimmen würde.

		Demzufolge verordnete der Beschluß des Staatsrats bezüglich der
Nachdrucke, daß alle diejenigen, welche im Besitze solcher wären,
von den durch das Gesetz verhängten Strafen befreit sein sollten,
wenn sie die vorgeschriebenen Formalitäten erfüllten.

		Durch diese Vorschriften waren die Besitzer von Nachdrucken, die
aus der Zeit vor dem in Rede stehenden Beschlusse herrührten,
gehalten, dieselben binnen zwei Monaten dem Inspektor und einem
Mitgliede der Bücher-Kommission des Arrondissements, in welchem sie
ansässig waren, zur Stempelung und Unterzeichnung auf dem
Titelblatte vorzulegen.

		Die Herren Le Noir und Le Camus de Néville forderten nun den
Sieur Debure auf, diese Stempelung zu übernehmen; er weigerte sich
jedoch, dem Andringen der beiden Beamten Folge zu geben.
Nichtsdestoweniger beharrte der Sieur Le Camus de Néville auf
seiner Forderung und schrieb ihm am 9. Januar 1778, er habe sich am
folgenden Tage in der Staatskanzlei zu Versailles einzufinden.
Debure fügte sich dem Befehle des Ministers ebensowenig wie dem der
beiden Unter-Beamten. Er begab sich aber doch zur bestimmten Stunde
nach Versailles, weigerte sich aber auch dort den lebhaftesten
Aufforderungen des Groß-Siegelbewahrers Hue de Miromesnil
gegenüber, zur Ausführung des vorgedachten Beschlusses die [bookmark: page451]Hand zu
bieten. »Versetzen Sie sich in meine Lage, mein Herr,« erklärte er
dem Justizminister. »Was Sie mir da zumuten, widerstreitet den
Gesetzen über den Buchhandel, den Interessen meiner Kollegen, dem
Eide, den ich geleistet habe, und schon einer dieser Gründe würde
hinreichen, um meinen Widerstand zu rechtfertigen.«

		Der Groß-Siegelbewahrer versuchte einige Einwürfe zu machen, und
der Sieur Cordonne, der bei dieser Unterredung zugegen war, gab
sich alle Mühe, den Buchhändler zu überreden. »Thun Sie dem Herrn
Minister den Willen,« sagte er, indem er Debure am Rocke zerrte.
Dieser aber war unerschütterlich. »Ich berufe mich auf Ihr eigenes
Beispiel,« fuhr er zu Miromesnil gewendet fort. »Was thaten Sie,
als Herr de Maupeou Ihnen im Jahre 1771 die Stelle des ersten
Präsidenten bei dem neuen Parlement von Rouen antrug? Sie schlugen
sie aus! Und warum? Weil Sie Ihren Eid verletzt haben würden, wenn
Sie sie angenommen hätten.« Debure wollte daraus noch mehrere
Folgerungen ziehen, aber der Justiz-Minister unterbrach ihn mit den
Worten: »Ich gebe Ihnen noch vierzehn Tage Bedenkzeit.« – »Das ist
unnütz,« erwiderte der Buchhändler. »Sie werden in vierzehn Tagen
bei mir noch die nämliche Gesinnung, das nämliche Ehrgefühl finden
wie heute.«

		Am 20. Januar erhält Debure einen königlichen Befehl, gegen den
er mit einem Mute und einer Entschlossenheit protestiert, die ihm
alle Ehre machen. Wir lassen hier eine getreue Kopie des Befehls
wie des Protestes folgen.

		»Im Namen des Königs!

		Dem Sieur Debure senior, Mitglied der Bücher-Kommission, wird
hiermit befohlen, in Gemeinschaft mit dem Sieur Cordonne und auf
die Mitteilung hin, die ihm von diesem Befehle gemacht werden wird,
auf dem er unverzüglich das Angelöbnis der Folgsamkeit zu vermerken
[bookmark: page452]hat, die
Stempelung der Nachdrucke vorzunehmen, die sich in Unserer Stadt
Versailles finden werden, und das in Gemäßheit des Beschlusses
Unseres Staatsrates vom letzten 30. August, und ohne dagegen zu
verstoßen, bei Strafe des Ungehorsams und der Widerspenstigkeit
gegen Unsere Befehle.

		Gegeben zu Versailles am 20. Januar 1778.

		Gezeichnet: Louis.

Amelot.«

		»Ich, der unterzeichnete Polizei- und Bücher-Inspektor, habe
gegenwärtigen Befehl Sr. Majestät dem Sieur Debure senior
kundgethan und vorgelesen mit der Aufforderung, sich demselben zu
fügen und das Angelöbnis der Folgsamkeit hier unten zu vermerken,
worauf der Sieur Debure senior mir hier unten Antwort erteilt und
unterzeichnet hat, wie folgt:

		Ich, der Endesunterzeichnete, anerkenne hiermit, daß der
Polizei- und Bücher-Inspektor Herr Goupil mir gegenwärtigen Befehl
des Königs mitgeteilt und kundgethan hat: da aber das, was er mich
weiterhin zu thun aufgefordert hat, mir unvereinbar erscheint mit
dem Eide, den ich vor dem Herrn Ober-Polizei-Direktor abgelegt
habe, so erhoffe ich von der Güte und Gerechtigkeit des Herrn
Groß-Siegelbewahrers, daß er auf meine strenge Gewissenhaftigkeit
Rücksicht nehmen und mir den Schmerz ersparen wird, widerspenstig
zu erscheinen gegen die Befehle des Königs, gegen den ich mich zur
unumschränktesten Unterwürfigkeit, gleichwie zur vollkommensten und
ehrfurchtsvollsten Ergebenheit gegen seine geheiligte Person
bekenne und stets bekannt habe.

		Paris, am 23. Januar 1778.

		Gezeichnet: Debure.

Goupil.«

		Wer das alte Regime auch nur einigermaßen kennt, wird ohne
besondere Mühe die Folge dieses kühnen Protestes [bookmark: page453]erraten: der Sieur Debure
wurde in die Bastille gesteckt.

		Diese Einsperrung erregte indessen ungemeines Aufsehen in Paris.
Die Zunft der Buchhändler versammelte sich und sandte am 25. Januar
zwölf ihrer Mitglieder nebst dem Syndicus als Deputierte an den
Justiz-Minister ab, um die Rücknahme der Beschlüsse vom 30. August
1777 und die Freilassung Debures zu erbitten. Hue de Miromesnil
aber erklärte diesen Herrn in dürren Worten: » Wenn der König
seinen Willen kundgethan hat, so verlangt er Gehorsam, und Gehorsam
wird ihm werden.«

		Nun legte sich jedoch das Parlement ins Mittel. Der erste
Präsident desselben machte dem Groß-Siegelbewahrer einen Besuch und
erklärte ihm, wenn der Sieur Debure nicht ungesäumt aus der
Bastille entlassen würde, so würde das Parlement von der Sache
Kenntnis nehmen und den Sieur Le Noir vor seine Schranken fordern,
um Rechenschaft von ihm zu verlangen.

		Das wirkte. Miromesnil ließ sich durch dies energische Auftreten
ins Bockshorn jagen, und Debure wurde noch am selben Tage, den 29.
Januar 1778, in Freiheit gesetzt.

		*

	
		
		DD.

Montazeau und Paradès.

		(S. Charpentier V,
24-29; VII, 14-99.)

		Dessau de Montazeau war ein talentvoller und entschlossener
Offizier der Handelsmarine. Er hatte mit Auszeichnung auf den
Schiffen der Königin von Portugal gedient und von Ihrer
Allergetreuesten Majestät die ehrenvollsten Zeichen ihrer
Zufriedenheit erhalten.

		I. J. 1777 kam de Montazeau nach Rochefort, ohne [bookmark: page454]andere
Empfehlungsbriefe als seine geleisteten Dienste und seinen Ruf. Man
rüstete damals in diesem Hafen auf Rechnung mehrerer Privatleute,
zu denen auch Beaumarchais gehörte, den St. Michael aus, ein
Schiff von 64 Kanonen, das ungesäumt, mit Kriegsbedürfnissen
beladen, nach Nord-Amerika unter Segel gehen sollte. Montazeau hält
um das Kommando dieses Fahrzeugs an, und es wird ihm zugesagt. Kurz
vor Beendigung der Ausrüstung indessen eröffnet man ihm, daß man
das ihm gemachte Versprechen nicht halten könne. In der
Zwischenzeit war nämlich das Kommando über den St. Michael
zum Nachteil des Kapitäns, dem es ursprünglich bestimmt war, an
eine Kreatur des Sieur Beaumarchais und anderer Mit-Interessenten
verliehen worden. Beleidigt und erbittert ergeht Montazeau sich in
Schmähungen und harten Ausdrücken gegen alle, die er für die
Urheber der ihm widerfahrenen Kränkung ansieht. Man legte ihm sogar
eine Äußerung zur Last, die er stets abgeleugnet hat: er sollte
nämlich gedroht haben, er würde sich für das ihm zugefügte Unrecht
dadurch rächen, daß er es durch die Engländer wegnehmen ließe,
sobald es die Charente verlassen hätte. Diese Äußerung gelangte
durch den Mund der verleumderischen Spekulanten ungesäumt zu den
Ohren des Ministers. Der auf diese Weise Angeschuldigte wird also
nach Paris gefordert und gleich nach seiner Ankunft am 6. Oktober
1777 in die Bastille gesteckt.

		Der biedere Kapitän brachte in das Schloß eine von jenen
Krankheiten mit, denen die Menschheit leider Gottes nur zu sehr
unterworfen ist. Seine junge, hübsche Frau hatte ihren Gatten nach
Paris begleitet; sie litt an demselben Übel wie er. Bei wem das
Übel zuerst ausgebrochen war, ob der Gatte es von der Gattin oder
die Gattin es vom Gatten hatte, oder ob beide es aus verschiedener
Quelle schöpften, ist in den Akten nicht angegeben.

		Der Sieur de Montazeau verwandte die Zeit seiner [bookmark: page455]Gefangenschaft
dazu, sich ärztlich behandeln zu lassen, während Frau de Montazeau
ihren Aufenthalt in Paris, ihre Reize und ihr hübsches Gesicht
benutzte, um bei dem Minister die Freilassung ihres Gatten zu
betreiben. Sie wird Herrn de Sartines, dem damaligen
Marineminister, vorgestellt. Dreiundzwanzig Jahre, große, schwarze,
lebhafte Augen, die Gestalt einer Nymphe, das waren ihre
Empfehlungsbriefe. Sie besaß Witz, wußte ihre Sache zu vertreten,
und schon beim ersten Tête-à-Tête erlangte sie die Erlaubnis, ihren
Gatten zu besuchen.

		Mit ihrem Paß bewaffnet, wagt sie sich in den höllischen
Schlund. Man führt sie in das Ratszimmer, und begleitet von dem
Sieur de Launay, seligen Angedenkens, tritt ihr Gatte ein. Aber der
hundertäugige und hundertohrige Argus läßt sie nicht einen
Augenblick aus den Augen: er beobachtet sie gewissenhafter als eine
Nonne, die eine fünfzehnjährige Pensionärin an das Sprechgitter
begleitet. Auf welche Weise sich eines so lästigen Zeugen
entledigen? fragte die trostlose junge Frau sich bei sich selbst.
Wollte sie sich ihrem Gatten nähern, so trat de Launay ohne Verzug
zwischen sie. Nach langem Sinnen griff Frau de Montazeau, die in
dergleichen Listen kein Neuling war, zu folgendem Auskunftsmittel.
Sie hatte mit ihrem Gatten einige Zeit in Portugal gewohnt, und
beide waren mit der Sprache dieses Landes vertraut. Nun war sie in
der Bastille in Begleitung eines kleinen Hundes erschienen, den man
ihr in Lissabon geschenkt hatte. Sie stellte sich also, als rufe,
tadle, liebkose sie das kleine Tier auf Portugiesisch und
unterrichtete auf diese Weise ihren Gatten von ihren Bemühungen bei
Herrn de Sartines, von den Hoffnungen, die ihr dieser Minister
bereits gemacht habe, und belehrte ihn zugleich über die Antworten,
die er in dem Verhöre, das man mit ihm anstellen wollte, zu geben
habe.

		Erbaut von diesem ersten Erfolge, kehrt Frau de Montazeau [bookmark: page456]einige
Tage später zurück und versucht die nämliche List zum zweitenmale.
Diesmal aber sagte de Launay, der inne geworden war, daß die kleine
Frau ihn zum Besten gehabt habe, während er sie, als sie sich
entfernte, bis an die Thür begleitete: »Madame, wenn Ihr Hund kein
Französisch versteht und Sie absolut portugiesisch mit ihm sprechen
müssen, so muß ich Sie bitten, ihn nicht mehr mit hierher zu
bringen.«

		Frau de Montazeau ließ keinen Tag hingehen, ohne bei den
Würdenträgern des Landes zu Gunsten ihres Gatten Schritte zu thun.
Schon hatte Herr de Sartines, der doch geschworen hatte, Montazeau
solle während der ganzen Dauer des Krieges in der Bastille bleiben,
beinahe sein Wort gegeben, ihn freizulassen, als er von dem Sieur
de Launay einen Brief empfing, in welchem dieser ihn als Freund von
dem Übel unterrichtete, an welchem Herr und Frau de Montazeau
laborierten: in Bezug auf den Gatten hatte er durch die Rechnungen
des Schließers und den Bericht des Chirurgen der Bastille den
untrüglichsten Beweis für seine Angabe in der Hand, und in Bezug
auf die Frau waren seine Beweise nicht weniger unzweideutig.

		Einige Tage danach kommt Frau de Montazeau abermals zu dem
Minister. Da bemerkt sie eine Veränderung, die ihr sogleich
auffällt: Sartines war gar nicht mehr derselbe Mensch. Anstatt der
milden, zärtlichen Empfindsamkeit, die sonst heilenden Balsam auf
ihre Wunden goß, hört sie jetzt die für sie neuen Worte: das
Wohl des Staates, die Interessen des Königs, die Pflichten meiner
Stellung u. s. w.

		Welchem Umstande sollte sie einen so unerwarteten Rückschlag
zuschreiben? Sie sah, wie der Minister den Mund öffnete, um ihr
eine Eröffnung zu machen, eine Frage an sie zu thun – schließlich
aber sprach er von gleichgültigen Dingen. Da wirft sie sich ihm zu
Füßen und sagt: »Mein [bookmark: page457]Herr, ich will die Sache meines Gatten
hier nicht mehr führen, Sie nicht mehr um seine Begnadigung bitten,
ich will Sie nur daran erinnern, daß Sie sie mir versprochen
haben.« Der Mensch war Minister geworden, jetzt wurde der Minister
wieder Mensch. Wie den Thränen einer schönen Unglücklichen
widerstehen! Herr de Sartines ließ sich noch eine Zeitlang bitten,
weil ihm das Vergnügen machte, nach sechsmonatlicher Haft aber
verließ Montazeau die Bastille am 20. April 1778.

		Er begab sich nach Bordeaux. Dort wurde ihm gleich bei seiner
Ankunft von den Rhedern das Kommando über einen Kaper angeboten,
der zum Auslaufen bereit lag. Montazeau nahm den Vorschlag mit Dank
an. Kurze Zeit danach kehrte er mit einer Prise in den Hafen
zurück, die ihm für sein Teil achtundzwanzigtausend Livres eintrug.
Auf dem zweiten Streifzuge wurde er getötet. –

		Da dies pikante Geschichtchen ein treffendes Beispiel von der
von Linguet gerügten Parteilichkeit und Willkür in der Behandlung
der Gefangenen bietet, so glaubten wir es dem Leser nicht
vorenthalten zu dürfen, obgleich wir, Berville-Barrière gegenüber,
der Meinung sind, daß Linguet an der betreffenden Stelle (S. 222)
nicht von Montazeau, sondern von einem andern Gefangenen redet.
Seinen Andeutungen zufolge war dieser Gefangene ein Spion des
Marineministers und zu seiner (Linguets) Zeit in der Bastille:
Montazeau hat aber, wie wir gesehen haben, nie in näheren
Beziehungen zu Sartines gestanden und überdies das Schloß bereits
am 20. April 1678, also zwei und einhalb Jahr vor der Einsperrung
Linguets, verlassen. Für uns leidet es nach den Angaben des
Verfassers der Annalen keinen Zweifel, daß der in Rede
stehende Gefangene der am 5. April 1780 eingetretene und am 15.
März 1781 entlassene Graf de Paradès ist, obgleich auch dieser sich
in seinen Geheimen Denkwürdigkeiten [bookmark: page458]bitter über die ihm in der
Bastille zu Teil gewordene Behandlung beklagt.

		Victor Claude Antoine Robert, Graf de Paradès, hieß aller
Wahrscheinlichkeit nach mit eigentlichem Namen Richard und
wurde 1752 oder 1753 zu Pfalzburg in Elsaß als Sohn eines
Pastetenbäckers geboren. Wir müssen hier leider auf eine Auslese
aus den Erlebnissen dieses mit allen Talenten und mit einer
bewunderungswürdigen Kaltblütigkeit und Thatkraft ausgerüsteten
Abenteurers verzichten und deswegen auf seine Mémoires secrets (Paris, Deseune, 1789)
und auf Charpentier VII, 14-99 verweisen, glauben uns aber
bezüglich der Bezeichnung Abenteurer zu der Bemerkung
verpflichtet, daß Paradès nicht zur Klasse der Casanova und
Cagliostro gehörte, sondern daß sein Wissen und sein Können
probehaltig und seine Abenteuer wahre Heldenthaten waren.
Nachstehend nur die Einzelheiten, die sich auf seine Verhaftung
beziehen.

		Im Oktober 1779 legte Paradès dem französischen Ministerium
einen Plan zur Überrumpelung von Plymouth vor, wurde aber, obgleich
er bereits alle Maßregeln zur Sicherung des Erfolgs dieses
Unternehmens getroffen hatte, abschläglich beschieden. Darauf erbot
er sich, den Plan auf eigene Kosten und Gefahr ins Werk zu setzen,
wenn der König ihm gegen eine Kaution von drei Millionen Livres ein
Kriegsschiff von vierundsechzig Kanonen, eine Fregatte, zwei
Transportschiffe und zweitausend Mann Truppen anvertrauen wolle.
Als auch dieser Vorschlag verworfen ward, wandte er sich mit seinem
Antrage an den spanischen Gesandten d'Aranda; da dieser aber ohne
Wissen des französischen Hofes auf nichts eingehen wollte und der
Marineminister Sartines unserm Helden auf eine bezügliche Anfrage
hin auf das Strengste verbot, Spanien ins Spiel zu ziehen, so ließ
er den Anschlag auf Plymouth völlig fallen und nahm den Auftrag an,
mit seinem Schiffe vor Brest zu kreuzen, um ein englisches
Geschwader zu beobachten, [bookmark: page459]das die Abfahrt der Armee Rochambeaus nach
Amerika verhindern sollte.

		Vor Antritt dieser neuen Expedition wollte aber Paradès noch
eine wichtige und sehr kitzliche Angelegenheit ins Reine gebracht
sehen: das Marine-Ministerium schuldete ihm an Auslagen für die auf
Befehl und mit Genehmigung Sartines getroffenen Anstalten noch
587,620 Livres, und er wollte bezahlt sein. In Geldsachen hört
bekanntlich die Gemütlichkeit auf, das sollte Paradès bald
empfinden. Nachdem Sartines ihn wochenlang von Tag zu Tag
vertröstet und alle Mittel, ihn von seinem unverschämten Vorsatze
abzubringen, erschöpft hatte, ließ er ihn am 4. April 1780 wegen
Führung eines falschen Namens und Verrats von Staatsgeheimnissen
verhaften und am folgenden Tage in die Bastille bringen. Es war
dies ein unfehlbares Mittel, sich unbequeme Gläubiger vom Halse zu
schaffen.

		Paradès blieb elf Monate, bis zum 15. März 1781, in der
Bastille, während welcher Zeit die strengsten Nachforschungen
angestellt wurden, ohne daß etwas Wesentliches gegen ihn an den Tag
kam. »Endlich, am 15. März 1781,« berichtet er selbst, »öffneten
sich mir die Thore der Bastille wieder – aber nur, damit ich die
mir widerfahrene Demütigung und mein Unglück zur Schau trüge, so
lange der Schaden, den ich erlitten hatte, nicht wieder gut gemacht
war. Zu Fuß, mit düsterm Gesicht und gepreßtem Herzen kam ich zu
Hause an wie jemand, der in seinem Heim neue Schmerzen zu finden
fürchtet. Gleich beim Eintreten erfuhr ich, daß mein zärtlich
geliebtes Kind seit sechs Tagen tot war. Meine häuslichen
Verhältnisse waren total in Verfall geraten ... So standen die
Dinge, als ich meine Freiheit wiedererlangte. Man schuldete mir
beträchtliche Summen, und ich hatte weder Geld noch Kredit.«

		Das Los Paradès war also keineswegs so beneidenswert, wie man
aus Linguets Andeutungen schließen könnte. [bookmark: page460]Aus dem Umstande, daß er
den Tod seines Kindes erst nach seiner Entlassung erfuhr, scheint
sogar hervorzugehen, daß seine Verbindung mit der Außenwelt
keineswegs so unbehindert war, wie unser Autor behauptet, wenn man
auch dem Grafen Bücher, Besuche und Schreibmaterialien zugestanden
haben mag, da man ihn nur unschädlich machen, nicht aber strafen
wollte.

		I. J. 1784 ging Paradès nach St. Domingo, um eine ihm gehörige
Pflanzung zu verkaufen, und starb dort 1785.

		*

	
		
		EE.

Madame Gotteville.

		(Vgl. Charpentier
VII, 99-108.)

		Madame Gotteville, die angebliche Gattin eines Marine-Offiziers,
spielte eine große Rolle unter den galanten Frauen ihrer Zeit. Sie
gehörte zu den gesuchtesten Aspasien von Paris, und ihr angenehmer
Witz, ihre geistreichen Bosheiten machten sie lange Zeit sehr
beliebt in der Hauptstadt. Die großen Herren bemühten sich um die
Wette um das Vergnügen, mit ihr soupieren zu dürfen. Le Noir, dem
sie zu gefallen gewußt hatte, nahm sie unter seinen Schutz. Die
Polizei erfuhr durch diese Art Frauen einen großen Teil dessen, was
in Paris vorging.

		Zum Unglück für sie waren ihr Leichtsinn und ihre Sorglosigkeit
mindestens ebenso groß wie ihre geistige Beweglichkeit und ihre
Verhältnisse infolge dessen sehr zerrüttet. In ihren
Angelegenheiten herrschte nicht mehr Ordnung als in ihren
Liebschaften. Heute bewohnte sie ein prächtiges Hotel, morgen
hauste sie in einer elenden Spelunke, heute hatte sie drei oder
vier Schlingel von Bedienten zu ihrer Verfügung, morgen war sie von
allem entblößt, ohne Kammerfrau, ihre eigene Aufwärterin. [bookmark: page461]

		Wenn die Gläubiger ihr auf den Fersen waren, machte ihr Arzt für
sie als Bettelbruder eine Runde bei der Polizei, bei ihren Freunden
und ihren Kunden und kam von dieser Fahrt in der Regel mit einigen
fünfzig Louisd'or zurück. Als aber schließlich alle diese
Hilfsquellen erschöpft waren, zog sie Beaumarchais, der zu ihren
Kunden gehörte, ins Geheimnis und verflüchtigte sich nach Holland.
Dort wurde sie seine Korrespondentin im Haag. Beaumarchais
verhandelte als ihr guter Freund mit ihren Verwandten und wirkte
ihr eine Pension von Seiten derselben aus, deren Betrag er ihr im
voraus auszahlte. Madame Gotteville ließ sich also im Haag nieder
und schaffte sich eine Druckerpresse an, mit deren Hilfe sie die
Eigenliebe einiger Stutzer auf das Unheilbarste verletzte.

		Diese Hilfsquelle langte indessen nicht für ihre Bedürfnisse
aus. Sie eröffnete dies Beaumarchais, für den sie bald genug
überflüssig wurde, und dem Herrn Le Noir, der ihr in den schönen
Momenten seines Erbarmens mit dem weiblichen Geschlecht nach und
nach an sechstausend Livres zugehen ließ. Dankbarkeit ist eine
erhabene Tugend, besonders wenn sie nichts kostet. Herr Le Noir
nahm dies Geld aus der Polizeikasse oder aus der Kasse für die
Spiele, die ihm beide zur Verfügung standen.

		Aber auch die Großmut eines Le Noir hat ihre Grenzen, und Madame
Gotteville, die von der Polizei nichts mehr zu hoffen hatte,
schrieb nun an ihren alten Freund Richelieu, daß, da es ihr an
Existenzmitteln fehle, ihr nichts anderes mehr übrig bleibe, als
Die vierundsiebzig Abenteuer Methusalems zu drucken, »ein
Werk,« sagte sie, »das sehr geeignet ist, das Publikum zu ergötzen
und mir einiges Geld einzutragen.« Der Herzog, der sehr wohl
spürte, daß er unter dem Namen des braven Patriarchen vor dem
Publikum erscheinen sollte, lief eilig zu Le Noir, um ihn von
diesem neuen Streiche der ehrenwerten Dame in Kenntnis zu setzen,
und sodann nicht [bookmark: page462]minder eilig zu Beaumarchais, der es auf
sich nahm, ihr fünfundzwanzig Louisd'or zugehen zu lassen.

		Die Antwort, die Beaumarchais infolge dieser Sendung von Madame
Gotteville empfing, war ungefähr in folgenden Ausdrücken abgefaßt:
»Ich schreibe Ihnen Gegenwärtiges, um Ihnen zu melden, daß ich die
fünfundzwanzig Louisd'or des Marschalls de Richelieu empfangen
habe, und Ihnen zugleich die ganze Verachtung zu bekunden, mit der
ich bin Ihre ergebene Dienerin u. s. w.«

		Mit ihrer Presse, ihrem Geiste und ihren Bedürfnissen wurde
Madame Gotteville in einem freien Lande eine Persönlichkeit, die
man zu fürchten hatte. Man beschloß, sie entführen zu lassen.
Beaumarchais entwarf den Plan dazu: er wollte vor allem, daß man
sich ihrer Papiere bemächtige. Er selbst hat diese Umstände oft
erzählt, indem er den Brief zeigte, den Frau Gotteville ihm
anläßlich des Empfangs der fünfundzwanzig Louisd'or des Marschalls
de Richelieu geschrieben hatte.

		Unsere Schriftstellerin war inzwischen im Haag mit einer Frau in
Streit geraten, die bei dem französischen Gesandten Lavauguyon in
großer Gunst stand. Sie behauptete, von derselben gekränkt zu sein,
und rächte sich durch ein höchst beißendes Pamphlet. Der Gesandte
nahm an diesem Klatsche, den er hätte ignorieren sollen, Anteil und
schrieb an Herrn de Maurepas, um sich über das Betragen der Madame
Gotteville zu beschweren und ihm vorzustellen, wie gefährlich die
eigentümliche Existenz dieser Frau für seine Gesandten-Geschäfte
werden könne, wenn sie auf freiem Fuße bliebe.

		Unverzüglich erhielt nun Le Noir Befehl, sie aufheben zu lassen.
Der Polizei-Inspektor Receveur wurde mit diesem Geschäfte betraut.
Auf Ansuchen des französischen Gesandten gaben die holländischen
General-Staaten ihre Einwilligung dazu, und Madame Gotteville flog
sozusagen geradenwegs aus dem Lande der Freiheit in die Bastille.
[bookmark: page463]Am
24. Mai 1780 langte sie in derselben an. Die Zusammenkunft, die sie
noch am selben Tage mit Le Noir hatte, führte zu einem
Witzgeplänkel mit dem Polizei-Direktor, bei welchem beide Teile
sich ganz vortrefflich amüsierten.

		Am folgenden Tage erschienen der Kommissar Chenon und der
Polizei-Sekretär Boucher, um ihre Papiere durchzusehen. Boucher
wollte mit dem Eröffnen der Briefe den Anfang machen. Madame
Gotteville widersetzte sich diesem Vorhaben zunächst durch die
Erklärung: »Es sind dies die Korrespondenzen, mein Herr, die ich
mit verschiedenen großen Herrn geführt habe: ich verbiete Ihnen,
dieselben anzurühren.« Dies eigentümliche Verbot veranlaßte eine
ebenso bittere wie lebhafte Diskussion. Boucher bestand auf seinem
Willen und griff nach einem Briefe, um ihn zu öffnen. In diesem
Augenblicke springt Madame Gotteville von ihrem Sitze auf, stürzt
wie ein Pfeil auf Boucher los, nennt ihn einen »niederträchtigen
Bedienten der Sabbatin«, [bookmark: text252]F252 schlägt ihm die Perücke vom Kopf, versetzt
ihm einige zwanzig Fußtritte unter Zugabe einer gleichen Anzahl von
Faustschlägen, rafft alle ihre Briefe zusammen und wirft sie ins
Feuer.

		Tüchtig abgewalkt und auf diese Weise zur Vernunft gebracht, zog
Boucher sich zurück, und Chenon, den diese heroisch-komische Scene
auf das Höchste ergötzt hatte, setzte nun allein die Musterung
fort. Auch in der Folge verhandelte er immer nur allein mit der
Gefangenen.

		Madame Gotteville blieb über ein Jahr in der Bastille und hatte
während dieser Zeit häufig Streit mit dem Gouverneur de Launay, den
sie stets mit Geringschätzung behandelte. Eines Tages war sie mit
ihm wegen der Kost aneinander geraten, über die sie sich beklagte.
Um der [bookmark: page464]Diskussion ein Ende zu machen, sah sie
ihn endlich scharf an und sagte mit der größten Kaltblütigkeit:
»Herr de Launay, ich weiß nicht, wer Sie sind, und das macht mir in
diesem Augenblicke die Antwort schwer. Vor allem, sagen Sie mir,
sollten Sie etwa zur Gattung derer gehören, die Heu zu speisen
pflegen?«

		De Launay gab das Spiel auf. Das Heiterste an diesem Abenteuer
aber ist, daß er, als er sich an selbem Abend zur Ruhe begeben
wollte, statt des Kopfkissens ein kleines Bündel Heu im Bette fand.
Wer hatte diesen Eulenspiegelstreich vollführt? Der hart bedrohte
Kammerdiener behauptete, er wisse nichts davon, und alle
Nachforschungen de Launays blieben fruchtlos. Übrigens betrieb er
sie auch nicht allzu eifrig, aus Furcht, die Geschichte möchte ins
Publikum dringen.

		Als Madame Gotteville am 29. Mai 1781 die Bastille verließ,
wurde sie nach La Flèche in ein Kloster geführt und ihr verboten,
sich daraus zu entfernen. Vergebens forderte sie vor ihrer Abreise
ihre Presse zurück, die man ihr abgenommen hatte. Sie beschuldigte
beständig Neceveur, sie verkauft und das Geld unterschlagen zu
haben. In diesem Falle wurde jedoch der berüchtigte
Polizei-Inspektor mit Unrecht angeklagt: Herr Le Noir hatte
befohlen, die Presse in der Bastille zurückzubehalten, wie aus
folgendem Schreiben des oben erwähnten Sekretärs Boucher an den
Commissar Chenon erhellt:

		»Am 28. Mai 1781.

		Sie werden sehen, lieber Commissar, daß der Direktor eigenhändig
die Artikel, die der Madame de Gotteville nicht zurückzugeben sind,
mit einem N bezeichnet hat, was Nein bedeuten soll;
die übrigen, die mit einem G oder Ja bezeichnet sind,
sind zurückzugeben ( bon à rendre);
in Bezug auf diejenigen, welche mit keinem Zeichen versehen sind,
verläßt der Direktor sich auf Ihre Einsicht. Besonders aber keine
Verse, keine anzüglichen Noten u. s. w. [bookmark: page465]

		Sicherlich wird sie ihre Presse und ihre Typen von Ihnen
fordern: der Direktor will nicht, daß diese Dinge ihr zurückgegeben
werden.

		Sie kennen, lieber Commissar, die Zuneigung und Freundschaft
Ihres ergebenen u. s. w.

		Gezeichnet: Boucher.«

		Daher also stammt die Presse, die bei der Einnahme in der
Bastille vorgefunden wurde.

		*

			[bookmark: foot252]Madame Sabbatin,
Marquise de Langeac, war die Maitresse des Ministers Phelippeaux de
Saint-Florentin.


	
		
		FF.

Die Prozesse Saint-Vincent, Rogé und Le Bel.

		Im Jahre 1774 wurden dem Marschall de Richelieu eine Anzahl
Wechsel über eine Gesammtsumme von 100 000 Thalern präsentiert, die
er einer Dame als Gegenleistung für gewisse Gefälligkeiten
ausgestellt haben sollte. Der Marschall bestritt die Ächtheit
seiner Unterschrift und klagte Frau von Saint-Vincent, die
Inhaberin jener Papiere, der Fälschung an. Diese Dame wurde
daraufhin mit ihrer Dienerin und dem Sieur de Bennavent, dem
angeblichen Nachahmer der Unterschrift des Marschalls, am 25. Juli
1774 in die Bastille geführt. Allerdings wurde sie bereits am 30.
desselben Monats wieder entlassen, aber man gab ihr einen Wächter
bei, der sie beständig begleiten sollte. Der Prozeß nahm inzwischen
seinen Fortgang. Von beiden Seiten wurden höchst interessante
Denkschriften und Rechtsgutachten veröffentlicht, man klagte
einander der Zeugenbestechung an und brachte allerliebste
Skandal-Anekdoten aufs Tapet – kurzum, das Interesse und die
Spannung des Publikums wurden auf jede Weise erregt und genährt.
Bei der Confrontation, die zwischen den beiden Parteien vor Gericht
stattfand, bemerkte der Marschall: »Aber, Madame, fassen Sie doch
[bookmark: page466]nur
Ihre Gestalt ins Auge! Ich bitte Sie, bezahlt man dergleichen mit
einer so exorbitanten Summe?« – »So eingebildet bin ich nicht,« gab
die Dame zurück, »aber betrachten Sie auch die Ihre, Herr
Marschall, und sagen Sie, ob eine geringere Summe im Stande sein
würde, sie erträglich zu machen.« Die Sache kam erst 1777 zum
Austrag und Abschluß: die Wechsel wurden für gefälscht erklärt,
Frau von Saint-Vincent aber wegen unzulänglicher Beweise von der
Instanz entbunden und das Verfahren gegen sie auf diese Weise
niedergeschlagen. Berville-Barrière
p. 225.

		Nicht geringeres Aufsehen erregte der Prozeß gegen Marie Rogé,
geborene Piery, die Frau eines Töpfers in Lyon. In den dürftigsten
Verhältnissen geboren, hatte diese Tochter eines Lyoner Weinschenks
als Kind auf den Straßen Backwerk verkauft, war dann mit dreizehn
Jahren als Ladenjungfer in ein Modewarengeschäft eingetreten, hatte
sich während der Dauer dieser Stellung unter den Wüstlingen Lyons
einen gewissen Ruf erworben und endlich im Jahre 1749 den Töpfer
Pierre Rogé geheiratet. Im Jahre 1770 kam sie eines Prozesses wegen
nach Paris. Dort erneuerte sie ihre Bekanntschaft mit dem Sieur
Parent, der früher Direktor der Handelskammer zu Lyon gewesen war,
und wußte diesen Beamten dahin zu bringen, daß er sie ohne jede
Bürgschaft von ihrer Seite bei mehreren bedeutenden Landankäufen
als Strohmann gebrauchte. Da die nichts weniger als glänzenden
Vermögensverhältnisse der Eheleute Rogé bekannt waren, so erregte
der Ankauf des Terrains des ehemaligen Jesuitenklosters St. Joseph
zu Lyon seitens der Frau Rogé die Aufmerksamkeit der Polizei. Man
glaubte in ihr eine geheime Agentin der Jesuiten erwischt zu haben
und setzte sie am 16. Februar 1777 in die Bastille, aus der sie
jedoch auf die Erklärung Parents hin, daß er das Geld zu jenem
Ankaufe hergegeben habe, schon am 21. desselben Monats [bookmark: page467]wieder
entlassen wurde. Diese kurze Haft war indessen nur das Vorspiel des
eigentlichen Prozesses. Im Oktober 1778 mußte Parent seine
Zahlungen einstellen. Im Haben seines Contos führte er eine
Forderung an die Frau Rogé im Betrage von 900 000 Livres auf. Die
Schenkwirtstochter, die ehemalige Dame der Halbwelt von Lyon besaß
jetzt ein prächtiges Hotel in Paris, hatte eine Equipage, hielt
sich Diener und lebte auf großem Fuße, ohne die eigentliche
Herkunft ihres großartigen Vermögens nachweisen zu können. Sie
bestritt aber auf das Entschiedenste, dem Sieur Parent auch nur
einen Heller schuldig zu sein. Man steckte nun die beiden Parteien
am 19. Dezember 1778 in die Bastille, aber trotz aller
Nachforschungen gelang es nicht, Beweise für den ohne Zweifel von
Seiten der Rogé verübten Betrug zu beschaffen. Sie wurde daher am
14. Juni 1779 wieder in Freiheit gesetzt, der bedauernswerte Parent
aber, um ihn den Verfolgungen seiner Gläubiger zu entziehen, auf
Betreiben seiner Familie als unzurechnungsfähig nach Charenton
geschafft, wo er Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhundert
starb. Charpentier IV, 138-142; V,
119-131.

		Minder pikant, aber in seinem Verlaufe von höchstem Interesse
für das Publikum war der Prozeß gegen Le Bel. Antoine Le Bel war
erster Sekretär des Ober-Intendanten des Grafen d'Artois, Radix de
Sainte-Foix. Als nun Ende 1778 der junge Prinz in Folge seiner
Verschwendung und der liederlichen Verwaltung seiner
Angelegenheiten vor dem Bankerotte stand, glaubten die eigentlichen
Urheber der drohenden Katastrophe, Bastard, der Kanzler des Hauses
d'Artois, und der Intendant Sainte-Foix, sich nicht besser
rechtfertigen zu können, als indem sie Le Bel der Fälschung und der
Unterschlagung beschuldigten. Der unglückliche Sekretär wurde daher
in der Nacht vom 15. zum 16. Dezember 1778 in die Bastille geführt
und der Prozeß gegen ihn anhängig gemacht, in dessen Verlaufe
[bookmark: page468]er
am 30. April 1779 nach der Conciergerie gebracht ward. Um sich zu
rechtfertigen, konnte Le Bel nicht umhin, seine Vorgesetzten
anzuschuldigen und die Unterschleife Bastards und Sainte-Foix's
aufzudecken. Dies gelang ihm so vollständig, daß er zwar nicht
freigesprochen, weil sonst der Graf d'Artois ihm Schadenersatz
hätte leisten müssen, aber doch von der Anklage entbunden wurde,
während das Parlament sich anschickte, gegen Bastard und
Sainte-Foix das Verfahren einzuleiten. Der erstere, dem seine Ehre
doch lieber war als sein Leben, entzog sich dem Prozesse durch den
Tod, indem er sich im Januar 1781 vergiftete; Sainte-Foix dagegen
gab seine Ehre dran und erschien knieend vor dem Gerichtshofe, um
den Gnadenbrief des Königs zu überreichen, der das Verfahren gegen
ihn niederschlug. Der Prozeß endete erst am 30. Juli 1781 mit der
Freilassung Le Bels. Charpentier
V, 101-119.

		*

	
		
		GG.

Die Affaire Condé.

		Da wir die Memoiren Sullys nicht haben vergleichen können,
müssen wir uns hier auf die Mitteilung dessen beschränken, was
Berville-Barrière zu dieser Note Linguets bemerkt haben.

		»Die betreffenden Worte,« heißt es bei ihnen, »sind von Linguet
ziemlich genau angeführt worden, die Thatsachen aber sind durchaus
andere. Die Leidenschaft Heinrichs IV. für Fräulein de Montmorency,
die er seinem Neffen, dem Prinzen Condé, zur Frau gegeben hatte,
wurde von Tag zu Tag heftiger und offenkundiger. Bei einer
Zusammenkunft mit Sully hatte der Prinz diesem Minister eröffnet,
daß er die Absicht hege, Frankreich zu [bookmark: page469]verlassen. Sully teilte
dies dem König mit, dieser aber wollte dem keinen Glauben schenken.
Nach der Flucht des Prinzen, der so zu sagen seine Frau entführte,
ließ der König noch um elf Uhr abends Sully aus dem Arsenale zu
sich rufen.

		»Ich komme im Louvre an,« erzählt Sully, »und finde den König im
Zimmer der Königin mit gesenktem Kopfe und auf dem Rücken
verschränkten Armen auf- und abgehen. Außerdem waren bei der
Königin noch die Herren de Sillery, de Villeroy, de Gèvres, de la
Force, la Varenne und einige andere anwesend, die an der Wand
lehnten, aber so weit voneinander entfernt standen, daß sie nicht
leise miteinander sprechen konnten. ›Nun, da haben wir's,‹ sagte
Heinrich, indem er mich, so wie ich eintrat, bei der Hand nahm,
›unser Neffe ist davongegangen und hat alles mitgenommen. Was sagen
Sie dazu?‹ – ›Sire,‹ erwiderte ich, ›weiter nichts, als daß mich
das durchaus nicht überrascht, und daß ich, seitdem er im Arsenal
mit mir gesprochen hatte, immer auf diese Flucht gefaßt war, die
Sie verhindert haben würden, wenn Sie mir hätten Glauben schenken
wollen.‹«

		»Das sind ohne jeden Zweifel die Worte, auf welche die Note
Linguets Bezug nimmt, wie man indessen sieht, sagte Sully mit
diesen Worten keineswegs: Ich würde Ihnen den Burschen in die
Bastille gesteckt haben, wo ich Ihnen schon für ihn gutgesagt haben
würde. Das Wort Bastille mehr oder weniger in einem
Satze ändert den Sinn und den Ton desselben ganz beträchtlich.
Linguet, der diese Stelle in den von de L'Ecluse zurecht gestutzten
Memoiren Sullys gelesen hatte, hätte gleicher Weise auch das lesen
und behalten sollen, was in diesen Denkwürdigkeiten noch außerdem
über diese Affaire vorkommt. Dann würde er gesehen haben, daß Sully
eine ›unendliche Bekümmernis‹ ( peine
infinie) über die Liebe des Königs zur Prinzessin Condé an
den Tag legte, und [bookmark: page470]daß er in Voraussicht der Folgen dieser
Heirat, des wütenden Zornes eines Gatten und des Grolles einer
beschimpften Familie alle Mittel angewandt hatte, Heinrich IV. zu
einer Willensänderung zu bewegen. ›Ich bat, ich argumentierte, ich
warf mich Heinrich zu Füßen, ich belästigte ihn nicht bloß, ich
langweilte, ich verfolgte ihn – die verhängnisvolle Heirat wurde
nichtsdestoweniger geschlossen.‹«

		»Das ist sicher nicht die Sprache eines Schmeichlers, der gleich
bereit ist, den Neigungen des Fürsten, dem er als Minister dient,
entgegenzukommen. Der Freund Heinrichs IV. war stets der strenge
Kritiker und niemals der Vertraute der Ausschweifungen des Königs.
Wenn er geraten hatte, den Prinzen Condé in Frankreich
festzuhalten, so war dies augenscheinlich geschehen, weil er als
Staatsmann die Folgen seines Fehlers erwog und fühlte, von welcher
Wichtigkeit es war, daß nicht der erste Prinz von Geblüt im
Auslande ein Asyl suche.« Berville-Barrière , p. 228.

		Wie bemerkt, können wir in diesem Falle kein Urteil abgeben, nur
scheint uns, daß Linguets Irrtum auch nach der obigen Darstellung
sehr entschuldbar ist. Sully hatte geraten, den Prinzen in
Frankreich »festzuhalten« ( retenir)
– was war natürlicher, als daß Linguet, dessen ganze Gedanken in
diesen Kreis gebannt waren, auf die Meinung verfiel, dieser Rat
hätte durch eine Einsperrung in die Bastille zur That werden
sollen? Übrigens wäre dies auch fast das einzige Mittel gewesen,
wenn der König nicht auf seine Absichten hätte verzichten und den
Prinzen trotzdem hätte behalten wollen.

		*

		[bookmark: page471]

	
		
		HH.

Zwei Briefe Linguets.

		(Vgl. Charpentier
VII, 121-126.)

		Die beiden nachstehend wiedergegebenen Briefe wurden von Linguet
aus der Bastille der erste an den Kommissar des Schlosses Chenon,
der andere, wie wir vermuten, an den königlichen Hausminister de la
Vrillière geschrieben. Beide wurden in der Bastille vorgefunden,
sind also, nicht an ihre Adressen gelangt.

		Das Schreiben an Chenon hat folgenden Wortlaut:

		» Bastille, 19. September 1781.

		»Sie sind von dem Minister beauftragt, mein Herr, mich zu
besuchen und mir den einzigen Schimmer von Erleichterung zu
verschaffen, den ich empfangen habe, seitdem ich mich hier befinde.
Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, daß Sie sich nicht weigern
werden, mein Dollmetscher bei ihm zu sein und die Stelle einer
Audienz zu vertreten, die er mir seit mehr als sechs Monaten
erbarmungslos verweigert.

		»Ganz ebenso lange habe ich nicht die Ehre gehabt, Herrn Le Noir
bei mir zu sehen: woher mag diese Vernachlässigung von seiner Seite
rühren? Ich habe ihm unverdächtige Zeichen meiner Anhänglichkeit an
ihn gegeben und bin zu Anfang mit Güte und Teilnahme von ihm
aufgenommen worden. Hat man mich bei ihm verleumdet? Ich vermute
es, aber ich bin sicher, keinen Anlaß dazu gegeben zu haben.

		»Sein gegenwärtiges Verfahren gegen mich ist um so
niederdrückender, je weniger ich darauf gefaßt sein konnte. In den
letzten Tagen des Januar hat er sich der Mühe unterzogen, mich zu
besuchen und mir anzuzeigen, daß er die Gemüter in Bezug auf mich
besänftigt gefunden habe: er berechtigte mich zu Hoffnungen, deren
Erfüllung ihm [bookmark: page472]nahe schien; und schon im Dezember hatte er
mir versprochen, daß ich Herrn Le Quesne sehen würde, sobald
derselbe von Brüssel zurück wäre.

		»Seit jener Zeit sind indessen meine Fesseln nur schwerer
anstatt leichter geworden. Ich habe Herrn Le Quesne nicht zu sehen
bekommen, und Herr Le Noir hat sich vollständig von mir
zurückgezogen. Woher mag diese unbegreifliche Veränderung rühren?
Hatte man den Polizei-Direktor getäuscht, als er mir jene
Versprechungen machte und jene Hoffnungen bei mir erweckte?
Täuschte er mich? Das eine ist so wenig möglich wie das andere.
Thatsache ist jedoch, daß jene Versprechungen nicht gehalten, noch
jene Hoffnungen verwirklicht worden sind.

		»Werde ich nicht endlich genau erfahren, welches Verbrechen man
mir zum Vorwurf macht? Man hat über diesen Punkt noch nichts zu mir
dringen lassen. Im Anfang war von dem Briefe an den Herrn Marschall
de Duras die Rede, aber das ist acht Monate her, und Herr Le Noir
hat eingeräumt, daß dieser Fehler gesühnt und mehr als gesühnt war.
Um was handelt es sich denn nun jetzt? Alles, was vor meiner
Rückkehr aus England geschehen ist, darf ich doch für ausgelöscht
halten:

		»Zunächst durch diese Rückkehr selbst und das freiwillige Opfer,
das ich damit der Liebe zum Vaterlande brachte, indem ich Vorteile
ausschlug, die im höchsten Grade geeignet waren, einen weniger
gutgesinnten Franzosen in Versuchung zu führen,

		»Sodann durch das Vertrauen, das ich zur Großmut des Ministers
hegte,

		»Und endlich durch die ausdrückliche Versicherung, die der Herr
Graf de Vergennes mir im Namen des Herrn Grafen de Maurepas gegeben
hat, daß alles vergessen sei. Was hat man mir nun seit jener Zeit
vorzuwerfen?

		»Die Annalen? Aber niemand weiß besser als Herr Le Noir, welche
feierliche Genehmigung denselben von der [bookmark: page473]Regierung erteilt worden
ist. Man hat es für angebracht gehalten, die Nr. 59 und 60 zu
konfiszieren – ich habe sie nicht verteilt. Ohne die Nachdrucker
würden sie nicht bekannt geworden sein.

		»Überdies: in welchem Werke des gegenwärtigen Jahrhunderts
werden die Sitten besser respektiert, die wahrhafte Philosophie
ehrenvoller dargestellt, die Gesetze und die Autorität des Königs
kühner verteidigt und die Ehre des französischen Namens eifriger
verfochten? Und was ist der Lohn dafür? Das Gefängnis!

		»Wenn ich Brüssel nicht verlassen hätte, würden sie heute noch
ausgegeben werden. Wie kann man mir nun ein so grausam bestraftes
Verbrechen aus einer Schrift machen, die noch immer dem Gesetz
gemäß sein und noch immer mit gesetzlicher Genehmigung verbreitet
werden würde, wenn ich dem Worte des Ministers und der
Gerechtigkeit der Regierung mißtraut hätte?

		»Endlich aber, wenn ich auch annehme, daß mannigfache
Rücksichten diese Erwägungen in den Hintergrund gedrängt haben und
man sich für verpflichtet gehalten hat, mich die Annalen büßen zu
lassen, so muß diese Buße doch wenigstens, was die Härte anlangt,
ein bestimmtes Maß, und was die Dauer anlangt, eine bestimmte
Grenze haben. Ich bin nun ein ganzes Jahr in Haft, und in was für
einer Haft! Wenn ich angeklagt wäre, Frankreich seinen Feinden
haben überliefern zu wollen, die Vernichtung der königlichen
Familie geplant zu haben u. s. w., so könnte ich nicht härter
gehalten werden, ja, meine Gefangenschaft würde sogar minder hart
sein, denn man würde mir Verteidiger und Richter geben, ich würde
die mir aufgebürdeten Verbrechen kennen, ich würde meine
Verteidigung führen dürfen und würde weder die Verfügung noch das
Eigentumsrecht an meinem Vermögen verlieren: hier aber verliere ich
sicherlich ohne schwere Schuld, ohne Anklage, ohne Prozeß alles.
Gesundheit, Vermögen, Talent, alles fühle [bookmark: page474]ich sich verflüchtigen:
welche grausamere Konfiskation könnte denn wegen erwiesener Frevel
schlimmster Art verhängt werden?

		»Wird Herr Le Noir das niemals bedenken und zu bedenken geben?
Er läßt mir die Gerechtigkeit widerfahren, anzuerkennen, daß mein
Herz gut sei, und überzeugt zu sein, daß man mich mit Güte zu allem
bringen könne: er hat gute Beweise dafür bei der Hand. Aber wie
behandelt man mich? Ich kenne mein Vaterland nur erst von seiner
rauhen Seite.

		»Ich verlange Herrn Le Quesne zu sehen. Meine täglich zunehmende
Schwäche nötigt mich, an die Aufsetzung eines Testaments zu denken.
Er allein hat den Schlüssel zu meinem kärglichen Vermögen, er
allein kann die Trümmer desselben zusammenlesen: aber um ihm
Kenntnis davon zu geben und ihn dazu anzuleiten, muß ich ihn
sehen.

		»Sie werden mir erwidern, daß dem die Hausordnung entgegenstehe.
Ei! mein Herr, niemand weiß das Gegenteil besser als Sie und Herr
Le Noir.

		»Das ist die Bitte, mein Herr, die ich Sie dem Polizei-Direktor
vorzulegen ersuche, und der Sie alles hinzufügen mögen, was Ihr
Gefühl und Ihre Freundschaft Ihnen eingiebt. Ich hoffe, er wird
sich mit Ihnen über diese Angelegenheit auseinander zu setzen
belieben und Ihnen gestatten, mir seine Antwort zu überbringen.

		»Ich bin u. s. w.

		Gezeichnet: Linguet.«

		Der zweite Brief ist ohne Datum und Adresse. Aus dem Inhalte
ergiebt sich indessen, daß er wenige Tage nach der Geburt des
Dauphin (27. Oktober 1781) geschrieben sein muß und aller
Wahrscheinlichkeit nach an den Minister des königlichen Hauses,
Herrn de la Vrillière, gerichtet war. Der Wortlaut dieses Billets
ist folgender:

		»Gnädiger Herr,

		»Wie man mir versichert, weiß niemand, wo ich mich [bookmark: page475]befinde,
und es kostet mir keine Mühe, das zu glauben. Der König indessen,
Sie und ich, wir wissen um dies Geheimnis: Sie werden daher über
die beiliegenden Verse nicht erstaunt sein.

		»Ich bitte Sie inständig, dieselben Sr. Majestät mit den
Gelübden des vielleicht unbesonnensten, aber auch ergebensten und
unglücklichsten seiner Unterthanen zu Füßen legen zu wollen.

		»Der Augenblick ist günstig, um eine Gnade zu erlangen, und der
Rest meiner Tage soll dazu verwandt werden, die Gewährung derselben
zu rechtfertigen.

		»Ich bin u. s. w.

		Gezeichnet: Linguet.«

		Das beigelegte Gedicht mit der Überschrift Au Roi lautete:

		J'apprends de ces canons qui
roulent sur ma tête,

En ébranlant tout mon plancher,

Que la reine vient d'accoucher

Qu'un dauphin nouveau né met le royaume en fête.

Louis, c'est le temps du pardon:

Permets, pour te fléchir, que j'implore le nom

Du gage précieux qui grossit ta famille.

De montrer du plaisir mon coeur français pétille:

Mais en sonscience peut-on

Se réjouir à la Bastille?

		*

	
		
		II.

Constantin de Renneville.

		René Augustin Constantin de Renneville war um 1659 zu Caën in
der Normandie geboren. Nachdem er gleich seinen elf Brüdern, von
denen sieben auf den verschiedenen Schlachtfeldern der Kriege
Ludwigs XIV. blieben, Offiziersdienste gethan hatte, wurde er zu
verschiedenen [bookmark: page476]Malen als geheimer diplomatischer Agent ins
Ausland geschickt. I. J. 1699 ließ er sich in Holland nieder,
kehrte aber im Januar 1702 nach Frankreich zurück und suchte sich
an den Minister des Äußern, Torcy, heranzudrängen. Dieser aber, der
ihn als Spion in Holland zu benutzen gedachte, schöpfte Verdacht
gegen seine Treue und ließ ihn am 16. Mai 1702 in die Bastille
bringen. In einem Rapporte d'Argensons vom Jahre 1709 heißt es von
ihm: »Constantin, 50 Jahr alt, aus Angers gebürtig. [bookmark: text253]F253 Er
hatte sich mit seiner Familie nach Holland zurückgezogen, wie er
angiebt, auf Befehl des Hofes, war dann aber ohne Paß in das Reich
zurückgekehrt. Er räumt ein, Spion der General-Staaten gewesen zu
sein, versichert aber zugleich, daß dies mit Wissen der Herren
Minister geschehen sei, was indessen den Verdacht nicht mindert,
den man gegen ihn gefaßt hatte. Von einer schweren Krankheit, in
die er verfallen war, hat er sich wieder erholt.« ( Ravaisson X, 472). Um Renneville oder Constantin,
wie er in der Bastille genannt wurde, zu charakterisieren, genügt
die Bemerkung, daß er sogar in der Bastille seine Spionendienste
anbot und seine Mitgefangenen denuncierte. Den Beweis liefern
folgende, bei Ravaisson abgedruckte Aktenstücke.

		Torcy an Saint-Mars.

		»Ich habe Ihr Schreiben bezüglich der Vorschläge des Herrn
Constantin empfangen. Es ist wenig auf seine Worte zu bauen, und da
ich von der Nutzlosigkeit der Entdeckungen, die er zum Besten des
Dienstes des Königs machen will, überzeugt bin, so ist es nicht
angebracht, sich mit ihm deswegen einzulassen.

		»Versailles, 27. Februar 1703.

		( Ravaisson X,
461.) [bookmark: page477]

		Randbemerkung d'Argensons zu einem Berichte über
den Gefangenen Antoine Sorel.

		»Dieser Bericht ist mir seitens des Constantin, seines
[bookmark: text254]F254 Stuben-Kameraden,
durch Herrn du Jonca zugegangen.

		»7. Februar 1704.« ( Ravaisson X,
417).

		Dieser Dienstleistungen zu gedenken, hat Renneville sich
weislich gehütet, als er nach seiner am 16. Juni 1713 erfolgten
Entlassung die Geschichte seiner Gefangenschaft schrieb.

		Man findet in der Regel bei Erwähnung Rennevilles angegeben,
sein Werk über die Bastille sei 1715 in zwei Bänden
erschienen und habe 1724 eine stark vermehrte Auflage in
fünf Bänden erlebt. Das ist nicht ganz zutreffend. Der erste Band
der Französischen Inquisition erschien allerdings 1716 bei
Etienne Roger in Amsterdam, [bookmark: text255]F255 die folgenden drei aber kamen erst 1719
heraus. »Ich vermeinte,« sagt Renneville selbst zu Anfang des
vierten Bandes, »es bei meinem ersten Bande bewenden zu lassen.
Sehr gewichtige Gründe haben mich über zwei Jahre lang abgehalten,
die Feder anzusetzen. Nachdem aber Ihre Majestät, der König von
Groß-Britannien, im vergangenen Winter zu erkennen gegeben, daß sie
die Fortsetzung meiner Geschichte zu sehen wünschten, so habe ich
mich angeschickt, dem Verlangen Ihrer Majestät Genüge zu thun.
[bookmark: page478]Vom
ersten Tage dieses Jahres 1718 an habe ich den zweiten und den
dritten Band in die Welt zu setzen gewagt. Jetzt befinden wir uns
nun in den ersten Tagen des Juni, und auch dieser vierte ist schon
ziemlich weit fertig.« Dieser vierte Band schließt mit dem Tode des
Gouverneurs Saint-Mars ab (26. September 1708). Mehr scheint
Renneville überhaupt nicht geschrieben zu haben, denn der fünfte
Band der Ausgabe von 1724, der die ganze »starke Vermehrung«
derselben ausmacht, behandelt nicht nur der Schrecken der Bastille
die Schrecken der Glaubens-Inquisition, steht also mit den ersten
vier in gar keinem Zusammenhange, sondern ist auch so nüchtern und
ledern geschrieben, daß er unmöglich Renneville beigelegt werden
kann.

		Was die Glaubwürdigkeit Rennevilles anlangt, so ist dieselbe
vielfach und mit Recht verdächtigt worden. Sein Werk ist im Großen
und Ganzen nur eine umfangreiche Sammlung von Anekdoten, die auf
Hörensagen beruhen und deren Unwahrscheinlichkeit teils von selbst
in die Augen springt, teils aber durch andere authentische Berichte
dargethan wird. Wir führen als Beispiele nur das von Linguet
angezogene Märchen von Molain dem Eisenbrecher und die
Schauergeschichte von der Odiriscol an. Die erstere Anekdote findet
sich im vierten Bande, die letztere in der Vorrede zum ersten Bande
des Rennevilleschen Werkes.

		»Jean Pierre de Molain,« berichtet unser Autor, »genannt
Eisenbrecher ( Brisefer), aus der
Gegend von Castelnaudary ist eine von den wenigen guten, ehrlichen
Häuten, die ich in der Bastille kennen gelernt habe, gutmütig,
redlich, dienstfertig und immer bemüht, seinen Kameraden zu
Gefallen zu leben; ich rede hier aus Erfahrung, indem ich ihn
späterhin genau kennen gelernt habe und mit ihm umgegangen bin.
Sobald er in das Verließ kam und die Thür kaum hinter ihm
geschlossen war, riß er die Kette, die am Fußboden eingelassen war,
aus dem Gemäuer heraus. [bookmark: page479]Diese Kette war über armsdick und
dergestalt vierfach ineinander geschlungen, daß sie dadurch
zugleich stärker und beweglicher wurde. Er hob sie aus dem ungemein
starken Pflaster, in welchem sie befestigt war, heraus und schlug
sie in Stücken, und das in weniger Zeit, als ich hier davon
schreibe. Dann fing er an, mit dieser Kette, obschon sie bei
hundert Pfund wog, gegen die Wand zu schlagen, ganz so leicht, als
ob er nur eine Peitsche in der Hand hätte, was mich zu dem Glauben
brachte, dieser Mensch müsse ein anderer Herkules sein. Dazu sang
er die lustigsten Lieder, die auch einen Heraklit zum Lachen
gebracht haben würden ...

		»Als er hörte, daß Ru [bookmark: text256]F256 den andern Gefangenen im Turm auftrug,
ohne seiner zu gedenken, machte er sich an die Thüren, und ehe eine
halbe Stunde verging, sprengte er sie auf. Es war erstaunlich, denn
er hatte keine andern Werkzeuge als seine Hände, und diese Thüren,
die fast ohne Zwischenraum aufeinander folgten, waren von
Eichenholz, jede fast einen halben Fuß dick, mit Eisenblech
beschlagen und mit doppelten, mehr als armsdicken Riegeln und einem
der allerstärksten Schlösser versehen. Dessenungeachtet mußten sie
weichen, weshalb ich ihn für einen zweiten Simson ansah. In
gleicher Weise verfuhr er mit der Thür an der Treppe zu seinem
Verließe, die stärker war als zwei gewöhnliche, und wurde auch mit
ihr in kurzer Zeit fertig, wonach es ihm leicht gewesen wäre, es
mit allen andern Thüren ebenso zu machen und sie einzustoßen. Er
ließ es indessen dabei bewenden, daß er an die Thür nach dem Hofe
pochte und den Schließer herbeirief. »Ru,« schrie er, »bring mir
eine Suppe und mach die Thüren wieder zu, die der Eisenbrecher
aufgerissen hat. Beeile dich, sage ich dir, oder ich schlage diese
hier auch noch ein.« Endlich kam Ru, aber statt mit dem Mittagessen
mit Ketten, [bookmark: page480]unter deren Gewicht ein gewöhnlicher
Mensch hätte erliegen müssen. Sie wurden von drei oder vier
Soldaten unter entsetzlichem Gerassel herbeigeschleppt. Mehr als
zehn weitere Passions-Büttel begleiteten den Schlosser der
Bastille, der sie dem Eisenbrecher anlegen sollte. Der Major und
der Thorhauptmann aber führten eine dritte Rotte herbei, die mit
Ochsensehnen und Stöcken versehen war. Als Eisenbrecher, den seine
Henker den Lustigen ( grivois)
nannten, diese fürchterliche Eskorte anrücken sah, brach er,
anstatt in Schrecken zu geraten, in eine helle Lache aus ...
»Warum verhaltet Ihr Euch nicht ruhig?« fragte ihn der Major.
»Warum zwingt Ihr uns, Euch zu züchtigen?« – »Ihr laßt mir ja keine
Ruhe,« versetzte der Lustige. »Laßt mich allein in einer Kammer
oder in Gesellschaft vernünftiger Leute, so will ich kein Wort
sagen. So lange ihr mich aber in ein finsteres Loch steckt und mich
drinnen wollt Hungers sterben lassen, werde ich mir Hilfe zu
schaffen suchen – das ist ganz natürlich.«

		»Während er so sprach, hielten ihn zehn Mann von diesen
Menschenquälern auf allen Seiten fest, indessen der Schlosser ihm
an Hals, Händen und Füßen so schwere Eisen anlegte, daß der
stärkste Maulesel darunter hätte zusammenbrechen müssen. Zwei oder
drei andere Schlosser und ebensoviele Zimmerleute setzten die
Thüren wieder in Stand und konnten nicht begreifen, wie ein
einzelner Mensch ohne andere Hilfe als die seiner Hände solche
Thüren hatte einstoßen können, die ihrer Meinung nach einem
Sturmbock hätten widerstehen müssen ...

		»Es war ungefähr 5 Uhr nachmittags, als die Ceremonie des
Kettenanlegens, der Thür-Reparatur und der Wiedereinsperrung
beendet war. Bei der Rückkehr aus dem Verließe Eisenbrechers hörte
ich den Major sagen: ›Er soll die Nacht unten zubringen, bis
unterdessen ein Gewahrsam instand gesetzt ist, in dem er sich weder
rühren, noch seine Streiche ausführen kann.‹ Aber wunderbar, [bookmark: page481]und doch
sicher und gewiß: schon vor 6 Uhr war er bereits abermals aller
seiner Ketten ledig. Diesmal aber sprengte er nicht die Thüren auf,
wie am Mittag, sondern begann sich von innen zu verrammeln. Er
bediente sich jetzt seiner Eisen, um das Mauerwerk des Turmes
loszubrechen, und zog Steine heraus, die drei Männer kaum von der
Stelle wälzen konnten. Die Menge, die er binnen weniger denn vier
Stunden losbrach, ist geradezu unglaublich. Er erschütterte den
ganzen Turm, was die Gefangenen veranlaßte, an die Thüren zu
pochen, um die Schließer von der Gefahr zu benachrichtigen, in der
sie schwebten. Als der nächste, der daher die Gefahr am besten
spürte, schrie ich der Schildwache zu, der Turm würde einfallen:
die Soldaten aber konnten sich das nicht vorstellen und versäumten
daher, dem Unheil vorzubeugen. Da wir sahen, daß unser Schreien
nichts über unsere Tiger vermochte, wandten wir uns an Eisenbrecher
und beschworen ihn sämtlich, so viel Gefangene wir waren, er solle
mit seiner Arbeit aufhören und uns außer Ängsten setzen. Endlich
gab er nach, ersuchte uns aber, folgenden Tags aus dem Turme zu
weichen, denn er wolle ihn von Grund aus umstürzen; er lasse uns
noch den ganzen Tag, um den Gouverneur zu erbitten.

		»Am folgenden Morgen erschienen die Offiziere gleich bei
Tagesanbruch, um uns zu besuchen. Unsere Angst erschien ihnen
lächerlich. Die zerbrochenen Ketten und der erschütterte Turm
galten ihnen für reine Träume. Als sie aber zum Verließ
hinabgingen, dessen Thür sie nicht einmal öffnen konnten – das
mußten sie wohl bleiben lassen, es lagen mehr als zehn Fuder Steine
davor – und durch die Lücken, zu denen sie auf Leitern
hinaufstiegen, die fürchterliche Verwüstung gewahr wurden, legten
sie sich aufs Bitten und flehten den sonderbaren Maurermeister
Eisenbrecher aufs Demütigste an. Aber Ru mochte ihm unter den
entsetzlichsten Flüchen, denn das waren die [bookmark: page482]Beteuerungen nach seiner
Manier, die Versicherung geben, man würde ihn in das beste Gelaß
der Bastille und zu einer Gesellschaft setzen, wie er sie nur immer
verlange, Eisenbrecher wollte ihm keinen Glauben schenken, weil er
ihn schon gar zu oft betrogen habe, als daß noch von Vertrauen
zwischen ihnen die Rede sein könne. Schließlich mußte Herr du Junca
selbst kommen und ihn auf Manneswort, ja bei seiner Ehre
versichern, daß man ihn nicht bloß auf jede Art zufrieden stellen,
sondern daß auch Herr d'Argenson ihm die Freiheit verschaffen
werde, wenn er Kriegsdienste nehmen wolle. Auf diese Zusicherung
hin ergab er sich. Nun war die Frage, wie die Thüren wieder frei zu
machen seien: Eisenbrecher arbeitete ungefähr von acht Uhr morgens,
wo sein Vertrag mit dem Kommandanten geschlossen worden war, bis
fünf Uhr nachmittags, wo die Thür dem Ru wieder überliefert wurde.
Wäre dieser Bedauernswerte, der seit zwei Tagen nur einen kleinen
Laib Brot zu sich genommen hatte, während er so fürchterlich
arbeitete, von einer Ohnmacht überfallen worden, so hätte man ihn
sicherlich Hungers sterben lassen. Er hat mir auch nachgehends
gesagt, während er die Steine, die vor der Thür lagen, weggeräumt
habe, seien ihm etliche Male die Kräfte ausgegangen. Endlich wurde
der Platz geräumt, der jetzt, wie seiner Zeit Rhodus, als die
Malteser es den Türken übergaben, nur noch ein Schutthaufe war, und
wider Erwarten hielt man Eisenbrecher Wort: er wurde zu Herrn de
Bellevaux [bookmark: text257]F257 in ein sehr schönes Gelaß gesetzt. Ru
ließ mich noch am selben Tage in das Verließ hinuntergehen, um die
schöne Wirtschaft anzusehen, die Eisenbrecher darin angerichtet
hatte. Er hatte den Turm an verschiedenen Stellen untergraben, und
das Verließ lag fast bis an die Deckenwölbung voller Steine, unter
denen sich einige von ungeheurer Größe befanden. Sechs Maurer
[bookmark: page483]hatten eine ganze Woche zu thun, um das
wieder aufzumauern, was ein einziger Mensch binnen vier Stunden
losgebrochen hatte.«

		Man vergleiche nun mit dieser Schilderung den Bericht de Latudes
über das Durchbrechen des Rundenwegs: [bookmark: text258]F258 Latude und sein Genosse waren mit schweren
Brechstangen ausgerüstet, sie griffen jeden Stein gleichzeitig an
zwei verschiedenen Stellen an, und dennoch erforderte das
Durchbrechen der 4½ Fuß starken Mauer acht Stunden und wäre
durchaus unmöglich gewesen, wenn nicht im Laufe der Zeit das Wasser
den Mörtel der Mauer ausgelaugt und mürbe gemacht hätte. Renneville
übertreibt also schon hier, wo er sich doch als Augenzeugen
darstellt, auf das Ungeheuerlichste. Noch weit weniger Glauben aber
verdient er da, wo er nur nach Hörensagen berichtet. Man wird dies
aus der nachstehenden Anekdote ersehen.

		»Odricot und seine Frau,« erzählt Renneville, »die Tochter einer
verwitweten Lailly, alle drei aus Irland, wurden im Jahre 1701 in
die Bastille gesetzt. Die Frau Odricots war sehr hübsch, der Abbé
Giraut und Corbé wandten daher alle ihre Geschicklichkeit auf, um
sie zu verführen. Die Folgen wurden bald genug sichtbar, und Ru
diente ihr bei ihrer ersten Niederkunft in der Bastille als
Wehmutter. Da sie aber nicht mit gutem Gewissen behaupten konnte,
wer eigentlich der Vater des Kindes sei, ob Corbé oder der Abbé, so
beschloß der erstere, ihr zu einem zweiten Kinde zu verhelfen,
bezüglich dessen er seiner Vaterschaft gewiß wäre. Um sicher zu
gehen, ergriff er die erforderlichen Maßregeln, so daß der Abbé die
Odricot nicht mehr besuchen konnte, worüber er sich indessen bei
andern weiblichen Gefangenen und bei den Nonnen tröstete, deren
Adonis er war. Die Frau Odricots wurde zum zweitenmale schwanger.
Corbé bewirkte nun ihre Entlassung [bookmark: page484]aus der Bastille und war zugleich
Vater und Pathe des Kindes, das er mit einer Tochter des Saint-Mars
über die Taufe hielt, einer Dame, die ihr Vater nicht mehr sehen
wollte, weil sie selbst von dem Gardehauptmann Molé ein Kind gehabt
hatte, wie der Schließer Bertrand uns versicherte. Odricot, der
Gatte der unglücklichen Verführten, die er seit seiner Einsperrung
niemals hatte sehen dürfen, erfuhr davon, geriet in eine
fürchterliche Wut und schwur, sich an Corbé und Giraut dafür zu
rächen. Um nun zu verhindern, daß er nicht bei Hofe klagbar und
nicht der Wohlthat des zwischen England und Frankreich
abgeschlossenen Friedens teilhaftig würde, ließen seine Henker, um
ihren Verbrechen die Krone aufzusetzen, ihn nach Bicêtre bringen,
wo er für den Rest seiner Tage bleiben wird, wenn nicht ein Wunder
des Himmels oder ein guter Fürst zu seinen Gunsten eintritt.«

		In Wahrheit verhält sich diese herzbrechende Geschichte
folgendermaßen. Der ehrenwerte Cornelius Odiriscol – so lautet der
Name in den Akten – war aktives Mitglied einer Piratenbande, die
bei Saint-Malo die Bemannung eines englischen Kauffahrteischiffes
über Bord geworfen und dann das Fahrzeug in Brest verkauft hatte.
Wie es scheint, ging der Brave seinen Genossen mit dem größern
Teile des Ertrages der Beute durch die Lappen, wurde aber in Paris
von einem dieser Gefährten entdeckt, denunziert und infolge dessen
in die Bastille gebracht. Dort erkrankte er, so daß er an Krücken
gehen mußte, weshalb am 22. September 1711 seine Überführung nach
Charenton stattfand. Aus dem dortigen Hospital wurde er im Jahre
1715 entlassen.

		Odiriscol war am 25. August 1701 in die Bastille eingezogen,
seine Frau und deren Mutter, die Witwe Lally, die in die am 17.
August genannten Jahres gegen ihn erlassene Lettre-de-cachet mit einbegriffen waren, folgten
ihm am 27. September dahin nach, und schon am 30.
November schrieb Pontchartrain an Saint-Mars: » Der
[bookmark: page485]König
erachtet für gut, daß Sie die Sachen, deren die Irländerin für ihre
Niederkunft bedarf, zu dem möglichst billigsten Preise für sie
anschaffen. Sie können nicht besser thun, als wenn Sie Clément
benachrichtigen lassen, der in Ihrer Nachbarschaft wohnt, wenn die
Zeit ihrer Entbindung da ist.« Clément war ein damals sehr
berühmter Geburtshelfer, den der König bei seinen Maitressen zu
Hilfe zu rufen pflegte – jene wenigen Zeilen Pontchartrains reichen
also vollkommen hin, Rennevilles Märchen zu widerlegen. Die
Odiriscol wurde nebst ihrer Mutter durch Lettre-de-cachet vom 31. August 1703
entlassen.

		Dieser Schwächen ungeachtet hat sich für Renneville ein warmer
Verteidiger gefunden, und das kein geringerer als Paul Lacroix in
seinem Buche über die eiserne Maske. »Diese Geschichte der
Bastille,« sagt der berühmte Bibliophile über Rennevilles Werk,
»die gewisse Kritiker mit einer Verachtung behandelt haben, wozu
eine flüchtige und oberflächliche Lektüre nicht berechtigte, ist
sicherlich kein mit lächerlichen Erzählungen gespickter Roman,
sondern dies Werk scheint mir ebenso wahr, ebenso authentisch,
ebenso kostbar für die Geschichte zu sein, als es nur ein unter dem
Einflusse einer tiefen Empfindlichkeit von einem rechtlichen und
religiösen Manne geschriebenes Buch sein kann ...

		»Renneville hatte einen rachsüchtigen, leidenschaftlichen
Charakter, besaß aber auch einen Schatz aufrichtiger Frömmigkeit,
der ihm sein Unglück ertragen half und ihn bei der Dichtung seiner
Gesänge der heiligen Schrift und bei seinen übrigen
religiösen Schriften begeisterte. Man wird sich aus dem
inbrünstigen Ton, in welchem letztere geschrieben sind, leicht
überzeugen, daß Renneville nicht fähig gewesen wäre, unverschämt zu
lügen, während er beständig die Gerechtigkeit Gottes anruft; wenn
man sieht, was er zur Sühne für zwei kleine Gedichte gelitten
[bookmark: page486]hat,
wird man aber auch zugleich die wütende Entrüstung begreifen, die
er gegen seine Henker, namentlich gegen den Gouverneur Bernaville,
an den Tag legt ...

		»Ich sehe daher die Geschichte der Bastille für durchaus
glaubwürdig in all den Punkten an, an denen Renneville mit einem
Bibelspruch im Munde sich selbst als Augenzeugen stellt. Was die
zahlreichen Abenteuer der Gefangenen betrifft, die er während
seiner elfjährigen Haft nach und nach kennen gelernt hat, so giebt
er diese oft romantischen und lächerlichen Erzählungen nicht für
beglaubigte Thatsachen aus: er wiederholt sie, wie er sie gehört
hat, und zuweilen reißt ihn nur die Leidenschaft hin, sich zum
Verteidiger seiner Mitgefangenen Freunde aufzuwerfen.

		»Ein Fälscher, ein Pamphletschmied, würde es nicht gewagt haben,
Georg I., dem König von England, ein Gewebe grober Lügen und
frecher Verleumdungen zu widmen ... Und endlich: ein gemeiner
Verleumder würde sich nicht unterfangen haben, seinen Namen auf das
Titelblatt einer Anklage-Akte der Bastille zu setzen und damit sein
Leben oder wenigstens seine Freiheit zu gefährden.

		»Renneville lief wirklich Gefahr, aufgehoben und für den Rest
seiner Tage in den Schlund dieses Staatsgefängnisses
zurückgeschleudert zu werden. Er wurde sogar in Amsterdam von drei
Raufern angefallen, die ihn indessen nur leicht verwundeten. ›Ich
werde meinen Degen keinen Zollbreit ziehen‹ sagt er in der Vorrede
der zweiten Ausgabe seines Werkes. › Si Deus
pro nobis, quis contra nos? Es ist schön, für die Wahrheit
und das gemeine Wohl zu sterben!‹ Diese Sprache charakterisiert den
Mann.

		»Übrigens weiß man nicht, was seit dem Erscheinen der zweiten
Ausgabe i. J. 1724 aus Renneville geworden ist, und darf vermuten,
daß er das Schicksal Avedicks und Mattiolis hatte und in England,
vielleicht auch in Frankreich, wohin man ihn gern haben wollte,
heimlich verhaftet ward und in der Tiefe jener fürchterlichen
Verließe endete, [bookmark: page487]die er in seinen Annalen der französischen
Inquisition beschrieben hatte.«

		So Lacroix. Man kann ihm, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten,
einräumen, daß Renneville kein unverschämter Lügner ist: allen
seinen Berichten liegt irgend eine beglaubigte Thatsache zu Grunde
– nur ist des Beiwerks immer mehr als der Wahrheit. Die Sonne
Tarascons, die bekanntlich alle Dinge in einem besondern Lichte
zeigt, scheint dem Autor im nebelfeuchten England mehr, als für
sein Werk zuträglich war, auf den Kopf geschienen zu haben. Die
Folge davon ist, daß man der Geschichte der Bastille nur
bezüglich der Punkte Glauben beimessen darf, für die noch
anderweitige Beweise vorliegen, und daß man sich sorgfältig hüten
muß, ihm im Vertrauen auf seine Bibelbelesenheit blindlings zu
folgen.

		*

			[bookmark: foot253]Rennevilles Familie stammte aus dem Anjou.
	[bookmark: foot254]D. h. Sorels. Wir haben dieses Gefangenen
bereits im Abschnitt Y (S. 423) gedacht.
	[bookmark: foot255]Bei der
ungemeinen Seltenheit dieser ersten Ausgabe teilen wir nachstehend
den genauen Titel derselben mit: L'Inquisition Françoise Ou L'Histoire De La Bastille.
Par Mr. Constantin De Renneville. A. Amsterdam, Chez Etienne Roger,
Marchand Libraire. M. D. CC. XV. Als Titelvignette
figurieren zwei auf einem Sockel aufrechtstehende Löwen, die einen
mit einer fünfzackigen Krone gekrönten Schild halten, der als
redendes Wappen einen von Wogen umbrausten Felskegel zeigt. Über
dem Ganzen schwebt ein Spruchband mit den Worten: Fluctus Constantia Frangit, auf dem Sockel steht
die Inschrift Fluctus Violentia
Lustrat. Die Vignetten der deutschen Übersetzungen zeigen
den wogenumbrausten Fels in mannigfacher Umrahmung, als Devise aber
die Worte: Allidor, non
Elidor.
	[bookmark: foot256]Einer der
Schließer, s. S. 404.
	[bookmark: foot257]Dieses Gefangenen ist bereits auf
S. 90 gedacht worden.
	[bookmark: foot258]S. S.
327-328.


	
		
		KK.

Der Mann mit der eisernen Maske.

		Wie selbstverständlich, ist hier nicht der Ort zu einer
ausführlichen Erörterung jenes historischen Rätsels, das unter dem
Namen des Manns mit der eisernen Maske weit über den Kreis
der Geschichtsforscher hinaus bekannt ist. Wir verweisen daher
bezüglich der Einzelheiten auf ein besonderes Werk über diesen
Gegenstand, das demnächst in der Universal-Bibliothek erscheinen
wird, und beschränken uns an dieser Stelle auf einen kurzen
Überblick.

		Der Thatbestand ist folgender.

		Am 8. April 1698 war dem ehemaligen Hüter Fouquets in Pignerol
und derzeitigen Gouverneur der Inseln Sainte-Marguerite und
Saint-Honorat, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, die Stelle eines
Gouverneurs der Bastille übertragen worden. Saint-Mars traf am 18.
September 1698 in der Bastille ein, und Du Junca, der [bookmark: page488]Platzkommandant des Schlosses, verzeichnet
dies Ereignis in seinem Tagebuche mit folgenden Worten:
[bookmark: text259]F259

		»Am Donnerstag, 18. September 1698, nachmittags 3 Uhr, ist Herr
von Saint-Mars, Gouverneur der Bastille, von den Inseln
Sainte-Marguerite und Honorat hier im Schlosse angelangt. Er
führte in einer Sänfte einen alten Gefangenen mit sich, den er in
Pignerol hatte, immer maskiert hält, und dessen Name nicht genannt
wird. Nachdem er ihn beim Verlassen der Sänfte bis zur Nacht in
das erste Zimmer des Turmes La Basinière hatte bringen lassen, habe
ich selbst ihn um 9 Uhr abends mit Herrn von Rosarges, einem der
Offiziere, die der Herr Gouverneur mitgebracht hat, für sich allein
in das dritte Zimmer des Turmes La Bretaudière geführt, das ich
einige Tage zuvor mit allem Gerät hatte ausstatten lassen, indem
ich von Herrn von Saint-Mars Befehl dazu erhalten hatte. Dieser
Gefangene wird von Herrn von Rosarges bedient und gehütet werden,
und wird der Herr Gouverneur ihn beköstigen.«

		Fünf Jahre später trug Du Junca folgenden Vermerk in sein
Tagebuch ein:

		»Am selben Tage, 19. November 1703, ist jener unbekannte,
immer mit einer schwarzen Samtmaske versehene Gefangene, den der
Gouverneur Herr von Saint-Mars bei seiner Ankunft von der Insel
Sainte-Marguerite mitgebracht und schon seit langem in Verwahrung
hatte, gegen 10 Uhr abends, nachdem er gestern nach Beendigung
der Messe etwas unwohl geworden, verstorben, ohne daß er ernstlich
krank gewesen wäre; es konnte nicht anders kommen. Herr Giraut,
unser Hausprediger, hörte ihn gestern Beichte. Vom Tode überrascht,
hat er die Sakramente nicht [bookmark: page489]empfangen, aber unser Hausprediger hat ihn
noch einen Augenblick vor seinem Ableben ermahnt, und ist der so
lange Zeit festgehaltene unbekannte Gefangene am Dienstag, 20.
November, nachmittags 4 Uhr auf dem Friedhofe unseres Kirchspiels
Saint-Paul beerdigt worden. Im Totenregister [image: symbol] hat man ihm einen
Namen beigelegt, der dem Herrn von Rosarges, Major, und Herrn Reil,
Chirurgen, ebenfalls unbekannt war.

		» [image: symbol] Ich
habe seitdem erfahren, daß man ihn im Totenregister Herr von
Marchiel genannt hatte und 40 Livres Beerdigungskosten bezahlt
hat.«

		Die Tagebücher Du Juncas blieben in den Archiven der Bastille
begraben, und daher gingen auch die Angaben, welche Constantin de
Renneville 1715 im ersten Bande seiner Geschichte der
Bastille über einen geheimnisvollen Gefangenen machte,
unbeachtet vorüber.

		»Im Jahre 1705,« [bookmark: text260]F260 erzählt Renneville, »sah
ich einen andern Gefangenen ... dessen Namen ich nie habe
erfahren können. Ru der Schließer aber sagte mir ...
daß er bereits 31 Jahre gefangen säße, und daß Herr von
Saint-Mars ihn von der Insel Sainte-Marguerite mitgebracht
hätte, wo er zu ewigem Gefängnis verurteilt war, weil er als
elf- oder zwölfjähriger Schüler zwei Verse gegen die Jesuiten
gemacht hatte ... Er verließ die Bastille 2 oder 3 Monate
nachdem ich ihn in dem Saale gesehen hatte, in den ich aus Versehen
zu gleicher Zeit mit ihm geführt worden war. Als die Offiziere
mich eintreten sahen, ließen sie ihn schleunigst mir den Rücken
zudrehen, was mich verhinderte, sein Gesicht zu sehen. Er war
ein Mann von mittlerer [bookmark: page490]Größe, aber ziemlich breitschultrig, und
hatte sehr dichtes, krauses, schwarzes Haar, das noch keine Spuren
des Alters zeigte.«

		Schon in der Erzählung Rennevilles oder vielmehr des Schließers
Ru, der natürlich nicht die volle Wahrheit sagen konnte, spielt das
romantische Element eine Rolle, vollständig auf das romantische
Gebiet aber wurde der maskierte Gefangene durch eine bezügliche
Darstellung hinübergezerrt, die Voltaire [bookmark: text261]F261 1745 in den Denkwürdigkeiten zur persischen
Geschichte, einer verkappten Schilderung der Zeit der
Regentschaft, zum Besten gab.

		»Cha-Abas« [Ludwig XIV.], heißt es in jenen Denkwürdigkeiten,
»hatte einen legitimen Sohn, Sephi-Mirza« [der damalige Dauphin
Ludwig], »und einen natürlichen Sohn Giafer« [der Graf von
Vermandois, ein Sprößling der Lavallière]. »Beide waren von
ziemlich gleichem Alter, aber von entgegengesetztem Charakter.
Giafer ließ keine Gelegenheit vorübergehen, ohne die Bemerkung
hinzuwerfen, er beklage die Perser« [Franzosen], »daß sie bestimmt
seien, eines Tages einem Fürsten zu gehorchen, der so geistlos und
so wenig würdig sei, sie zu beherrschen. Cha-Abas, dem dies
Betragen hinterbracht wurde, empfand die Unangemessenheit desselben
im vollen Umfange, aber die Liebe des Vaters siegte über die
Autorität des Gebieters und der sonst so herrische Monarch war
nicht imstande, einem Sohne zu imponieren, der seine Zärtlichkeit
mißbrauchte. Schließlich vergaß Giafer sich eines Tages so weit,
daß er Sephi-Mirza eine Ohrfeige gab. Cha-Abas wird sogleich davon
in Kenntnis gesetzt. Er zittert für den Schuldigen, aber so gern er
sich auch gestellt hätte, als wisse er nichts von diesem Attentate,
erlauben doch die Pflichten gegen seine Krone und das Aufsehn,
welches der [bookmark: page491]Vorfall bei Hofe erregt hatte, ihm nicht,
seiner väterlichen Liebe Gehör zu schenken. Er versammelt also,
nicht ohne Selbstüberwindung, seine innigsten Vertrauten, offenbart
ihnen seinen Schmerz und verlangt ihren Rat. In Anbetracht der
Größe des Verbrechens und den Staatsgesetzen gemäß stimmen alle für
die Todesstrafe. Welcher Schlag für einen liebenden Vater! Da
bemerkt jedoch einer der Minister, dem der Kummer des Gebieters
mehr zu Herzen geht als den übrigen, daß es ein Mittel gebe, Giafer
zu bestrafen, ohne ihm gerade das Leben zu rauben: man müsse ihn
zum Heere schicken, das damals an den Grenzen von Feldran«
[Flandern] »stand; dort müsse gleich nach seiner Ankunft das
Gerücht ausgesprengt werden, er sei von der Pest befallen, um alle
die abzuschrecken und fernzuhalten, die ihn etwa besuchen möchten;
nach einigen Tagen aber solle er für tot ausgegeben und dann,
während vor den Augen des Heeres die seiner Geburt entsprechenden
Leichenfeierlichkeiten abgehalten würden, in größter Stille und bei
Nacht nach dem festen Schlosse der Insel Ormus« [Sainte-Marguerite]
»geschafft werden. Dieser Rat fand die Billigung aller, namentlich
aber des bekümmerten Vaters. Man wählt treue und verschwiegene
Leute zur Leitung des Anschlags aus. Giafer geht mit einem
prächtigen Gefolge zum Heere ab. Dort wird alles ausgeführt, wie es
geplant war, und während man im Lager den Tod des unglücklichen
Prinzen beklagt, wird derselbe auf Schleichwegen nach der Insel
Ormus geführt und dem Kommandanten derselben übergeben, der schon
im voraus von Cha-Abas den Befehl erhalten hatte, seinen Gefangenen
niemandem zu Gesicht kommen zu lassen. Ein einziger Diener, der in
das Geheimnis eingeweiht war, wurde mit dem Prinzen fortgeführt.
Als er aber unterwegs starb, zerfetzten die Anführer der Escorte
sein Gesicht mit Dolchstichen, um ihn unkenntlich zu machen, ließen
den Leichnam, nachdem sie ihn zur größern Vorsicht hatten [bookmark: page492]entkleiden
lassen, auf der Straße liegen und setzten ihren Weg fort. Als
Cha-Abas dem Gouverneur der Insel Ormus zum Lohne für seine Treue
das Gouvernement der Citadelle von Ispahan« [die Bastille von
Paris] » verlieh, wurde Giafer dorthin geschafft. Sowohl auf der
Insel Ormus wie in der Citadelle von Ispahan gebrauchte man die
Vorsicht, Giafer eine Maske anlegen zu lassen, wenn man einer
Krankheit wegen oder aus sonst einer andern Ursache genötigt war,
ihn den Blicken irgend jemands auszusetzen.«

		Dieser Darstellung zufolge wäre also Louis von Bourbon, Graf von
Vermandois und Admiral von Frankreich, der Gefangene des Turmes La
Bertaudière gewesen. Der Graf von Vermandois war am 2. Oktober 1667
geboren, hatte 1669, nach dem Verschwinden des Herzogs von
Beaufort, die Admiralswürde erhalten, erkrankte aber im Lager von
Courtray und starb dort, erst sechzehn Jahre alt, in der Nacht vom
18. zum 19. November 1683 am Nervenfieber. Seine Leiche wurde am
25. desselben Monats in der Kathedrale von Arras beigesetzt. Diese
Thatsachen waren bekannt und wurden auch schon in einem Artikel der
Ordentlichen Bibliothek der europäischen Gelehrten vom Juni
1745 gegen den Verfasser der Geheimen Denkwürdigkeiten zur
persischen Geschichte geltend gemacht, trotzdem aber traten der
ältere Fréron und der Pater Griffet (s. weiter unten) der Hypothese
des Anonymus bei, und noch 1789 wurde dieselbe in zwei kleinen
Flugschriften, der Geschichte eines Königsohnes, welcher
Gefangener in der Bastille war (Paris, Berry) und der
Getreuen Zusammenstellung mehrerer in der Bastille gefundener
Manuskripte, deren eines insbesondere die eiserne Maske
betrifft (Paris, Girardin), von neuem vorgetragen, um dann
allerdings für immer von der Bildfläche zu verschwinden. [bookmark: page493]

		Begreiflicherweise hatte der betreffende Abschnitt der
Geheimen Denkwürdigkeiten ungemeines Aufsehen erregt, noch
aber war niemand auf den Gedanken geraten, dem geheimnisvollen
Gefangenen eine eiserne Maske anzudichten und ihn danach zu
bezeichnen. Das zweifelhafte Verdienst, diese Bezeichnung erfunden
zu haben, gebührt dem Chevalier von Mouhy, einem Freunde und
Berufsgenossen des berüchtigten Chevalier von La Morlière. Mouhy
(geb. 1701, gest. 1784) veröffentlichte 1746 unter dem Titel:
Die eiserne Maske oder die seltsamen Abenteuer des Vaters und
des Sohnes einen elenden Roman, in dessen Einleitung er zur
Rechtfertigung des sonderbaren Titels verschiedene, angeblich der
Geschichte entlehnte Fälle anführte, in denen einzelne Machthaber
gefährliche Nebenbuhler durch Anlegung eiserner Masken
unkenntlich und ungefährlich gemacht hätten. Der Gedanke an die
Anwendung eines derartigen Mittels auch bei dem maskierten
Gefangenen der Geheimen Denkwürdigkeiten lag so nahe, daß
das Publikum ihn sofort aufgriff und den Unglücklichen als den
Mann mit der eisernen Maske zu bezeichnen begann.

		Mouhy erzählt in jener tollen Ausgeburt seiner Phantasie, wie
ein Don Pedro de Christoval, Vice-König von Catalonien, sich
heimlich mit der Schwester seines Königs vermählt, der König aber,
durch Verrat in das Geheimnis eingeweiht, bei Nacht in das
Schlafzimmer der Gatten dringt, um beide maskieren und auf eine
wüste Insel schaffen zu lassen. »Bei seiner Abreise vom Hofe,« sagt
Mouhy wörtlich, »hatte er sich mit zwei Masken versehen, deren
Verschluß so kunstvoll hergestellt war, daß er weder geöffnet noch
je das Gesicht des Maskierten von jemand erblickt werden konnte,
ohne daß man denen, für welche sie bestimmt waren, das Leben hätte
nehmen müssen.« Voltaire machte sich diese Darstellung zu nutze und
dichtete dem Gefangenen eine Gesichtshülle an, »deren Kinnstück
[bookmark: page494]mit
stählernen Springfedern versehen war, die ihm gestatteten, mit der
Maske auf dem Gesicht zu essen.« Leynadier erweiterte dann diese
Beschreibung in seiner um 1850 erschienenen Schauergeschichte
Die eiserne Maske noch um einiges. »Das Gesicht des
Gefangenen,« sagt er, »war mit einer eisernen und mit Springfedern
ausgestatteten Maske bedeckt, die hinten mit einem versiegelten und
so kunstvoll hergestellten Vorlegeschloß versehen war, daß der
Gefangene es nicht öffnen konnte, ohne sich das Leben zu nehmen.«
Die detaillierteste Beschreibung der vermeintlichen eisernen
Gesichtshülle aber verdankt man einem deutschen Anonymus J. O. H.,
der in einer der Illustrierten Chronik der Zeit vom Jahre
1873 einverleibten »Erzählung« Die eiserne Maske folgende
Schilderung zum Besten giebt: »Das Antlitz des Gefangenen war nicht
zu sehen, da derselbe eine schwarze Maske trug, eine Maske von
Eisenblech, die inwendig mit Seide gefüttert, außen mit schwarzem
Samt belegt und übrigens so eingerichtet war, daß der Träger sie
nicht nach Belieben ablegen konnte, denn schmale eiserne Charniere
hielten sie fest am Kopfe, wo sich hinten am Halse im Mechanismus
ein kleines künstliches Schloß befand, zu dem der Gouverneur des
Kastells Sainte-Marguerite den Schlüssel beständig in der Tasche
trug. Der obere Teil der Maske saß unbeweglich fest, die untere
Partie derselben aber war so konstruiert, daß sie der
Kinnladenbewegung freien Spielraum gestattete und sich mit bewegte,
so daß die Larve dem geheimnisvollen Maskenmann beim Essen, Trinken
und Sprechen eben nicht sehr beschwerlich fiel.« Schade, daß dieser
Aufwand an Scharfsinn und Phantasie, um die Konstruktion der
eisernen Vermummung zu erklären, so ganz zwecklos ist, da La Borde
schon 1783 auf Grund der Angaben Linguets die Welt belehrt hat, daß
die Maske nicht aus Eisen, sondern aus Samt gefertigt war, und das
Tagebuch Du Juncas keinen Zweifel über diese Thatsache zuläßt.
[bookmark: page495]

		Die Geheimen Denkwürdigkeiten hatten die Frage bezüglich
des verlarvten Gefangenen angeregt, Voltaires Zeitalter Ludwigs
XIV. machte dieselbe gewissermaßen zu einer brennenden,
umsomehr, da der Autor mit seiner Lösung des Rätsels zurückhielt.
Voltaire verlegte diesmal den Zeitpunkt der Einkerkerung des Manns
mit der Maske auf »einige Monate nach dem Tode des Kardinals
Mazarin,« also in das Jahr 1661, und gab auch das Todesjahr des
Gefangenen richtig an; im übrigen aber beschränkte er sich auf eine
Wiederholung der Angaben der Geheimen Denkwürdigkeiten mit
dem Unterschiede, daß er den Grafen von Vermandois aus dem Spiele
ließ.

		Wie Voltaire sprachen auch Clément in seinen Litterarischen
Neuigkeiten und La Beaumelle in den Bemerkungen über das
Zeitalter Ludwigs XIV. sich nicht näher über die Person des
Gefangenen aus. Der Abbé Lenglet-Dufresnoy dagegen trat 1754 in
seinem Entwurf einer allgemeinen und besondern Geschichte der
französischen Monarchie mit einer neuen Hypothese auf, der
zufolge der Maskierte der Herzog von Beaufort gewesen sei, der
heimlich auf Candia in Haft genommen und von dort nach der Insel
Sainte-Marguerite geschafft worden wäre.

		Der Herzog von Beaufort, wegen seiner Beliebtheit beim niedern
Volke von Paris der König der Hallen genannt, war in
hervorragender Weise an den Unruhen der Fronde beteiligt gewesen,
hatte sich aber 1659 dem König unterworfen und von 1664 ab alle
Expeditionen der französischen Flotte als Admiral geleitet. Als
solcher führte er 1669 auch den Zug nach Candia, fiel aber dort
angeblich am 25. Juni 1669 im Gefecht – angeblich, denn sein
Leichnam ist nie gefunden worden und daher die Sage von seiner
Gefangennahme durch die Türken nicht zur Genüge widerlegt. Wie dem
aber auch sei, auf jeden Fall ist die Annahme Lenglet-Dufresnoys im
höchsten Grade [bookmark: page496]unwahrscheinlich, nicht bloß weil die
heimliche Festnahme eines beliebten Führers inmitten seiner Truppen
als unmöglich betrachtet werden muß, sondern auch weil der Herzog
von Beaufort, geboren 1611, zweiundneunzig Jahre hätte alt werden
müssen, um 1703 in der Bastille sterben zu können. Daher haben auch
nur Lagrange-Chancel in Frérons Litterarischem Jahrbuch vom
Jahre 1759 und der Geschichtschreiber Anquetil in seinem 1789
erschienenen Werke Ludwig XIV., sein Hof und der Regent
diese Hypothese aufrecht zu erhalten versucht. Lagrange-Chancel
berief sich dabei auf das Zeugnis des Herrn von La Motte-Guérin,
der nach Saint-Mars das Kommando über das Staatsgefängnis auf der
Insel Sainte-Marguerite erhalten und dem Satiriker versichert
hatte, der Gefangene sei der Herzog von Beaufort gewesen, während
man von anderer Seite noch den weitern Umstand hervorhob, daß der
Name Marchiali, der dem Gefangenen vom Major Chevalier auf
Blatt 120 des Gefangenenregisters der Bastille beigelegt wird,
durch Umstellung die Worte Hic
Amiral (Das ist der Admiral) ergiebt. Natürlich sind
diese schwachen Stützen nicht imstande gewesen, der in Rede
stehenden Hypothese Halt zu geben.

		Inzwischen war aber bereits eine neue und noch weit gewagtere
aufgetaucht. Der Streithahn Poullain von Saint-Foix veröffentlichte
nämlich 1768 in Frérons Litterarischem Jahrbuch und im
Encyklopädischen Journal zwei Artikel, in denen er
einerseits den Ausführungen seiner Vorgänger eine gründliche Kritik
und Widerlegung angedeihen ließ, andererseits aber selbst mit der
wunderlichen Behauptung auftrat, unter der Maske sei der Herzog von
Monmouth verborgen gewesen.

		Der Herzog von Monmouth war 1649 in Rotterdam geboren und ein
natürlicher Sohn Karls II. von England und seiner Geliebten Lucy
Walters. Nach dem Tode [bookmark: page497]seines Vaters und der Thronbesteigung Jakobs
II. landete er mit geringer Mannschaft in England, um die Krone für
sich in Anspruch zu nehmen. Nach wenigen kleinen Erfolgen aber
wurde er bei Bridgewater geschlagen, auf der Flucht gefangen
genommen und am 15. Juli 1685, morgens 10 Uhr, auf offenem Platze
in London enthauptet. Obgleich die vollgültigsten Beweise für die
thatsächliche Enthauptung des unglücklichen Prätendenten vorliegen,
behauptete Saint-Foix der Geschichte wie der Wahrscheinlichkeit zum
Trotz, Monmouth sei bei der Hinrichtung durch einen Doppelgänger
ersetzt und sodann in aller Heimlichkeit nach Sainte-Marguerite
geschafft worden, um dort als Staatsgefangener verwahrt zu werden.
Er stützte sich dabei hauptsächlich auf eine Mitteilung des
englischen Chirurgen Nelaton, der zufolge der Gefangene das
Französisch mit fremdem Accente sprach, und bei der Hartnäckigkeit,
mit der er seine Hypothese verfocht, gelang es ihm wirklich,
obschon dieselbe keinen zweiten ernstlichen Verteidiger fand, seine
Ansicht eine Zeitlang über Wasser zu halten, bis die spätern
Veröffentlichungen ihre völlige Unzulässigkeit darthaten.

		Bis dahin hatten alle in die Öffentlichkeit gedrungenen Angaben
über die Maske auf bloßem Hörensagen beruht. Im Jahre 1769 aber
teilte der Pater Henri Griffet, der neunzehn Jahre lang (1745-1764)
Beichtvater in der Bastille gewesen war, endlich im dreizehnten
Kapitel seiner Abhandlung über die verschiedenen Beweisführungen
zur Feststellung der historischen Wahrheit Auszüge oder
vielmehr Umschreibungen der oben angeführten Stellen des Du
Juncaschen Tagebuches mit und fügte denselben noch den Totenschein
des Gefangenen hinzu. Dieser Totenschein lautet nach Charpentier,
der 1790 nochmals die Begräbnisliste der St. Paulskirche durchsehen
ließ, in wortgetreuer Übersetzung: [bookmark: page498]

		»Auszug aus den Totenregistern der kgl.
Pfarrkirche St. Pauli zu Paris.

		Im Jahre tausendsiebenhundertdrei, am neunzehnten November, ist
Marchialy, etwa fünfundvierzig Jahre alt, in der Bastille
verschieden, und ist sein Körper am zwanzigsten besagten Monats auf
dem Friedhofe dieser Pfarre in Gegenwart des Herrn Rosarges, Majors
der Bastille, und des Herrn Reilh, Chirurgen der Bastille, die
unterzeichnet haben, beerdigt worden.

		Mit der Urschrift verglichen und ausgehändigt durch uns
unterzeichneten Baccalaureus der Theologie und Vicar von St.
Pauli.

		Paris, am Dienstag, neunten Februar 1790.

		Poitevin.«

		Aber auch diese aktenmäßigen Feststellungen waren zunächst nur
von geringem Nutzen, da sie keinen Anhalt zur Bestimmung des
Zeitpunktes der Einkerkerung Marchiels oder Marchialys boten und
somit der Mutmaßung immer noch den weitesten Spielraum ließen.
Unter diesen Umständen gelang es daher auch dem ehemaligen
Hauptmann Baron von Heiß in Pfalzburg, eine neue Hypothese auf die
Scene zu bringen, die sich unter allen am längsten behauptet und
noch heute ihre Anhänger hat.

		Heiß fand in einer von Jacques Bernard in den Jahren 1685-1687
in Leyden herausgegebenen Zeitschrift Außerordentliche
Nachrichten von verschiedenen Orten unter der Rubrik
Mantua eine Korrespondenz vom August 1687 des Inhalts, daß
der Herzog von Mantua [Karl Ferdinand] seine Hauptstadt an
Frankreich habe verkaufen wollen, sein Sekretär ihn jedoch von
diesem Vorhaben abzubringen gewußt habe; infolge dessen sei jener
Sekretär auf Anstiften des französischen Gesandten am [bookmark: page499]Hofe von
Savoyen, des Marquis von Arcy, gelegentlich einer Jagdpartie in der
Nähe von Turin durch eine Schar Reiter aufgehoben und
vermummt ( déguisé) nach der
Festung Pignerol geschafft worden; da aber Pignerol zu nahe an der
italienischen Grenze liege, so habe man ihn von dort entfernt und
befinde er sich zur Zeit [also im Jahre 1687] auf der Insel
Sainte-Marguerite unter der Obhut des derzeitigen Gouverneurs jener
Insel des Herrn von Saint-Mars.

		Diesen Artikel der Außerordentlichen Nachrichten ließ nun
Heiß 1770 im Encyklopädischen Journal abdrucken und knüpfte
daran die Bemerkung, der ungenannte Sekretär sei der so lange
gesuchte Mann mit der eisernen Maske.

		Trotzdem die Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme auf den ersten
Blick in die Augen springen mußte, da bei einem Gefangenen, von
dessen Verhaftung und Existenz wiederholt in öffentlichen Blättern
und Flugschriften seiner Zeit die Rede gewesen war, eine Vermummung
des Gesichts unmöglich von irgend welchem Nutzen sein konnte, so
wurde die Hypothese des Barons von Heiß doch begierig aufgegriffen,
namentlich nachdem eine Notiz der Leydener Zeitung vom Jahre
1786 ihr das unentbehrliche romantische Gepräge aufgedrückt hatte.
»Man verheißt uns,« besagt die erwähnte Notiz, »höchst merkwürdige
Mitteilungen über den Mann mit der eisernen Maske, die in Turin in
der Bibliothek eines vor kurzem verstorbenen Edelmanns [bookmark: text262]F262
gefunden worden sind, der sie von seinen Vorfahren erhielt. Es geht
daraus hervor, daß jenes berühmte Opfer persönlichen Grolls
Gerolami Magni, [bookmark: page500]Premier-Minister des Herzogs von Mantua
war, der sich sein Unglück dadurch zuzog, daß er das Augsburger
Bündnis gegen Ludwig XIV. anzettelte oder wenigstens viel zum
Zustandekommen desselben beitrug. Es gelang dem Marquis von
Louvois, seinem Gebieter zu Gefallen diesen Minister, der noch in
der Blüte seiner Jahre stand, durch Vermittlung des Gesandten in
Turin entführen zu lassen. Man hob Magni eines Tages auf, als er
auf der Jagd war, und um ihn für immer unkenntlich zu machen, sowie
auch um jeder Reklamation vorzubeugen, kam man auf den Einfall, ihm
eine eiserne Maske anzulegen.«

		Zunächst nahm Louis Dutens 1789 im sechsten Briefe seines
Aufgefangenen Briefwechsels und später nochmals in den
Denkwürdigkeiten eines rastenden Reisenden die Heißsche
Hypothese auf. Da er aber die Gestalt des Mannes mit der Maske
überhaupt für eine Ausgeburt der Phantasie Voltaires ansah, so gab
er auf Grund der Mitteilungen seines Freundes, des Abbé Barthélemy,
völlig der Wahrheit gemäß an, daß der in Rede stehende Sekretär des
Herzogs von Mantua auf der Insel Sainte-Marguerite gestorben sei
und also nicht in die Bastille hatte geführt werden können.

		Der Emigrant Gabriel Senac de Meilhan dagegen gab 1795 im
zweiten Bande seiner Werke philosophischen und literarischen
Inhalts der Heißschen Hypothese eine neue oder richtiger die
alte Wendung. Er gab den wirklichen Namen des entführten Sekretärs,
Ercolo Antonio Mattioli, und ebenso die nähern Umstände
seines Vergehens und seiner Verhaftung an, hielt aber an der
Ansicht fest, daß Mattioli nicht auf Sainte-Marguerite, sondern
erst 1703 in der Bastille gestorben und somit der »alte Gefangene«
des Du Juncaschen Tagebuches und der Marchialy des
Totenscheins sei. Nach ihm vertraten diese Ansicht noch der
preußische Kammerherr Baron Chambrier in einer der kgl. Akademie
der Wissenschaften zu Berlin [bookmark: page501]überreichten Denkschrift vom 26.
November 1795, ferner Roux-Fazillac in seinen durch aktenmäßige
Mitteilungen ausgezeichneten Historisch-kritischen
Untersuchungen über den Mann mit der eisernen Maske (1800), der
Lotterie-Kommissar Reith in Turin, der eine reichhaltige Sammlung
einschläglicher Dokumente zusammenbrachte, in dem 1802 vom Baron
von Serrières veröffentlichten Wahren Schlüssel zur Geschichte
des Mannes mit der eisernen Maske, Delort in seiner 1825
erschienenen Geschichte der Gefangenschaft der Philosophen und
des Manns mit der eisernen Maske, dann 1831 Schlosser und
Bercht im zweiten Bande des Archivs für Geschichte, Depping
in seinem Werke Die administrative Korrespondenz Ludwigs
XIV., Camille Rousset in der Geschichte Louvois', Ranke
im dritten Bande seiner Französischen Geschichte im sechzehnten
und siebzehnten Jahrhundert u. s. w.

		Alle diese Untersuchungen und Darstellungen ergaben im großen
und ganzen Folgendes. Mattioli, ein geborener Bologneser, stand in
Diensten des Herzogs Karl Ferdinand von Mantua, der sich infolge
seines luxuriösen Lebens in fortwährender Geldverlegenheit befand.
Durch französische Emissäre und Spione erhielt Mattioli Kenntnis
von der Absicht Ludwigs XIV., die finanzielle Bedrängnis des
Herzogs zu benutzen und demselben die Festung Casale abzukaufen,
und machte sich gegen klingenden Lohn zum Agenten Frankreichs bei
seinem Gebieter. Nachdem Karl Ferdinand in den Verkauf gewilligt
hatte, wurde Mattioli als Bevollmächtigter nach Paris geschickt und
durch den Abbé von Estrades dem Könige vorgestellt. Am 8. Dezember
1678 wurde der Kaufvertrag in Versailles unterzeichnet und nebst
der Kaufsumme sowie einem »Geschenk« im Betrage von hunderttausend
Livres dem Bevollmächtigten zum Zwecke der Übermittlung an den
Herzog zugestellt. Alle diese Verhandlungen waren in größter [bookmark: page502]Heimlichkeit geführt worden, schon am 1.
Januar 1679 aber kannte die Herzogin von Savoyen alle Einzelheiten
des Vertrags: Mattioli hatte ihr uneingedenk des Geschenks von
hunderttausend Livres das Geheimnis verkauft und verkaufte es in
kürzester Frist noch zweimal, in Mailand und in Venedig; in
gleicher Absicht schrieb er auch an die Kaiserin Eleonore von
Österreich. Durch diese beispiellose Verräterei geriet nun aber der
neuernannte Gesandte am Hofe von Turin, der oben erwähnte Abbé von
Estrades, in eine höchst peinliche Lage, und in leicht
begreiflichem Grolle beschloß er, an dem Urheber der ihm bereits
widerfahrenen und noch bevorstehenden Unannehmlichkeiten ein
Exempel zu statuieren. Noch bevor die königliche Genehmigung zu
diesem Gewaltstreiche eingetroffen war, wurde daher auf sein
Veranstalten Mattioli am 2. Mai 1679 aufgehoben und nach Pignerol
geführt, wo er noch am selben Abend anlangte, und wohin ihm zwei
Tage später sein auf ähnliche Weise eingefangener Diener folgte.
Über das weitere Schicksal des Bolognesers hatte man keine
Nachrichten, und die oben aufgeführten Autoren nahmen daher an, er
sei seinem Hüter Saint-Mars 1681 nach dem Fort Exiles, 1687 nach
der Insel Sainte-Marguerite, 1698 nach der Bastille gefolgt und
dort endlich am 19. November 1703 gestorben: nur unter dieser
Voraussetzung erblickten sie in Mattioli den Mann mit der
Maske.

		Ein neuerer Forscher, Marius Topin, hat nun 1869 in einem
gehaltvollen Werke Der Mann mit der eisernen Maske diese
Voraussetzung durch den Nachweis widerlegt, daß Mattioli
nicht mit Saint-Mars nach dem Fort Exiles gekommen, sondern
vom 2. Mai 1679 bis zu Anfang April 1694 in Pignorol verblieben
ist. Trotz dieses befremdenden Umstands hielt jedoch Topin an der
Hypothese Mattioli fest, da er nichts über den schließlichen
Verbleib des Italieners ermitteln konnte. Erst 1873 ist dem
Stabsoffizier Jung (s. weiter unten) der Nachweis gelungen, [bookmark: page503]daß
Mattioli in aller Wirklichkeit auf Sainte-Marguerite verstorben
ist, wohin er, da Pignerol wegen der Übergabe an Savoyen geräumt
werden mußte, mit seinem Diener geführt worden war. Jung stützt
sich dabei hauptsächlich auf die Depesche des Ministers Barbezieux
an Saint-Mars vom 10. Mai 1694, worin es heißt: »Ich habe Ihren
Brief vom 29. des vergangenen Monats erhalten. Sie können, wie Sie
es vorschlagen, den Diener des verstorbenen Gefangenen in
das gewölbte Gefängnis bringen lassen« ... Da nämlich Mattioli
am 15. oder 16. April auf Sainte-Marguerite eingetroffen war, da
ferner von allen damaligen Gefangenen des Kerkermeisters der
eisernen Maske nur er einen Diener besaß, und da endlich von dieser
Zeit an sein Name nicht mehr in den Berichten vorkommt, so darf mit
der größten Sicherheit angenommen werden, daß er etwa am 27. oder
28. April 1694 im Gefängnis verschieden ist. Damit ist aber der
Hypothese des Baron von Heiß der Boden entzogen.

		Mit Ausnahme des Grafen von Vermandois hatte keine der bis dahin
unter der Maske gesuchten Personen der Familie Ludwigs XIV.
angehört. [bookmark: text263]F263 Im Jahre 1771 aber ließ endlich Voltaire im
Philosophischen Wörterbuch seine bis dahin verhehlte Lösung
des Rätsels durchblicken, und zwar deutete er an, der Mann mit der
eisernen Maske sei ein im Ehebruch erzeugtes Kind Annas von
Österreich gewesen. So ohne jeden Beweis hingeworfen diese Ansicht
auch war, und so wenig die Daten aus dem Leben Annas und des Hüters
der Maske sich mit derselben in Übereinstimmung bringen ließen,
wagten doch der englische Kritiker Quentin Craufurd in seiner
Geschichte der [bookmark: page504]Bastille und der Geschichtsforscher
Millin in einer 1790 der Nationalversammlung vorgelegten
Denkschrift sich zu Aposteln derselben zu machen. Seitdem ist sie
jedoch in der Form, in welcher der Philosoph von Ferney sie bot,
nicht wieder aufgetaucht.

		Dagegen suchten nun einige Schriftsteller, nachdem Voltaire
einmal Anna von Österreich mit der Maske in Verbindung gebracht
hatte, um jeden Preis nach einem Vater für den angeblichen Bastard.
Die Verehrung Buckinghams für Anna war aus den Memoiren ihrer Zeit
zur Genüge bekannt, man schrieb also ohne Bedenken dem englischen
Herzog die Vaterschaft zu. Als Bahnbrecher in dieser Richtung trat
der Marquis von Luchet in seinen Bemerkungen über die eiserne
Maske auf, die 1783 im Journal für Laien erschienen.
Luchet setzte die angebliche Geburt des Manns mit der eisernen
Maske in das Jahr 1626 und berief sich bezüglich seiner Angaben auf
ein Fräulein von Saint-Quentin in Chartres, eine ehemalige Geliebte
des Ministers Barbezieux, von der sich jedoch keine Spur auffinden
ließ, und über deren Aussagen selbst Charpentier sich kein
beglaubigtes Aktenstück zu verschaffen wußte. Denn nach Luchet trat
zunächst Charpentier, der umsichtige und sonst zuverlässige
Verfasser der Enthüllten Bastille, in der neunten Lieferung
seines Werkes für diese Hypothese ein, die dann Regnault-Warin 1804
zur Grundlage seines bekannten Romans machte, dem sogar ein Bildnis
des Manns mit der eisernen Maske beigegeben war. Nachdem aber Dufey
de l'Yonne 1834 in seinen Denkwürdigkeiten über die Bastille
das Luchetsche Märchen in Form einer einfachen Erzählung nochmals
aufgetischt hatte, versank dasselbe endlich ins Meer der
Vergessenheit.

		Nicht besser erging es einer andern Hypothese, die Saint-Mihiel
1791 in einem mit achtunggebietendem Scharfsinn durchgearbeiteten
Werke Der wirkliche sogenannte Mann mit der eisernen Maske
an die [bookmark: page505]Öffentlichkeit brachte. Saint-Mihiel
suchte auf Grund einiger Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte
von Orleans eine geheime Ehe zwischen Anna von Österreich und dem
Kardinal Mazarin nachzuweisen, setzte die angebliche Geburt des
maskierten Gefangenen in die letzten Monate des Jahres 1644 und
ließ denselben kurze Zeit nach dem Ableben Mazarins, also im Jahre
1661, dem Saint-Mars zur Verwahrung übergeben werden. Da nun aber
durchaus kein Grund einzusehen ist, der Ludwig XIV. zur
Einkerkerung eines nachgeborenen Bruders hätte bestimmen
können, so muß bei dem Mangel an jedem Beweise auch diese Mutmaßung
verworfen werden.

		Endlich versuchte auch noch Thümmel seine Phantasie nach dieser
Richtung hin. Im fünften Teile seiner Reise in die mittäglichen
Provinzen von Frankreich machte er den Mann mit der eisernen
Maske zu einem 1636 geborenen, also ältern Bruder Ludwigs XIV. und
gab beiden Personen den Bruder Fiacre von Sainte-Marguerite, einen
Barfüßermönch (geb. 1609, gest. 1684), zum Vater.

		Die letzte Spielart der Annahme, daß der maskierte Gefangene ein
Sohn Annas von Österreich gewesen sei, setzte der Abbé Soulavie in
die Welt. Bevor wir jedoch auf dies Produkt der erhitzten
Einbildungskraft eingehen, haben wir noch nachträglich einiger
Veröffentlichungen zu gedenken, die von wirklichem Werte waren.

		Linguet hatte in seinen Denkwürdigkeiten über die
Bastille die eiserne Maske nicht erwähnt, aber er hatte die von
ihm während seiner Haft gesammelten Nachrichten einem Freunde, dem
Herrn von Laborde, mitgeteilt, der sie noch 1783 in Luchets
Journal für Laien veröffentlichte. Es ergaben sich aus
diesen Mitteilungen folgende Thatsachen:

		»1. Der Gefangene trug keine eiserne, sondern eine Samtmaske,
wenigstens während der Zeit, die er in der Bastille zubrachte.
[bookmark: page506]

		»2. Der Gouverneur selbst bediente ihn und nahm seine schmutzige
Wäsche in Empfang.

		»3. Es war ihm nachdrücklichst verboten, auf dem Gange zur Messe
zu reden und sein Gesicht zu zeigen. Die Invaliden hatten für
diesen Fall Befehl, auf ihn zu schießen; ihre Flinten waren scharf
geladen. Auch bemühte er sich sorglichst, sein Gesicht zu verbergen
und zu schweigen.

		»4. Als er tot war, durchsuchte man und verbrannte man
alles.«

		Weniger wertvoll waren wider Erwarten die Funde, welche die
Erstürmung der Bastille zu Tage förderte. Das große
Gefangenenregister wurde allerdings aufgefunden und nach dem
Stadthause gebracht, doch war das Blatt 120, auf welchem der Mann
mit der eisernen Maske eingetragen sein mußte, herausgeschnitten –
wie sich später herausstellte, auf Befehl des Ministers Amelot, der
1775 alle auf die Maske bezüglichen Dokumente eingefordert hatte.
Indessen gelangte eine Kopie dieses Blattes mit angehängten
Bemerkungen des Majors Chevalier in die Hände Charpentiers, der
diese Abschrift in seiner Enthüllten Bastille zum Abdruck
brachte. Die Zusätze Chevaliers zu den bekannten Angaben über das
Eintreffen und den Tod des unbekannten Gefangenen lauteten:

		» Nota. – Dieser Gefangene ist in
seiner Sänfte von Herrn von Saint-Mars, als derselbe, von den
Inseln Sainte-Marguerite und Honorat kommend, vom Gouvernement der
Bastille Besitz ergriff, in die Bastille gebracht worden, und hatte
er ihn schon in Pignerol. [bookmark: text264]F264

		»Dieser Gefangene wurde vom Herrn Gouverneur mit großer
Auszeichnung behandelt und nur von ihm und dem Herrn von Rosarges,
Major genannten Schlosses, der ihn bediente, besucht. Er ist nur
einige Stunden krank gewesen [bookmark: page507]und wie unversehens gestorben; er wurde
in einem Leichentuch von neuer Leinwand begraben, und ist überhaupt
alles, was sich in seinem Zimmer befand, wie sein ganzes Bett mit
Einschluß der Matratzen, Tisch, Stühle und anderes Zimmergerät
verbrannt, zu Staub und Asche verwandelt und in die Latrinen
geworfen worden; der Rest, wie Silberzeug, Kupfer und Zinn, ist
eingeschmolzen worden.

		»Dieser Gefangene war im dritten Zimmer des Turms Bertodierre
untergebracht, welches Zimmer bis auf die nackten Steine abgekratzt
und abgeschliffen und vom Boden bis zur Decke neu getüncht wurde;
die Thüren, Bekleidungen und Fensterrahmen wurden wie das Übrige
verbrannt. –

		»Es ist dies der berühmte Mann mit der Maske, den niemand je
gesehen ( sçu?) noch gekannt hat.
Gestorben am 19. November 1703, im Alter von fünfundvierzig Jahren
oder so ungefähr, begraben in St. Pauli am folgenden Tage um vier
Uhr nachmittags unter dem Namen Marchiali, in Gegenwart des Herrn
Rosarges, Major genannten Schlosses, und des Herrn Reilhe,
Chirurgen der Bastille, die auf der Totenliste von St. Pauli
unterzeichnet haben. Sein Begräbnis hat vierzig Livres gekostet.
Dieser Gefangene ist fünf Jahre und zweiundsechzig Tage, den Tag
seines Begräbnisses nicht mitgerechnet, in der Bastille
geblieben.«

		Dagegen gab Carra in seinen Historischen und authentischen
Denkwürdigkeiten über die Bastille 1789 zum erstenmale die
richtigen Daten über die Phasen der Gefangenschaft des Unbekannten
an, indem er seiner Berechnung die wichtige Depesche des Ministers
Barbezieux an Saint-Mars vom 13. August 1691 zu Grunde legte: »Ihr
Brief vom 26. vergangenen Monats ist mir zugestellt worden. Wenn
Sie mir etwas von dem Gefangenen zu melden haben, der seit zwanzig
Jahren unter Ihrer Obhut ist, so bitte ich dieselben
Vorsichtsmaßregeln zu gebrauchen, die Sie anwandten, wenn Sie
[bookmark: page508]solche Mitteilungen an Herrn von Louvois
machten.« Auf Grund dieses Aktenstücks setzte Carra im Anschluß an
die ihm ebenfalls bekannten Daten aus dem Leben des Saint-Mars die
Einkerkerung des geheimnisvollen Gefangenen in das Jahr 1671, die
Überführung desselben nach dem Fort Exiles in das Jahr 1681, die
Versetzung nach der Insel Sainte-Marguerite in das Jahr 1687 und
die Übersiedlung nach der Bastille in das Jahr 1698. Freilich ließ
er sich dadurch nicht abhalten, sich zu Gunsten des zu derselben
Zeit auftauchenden Märchens des Abbé Soulavie auszusprechen, das
allerdings auch den sonst so nüchternen Chamfort zu dem Ausspruche
hinriß: »So ist denn dies Geheimnis, das die allgemeine Neugier so
lebhaft anregte, endlich enthüllt!«

		Jean Louis Giraud Soulavie war Sekretär des Herzogs von
Richelieu gewesen. Nach dem Tode des Herzogs fühlte er sich dem
Geiste seiner Zeit gemäß verpflichtet, Memoiren desselben
herauszugeben, und so erschienen denn 1789-1793 die
Denkwürdigkeiten des Marschalls von Richelieu zur Geschichte der
Höfe Ludwigs XIV., der Regentschaft und der Regierung Ludwigs
XV. Im dritten Bande dieser Memoiren brachte Soulavie seine
Hypothese über die eiserne Maske vor, und zwar unter der Form einer
Denkschrift, die der Marschall angeblich durch Fräulein von Valois
dem Regenten abgeschwindelt haben sollte. Dies würdige Seitenstück
zu den abenteuerlichen Ausgeburten der Phantasie des Chevalier von
Mouhy lautet wie folgt:

		»Bericht

über die Geburt und die Erziehung des unglücklichen Prinzen, der
von den Kardinälen Richelieu und Mazarin der Gesellschaft entzogen
und auf Befehl Ludwigs XIV. eingekerkert wurde.

		Verfaßt von dem Erzieher dieses Prinzen auf dem
Sterbebette.

		»Der unglückliche Prinz, den ich erzogen und bis zum Ende meiner
Tage unter meiner Obhut gehabt habe, wurde [bookmark: page509]während des Soupers des Königs
am 5. September 1638 um 8½ Uhr abends geboren. Sein Bruder, der
jetzt regierende König, war um 12 Uhr mittags während des Diners
des Königs geboren worden. Aber so glänzend und prunkvoll die
Geburt des Dauphins war, so traurig und sorglich versteckt war die
seines Bruders, denn der König hatte auf die Mitteilung der
Hebamme, daß die Königin noch ein zweites Kind gebären würde, den
Kanzler von Frankreich, die Hebamme, den ersten Hofprediger, den
Beichtvater und mich in ihrem Zimmer bleiben lassen, damit wir
Zeugen der Vorgänge und seiner Bestimmungen wären, falls ein
zweites Kind geboren würde.

		»Schon seit langem war der König durch Prophezeiungen
benachrichtigt worden, daß seine Frau zwei Söhne zur Welt bringen
würde, denn mehrere Tage zuvor waren Hirten nach Paris gekommen und
hatten die Behauptung aufgestellt, Gott habe ihnen diese Weissagung
eingegeben, so daß in Paris das Gerede ging, es würde das größte
Unglück für den Staat sein, wenn die Königin mit zwei Dauphins
niederkäme, wie es vorhergesagt worden. Der Erzbischof von Paris,
der die Wahrsager zu sich berief, ließ beide, weil das Volk sich
darüber beunruhigte, in Saint-Lazare einsperren, was dem König viel
zu denken gab wegen der Unruhen, die er in seinem Staate zu
befürchten hatte.

		»Sei es, daß die Gestirne den Hirten Kunde gegeben hatten, sei
es, daß die Vorsehung Se. Majestät vor dem Unglück warnen wollte,
das Frankreich treffen konnte – kurzum, die Prophezeiung der Hirten
erfüllte sich.

		»Der Kardinal, den der König durch einen Boten von der
Prophezeiung in Kenntnis gesetzt hatte, hatte geantwortet, daß man
daran denken müsse, daß die Geburt zweier Dauphins keine
Unmöglichkeit wäre, und daß man in diesem Falle den zweiten
sorgfältig verbergen müsse, weil er in Zukunft König werden, um
einer zweiten Ligue [bookmark: page510]Halt zu geben seinen Bruder bekämpfen und
regieren wollen könnte.

		»Der König litt in dieser Ungewißheit, und die Königin, die ein
lautes Geschrei ausstieß, ließ uns eine zweite Niederkunft
fürchten. Wir ließen den König rufen, der in dem Vorgefühle, daß er
Vater zweier Dauphins werden würde, beinahe rücklings zu Boden
gesunken wäre. Er wandte sich an Se. Hochwürden den Bischof von
Meaux, den er gebeten hatte, der Königin beizustehen, mit den
Worten: »Verlassen Sie meine Gemahlin nicht, bis sie entbunden ist.
Ich bin in tödlicher Unruhe darüber.«

		»Gleich darauf rief er uns, den Bischof von Meaux, den Kanzler,
den Herrn Monerat, die Hebamme Frau Peronnette und mich, zusammen
und sagte uns in Gegenwart der Königin, so daß diese es hören
könnte: »Sie haften mit Ihrem Kopfe dafür, wenn Sie die Geburt
eines zweiten Dauphins an die Öffentlichkeit bringen. Es ist mein
Wille, daß seine Geburt zur Vermeidung des Unglücks, das daraus
entspringen könnte, ein Staatsgeheimnis bleibe, da das salische
Gesetz keine Bestimmung für den Fall einer Geburt zweier ältester
Söhne des Königs enthält.«

		»Die Weissagung erfüllte sich, und die Königin genaß während des
Soupers des Königs von einem Dauphin, der noch artiger und zarter
war als der erste, aber unaufhörlich weinte und schrie, als ob er
es bereits bereue, daß er in ein Leben eingetreten sei, in welchem
er später so viele Leiden zu erdulden haben sollte.

		»Der Kanzler setzte das Protokoll über diese wunderbare, in
unserer Geschichte einzig dastehende Geburt auf. Da aber Se.
Majestät dies erste Protokoll nicht für gut erachtete, verbrannte
sie es in unserer Gegenwart und ließ dann noch mehrere Male ein
neues anfertigen, bis sie es nach ihrem Geschmacke fand. Der Herr
Hofprediger versuchte Sr. Majestät vorzustellen, daß sie die Geburt
eines [bookmark: page511]Prinzen nicht verhehlen dürfe, der König aber
erwiderte ihm, daß politische Gründe dafür vorhanden seien.

		»Dann hieß uns der König unsern Eid unterzeichnen. Zuerst
unterzeichnete der Kanzler, sodann der Herr Hofprediger, danach der
Beichtvater der Königin und zuletzt ich. Auch von dem Chirurgen und
der Hebamme, welche die Königin entband, wurde der Eid
unterzeichnet, und dann legte der König das Dokument zu dem
Protokoll, das er mit sich nahm, und von dem ich nie wieder habe
reden hören.

		»Ich erinnere mich noch, daß Se. Majestät sich mit dem Kanzler
über die Eidesformel unterhielt und lange Zeit sehr leise mit ihm
sprach.

		»Danach wurde der Hebamme die Sorge für das letztgeborene Kind
übertragen, und sie hat mir erzählt, daß man ihr, da man stets
besorgte, sie möchte zuviel über dessen Geburt ausplaudern, häufig
mit dem Tode gedroht habe, wenn sie sich einfallen ließe, zu
schwatzen. Sogar uns Zeugen der Geburt dieses Kindes wurde
ausdrücklich verboten, unter uns darüber zu reden, unter welchem
Vorwande es auch sei.

		»Noch hat keiner von uns seinen Eid verletzt, denn Se. Majestät
fürchtete nichts so sehr als den Bürgerkrieg, den die beiden
gleichzeitig geborenen Kinder nach ihrem Hingange erregen konnten.
Später, als der Kardinal sich der Oberaufsicht über die Erziehung
des Kindes bemächtigte, erhielt er den König stets in dieser
Furcht.

		»Der König befahl uns auch, den unglücklichen Prinzen, der eine
Warze oberhalb des linken Ellbogens, einen gelben Flecken auf der
rechten Seite des Halses und aus dem rechten Schenkel eine kleinere
Warze hatte, genau zu betrachten. Er wurde dazu durch die Absicht
bestimmt, im Falle des Ablebens des Erstgeborenen dies Königskind,
das er in unsere Obhut gab, an dessen Stelle treten zu lassen. Zu
diesem Zwecke verlangte er unsere Unterschrift zu dem [bookmark: page512]Protokoll, ließ
es in unserer Gegenwart mit einem kleinen königlichen Handsiegel
versehen, und wir unterzeichneten es nach seinem Befehle.

		»Von den Hirten, die diese Geburt verkündet hatten, habe ich nie
mehr reden hören. Allerdings habe ich mich auch nicht nach ihnen
erkundigt. Der Herr Kardinal, der die Sorge für das geheimnisvolle
Kind übernahm, mag sie vielleicht in ein fremdes Land geschickt
haben.

		»Was die Kinderjahre des zweiten Prinzen anlangt, so behandelte
zunächst die Frau Peronnette ihn wie ein eigenes Kind, das jedoch
für den Bastard irgend eines großen Herrn jener Zeit galt, da es
bei der Pflege, die sie ihm angedeihen ließ, und den Ausgaben, die
sie machte, nicht schwer zu erraten war, daß er ein reiches und
geliebtes, wenn auch verleugntes Kind sei.

		»Als der Prinz ein wenig größer war, ließ der Herr Kardinal
Mazarin, dem nach dem Herrn Kardinal von Richelieu die Erziehung
übertragen wurde, ihn mir zum Unterricht übergeben und erzog ihn
wie ein Königskind, aber im Verborgenen.

		»Die Frau Peronnette setzte mit großer Anhänglichkeit an ihn,
die er in noch höherm Grade erwiderte, ihre Funktionen bei ihm bis
zu ihrem Tode fort. Der Prinz ist in meinem Hause in Burgund mit
all der Sorgfalt unterrichtet worden, die dem Sohne und Bruder
eines Königs gebührt.

		»Während der Unruhen in Frankreich hatte ich häufig
Unterredungen mit der Königin-Mutter, und Ihre Majestät schienen zu
fürchten, daß, wenn je die Geburt dieses Kindes bei Lebzeiten
seines Bruders, des jungen Königs, bekannt würde, einige
Mißvergnügte dies als Vorwand zur Empörung nehmen würden, weil
mehrere Ärzte meinen, daß der letztgeborene von zwei Zwillingen der
zuerst empfangene und folglich von Rechtswegen König ist.

		»Indessen konnte diese Befürchtung die Königin niemals [bookmark: page513]dazu bewegen,
die schriftlichen Beweise für seine Geburt zu vernichten, weil sie
beabsichtigte, im Falle eines Unglücks oder des Todes des jungen
Königs seinen Bruder als Herrscher anerkennen zu lassen, obgleich
sie noch ein anderes Kind hatte. Sie hat mir wiederholt gesagt, daß
sie jene Dokumente sorgfältig in ihrer Kassette aufbewahre.

		»Ich habe dem unglücklichen Prinzen eine Erziehung angedeihen
lassen, wie ich sie für mich selbst wünschte, und die anerkannten
Söhne der Fürsten genießen keine bessere. Alles was ich mir
vorzuwerfen habe, ist das, daß ich den Prinzen wider meinen Willen
ins Unglück gestürzt habe.

		»Man höre, wie.

		»Mit neunzehn Jahren bezeigte er ein eigentümliches Verlangen,
zu erfahren, wer er eigentlich sei, und da er sah, daß ich
entschlossen war, es ihm zu verschweigen, indem ich mich
unerschütterlich zeigte, wenn er mich mit Bitten bestürmte,
beschloß er, fortan seine Neugier zu verhehlen und mich auf den
Glauben zu bringen, als hielte er sich für meinen leiblichen, einer
illegitimen Liebe entsprossenen Sohn. Oft, wenn er mich seinen
Vater nannte und wir allein waren, erklärte ich ihm, daß er sich
täusche. Aber ich bekämpfte dies Gefühl nicht ferner bei ihm, das
er vielleicht nur erkünstelte, um mich zu täuschen. Denn er suchte
nichtsdestoweniger nach Mitteln, um zu erfahren, wer er eigentlich
sei.

		»Zwei Jahre waren verflossen, als eine bedauerliche
Unvorsichtigkeit von meiner Seite, die ich mir mein Lebelang zum
Vorwurf machen werde, ihm verriet, wer er sei. Er wußte, daß der
König mir seit einiger Zeit Boten sandte, und unglücklicherweise
ließ ich die Kassette offen stehen, in der sich die Briefe der
Königin und der Kardinäle befanden. Er las einen Teil und erriet
den andern mit seinem gewöhnlichen Scharfsinn. Später hat er mir
gestanden, daß er mir den bezeichnendsten Brief über seine Geburt
entwendet habe. [bookmark: page514]

		»Ich erinnere mich, daß auf die Freundschaft und Achtung für
mich, in der ich ihn erzogen hatte, ein verdrießliches und barsches
Benehmen folgte. Ich konnte jedoch den Grund dieser Veränderung
anfangs nicht erraten, da es mir niemals einfiel, daß er meine
Kassette durchstöbert haben könnte, und er mir auch niemals die
Mittel hat angeben wollen, die er dazu benutzte. Vielleicht haben
einige Arbeiter ihm dabei geholfen, die er nicht hat nennen wollen,
vielleicht hat er auch andere Mittel gehabt.

		»Eines Tages jedoch beging er die Unvorsichtigkeit, mich um ein
Porträt des Königs Ludwig XIII. und des regierenden Königs zu
bitten. Ich erwiderte ihm, die vorhandenen Porträts seien so
schlecht, daß ich warten wolle, bis ein Künstler bessere
hergestellt hätte, um sie mir dann anzuschaffen.

		»Auf diese Antwort, die ihn nicht befriedigte, folgte die Bitte,
ihn nach Dijon reisen zu lassen. Nachher erfuhr ich, daß er dort
ein Bild des Königs hatte besichtigen und sich dann an den Hof, der
wegen der Hochzeit mit der Infantin in Saint-Jean-de-Luz weilte,
hatte begeben wollen, um sich dort mit seinem Bruder zu vergleichen
und zu sehen, ob er demselben ähnlich sei.

		»Ich hatte Kenntnis von einem Reiseplan von seiner Seite und
verließ ihn nicht mehr.

		»Der junge Prinz war damals schön wie Amor, und Amor hatte ihm
auch zur Erlangung eines Bildnisses seines Bruders die besten
Dienste geleistet. Seit einigen Monaten hatte er an einer jungen
Wirtschafterin im Hause Geschmack gefunden, und er schmeichelte ihr
so sehr und gefiel ihr so gut, daß sie ihm trotz meines Verbotes an
die Dienerschaft, ihm ohne meine Erlaubnis irgend etwas zu geben,
ein Bild des Königs zustellte.

		»Der unglückliche Prinz erkannte ihn, und er konnte das sehr
wohl, da beide sich dergestalt ähnlich sahen, daß ein und dasselbe
Porträt für beide genügt hätte. Dieser [bookmark: page515]Anblick brachte ihn in eine
solche Wut, daß er mit den Worten zu mir stürzte: »Das da ist mein
Bruder! ... Und hier sehen Sie, wer ich bin!« setzte er hinzu,
indem er mir einen Brief des Kardinals Mazarin zeigte, den er mir
entwendet hatte.

		»Das war die Erkennungsscene.

		»Die Furcht, der Prinz möchte entfliehen und sich bei der
Hochzeit des Königs einfinden, erregte bei diesem Ereignis großes
Entsetzen in mir. Ich sandte einen Boten an ihn, um ihn von der
Eröffnung meiner Kassette in Kenntnis zu setzen und um neue
Verhaltungsbefehle zu bitten. Der König ließ mir seine Befehle
durch den Kardinal zugehen, und diese Befehle bestanden darin, daß
wir beide bis auf Weiteres eingeschlossen werden sollten, wobei ihm
zu verstehen gegeben wurde, daß seine Anmaßung die Ursache unseres
gemeinschaftlichen Unglücks wäre.

		»Ich habe mit ihm zusammen in unserm Gefängnis gelitten bis zu
dem Augenblicke, wo ich annehme, daß der überirdische Richter mir
das Urteil zum Verlassen dieser Welt gesprochen hat.

		»In diesem feierlichen Augenblicke kann ich meiner Ruhe und
meinem Zögling eine Art Erklärung nicht versagen, die ihm die
Mittel bieten würde, dem schmählichen Zustand, in welchem er sich
befindet, zu entrinnen, falls der König ohne Kinder sterben sollte.
Kann ein erzwungener Eid zum Schweigen über unglaubliche
Begebenheiten verpflichten, die auf die Nachwelt kommen müssen? Mag
Gott, vor dem ich zu erscheinen im Begriff stehe, mein Richter
sein.«

		Es ist fast unbegreiflich, wie dies verworrene Gemengsel
handgreiflicher Unwahrscheinlichkeiten und offenbarer
Unrichtigkeiten überhaupt ernstliche Beachtung finden konnte, noch
unbegreiflicher aber ist, daß Männer wie Carra (s. oben), Chamfort
in einem 1790 im Französischen [bookmark: page516]Mercur abgedruckten Artikel,
[bookmark: text265]F265 Dulaure 1821
in seiner Geschichte von Paris, Sismondi in seiner
Geschichte der Franzosen, Levasseur 1835 im dritten Bande
der Denkschriften für Alle, Michelet in seiner
Französischen Geschichte u. s. w. sich zu Aposteln dieser
ebenso schlecht erfundenen wie schlecht durchgeführten Fabel machen
konnten. Sehr begreiflich ist es dagegen, daß die Belletristen sich
der ergiebigen Erfindung bemächtigten. Cubières von Palmezeaux
benutzte dieselbe bereits in seiner 1789 erschienenen Reise zur
Bastille, Arnould und Fournier und ebenso Heinrich Zschokke
schrieben danach ihre Trauerspiele Der Mann mit der eisernen
Maske, der ältere Dumas verwob sie in seinen Roman Der
Vicomte von Bragelonne, Letourneur und nach ihm Leynadier
spannen sie zu romantischen Schauergeschichten aus u. s. w. u. s.
w. Wenn man in irgend einem Unterhaltungsblatte auf einen Artikel
mit der Überschrift Die eiserne Maske stößt, darf man
beinahe immer überzeugt sein, es mit einem Nachkömmling der
Soulavie'schen Fabel zu thun zu haben.

		Das Jahr 1789 brachte aber noch eine andere Hypothese in Sicht,
die allerdings erst fünfzig Jahre später ihren wahren Vertreter
fand. Schon Gourville in seinen Denkwürdigkeiten und
Voltaire im Zeitalter Ludwigs XIV. hatten die Vermutung
ausgesprochen, daß der Oberintendant der Finanzen Fouquet nicht
1680 im Gefängnis zu Pignerol gestorben sei. Nun brachte 1789 eine
Flugschrift: Der enthüllte Mann mit der eisernen Maske, nach
einer in den Papieren der Bastille gefundenen Notiz die
Mitteilung, ein Besucher des zerstörten Schlosses habe dort außer
andern Papieren auch eine Karte aufgerafft, die folgendes enthalte:
»Die Nummer 64 389 000 und danach die Notiz: Fouquet, mit [bookmark: page517]einer eisernen
Maske von der Insel Sainte-Marguerite kommend. Dann drei XXX,
und darunter Kersadion.« Diese Mitteilung blieb damals
unbeachtet, im Jahre 1836 aber nahm der Bibliophile Jacob (Paul
Lacroix) die darin ausgesprochene Hypothese wieder auf und
verteidigte sie in einem gehaltvollen und geistreich geschriebenen
Werke, Der Mann mit der eisernen Maske, das 1840 in Paris
erschien. Die Hauptaufgabe Jacobs bestand in dem Nachweise, daß für
das Ableben Fouquets in Pignerol keine hinlänglichen Beweise
vorhanden seien, dieser Nachweis aber ist ihm mißglückt, denn die
Depeschen des Saint-Mars an Louvois und die Antworten des Ministers
lassen keinen Zweifel darüber, daß Fouquet am 23. März 1680 in
Pignerol verschieden ist. Damit aber fallen all die scharfsinnigen
und geistreichen Ausführungen des Bibliophilen in nichts
zusammen.

		Gleich unumstößliche und vernichtende Beweise liegen gegen eine
andere Hypothese vor, die gleichfalls schon um 1790 besprochen
wurde, von ihrem Urheber, dem Chevalier von Taulès, aber erst 1825
in dem Werke Über die eiserne Maske oder Widerlegung des Werkes
des Herrn Roux-Fazillac der Öffentlichkeit übergeben ward.
Taulès glaubte die Lösung des Rätsels in einem Abschnitte der
handschriftlich vorhandenen Memoiren des Marquis von Bonnac
gefunden zu haben, der mehrere Jahre Gesandter in Konstantinopel
gewesen war.

		»Eine der außerordentlichsten Begebenheiten,« erzählt Bonnac,
»die sich während der Gesandtschaft des Herrn von Ferriol zutrugen,
und die hier nicht übergangen werden darf, ist die Entführung
Avediks, des Patriachen der schismatischen Armenier.

		»Dieser Patriarch war ein Todfeind unseres Glaubens und der
Anstifter der grausamen Verfolgung, welche die katholischen
Armenier erduldet hatten. Mit Hilfe des Geldes fanden diese jedoch
Mittel und Wege, ihn ins Exil [bookmark: page518]zu bringen. Als dies auf den Rat des
Jesuitenpaters Braconnier in Konstantinopel und durch Vermittlung
des Paters Tarrillon, gleichfalls eines Jesuiten, der sich in Chios
befand, geschehen war, kamen sie auf den Gedanken, um sich jenes
Mannes für immer zu entledigen, müsse der Beamte, der beauftragt
war, ihn ins Exil zu führen, bewogen werden, auf der Höhe von Chios
eine französische Barke aufzusuchen, die den Patriarchen nach
Frankreich bringen sollte, wo man ihn in ein Gefängnis stecken
würde, aus dem es kein Entrinnen für ihn gäbe. So sonderbar dies
Unternehmen erscheint, wurde es doch durch den Vicekonsul in Chios,
den Sieur Bonnal, sehr gut durchgeführt. Avedik traf in Frankreich
ein und wurde zuerst nach der Insel Sainte-Marguerite und von dort
nach der Bastille geführt, wo er gestorben ist.

		»Da seine Anhänger aber keine Nachricht von ihm bekamen, drangen
sie auf den Beamten ein, der mit seiner Fortführung betraut worden
war, und nachdem der Groß-Vezier ihn hatte foltern lassen, gestand
derselbe, daß Avedik in Chios auf einer französischen Barke
eingeschifft worden wäre. Man schickte nun einen Oberbeamten nach
Chios, um den Konsul zu verhören. Dieser aber verteidigte sich
wacker, und obschon die Sache zu verschiedenen Malen wieder zur
Sprache gebracht wurde, hatte sie doch keine weitern Folgen und
scheint mit der Länge der Zeit völlig eingeschlafen zu sein.«

		So weit Bonnac. Taulès nahm nun an, die Entführung Avediks habe
1698 stattgefunden, der Aufenthalt des Patriarchen auf der Insel
Sainte-Marguerite sei auf wenige Tage beschränkt gewesen, er sei
dann sogleich nach der Bastille geführt worden und dort 1703
gestorben. Dem gegenüber ist aber bereits von Charpentier und in
ausführlichster Weise 1869 von Topin an Hand der Berichte des
Gesandten Ferriol, des Ministers Pontchartrain und des
Oberpolizei-Direktors d'Argenson dargethan worden, daß [bookmark: page519]Avedik erst
1706 nach Frankreich gelangte, daß man ihn zunächst im Kloster
Mont-Saint-Michel gefangen hielt, daß er von dort erst 1709 nach
der Bastille gebracht wurde und erst am 21. Juli 1711 in Paris
starb. Er kann also unmöglich der maskierte Gefangene sein, der am
20. November 1703 auf dem Friedhofe von St. Pauli beerdigt und als
Marchiali in das Totenregister eingetragen wurde.

		Abgesehen von der Ausbildung der Hypothesen Mattioli und Fouquet
trat nach 1790 eine Art Erschöpfung ein. Überdies lehrte die Arbeit
Roux-Fazillacs, daß etwas mehr als bloße Einbildungskraft von nöten
sei, um das Rätsel zu lösen. Der Elsässer Weill im
siebenundzwanzigsten Bande von Michauds allgemeiner
Biographie (1820), der Pfortenser Professor Jacob in Theodor
Mundts Litterarischem Zodiacus (1836) und Louvet in der
Encyklopädie für Laien (1842) beschränkten sich daher auf
eine Übersicht über den Stand der Frage, ohne sich bestimmt für die
eine oder die andere Hypothese auszusprechen. Dasselbe that
Bellecombe in einer, gut geschriebenen Studie, die im Mai 1868 in
der Zeitschrift Der Forscher abgedruckt wurde.

		Erst 1867 und dann nochmals 1869 trat Loiseleur in der
Zeitgenössischen Revue mit einer neuen Mutmaßung auf, die
allerdings auch schon 1785 von Bouche in seiner Abhandlung über
die provençalische Geschichte, damals aber ohne jede Spur einer
Begründung, ausgesprochen worden war. Loiseleur glaubte aus einer
Depesche Louvois' an Saint-Mars vom 20. September 1681 schließen zu
dürfen, daß dem letztern um jene Zeit ein neuer Gefangener
zugegangen sei, von dem jede weitere Spur fehle. Jene Depesche hat
aber inzwischen durch die Nachforschungen Topins und Jungs ihre
Erklärung gefunden, die dahin geht, daß der angebliche neue
Gefangene Nicolas de Catinat war, der sich im September 1681
insgeheim in Pignerol aufhielt, um den erneuerten Versuch der
Besitznahme von Casale zu leiten. [bookmark: page520]

		Schon durch die Werke Roux-Facillacs und Delorts und mehr noch
durch die Arbeit Topins hatte inzwischen das aktenmäßige Material
zur Geschichte der eisernen Maske eine bedeutende Erweiterung
erfahren. Bevor wir daher zu den letzten Lösungsversuchen
übergehen, seien hier die wichtigsten unter jenen Aktenstücken in
chronologischer Ordnung wiedergegeben.

		Am 11. Mai 1681 schrieb Louvois an den Kriegskommissar Duchaunoy
in Pignerol: »Da das Gouvernement von Exiles durch den Tod
des Herrn Herzogs von Lesdiguières erledigt worden, so hat der
König es Herrn von Saint-Mars verliehen, und da Se. Majestät
zwei von den Gefangenen, die unter seiner Obhut stehen, dorthin
versetzt zu sehen wünscht, damit sie dort in derselben Sicherheit
seien wie in Pignerol, so ist es der Wille Sr. Majestät, daß
Sie sich mit besagtem Herrn von Saint-Mars nach Exiles begeben, um
den Zustand der Örtlichkeiten, wo sie untergebracht werden können,
sowie die zur Herstellung einer vollständigen Sicherheit
erforderlichen Reparaturen in Erwägung zu ziehen, über deren Kosten
Sie mir einen Anschlag zugehen lassen wollen, wobei streng
darauf zu achten, daß darin nur von den Quartieren jener beiden
Gefangenen die Rede sein darf, und daß Sie dieselben in keiner
Weise in der Eingabe über den gegenwärtigen Zustand der Wohnung des
Gouverneurs von Exiles oder über die etwa daran erforderlichen
Reparaturen erwähnen dürfen.«

		Vom nächsten Tage (12. Mai 1681) datiert ein ebenfalls auf die
Übersiedlung nach Exiles bezügliches Schreiben Louvois' an
Saint-Mars: »Ich habe dem König Ihren Brief vom 3. dieses Monats
vorgelegt, worauf Se. Majestät ... für gut befunden hat, Ihnen
das durch den Tod des Herzogs von Lesdiguières erledigte
Gouvernement von Exiles zu verleihen, wohin er diejenigen von
den [bookmark: page521]unter
Ihrer Obhut stehenden Gefangenen versetzen zu lassen gedenkt, die
er für wichtig genug hält, um sie keinen andern als Ihren Händen
anzuvertrauen ...

		»Ich beauftrage den Sieur Duchaunoy, mit Ihnen die beiden
Gebäude in Exiles in Augenschein zu nehmen und einen Anschlag über
die Reparaturen zu machen, die für die Unterbringung der beiden
Gefangenen des Unterturms ( tour d'en
bas), die, wie ich glaube, die einzigen sind, welche Se.
Majestät nach Exiles bringen lassen wird, unbedingt notwendig
sind. Senden Sie mir eine Aufstellung über alle Ihnen anvertraute
Gefangene und bemerken Sie mir, so weit Sie Kenntnis davon haben,
am Rande die Gründe, aus welchen sie in Haft genommen worden sind.
Was die beiden Gefangenen des Unterturms anlangt, so brauchen
Sie dieselben nur mit diesem Namen zu bezeichnen, ohne jeden
weitern Zusatz.«

		Louvois an Saint-Mars am 9. Juni 1681: »Es ist der Wille Sr.
Majestät, daß Sie, sobald die Örtlichkeit, die Sie in Exiles zur
sichern Verwahrung der beiden Gefangenen des Unterturms für
geeignet befunden haben, zu deren Aufnahme in Stand gesetzt
ist, dieselben unverzüglich in einer Sänfte aus der
Citadelle von Pignerol wegbringen und unter dem Geleit Ihrer
Compagnie, für deren Marsch die Ordres beiliegen, fortführen
lassen.«

		Saint-Mars an den Abbé von Estrades am 25. Juni 1681: » Ich
werde« [in Exiles] » zwei Amseln zu bewachen haben, die hier
in Pignerol sind und nur die Herren vom Unterturm heißen.
Mattioli wird mit zwei andern Gefangenen hier bleiben« ...

		Am 15. Oktober 1681 waren die beiden wichtigen Gefangenen in
Exiles angelangt und untergebracht.

		Am 23. Dezember 1685 berichtet Saint-Mars an Louvois: [bookmark: page522]» Meine
Gefangenen sind fortwährend krank und in der Kur. Im übrigen
verhalten sie sich sehr ruhig.«

		Am 9. Januar 1686 bemerkt Louvois seinem getreuen Schergen:
»Ihren Brief vom 26. vergangenen Monats habe ich erhalten. Ich
antworte darauf nur, um Ihnen zu sagen, daß Sie mir denjenigen
von Ihren Gefangenen, der von der Wassersucht befallen ist, hätten
namhaft machen sollen.«

		Am 8. Januar 1687 teilt er Saint-Mars mit, daß der König ihn zum
Gouverneur von Sainte-Marguerite ernannt habe und empfiehlt ihm
abermals die größte Sorgfalt in der Bewachung der Gefangenen an,
von denen der eine allerdings nichts mehr von dieser Empfehlung zu
befürchten hatte, wie Louvois' Schreiben vom 13. Januar zeigt:

		» Ich habe Ihren Brief vom 5. dieses Monats erhalten und
daraus ersehen, daß einer von Ihren Gefangenen gestorben ist.
Auf Ihren Wunsch, eine andere Gouverneurstelle zu erhalten, gehe
ich nicht weiter ein, da Sie inzwischen benachrichtigt sind, daß
der König Ihnen ein bedeutenderes Gouvernement mit gesunder Luft
gewährt hat, worüber ich mich mit Ihnen freue des Anteils wegen,
den ich an allem nehme, was Sie betrifft.«

		Einer der beiden Gefangenen war also am 4. Januar 1687
gestorben, Saint-Mars war zum Gouverneur der Insel
Sainte-Marguerite ernannt worden, und es handelte sich nun um die
Übersiedelung des andern »Gefangenen des Unterturms« nach dem
einsamen Eilande.

		Saint-Mars an Louvois am 20. Januar 1687: »Ich werde so
entsprechende Befehle zur Bewachung meines Gefangenen
erteilen, gnädiger Herr, daß ich Ihnen für seine völlige Sicherheit
bürgen und sogar bezüglich der Unterhaltung einstehen kann, denn
ich habe ihn stets verhindert, eine solche mit meinem Lieutenant
anzuknüpfen, dem [bookmark: page523]ich auch untersagt habe, je mit ihm zu reden,
was pünktlich befolgt wird. Wenn ich ihn nach der Insel führe,
würde das sicherste Gefährte, wie ich glaube, eine mit
Wachsleinwand verdeckte Chaise sein, so daß er Luft genug hätte,
ohne daß jemand ihn unterwegs sehen oder mit ihm reden könnte,
nicht einmal die Soldaten, die ich zur Begleitung der Chaise
auswählen werde, welche weniger mißlich sein würde als eine Sänfte,
die oftmals zerbricht.«

		Louvois an Saint-Mars am 26. Januar 1687: »Bezüglich der Art der
Überführung des Gefangenen, überläßt es der König Ihnen, sich der
auf die vorgeschlagene Weise verschlossenen Chaise oder auch jeder
andern zu bedienen, vorausgesetzt daß Sie die Verantwortung dafür
übernehmen.«

		Louvois an Saint-Mars am 6. April 1687: »Es steht dem nichts
entgegen, daß Sie den Chevalier von Chézut das Gefängnis, welches
er inne hat, räumen lassen, um Ihren Gefangenen daran
unterzubringen, bis das Gelaß, welches Sie für ihn herstellen
lassen, zu seiner Aufnahme fertig ist.«

		Saint-Mars an Louvois am 3. Mai 1687 (von der Insel
Sainte-Marguerite aus): »Ich bin am 30. vergangenen Monats hier
angelangt. Ich bin nur zwölf Tage unterwegs geblieben, weil mein
Gefangener krank war, da er, wie er sagte, nicht soviel Luft hatte,
als er wohl gewünscht hätte. Ich kann Ihnen die Versicherung geben,
gnädiger Herr, daß niemand auf der Welt ihn gesehen hat, und daß
infolge der Art und Weise, in der ich ihn während der ganzen Reise
bewacht und transportiert habe, jeder zu erraten sucht, wer mein
Gefangener sein könne.«

		Saint-Mars an Louvois am 8. Januar 1688: » In der ganzen
Provinz hier sagt man, mein [bookmark: page524]Gefangener sei der Herzog von Beaufort; andere
sagen, er sei der Sohn des verstorbenen Cromwell.«

		Barbezieux (Louvois war am 16. Juli 1691 gestorben) an
Saint-Mars am 17. November 1697: »Sie haben bezüglich aller derer,
die Ihrer Obhut anvertraut sind, kein anderes Verfahren zu
beobachten, als beständig über ihre Sicherheit zu wachen, ohne
irgend jemand, sei es, wer es sei, mitzuteilen, was Ihr alter
Gefangener macht.«

		Barbezieux an Saint-Mars am 15. Juni 1698: »... Se. Majestät hat
mit Vergnügen gesehen, daß Sie sich entschlossen haben, nach der
Bastille zu kommen, um die Gouverneurstelle zu übernehmen. Sie
mögen alle Vorbereitungen treffen, damit Sie, sobald ich Ihnen
Nachricht gebe, bereit sind, abzureisen und Ihren alten
Gefangenen in aller Sicherheit mitzunehmen.«

		Barbezieux an Saint-Mars am 19. Juli 1698: »Der König befindet
für gut, daß Sie unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln,
damit er von niemand gesehen noch erkannt werde, mit Ihrem alten
Gefangenen von der Insel Sainte-Marguerite zur Bastille aufbrechen.
Sie können im voraus an Sr. Majestät Lieutenant im Schlosse der
Bastille schreiben, daß er ein Zimmer bereit halte, um diesen
Gefangenen unterbringen zu können.«

		Pontchartrain an Saint-Mars am 3. November 1698: »Der König
befindet für gut, daß Ihr provençalischer Gefangener jedesmal,
wenn Sie es für angebracht halten, beichte und das Abendmahl
empfange.«

		Die mitgeteilten Depeschen stellen es völlig außer Zweifel, daß
1681 zwei Gefangene, die im sogenannten untern Turm oder
Unterturm ( tour d'en bas) der
Citadelle von Pignerol eingekerkert waren, von Saint-Mars unter
ganz besondern Vorsichtsmaßregeln nach Exiles geführt [bookmark: page525]wurden, und daß
der eine von diesen beiden in Exiles am 4. Januar 1687 starb,
während der andere, eben der, aus welchem die Phantasie der Menge
den Mann mit der eisernen Maske gemacht hat, mit seinem
Kerkermeister zunächst nach der Insel Sainte-Marguerite und sodann
nach der Bastille übersiedelte, wo er nach den Aufzeichnungen Du
Juncas am 19. November 1703 verschied und am folgenden Tage unter
dem Namen Marchiel oder Marchialy beerdigt ward.
Dabei lassen jedoch alle jene Befehle und Berichte den Namen, die
persönlichen Verhältnisse und das Verbrechen dieses Unglücklichen
völlig im Dunkeln und somit der Forschung noch viel zu thun übrig.
Und bereits haben auch zwei Koryphäen auf dem Gebiete der
archivalischen Forschung, der Stabsoffizier Th. Jung und der
Bibliothekar François Ravaisson, eine neue Lösung des Rätsels
versucht.

		Jung ist bei seinen Untersuchungen, deren Resultate er 1873 in
einem in jeder Hinsicht wertvollen Werke Die Wahrheit über die
eiserne Maske niedergelegt hat, von dem richtigen Gedanken
ausgegangen, daß Näheres über den geheimnisvollen Gefangenen des
Unterturms in erster Linie durch das Studium aller auf das
Staatsgefängnis in Pignerol bezüglichen Akten und durch die
schärfste Kontrolle über das Woher und Wohin aller dem Saint-Mars
überlieferten Personen zu ermitteln sein müsse. Auf diesem Wege ist
er zu dem Resultate gelangt, daß Saint-Mars während seines
Aufenthaltes in Pignerol vom Januar 1665 bis zum Oktober 1681 im
Ganzen 43 Gefangene in die Citadelle aufnahm, unter denen sich
einer befindet, bei dem alle von der Maske bekannten Einzelheiten
zuzutreffen scheinen. Dieser bemerkenswerte Gefangene war den
weitern Feststellungen Jungs zufolge der lothringer Reiteroberst
Chevalier von Armoises oder Harmoises (Hermoises), der sich aber
auch die Namen La Tour, Marchall, Marechall oder Marcheuille,
Chevalier von Kiffenbach [bookmark: page526]und Louis von Oldendorf beilegte und
jedenfalls einem der gleichnamigen, in Lothringen ansässigen
Adelsgeschlechter entstammte. Der Chevalier von Armoises gehörte
zur großen Zahl jener Abenteurer, die im sechsten und siebenten
Jahrzehnt des siebzehnten Jahrhunderts als Spione, Verschwörer,
Giftmischer und Falschmünzer über Frankreich, England, Holland,
Deutschland, Italien und Spanien verbreitet waren, und deren
Verbindungen, wie die Prozesse Roux von Marsilly, Brinvilliers,
Rohan u. s. w. ergaben, bis in die höchsten Kreise hinaufreichten.
Er war vielgereist, sprach mehrere Sprachen und führte ein ziemlich
üppiges Leben, dessen Kosten er aus Mitteln bestritt, über deren
Herkunft nichts bekannt ist. Zu Ende des Jahres 1672 hielt er sich
in Paris auf, und dort wurde augenscheinlich der Plan zu einem
Attentate gegen Ludwig XIV. entworfen, in den auch hochgestellte
Personen eingeweiht gewesen zu sein scheinen, denn nach der
Verhaftung des Chevaliers, durch welche Le Tellier und Louvois die
Fäden des Komplots in die Hände bekamen, trugen mehrere hohe
Persönlichkeiten plötzlich eine sehr persönliche Stimmung gegen
Vater und Sohn zur Schau. Dieser Umstand macht es auch erklärlich,
weshalb Louvois den Hochverräter nicht vor Gericht stellte, sondern
in sichern Verwahrsam gab: er behielt auf diese Weise immerfort
eine furchtbare Waffe gegen seine Feinde in Händen. Im Dezember
1672 kehrte Harmoises von Paris nach seinem Hauptwohnsitze Brüssel
zurück, um seine Genossen zu sammeln, und brach dann mit ihnen am
27. März 1673 auf, um auf Schleichwegen nach Frankreich
hinüberzukommen. Louvois wurde jedoch von seinen Spionen und
Agenten vortrefflich bedient, und als die Verschwörer in der Nacht
vom 28. zum 29. März bei Péronne über die Somme zu setzen suchten,
wurde ihr Anführer am jenseitigen Ufer von einem im Hinterhalte
liegenden Trupp Soldaten vom Pferde gerissen, gefesselt und nach
Péronne geführt. Von Péronne schaffte man ihn [bookmark: page527]ungesäumt nach Paris und in
die Bastille, wo er mit dem Namen Le Froid bezeichnet worden zu
sein scheint, und ein Jahr später führte man ihn maskiert in einer
verschlossenen Sänfte aus der Bastille nach Pignerol ab, wo er am
10. April 1674 anlangte und im sogenannten Unterturm untergebracht
wurde. Seine weitern Schicksale bis zu seinem Tode in der Bastille
am 19. November 1703 sind bekannt.

		Diese Jungsche Lösung des Rätsels würde unantastbar sein und
jeder weitern Hypothese von vornherein den Boden entziehen, wenn
ausgemacht wäre, erstens daß der Sieur Le Froid der Bastille
identisch ist mit dem in der Nacht des 28. März 1673 bei Péronne
verhafteten Louis von Oldendorf oder Chevalier von Harmoises, und
zweitens daß Saint-Mars während seines Aufenthaltes in Pignerol nur
die von Jung aufgeführten 43 Personen zur Verwahrung überwiesen
erhalten hat. Dies letztere aber scheint noch keineswegs über jeden
Zweifel erhaben und hat Ravaisson Veranlassung gegeben, 1879 in der
Einleitung zum neunten Bande seiner Urkunden der Bastille
eine neue Möglichkeit anzudeuten.

		Ravaisson entdeckte in einer Art Tageskalender des
Marine-Ministeriums eine eigenhändige Notiz Colberts, der zufolge
dieser Minister zu Ende des Jahres 1669 einen Befehl erteilte,
einen Gefangenen unter sicherer Bedeckung von Toulon nach Pignerol
zu schaffen. Da jene Notiz den Eindruck machte, als solle sie dem
Schreiber einzig als mnemotechnisches Hilfsmittel dienen, ohne
einem Dritten Aufschluß zu gewähren, so folgerte Ravaisson nicht
mit Unrecht, daß jener Gefangene von besonderer Wichtigkeit gewesen
und die Geheimhaltung der Angelegenheit durch besondere Umstände
geboten worden sein müsse. Da die Ordre vom Marine-Minister
ausgegangen war, so mußte der Gefangene zur Marine in Beziehung
gestanden haben: Ravaisson setzte daher seine Nachforschungen nach
dieser Richtung hin fort und gelangte dabei zu folgenden
Ergebnissen. [bookmark: page528]Der angeblich am 25. Juni 1669 im Gefecht
erfolgte Tod des Herzogs von Beaufort ist keineswegs sicher
beglaubigt, vielmehr lassen nicht wenige Umstände darauf schließen,
daß der Herzog von den Türken an jenem Tage gefangen genommen
wurde. Andere Umstände lassen nun aber erkennen, daß man von einer
Rückkehr des Herzogs am Hofe nicht sehr erbaut gewesen sein würde,
sondern daß den Leitern der Staatsgeschäfte sein Verschwinden sehr
gelegen kam. Daher suchte und wußte auch das Ministerium jedem
etwaigen Vorschlage der türkischen Regierung bezüglich einer
Auslösung der Gefangenen aus dem Wege zu gehen. Es ist aber sehr
annehmbar, daß ein solcher Vorschlag bereits von dem türkischen
Befehlshaber auf Candia gemacht worden ist, und daß dieser sich
dabei vielleicht eines mit dem Herzog in Gefangenschaft geratenen
Flottenoffiziers als Vermittlers bediente. Dieser Offizier hat von
den in die Pläne des Hofes eingeweihten Nachfolgern Beauforts im
Oberbefehle sehr leicht auf einem Schiffe in Haft genommen und nach
Toulon geschafft werden können, wo dann eine Militär-Eskorte ihn in
Empfang nahm, um ihn nach Pignerol zu bringen. Auch auf die Frage
nach dem Namen jenes Offiziers hat Ravaisson eine Antwort gefunden.
Eine Liste über das Marinepersonal jener Zeit hat ihm Aufschluß
gegeben, daß ein junger Offizier, der die Stelle, eines
Flügeladjutanten bei dem Herzog von Beaufort bekleidete, im Laufe
des Sommers 1669 angeblich an Bord verstorben ist. Dieser Offizier
hieß Keroualze und war ein Bruder der berüchtigten Herzogin von
Portsmouth, der Geliebten Karls II. von England.

		Eine Kritik der beiden zuletzt skizzierten Hypothesen über den
Mann mit der eisernen Maske würde die Grenzen unserer Darstellung
weit überschreiten; wir verweisen in dieser Hinsicht auf unsere
eingangs erwähnte besondere Schrift über diesen Gegenstand. Zum
Schluß nur noch die Bemerkung, daß die Lösung des Rätsels
vielleicht gar [bookmark: page529]nicht dort zu finden ist, wo man sie sucht,
nämlich in den französischen Archiven, sondern daß sie vielleicht
mit den Papieren der Bastille, welche der Pole Dombrowski an
Alexander II. verkaufte, in der Kaiserlichen Bibliothek zu
Petersburg vergraben liegt.

		*

			[bookmark: foot259]Der Original-Text dieser Notizen Du Juncas
ist bereits auf S. 401 mitgeteilt worden.
	[bookmark: foot260]Falls Rennevilles
Erzählung wirklich die eiserne Maske betrifft, so beruht die obige
Jahreszahl entweder auf einem Irrtum des Autors oder auch auf einem
bloßen Druckfehler (1705 für 1703).
	[bookmark: foot261]Wenigstens sprechen alle Umstände dafür, daß Voltaire
und kein anderer der Verfasser des anonym erschienenen Werkes
ist.
	[bookmark: foot262]Dieser Edelmann war der 1782 in Turin verstorbene
Marquis Pancaliès von Prie, unter dessen Papieren sich in der That
eine Darstellung des Falls Mattioli vorgefunden hatte, die damals
von italienischen Blättern veröffentlicht wurde und auch den
Ausführungen Senacs de Meilhan zur Grundlage diente.
	[bookmark: foot263]Wir übergehen hier die
Verdächtigungen, die gegen die Gemahlin Ludwigs XIV., gegen seine
Schwägerin u. s. w. vorgebracht worden sind, und verweisen
bezüglich dieser sowie einer nicht geringen Anzahl anderer
Einzelheiten auf unsere besondere Abhandlung über die eiserne
Maske.
	[bookmark: foot264]Wir übersetzen
wörtlich, so weit das ohne Nachteil für das Verständnis thunlich
ist.
	[bookmark: foot265]Später scheint Chamfort sich jedoch mehr der
Ansicht Saint-Mihiels zugewandt zu haben. Man vergleiche darüber
unser besonderes Werk über die eiserne Maske.


	
		
		LL.

Papier und Tinte in der Bastille.

		Linguet scheint die bogenweise Zuzählung des ihm nötigen Papiers
als eine besondere, ausschließlich gegen ihn verübte Schererei
betrachtet zu haben (vgl. S. 261). In Wirklichkeit beruhte jedoch
dies Verfahren auf einer nur höchst selten umgangenen Bestimmung
der Hausordnung der Bastille.

		Wie man gesehen hat (S. 78 und 189), bedurfte es erst einer
ausdrücklichen Erlaubnis des Polizei-Direktors, ehe der Gefangene
überhaupt schreiben durfte, und diese Erlaubnis wurde, wie
Dumouriez (I, 305) bemerkt, nie vor dem ersten ordentlichen Verhöre
des Gefangenen gewährt. Dumouriez selbst erhielt als Günstling des
Gouverneurs Jumilhac und des Polizei-Direktors Sartines Papier und
Tinte nach seinem Belieben, und ohne daß man über die Verwendung
Rechenschaft von ihm verlangte. Nicht so jedoch die übrigen
Gefangenen. Frau von Staal hatte sich entschlossen, von der ihr
angebotenen Erlaubnis zum Beichten Gebrauch zu machen. »Da ich mir
verschiedene Sachen ins Gedächtnis zu rufen hatte,« erzählt sie (
Mémoires II, 132), »so bat ich den
Gouverneur um Papier, damit ich sie geordnet aufführen könnte und
nicht vergessen möchte. Er erwiderte mir, er ließe nichts in
seinem Hause schreiben, was er nicht auch lese, und nur unter
dieser Bedingung würde er mir das Gewünschte [bookmark: page530]geben. Dieser boshafte
Scherz überzeugte mich vollends von seinem ungemeinen Mißtrauen,
das ich schon früher kennen gelernt hatte, als ich ihn auf den
Knieen angefleht hatte, eigenhändig nach meinem Diktate ein Billet
an Frau von Grieu zu schreiben, um diese der schrecklichen
Ungewißheit über mein Schicksal zu entreißen: er war damals gegen
alle meine Bitten taub gewesen, weil er befürchtete, die einfachen
Worte, die er mit eigener Hand niederschriebe, möchten einen
versteckten Sinn haben.« Wie streng Jourdain de Launay in der That
jede schriftliche Äußerung seiner Gefangenen überwachte, erhellt
aus einem andern Umstande. Herr von Valincourt, ein Freund der
Staal, übersandte derselben allwöchentlich ein offenes Blatt mit
verschiedenen Fragen bezüglich solcher Gegenstände, deren sie
seinem Vermuten nach bedurfte. Dies Blatt hatte, wie Frau von Staal
angiebt (II, 115), einen breiten Rand, »auf dem ich« [sagt sie
wörtlich] »gemäß der Erlaubnis, die er mir zu diesem Zwecke
ausgewirkt hatte, jeden einzelnen Artikel in Gegenwart des
Gouverneurs, der mir das Blatt überbrachte und es Valincourt wieder
zurücksandte, mit Ja oder Nein beantwortete.«

		Später gewährte man der Vertrauten der Herzogin von Maine
allerdings Papier und Tinte, aber unter denselben Bedingungen wie
dem Verfasser der Annalen. »Unser Platz-Kommandant,« erzählt
sie (II, 144), »bat Herrn Le Blanc um die Erlaubnis, mir Tinte und
Papier geben zu dürfen, nur damit ich einfach meine Einfälle
niederkritzeln könnte. Er gab seine Einwilligung dazu unter der
Bedingung, daß die Blätter numeriert würden, und daß ich sie in
derselben Anzahl zurückgäbe. Das beschränkte mich in der Wahl
der Stoffe, die ich hätte behandeln können. Ich wählte einen sehr
ernsten, damit man nichts dagegen einzuwenden fände: es waren
moralische Betrachtungen über einige Stellen des Predigers
Salomonis.«

		Auf ganz dieselbe Weise verfuhr man gegen Fouquet. [bookmark: page531]Der Sekretär
Foucaux erklärte dem Oberintendanten, »er habe dem Herrn
d'Artagnan einen Befehl des Königs zugestellt, ihm [Fouquet] Tinte,
Feder und Papier zu geben unter der Bedingung, daß besagte Gesuche
in ihrer [Foucauxs und Benards] Gegenwart geschrieben würden,«
und die mehrfache Wiederholung dieses Anerbietens beweist, daß
Fouquet die genannten Gegenstände ohne ausdrücklichen Befehl des
Königs nicht erhalten durfte. Vgl. S. 338-339.

		Die Gefangenen wußten sich freilich auf mancherlei Weise zu
helfen. La Porte stellte aus zerriebener Kohle, Asche von
verbranntem Stroh und etwas Salatöl eine Art Tinte her, benutzte
einen zugespitzten Strohhalm als Feder und schrieb aus einem
zufällig in seiner Tasche zurückgebliebenen Fetzen Papier (s. S.
407); de Latude besaß »eine kupferne Feder und etwas eingetrocknete
Tinte« und schrieb auf den Papierstücken, welche die Umhüllung
seines Tabakpäckchens gebildet hatten (s. S. 79); Dumouriez
benutzte den Dorn einer seiner Schuhschnallen, um Notizen an die
Wand seiner Zelle zu ritzen ( Vie du général
Dumouriez I, 315); ein gewisser Schrader verfertigte Federn
aus den Knochen des den Gefangenen gelieferten Fleisches und zapfte
einem Mitgefangenen Blut ab, um es als Tinte zu benutzen (
Renneville II, 205); andere
gebrauchten Ruß mit Öl als Tinte, zugespitzte Holzspäne als Federn
und Zeugfetzen als Papier; manche bedienten sich der Nähnadel, um
Mitteilungen in die öfter zum Waschen gegebenen Hemden,
Taschentücher etc. einzunähen u. s. w. Dumouriez wußte sogar die
Holzscheite zur Korrespondenz nutzbar zu machen. Es lag ihm daran,
seinem Schicksalsgenossen Favier den Inhalt der mit ihm
angestellten Verhöre mitteilen zu können. Nun hatte er schon früher
bemerkt, daß an jedem Sonnabend der Holzbedarf für die einzelnen
Gefangenen am Fuße der verschiedenen Türme aufgestapelt wurde, um
später in die Zellen geschafft zu werden. Bald darauf [bookmark: page532]verriet ihm ein
glücklicher Zufall, in welchem der Türme sein Genosse untergebracht
worden war. Er sah einen Schließer mit einem ziemlich großen Beutel
über den Hof zum Turm La Bertaudière gehen und fragte ihn nach dem
Inhalte des Sackes. »Es sind Linsen,« erwiderte der Schließer. Da
Favier ein großer Liebhaber dieser Hülsenfrucht war, so glaubte er
ihn daraufhin in jenem Turme suchen zu müssen. »Gleich am Tage
danach« – erzählt er selbst – »schnitt er mit einem Stücke Glas
eine Holzkohle zu und stellte auf diese Weise einen Bleistift her.
Am Fuße des Turmes lagen drei Haufen Scheite. Er schrieb nun auf
die glattgesägte Seite eines der Scheite auf Englisch die Worte:
»Ich bin im Kapellen-Zimmer. Antworte mir.« Acht Tage lang blieb er
ohne Antwort, dann aber fand er auf seinem Holzstoße eine
Erwiderung ebenfalls in englischer Sprache. Nun schrieb er sein
erstes Verhör nebst den dabei gegebenen Antworten auf einen kleinen
Zettel und steckte diesen in eine Spalte eines der Scheite. Favier
– denn dieser war es wirklich – antwortete auf dieselbe Weise, und
so teilten sie sich gegenseitig alles mit.«

		Die alte Wahrheit, daß mit der Schwierigkeit eines Unternehmens
auch die Erfindsamkeit des Menschen wächst, fand sich also auch in
der Bastille bestätigt.

		Ende.

		[bookmark: page533]
[bookmark: page534] [bookmark: page535] [bookmark: page536] [bookmark: page537] [bookmark: page538] [bookmark: page539] [bookmark: page540] [bookmark: page541] [bookmark: page542] [bookmark: page543] [bookmark: page544] [bookmark: page545] [bookmark: page546] [bookmark: page547] [bookmark: page548] [bookmark: page549] [bookmark: page550] [bookmark: page551] [bookmark: page552] [bookmark: page553] [bookmark: page554] [bookmark: page555] [bookmark: page556] [bookmark: page557] [bookmark: page558]

	content/symbol.gif





content/symbol.gif





content/bastille.jpg
Plan der Baftille.
204 e e 3 1 s st






content/titel.gif
Singuets
Denfwirdigleiten

iber

bie Bafille.

Mit umfaffenden Grginungen und Beridtigungen
beutfdh Gerausgeeben
Robert Havs.  Bibllothek
Abtel Michaelster
Siegburg

Vr

Seipgig, 144°
Diud und Berlag von Philipp Reclam jun.

LRl

W i e b Bl





content/symbol.gif





content/symbol.gif





